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Verlauf des 
Untersuchungsausschussverfahrens 

 

I. Einsetzung und Auftrag 

Der Landtag hat in seiner 59. Sitzung am 29. April 2002 aufgrund eines Antrages der 
CDU-Fraktion (Drucksache 15/1785, Anlage 1 des Berichts) und eines ergänzenden 
Antrages der SPD-Fraktion (Drucksache 15/1803 (neu), Anlage 2 des Berichts) ein-
stimmig den Zweiten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der 15. Wahl-
periode  

zur Klärung von Rechtsverletzungen und sonstigem Fehlverhalten durch 
Mitglieder der Landesregierung oder Beschäftigte des Landes bei Vergabe-
verfahren, Verfügungen über Landesvermögen und Ausübung von neben-
beruflichen Tätigkeiten sowie sonstigen Aktivitäten 

eingesetzt. Dieser Auftrag umfasst folgende Themenkomplexe: 

A. Haupt- und nebenberufliche Tätigkeiten sowie sonstige Aktivitäten der Her-
ren Dr. Pröhl, Staatssekretär Gärtner und Staatssekretär a.D. Dr. Lohmann 
sowie von Mitgliedern der Landesregierung und derzeitigen bzw. ehemali-
gen Beschäftigten des Landes Schleswig-Holstein, soweit letztere an den 
beschriebenen Vorgängen beteiligt waren. 

Dazu waren unter anderem folgende Fragen zu klären: 

1. Wie kontrollierte die Landesregierung, welche nebenberuflichen Tätigkeiten 
von dem beschriebenen Personenkreis ausgeübt wurden und werden?  

2. Welche Mitglieder der Landesregierung insbesondere die Ministerpräsiden-
tin oder welche Beschäftigte des Landes hatten in welchem Umfang, in wel-
cher Form und mit welchem Hintergrund Kenntnis davon, dass nebenberuf-
liche Tätigkeiten ausgeübt wurden? Zu welchem Zeitpunkt wurde diese 
Kenntnis erlangt und wer wurde zu welchem Zeitpunkt mit welchem Hinter-
grund, in welchem Umfang und in welcher Form informiert?  

3. Welche Einflussmöglichkeiten bestanden aufgrund der nebenberuflichen 
Tätigkeiten und sonstigen Aktivitäten auf die Arbeit der Landesregierung, 
die Arbeit der Beschäftigten des Landes sowie die Arbeit privater Personen 
und Gesellschaften? Unter Arbeit der genannten Personen und Gesellschaf-
ten ist beispielsweise die Veräußerung von Landesvermögen, Gewährung 
von Darlehen, Vergabe öffentlicher Aufträge sowie die Verwendung öffentli-
cher und privater Mittel zu verstehen.  

4. Wurden Personen Zuwendungen jedweder Art bzw. Vergünstigungen in 
Aussicht gestellt oder gewährt bzw. Verträge mit ihnen jedweder Art ge-
schlossen oder in Aussicht gestellt?  

5. Welche Schlussfolgerungen sind aus der Untersuchung zu ziehen? 
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B. Auswahl eines Mittelbewirtschaftungs- und Kostenrechnungssystems, wo-
bei zu untersuchen sind: 

- die Umstände und Hintergründe dieser Auswahl für die Landesverwal-
tung durch das Ministerium für Finanzen und Energie  

- die Auswahl eines externen Beraters für das Vergabeverfahren, die Ver-
tragsverhandlungen vor, während und nach der Entscheidung für Soft-
ware SAP R 3 sowie alle sonstigen Vorgänge die in diesem Zusammen-
hang geführt wurden 

- die Fragen, ob der Landtag und seine Ausschüsse durch die Landesre-
gierung über diese Vorgänge wahrheitsgemäß und vollständig unterrich-
tet und die Beschlüsse des Landtages und seiner Ausschüsse eingehal-
ten wurden. 

Insbesondere waren dazu folgende Fragen zu klären: 

1. Durch wen, wann, auf welchem Wege, in welchem Umfang, in welcher Form 
und mit welchem Hintergrund 

• erfolgte eine vergaberechtliche Beurteilung der Auswahl eines Sachver-
ständigen, der die Ausschreibung und die Vergabe eines IT-Verfahrens 
für ein dezentrales Mittelbewirtschaftungsverfahren (dMB) und für die 
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) vorbereiten sollte? 

• erfolgte die Vergabe von Aufträgen zur Einführung eines entsprechenden 
IT-Verfahrens an die Unternehmen SAP, debis und andere?  

• wurden im Anschluss an die jeweilige Auswahl Verträge mit Beratern, 
debis, SAP, der Freien und Hansestadt Hamburg und der Datenzentrale 
Schleswig-Holstein oder anderen geschlossen?  

• wurden Absprachen oder Vereinbarungen mit dem Senat der Freien und 
Hansestadt Hamburg getroffen oder wurde in sonstiger Weise Einfluss 
genommen?  

 Sind die vergaberechtlichen Anforderungen für dieses Vorhaben eingehalten 
worden?  

 Wann, in welchem Umfang und in welcher Form 

• waren Mitglieder oder Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Landesrech-
nungshofes an Beratungen oder Entscheidungen über die Aus-
schreibung oder Vergabe der vorgenannten Verfahren beteiligt? Wenn 
sie beteiligt waren: Wann, in welchem Umfang und in welcher Form ha-
ben Mitglieder oder Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Landesrech-
nungshofes Mitglieder oder Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Rech-
nungshofes der Freien und Hansestadt Hamburg über die Beteiligung an 
diesen Beratungen und Entscheidungen informiert?  

• haben Mitglieder oder Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Rechnungs-
hofes der Freien und Hansestadt Hamburg Mitglieder oder Mitarbeiterin-
nen bzw. Mitarbeiter des Landesrechnungshofes über ihre Beteiligung an 
Beratungen und Entscheidungen über die Ausschreibung oder Vergabe 
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der vorgenannten Verfahren im Bereich der Freien und Hansestadt Ham-
burg informiert?  

2. Welche haushaltrechtlichen Auswirkungen und wirtschaftlichen bzw. tat-
sächlichen Konsequenzen haben bzw. hatten die in diesem Zusammenhang 
getroffenen Entscheidungen? Welche Alternativen hätte es gegeben?  

3.  

a) Wurden im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorgängen die Vorga-
ben der Landeshaushaltsordnung, der Haushaltsgesetze, der Vergabe-
ordnungen oder anderer einschlägiger Vorschriften eingehalten?  

Welche Kriterien waren für die Vergabe des Auftrags maßgeblich?  

Welchen Einfluss haben der Auftragnehmer oder andere Personen auf 
das Vergabeverfahren genommen?  

Wann und auf welche Weise wurden die Mitglieder des Schleswig-
Holsteinischen Landtages von den vorgenannten Vorgängen informiert?  

Welche sonstigen Geschäftsbeziehungen bestehen oder bestanden mit 
den Auftragnehmern bzw. verbundenen Unternehmen und dem Land 
Schleswig-Holstein? Wurden von Mitgliedern der Landesregierung oder 
ihren Mitarbeitern während des Vergabeverfahrens auch in anderer Sa-
che Verhandlungen mit den Auftragnehmern bzw. verbundenen Unter-
nehmen geführt?  

b) Wurden die in das ausgewählte System gesetzten Erwartungen erfüllt?  

4. In welchem Umfang, auf welche Weise und in welcher Form haben Staats-
sekretär a. D. Dr. Joachim Lohmann, weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, Mitglieder der Landesregierung oder des Landesrechnungshofes oder 
andere Personen Einfluss auf die Auftragsvergabe genommen?  

5. Welche ehemaligen und/oder derzeitigen Mitglieder, Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter der Landesregierung oder des Landesrechnungshofes, Mitglie-
der des Schleswig-Holsteinischen Landtages oder weitere Personen hatten 
zu welchem Zeitpunkt, in welcher Form und mit welchem Hintergrund 
Kenntnisse von diesen Vorgängen und nahmen darauf Einfluss?  

6. Welche Mitglieder, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Landesregierung 
oder weitere Personen hatten zu welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang, in 
welcher Form und mit welchem Hintergrund Kenntnis von Beraterverträgen 
oder anderen wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Anbietern bzw. Liefe-
ranten der o.g. Leistungen sowie verbundenen Unternehmen und Staatssek-
retär a. D. Dr. Joachim Lohmann oder anderen Personen und zu welchem 
Zeitpunkt, in welchem Umfang, in welcher Form und mit welchem Hinter-
grund haben sie diese Kenntnisse an wen weitergegeben?  

7. Wurden im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorgängen ehemaligen 
oder derzeitigen Mitgliedern, Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der Landes-
regierung oder weiteren Personen Zuwendungen jedweder Art bzw. Ver-
günstigungen durch Dritte in Aussicht gestellt oder gemacht bzw. Verträge 
mit ihnen jedweder Art geschlossen oder in Aussicht gestellt?  
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 Wenn ja, mit welchem Hintergrund, in welcher Form, zu welchem Zeitpunkt 
und in welchem Umfang? Wer hatte hiervon zu welchem Zeitpunkt, in wel-
chem Umfang, in welcher Form und mit welchem Hintergrund Kenntnis bzw. 
hat diese Kenntnisse an wen weitergegeben?  

8. Wurden die im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorgängen von der 
Landesregierung angelegten Akten bzw. elektronisch gespeicherten Vor-
gänge vollständig und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschrif-
ten geführt?  

 

Auf einen Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion vom 21. Januar 2003 (Drucksache 
15/2404, Anlage 3 des Berichts) befasste sich der Landtag dann erneut mit dem Un-
tersuchungsauftrag. In der 82. Sitzung am 21. Februar 2003 wurde der Auftrag mit 
den Stimmen von SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung 
des SSW konkretisiert und lautete danach im Kern in der Fassung der Beschluss-
empfehlung des Innen- und Rechtsausschusses (Drucksache 15/2466, Anlage 4 des 
Berichts) wie folgt: 

Im Rahmen des Untersuchungsgegenstandes sind im öffentlichen Interesse fol-
gende Bereiche zu klären: 

A. Zu untersuchen sind Art und Umfang der haupt- und nebenberuflichen 
Tätigkeiten 

I. der Herren Dr. Pröhl und Staatssekretär a. D. Gärtner für den Zeitraum 
von 2002 (Ausscheiden des Staatssekretärs Gärtner aus dem Landes-
dienst) im Zusammenhang mit folgenden Sachverhaltskomplexen: 

1. die Vorgänge um die geplante Veräußerung des Kieler Schlosses 

2. der Kauf, die Sanierung, der Abverkauf einzelner Teile des Schlosses 
Bredeneek sowie sonstige dort oder im Zusammenhang mit dem Schloss 
Bredeneek stattfindende Aktivitäten der Herren Dr. Pröhl und Gärtner 

3. die Gesundheitsprojekte der Landesregierung, soweit sie sich auf den 
arabischen Raum und Palästina erstrecken 

4. Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Weltausstellung EXPO 
2000. 

II. des Herrn Staatssekretär a. D. Dr. Lohmann im Zusammenhang mit der 
Auswahl eines Mittelbewirtschaftungs- und Kostenrechnungssystems für 
die Landesverwaltung durch das Ministerium für Finanzen und Energie. 

Zu untersuchen sind zu I. und II. ferner die Beteiligung, Einflussnahme, Ein-
flussmöglichkeiten sowie die tatsächlich ausgeübte Kontrolle durch die 
Mitglieder der Landesregierung und die zur Aufsicht zuständigen Beschäf-
tigten des Landes im Zusammenhang mit den oben genannten Aktivitäten. 

Unter anderem sind folgende Fragen zu klären: 

Wie kontrollierte die Landesregierung, welche nebenberuflichen Tätigkeiten 
von dem beschriebenen Personenkreis ausgeübt wurden? 
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Welche Mitglieder der Landesregierung insbesondere die Ministerpräsiden-
tin oder welche Beschäftigte des Landes hatten in welchem Umfang, in wel-
cher Form und mit welchem Hintergrund Kenntnis davon, dass nebenberuf-
liche Tätigkeiten ausgeübt wurden? Zu welchem Zeitpunkt wurde diese 
Kenntnis erlangt und wer wurde zu welchem Zeitpunkt mit welchem Hinter-
grund, in welchem Umfang und in welcher Form informiert? 

Welche Einflussmöglichkeiten bestanden aufgrund der nebenberuflichen 
Tätigkeiten auf die Arbeit der Landesregierung, die Arbeit der Beschäftigten 
des Landes sowie die Arbeit privater Personen und Gesellschaften? Unter 
Arbeit der genannten Personen und Gesellschaften ist beispielsweise die 
Veräußerung von Landesvermögen, Gewährung von Darlehen, Vergabe öf-
fentlicher Aufträge sowie die Verwendung öffentlicher und privater Mittel zu 
verstehen. 

Wurden Personen Zuwendungen jedweder Art bzw. Vergünstigungen in 
Aussicht gestellt oder gewährt bzw. Verträge mit ihnen jedweder Art ge-
schlossen oder in Aussicht gestellt? 

Welche Schlussfolgerungen sind aus der Untersuchung zu ziehen?“ 

Auf der Grundlage seines Beschlusses vom 4. März 2003 setzte der Ausschuss mit 
der 36. Sitzung am 24. März 2003 die öffentliche Beweisaufnahme fort. 

 

II. Konstituierung, Mitglieder 

Mit der Einsetzung hat der Landtag zugleich beschlossen, dass der Untersuchungs-
ausschuss gemäß Artikel 18 Abs. 2 der Landesverfassung, § 4 des Untersuchungs-
ausschussgesetzes 13 Mitglieder haben soll, nämlich sechs Mitglieder der SPD-
Fraktion, vier Mitglieder der CDU-Fraktion und je ein Mitglied der FDP-Fraktion, der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie des SSW. 

Mitglieder 

Thomas Stritzl (CDU)  Vorsitzender 
Holger Astrup (SPD) 
Rolf Fischer (SPD)  Stellv. Vorsitzender 
Arno Jahner (SPD) 
Günter Neugebauer (SPD) 
Thomas Rother (SPD) 
Jutta Schümann (SPD) 
Werner Kalinka (CDU) 
Dr. Trutz Graf Kerssenbrock (CDU) 
Rainer Wiegard (CDU) 
Wolfgang Kubicki (FDP) 
Monika Heinold (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Anke Spoorendonk (SSW) 

Stellvertretende Mitglieder 

Peter Eichstädt (SPD) 
Wolfgang Fuß (SPD) 
Renate Gröpel (SPD) 
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Lothar Hay (SPD) 
Ursula Kähler(SPD) 
Siegrid Tenor-Alschausky (SPD) 
Hans-Jörn Arp (CDU) 
Brita Schmitz-Hübsch (CDU) 
Martin Kayenburg (CDU) 
Dr. Johann Wadephul (CDU) 
Dr. Heiner Garg (FDP) 
Rainder Steenblock (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Lars Harms (SSW) 

Davon ist in der Folgezeit aus der CDU-Fraktion Abg. Wiegard ausgeschieden und 
wurde durch Abg. Arp ersetzt. Für die ebenfalls ausgeschiedene Abg. Heinold 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) trat Abg. Matthiessen in den Untersuchungsausschuss 
ein. 

Bei den stellvertretenden Mitgliedern schied bei der CDU-Fraktion Abg. Schmitz-
Hübsch aus. An ihre Stelle trat die Abg. Jutta Scheicht. Nach ihrem Ausscheiden aus 
dem Kreis der Mitglieder trat die Abg. Monika Heinold an die Stelle des ausschei-
denden stellvertretenden Mitgliedes Rainder Steenblock. 

Als Obleute wurden für die SPD-Fraktion Abg. Neugebauer und für die CDU-Fraktion 
Abg. Wiegard benannt. Nach dessen Ausscheiden trat an seine Stelle Abg. Dr. Graf 
Kerssenbrock. 

Der Untersuchungsausschuss trat am 6. Mai 2002 zu seiner konstituierenden Sit-
zung zusammen. Er wählte Abg. Stritzl (CDU) zu seinem Vorsitzenden und Abg. Fi-
scher (SPD) zu seinem stellvertretenden Vorsitzenden. 

 

III. Allgemeine Verfahrensbeschlüsse 

Der Ausschuss verständigte sich darauf, jeweils montags zu tagen, beginnend um 
10 Uhr bis in der Regel längstens 15 Uhr. 

Von der Fraktion der SPD wurden drei Mitarbeiter, von den Fraktionen der CDU und 
der FDP jeweils vier Mitarbeiter, von den Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und des SSW jeweils zwei Mitarbeiter benannt. 

Der Ausschuss beschloss einstimmig, dass die benannten Mitarbeiter an nicht öffent-
lichen Sitzungen teilnehmen können. Beschlossen wurde ferner, dass Vertreter des 
Landesrechnungshofs nicht an den nicht öffentlichen Sitzungen teilnehmen sollten. 

Beschlossen wurde ferner, dass Presseverlautbarungen im Namen des Zweiten Par-
lamentarischen Untersuchungsausschusses ausschließlich vom Vorsitzenden im 
Einvernehmen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden abgegeben werden. Diesen 
Beschluss ergänzte der Ausschuss später dahin, dass an die Journalisten der Lan-
despressekonferenz - soweit Interesse bekundet wurde - die Protokolle der öffentli-
chen Sitzungen übermittelt werden sollten.  

Den Herren Dr. Karl Pröhl, Klaus Gärtner und Dr. Joachim Lohmann wurde der Be-
troffenenstatus zuerkannt. Alle drei haben sich im weiteren Verfahren eines Rechts-
beistandes bedient. 
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Der Ausschuss verständigte sich darauf, zunächst den Komplex Pröhl abzuarbeiten 
und zeitlich nachrangig den Komplex debis/SAP. Deshalb wurde Dr. Lohmann die 
Möglichkeit eröffnet, sich erst zu dem späteren Zeitpunkt als Betroffener zu äußern, 
wovon er Gebrauch machte. 

Für die Geschäftsführung des Untersuchungsausschusses wurde bei der Landtags-
verwaltung ein Serviceteam gebildet, das sich zusammensetzte aus der Leitung des 
Ausschussbüros, einer Mitarbeiterin des Stenographischen Dienstes und einem im 
Ruhestand befindlichen Richter. 

Über die öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses sowie über nicht 
öffentliche Beweisaufnahmen wurden Wortprotokolle durch Stenographen angefer-
tigt, über die sonstigen nicht öffentlichen Sitzungen analytische Protokolle. Ein Mitar-
beiter des Wissenschaftlichen Dienstes übernahm die wissenschaftliche Begleitung 
des Untersuchungsausschusses. 

 

IV. Durchführung der Untersuchung/Beweisaufnahme 

Bis Montag, 13. Januar 2003, wurden insgesamt 20 Zeugen vernommen, zwei der 
Betroffenen hatten Gelegenheit zur Abgabe von Erklärungen. Unter den Zeugen be-
fanden sich zwei Mitglieder des Untersuchungsausschusses. Gegenstand der Ver-
nehmung des Abg. Fischer - stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses - war 
die Teilnahme an einer Informationsveranstaltung des Finanzstaatssekretärs zum 
Thema Planungen zum Kieler Schloss und des Abg. Kubicki - Obmann der FDP-
Fraktion im Ausschuss - zu Presseveröffentlichungen zu möglichen anwaltlichen 
Verbindungen zum Geschehen um das Schloss Bredeneek.  

Mit Schreiben vom 16. Januar 2003 erklärte die Chefin der Staatskanzlei unter Be-
zugnahme auf eine „gutachterliche Stellungnahme“ des Innenministeriums vom 
15. Januar 2003 (Anlagen 5 und 6 zum Bericht), dass sie sich wegen rechtlicher Be-
denken gegen die Bestimmtheit des Untersuchungsauftrages zum jetzt behandelten 
Komplex Pröhl gehindert sehe, weitere Aussagegenehmigungen zu erteilen bezie-
hungsweise die angeforderten Unterlagen (Terminkalender) herauszugeben. Bisher 
erteilte Aussagegenehmigungen wurden ausgesetzt. 

In der 33. (nicht öffentlichen) Sitzung des Untersuchungsausschusses am 
20. Januar 2003 stellte Abg. Neugebauer (SPD) den Antrag, den für den gleichen 
Tag vorgesehenen Termin zur öffentlichen Beweisaufnahme aufzuheben und alle 
weiteren Zeugenvernehmungen bis auf weiteres wegen der gleichen rechtlichen Be-
denken auszusetzen. Das wurde mit der Mehrheit der Stimmen von SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und SSW gegen die Stimmen von CDU und FDP beschlossen. 
Das führte zu dem bereits angesprochenen Dringlichkeitsantrag der CDU (vgl. oben 
Seite 4). 

In der Folgezeit - ab 24. März 2003 - vernahm der Untersuchungsausschuss 
14 weitere Auskunftspersonen.  

Von den insgesamt Vernommenen wurden drei Zeugen unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit gehört. Für drei der vernommenen Zeugen (Jochen Halbe, Jessen, Minister-
präsidentin Heide Simonis) stellte die CDU-Fraktion einen Antrag auf Vereidigung, 
der durch Beschluss vom 3. November 2003 abgelehnt wurde. In einem Fall legte 
der Ausschuss die Unterlagen über die Vernehmung auf Antrag der SPD-Fraktion 
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der Staatsanwaltschaft Kiel vor mit der Anregung, diese auf den Verdacht strafbaren 
Verhaltens zu überprüfen. Mangels Anfangsverdachts hat die Staatsanwaltschaft von 
der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen. 

Die Betroffenen Dr. Pröhl und Gärtner gaben Erklärungen gemäß § 18 Abs. 2 UAG 
ab. Für die Anhörung des Herrn Dr. Pröhl als Betroffener wurde die Erstattung not-
wendiger Auslagen beschlossen (§ 83 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO). Anträge eines seiner 
Rechtsbeistände auf Bestellung zum Pflichtverteidiger wurden abgelehnt. 

Am 3. November 2003 kam der Ausschuss überein, sich dem Komplex 
„Dr. Lohmann/debis/SAP“ zuzuwenden und dazu mit der ersten Zeugenvernehmung 
am 17. November 2003 zu beginnen. Beschlossen wurde ferner, auf die Verneh-
mung aller Zeugen, deren Vernehmung zum ersten Komplex des Untersuchungsauf-
trages zwar beschlossen aber noch nicht durchgeführt war, zu verzichten. 

Die Beweisaufnahme zu diesem Teil des Auftrages des Untersuchungsausschusses 
begann plangemäß am 17. November 2003 und wurde am 9. Februar 2004 mit der 
Anhörung des Betroffenen Dr. Lohmann vorläufig abgeschlossen. Wegen der Vorläu-
figkeit wird auf den nachfolgenden Abschnitt „Terminkalender“ verwiesen. 

Damit wurden bis zum 18. Oktober 2004 insgesamt 86 Sitzungen durchgeführt, von 
denen 35 der Beweisaufnahme und 51 der nicht öffentlichen Beratung dienten. 

Auf die ursprünglich geplante erneute Anhörung der Ministerpräsidentin und des 
Staatssekretärs a. D. Gärtner wurde auf Vorschlag der CDU-Fraktion allseits verzich-
tet. 

 

V. Beiziehung von Unterlagen 

V.1. Aktenanforderungen 

Grundlage für die Arbeit im Ausschuss waren aufgrund der Aktenanforderungen 
letztlich 106 Ordner/Aktenbände zum Teil A. des Auftrages und 62 weitere Ord-
ner/Aktenbände zum Teil B. Wir verweisen auch auf das von der Landtagsverwaltung 
erstellte Verzeichnis der übersandten Akten Teil A und Teil B, aus dem sich der Ak-
tenbestand und die übersendende Stelle ergibt. 

Der Antrag der CDU-Fraktion auf zusätzliche Anforderungen der Ermittlungsakten 
zur Todesursache des in U-Haft verstorbenen Jagusch, der als Zeuge in Betracht 
kam sowie des ebenfalls verstorbenen Brückner, für den noch eine weitere Verneh-
mung vorgesehen war, wurde im Untersuchungsausschuss abgelehnt. 

 

V.2. Terminkalender 

In der 2. (nicht öffentlichen) Sitzung am 13. Mai 2002 beschloss der Untersuchungs-
ausschuss unter anderem zu Beweiszwecken folgende Terminkalender beizuziehen:  

• der Ministerpräsidentin (01.01.2000 - 15.03.2002), 

• des Chefs der Staatskanzlei (01.01.1998 - 15.03.2002), 

• des Abteilungsleiters 1 der Staatskanzlei (01.01.2000 - 15.03.2002), 
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• der Personalreferentin bzw. des Personalreferenten der Staatskanzlei (01.01.2000 
- 15.03.2002), 

• der Personalsachbearbeiterin bzw. des Personalsachbearbeiters der Staatskanzlei 
(StK 105), (01.01.2000 - 15.03.2002), 

• des Leiters Büro Ministerpräsidentin (01.01.2000 - 15.03.2002), 

• des Ministers für Finanzen und Energie (01.06.1997 - 15.03.2002), 

• des Staatssekretärs für Finanzen (01.06.1997 - 15.03.2002) sowie 

• des EXPO-Beauftragten (01.03.1998 - 14.03.2002). 

Auf die Anforderung dieser Terminkalender machte die Landesregierung Bedenken 
im Hinblick auf mögliche schutzwürdige Interessen aus „privaten“ Eintragungen gel-
tend. Zum anderen berief sie sich auf die Unzulässigkeit eines darin liegenden Ein-
griffs in den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung. Ferner beanstandete sie zu 
weit gefasste Zeiträume für die Terminkalender, machte zudem datenschutzrechtli-
che Probleme geltend. Da in der Folgezeit weder Rücksprachen noch Schreiben zu 
einer Einigung führten, kam es am 4. September 2002 zu einem Gespräch des Vor-
sitzenden des Untersuchungsausschusses sowie des stellv. Vorsitzenden einerseits 
und der Chefin der Staatskanzlei andererseits. Hinsichtlich der Terminkalender der 
Ministerpräsidentin wurde als vorläufiges Verfahren vereinbart, dass der Geschäfts-
führer des Ausschusses sowie einer der Beauftragten der Landesregierung gemein-
sam die Kalender auf Eintragungen, die offensichtlich mit dem Auftrag des Aus-
schusses nichts zu tun haben konnten, überprüfen und diese schwärzen sollten. Ei-
nigkeit bestand darüber, dass dadurch eine eventuell für erforderlich gehaltene un-
eingeschränkte Einsichtnahme nicht ausgeschlossen sein sollte. Ins Auge gefasst 
wurde bei dieser Unterredung, danach das Prozedere hinsichtlich der weiteren Ka-
lender zu erörtern. 

Die Wochenterminkalender der Ministerpräsidentin wurden gemäß dieser Absprache 
überprüft und die teilweise geschwärzten Kalender dem Ausschuss zur Verfügung 
gestellt. Für die Terminkalender des früheren Chefs der Staatskanzlei hielt diese 
(auch) eine Durchsicht durch die Vorsitzenden oder die Obleute des Ausschusses für 
vertretbar. 

Eine Vorlage durch die Landesregierung erfolgte nicht. 

Da im Ausschuss die lesbar verbliebenen Eintragungen im Terminkalender der Mi-
nisterpräsidentin nicht für hinreichend aussagekräftig gehalten wurden, bestand der 
Ausschuss weiterhin auf deren Vorlage. Die Landesregierung blieb bei ihren Beden-
ken, die schließlich zu dem bereits angesprochenen Schreiben vom 16. Januar 2003 
führten. 

Nach der oben bereits angesprochenen Konkretisierung des Untersuchungsauftra-
ges forderte der Ausschuss mit Schreiben vom 9. Mai 2003 die Vorlage der nachste-
hend aufgeführten Terminkalender an: 

-  der Ministerpräsidentin (01.01.2000 - 15.03.2002), 

- des Chefs der Staatskanzlei (01.03.1998 - 15.03.2002),  

- des Abteilungsleiters 1 der Staatskanzlei (01.01.2000 - 15.03.2002),  
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- der Personalreferentin bzw. des Personalreferenten der Staatskanzlei (01.01.2000 
- 15.03.2002),  

- der Personalsachbearbeiterin bzw. des Personalsachbearbeiters der Staatskanzlei 
(StK 105), (01.01.2000 - 15.03.2002),  

- des Leiters Büro Ministerpräsidentin (01.01.2000 - 15.03.2002),  

- des Ministers für Finanzen und Energie (01.03.1998 - 15.03.2002),  

- des Staatssekretärs für Finanzen (01.03.1998 - 15.03.2002) sowie 

- des EXPO-Beauftragten (01.03.1998 - 14.03.2002). 

Einigkeit bestand im Ausschuss darüber, dass die Terminkalender der so genannten 
„Regierungsebene“ (Ministerpräsidentin, Minister, Staatssekretäre) nur durch die Ob-
leute des Ausschusses eingesehen werden sollten. 

Eine Vorlage der angeforderten Terminkalender erfolgte nicht. 

Zu dieser Anforderung wies die Chefin der Staatskanzlei darauf hin, dass der Staats-
kanzlei keinerlei Terminkalender von Dr. Pröhl vorlägen und dass der Büroleiter der 
Ministerpräsidentin keinen eigenen Terminkalender führe, sondern sich am Termin-
kalender der Ministerpräsidentin orientiere. Die Herausgabe der Terminkalender der 
so genannten „Verwaltungsebene“ (Abteilungsleiter 1, Personalreferent) wurde (er-
neut) zugesichert. Wegen der Terminkalender im Übrigen wurde erneut auf die be-
reits geäußerten rechtlichen Bedenken verwiesen (Umdruck 15/3435 - Schreiben 
vom 30. Mai 2003 - Anlage 7). 

Mit Schreiben vom 13. Juni 2003 (Umdruck 15/3495 - Anlage 8 -) bot die Minister-
präsidentin den beiden Vorsitzenden des Ausschusses an, ihnen ihre Terminkalen-
der „ohne Einschränkung zu zeigen“. Ebenfalls erklärte sie sich bereit, die so ge-
nannten „53 Seiten“ ebenfalls den beiden Vorsitzenden vorzulegen. Dabei handelte 
es sich um Unterlagen, die vor Vorlage der Akten des Finanzministeriums an den 
Ausschuss im Ministerium gegen Fehlblatt (Anlage 9) entfernt worden waren. 

Am 18. Juni 2003 forderte der Ausschuss sowohl diese „53 Blatt“ als auch - wie au-
ßerdem beschlossen - die Kabinettsprotokolle vom 9. Oktober 2001 und 12. Februar 
2002 nebst Anlagen, soweit sie sich inhaltlich auf die Veräußerung des Kieler 
Schlosses bezogen, an.  

Da bei den insgesamt drei Anhörungen von Vertretern der Landesregierung gemäß 
§ 13 Abs. 4 UAG weiterhin die uneingeschränkte Herausgabe der angeforderten Un-
terlagen verweigert wurde, beschloss der Untersuchungsausschuss, deren Be-
schlagnahme zu beantragen und stellte demgemäß beim Amtsgericht Kiel folgende 
Anträge: 

a) Unter dem 3. Juni 2003 den Antrag, 

  die Terminkalender der Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein, 
Frau Heide Simonis, für den Zeitraum vom 1. Januar 2000 bis zum 15. März 
2002, sowie die Terminkalender des Staatssekretärs a.D. Herrn Klaus Gärt-
ner für den Zeitraum vom 1. März 1998 bis zum 15. März 2002 zum Zwecke 
der Einsichtnahme durch die Obleute des Zweiten Parlamentarischen Un-
tersuchungsausschusses nach § 13 Abs. 4 UAG zu beschlagnahmen. 
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b) Unter dem 16. Juni 2003 den Antrag, 

  die Terminkalender des Ministers a.D. für Finanzen und Energie des Landes 
Schleswig-Holstein, Herrn Claus Möller, und des Staatssekretärs für Finan-
zen, Herr Uwe Döring, für den Zeitraum vom 1. März 1998 bis zum 15. März 
2002 sowie die Terminkalender des Leiters des Büros der Ministerpräsiden-
tin für den Zeitraum vom 1. Januar 2000 bis zum 15. März 2002 (vom 
1. Januar 2000 bis 16. Januar 2001 Herr Dr. Knud Büchmann, ab 17. Januar 
2001 bis 15. März 2002 Herr Stefan Musiolik) zum Zwecke der Einsichtnahme 
durch die Obleute des Zweiten Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schusses nach § 13 Abs. 4 UAG zu beschlagnahmen. 

c) Unter dem 18. September 2003 den Antrag, 

  die Kabinettsprotokolle vom 9. Oktober 2001 und vom 12. Februar 2002 
nebst Anlagen, soweit sie sich inhaltlich auf die Veräußerung des Kieler 
Schlosses beziehen, sowie die aus den Akten des Ministeriums für Finanzen 
und Energie gegen Fehlblatt enthefteten 53 Blatt mit der Bezeichnung 
„Sammlung zur Verwertung/Verkauf Kieler Schloss“ zu beschlagnahmen. 

Mit Schreiben vom 1. Dezember 2003 legte die Landesregierung dem Untersu-
chungsausschuss die Terminkalender des jeweiligen Abteilungsleiters 1 der Staats-
kanzlei sowie der jeweiligen Personalreferenten vor. Diese Terminkalender standen 
ausschließlich den Obleuten des Ausschusses zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

 

VI. Anhängige und abgeschlossene Verfahren 

Der Vollständigkeit halber soll auf folgende anhängige und abgeschlossene Verfah-
ren, die im Zusammenhang mit der Arbeit des Ausschusses stehen, hingewiesen 
werden: 

Unter dem 4. April 2003 erhob die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kiel gegen 
Dr. Pröhl Anklage beim Landgericht, die teilweise zur Hauptversammlung zugelassen 
wurde. Eine Hauptverhandlung steht noch aus. 

Staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren gegen die Herren Falk Brückner und 
Wolfgang Jagusch fanden durch den Tod der Beschuldigten ihr Ende. 

Der Antrag vom 18. September 2003 wurde vom Amtsgericht Kiel bis zur letzten Sit-
zung des Ausschusses am 18. Oktober 2004 - mithin nach 13 Monaten Bearbei-
tungszeit - nicht beschieden.  

Mit den Beschlüssen vom 12. Juli 2004 (43 Gs 1577/03) und 11. August 2004 
(43 Gs 1486/03) hat das Amtsgericht Kiel in der Sache entschieden und die Anträge 
vom 3. Juni 2003 und 16. Juni 2003 zurückgewiesen. Die Vorfrage, ob das Amtsge-
richt oder das Bundesverfassungsgericht zuständig ist - das ist zwischen den Verfah-
rensbeteiligten streitig - hat das Amtsgericht ausdrücklich offen gelassen.  

Gegen diese Beschlüsse hat der Untersuchungsausschuss auf Antrag der Minderheit 
Beschwerde eingelegt. Bis zur letzten Sitzung des Ausschusses lag eine Entschei-
dung des Landgerichts Kiel dazu nicht vor. 
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VII. Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes 

Der den Untersuchungsausschuss begleitende Wissenschaftliche Dienst des Land-
tages hatte eine Reihe von Verfahrens und Rechtsfragen zu klären. Insoweit wird 
verwiesen auf die im Anhang aus den Anlagen 10 bis 33 ersichtlichen Gutachten. 

 



Darstellung des Untersuchungsergebnisses 

I. Feststellungen 

A. Haupt- und nebenberufliche Tätigkeiten sowie sonstige Aktivitäten der Her-
ren Dr. Pröhl und Staatssekretär a. D. Gärtner für den Zeitraum von 1998 
(dem Beginn der Tätigkeit Dr. Pröhls für die EXPO) bis zum 15. April 2002 
(Ausscheiden des Staatssekretärs Gärtner aus dem Landesdienst) 

 

a) Im Zusammenhang mit Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der 
Weltausstellung EXPO 2000 

Am 20. Februar 1996 beschloss das Kabinett die Beteiligung des Landes Schleswig-
Holstein an der EXPO 2000 in Hannover vom 1. Juni bis 31. Oktober 2000. Mit Wir-
kung vom 1. September 1996 wurde zu diesem Zweck zwischen dem Land Schles-
wig-Holstein und der Landesbank Schleswig-Holstein ein öffentlich-rechtlicher Über-
tragungsvertrag geschlossen, mit dem der Landesbank die Aufgabe übertragen wur-
de, die Beteiligung des Landes vorzubereiten und bei der Investitionsbank (I-Bank) 
eine Arbeitsgruppe (Projektgruppe) einzurichten, die den Namen „EXPO-Pro-
jekt 2000 Schleswig-Holstein“ führte und für Organisation, Koordination und Durch-
führung der Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein zuständig war. 

Ebenfalls mit Wirkung vom 1. September 1996 wurde der Betroffene Dr. Pröhl nach 
seiner etwa fünfjährigen Tätigkeit als Sprecher des Ministeriums für Wirtschaft, Tech-
nologie und Verkehr an die Staatskanzlei versetzt. Seit diesem Zeitpunkt nahm er 
Aufgaben wahr, die mit der Vorbereitung der Beteiligung an der EXPO 2000 in 
Verbindung standen. Demgemäß hatte er zu keinem Zeitpunkt ein Dienstzimmer in 
der Staatskanzlei. Ein solches stand ihm bei der I-Bank zur Verfügung, wohin er mit 
Wirkung vom 1. März 1998 von der Staatskanzlei für die Dauer des Projek-
tes - voraussichtlich Ende 2001 - abgeordnet wurde. Diese Abordnung wurde später 
wegen der Abwicklung der Projektgruppe bis Mitte des Jahres 2002 verlängert. 

Dr. Pröhl wurde zu einem der im Übertragungsvertrag vorgesehenen zwei Projektlei-
ter bestellt. Als abgeordneter Beschäftigter des Landes unterlag er weiterhin der 
Dienstaufsicht durch die Staatskanzlei, als unmittelbarer Vorgesetzter fungierte die I-
Bank, die ihrerseits die fachliche Weisungsbefugnis auf den der Projektgruppe über-
geordneten Lenkungsausschuss übertrug. Zum Vorsitzenden des Lenkungsaus-
schusses wurde der Betroffene Gärtner, seinerzeit Staatssekretär in der Staatskanz-
lei, gewählt. Abwesenheitsvertreter für Dr. Pröhl wurde alsbald der Zeuge Seifert, da 
Dr. Pröhl öfters seiner Dienststelle fern blieb. 

Ausweislich der Geschäftsordnung für EXPO-Projekt 2000 bestand für die Projektlei-
tung eine allgemeine Dienstreisegenehmigung für den norddeutschen Raum ein-
schließlich Berlin, die später auf das gesamte Bundesgebiet erweitert wurde. Daher 
genehmigte der Zeuge Dr. Rave als Geschäftsleiter der I-Bank lediglich einmal eine 
Dienstreise, und zwar nach Palästina, die nach Angaben Dr. Pröhls der „medizini-
schen Bedarfsanalyse“ dort dienen und in Kooperation mit EXPO erfolgen sollte. 
Diese Reise fand vom 2. Juli 1999 bis 8. Juli 1999 statt. Eine Reise nach Katar folgte 
im November 1999. Deren Kosten trug die Regierung in Katar. Die I-Bank wurde ü-
ber diese Reise nicht informiert. 
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Bei der I-Bank gab es für Führungskräfte die so genannte Vertrauensarbeitszeit, um 
sicherzustellen, dass derartige Kräfte nicht an formale Stundenarbeitszeiten oder 
Ähnliches gebunden waren. Ihre Tätigkeit wurde ausschließlich am Erfolg dersel-
ben - also daran, welche Arbeitsergebnisse sie im vorgegebenen Rahmen erzie-
len - gemessen. Diese Regelung galt für die gesamte Dauer seiner Abordnung auch 
für die Betroffenen Dr. Pröhl. Aus Sicht des Lenkungsausschusses, dem Dr. Rave 
ebenso wie der Zeuge Döring angehörten, gab es in der Phase der Bearbeitung des 
EXPO-Projekte bis einschließlich der Darstellung des Landes Schleswig-Holstein auf 
der EXPO in Hannover im Jahre 2000 an der Arbeit Dr. Pröhls nichts zu beanstan-
den. 

Bereits im Sommer 1999 lernte Dr. Pröhl bei einer EXPO-Projektbesprechung 
(Bahnhof Kaltenkirchen) dort den (zwischenzeitlich verstorbenen) Zeugen Brückner 
kennen. Dieser war seinerzeit Vorstand beziehungsweise Geschäftsführer bei der 
B & B Gruppe, die sich unter anderem mit Projektentwicklungen befasste. 

Zeitlich ebenfalls in die Vorbereitungsphase für die EXPO 2000 fallen zwei Schreiben 
des Dr. Pröhl vom 8. November 1999, gerichtet einmal an den Tischlermeister Lin-
denau, zum anderen an einen Herrn Jürgen Selinski. Der Betroffene weist darin ein-
mal auf seine Vermittlungstätigkeit für den Verkauf der Tischlerei Lindenau (auf Pro-
visionsbasis) hin und stellt dem Erwerber Selinski seine weitere Mitarbeit bei der Fi-
nanzierung in Aussicht. Für diese Tätigkeiten bekam er später von Lindenau eine 
„Provision“ von 24.000 DM, von Selinski eine solche von insgesamt 24.600 DM. 

Auch nach Beendigung der EXPO 2000 in Hannover war die Arbeit der Projektgrup-
pe noch nicht beendet. Zu den verbliebenen Aufgaben gehörte beispielsweise die 
Verwertung des Wikingerschiffssegmentes, des Busses und des Videoanhängers. 
Diese sollten verkauft werden beziehungsweise sollte ein Konzept für die weitere 
Verwendung erarbeitet werden. Darüber, dass das Schiffssegment im Anschluss an 
die EXPO einer angemessen Nutzung zugeführt werden sollte, bestand im Len-
kungsausschuss bereits frühzeitig Übereinstimmung. In der letzten Sitzung des Len-
kungsausschusses am 18. Juli 2001, die in Anwesenheit unter anderem der Betrof-
fenen Dr. Pröhl und Gärtner sowie der Zeugen Döring, Dr. Rave und Seifert stattfand 
und in der es im Wesentlichen um die Vorbereitung des Abschlussberichtes der EX-
PO ging, berichteten Dr. Pröhl und Seifert, der auch die Ergebnisniederschrift ver-
fasste, zu den noch andauernden Bemühungen um den Verkauf des Wikingerschiff-
segments, Bus und Anhänger. Nach weiteren Anregungen seitens des Ausschusses 
erging der Beschluss: „Das Wikingerschiffssegment, der Bus und Anhänger sollen 
nach Maßgabe der Beratung verkauft werden…“ In Betracht gezogen wurde dabei 
eine Veräußerung auch zu einem niedrigeren Preis als bis dahin vorgesehen. 

Vorausgegangen war am 4. Juli 2001, dem Geburtstag der Ministerpräsidentin des 
Landes Schleswig-Holstein, ein Treffen der Ministerpräsidentin mit dem damaligen 
Chef der Staatskanzlei, dem Betroffenen Gärtner und dessen Ehefrau sowie dem 
Betroffenen Dr. Pröhl und seiner damaligen Lebensgefährtin im Kieler Restaurant 
„Feld“. Die Kosten für das gemeinsame Essen beglich der Betroffene Gärtner. Der 
Abend endete mit einem gemeinsamen Besuch bei einem mit der Ministerpräsidentin 
befreundeten Zahnarzt in Kiel. Gärtner ließ sich den verauslagten Betrag von etwa 
320 DM sodann aus Mitteln der Staatskanzlei erstatten. Da später rechtliche Beden-
ken gegen diese Erstattung aufkamen, zahlte er diesen Betrag zurück. 

Das Wikingerschiffssegment wurde nach intensiven Bemühungen des Zeugen Sei-
fert in der zweiten Hälfte des Jahres 2002 an die Stadt Kappeln verkauft. Der Ab-
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schlussbericht zum EXPO-Projekt 2000 lag dem Finanzausschuss im Oktober 2002 
vor. 

Wie die anderen zum EXPO-Projekt abgeordneten Landesbediensteten auch, be-
schäftigte sich der Betroffene Dr. Pröhl bereits in der Zeit vor der EXPO in Hannover 
als auch während dieser mit der Frage seiner Weiterverwendung nach Abschluss der 
EXPO. Gespräche darüber fanden bereits im Jahre 1999 aber auch im Jahre 2000 
statt, ohne dass diese zu konkreten Ergebnissen führten. Gegenüber dem Zeugen 
Sandmann, dem damaligen Leiter der Abteilung I in der Staatskanzlei (Personalan-
gelegenheiten) und dem Zeugen Döring sprach Dr. Pröhl dabei die Möglichkeit des 
Wechsels aus dem Staatsdienst in die freie Wirtschaft an, allerdings ohne das näher 
zu konkretisieren. Möglicherweise am 5. Juli 2001, mit Sicherheit jedoch am 
20. September 2001 teilte Dr. Pröhl dem Zeugen Dr. Büchmann, der seit dem 
1. Januar 2001 der Abteilung I der Staatskanzlei vorstand, mit, dass er aus dem 
Landesdienst ausscheiden und in die freie Wirtschaft, und zwar zur 
B & B Gruppe - dieser Begriff war Dr. Büchmann anderweitig bekannt gewor-
den - wechseln wolle. Dabei erfuhr Dr. Büchmann, dass es für Dr. Pröhl bereits eine 
Eintragung im Handelsregister als Vorstand für die B & B gerRelations AG gab. 

Tatsächlich bestanden zu diesem Zeitpunkt im Handelsregister des Amtsgerichts 
Tostedt bereits hinsichtlich des betroffenen Dr. Pröhl folgende Eintragungen: 

a) Für die B & B gerRelations AG als Vorstand eingetragen seit 11. April 2001. 

b) Für die B & B medRelations AG als Vorstand eingetragen seit 12. April 2001. 

c) Für die B & B medRelations Projekt 1001 GmbH als Geschäftsführer eingetra-
gen seit 22. Mai 2001. 

Da Dr. Büchmann bei der Unterredung am 20. September 2001 von Dr. Pröhl 
zugleich die schriftliche Anzeige der Ernennung zum Vorstand - allerdings nur für die 
B & B gerRelations AG - erhielt, entwickelte sich daraus eine Diskussion um das Er-
fordernis einer Nebentätigkeitsgenehmigung. Eine solche wurde am 20. Februar 
2002 versagt und Dr. Pröhl wurde am 14. März 2002 vom Dienst suspendiert, da das 
Land seine Entlassung betrieb. 

Dieser Sachverhalt ist festgestellt nach den Angaben der Betroffenen Dr. Pröhl und 
Gärtner, den Aussagen der Zeugen Döring, Sandmann, Dr. Büchmann, Warnecke, 
Dr. Rave und Seifert sowie aufgrund des Übertragungsvertrages vom 1. September 
1996 und der Handelsregisterauszüge des Amtsgerichts Tostedt zu den drei vorge-
nannten Firmen. 

 

b. Im Zusammenhang mit den Vorgängen und die geplante Veräußerung des 
Kieler Schlosses 

Am 7. Dezember 1999 beschloss die Landesregierung, die Liegenschaft „Kieler 
Schloss“ nach Auszug der dort untergebrachten Dienststellen „am Markt“ zu verkau-
fen. „Bereits im Jahre 1998 wurde durch die ICM ein Wertgutachten für den seiner-
zeit vorgesehenen Verkauf an die Investitionsbank Schleswig-Holstein gefertigt. Die-
ser ließ sich jedoch nicht realisieren, daher sollten andere Vermarktungsmöglichkei-
ten für die Liegenschaft gesucht werden.“ Das Kabinett beauftragte das Finanzminis-
terium mit dem Verkauf und zu diesem Zweck wurde das Schloss, das bisher zum 
Ressortvermögen des Kultusministeriums gehörte, in das allgemeine Liegenschafts-
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vermögen überführt. Hintergrund war das jährliche Defizit aus dem Veranstaltungs-
bereich sowie der zwischenzeitlich eingetretene erhebliche Investitionsstau. Mit 
Schreiben vom 10. Dezember 1999 wurde der GMSH vom Finanzministerium mitge-
teilt, dass der Verkauf von ihr in Organleihe „nach den Regeln der Landeshaushalts-
ordnung“ durchzuführen sei. Gleichzeitig erhielt die GMSH die Weisung, dass alle 
wichtigen Termine und Gespräche mit dem Staatssekretär Finanzen, dem Zeugen 
Döring, abzustimmen seien. Letzterer äußerte den Wunsch, das seitens der GMSH 
der Zeuge Jessen federführend einzubinden sei. Dieser war zuvor in der ehemaligen 
Bauabteilung des Finanzministeriums tätig gewesen. 

Weisungsgemäß nahm die GMSH zunächst ausschließlich Gespräche und Verhand-
lungen über Entwicklung und Verkauf des Schlosses mit der IVG (Immobilienverwal-
tungsgesellschaft) - eine ehemalige Gesellschaft des Bundes - auf. Diese zog sich 
allerdings im März 2000 aus den Verhandlungen zurück. 

Im Laufe des Jahres 2000 wurden mit einer Reihe von Firmen Gespräche geführt, 
die GMSH gelangte jedoch zu keinen Ergebnissen, da die Interessenten - mit Aus-
nahme der Firma Nord Project Immobilien, die um die Jahreswende 2000/2001 Inte-
resse bekundete, sämtlich absprangen, sodass im Finanzministerium zeitweise die 
Auffassung herrschte, man habe „so gar keinen rechten Investor“.  

Grund dafür waren die vorgegebenen Rahmenbedingungen für den Verkauf: Der 
Veranstaltungsbereich sollte langfristig betrieben, die Verpflichtungen mit dem NDR 
sollten eingehalten werden, bestehende Pachtverträge mussten übernommen wer-
den. Ferner sollte der Instandhaltungsstau abgebaut und der Veranstaltungsbereich 
modernisiert werden. Insgesamt veranschlagte die GMSH die Kosten für eine Grund-
instandsetzung mit ca. 18,5 Millionen DM. Zu beachten waren ferner planungsrechtli-
che Vorgaben durch die Stadt sowie die Tatsache, dass das gesamte Grundstück 
unter Denkmalschutz stand. 

Mit der Firma Nord Project wurden von der GMSH Gespräche beziehungsweise Ver-
handlungen geführt. Die Firma legte auch Angebote vor, die jedoch von der GMSH 
als für das Land unvorteilhaft beurteilt wurden. Unklarheiten ergaben sich aus der 
Rolle der Nord-Projekt, die zeitweise selbst als Investor auftrat, davon dann aber Ab-
stand nahm und zudem offensichtlich in ihre Überlegungen zu einem Angebot den 
Veranstaltungsbereich nicht einbezogen hatte. Zudem ergaben sich Zweifel an der 
Seriosität des finanziellen Hintergrundes, sodass der Zeuge Jessen bereits unter 
dem 5. Juli 2001, unmittelbar nach der zweiten Besichtigung des Schlosses mit 
Dr. Pröhl, Brückner und anderen gegenüber Staatssekretär Döring anregte, „den 
langsamen aber stetigen Ausstieg“ zu betreiben. Ein ursprünglich für den 17. Juli 
2001 geplantes Gespräch mit Vertretern der Firma Nord Project wurde ausgesetzt. 
Nach einer Verhandlungspause im Sommer 2001 erhielt die Nord Project schließlich 
Anfang Oktober 2001 eine Absage. Verwiesen wurde dabei zur Begründung im We-
sentlichen auf die Prüfung des Angebots einer anderen Investorengruppe (siehe un-
ter S. 3). Dass es eine solche gab, entsprach den Tatsachen, denn zwischenzeitlich 
hatte die B & B gerRelations AG - Vorstand Falk Brückner -, die sich mit Projektent-
wicklungen befasst, ihr Interesse bekundet. 

Dem Betroffenen Gärtner wurde der Name Falk Brückner - als angeblich kompeten-
ter Projektentwickler - erstmalig von Dr. Pröhl benannt, als die Regierung von Katar 
mit Unterstützung des Landes Schleswig-Holstein ein dem Zentrum Damp vergleich-
bares Reha-Zentrum planen wollte. Auf die zu diesem Zweck von Dr. Pröhl anstelle 
des ursprünglich eingeladenen Gärtner durchgeführte Reise nach Katar im Jahre 
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1999 nahm Dr. Pröhl auch Falk Brückner mit, der zusammen mit Dr. Pröhl am 
28. Januar 2000 persönlich dem damaligen Chef der Staatskanzlei Bericht über die 
Reise erstattete. 

Vom 15. März 2000 bis zum 9. September 2000 war Gärtner wegen einer Erkran-
kung nicht im Dienst. Im Rahmen seiner Therapie war ihm zwischenzeitlich das Rei-
ten empfohlen worden, sodass er gemeinsam mit seiner Frau auf der Reitanlage der 
Zeugin Reimer, bei der die Eheleute Pröhl ein Reitpferd untergestellt hatten, Reitun-
terricht nahm, den Frau Pröhl erteilte. 

Auch aufgrund dieser Erkrankung traf Gärtner Brückner persönlich erst am 
26. Januar 2001 wieder. Möglicherweise bereits an diesem Tag bot Brückner dem 
Betroffenen Gärtner die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der B & B medRelations 
AG - einer weiteren Firma der B & B-Gruppe an. Dieses Angebot wiederholte Brück-
ner auf Wunsch Gärtners schriftlich als er mit Schreiben vom 2. März 2001 dem da-
maligen Chef der Staatskanzlei eine Darstellung des B & B-Firmenverbundes über-
sandte. Aus dieser Broschüre war die Stellung Dr. Pröhls als Vorstand innerhalb der 
B & B-Gruppe - ebenso wie aus zwei später folgenden Schreiben (30. Mai 2001, 
18. Juni 2001) an Gärtner - ersichtlich. Nach Prüfung und gemäß Empfehlung durch 
den Zeugen Büchmann lehnte Gärtner das Angebot ab. 

Da es am 2. März 2001 auf Vermittlung des arabischen Arztes Dr. Salam zu einem 
Treffen mit dem omanischen Außenminister kommen sollte, sah Gärtner 
Falk Brückner am 1. März 2001 bei einem Vorgespräch für den folgenden Tag wie-
der, da der Außenminister über ein touristisches Projekt sprechen und um Unterstüt-
zung dazu nachsuchen wollte. Aufgrund von Angaben von Dr. Pröhl dazu ging Gärt-
ner davon aus, dass Brückner bereits mit derartigen Arbeiten im arabischen Raum 
vertraut war. Das Gespräch mit dem omanischen Außenminister und seinem Berater 
fand am 2. März 2001 im Gästehaus der Landesregierung im Rahmen eines Mittag-
essens statt. Teilnehmer waren neben den zwei omanischen Gästen die Ministerprä-
sidentin, Dr. Salam, Gärtner, Dr. Pröhl und Brückner. Bei dieser Gelegenheit wurde 
Falk Brückner erstmalig der Ministerpräsidentin vorgestellt als ein Mann mit Erfah-
rungen mit Geschäften im arabisch-islamischen Raum. 

Am Abend des 23. April 2001 trafen sich die Eheleute Gärtner mit Dr. Pröhl und 
Brückner im Restaurant „Feld“ in Kiel, bei dem der Betroffene Gärtner nicht von An-
fang an dabei war. Gesprochen wurde dort unter anderem auch über die ehrenamtli-
che Tätigkeit von Frau Gärtner im Rahmen des Konzeptes „Studium nach Familie 
und Beruf“. Dabei sprach Brückner die Möglichkeit einer späteren Zusammenarbeit 
mit Frau Gärtner für unterschiedliche Standorte in der Bundesrepublik an und schrieb 
an sie unter dem 26. April 2001 einen Brief, der nach den allgemeinen Hinweisen auf 
geplante Objekte der B & B gerRelations AG - ohne Nennung Kiels - mit dem 
Wunsch auf eine Zusammenarbeit schloss, wobei Brückner anscheinend davon aus-
ging, dass Frau Gärtner bereits eine derartige Zusage gegeben habe. 

Eine Reaktion der Frau Gärtner auf dieses Schreiben gab es nicht. 

Zum Einstieg der B & B-Gruppe in die Vorgänge um das Projekt Kieler Schloss kam 
es wie folgt: 

Anfang Juni 2001 fand der Zeuge Kruse auf seinem Anrufbeantworter einen Anruf 
Dr. Pröhls, in dem dieser um Rückruf bat. Da Kruse bisher Dr. Pröhl unbekannt war, 
erkundigte er sich nach dessen Person bei dem Zeugen Dr. Büchmann in der 
Staatskanzlei. Von diesem erhielt er die Auskunft, dass Dr. Pröhl mit der EXPO 2000 
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zu tun habe und dass er - Kruse - sich offen an ihn wenden könne. Am 19. Juni 2001 
kam es zwischen beiden zu einem Telefongespräch. In diesem Gespräch erläuterte 
Dr. Pröhl das Anliegen eines Projektors, der für die Errichtung einer Seniorenwohn-
anlage unter Beteiligung der WestLB und der Provinzial Versicherung den nördlichen 
Teil des Schlossgartens neben der Kunsthalle vom Land kaufen wolle. Da zu dem 
Zeitpunkt Verhandlungen zur Übertragung des Schlossgartens an die Stadt Kiel lie-
fen, lehnte Kruse einen anderweitigen Verkauf ab. Trotzdem bat Dr. Pröhl um die 
Übersendung eines einschlägigen Lageplans oder Katasterauszuges, den er einige 
Tage später von einem der Mitarbeiter aus Kruses Referat erhielt. Kruse wies in die-
sem Gespräch auf die laufenden Bemühungen des Landes um die Veräußerung des 
Kieler Schlosses hin und verwies Dr. Pröhl wegen weiterer Informationen dazu an die 
GMSH, Herrn Jessen. 

In der Zwischenzeit hatte Dr. Pröhl ebenfalls Kontakt zu dem Zeugen Krausen, der 
seinerzeit in der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft (MBG) im Hause der I-
Bank als Prokurist arbeitete und für den Bereich Wagniskapital zuständig war, auf-
genommen. Insgesamt kam es vom 21. Mai 2001 bis 25. Juni 2001 zu drei Gesprä-
chen, eines davon im Beisein von Brückner. Thema der Besprechung war ein Unter-
nehmenskonzept für Bau und Betrieb von Seniorenwohnheimen auf höherem Ni-
veau. Die Vorstellung dieses Konzeptes erfolgte im Wesentlichen durch Dr. Pröhl, 
der dem Zeugen gegenüber auch erläuterte, dass er nach dem Ende der EXPO-
Arbeit in die Wirtschaft gehen wolle. Als Standorte für Kiel wurden dabei zunächst 
der ZOB diskutiert, erwähnt wurde dann auch das Kieler Schloss. Der Zeuge Krau-
sen erhielt als Unterlage eine Darstellung dieses Konzeptes, das Dr. Pröhl als Vor-
stand der B & B-Gesellschaft auswies. Danach ging Krausen davon aus, dass 
Dr. Pröhl dieses Unternehmen leiten wolle und das auch tat. Dr. Pröhl war für Krau-
sen eigentlich ein „Mann der EXPO“, wobei er sich bewusst war, dass die EXPO vor-
bei war. Diskutiert wurden auch Finanzierungsmöglichkeiten für die Krausen aller-
dings bei seiner Gesellschaft wenig Chancen sah. Nach dem dritten Gespräch am 
25. Juni 2001 wurde der Kontakt schriftlich durch Dr. Pröhl beendet. Zur Begründung 
schrieb er dazu, dass man anderweitig „Kapital gefunden“ habe. 

Noch vor dem 25. Juni 2001 rief Dr. Pröhl bei Jessen; dem er bis dahin unbekannt 
war an. Unter Berufung auf das vorhergegangene Gespräch mit Kruse bat er um die 
Ermöglichung einer Besichtigung des Schlossgrundstücks zusammen mit einem Ver-
treter der Firma B & B, die ein Grundstück für eine Projektentwicklung „Belvedere“ 
suche, an der sich auch die WestLB und die Provinzial beteiligen würden. Diese ers-
te Besichtigung, bei der Brückner als Vertreter von B & B das Projekt „Belvedere“ 
erläuterte, fand am 25. Juni 2001 statt. Da Brückner und Dr. Pröhl, der (siehe oben 
a) zu diesem Zeitpunkt bereits als Vorstand bei B & B eingetragen war, davon über-
zeugt waren, dass sich dieses Projekt hier realisieren ließ, verabredeten sie mit Jes-
sen einen weiteren Besichtigungstermin für den 2. Juli 2001. Daran sollten Vertreter 
der WestLB sowie der Provinzial teilnehmen. 

Aufgrund der Bedeutung dieser beiden Unternehmen regte Jessen unter dem 
27. Juni 2001 bei Staatssekretär Döring an, nach dem zweiten Besichtigungstermin 
ein gemeinsames Gespräch zu führen und hielt es für sinnvoll, schon das Prüfverfah-
ren der Projektgruppe „auf hoher politischer Ebene“ zu begleiten. 

Der zweite Besichtigungstermin fand - wie vorgesehen - am 2. Juli 2001 statt. Zu-
sätzlich zugegen war ein Vertreter der ICM Center- und Facility-Management, West-
deutsche Immobilienbank und ein Vertreter der Provinzial Kiel. An diesem Tag erhielt 
Dr. Pröhl von Jessen die Kopien der Pacht- und Nutzungsverträge zum Schloss, der 
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baufachlichen Untersuchung der Zweigniederlassung Kiel der GMSH sowie einige 
Statikunterlagen. Wegen eines Wertermittlungsgutachtens verwies Jessen Dr. Pröhl 
auf die I-Bank und regte an, sich das „im eigenen Hause“ zu beschaffen. Von einem 
Mitarbeiter der I-Bank erhielt Dr. Pröhl ein solches Exemplar ausgehändigt. 

Nach der Rückkehr aus seinem Urlaub am 20. August 2001 nahm Jessen Kenntnis 
von einem Schreiben Brückners vom 23. Juli 2001, in dem dieser um Dispositionssi-
cherheit für drei Monate bat und eine Beteiligung des Landes an der Projektentwick-
lungsgesellschaft zur Diskussion stellte. In diesem Schreiben waren an der rechten 
Leiste des Briefkopfes unter „Vorstand“ neben Falk Brückner auch Dr. Pröhl aufge-
führt. Bereits während des Urlaubes Jessen hatte der Zeuge Basten unter dem 
1. August 2001 diese Frist - mithin bis Ende Oktober 2001 - gewährt und den 
Schriftwechsel dem Zeugen Döring zugeleitet. 

Dieser Schriftwechsel war unter anderem Thema eines Gesprächs am 23. August 
2001 bei Staatssekretär Döring, an dem ferner neben Dr. Pröhl die Zeugen Jessen 
und Dr. Schmidt-Elsaeßer teilnahmen. Döring besprach mit Dr. Pröhl im ersten Teil 
des Gesprächs die Tatsache, dass sein - Pröhls - Name als Vorstand bei B & B in 
diesem Schreiben auftauche. Dr. Pröhl erklärte; dass er nur designierter Vorstand 
und Berater sei, nicht für diese Gesellschaft arbeite und auch keine Vergütung be-
komme. Allerdings - so führte er weiter aus - könne er sich vorstellen, nach Beendi-
gung der Tätigkeit für die EXPO aus dem Landesdienst auszuscheiden und in den 
Vorstand dieser Gesellschaft einzutreten. Da Döring den Angaben Dr. Pröhls vertrau-
te, gab er sich mit dieser Auskunft zufrieden. - Auf dieser Sitzung entschied sich die 
Gesprächsrunde ferner gegen die von Brückner vorgeschlagene Beteiligung des 
Landes an der Entwicklungsgesellschaft. 

Entweder im Gespräch bei Staatssekretär Döring selbst oder im Anschluss an dieses 
Gespräch, in dem Jessen unter vier Augen mit Dr. Pröhl die Vorbereitungen zur Auf-
bereitung der Bereiche Veranstaltung im Schloss und Restaurant ansprach, teilte 
Dr. Pröhl auch Jessen mit, dass er - Pröhl - nach Abschluss des EXPO-Projektes 
Ende 2001 plane, bei B & B einzusteigen. 

Aus Sicht des Zeugen Jessen war in erster Linie Brückner als Projektentwickler sein 
Ansprechpartner, da es in erster Linie zunächst um eine Projektentwicklung, nicht um 
den Verkauf des Schlosses ging. Dr. Pröhl sah er als Helfer bei der Projektentwick-
lung an, gewissermaßen „immer Partei Brückners“.  

Einigkeit bestand darüber, dass zunächst die Projektentwicklung, die nach Jessens 
Auffassung noch in den Kinderschuhen steckte, zum Abschluss geführt werden 
musste, bevor über Eigentumsfragen nachgedacht werden konnte. Voraussetzung 
waren dabei die vorvertragliche Einbindung eines Betreibers der beabsichtigten Ho-
tel-Seniorenanlage, Abklärungen mit der Kommune, die die Planungshoheit hatte 
und als letzter Schritt die Grundstücksicherheit, die das Land als Eigentümer geben 
musste. Mit dem zuständigen Stadtbaurat hatte es deswegen bisher lediglich zwei 
Gespräche gegeben. 

Zu einem nicht mehr genau feststellbaren Zeitpunkt innerhalb des der Firma B & B 
gewährten Dispositionszeitraumes von drei Monaten, möglicherweise im August 
2001, bekundete der Geschäftsführer von Kiel Concerts, Marschall, der aufgrund ei-
nes mit dem Finanzministerium geschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages im 
Schloss Veranstaltungen durchführte, gegenüber Jessen, dass er gemeinsam mit 
anderen beabsichtige, ein Angebot für den Erwerb des Schlosses abzugeben. Jes-
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sen legte ihm nahe, ein solches Angebot zunächst bis nach dem 31. Oktober 2001 
zurückzustellen. Er begründete das Marschall gegenüber mit der Notwendigkeit, zu-
nächst gesicherte Erkenntnisse über die Zahlen des Veranstaltungsbereiches und 
über das Brückner-Angebot zu erlangen. Marschall kam diesem Wunsch nach und 
reichte zu diesem Zeitpunkt kein Angebot ein. 

Als die GMSH am 25. September 2001 um eine Entscheidung nachsuchte, ob das 
Projekt „Wohnimmobilie Belvedere“ (Brückner) weiter verfolgt werden solle, kam es 
am 1. Oktober 2001 beim (damaligen) Finanzminister Claus Möller zu einem Ge-
spräch, an dem neben Staatssekretär Döring für die GMSH Basten und Jessen teil-
nahmen und in dem nach Sachstandsbericht so entschieden wurde. Beschlossen 
wurde ebenfalls, der Firma Nord Project eine Absage zu erteilen. Gleichzeitig wurde 
die Einladung für eine Informationssitzung am 17. Oktober 2001 besprochen, zu der 
neben der Ministerpräsidentin und dem Oberbürgermeister der Stadt Kiel die Stadt-
präsidentin Frau Kietzer, der Stadtrat Klein-Knott, der Vorsitzende der SPD-
Ratsfraktion Raupach sowie die Landtagsabgeordneten Fischer, Müller und Weber 
sowie MdB Dr. Hans-Peter Bartels und der SPD-Kreisvorsitzende Andy Mitterer an-
geschrieben wurden.  

Unter dem 8. Oktober 2001 verfasste der Zeuge Basten das Absageschreiben an die 
Firma Nord Project. Dieses wurde am 9. Oktober von Staatssekretär Döring gebilligt. 
In diesem Schreiben heißt es unter anderem: 

„… Staatssekretär Uwe Döring hat mir soeben mitgeteilt, dass die Entscheidung 
zugunsten der anderen Bewerbergruppe ausgegangen ist. Die Landesregierung 
ist nach sorgfältiger Abwägung beider Bewerbungen zu dem Ergebnis gelangt, 
dass das hinter der anderen Bewerbung stehende Konzept den Interessen des 
Landes und der Stadt Kiel in größerem Maße entspricht als ihr Konzept. Außer-
dem habe die Zukunftssicherung des geplanten Betriebes bei der Entscheidungs-
findung eine ebenso große Rolle gespielt wie die Tatsache, dass den Interessen 
des Landeshaushaltes mit der anderen Bewerbergruppe eher gedient werden 
kann…“ 

Nach Schlusszeichnung durch Basten am 18. Oktober 2001 wurde dieses Schreiben 
auch der Firma Nord Project übersandt. 

Am 9. Oktober 2001 unterrichtete Finanzminister Möller sodann das Kabinett zum 
Projektstand Kieler Schloss. 

Am 11. Oktober 2001 fertigte Dr. Pröhl einen Sprechzettel zum Thema Schloss Kiel 
für Staatssekretär Döring für ein Pressegespräch. Darin finden sich Angaben zur ge-
planten Nutzung des Schlosses sowie - kurz - zur B & B gerRelations AG. 

Aufgrund von Presseveröffentlichungen am 12. Oktober 2001 zu diesem Thema so-
wie wegen mehrerer im Finanzministerium eingehender telefonischer Nachfra-
gen - insbesondere mit Hinweisen auf Brückners Tätigkeit am CAP in Kiel - sah 
Staatssekretär Döring Erklärungsbedarf durch Brückner und Dr. Pröhl. Während die 
Versuche Brückner zu erreichen fehlschlugen, führte Döring - wahrscheinlich am 
späten Nachmittag - in seinem Dienstzimmer ein Gespräch mit Dr. Pröhl. Dabei frag-
te er einmal nach der Seriosität von Brückner, die Dr. Pröhl bejahte. Ferner sprach 
Döring noch einmal die Rolle Dr. Pröhls bei Brückners Plänen zum Schloss an, be-
kam aber keine weitergehenden Auskünfte als im Gespräch vom 23. August 2001, 
wobei für Döring insbesondere von Interesse war, dass Dr. Pröhl darauf verwies, 
dass die Staatskanzlei über diese Angelegenheit informiert sei. Möglicherweise ver-
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anlasste dieses Gespräch Staatssekretär Döring einige Tage danach Jessen aufzu-
fordern, Dr. Pröhl bei weiteren Gesprächen nicht mehr in Erscheinung treten zu las-
sen. Gleichwohl nahm Dr. Pröhl teil, als es am 6. November 2001 im Schloss zu ei-
nem Gespräch zwischen Jessen, Marschall, Frau Lose (Kiel Concert) und Brückner 
zum Thema Ermittlung von Kosten und Wirtschaftlichkeit kam. Auch an weiteren Ge-
sprächen mit der GMSH am 8. November, 9. November und 14. November 2001 
nahm Dr. Pröhl teil. Am 19. November 2001 teilte Brückner anlässlich eines Telefon-
gespräches mit Jessen diesem mit, dass er ohne Dr. Pröhl das Verfahren fortführen 
wolle. Auch über das Gespräch vom 6. November 2001 fertigte Jessen am gleichen 
Tage einen als vertraulich bezeichneten Vermerk für Staatssekretär Döring, aus dem 
sich die Teilnahme Dr. Pröhls ergab. Die ergab sich ebenso aus einem Vermerk Jes-
sens vom 15. November 2001 über ein Gespräch vom Vortage zum weiteren Fort-
gang des Verfahrens „Schloss“. 

Am 13. Oktober 2001 erschienen in den „Kieler Nachrichten“ Artikel zum Kieler 
Schloss („Qualitäten sind gefragt“, „Politiker gegen Luxusaltenheim“) sowie in der 
schleswig-holsteinischen „Landeszeitung“ der nachfolgende Artikel mit der Über-
schrift „Schloss-Verkauf ein Luft-Schloss?“, ohne dass letzterer Aufnahme im ge-
meinsamen Pressespiegel der Landesregierung und des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages fand. 
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In der Folgezeit folgten weitere in der Aufmachung vergleichbare Zeitungsartikel re-
gionaler Zeitungen zum Kieler Schloss, die auch im oben angeführten Pressespiegel 
aufgenommen wurden (z.B. 17.10. „Schloss - das Land drängt“, 18.10. „Schloss - 
gibt es doch noch eine Alternative?“, 06.02.02 „Immobilienpoker um das Kieler 
Schloss“, 14.02.02 „Reichlich Reibungsfläche rund um das Schloss“, „Zähes Ringen 
um das Schloss“, 15.02.02 „Pro und Contra zu Schlossplänen“, 20.02. „Schloss - 
SPD spielt auf Zeit“). 

Den oben angeführten Artikel in der „sh:z“ vom 13.10.01 nahm der Zeuge Dr. Rave 
in der Folgezeit zum Anlass, Dr. Pröhl zu befragen, was es mit den dortigen Angaben 
zu seiner Person auf sich habe. Dr. Pröhl gab daraufhin an, er sei dort in falscher 
Funktion zitiert worden. Für die Firma Brückners sei er nicht geschäftsmäßig tätig 
gewesen. Dr. Rave wies ihn darauf hin, dass er dies auch nicht dürfe. In diesem Zu-
sammenhang erklärte Dr. Pröhl ferner, dass er dabei sei, sich aus dem Landesdienst 
zu verabschieden und dass sein Ausscheiden „im Prinzip“ zum Jahreswechsel be-
vorstünde. Dr. Rave entnahm der Darstellung Dr. Pröhls, dass dieser darüber mit der 
Staatskanzlei im Gespräch sei. 

Auch der Zeuge Jessen sprach mit Dr. Pröhl über den Artikel der „sh:z“ vom 
13.10.01. Jessen entnahm dem Gespräch, dass Dr. Pröhl einen Nebentätigkeitsan-
trag bei der Staatskanzlei gestellt habe, zu dem Dr. Pröhl davon ausging, dass des-
sen Genehmigung nur noch ein formeller Akt sei. 

Die am 1. Oktober 2001 angesprochene Informationssitzung fand am 17. Oktober 
2001 in der Mittagspause der Landtagssitzung im Finanzministerium statt. Für die 
Ministerpräsidentin war der Zeuge Sandmann erschienen, neben den oben angeführ-
ten Eingeladenen war für die GMSH Jessen anwesend. Staatssekretär Döring, der 
vor Beginn der Gesprächsrunde den ebenfalls erschienenen Brückner, der ihm bis 
dahin persönlich nicht bekannt gewesen war, darüber informiert hatte, dass 
er - Döring - seine Anwesenheit nicht wünsche, übernahm es das Projekt der Firma 
B & B anhand von Zeichnungen und Plänen vorzustellen. Anschließend an diese 
Veranstaltung unterrichtete Staatssekretär Döring Mitglieder Kieler Ratsfraktionen, 
nämlich Frau Halbe (SPD), Herrn Kottek (SUK), Herrn Görgner (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) sowie einen Vertreter der CDU-Fraktion. Über diese Gespräche fertigte 
Jessen einen Vermerk, aus dem sich ergibt, dass Brückner und Dr. Pröhl eingehend 
zu den Ergebnissen informiert wurden. 

Am 8. November 2001 tagte der Finanzausschuss des Landtages, dem Staatssekre-
tär Döring unter „Verschiedenes“ eine Kurzinformation zum Sachstand „Schloss“ 
gab. An diesem Tage tagte auch der Bauausschuss der Stadt Kiel. Über das Ergeb-
nis unterrichtete Jessen Dr. Pröhl bei einem abendlichen Treffen im „Quadrat“ in Kiel. 

Zu ersten Vertragsverhandlungen der GMSH mit B & B am 26.11.2001 wurde der 
Zeuge Kruse von Jessen hinzugezogen. An diesem Tage lernte Kruse erstmalig Falk 
Brückner persönlich kennen. Überraschend für Kruse war, dass an diesem Tag kei-
nerlei schriftliche Unterlagen vorlagen da ihm bekannt war, dass nach Jessens Vor-
stellung das Kabinett spätestens am 18. Dezember 2001 entscheiden sollte. Einen 
ersten Vertragsentwurf bekam Kruse am 27.11.2001 zu Gesicht. Nach Durchsicht 
desselben gelangte Kruse zum Ergebnis, dass das Angebot „Mist“ sei. Diese Auffas-
sung vertrat er in E-Mails an Staatssekretär Döring und an Jessen am 6.11.2001. 
Vertragsverhandlungen fangen erneut am 7. November 2001 statt und am 
9. Dezember wurde Kruse ein zweiter Entwurf von B & B übersandt. Bei der Prüfung 
kam Kruse ausweislich seines unter dem 12. Dezember 2001 abgefassten 
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„Sachstandsberichtes“ zu dem Ergebnis, dass das Angebot das Land nicht vollstän-
dig und nachhaltig entlasten würden. Diese Stellungnahme war Leitfaden einer Dis-
kussion bei Finanzminister Möller am folgenden Tage, die zu dem Ergebnis führte, 
dass mit B & B weiter zu verhandeln sei mit dem Ziel, zu einem „Nullsummenspiel“ 
zu gelangen, das heißt sowohl das Schloss selbst als auch den Veranstaltungsbe-
trieb abzustoßen ohne dafür Verpflichtungen einzugehen. Zu diesem Zeitpunkt ging 
Kruse - entgegen den Tatsachen - davon aus, dass ein - möglicherweise vergleich-
bares - Angebot von Marschall vorlag. Erst bei einer späteren Informationsveranstal-
tung bei der Stadt Kiel hörte Kruse von Staatssekretär Döring, dass zu jenem Zeit-
punkt (16.01.02) kein derartiges Angebot existierte. Kruse hörte dort nur etwas über 
eine Firma Nord Project, die ihm bis dahin unbekannt war. Kruse sprach daraufhin 
Staatssekretär Döring an und regte an, Marschall anzusprechen, um zu hinterfragen, 
ob dieser noch ein Angebot abgeben wolle. Döring willigte ein. Dieses Gespräch 
führte Kruse am 21. Januar 2002, wobei er von Marschall erfuhr, dass dieser grund-
sätzlich noch interessiert sei und sich bisher nur im Hinblick auf das frühere Ge-
spräch mit Jessen nicht gemeldet habe. Er kündigte eine Stellungnahme nach Rück-
sprache mit seinen Geldgebern an. 

Mit dem 31. Dezember 2001 lief eine vom Aufsichtsrat der B & B medRelations AG 
sowie der B & B gerRelations AG mit Schreiben vom 19. März 2001 gesetzte Frist 
ab. In den beiden seinerzeit an Dr. Pröhl gerichteten Schreiben der Aufsichtsratsvor-
sitzenden heißt es gleichlautend u. a. wie folgt: 

„… Wie persönlich besprochen möchte ich Ihnen nochmals schriftlich bestäti-
gen, dass Sie vorsorglich zum Vorstandsmitglied bestellt worden sind. 

Ihre aktive Vorstandstätigkeit wollen Sie allerdings erst dann aufnehmen, wenn 
Sie dafür frei gestellt sind oder aus Ihrem bisherigen Arbeitsverhältnis ausge-
schieden sind. 

Sollten Sie bis zum 31. Dezember 2001 Ihre Vorstandstätigkeit nicht aktiv auf-
nehmen können, wird der Aufsichtsrat Sie als Vorstandsmitglied wieder abbe-
rufen …“ 

In der Sitzung der Aufsichtsräte beider Gesellschaften am 14. Januar 2002 wurde 
Dr. Pröhl als Vorstand beider Gesellschaften abberufen. 

Zu Beginn des Jahres 2002 führte Staatssekretär Döring mehrere Gespräche zum 
Thema Projekt Schloss: 

Am 11. Januar 2002 erörterte er den Sachstand und sich abzeichnende politische 
Reaktionen in seinem Dienstzimmer gemeinsam mit Basten und den Landtagsabge-
ordneten Weber und Fischer. Eine Vorstellung des Sachstandes zum Thema 
Schloss durch Döring gab es am Morgen des 13. Februar 2002 im Kieler Rathaus; 
das geschah auf Wunsch des damaligen Finanzministers Claus Möller. Auf Einla-
dung kam es dann am 16. Januar 2002 zu einer Informationsrunde im Finanzministe-
rium mit den Vorsitzenden der Ratsfraktionen der Stadt Kiel, mit Stadtbaurat Klein-
Knott, Casaretto (Provinzial), Haller (ITCM), Basten und Jessen. In dieser Runde 
stellte Brückner das B & B-Projekt vor. 

Am Dienstag, 12. Februar 2002, gab Döring in der Kabinettssitzung einen mündli-
chen Bericht zum Sachstand „Veräußerung Kieler Schloss“. Ebenfalls am 
12. Februar 2002 ging beim Finanzministerium ein Angebot auf Erwerb des Schlos-
ses vom Geschäftsbesorger und Geschäftsführer von Kiel Concerts, Marschall, und 
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zwei Mitbietern ein. Dieses Angebot, das die Beratung durch einen Architekten ver-
riet, ging im Kern davon aus, dass eine Änderung der bisherigen Nutzung nicht erfol-
gen würde. Das Kaufpreisangebot bestand in einem (symbolischen) Euro. Erwartet 
wurde zum Ausgleich des erfahrungsgemäß zu erwartenden Defizits für den Veran-
staltungsbereich die Zahlung eines Zuschusses durch das Land von 300.000 €, ver-
teilt auf drei Jahre. 

Am 14. Februar 2002 fand im „Kieler Kaufmann“ eine Veranstaltung mit dem russi-
schen Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland statt, zu der die Ministerpräsi-
dentin als Schirmherrin eingeladen war. Dort befand sich auch der Zeuge Basten von 
der GMSH, demgegenüber die Ministerpräsidentin den Verkauf des Schlosses an-
sprach. 

Nach einem Gespräch mit Basten über die Veranstaltung am 15. Februar 2002 fertig-
te Jessen den Basten bei dieser Gelegenheit mit der Prüfung des Marschall-
Angebots beauftragte, am gleichen Tage einen Vermerk für Staatssekretär Döring, 
den er diesem auch - als persönlich-vertraulich - übermittelte. Darin heißt es unter 
anderem wie folgt: 

„Herr Basten ist in einer Veranstaltung im Kieler Kaufmann am 14.2. von Heide 
und von Landtagsabgeordneten auf das Marschall-Angebot angesprochen 
worden. Alle haben ihre Begeisterung zum Ausdruck gebracht. Darüber möch-
te Herr Basten telefonisch berichten. Ich habe mich daraufhin heute mit Mar-
schall in Verbindung gesetzt. Er ist sauer. Er hat das Angebot nur gemacht, 
weil Claus ihn darum gebeten hat und er davon ausgegangen war, dass sein 
Angebot Brückner stützen würde. Sein Interesse ist der Veranstaltungsbetrieb, 
nicht die Eigentümerschaft! An einem europaweiten Ausschreibungsverfahren 
wird er sich nicht beteiligen. Wörtlich: Darüber brauchst du mit mir gar nicht 
erst zu reden 

Aus meiner Sicht sollten wir an unserer Linie festhalten und das von mir vorbe-
reitete Schreiben an Klein-Knott abschicken. Damit sind die Fronten endgültig 
abgesteckt und am 21.2. fällt die Entscheidung pro und kontra.“ 

Am Nachmittag desselben Tages fertigte Basten, der Jessens Text bereits kannte, 
ein Schreiben an Staatssekretär Döring - ebenfalls „Persönlich/Vertraulich“ -, das wie 
folgt lautet: 

„Sehr geehrter Herr Döring, 

bei einem Empfang in Kiel am Donnerstag Abend bei dem u.a. MP, Herr Gan-
sel, Herr Marschall und andere zugegen waren, bin ich von verschiedenen 
Seiten auf das Thema ‚Kieler Schloss’ angesprochen worden. Danach schätze 
ich die Situation wie folgt ein:  

1. Herr Marschall ist gedrängt worden, eine Angebot abzugeben. Er hat es 
gemacht in der Einschätzung, dass das Projekt Brückner dadurch gestärkt 
werden solle. 

2. Meine Einschätzung ist, dass bei einer möglichen Ausschreibung Herr Mar-
schall dieses Angebot nicht aufrecht erhalten würde. Herr Marschall unter-
stützt das Projekt Brückner nachhaltig.  

3. Bei diesem Empfang ist Herr Marschall von OB, Stadtpräsidentin und ande-
ren angesprochen worden; indirekt wurde begrüßt, dass endlich jemand 
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aus Kiel bereit steht. Das Angebot scheint also ein offenes Geheimnis zu 
sein. 

4. Wir sollten über das Vorliegen des Angebotes auf geeignetem Wege infor-
mieren. Ich habe den Eindruck, dass sonst von Gegnern des Projektes 
B & B zielgerichtet Misstrauen geschürt wird, wir würden etwas unter der 
Decke halten. 

5. Eine tragende vergaberechtliche Absicherung liegt inzwischen vor. 

Ich bitte, Montagmorgen mit Ihnen kurz die Situation erläutern zu können, das 
neue Angebot bereitet uns eher Schwierigkeiten. Ich wünsche Ihnen ein gutes 
Restwochenende. 

Holger Basten“ 

Zu diesem Zeitpunkt teilte Basten die Einschätzung Jessens, es handele sich bei 
Marschalls Angebot um ein Scheinangebot. Ob es ein solches war, ist streitig geblie-
ben. 

Möglicherweise aufgrund von Gerüchten über die Rolle Dr. Pröhls im Zusammen-
hang mit dem Projekt Schloss, zu dem es auch weitere Presseveröffentlichungen 
gab, rief Staatssekretär Döring, der in dieser Situation die Ereignisse um den ehema-
ligen Staatssekretär Dr. Lohmann vor Augen hatte, zwischen dem 11. und dem 
14. Februar 2002 in der Staatskanzlei bei Dr. Büchmann an, um dort über die Akten-
lage in Bezug auf Dr. Pröhl Auskunft zu erhalten. Er bekam von Dr. Büchmann, dem 
bei dieser Frage wieder einfiel, dass es dazu noch einen nicht beschiedenen Antrag 
Dr. Pröhls gab, sinngemäß lediglich die Antwort, dass er - Dr. Büchmann - das im 
Augenblick nicht wisse, sich aber um die Angelegenheit kümmern werde. Eine 
Rückmeldung dazu erhielt Döring nicht. 

Da Staatssekretär Döring mit der Antwort Dr. Büchmanns nicht zufrieden war, rief er 
am gleichen Tage noch Dr. Pröhl an. Auf seine Anfrage „Was da nun eigentlich wäre“ 
erhielt er von Dr. Pröhl die Auskunft, er - Dr. Pröhl - werde die Angelegenheit Be-
schäftigung bei B & B nicht weiter verfolgen. Damit war für Staatssekretär Döring die 
Sache zunächst erledigt. 

Der Nichtbescheidung des bei Dr. Büchmann vorliegenden Antrages bis zu diesem 
Zeitpunkt lag Folgendes zugrunde: 

Am 20. September 2001 reichte Dr. Pröhl beim Zeugen Dr. Büchmann einen Antrag 
auf Genehmigung einer Nebentätigkeit ein, wobei er das bereits in anderem Zusam-
menhang angesprochene Schreiben der B & B gerRelations AG vorlegte, woraus 
sich seine Stellung als Vorstand dieser Gesellschaft ergab. Dr. Pröhl bestätigte da-
bei, dass er bereits als solcher eingetragen sei. Diese Stellung wurde im Schreiben 
der B & B gerRelations AG als vorsorgliche Bestellung zum Vorstand bezeichnet. 
Außerdem wies Dr. Pröhl darauf hin, dass die Gesellschaft gegenwärtig keine Ge-
schäfte tätigen würde und mit der Geschäftstätigkeit erst Ende November zu rechnen 
sei. Da Dr. Büchmann die Auskünfte Dr. Pröhls als nicht hinreichend deutlich er-
schienen - Dr. Büchmann hatte Pröhls Antrag zwischenzeitlich an den Zeugen 
Warnecke zur weiteren Bearbeitung übergeben -, wurden Dr. Pröhl am 
25. September 2001 der hierfür vorgesehene Vordruck nebst Merkblatt mit der Bitte 
um nähere Auskunft übersandt. Dr. Pröhl erteilte unter dem 30. September 2001 nä-
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here Auskünfte, vertrat aber auch die Auffassung, dass es sich nicht um eine ge-
nehmigungspflichtige Tätigkeit handele. 

Als Dr. Büchmann am 13. Oktober 2001 im „Flensburger Tageblatt“, das auf dem an 
diesem Tage stattfindenden Landesparteitag der SPD, an dem auch die Ministerprä-
sidentin teilnahm, auslag, den oben angeführten Artikel sah, gelangte er mehr und 
mehr zu der Überzeugung, dass Dr. Pröhls Antrag abgelehnt werden müsse. Diesen 
Artikel ließ Dr. Büchmann noch im Oktober 2001 Warnecke zukommen. 

Am 20. November 2001 kam dann der mehrfach angeforderte Fragebogen ausgefüllt 
von Dr. Pröhl zurück.  

Möglicherweise berichtete Dr. Büchmann zu einem nicht mehr feststellbaren Zeit-
punkt - jedenfalls vor dem 20. Februar 2002 - auch dem Chef der Staatskanzlei, dem 
Betroffenen Gärtner, von Dr. Pröhls Antrag. 

Am 20. Februar 2002 wollte Dr. Büchmann die Genehmigung der Nebentätigkeit 
Dr. Pröhls versagen, vorher aber noch den (damaligen) Chef der Staatskanzlei in-
formieren. Zu diesem Zweck suchte er das Dienstzimmer Gärtners auf, traf diesen 
aber nicht an. Er versuchte sodann diesen von dessen Dienstzimmer aus anzurufen. 
Während dieser Bemühungen nahm er die Ministerpräsidentin wahr, die auf dem 
Weg zu ihrem Dienstzimmer war. Er bat sie zu diesem Gespräch dazu. Nachdem er 
sie möglicherweise bereits vor dem Gespräch mit Gärtner zum Sachstand informiert 
hatte, legte er in ihrem Beisein sodann telefonisch Gärtner dar, dass er den nunmehr 
entscheidungsreifen Antrag Dr. Pröhls auf Genehmigung einer Nebentätigkeit ableh-
nen wolle. Gärtner stimmte dem zu. Während Dr. Büchmann nach der Unterrichtung 
Gärtners dessen Arbeitszimmer verließ, telefonierte die Ministerpräsidentin weiter mit 
dem Chef der Staatskanzlei. 

Mit Bescheid vom 20. Februar 2002 wurde der Antrag Dr. Pröhls auf Genehmigung 
einer Nebentätigkeit als Vorstand bei B & B abschlägig beschieden. Die Begründung 
stützte sich im Wesentlichen auf die Möglichkeit einer Interessenkollision. 

Wenige Tage zuvor, am Samstag, dem 16. Februar 2002, traf sich das Ehepaar 
Gärtner mit dem Ehepaar Halbe bei letzterem zum Tee, wie sie es vorher bereits 
mehrfach getan hatten. Beide Ehepaare kannten sich seit mindestens fünf bis sechs 
Jahren. Gesprächsthemen bei diesen zwanglosen Treffen waren oft politischer Na-
tur. Möglicherweise aufgrund von Presseveröffentlichungen waren an diesem Nach-
mittag neben dem Flughafen auch „Schloss“, „Dr. Pröhl“ und „WestLB“ ein Thema. 

Zwischen dem 20. und dem 28. Februar 2002 - wahrscheinlich am 27. Februar 
2002 - bat der Betroffene Gärtner Dr. Pröhl, ihm seine - Gärtners - Originalschrift-
wechsel mit B & B - möglicherweise handelt es sich dabei nur um ein Schreiben 
(30.06.2001) - aus Brückners Büro zu besorgen.  

Am 26. Februar 2002 fand auf Einladung der SPD-Fraktion des Rathau-
ses - nachhaltig betrieben durch die Zeugin Karin Halbe - eine Podiumsdiskussion 
zum Thema Schloss im Nordelbischen Kirchenzentrum in Kiel statt. Diskussionspart-
ner auf dem Podium waren Basten, Klein-Knott sowie Ratsfrau Karin Halbe, die dem 
Projekt B & B ablehnend gegenüber stand und ein Mitglied des Fördervereins Kieler 
Altstadt. Als Zuhörer waren unter anderem anwesend Jessen und Brückner, der zu 
diesem Zeitpunkt bereits seit längerem kaum noch Hoffnung auf die Verwirklichung 
seines Projektes wegen der aus seiner Sicht politisch bedingten zögerlichen Behand-
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lung durch die Stadt Kiel hatte und dieser ein letztes Ultimatum für eine abschließen-
de Beschlussfassung bis zum 28. Februar 2002 stellte. 

Am 27. Februar 2002 besuchten sowohl die Zeugin Reimer als auch Frau Gärtner 
Frau Pröhl, die aufgrund eines Reitunfalls zum wiederholten Mal in der Universitäts-
klinik in Kiel lag. Gegenstand der Unterhaltung waren unter anderem Veröffentli-
chungen in den „Kieler Nachrichten“ zum Thema Schloss sowie auch die Tätigkeit 
der Frau Gärtner als „Grüne Dame“ in der Klinik. Weitere gesicherte Feststellungen 
dazu hat der Ausschuss nicht treffen können. 

Am 28. Februar 2002 tagte der Finanzausschuss des Landtages mit dem Punkt 2 der 
Tagesordnung: „Zwischenbericht der Landesregierung über den beabsichtigten Ver-
kauf des Kieler Schlosses“. Diese Bericht erstattete Staatssekretär Döring. Der Ab-
geordnete Kubicki wies dann darauf hin, dass ein Mitarbeiter der Landesverwaltung 
auf der Investorenseite mitgearbeitet habe und stellte zwei Auskünfte der Creditre-
form, aus denen sich Dr. Pröhls Vorstandseigenschaft bei B & B ergab, zur Verfü-
gung. Während einer Sitzungspause rief Staatssekretär Döring dann Dr. Pröhl in der 
I-Bank an, um ihn zu fragen, was er - Döring - von den Auskünften Kubickis halten 
solle. Unter anderem bekam er zur Antwort die Gegenfrage: „Wieso? Das wissen 
doch alle!“ Die Erörterung dieses Themas wurde in der nächsten Sitzung des Fi-
nanzausschusses am 7. März 2002 fortgesetzt. Dort referierten Döring und 
Dr. Büchmann zum Stand der Angelegenheit. 

Nachdem die Ratsversammlung der Stadt Kiel am 21. Februar 2002 die Dringlichkeit 
für einen Antrag auf eine Entscheidung zum Thema Schloss abgelehnt hatte, kam es 
auch am 28. Februar 2002 - dem Ablauf des Ultimatums Brückners - zu keiner Ent-
scheidung zu diesem Thema. Vielmehr vertagte sich die Ratsversammlung und ver-
tagte damit auch die geplante Aufstellung eines B-Plans. 

Entweder zum Ende des Monats Februar 2002, spätestens jedoch am 1. März 2002 
telefonierte Jessen mit Brückner, der nach Jessens Eindruck über das Scheitern in 
Kiel erheblich verärgert war und nunmehr entsprechend seiner früheren Ankündi-
gung „aussteigen“ wollte. Da Jessen eine aus seiner Sicht überzogene Reaktion 
Brückners verhindern wollte, schlug er ihm vor, mit abgestimmten Texten in die Öf-
fentlichkeit zu gehen. Gesprochen wurde über den Text der Absage Brückners und 
dieser faxte auch den Entwurf einer Presseerklärung an das Finanzministerium, der, 
nachdem er durch Döring mit Hilfe des Zeugen Schnelle redigiert worden war, Ge-
genstand der Regierungspresseerklärung wurde. Als Absage Brückners erhielt Dö-
ring am 1. März 2002 folgendes Schreiben: 

„Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Die Anfeindungen in der öffentlichen Ver-
anstaltung der SPD-Rathausfraktion am vergangenen Dienstag, dem 26.02., 
im Nordelbischen Kirchenzentrum gegen das von B & B gerRelations AG ent-
wickelte Projekt ‚Belvedere’ und die Tatsache, dass der Unterzeichner nach-
weisbar persönlich einer Verleumdungskampagne ausgesetzt ist, haben uns 
erkennen lassen, dass unser Projekt politisch mehrheitlich nicht mehr durch-
setzbar ist. Untermauert wird dies durch die Debatte in der Kieler Ratsver-
sammlung am 28.02., in der unter Bezugnahme auf unser Schreiben vom 
28.01.02 eine positive Entscheidung hätte gefällt werden müssen. Wir ziehen 
uns deshalb zurück und hoffen, mit diesem Schritt dazu beitragen zu können, 
dass weiterer Schaden von uns und unseren Geschäftspartnern abgewendet 
wird. Mit freundlichen Grüßen“ 
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Am 4. März 2002 erinnerte die Firma Nord Project Immobilien noch einmal an ihr frü-
heres Angebot.  

Beschlossen wurde jedoch im Finanzministerium die öffentliche Ausschrei-
bung/Auslobung der Liegenschaft Schloss, die zwischenzeitlich erfolgt ist. 

Nachdem der Zeuge Warnecke aufgrund einer Internetrecherche von weiteren Aktivi-
täten Dr. Pröhls erfahren hatte, forderte er diesen mit Schreiben vom 1. März 2002 
zur Aufklärung bis zum 8. März 2002 auf. Am 6. März 2002 fand in der Staatskanzlei 
ein Gespräch in Anwesenheit des Chefs der Staatskanzlei, des Betroffenen Gärtner, 
statt, in dem dieser Dr. Pröhl auf mögliche dienstliche Konsequenzen hinwies (Ab-
mahnung sowie ordentliche beziehungsweise außerordentliche Kündigung). Mit 
Schreiben vom 7. März 2002 forderte die Staatskanzlei weitere Aufklärung unter 
Fristsetzung bis zum 12. März 2002. Am 9. März 2002 beauftragte die Ministerpräsi-
dentin Dr. Büchmann mit der Sondierung bei Dr. Pröhl, ob ein einvernehmliches 
Ausscheiden aus dem Dienst erfolgen könne. Dr. Pröhl kündigte dazu einen Anruf 
seines Anwalts an, der jedoch nicht erfolgte. Eine Bitte Dr. Pröhls um Fristverlänge-
rung wurde abgelehnt und unter dem 13. März 2002 fertigte Warnecke einen Ver-
merk, aus dem sich als Gründe für eine beabsichtigte außerordentliche Kündigung 
folgende Punkte ergeben: 

1. Herr Dr. Pröhl hat zu Art und Umfang seiner Nebentätigkeit bei der Firma 
B & B gerRelations AG die Unwahrheit gesagt und ihm obliegende Unterrich-
tungen pflichtwidrig unterlassen. 

2. Er hat Nebentätigkeiten bei weiteren Firmen nicht angezeigt, obwohl er bei 
diesen tätig geworden ist. 

3. Er hat schwerwiegende Verstöße gegen die Treuepflicht begangen. 

4. Er hat seine Haupttätigkeiten bei der Abwicklung des EXPO-Projektes ver-
nachlässigt. 

5. Das Vertrauen wurde in grober Weise ausgenutzt, für eigene Zwecke miss-
braucht und damit unerträglich erschüttert. 

Dieser Vermerk wurde sowohl vom Chef der Staatskanzlei Gärtner als auch von der 
Ministerpräsidentin abgezeichnet. Das erste Schreiben mit einer außerordentlichen 
Kündigung - hilfsweise ordentliche Kündigung - vom 13. März 2002 wurde Dr. Pröhl 
am 21. März 2002 zugestellt. Am 14. März 2002 wurde Dr. Pröhl vom Dienst sus-
pendiert. 

Am 15. April 2002 wurde der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Gärtner, in den 
einstweiligen Ruhestand versetzt. 

Im Kündigungsschutzverfahren vor dem Arbeitsgericht Kiel einigten sich die Parteien 
am 14. August 2002 dahin, dass das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einverneh-
men zum 15. November 2002 aufgehoben werde und dass Dr. Pröhl bis dahin die 
volle Vergütung erhalte unter Freistellung der Verpflichtung zur Arbeit. 

Dieser Sachverhalt ist festgestellt aufgrund der Angaben der Betroffenen Dr. Pröhl 
und Gärtner, nach den Aussagen der Zeugin Ministerpräsidentin Simonis, Döring, 
Sandmann, Jochen und Karin Halbe, Dr. Büchmann, Basten, Jessen, Kruse, Warn-
ecke, Krausen, Fischer, Patricia Pröhl, Möller, Anke Reimer, Schnelle, Dr. Rave so-
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wie aufgrund der schriftlichen Vermerke der Zeugen Jessen und Basten jeweils vom 
15. Februar 2002. 

 

c. im Zusammenhang mit Gesundheitsprojekten der Landesregierung, soweit 
sie sich auf den arabischen Raum und Palästina erstrecken 

aa) Palästina 

Im Rahmen der Vorbereitung des EXPO-Projektes „Medizinische Bedarfsanalyse/Ko-
operation EXPO 2000 und Weltweite Projekte“ reisten in der Zeit vom 2. Juli bis 
8. Juli 1999 Dr. Pröhl und der in Heikendorf ansässige arabische Arzt Dr. Salam 
nach Palästina (Autonomiegebiete). Diese Reise wurde für Dr. Pröhl von Dr. Rave 
als Dienstreise (s. oben) genehmigt und durch einen Zuschuss der Firma Siemens 
mitfinanziert. Die Landesregierung bezuschusste die Kosten des Dr. Salam mit 
5.000 DM. 

Hintergrund für die Teilnahme von Dr. Salam an der Reise war, dass dieser über 
sehr gute Kontakte in den arabischen Raum, insbesondere nach Oman und Katar 
verfügt und durch seine Vermittlung immer wieder hochgestellte Persönlichkeiten aus 
der Region zur medizinischen Behandlung nach Schleswig-Holstein kamen. Der Be-
troffene Gärtner kannte Dr. Salam seit der Kieler Woche 1998. In Palästina betrieb 
der aus Jordanien stammende Arzt ein Kooperationsprojekt zur Bestandsaufnahme 
der medizinischen Versorgung. Die Landesregierung verfolgte generell das Ziel, die 
Bereiche Wellness, Gesundheit und Medizintechnik zu fördern und neue Märkte zu 
erschließen. Entsprechende Projekte sollten daher auch im Rahmen der EXPO be-
sonders herausgestellt werden. 

Ziel der Reise war einmal die Frage einer möglichen palästinensischen Kooperation 
mit der EXPO 2000, aber auch die Gewinnung von Erkenntnissen über die örtlichen 
medizinischen Strukturen, um hier möglicherweise humanitäre Hilfe zu leisten, aber 
auch um den Bedarf an medizinischer und technischer Unterstützung für die schles-
wig-holsteinische Medizintechnikbranche zu analysieren. Letztlich sollte auch der 
Kontakt zur evangelischen Schule in Birzeit ausgebaut werden. Über den Verlauf und 
die Ergebnisse der Reise legten Dr. Salam und der Betroffene Dr. Pröhl dem Betrof-
fenen Gärtner einen schriftlichen Bericht vor. 

bb) Katar 

Es war auch Dr. Salam, der Dr. Pröhl gegenüber den Besuch einer Delegation aus 
Katar unter Führung des Generalsekretärs des dortigen Ministeriums für Jugend und 
Sport Nasser Al-Ali ankündigte. Dieser Besuch erfolgte auf Initiative der Christian-
Albrechts-Universität und des dortigen sportmedizinischen Institutes. Da Dr. Pröhl 
zusagte an Gesprächen mit Nasser Al-Ali teilzunehmen, wurde er ebenso wie Gärt-
ner am 19. Juli 1999 zu einem Abendessen mit der katarischen Delegation ins Pri-
vathaus des Dr. Salam eingeladen. 

Nach einem Besuch der katarischen Delegation bei der (sport-) medizinischen Ein-
richtung in Damp am 20. Juli 1999 kam es zu einem weiteren Gespräch an dem 
Dr. Pröhl auf Wunsch Dr. Salams teilnahm. Ins Auge gefasst wurde eine Kooperation 
mit der schleswig-holsteinischen Landesregierung, bei der es um die Errichtung ei-
nes Damp vergleichbaren Sport- und Rehazentrums in Katar ging. Die Landesregie-
rung wurde um Hilfe bei der Vermittlung von Kontakten gebeten. Eine eigene finan-
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zielle Beteiligung des Landes kam für Schleswig-Holstein nicht in Betracht. Entspre-
chend dem Wunsch des katarischen Delegationsleiters, Nasser M. Al-Ali - Secretary 
general of Youth and Sports general Authority -, Dr. Salams und auch Gärtners sollte 
Dr. Pröhl dieses Projekt begleiten. Da dieser - aus seiner Sicht - nicht über die nöti-
gen Kenntnisse für ein solches Projekt verfüge, zog er Falk Brückner als Projektent-
wickler hinzu. 

In dem folgenden Schriftwechsel mit Nasser Al-Ali - die Schreiben der Landesregie-
rung beruhten weitgehend auf Entwürfen von Dr. Pröhl - sagten sowohl der Chef der 
Staatskanzlei als auch die Ministerpräsidentin die Unterstützung des Projektes in Ka-
tar durch die Regierung Schleswig-Holsteins „im Rahmen ihrer Möglichkeiten“ zu. 
Dabei verwies Gärtner wiederholt auf die Mitarbeit von Dr. Pröhl, Dr. Salam und 
Brückner. 

Als zum Herbst 1999 eine Einladung nach Katar für Gärtner, Dr. Pröhl und Dr. Salam 
erfolgte, war Gärtner gehindert dieser selbst nachzukommen, sodass Dr. Pröhl und 
Dr. Salam gemeinsam mit Falk Brückner die Reise in Abstimmung mit ihm allein an-
traten. Der Betroffene Dr. Pröhl hatte den Betroffenen Gärtner vorab mit Schreiben 
vom 15. November 1999 um Unterstützung in Form einer von ihm - Dr. Pröhl - vor-
formulierten Grußnote an den Generalsekretär des Ministeriums für Sport und Ju-
gend in Katar, Nasser Al-Ali, gebeten. Diese Grußnote hatte Gärtner in seiner Eigen-
schaft als Chef der Staatskanzlei unterzeichnet und Dr. Pröhl zur Verfügung gestellt. 
Diese Reise dauerte vom 19. bis 22. November 1999. Gärtner, der den Eindruck hat-
te, dass Dr. Pröhl mit der Vorbereitung der EXPO nicht ausgelastet war, stimmte die-
se Reise nicht mit der I-Bank ab, zumal die katarische Regierung die Kosten für Flug 
und Aufenthalt übernommen hatte. Dr. Pröhl nahm dafür einige Tage Urlaub. In Doha 
(Katar) wurde das Projekt weiter erörtert und zunächst eine Machbarkeitsstudie in 
Aussicht genommen. Am letzten Tag des Aufenthaltes in Katar unterschrieb 
Dr. Pröhl gemeinsam mit Nasser Al-Ali ein „letter of understanding“ als Bestätigung 
des Willens zur Zusammenarbeit bei der Verwirklichung des Projektes zwischen Ka-
tar und der schleswig-holsteinischen Landesregierung („in the contest of its capabili-
ties“).  

Über die Reise erstellte Dr. Pröhl einen Bericht und informierte im März 2000 schrift-
lich darüber auch die Ministerpräsidentin. Da der Chef der Staatskanzlei der Auffas-
sung war, dass sich aus dem „letter of understanding“ für das Land kein Schaden 
durch finanzielle Verpflichtungen ergeben konnte, sah er keinen Anlass für disziplina-
rische Maßnahmen gegen Dr. Pröhl wegen der Unterzeichnung ohne entsprechende 
Vollmacht beziehungsweise Rückfrage. 

Mit Schreiben vom 18. Mai 2000 erhielt Dr. Pröhl unter Bezugnahme auf ein voran-
gegangenes Gespräch mit dem Zeugen Brückner ein Angebot für die Tätigkeit als 
geschäftsführender Gesellschafter der B & B BauProjektentwicklung GmbH, für die 
Dr. Pröhl auch Gesellschaftsanteile erwarb. Diese Gesellschaft war als Projektträger 
für das geplante Reha-, Fitness- und Wellnesszentrum in Katar vorgesehen. 

Der Nachbau des Rehazentrums in Katar wurde in der Folgezeit aufgrund einer Än-
derung der politischen Verhältnisse nicht realisiert. 

cc) Oman 

Auf Initiative des Dr. Salam suchte der omanische Außenminister Al-Alawi im Febru-
ar 2001 Kiel auf, um bei der Landesregierung um Hilfe für ein geplantes umfangrei-
ches Tourismusprojekt in Mirbat nachzusuchen, nachdem ein deutsches Touristikun-
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ternehmen abgelehnt hatte, dort als Betreiber aufzutreten. Dr. Salam richtete die Bit-
te um Hilfe an den Betroffenen Gärtner und regte ebenfalls eine Begrüßung durch 
die Ministerpräsidentin an. Zu diesem Zweck wurde eine Zusammenkunft am 2. März 
2001 zum Mittagessen im Gästehaus der Landesregierung vereinbart. An diesem 
Mittagessen nahmen neben der Ministerpräsidentin und dem Gast aus Oman dessen 
Mitarbeiter Singh, der Chef der Staatskanzlei sowie Dr. Salam, Dr. Pröhl und Brück-
ner teil. Gärtner hatte Dr. Pröhl und Brückner dazu gebeten, weil er Dr. Pröhl seiner-
zeit für effizient und vielfältig einsetzbar hielt, Brückner aus seiner Sicht über Erfah-
rung mit Projekten verfügte. Diese Annahme beruhte auf einer Empfehlung durch 
Dr. Pröhl, wonach Brückner als Entwickler bereits Projekte auf der arabischen Halb-
insel, darunter in Oman und Katar, geplant haben sollte. Brückner seinerseits hatte 
Dr. Pröhl bereits im August 1999 darüber unterrichtet, dass er in den 80er-Jahren in 
Saudi Arabien gelebt und dort berufliche Erfahrungen gesammelt habe. Die in engli-
scher Sprache geführte Unterhaltung während des Essens drehte sich auch um Kon-
takte zwischen dem Land Schleswig-Holstein und Oman auf dem Gebiet der Touris-
tik und medizinisch-technischen Zusammenarbeit. Es lagen Pläne des Mirbat-
Projektes vor, die allerdings der Ministerpräsidentin den Eindruck vermittelten, dass 
dessen Umfang die Möglichkeiten des Landes Schleswig-Holstein bei weitem über-
schritt. Klar wurde auch, dass es sich um ein rein touristisches Projekt handelte. Ins 
Auge gefasst wurde zunächst einmal anderweitig an der Infrastruktur zu arbeiten, um 
später auf schleswig-holsteinische Unternehmen zurückzukommen. Brückner und 
Dr. Pröhl wurden gebeten, sich um einen Betreiber zu bemühen. Das sagten beide 
zu, obwohl Brückners B & B medRelations AG sich nicht primär mit touristischen Pro-
jekten befasste, sondern Krankenhausprojekte entwickelte. Dr. Pröhl führte in der 
Folgezeit Gespräche in München, Hannover und Berlin, gewann daraus gemeinsam 
mit Brückner die Erkenntnis, dass es „kaum eine Chance“ gab, einen deutschen 
Betreiber für ein (Hotel-) Projekt in Oman zu gewinnen. 

Dieser Sachverhalt ist festgestellt aufgrund der Angaben der Betroffenen Dr. Pröhl 
und Gärtner sowie der Zeugen Ministerpräsidentin Heide Simonis, Brückner, 
Dr. Rave. 

 

d. im Zusammenhang mit Kauf, Sanierung, dem Abverkauf einzelner Teile des 
Schlosses Bredeneek sowie sonstigen dort oder im Zusammenhang mit 
dem Schloss Bredeneek stattfindenden Aktivitäten der Herren Dr. Pröhl und 
Gärtner 

Im Jahr 1999 kaufte die Alaska AG - später Schloss Bredeneek AG mit Sitz in Ham-
burg - das sanierungsbedürftige schlossartige Herrenhaus Bredeneek. Die Alas-
ka AG war eine Verwaltungs-Aktiengesellschaft, die sich unter anderem mit dem 
Handel von Immobilien befasste. Dr. Pröhl lernte im Sommer 1999 über seine jetzige 
Ehefrau und Herrn Bastian Jagusch in einer Kieler Gaststätte den (zwischenzeitlich 
in Untersuchungshaft verstorbenen) Wolfgang Jagusch kennen, der für die Alas-
ka AG arbeitete. Über ihn entstand Dr. Pröhls Kontakt zu den Herren Schwarzlose 
und Schlichting, die dem Aufsichtsrat beziehungsweise dem Vorstand der Alaska AG 
angehörten. Wolfgang Jagusch bezeichnete sich Dr. Pröhl gegenüber als Vertriebs-
direktor der Alaska AG. Da durch Jagusch das Thema Bredeneek angeschnitten 
wurde, fuhr Dr. Pröhl im Juli 1999 mit ihm zur Besichtigung des Schlosses. Es gelang 
ihm, mit der Alaska AG ein Sponsoring für die EXPO in Höhe von 3.000 DM zu ver-
einbaren, was dazu führte, dass die Alaska AG bei einschlägigen Veröffentlichungen 
als Sponsor der EXPO 2000 in Erscheinung trat. 
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Dr. Pröhl, der verschiedentlich das Schloss aufsuchte, wurde um die Mitte des Jah-
res 1999 vom Vorstandsmitglied der Alaska AG, Erhard Schlichting, beauftragt, für 
die Alaska AG ein Betreiberkonzept (Nutzungs- und Finanzierungskonzept) zu entwi-
ckeln, wofür er von dieser einen Betrag von 30.000 DM erhielt. Dieses Konzept war 
Gegenstand von Anträgen die die Alaska AG beim Arbeitsamt Kiel einreichte, um 
ABM-Mittel für die für die Sanierung erforderlichen Arbeitskräfte zu erhalten. Vorge-
spräche dazu hatte Dr. Pröhl mit dem Bediensteten der Geschäftsstelle des Ar-
beitsamtes in Plön, Kerssen, geführt. Dieser war ihm aus der eigenen früheren Tätig-
keit für die Arbeitsverwaltung bekannt. Das Ergebnis dieser Vorsprache teilte 
Dr. Pröhl der Alaska AG mit Kopfbogen von EXPO 2000 mit. Die bereits teilweise 
bearbeiteten Anträge wurden mit Schreiben vom 1. Dezember 1999 von den Herren 
Schlichting und Schwarzlose - beide von Beruf Rechtsanwalt - zurückgenommen. 

Dr. Pröhl hatte es auch übernommen, Dritte auf die Nutzungsmöglichkeiten des 
Schlosses hinzuweisen. So trat er während seiner Zeit als EXPO-Beauftragter an 
den für die Firma Siemens AG tätigen Herrn Schwarz heran, der seinerseits einen 
Kontakt zur HEW herstellte. Zum Zwecke der Nutzung des Schlosses wies er auch 
die Ministerin für Wissenschaft, Forschung, Bildung und Kultur auf Bredeneek hin. 
Ein dort für den 17. Januar 2001 geplanter Neujahrsempfang der Ministerpräsidentin 
zu Ehren des Konsularkorps, für den die Einladungen bereits gedruckt waren, muss-
te abgesagt werden, da die Sanierung nicht hinreichend fortgeschritten war. 

Am 28. Oktober 1999 erwarb Dr. Pröhl mit notariellem Kaufvertrag zusammen mit 
einer Frau Sohst, deren Ehemann ebenfalls Mitglied im Aufsichtsratsrat der Alas-
ka AG war, in einer GbR das auf dem Gelände des Schlosses gelegene so genannte 
Torhaus zu einem ausgewiesenen Kaufpreis von 600.000 DM im (späteren) renovier-
ten Zustand. Davon wurden 500.000 DM durch die RheinHyp finanziert, 100.000 DM 
sollten als Eigenkapital geleistet werden. 

Am 2. Dezember 1999 erwarb Dr. Pröhl mit notariellem Kaufvertrag die Wohnung 1 
im Schloss, das - nach dem Wohnungseigentumsgesetz geteilt - im linken Seitenflü-
gel mehrere Wohnungen aufwies, zum Kaufpreis von 700.000 DM. Die erforderliche 
Finanzierung von 650.000 DM sollte über die Haspa erfolgen, zudem blieb ein Ei-
genanteil von 50.000 DM. Die Zins- und Tilgungslasten hierfür betrugen für Dr. Pröhl 
monatlich 4.004 DM. Hinsichtlich einer dauerhaften Finanzierung ging er unter ande-
rem davon aus, sich bei seinem in Aussicht genommenen Übergang zur B & B-
Gruppe finanziell nicht zu verschlechtern. Dr. Pröhl beabsichtigte möglicherweise, 
diese Wohnung mit seiner Ehefrau zu beziehen. Jedoch fand die Übergabe, die für 
den 1. Juni 2000 geplant war, weder zu diesem Zeitpunkt noch zum 1. September 
2000 statt, da sich während der Sanierungsarbeiten herausstellte, dass das Gebäu-
de stark vom Schwamm befallen war. Da Dr. Pröhl durch die bereits zu zahlenden 
Zinsen erheblich belastet wurde, kam es zu Streitigkeiten zwischen ihm und den 
Verantwortlichen der Alaska AG. Schließlich einigte man sich im Februar 2001 über 
eine Rückabwicklung des Kaufvertrages über die Wohnung und im August erfolgte 
dann nach umfangreichen Verhandlungen eine endgültige Vereinbarung zwischen 
Dr. Pröhl und der Alaska Verwaltungs-AG über die Rückabwicklung verbunden mit 
der Vereinbarung, dass Dr. Pröhl auch seine Anteile an der Torhaus-GbR an die A-
laska AG überträgt. 

Im Mai 2002 forderte das Landesamt für Denkmalpflege, das seinerzeit für die Res-
taurierung im Mittelteil des Schlosses 20.000 DM gewährt hatte, einen Teilbetrag von 
8.478,29 € von der Alaska AG zurück. Letztere hat zwischenzeitlich Insolvenz ange-
meldet. 
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Dieser Sachverhalt ist festgestellt aufgrund der Angaben des Betroffenen Dr. Pröhl 
vor dem Untersuchungsausschuss in Verbindung mit der Verlesung seiner Angaben 
bei den Vernehmungen bei der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Kiel vom 
8. April beziehungsweise 12. April 2002 sowie nach dem Vermerk von StK 12 (Gisela 
Morel-Tiemann vom 2.5.02 - Aktenband Nr. 53 des 2. PUA -) 

 

 

B. Art und Umfang der haupt- und nebenberuflichen Tätigkeiten des Herrn 
Staatssekretärs a. D. Dr. Lohmann im Zusammenhang mit der Auswahl ei-
nes Mittelbewirtschaftungs- und Kostenrechnungssystems für die Landes-
verwaltung durch das Ministerium für Finanzen und Energie 

1. Ablauf des Auswahlverfahrens zur Beschaffung eines Mittelbewirtschaf-
tungs- und und Kostenrechnungsssystems für die Landesverwaltung:  

1.1. Grundlagen: 

Mit ihrem Eckwerte-Beschluss vom 28. März 1995 auf Vorlage durch den damaligen 
Finanzminister Claus Möller entschied sich die Landesregierung für eine Flexibilisie-
rung des staatlichen Haushaltsrechts. Dabei ging es um folgende Eckwerte: 

1. eine verstärkt dezentrale Ressourcenverantwortung für alle Bereiche der Landesregierung, 

2. eine weitgehende Flexibilisierung und Globalisierung des traditionellen Haushaltswesens, 

3. zuvor Einführung von neuen Steuerungsinstrumenten, insbesondere die Einführung einer Kosten-
Leistungsrechnung (KLR) für die gesamte Landesverwaltung, 

4. eine auf Produkte bezogene Budgetierung als Endstufe der Flexibilisierung des Haushaltswesens, 

5. Aufbau eines Controlling-Verfahrens für die strategische Steuerung der Landesfinanzen durch den 
Finanzminister, 

6. Schaffung der Voraussetzung für ein politisches Controlling durch ein entsprechendes Berichts-
wesen. 

Aufgrund der Beschlüsse einer Staatssekretärsbesprechung an welcher der Betrof-
fene Dr. Lohmann (VI StF) teilnahm, wurde am 11. Dezember 1995 im Hinblick auf 
die Kosten- und Leistungsrechnung eine interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG KLR) 
gebildet, in der sämtliche Ressorts, die Landtagsverwaltung, der Landesrechnungs-
hof, die Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte beim Land, die Arbeitsgemein-
schaft der Personalräte der obersten Landesbehörden sowie die Arbeitsgemein-
schaft der Hauptschwerbehindertenvertretungen, später auch die IT-Kommission und 
der Datenschutzbeauftragte vertreten waren. Aufgabe der IMAG war die Erarbeitung 
eines Grundlagenpapiers zur KLR. Dieses sollte Eckpunkte festlegen, die bei der 
Einführung der KLR unabdingbar waren. Dessen Notwendigkeit ergab sich daraus, 
dass zwischenzeitlich mehrere KLR-Modellvorhaben (z. B. Staatskanzlei, Hochschu-
len, Landesbauverwaltung, Landesforstverwaltung) parallel zueinander mit unter-
schiedlichen Konzeptionen durchgeführt wurden. Falls erforderlich sollte die IMAG 
KLR auch externen Sachverstand hinzuziehen. 



- 23 - 

Vorsitzender der IMAG KLR war Dr. Schmidt-Elsaeßer als Referatsleiter des Refera-
tes VI 210, der später von Frau Dr. Baehr abgelöst wurde. 

Im August 1996 legte das Finanzministerium das erarbeitete Grundlagenpapier zur 
Einführung einer KLR in der schleswig-holsteinischen Landesverwaltung dem Kabi-
nett zur Beratung vor. Aufgrund der Sitzung der Landesregierung am 31. August/ 
1. September 1996 wurde die IMAG KLR beauftragt, unter Federführung des Fi-
nanzministeriums eine einheitliche Software für alle Verwaltungen, die noch keine 
Software beschafft hatten, mithilfe externer fachkundiger Unterstützung auszuwählen 
und nach Beratung durch die IT-Kommission das Ergebnis dem Kabinett bis zum 
30. Juni 1997 vorzulegen. 

Gleichzeitig wurde der Finanzminister damit beauftragt, eine IMAG-HKR einzuset-
zen, die die Grundlagen für die Ablösung des bestehenden Systems Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen (HKR-Verfahren) - Teil Haushaltsvollzug - zum 
1. Januar 2001 zugunsten eines Systems für den Haushaltsvollzug und die KLR er-
arbeiten sollte. Die Landesregierung beauftragte die IMAG-HKR - Federführung beim 
Finanzministerium - außerdem damit, mithilfe externer Unterstützung ein praxisnahes 
Umsetzungskonzept für die nächsten Schritte zu erstellen, das für die Bereiche, die 
noch keine fachliche Konzeption hatten, die Mindeststandards für den Einsatz einer 
KLR festlegen sollte. Auch dieses Umsetzungskonzept sollte dem Kabinett bis zum 
30. Juni 1997 zur Beschlussfassung vorliegen. 

1.2. Vergabe der Beratungsleistung:  

Vor diesem Hintergrund begann das Referat VI 23 mit dem Vergabeverfahren, um 
ein Wirtschaftsberatungsunternehmen mit der Erstellung eines Umsetzungskonzep-
tes und Lieferung von Vorschlägen zur Auswahl der entsprechenden Software zu 
beauftragen. 

Grundlage für die Vergabe der Aufträge waren die Bestimmungen der „Verdingungs-
ordnung für Leistungen Teil A – VOL/A“ in der derzeit gültigen Fassung. Diese sehen 
zwingende formelle und materielle Inhalte für Vergabeverfahren der öffentlichen 
Verwaltung vor, insbesondere formelle Anforderungen der Ausschreibung und  Do-
kumentationspflichten für das Auswahlverfahren. Als wesentliche Bestandteile des 
Vergabeverfahrens schreibt die VOL ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung 
(§ 8 VOL/A) vor, in welchem die auszuschreibende Leistung eindeutig und erschöp-
fend zu beschreiben ist, sowie alle zur Preisermittlung maßgeblichen Rahmenbedin-
gungen mitzuteilen sind, damit die Anforderungen von allen Bietern im gleichen Sin-
ne verstanden und die Angebote miteinander verglichen werden können.  

Zum Abschluss des Verfahrens ist ein Vergabevermerk (§ 30 VOL/A) zu fertigen, 
welcher zur Dokumentation der Vergabeentscheidung die Verfahrenschritte , die ge-
troffenen Maßnahmen, die Feststellungen und die Begründung der einzelnen Ent-
scheidungen enthalten muss. 

Ohne zuvor eine Leistungsbeschreibung i.S. § 8 VOL erstellt zu haben, forderte 
Dr. Schmidt-Elsaeßer mit Billigung des damaligen Staatssekretärs Dr. Lohmann mit 
einem von der Zeugin Störtebecker vorbereiteten Schreiben im September 
1996 - wahrscheinlich am 11. September - insgesamt 13 Beratungsunternehmen auf, 
sich bis zum 25. September 1996 um diesen Auftrag zu bewerben. Bereits mit der 
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Aufforderung zur Abgabe eines Angebots wurde allen Firmen mitgeteilt, dass Haus-
haltsmittel 1996 in Höhe von 50.000 DM und 1997 in Höhe von 100.000 DM zur Ver-
fügung stünden. Die Entscheidung über die Auftragsvergabe sollte bis zum 
30. September 1996 fallen. 

Mit der Leitung des Projektes wurde die Zeugin Störtebeker (IV 235) beauftragt. In 
dieser Funktion war sie Mitglied der Projektgruppe und des Lenkungsausschusses. 
Sie war als Angehörige des gehobenen Dienstes als Sachbearbeiterin in der Haus-
haltsabteilung tätig und hatte sich bereits teilweise auch mit Themen der Modernisie-
rung der Landesverwaltung, darunter speziell KLR, befasst. Die Zeugin verfügte zu 
dieser Zeit über keine konkreten Kenntnisse im Vergaberecht. Sie hatte zu diesem 
Thema lediglich einmal einen VOL-Workshop mit einer Dauer von anderthalb Tagen 
besucht. Der frühere Leiter der Haushaltsabteilung, der Zeuge Rohs, hielt diese Vor-
bereitung zum damaligen Zeitpunkt für ausreichend. Der Landesrechnungshof hatte 
bereits zu früheren Zeitpunkten Verstöße gegen vergaberechtliche Vorschriften in 
seinen Bemerkungen aufgeführt. 

Die rechtliche Beratung des Projektes, insbesondere hinsichtlich vergabe-, vertrags- 
und haushaltsrechtlicher Fragestellungen erfolgte durch die Justitiare des Finanzmi-
nisteriums. Diese erhielten ihre Informationen über die Zeugin Störtebeker, welche 
mitteilte, welche Inhalte die Verträge enthalten sollten. Eine eigene Entscheidungs-
kompetenz stand der Zeugin Störtebeker nicht zu, sie handelte vielmehr auf Anwei-
sung und führte die Beschlüsse von Lenkungsgruppe und Projektgruppe aus.  

Zwei der angeschriebenen Unternehmen sahen sich wegen der Kürze der Frist nicht 
in der Lage, ein seriöses Angebot abzugeben. Einige Angebote gingen nicht termin-
gerecht ein, andere Unternehmen legten ihr Angebot bis zum 25. September 
1996 - damit fristgerecht - vor. 

Eine Eröffnungsverhandlung fand nicht statt, die Zeugin Störtebecker erstellte auch 
kein Eröffnungsprotokoll (§ 22 der Verdingungsordnung für Leistungen - VOL/A). 
Auch eine Kennzeichnung der eingegangenen Angebote fand nicht statt. 

Das Angebot eines Beraters wurde nicht gewertet, da dieser selbst Anbieter einer 
Software war. Anhand von Kosten, Lösungsansatz und Referenzen bewertete das 
Referat VI 210 insgesamt acht Angebote und wählte drei Beratungsunternehmen 
und - auf Wunsch des Finanzministers - die Datenzentrale aus, an einer Präsentation 
teilzunehmen. Eine der Firmen lud Dr. Schmidt-Elsaeßer unter Beteiligung des Zeu-
gen Rohs (VI 2) nur deshalb ein, weil dieses Unternehmen nachträglich - nämlich am 
15. Oktober 1996 - ein verbessertes Angebot abgegeben und damit einen zunächst 
besser platzierten Anbieter verdrängt hatte. 

Mit dem 27. Oktober 1996 als letzten Arbeitstag verließ einer der bisherigen Mitarbei-
ter (VI 211) den Landesdienst, um eine Tätigkeit bei der WIBERA Beratungsgesell-
schaft, die sich unter den drei zur Präsentation eingeladenen Unternehmen befand, 
aufzunehmen. An der Präsentation der eingeladenen Firmen am 6. und 8. November 
1996, die in Anwesenheit von Mitarbeitern verschiedener Ministerien, Vertretern des 
Landesrechnungshofes und der Staatskanzlei stattfand, nahm er daher nicht mehr 
teil. Aufgrund der Präsentation sowie nach den schriftlichen Bewerbungsunterlagen 
schlug das Referat VI 210 mit Vermerk vom 12. November 1996 Staatssekretär 
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Lohmann und Minister Möller vor, der Firma WIBERA den Zuschlag zu erteilen. Dem 
stimmte der Minister am 28. November 1996 zu. 

Um den Kabinettsauftrag, Vorlage eines Umsetzungskonzeptes für die Einführung 
einer KLR bis Mitte 1997 erfüllen zu können, sah der ursprüngliche Zeitplan vor, dass 
mit dem Projekt Anfang Oktober begonnen werden sollte, was sich nicht halten ließ. 
Möglicherweise um diesen Zeitplan im Ganzen noch sicherzustellen, schlug 
Dr. Schmidt-Elsaeßer vor die Mittel für externe Unterstützung in 1997 von 
100.000 DM auf nunmehr 300.000 DM zu erhöhen. Am 6. Dezember 1996 wurde 
eine Erhöhung des Honorars für die Auftragsbearbeitung von 150.000 DM auf 
300.000 DM zwischen Finanzministerium und WIBERA vereinbart. Nachdem Anfang 
Januar 1997 noch über Vertragsänderungen verhandelt wurde, unterzeichneten am 
10. Januar 1997 Vertreter der WIBERA und Frau Dr. Baehr (VI 210), die am 
1. Januar 1997 die Nachfolge für den in die Staatskanzlei gewechselten Dr. Schmidt-
Elsaeßer angetreten hatte, den Beratungsvertrag mit der Firma WIBERA. 

Da das Kabinett bis zum 21. Mai 1997 eine Entscheidungsgrundlage für ein Gesamt-
konzept HKR-KLR verlangte - die derzeit parallel durchgeführte Entwicklung sollte 
gebündelt und die Arbeitsgruppen sollten unter Mitwirkung der WIBERA koordiniert 
werden - kam es zu einem Zusatzvertrag mit der WIBERA für den ursprünglich (wei-
tere) 48.000 DM vorgesehen waren. Die WIBERA verlangte aufgrund der von ihr für 
die zusätzliche Aufwendung aufgestellten Berechnungen jedoch 80.000 DM. Grund-
lage dieses Vertrages war die Erkenntnis der WIBERA, dass keine landesweit ein-
setzbare Software auszuschreiben sei, sondern vielmehr ein einheitliches und integ-
rierbares KLR-System gesucht werden müsse. In diesem Vertrag wurden Arbeits-
schritte formuliert, die bereits bis zum 21. Mai 1997 zu erbringen waren und teilweise 
wurden bereits vor dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses Leistungen erbracht, die 
nicht Gegenstand des Vertrages vom 10. Januar 1997 waren. Am 21. Mai 1997 hatte 
die Landesregierung zudem beschlossen, die Bewirtschaftung der Einnahmen und 
Ausgaben statt durch das bisherige Verfahren durch ein neues dezentrales System 
durchzuführen. Letzteres sollte mit der anzuschaffenden KLR-Software verbunden 
werden, um Doppel- und Mehrfachbuchungen zu vermeiden. 

Am 15. Juli 1997 unterzeichnete Frau Dr. Baehr für das Finanzministerium den Er-
gänzungsvertrag - Erweiterung der Leistungen - gegen ein zusätzliches Festhonorar 
von 80.000 DM mit der Firma WIBERA. Eine Ausschreibung dazu hatte es nicht ge-
geben. 

Vertreter dieser Firma teilten der Zeugin Störtebecker am 23. Oktober 1997 mit, dass 
das Unternehmen bereit sei, anstelle der bisherigen Vorbereitung der Ausschreibung 
für ein KLR-System eine Ausschreibung eines integrierten Systems für die dezentra-
le Mittelbewirtschaftung und Kosten-Leistungsrechnung vorzubereiten. Nach dem 
geschätzten Aufwand wurde diese Leistung zu einem Festpreis von 43.700 DM an-
geboten. 

1.3 Beschaffungsverfahren Software: 

Am 25. November 1997 beschloss das Finanzministerium im Einvernehmen mit der 
Landesregierung die Aufhebung des europaweiten Teilnahmewettbewerbs über 
KLR-Software für Landesverwaltung Schleswig-Holstein, die zuvor am 13. Septem-
ber 1997 veröffentlicht worden war und versandte bereits am nächsten Tag eine Be-
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kanntmachung zur Durchführung eines Teilnahmewettbewerbs (Verhandlungsverfah-
ren) für ein dezentrales Mittelbewirtschafts- und KLR-System für die Landesregie-
rung mit einem erweiterten Ausschreibungsgegenstand „Mittelbewirtschaftungssys-
tem, Kostenrechnungssystem sowie Projektsteuerung“. Diese Bekanntmachung er-
schien am 4. Dezember 1997 im Supplement zum Amtsblatt der EU. 

Einen Vergabevermerk, der die Gründe für eine Auftragsvergabe im Verhandlungs-
verfahren dokumentiert hätte, gab es nicht. Da „Annahmeschluss“ für Teilnahmean-
träge der 31. Dezember 1997 war, wurde damit die vorgeschriebene Frist (37 Tage) 
nicht eingehalten. 

Da mit dem 1. Januar 1998 Frau Dr. Baehr von der Voll- zur Teilzeitbeschäftigung 
wechselte, übernahm die Zeugin Störtebecker eigenverantwortlich die Projektarbei-
ten ohne Beteiligung von VI 210 und wurde damit auch Leiterin der IMAG-KLR.  

21 Unternehmen bewarben sich auf die Ausschreibung um Teilnahme, 16 Unter-
nehmen wurden zur Teilnahme aufgefordert. 

Zum Abgabetermin am 27. Februar 1998 lagen dem Finanzministerium 13 Angebote 
vor, von denen sich drei ausschließlich auf die Projektsteuerung bezogen. Die Ange-
bote wurden am 27. Februar 1998 von der Zeugin Störtebecker und Herrn Plambeck 
geöffnet, die darüber auch eine Niederschrift fertigten. Eine erste Auswertung nahm 
die Zeugin Störtebecker vor. Am 9. März 1998 gab die auch hier eingeschaltete 
Sachverständige, die WIBERA, ihre Empfehlung ab. Sie empfahl eine Entscheidung 
zugunsten des Angebotes der Firma DOGRO mit der Software ProFiskal für die Aus-
schreibungsgegenstände Mittelbewirtschaftung und Kosten-Leistungsrechnung und 
sprach sich dafür aus, für den Ausschreibungsgegenstand Projektierung der Daten-
zentrale den Zuschlag zu erteilen. Der Empfehlung lag eine Auswertung der Angebo-
te anhand von ca. 4.800 Einzelpositionen zugrunde, die zu einem Gesamtbild zu-
sammengefasst wurden.  

Insgesamt gelangte die WIBERA zu folgender Rangfolge: 

1. Firma DOGRO mit ProFiskal 

2. Firma Oracle mit ÖVfinancials 

3. Dr. Müller mit IVR  

4. DZ-SH mit MACH M 1 

5. debis mit SAP 

6. ……………….. 

Eine endgültige Entscheidung sollte allerdings von einer überzeugenden Darstellung 
der Software im Rahmen der Testinstallation und der Bereitschaft der Firma DOGRO 
eine mindestens 10-jährige Kooperation mit der Datenzentrale einzugehen, abhängig 
gemacht werden. 
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In einem Vermerk vom 11. März 1998 wies die Zeugin Störtebecker den Staatssekre-
tär Finanzen, den Betroffenen Dr. Lohmann, sowie den Finanzminister auf die bishe-
rigen Ergebnisse der WIBERA hin und informierte darüber das mit fünf der von die-
ser als beste Angebote gewerteten Firmen Testinstallationen und Präsentationen 
durchgeführt werden sollten, zu denen noch am gleichen Tage Mitarbeiter des Fi-
nanzministeriums sowie die Mitglieder der IMAG-KLR und der IMAG-HKR eingela-
den wurden. Diese Testinstallationen sollten in der Zeit vom 26. März bis 9. April 
1998 durchgeführt werden um dann sogleich das Meinungsbild der IMAG abzufra-
gen. 

Am 12. März 1998 teilte die Zeugin Störtebecker dem Betroffenen Dr. Lohmann mit, 
dass sie von dem Projektleiter eines entsprechenden Vorhabens in Niedersachsen 
angerufen worden sei, der eine mögliche Zusammenarbeit ins Auge gefasst habe. 
Das Land Niedersachsen hatte sich für das Produkt der Firma BaaN entschieden. 
Die Firma BaaN hatte sich auch an der Ausschreibung in Schleswig-Holstein betei-
ligt, gelangte jedoch aufgrund der Auswertung der Ausschreibungsergebnisse nicht 
in die engere Auswahl der durch Testinstallationen weiter zu prüfenden Angebote. Zu 
einer Zusammenarbeit mit Niedersachsen kam es letztlich nicht. 

Am 16. März 1998 fand in Hamburg eine Besprechung von Vertretern des Finanzmi-
nisteriums - Dr. Lohmann, Frau Dr. Baehr und Frau Störtebecker - mit Vertretern der 
Freien und Hansestadt Hamburg (FHH), darunter Staatsrat Reimers, statt. Themen 
waren auch Budgetierung und Kosten-Leistungsrechnung. Aufgrund ihrer bereits 
durchgeführten Tests in drei Pilotbehörden hatte sich Hamburg bereits weitgehend 
für die Software SAP entschieden. 

Zur Vorbereitung einer Besprechung der Arbeitsgruppe fertigte die Zeugin Störtebe-
ker auf der Basis der Stellungnahme und Empfehlung der WIBERA am 19.03.1998 
einen Vermerk über die Inhalte der Auswertung der Angebote und Vorschläge für 
das weitere Verfahren. Darin wird auch die Auffassung vertreten, dass keines der 
vorliegenden Angebote eine in vollem Umfang überzeugende Lösung enthält. 

Am 26. März 1998 begann die Testphase mit der Vorstellung durch debis/SAP. 

Am 27. März 1998 fand ein Gespräch beim Finanzminister statt in welchem dieser 
eine Prioritätenliste für die Auswahlentscheidung vorlegte. 

Sie enthielt folgende Gesichtspunkte: 

1. Modernisierung Rechnungswesen innerhalb Mehrländerverbund 

2. Modernisierung zusammen mit Hamburg 

3. Bildung ProFiskal Auffangverbund 

4. Entwicklung Schleswig-Holstein-Lösung 

Unter Bezugnahme auf dieses Gespräch fertigte Frau Störtebeker unter dem 8. April 
1998 einen Vermerk über die Auswertung der Testinstallationen, einer Erörterung der 
Prioritätenliste des Finanzministers und Vorschlägen zum weiteren Verfahren. Bei 
einer Bewertung dieser Liste vertrat  Frau Störtebecker die Auffassung, dass nur die 
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Alternative einer Kooperationslösung mit Hamburg. zu verwirklichen sei, da andere 
Bundesländer entweder kein Interesse signalisiert oder sich bereits an unterschied-
lich Software-Produkte gebunden hatten. 

Ebenfalls unter dem 8. April 1998 stellte Staatsrat Reimers gegenüber Staatssekretär 
Dr. Lohmann fest, dass die Mitarbeiter beider Länder im Nachgang zu dem Gespräch 
am 16. März die Möglichkeiten der Kooperation geprüft und ein sehr erfreuliches Er-
gebnis erzielt hätten, da beide Finanzressorts sowohl das gleiche Softwareprodukt 
vorschlagen wollten als auch bei der vertieften Definition der Anforderungen eine 
Zusammenarbeit anstrebten.  

Ebenfalls am 8. April 1998 legte die Firma DOGRO nach der Präsentation der Soft-
ware für den Finanzminister ergänzende Angebote im Verbund der norddeutschen 
Länder vor. 

Am 9. April 1998 wurden die Testinstallationen und Präsentationen mit der Firma O-
racle abgeschlossen. Kein Bieter mit Ausnahme von DOGRO konnte im Rahmen der 
Testinstallationen eine Software präsentieren, die (Test-) Buchungen ermöglichte. In 
der Bewertungssitzung entschieden sich die IMAG-HKR für das Programm MACH, 
die IMAG-KLR für das Produkt SAP. Als Ergebnis der Bewertung durch die IMAGs 
machte die Zeugin Störtebecker folgende Aufstellung: 

1. SAP (debis) 

2. MACH (DZ) 

3. ProFiskal (DOGRO) 

4. ÖVfinancials (Oracle) 

5. IVR (Müller) 

und schlug vor, den Zuschlag dem Angebot debis/SAP zu erteilen und die weiteren 
Schritte für eine Kooperation mit der Freien und Hansestadt Hamburg einzuleiten. 

Eine Dokumentation der Testergebnisse liegt nicht vor. 

Unter dem 16. April 1998 wies die Firma debis darauf hin, dass ihr Angebot uneinge-
schränkt für den Fall der Kooperation des Landes mit Hamburg gelte. Der Preisnach-
lass sollte für diesen Fall mindestens 1 Million DM betragen. 

Die Zeugin Störtebecker fertigte am 17. April 1998 den Entwurf einer Kabinettsvorla-
ge, die nach Darstellung der Sachlage mit dem Vorschlag schloss, den Zuschlag an 
debis/SAP zu erteilen, der unter dem Vorbehalt einer Machbarkeitsstudie stehen soll-
te. Die Information des Finanzausschusses war für den 14. Mai 1998 vorgesehen. 
Am 27. April unterzeichnete Staatssekretär Dr. Lohmann die endgültige Fassung, die 
auch dem Landesrechnungshof zuging. 

In seiner Stellungnahme dazu äußerte der Landesrechnungshof unter anderem Be-
denken wegen des Auswahlverfahrens und der Entscheidung für debis/SAP, da sich 
das Land für ein Verfahren entschieden habe, das hinsichtlich der Komponente de-



- 29 - 

zentrale Mittelbewirtschaftung noch nicht existiere und bei der Bewertung des Bera-
tungsunternehmens lediglich an vorletzter Stelle gestanden habe. 

Das Innenministerium verweigerte zunächst die Mitzeichnung wegen rechtlicher Be-
denken gegen den vorgeschlagenen bedingten Zuschlag, stimmte letztlich zu, nach-
dem im Entscheidungsvorschlag die Beteiligung der Datenzentrale sichergestellt war. 
Am 5. Mai 1998 beschloss die Landesregierung auf der Grundlage der Kabinettsvor-
lage Nr. 95/98 eine bedingte Zuschlagserteilung an debis/SAP und beauftragte das 
Finanzministerium die Einwilligung des Finanzausschusses einzuholen. 

Bereits am 29. April 1998 hatte Frau Störtebecker den Entwurf einer Vorlage für den 
Finanzausschuss gefertigt. Der Finanzausschuss sollte hier um die erforderlichen 
haushaltsrechtlichen Ermächtigungen in Form einer überplanmäßigen Verpflich-
tungsermächtigung in Höhe von 6,2 Millionen DM sowie einer Inanspruchnahme der 
veranschlagten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10 Millionen DM gebeten 
werden. Im Umdruck 14/1883 gab Frau Störtebecker einen Überblick über den bishe-
rigen Sachstand mit den vorliegenden geprüften Angeboten, um sodann auch die 
Kooperation Hamburg und die dadurch zu erwartenden Synergieeffekte anzuspre-
chen und kam schließlich auch zu den finanziellen Auswirkungen. Die vom Finanz-
minister unterzeichnete Vorlage verweist auf den Vorbehalt der Sicherheit vermit-
telnden Machbarkeitsstudie. Ferner wurde die Aufnahme einer Schadensersatzrege-
lung in den Vertrag angekündigt für den Fall, dass SAP den Anforderungen nicht ge-
recht werden konnte. 

Der Finanzausschuss beriet diese Vorlage in der 75. Sitzung am 7. Mai 1998, an der 
auch Finanzminister Möller und Frau Störtebecker zwecks Beantwortung von Fragen 
teilnahmen. Diese Beratungen wurden am 14. Mai 1998 fortgesetzt - ebenfalls ohne 
Beschluss zum Umdruck 14/1883. In der 77. Sitzung am 4. Juni 1998 willigte der Fi-
nanzausschuss einstimmig unter dem Vorbehalt des Ergebnisses einer Machbar-
keitsstudie in die überplanmäßige Verpflichtung in Höhe von 6,2 Millionen DM und in 
die Inanspruchnahme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 
10 Millionen DM ein. Der Vorbehalt sollte sicherstellen - insoweit bestand Einigkeit im 
Ausschuss -, dass das Land notfalls unter vernünftigen Bedingungen, vor allem ohne 
finanzielle Nachteile einseitig aussteigen konnte („Reißleine“).  

Die Landesregierung unterrichtete den Finanzausschuss von Beginn des Projektes 
an regelmäßig über Stand und Fortschritt des Projektverlaufes. Dieser beteiligte sich 
am vorbereitenden Verfahren als auch an den Vergabeentscheidungen mit beglei-
tenden Empfehlungen, welche im breiten politischen Konsens getroffen wurden. 

Staatssekretär Dr. Lohmann teilte der Firma debis in einem von Frau Störtebecker 
vorbereiteten Schreiben vom 15. Mai 1998 mit, dass das Land beabsichtige, debis 
den Zuschlag zu erteilen unter der Voraussetzung, dass im Vertrag berücksichtigt 
werde, dass die vom Finanzministerium für notwendig erachteten Funktionen in eine 
R-3-Branchenlösung für ein kameralistisches Haushaltsmanagement gemäß der 
Landeshaushaltsordnung aufgenommen würden. Weiterhin müsse die Datenzentrale 
als gleichberechtigte Partnerin einbezogen werden und letztlich sei das Ganze von 
einer positiven Umsetzung der Anforderungen aus einer Machbarkeitsstudie abhän-
gig. Gleichzeitig bat Dr. Lohmann um eine Verlängerung der Zuschlagfrist bis zum 
15. Juli 1998, worauf die Firma debis einging. 
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Am 15. Juli 1998 unterzeichneten Staatssekretär Dr. Lohmann und der Geschäfts-
führer der debis, Achim Korn, den Hauptvertrag. Eine Bedingung hinsichtlich der 
Vorlage einer Machbarkeitsstudie enthielt dieser Vertrag nicht. § 8 Abs. 1 des 
Vertrages gab dem Land ein Kündigungsrecht aus besonderem Grunde, wenn bis 
zum 31. August 1999 von SAP keine Erklärung zur Entwicklung einer 
Branchenlösung für ein kameralistisches Haushaltsmanagement vorläge. - Die 
Machbarkeitsstudie lag am 30. April 1999 vor. Mit Schreiben vom 30. Juni 1999 gab 
SAP gegenüber dem Finanzministerium die Zusage, bis zum Jahresende die 
benötigten Anpassungen in der Standardsoftware vorzunehmen. 

Ebenfalls am 15. Juli 1998 trat das Finanzministerium der Vereinbarung zwischen 
der Freien und Hansestadt Hamburg und der SAP AG bei, in dem der Zeuge Rohs 
(Leiter der Abteilung VI 2) die Vereinbarung zwischen Hamburg, dem Finanzministe-
rium Schleswig-Holstein, der SAP AG und debis zum Haushaltsmanagement der 
Freien und Hansestadt Hamburg und des Landes Schleswig-Holstein unterzeichnete. 
Es galten die Rechte und Pflichten wie sie sich aus der Vereinbarung zwischen 
Hamburg und der SAP AG ergaben gleichwertig auch für das Land Schleswig-
Holstein mit der Ausnahme, dass Schadensersatzregelungen ausgeschlossen wa-
ren. 

Staatssekretär Dr. Lohmann unterzeichnete gemeinsam mit Herrn Korn von der Fir-
ma debis den Vertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Firma debis 
zur Erstellung eines Strukturkonzeptes. 

Am 27. Juli 1998 - innerhalb der Sommerpause des Parlaments - wurden dem Vor-
sitzenden des Finanzausschusses, den finanzpolitischen Sprechern aller Fraktionen, 
dem SSW sowie dem Landesrechnungshof je eine Kopie der drei am 15. Juli 1998 
rechtsgültig geschlossenen Verträge mit Hinweis auf die vereinbarten Kündigungsre-
gelungen zur Verfügung gestellt. Der Finanzausschuss diskutierte dieses Thema erst 
wieder im Januar 1999. 

Im Folgenden wurden beide Beschaffungsvorhaben, HKR und KLR zu einem Ge-
samtprojekt „Neues Rechnungswesen“ zusammengefasst. Federführend für die Um-
setzung war weiterhin das Ministerium für Finanzen und Energie. Die Projektorgani-
sation bestand aus einer Lenkungsgruppe, der Projektgruppe und einer Koordinie-
rungsgruppe. 

2. Nebenberufliche Tätigkeiten des Betroffenen Staatssekretärs a.D. 
Dr. Lohmann: 

Mit dem 30. November 1998 verließ Staatssekretär Dr. Lohmann das Finanzministe-
rium und schied aus dem Landesdienst aus. Sein Nachfolger wurde Uwe Döring, un-
ter dem die bisherige Organisation, die weitgehend „in der Linie“ - das heißt mit fest-
gelegter Dienstwegsregelung - arbeitete und daher unter zu schwerfälliger Entschei-
dungsfindung litt, in Projektform weitergeführt wurde. Gesamtprojektleiterin war Frau 
Störtebecker. 

Noch während der Dienstzeit des Betroffenen Dr. Lohmann war die-
ser - möglicherweise anlässlich einer Sitzung des Lenkungsausschusses in Berlin 
am 14. Oktober 1998, auf der Dr. Lohmann über sein bevorstehendes Ausscheiden 
informierte - von dem Geschäftsführer der debis, Achim Korn, auf die Möglichkeit 
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einer weiteren Zusammenarbeit angesprochen worden. Mit Schreiben vom 4. No-
vember 1998 fragte Dr. Lohmann bei Korn an, in welcher Weise er beratend „oder 
ähnlich“ eventuell helfen könne. 

Mit Schreiben des Landesbesoldungsamtes vom 20. November 1998 wurde 
Dr. Lohmann darauf hingewiesen, dass seine Ruhebezüge für den Fall der Verwen-
dung im öffentlichen Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn um derartige Ein-
künfte verringert würden und er wurde gebeten, entsprechende Einkünfte dem Lan-
desbesoldungsamt schriftlich mitzuteilen. 

Im Frühjahr des Jahres 1999, spätestens im April, schloss der Betroffene mit der de-
bis einen Vertrag über „Beratungsleistungen im Behördenmarkt ab dem 1. April 
1999“. Seit Juli 2000 bestand ein Beratungsvertrag ebenfalls mit SAP. Der Betroffene 
teilte die Aufnahme dieser Tätigkeiten seinem früheren Arbeitgeber, dem Land 
Schleswig-Holstein, und seine Einkünfte daraus dem Landesbesoldungsamt nicht 
mit. Ob Dr. Lohmann andere Personen, Abgeordnete oder Landesbedienstete, zum 
Beispiel den Finanzminister Möller auf einer gemeinsamen Fahrt mit dem Dienstwa-
gen in Berlin, über seine neue Tätigkeit informierte, ließ sich nicht sicher feststellen.  

Als Anfang des Jahres 2002 Dr. Lohmanns Beraterverträge publik wurden, räumte er 
deren Bestehen in einer Presseerklärung ein, stellte jedoch zugleich fest, sie stünden 
in keinem Zusammenhang mit den früheren Verhandlungen oder Abschluss der Ver-
träge über das neue Haushaltsverfahren im Lande Schleswig-Holstein. 

Über Inhalt und Umfang danach geführter Telefongespräche mit Finanzminister Möl-
ler und Staatssekretär Döring, über die der Betroffene nur in Stichwortform Aufzeich-
nungen fertigte, ließen sich keine sicheren Feststellungen treffen. Um die Beratertä-
tigkeit ging es unter anderem auch in zwei Telefongesprächen mit dem Abgeordne-
ten Astrup in diesem Zeitraum, deren Daten nicht festliegen. Auf Wunsch von Fi-
nanzminister Möller gab der Betroffene unter dem 30. Januar 2002 eine „dienstliche 
Erklärung“ ab, die den Abschluss der Verträge bestätigte. 

Wegen des „hochgezogenen“ öffentlichen Interesses an diesen Vorgängen kündigte 
debis (jetzt T-Systems) die Beraterverträge. Ein staatsanwaltschaftliches Ermitt-
lungsverfahren gegen den Betroffenen wegen Untreue, Bestechung und Bestech-
lichkeit wurde zwischenzeitlich mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. We-
gen der unterlassenen Anzeige seiner Verdienste aus den Beraterverträgen erging 
ein Strafbefehl wegen Betruges, der rechtskräftig wurde. 

Die Zeugin Störtebecker, die sich vergeblich um einen Aufstieg in den höheren 
Dienst bemüht hatte, verließ den Landesdienst Anfang des Jahres 2001 und nahm 
ab 1. März 2001 eine neue Tätigkeit bei SAP auf. Ein gegen die Zeugin eingeleitetes 
Strafverfahren der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im 
Zusammenhang mit ihrem beruflichen Wechsel zur Firma SAP wurde mangels hin-
reichenden Tatverdachts eingestellt. Ein Zusammenhang zwischen der Vergabeent-
scheidung des Landes zugunsten der Firma SAP und der beruflichen Veränderung 
der Zeugin war nicht festzustellen. 

Der zum 1. März 2001 bevorstehende Wechsel der Gesamtprojektleiterin zu SAP 
war der aktuelle Anlass für den Landesrechnungshof, die Auswahl des Mittelbewirt-
schaftungs- und Kostenleistungssystems zu prüfen. „Objektive Beweise“ für eine 
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Vorteilsannahme oder sonstige Vermögensdelikte wurden dabei nicht festgestellt. In 
seiner Prüfungsmitteilung, die dem Finanzministerium erstmalig als Entwurf Anfang 
September 2001 und sodann in der endgültigen Fassung im Dezember 2001 zugelei-
tet wurde, beanstandete der Landesrechnungshof Mängel im Vergabeverfahren, 
Verstöße gegen Grundsätze des Haushaltsrechtes, inkorrekte Information von Fi-
nanzausschuss und Landesregierung sowie unzureichende Beachtung von Wirt-
schaftlichkeitsaspekten mit der möglichen Folge eines finanziellen Schadens für das 
Land. 

In dem Schlussgespräch Landesrechnungshof/Finanzministerium dazu Ende Sep-
tember 2001 war der vom Landesrechnungshof festgestellte Sachverhalt unstreitig. 
Mängel im Vergabeverfahren wurden vom Finanzministerium als „handwerkliche 
Fehler“ eingeräumt, zu den übrigen Punkten gelangte dieses in der Bewertung zu 
abweichenden Ergebnissen. 

Dieser Sachverhalt ist festgestellt aufgrund der Angaben des Betroffenen 
Dr. Lohmann sowie nach den Bekundungen der Zeugen Rohs, Störtebecker, Qualen 
und Möller. 

 

 



          II. Bewertung 

 

1. Komplex: 

 

Nebentätigkeiten  

des Betroffenen  

Dr. Karl Pröhl 
 

 

Untersuchungsauftrag: 

 

1. Art und Umfang der haupt- und nebenberuflichen Tätigkeiten der Herren Dr. 

Pröhl und Staatssekretär a.D. Gärtner für den Zeitraum von 1998 (dem Beginn 

der Tätigkeit Dr. Pröhls für die EXPO) bis zum 15. April 2002 (Ausscheiden des 

Staatssekretärs Gärtners aus dem Landesdienst) im Zusammenhang mit 

folgenden Sachverhaltskomplexen: 

 

Bewertung: 

 

  

Die Untersuchung hat keinen Hinweis darauf ergeben, dass der Betroffene 

Staatssekretär a.D. Klaus Gärtner in den zu prüfenden Sachverhaltskomplexen durch 

Ausübung einer Nebentätigkeit in Erscheinung getreten ist.   

 

Im Folgenden werden daher nur die nebenberuflichen Tätigkeiten des Betroffenen Dr. 

Pröhl dargestellt. 
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a) die Vorgänge um die geplante Veräußerung des Kieler Schlosses: 

 

Bewertung: 

 

Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass der Betroffene Dr. Pröhl im Zeitraum Juni 

2001 bis Februar 2002 in Ausübung seiner Tätigkeit als Vorstand der B&B gerRelati-

ons AG, welche ihn hierzu bereits mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.03.2001 

bestellte, aktiv an der Erstellung des Konzeptes zum Erwerb des Kieler Schlosses 

und Betrieb einer exklusiven Seniorenresidenz in dieser Liegenschaft beteiligt war. 

Dieses erfolgte ohne Wissen seiner Vorgesetzten und ohne die erforderliche Neben-

tätigkeitsgenehmigung, welche er gemäß § 81 Abs. 1 Satz 1 LBG vor Aufnahme sei-

ner Tätigkeit hätte einholen müssen, was jedoch unterblieb.  

 

Hierzu wurden im Einzelnen folgende Feststellungen getroffen: 

 

Art und Umfang der Tätigkeit des Betroffenen Dr. Pröhl für die B&B gerRelati-

ons AG: 

 

Die Tätigkeit des Betroffenen Dr. Pröhl für die B&B gerRelations AG umfasste sowohl 

die firmeninternen Planungen und Vorbereitungen des Projektes als auch auf die 

Teilnahme an zahlreichen Außenterminen zur Einbindung weiterer Partner in das 

Konzept, der Aufstellung einer Finanzierung und letztlich auch die Anwesenheit bei 

Verhandlungen über den Erwerb der Liegenschaft mit Vertretern der Landesregierung 

und der GMSH. Der Umfang seiner Kontakte zur GMSH ergibt sich aus dem Schrei-

ben des Zeugen Staatssekretär Döring an die Vorsitzende des Finanzausschusses 

des Schleswig-Holsteinischen Landtages, Frau Ursula Kähler, MdL vom 12.03.20021. 

Er umfasst die Teilnahme des Betroffenen Dr. Pröhl an 15 Besprechungsterminen 

zwischen Juli und November 2001. Diese fanden überwiegend  während der üblichen 

Arbeitszeiten in der Landesverwaltung statt2. Während dieser Zeit blieb der Betroffe-

ne Dr. Pröhl seinem Arbeitsplatz bei der Investitionsbank fern und widmete sich nicht 

seiner dienstlichen Aufgabe, der Abwicklung des Expo-Projektes der Landesregie-

rung. 

 

Der Betroffene Dr. Pröhl war während des gesamten Zeitraumes dieser Handlungen 

weiterhin Angestellter des Landes Schleswig-Holstein ohne Freistellung vom Dienst. 

                                                
1 Nr. 113 im Udr. 15/4056. 
2 Vgl. Jessen, Prot. 14. Sitzung, S. 33. 
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Für den Untersuchungsausschuss steht ohne Zweifel fest, dass es sich zumindest bei 

der von dem Betroffenen für die B&B gerRelations AG ausgeübten Tätigkeit um eine 

genehmigungsbedürftige Nebentätigkeit i.S. § 81 Abs. 1 Satz 1 LBG handelte.  

Unter dem Begriff „Nebentätigkeit“ im Sinne dieser Vorschrift ist jede Tätigkeit außer-

halb des Hauptamtes zu verstehen, die abgegrenzt und von bestimmter Erheblichkeit 

und Bedeutung ist, und weder den Tätigkeiten der persönlichen Lebensgestaltung 

noch den öffentlichen Ehrenämtern zuzurechnen ist, noch den Tatbestand einer un-

entgeltlichen Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft von Angehörigen erfüllt. 

Hierbei ist die Entgeltlichkeit ein Indiz, aber nicht Voraussetzung für das Vorliegen ei-

ner Nebentätigkeit, gleiches gilt für die Regelmäßigkeit der Ausübung3.  

 

Eine Erlaubnis für diese Tätigkeit, die nach Inhalt und Umfang als Nebentätigkeit ge-

nehmigungsbedürftig war, war unstreitig nicht erteilt und von ihm erst mit Schreiben 

vom 14.09.2001 beantragt worden, wobei die Angaben zu der ausgeübten Tätigkeit 

unvollständig waren und nach Darstellung der Staatskanzlei eine abschließende Ent-

scheidung zunächst nicht zuließen. Die Vervollständigung der Angaben erfolgte erst 

nach mehrfacher Aufforderung durch den Zeugen Warnecke am 13.02.2002. Auch 

lag vor dem 14.09.2001 keine offizielle Anzeige der ausgeübten Tätigkeit bei der 

Landesregierung vor. 

Sowohl aus den Unterlagen4 als auch aus den Vernehmungen der Zeugen Dr. Büch-

mann und Warnecke geht hervor, dass der Betroffene Dr. Pröhl gegenüber der 

Staatskanzlei stets behauptet hat, lediglich „vorsorglich“ als Vorstand für eine Gesell-

schaft bestellt worden zu sein, die nach seinen Angaben zumindest bis Ende Novem-

ber 2001 keine Geschäftstätigkeit aufgenommen haben will.  

 

Tatsächlich war der Betroffene Dr. Pröhl seit dem 11.04.2001 ohne irgendeinen be-

schränkenden Zusatz im Handelsregister als Vorstand der Fa. B&B gerRelations AG 

gemeinsam mit dem Zeugen Falk Brückner eingetragen5. Gegenstand des Unter-

nehmens ist lt. Handelsregistereintrag die Akquisition von Aufträgen für die Einrich-

tung und Ausstattung von sozialkaritativen Einrichtungen und Fachpersonal im sozi-

alkaritativen Bereich. Gegenüber Dritten trat der Betroffene Dr. Pröhl als Vorstand-

mitglied der Fa. B&B gerRelationsAG auf und firmierte auch mit dieser Eigenschaft 

auch auf einigen Briefbögen der Gesellschaft. Er war gemeinsam mit dem Zeugen 

Brückner an der Erstellung des Konzeptes „Belvedere“ beteiligt, zu dessen Umset-

                                                
3 Seeck, Stotz, Zander: Landesbeamtengesetz in: „Praxis der Kommunalverwaltung“, Wiesbaden, Stand 1/2003, 
Anm. 4 zu § 81 LBG.   
4 Bd. 5 Bl. 156 d.A.; Bd. 9 VI Bl. 6 d.A. = Nr.  37 im Udr. 15/4050. 
5 Bd. 54 A, Bl. 166 = Nr. 38 im Udr. 15/4050. 
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zung letztlich durch Vermittlung und unter Beteiligung des Betroffenen Dr. Pröhl die 

Fa. B&B gerRelations AG die Liegenschaft „Kieler Schloss“ erwerben wollte. 

 

Die Notwendigkeit der Anzeige einer Nebentätigkeit sowie das Verfahren war dem 

Betroffenen Dr. Pröhl bekannt. So hat er bereits im Jahre 1991 seinem Dienstherren 

angezeigt, dass er gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau die Geschäftsführung 

für ein Einzelhandelsunternehmen als Nebentätigkeit ausübte. Als er in der Zeit von 

1998 bis 1999 das Geschäft alleine weiterführte, teilte er auch dieses seinem 

Dienstherren mit6.  

 

Die Landesregierung favorisierte schließlich im Rahmen des Ausschreibungsverfah-

rens zur Veräußerung des Kieler Schlosses das Konzept der Fa. B&B gerRelations 

AG.  

 

Es ist somit festzustellen, dass der Betroffene Dr. Pröhl entgegen seiner Angaben 

gegenüber der Landesregierung in erheblicher Weise im operativen Geschäft der 

B&B gerRelations AG tätig geworden ist und seine Aktivitäten gerade der Verfolgung 

und Umsetzung des im Handelsregister beschriebenen Geschäftszwecks dieser Ge-

sellschaft diente. Diese Umstände und seine Beteiligung an der Gesellschaft hat er 

gegenüber der GMSH und Vertretern der Landesregierung bei seiner Teilnahme an 

Terminen, Besprechungen und Verhandlungen zur Veräußerung des Kieler Schlos-

ses verschwiegen. Während er Dritten gegenüber als Vorstand der Fa. B&B gerRe-

lations AG und Geschäftsführer der Fa. B&B medRelations AG auftrat, bemühte er 

sich offensichtlich von Anfang an darum, seine Rolle in der Firmengruppe B&B ge-

genüber Vertretern des Landes und der GMSH möglichst zu verschleiern und sich 

als Vermittler zwischen der Landesregierung und der Firmengruppe darzustellen. So 

berichtet der für die Vermarktung der Liegenschaft zuständige Mitarbeiter der 

GMSH, Manfred Jessen in seiner Vernehmung vor dem Ausschuss, dass ihn der ihm 

bis dahin unbekannte Betroffene Dr. Pröhl vor dem 25.06.2001 angerufen und um 

einen Besichtigungstermin „mit einem Vertreter der Fa. B&B gerRelations AG“ gebe-

ten habe, welche eine Projektentwicklung „Residenz Belvedere“ betreibe und ein ge-

eignetes Grundstück suchen würde.7 Später habe sich der Betroffene Dr. Pröhl ihm 

als Expo-Beauftragter der Landesregierung vorgestellt, der dem Zeugen Brückner 

bei der Grundstückssuche helfen wolle8.  So geht aus einem Vermerk des GMSH-

Mitarbeiters Jessen an den Staatssekretär Döring vom 17.09.2001 hervor, dass der 

                                                
6 Vernehmung Dr. Pröhl durch StA Kiel, Prot. 6. Sitzung, S. 6. 
7 Prot. 14. Sitzung, S. 7. 
8 A.a.O. S. 8. 
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Betroffene Dr. Pröhl sich bei diesem telefonisch meldete und darum bat, „den Inves-

toren“ die Eckpunkte bzw. Prämissen des Landes für einen Verkauf der Liegenschaft 

mitzuteilen, damit ein Angebot formuliert werden kann9. Schließlich versuchte er im 

Zusammenhang mit der Berichterstattung über seine Tätigkeit vom 13.10.2001 die 

Nachfrage des Zeugen Jessen damit zufrieden zustellen, dass er auf seinen Antrag 

auf Nebentätigkeitsgenehmigung verwies, deren Erteilung lediglich eine Formsache 

sei10. Zwar hat bei dem Zeugen Jessen stets der Eindruck bestanden, dass der Be-

troffene Dr. Pröhl dem Zeugen Brückner bei der Projektentwicklung helfen würde11, 

mithin „immer Partei Brückners“ gewesen sei12, jedoch war ihm dessen eigene Betei-

ligung und somit auch dessen eigenes wirtschaftliches Interesse am Ergebnis der 

Verhandlungen nicht bekannt.     

 

Gegenüber dem Zeugen Krausen von der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft 

(MBG), mit welcher der Betroffene Dr. Pröhl im Mai 2001 über ein Existenzgrün-

dungsdarlehen zur Finanzierung des Kaufes von Gesellschafteranteilen an der B&B 

gerRelations AG  verhandelte13, machte er dagegen keinen Hehl daraus, dass er in 

eigenem Interesse handelte und für wen er verhandelte. Der Zeuge gewann den 

Eindruck, dass er das Unternehmen leiten wollte und dies auch tat.    

 

 

 Entscheidung der Landesregierung zur Versagung der Nebentätigkeits-  

genehmigung: 

 

Die Ablehnung der beantragten Nebentätigkeit durch die Staatskanzlei erfolgte 

schließlich am 20.02.2002. Zur Begründung wurde die Möglichkeit eines Konfliktes 

zwischen den Interessen des Landes beim Verkauf des Kieler Schlosses auf der ei-

nen und einer Beteiligung des Betroffenen Dr. Pröhl an der Firma B&B gerRelations 

AG als Verhandlungspartner des Landes auf der anderen Seite angeführt, bei dem 

die Möglichkeit der Beeinflussung seiner Unbefangenheit als Landesbediensteter ge-

geben sein könnte. Dieses reiche als Versagungsgrund aus14.  

 

Der Ausschuss stimmt dieser Beurteilung der Landesregierung ausdrücklich zu. 

                                                
9 Bd. 9 IV Bl. 231 f. d.A. = Nr.  53 im Udr. 15/4056. 
10 Jessen, Prot. 14. Sitzung, S. 10. 
11 Jessen, a.a.O., S. 9. 
12 Jessen, a.a.O., S. 10.  
13 Brückner, Prot. 18. Sitzung, S. 55. 
14 Bd. 54 A , Bl. 179 f. d.A. = Nr. 106 im Udr. 15/4056. 
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Nach dem Wortlaut der Vorschrift des § 81 Abs. 2 LBG ist eine Nebentätigkeit bereits 

dann zu versagen, wenn die Möglichkeit einer Beeinflussung der Unparteilichkeit und 

Unbefangenheit eines Mitarbeiters des öffentlichen Dienstes besteht. Dies ist zwei-

felsohne dann der Fall, wenn der Betroffene Dr. Pröhl als Angestellter der Landesre-

gierung zugleich mit einem Wirtschaftsunternehmen verbunden ist, welches in Ver-

handlungen mit dem Land steht und dessen wirtschaftlicher Erfolg wesentlich von 

den Entscheidungen der Landesregierung abhängt. Das Vertrauen der Öffentlichkeit 

in die Unparteilichkeit und Unbefangenheit der Beamten und Angestellten des öffent-

lichen Dienstes würde bei dieser Konstellation  erschüttert. Einer Vergabeentschei-

dung des Landes zugunsten einer Firma, bei der ein Landesbediensteter in führender 

Position tätig ist,  würde stets der Makel einer Vorteilsgewährung anhaften. Aus die-

sem Grunde ist zu Recht bereits der „böse Schein“ einer Beeinflussung von öffentlich 

Bediensteten im Zusammenhang mit der Genehmigung von Nebentätigkeiten, welche 

im Zusammenhang mit ihrer dienstlichen Tätigkeit stehen könnten, zu vermeiden15. 

Daher konnte der Antrag des Betroffenen Dr. Pröhl auf Genehmigung seiner Neben-

tätigkeit bei der Fa. B&B gerRelations AG abgelehnt und die Ausübung der Tätigkeit 

untersagt werden.  

 

                                                
15 Seeck, Stotz, Zander: Landesbeamtengesetz in: „Praxis der Kommunalverwaltung“, Wiesbaden, Stand 1/2003, 
Anm. 6.1 zu § 81 LBG m.w.N..   
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Täuschung des Betroffenen Dr. Pröhl über Art und Umfang seiner Tätigkeiten 

für die B&B gerRelations AG: 

 

Im Nachhinein rechtfertigen die Feststellungen der vorliegenden Untersuchung auch 

schon deshalb die Entscheidung der Landesregierung, da der Betroffene Dr. Pröhl 

aus Eigennutz seine persönlichen wirtschaftlichen Interessen im Zusammenhang mit 

der Veräußerung des Kieler Schlosses gegenüber dem Finanzministerium durch ak-

tives Tun verheimlicht und über seine tatsächliche Tätigkeit bei der Fa. B&B gerRela-

tions AG aktiv getäuscht hat. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass er für sich ei-

nen risikolosen Übergang aus dem öffentlichen Dienst in die Privatwirtschaft anstreb-

te, da er sich von der Zusammenarbeit mit dem Hamburger Projektentwickler Falk 

Brückner und der B&B Firmengruppe bei der Realisierung des Projekts Kieler 

Schloss eine bessere Position versprach, als er in der Landesverwaltung für sich 

sah.     

 

So versicherte er dem Zeugen Staatssekretär Döring in Anwesenheit der Zeugen Dr. 

Schmidt-Elsaeßer und Jessen anlässlich eines Gespräches am 23.08.2001 auf des-

sen Nachfrage hin, dass seine Erwähnung als Vorstand im Briefkopf der Fa. B&B 

gerRelation AG ein Irrtum sei und er für diese Firma nicht tätig wäre, sondern ledig-

lich den Zeugen Brückner berate, weil ihn das Projekt interessierte16. 

Dem Zeugen Staatssekretär Döring war zuvor aufgefallen, dass der Betroffene Dr. 

Pröhl im Briefkopf eines Schreibens der B&B gerRelations AG vom 23.07.200117,  

neben Falk Brückner als Vorstand aufgeführt war18. Aus diesem Grunde befragte der 

Zeuge ihn am 23.08.2001 danach, wie sich dieser Umstand mit seiner Eigenschaft 

als Landesbediensteter vereinbaren ließe. Die Erklärung des Betroffenen Dr. Pröhl, 

es habe sich bei dem Ausdruck des Briefkopfes um einen Irrtum gehandelt und er sei 

lediglich Berater des Zeugen Brückner und an einer Tätigkeit bei der Firma nach sei-

nem Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst interessiert, erschienen dem Zeugen 

Staatssekretär Döring so plausibel, dass er keinen Interessenkonflikt vermutete und 

seine Teilnahme an der Besprechung gestattete. Dies erfolgte auch vor dem Hinter-

grund, dass der Zeuge Döring den Betroffenen Dr. Pröhl  als unbescholtenen und er-

folgreichen Mitarbeiter der Landesregierung kannte und daher der Richtigkeit seiner 

Angaben vertraut hat. Tatsächlich war der Betroffene Dr. Pröhl zu diesem Zeitpunkt 

bereits mehr als fünf Monate als Vorstandsmitglied der B&B gerRelations AG ins 

Handelsregister eingetragen und in deren operativen Geschäftstätigkeit integriert.     

                                                
16 Döring, Prot. 8. Sitzung, S. 11. 
17  Bd. 9 IV, Bl 158 d.A. = Nr.  37 im Udr. 15/4056. 
18 Döring, a.a.O., S. 10. 
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Diese Angaben des Betroffenen Dr. Pröhl waren auch im Hinblick auf die Vertreter 

der GMSH, die Zeugen Basten und Jessen geeignet, seine Position in den Verhand-

lungen mit der B&B gerRelations AG zu erklären und einen schlüssigen Grund dafür 

zu liefern, warum er als „Partei Brückners“ auftrat, wie der Zeuge Jessen dies formu-

lierte19.  

 

Die falschen Angaben zu seiner Position bekräftigte er noch mal bei einem Gespräch 

mit dem Zeugen Döring am 12.10.2001, als dieser ihn nach Presseveröffentlichungen 

zum Projekt Kieler Schloss und der Person von Falk Brückner nochmals dazu befrag-

te20 . Dies erfolgte offensichtlich zu dem Zweck, den Anschein des persönlich unbetei-

ligten Beraters bis zu einer bevorstehenden Entscheidung der Landesregierung wei-

ter aufrecht zu erhalten. Gegenüber den Zeugen Dr. Rave und Jessen setzte er die-

ses fort, als diese ihn auf eine Veröffentlichung in der „Schleswig-Holsteinischen Lan-

deszeitung“ vom 13.10.2001 ansprachen. Der Betroffene Dr. Pröhl gab gegenüber 

dem Zeugen Dr. Rave an, für die Firma Brückner nicht geschäftsmäßig tätig gewor-

den zu sein. Dieser wies ihn darauf hin, dass er dieses auch nicht dürfte21. Der nach-

folgende Hinweis, dass er mit der Staatskanzlei darüber im Gespräch sei, die Angabe 

gegenüber dem Zeugen Döring, die Staatskanzlei sei über die Angelegenheit infor-

miert22 und die Auskunft an den Zeugen Jessen, die Genehmigung seines Nebentä-

tigkeitsantrages sei eine reine Formalie23,sollten seinen Gesprächspartnern wiederum 

suggerieren, dass die Angelegenheit legal war und kein Grund zu Nachfragen be-

standen habe. Tatsächlich hatte der Betroffene Dr. Pröhl zu diesem Zeitpunkt keinen 

Anlass anzunehmen, dass sein Antrag in jedem Falle genehmigt werde und er seine 

Tätigkeit weiter ausüben könnte. Vielmehr war ihm mit Schreiben der Staatskanzlei 

vom 25.09.2001 mitgeteilt worden, dass dieser den formalen Anforderungen nicht 

genüge und auf einem Formblatt erneut gestellt werden müsste24. Dieses verschwieg 

er jedoch.   

 

Der Untersuchungsausschuss geht in diesem Zusammenhang davon aus, dass der 

Betroffene Dr. Pröhl den formlosen Antrag auf Genehmigung einer Nebentätigkeit 

vom 14.09.2001 nur deshalb gestellt hat, weil er aufgrund der Nachfrage eines Jour-

nalisten nach seinen Aktivitäten in der freien Wirtschaft am 13.08.200125, spätestens 

jedoch mit  der Nachfrage des Zeugen Döring vom 23.08.2001 befürchten musste, 

                                                
19 Jessen, Prot. 14. Sitzung, S. 10. 
20 Döring, a.a.O. S. 12.. 
21 Dr. Rave, Prot. 28.Sitzung, S. 11. 
22 Döring, a.a.O., S. 13. 
23 Jessen, a.a.O., S. 10. 
24 Warnecke, Prot. 4. Sitzung, S. 31. 
25 Interner Vermerk Dr. Pröhl, SB 41, Bd. 4 Bl. 1095 d.A. (StA Kiel) = Nr.  41 im Udr. 15/4050. 
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dass seine, durch den Briefkopf nach außen sichtbar gewordene Bestellung zum 

Vorstand der B&B gerRelations AG in der Öffentlichkeit bekannt werden könnte und 

Anlass zu Nachfragen der Staatskanzlei  geben würde. Dieses hätte dann zur Aufde-

ckung der tatsächlichen Verhältnisse führen können, was der Betroffene Dr. Pröhl zu 

verhindern suchte. Daher musste er dieser Gefahr zuvor kommen und selbst dafür 

sorgen, dass die Staatskanzlei soweit informiert wurde, dass kein Anlass für weitere 

Nachforschungen mehr bestand. 

Nach Überzeugung des Ausschusses veranlasste der Betroffene Dr. Pröhl zu diesem 

Zweck  die Vorsitzende des Aufsichtsrates der B&B gerRelations AG, Sieglinde Ar-

nemann-Johnsen, ihm mit Schreiben vom 27.08.200126 die „vorsorgliche“ Bestellung 

zum Vorstand zu bestätigen und  ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass noch kein 

Arbeitsverhältnis begründet war und die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit erst in 

unbestimmter Zukunft aufnehmen würde. Letzterer Umstand entsprach nicht der 

Wahrheit, wobei dahingestellt bleiben kann, ob dies dem Aufsichtsrat bekannt war. 

Dass dieses Schreiben auf besondere Anforderung des Betroffenen Dr. Pröhl erstellt 

wurde, legt bereits der Umstand nahe, dass es mit dem Satz schließt: „Ich hoffe, Ih-

nen mit dieser Auskunft gedient zu haben ...“.  

 

Bezug nehmend auf den Inhalt dieses Schreibens bekräftigte der Betroffene Dr. Pröhl 

dann nochmals in seinem Schreiben vom 14.09.200127 und im persönlichen Ge-

spräch vom 20.09.2001 gegenüber dem Zeugen Dr. Büchmann, dass er nur „vorsorg-

lich“ zur Sicherung einer Option auf eine Beschäftigung nach einem möglichen Aus-

scheiden aus dem Landesdienst zum Vorstand bestellt wurde und nicht operativ tätig 

sei28.    

Offensichtlich ging der Betroffene Dr. Pröhl davon aus, dass die Angelegenheit damit 

zumindest vorerst erledigt sei. Als er jedoch durch den Zeugen Warnecke zur Abgabe 

eines ordnungsgemäßen Vordrucks und weiterer Auskünfte aufgefordert wurde, rea-

gierte der Betroffene Dr. Pröhl mit erheblicher Verzögerung und zunächst ohne den 

Vordruck richtig auszufüllen. Dies erfolgte auf mehrfache Aufforderung hin erst zum 

13.02.2002. 

Hieraus wird deutlich , dass der Betroffene Dr. Pröhl bestrebt war, Art und Umfang 

seiner Nebentätigkeit bis zu dem Zeitpunkt bedeckt zu halten, zu dem die Realisie-

rung des Projektes „Belvedere“ durch Beschlussfassungen des Landes und der Stadt 

Kiel ermöglicht wurde. Dieser Zeitpunkt verzögerte sich jedoch aufgrund von Wider-

stand gegen das Projekt in der Kieler Ratsversammlung immer wieder, so dass der 

                                                
26 Bd. 5, Bl. 156. 
27 Bd. 5, Bl. 155 d.A. 
28 Dr. Büchmann, Prot. 10. Sitzung, S. 40, 41, 44. 
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vom Betroffenen Dr. Pröhl in Aussicht genommene Zeitpunkt zum Verlassen des 

Landesdienstes am 31.12.2001 nicht gehalten werden konnte. 

 

Interessenlage des Betroffenen Dr. Pröhl an der Verschleierung seiner Beteili-

gung an dem Projekt „Belvedere“ der B&B gerRelations AG: 

 

Durch einen Zuschlag an die B&B gerRelations AG und den damit verbundenen Ka-

pitalfluss wäre dann die finanzielle Basis für das in Aussicht genommene Beschäfti-

gungsverhältnis bei der Gesellschaft geschaffen und der gefahrlose Übergang vom 

Landesdienst in die Privatwirtschaft für den Betroffenen Dr. Pröhl gesichert gewesen. 

Anders herum hätte dieser kein wirtschaftliches Risiko beim Scheitern des Projektes 

in diesem Stadium zu fürchten gehabt, da er weiterhin ein unbefristetes Dienstver-

hältnis und einen Beschäftigungsanspruch gegen das Land gehabt hätte. Da der Be-

troffene Dr. Pröhl sich zumindest im Verlauf des Jahres 2001 in finanziellen Schwie-

rigkeiten befunden haben soll, wäre er nicht in der Lage gewesen, das wirtschaftliche 

Risiko eines ungesicherten Überganges als Vorstand in die B&B Firmengruppe zu 

tragen. Nach Darstellung des Zeugen Brückner soll sich der Betroffene Dr. Pröhl in 

dieser Zeit vergeblich um private Bankkredite bemüht haben. Die Situation sei derart 

ernst gewesen, dass infolge seiner persönlichen wirtschaftlichen Lage die Hambur-

ger Sparkasse sich aus den Verhandlungen mit der B&B um das Projekt Kieler 

Schloss zurückgezogen habe29. Daher war er darauf angewiesen, sein Beschäfti-

gungsverhältnis  in der Landesverwaltung solange aufrecht zu halten, bis die B&B 

gerRelations AG durch gesicherte Projektaufträge dauerhafte Einnahmen durch 

Leistungen der Investoren erzielen würde, welche ihm ein persönliches Auskommen 

ermöglichen könnten. Der Betroffene Dr. Pröhl selbst ging hierbei davon aus, dass er 

sich finanziell bei einem Übergang zur B&B Firmengruppe auch ohne konkrete Ge-

haltsvorstellungen gegenüber seinen Bezügen aus der Tätigkeit im Landesdienst 

nicht verschlechtern würde30.  

 

Die Strategie des Betroffenen Dr. Pröhl im Umgang mit seiner Nebentätigkeit war 

somit nach Auffassung des Ausschusses  auf seine finanzielle Absicherung und Ver-

meidung eines persönlichen Risikos bei seinem Wechsel in die Privatwirtschaft aus-

gerichtet. Diese Verfahrensweise wandte der Betroffene Dr. Pröhl bereits bei seinem 

für das Jahr 2000 geplanten Übergang zur Fa. B&B BauProjektentwicklung GmbH 

an.  Dies geht  aus dem Inhalt eines Schreibens des Zeugen Brückner vom 7.08.2000 

hervor. Darin nimmt der Zeuge Brückner ausdrücklich Bezug auf eine Äußerung des 

                                                
29 Aktenvermerk Brückner v. 20.08.2001, SB 41, Bd. 2, Bl. 150 (152) d.A. (StA Kiel) = Nr. 43 im Udr. 15/4050.   
30 Vernehmung Dr. Pröhl durch StA Kiel, Prot. 6. Sitzung, S. 17. 
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Betroffenen Dr. Pröhl, er würde sich erst dann schriftlich zur Wahrnehmung eines 

Geschäftsführerposten verpflichten können, wenn das Unternehmen ihm ein gesi-

chertes Einkommen zur Verfügung stellen könnte31. Dies erfolgte jedoch nicht, so 

dass der lediglich Unternehmensanteile erwarb32, sich jedoch nicht offiziell zum Ge-

schäftsführer bestellen ließ. Nach Aussage des Zeugen Brückner soll der Betroffene 

Dr. Pröhl auch  für dieses Unternehmen während seiner Freizeit in erheblichem Um-

fange tätig geworden sein und Verträge mit einer Betreibergesellschaft für ein Kran-

kenhausprojekt in Arabien verhandelt und abgeschlossen haben33. Nach dem Anlau-

fen des Projektes wollte er dann den Landesdienst verlassen und als geschäftsfüh-

render Gesellschafter zur B&B Bauprojektentwicklung GmbH überwechseln. 

Dieses Vorgehen weist deutliche Parallelen zu seinem geplanten Übergang zur B&B 

gerRelations AG auf, die erst im Frühjahr 2001 gegründet wurde. 

 

Wie der Zeuge Brückner in seiner Vernehmung vor dem Ausschuss darstellte, lag 

das finanzielle Risiko des Unternehmens Kieler Schloss bis zur Herstellung von Kos-

tensicherheit, Betreibersicherheit und Planungssicherheit allein bei der B&B Gruppe, 

die alle für die Entwicklung erforderlichen Kosten zunächst selber tragen musste34.   

Der Aufwand hierfür bestand neben der eingesetzten Arbeitszeit in Sachkosten sowie 

in Reisekosten und Spesen für die erforderlichen Besichtigungs- und Besprechungs-

termine mit der GMSH, der Landesregierung sowie den Investoren.   

    

Es ist nicht feststellbar, ob dem Betroffenen Dr. Pröhl zu diesem Zeitpunkt bekannt 

war, dass hinter der Firmengruppe B&B nach dem finanziellen Scheitern des Projek-

tes CAP in Kiel  keine wirtschaftliche Substanz stand und der Zeuge Brückner selbst 

weitgehend mittellos war. Dieser war aus eigener wirtschaftlicher Kraft nicht in der 

Lage, die Vorlaufkosten des Projektes bis zur Unterzeichnung verbindlicher Verträge 

zu tragen. Vielmehr hatte der Zeuge Brückner nach dem Zusammenbruch seiner 

Firma B&B GbR Kiel als persönlich haftender Gesellschafter im Zusammenhang mit 

der Errichtung des CAP nach eigener Darstellung noch Verbindlichkeiten gegenüber 

Gläubigerbanken in Höhe von noch mehr als 1 Mio. DM zu tragen, die er nicht erfül-

len konnte35. Auch für das Projekt Kieler Schloss musste der Zeuge Brückner die Ge-

sellschafter Seimer und Kaufholt wiederum um finanzielle Hilfe für die Projektentwick-

lung bitten. Hierfür veranschlagte er unter dem 12.07.2001 einschließlich eines pau-

                                                
31 SB 41, Bd. 2, S. 211 d.A. (StA Kiel) = Nr. 24 im Udr. 15/4050. 
32 Brückner, Prot. 18. Sitzung, S. 41; Vermögensaufstellung / Selbstauskunft Dr. Pröhl, SB 41, Bd. 2, Bl. 282-285 
d.A. (StA Kiel) = Nr. 2 im Udr. 15/4050.  
33 Brückner, a.a.O.. 
34 Brückner, Prot. 18. Sitzung, S. 5 f.. 
35 SB 34, Bd. 1, Bl. 232 f. d.A. (StA Kiel) = Nr. 29 im Udr. 15/4050.  
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schalen Bürokostenanteils für den Betroffenen Dr. Pröhl einen Betrag in Höhe von 

DM 16.865,00/mtl. für die Dauer von drei Monaten. Er ging davon aus, dass die Vor-

laufphase im Oktober 2001 abgeschlossen und die für die Realisierung des Projektes 

erforderlichen Sicherheiten bis dahin gegeben sein werden.36 Diese Planung ist of-

fensichtlich auch der Hintergrund, weshalb Brückner wenig später mit Schreiben vom 

23.07.2001 die GMSH um eine Dispositionssicherheit von drei Monaten für das Pro-

jekt Kieler Schloss bat37, die ihm von der GMSH auch vor dem Hintergrund der 

Schwierigkeiten mit dem Interessenten Nord Projekt gewährt wurde38. 

Aufgrund dieser persönlichen Umstände sowohl des Betroffenen Dr. Pröhl als auch 

des Zeugen Brückner geht der Untersuchungsausschuss des weiteren davon aus, 

dass jeder für sich mit der  Umsetzung des  Projektes Kieler Schloss und der Mög-

lichkeit „das große Geld“ zu verdienen, die Chance verbanden, einen Weg aus ihren 

jeweiligen persönlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu finden.  

 

Des weiteren ging der Zeuge Brückner offensichtlich zumindest bis Anfang 2001 da-

von aus, dass der Betroffene Dr. Pröhl nicht nur durch seine Arbeitsleistung und be-

rufliche Kontakte den dringend erforderlichen geschäftlichen Erfolg der B&B-Gruppe 

befördern würde, sondern selbst auch durch Geschäftseinlagen in die Firmen und ei-

gene Kostenbeiträge zu einer Verbesserung der Finanzstruktur beitragen könnte und 

teilte dieses auch den Gesellschaftern Seimer und Kaufholt mit, um diese wiederum 

zu weiterem finanziellen Engagement zu veranlassen39. Spätestens im August 2001 

musste der Zeuge Brückner jedoch erkennen, dass der Betroffene Dr. Pröhl seine 

Erwartungen sowohl in Hinsicht seines finanziellen Engagements, als auch hinsicht-

lich seiner Arbeitsleistung für das Projekt Kieler Schloss nicht erfüllen konnte. Dies 

erklärt die offensichtliche Enttäuschung des Zeugen Brückner, vor deren Hintergrund 

er seinen Vermerk vom 20.08.2001 über die gemeinsame Arbeit mit dem Betroffenen 

Dr. Pröhl anfertigte40.    

 

Es ist aus der Sicht des Untersuchungsausschusses auch darauf hinzuweisen, dass 

die durch die Aktenlage zutage getretenen wirtschaftlichen Umstände der B&B Grup-

pe in einem sehr deutlichen Widerspruch zu dem Eindruck stehen, den seine Ausfüh-

rungen vor dem Untersuchungsausschuss zu erzeugen wohl beabsichtigten. Der 

Zeuge ist am 27.10.2002 verstorben und konnte nicht noch einmal vernommen wer-

                                                
36 SB 41, Bd. 2, Bl. 147 f. = Nr. 40 im Udr. 15/4050. 
37 Bd. 9 IV, Bl. 158 d.A.  = Nr. 37 im Udr. 1574056. 
38 Bd. 9 IV Bl. 157 d.A. 
39 Schr. Brückner an Seimer und Kaufholt v. 28.01.2001, SB 41, Bd. 2, Bl. 145 d.A. (StA Kiel) = Nr. 33 im Udr. 
15/4050. 
40 Aktenvermerk Brückner v. 20.08.2001, SB 41, Bd. 2, Bl. 150 (152) d.A. (StA Kiel) = Nr. 43 im Udr. 15/4050.   
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den, wofür es nach Auffassung des Ausschusses hinreichend Anlass gab. Gleichwohl 

geht der Ausschuss davon aus, dass der Zeuge Brückner vor allem bestrebt war, den 

Eindruck der Seriosität, Weltläufigkeit und Leistungsfähigkeit seines Unternehmen 

aufrecht zu erhalten. Dies war offensichtlich auch der Grund für die heftige verbale 

Reaktion des Zeugen Brückner bei seiner Vernehmung vom 16.09.2002, als der An-

walt des Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner, RA Goecke ihn danach fragte, wel-

che Projekte er selbst oder von ihm geführte Firmen seit dem CAP bis zum Jahr 2001 

fertig gestellt hätten41. 

 

Nach Aktenlage hat weder der Zeuge Brückner selbst, noch eine von ihm geführte 

Firma in dem genannten Zeitraum ein Projekt entwickelt oder gar fertig gestellt. Aus 

dem mit den Gesellschaftern der B&B Gruppe Seimer und Kaufholt sowie mit seiner 

geschiedenen Ehefrau geführten Schriftwechsel ergibt sich vielmehr, dass in diesem 

Zeitraum kein Projekte über das reine Planungsstadium hinaus gelangt ist und die 

wirtschaftliche Situation der B&B Firmen desaströs war.   

 

Es ist zu unterstellen, dass der Zeuge Brückner versuchte, auch gegenüber dem Be-

troffenen Dr. Pröhl die Fassade des erfolgreichen Projektentwicklers mit leistungs-

starkem Hintergrund  möglichst lange aufrecht zu erhalten, um sich dessen Mitarbeit  

aus den dargestellten Gründen zu sichern. Wohl auch zur generellen Beurteilung der 

Glaubwürdigkeit des Zeugen Brückner ist hier von Belang, dass dieser offenbar zur 

Demonstration seiner Leistungsfähigkeit den Betroffenen Dr. Pröhl und dessen späte-

re Ehefrau zu einer 14–tägigen Reise nach Cuba in der Zeit vom 15.-29.12.2000 ein-

lud. Die Gesamtkosten für Flug und Unterkunft betrugen mehr als DM 30.000. Aus-

weislich der von Brückner und dem Betroffenen Dr. Pröhl unterzeichneten Mängelan-

zeige vom 5.01.2001 soll es sich hierbei um die Hochzeitsreise des Zeugen Brückner 

gehandelt haben, deren Erholungswert offenbar unter einer Vielzahl von Reisemän-

geln, insbesondere im Freizeitbereich stark gelitten haben soll42.  

 

Zuvor bat der Zeuge Brückner mit Schreiben vom 14.12.200043 die Gesellschafter 

Seimer und Kaufholt erneut darum, ihm „kurzfristig (bis vor Weihnachten)“ DM 

35.000,00 zur Verfügung zu stellen. Er gab an, mit dem Betroffenen Dr. Pröhl auf 

Reisen gehen zu wollen, um Gespräche mit potentiellen Privatinvestoren zu führen, 

welche nach bisherigen Rückäußerungen evtl. Interesse bekundet hätten, in die Fir-

mengruppe einzusteigen. Bereits unmittelbar davor, wies der Zeuge Brückner die 

                                                
41 RA Goecke / Brückner, Prot. 18. Sitzung, S. 48. 
42 SB 41, Bd. 2, Bl. 183-186 d.A. (StA Kiel) = Nr.  32 im Udr. 15/4050. 
43 SB 34, Bd. 1, Bl. 235 d.A. (StA Kiel) = Nr.  30 im Udr. 15/4050. 



  Seite  14  

Gesellschafter Seimer und Kaufholt mit Schreiben vom 11.12.2000 darauf hin, dass 

er infolge seiner finanziellen Situation nicht in der Lage sei, Weihnachtsgeschenke zu 

kaufen und bat unter Hinweis auf sein persönliches  Engagement für die Firma aber-

mals um Unterstützung44.          

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Betroffene Dr. Pröhl bei der Pla-

nung seines Überganges zur B&B gerRelation AG ein weiteres finanzielles Risiko 

vermeiden und daher seine Tätigkeit für das Land Schleswig-Holstein bis zur Siche-

rung des wirtschaftlichen Erfolges des Projektes „Belvedere“ aufrecht erhalten muss-

te. Da dieses aber mit Art und Umfang seiner Nebentätigkeit nicht vereinbar war, 

musste der Betroffene Dr. Pröhl die wahren Hintergründe seines Interesses an dem 

Projekt vor den Zeugen Staatssekretär Döring, Dr. Schmidt-Elsaeßer, Jessen, Dr. 

Rave, Dr. Büchmann und Warnecke verheimlichen. Dies erfolgte dann auch mit sei-

nen Angaben über eine nur „vorsorgliche“ Bestellung zum Vorstand, welche es im 

Gesellschaftsrecht nicht gibt und der unwahren Aussagen, die Gesellschaft habe 

noch keine Geschäftstätigkeit aufgenommen und er sei dort noch gar nicht tätig.   

 

                                                
44 SB 34, Bd. 1, Bl. 232-234 d.A. (StA Kiel) = Nr.  29 im Udr. 15/4050. 
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Kenntnis der Landesregierung von der Beteiligung des Betroffenen Dr. Karl 

Pröhl am Projekt „Belvedere“ der B&B gerRelations AG: 

 

Die Ministerpräsidentin, der Chef der Staatskanzlei und den Leiter der Abteilung 1 der 

Staatskanzlei, Johannes Sandmann bestreiten die Behauptungen des Betroffenen, er 

habe sie über seine Tätigkeit für die B&B Gruppe  im Zusammenhang mit dem Pro-

jekt Kieler Schloss in unterschiedlichem Umfang unterrichtet. Dies war im Falle der 

Ministerpräsidentin  auch bereits Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen, in 

denen der Betroffene Dr. Pröhl keinen entsprechenden Nachweis für seine Behaup-

tungen führen konnte45. Mittlerweile wurde gegen den Betroffenen Dr. Pröhl wegen 

der von ihm in diesem Zusammenhang zum Beweis seiner Behauptungen vor Gericht 

abgegebenen Eidesstattlichen Versicherungen Anklage wegen des Verdachts der 

Abgabe einer falschen Versicherung an Eides Statt i.S. § 156 StGB erhoben46.  

 

Des Weiteren steht die Aussage des Zeuge Sandmann47 im Widerspruch zu der Be-

hauptung des Betroffenen Dr. Pröhl, er habe ihn in mehreren Gesprächen und 

schließlich in einem  Schreiben vom 27.06.2000  über seinen geplanten Einstieg als 

geschäftsführender Gesellschafter in die B&B BauProjektentwicklungsgesellschaft 

GmbH unterrichtet48. Zudem ist das angeblich an den Zeugen Sandmann gerichtete 

Schreiben des Betroffenen Dr. Pröhl weder diesem noch anderen Zeugen in der 

Staatskanzlei bekannt49. Sein Eingang ist nicht dokumentiert, das Schreiben selbst in 

der Staatskanzlei nicht auffindbar.  

Dem Untersuchungsausschuss gelangte es dadurch zur Kenntnis, dass es dem Vor-

sitzenden der FDP-Landtagsfraktion,  Abg. Kubicki im März 2002 anonym zugesandt 

wurde50. 

Der Ausschuss geht aufgrund dieser Umstände davon aus, dass dieses Schreiben 

nicht am 27.06.2000 in der Staatskanzlei einging und sein Inhalt dem Zeugen Sand-

mann erst durch Veröffentlichung im März 2002 bekannt wurde.       

  

Auch aus dem Umstand, dass dem Betroffenen Gärtner von dem Zeugen Brückner 

mit Schreiben vom 2.03.200151 die Position eines Aufsichtsratsmitgliedes angeboten 

wurde, vermag der Untersuchungsausschuss nicht festzustellen, dass dieser hieraus 

                                                
45 Vgl. Udr. 15/3742(neu) n.p.. 
46 Schr. RA Eisenberg v. 25.08.2004 = Udr. 15/4904. 
47 Sandmann, Prot. 7. Sitzung, S. 22 ff.. 
48 Dr. Pröhl, Prot. 59. Sitzung, S. 13. 
49 Warnecke, Prot. 4. Sitzung, S. 47, 48; Dr. Büchmann, Prot. 10. Sitzung (neu), S. 57 
50 Kubicki, Prot. 6. Sitzung, S. 45. 
51 Bd. 31 Bl. 377 d.A.= Nr.  15 im Udr. 15/4056. 
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tatsächlich Kenntnis über die Tätigkeit des Betroffenen Dr. Pröhl in der B&B Gruppe 

im Zusammenhang mit dem Projekt Kieler Schloss erlangt hat. 

 

Dies folgt einerseits daraus, dass schon die Erklärung des Zeugen Brückner, wie es 

zu dem Angebot und insbesondere zu dem Schreiben mit der Bitte um Prüfung, „ob 

Sie für die B&B medRelations AG im Aufsichtsrat tätig werden können“ gekommen 

sein soll, nach Überzeugung des Ausschusses unschlüssig und nicht glaubwürdig ist.  

Der Zeuge hatte angegeben, angeblich von dem Betroffenen Dr. Pröhl darüber infor-

miert worden zu sein, dass der Betroffene Staatssekretär a.D. Gärtner seine damali-

ge Position als Chef der Staatskanzlei nicht mehr lange innehaben sollte52 und etwas 

für die Zeit danach suchen würde53. In diesem Zusammenhang sei er von dem Betrof-

fenen Staatssekretär Gärtner angesprochen worden, der sich für eine Tätigkeit in 

dem Projekt interessieren würde und gefragt haben soll, ob dieses nach seinem Aus-

scheiden als Chef der Staatskanzlei möglich sei. Daraufhin habe der Zeuge Brückner 

ihm schriftlich das Angebot des Aufsichtsratsvorsitzes gemacht54. 

  

Diese Darstellung steht im deutlichen Widerspruch zu der Schilderung des Hergan-

ges durch den Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner.  Nach seiner Aussage habe 

vielmehr der Zeuge Brückner ihn gefragt, ob er ein Aufsichtsratsmandat bei der B&B 

medRelation AG wahrnehmen könnte. Daraufhin habe er um eine schriftliche Ange-

botsformulierung gebeten, damit dieses geprüft werden könnte. Dieses erfolgte 

schließlich auch durch den Zeugen Dr. Büchmann mit dem Ergebnis, dass dieser die 

Ablehnung der Übernahme des Mandates empfahl55.  

 

Die Darstellung ist gegenüber den Bekundungen des Zeugen Brückner schlüssig, da 

nur sie vermag, die von dem Zeugen Brückner in seinem Schreiben vom 2.03.2001 

verwendeten Formulierungen zu erklären. Der Text vermittelt den Eindruck, dass das 

Interesse an einer Tätigkeit des Betroffenen Staatsekretär a.D. Gärtner im Aufsichts-

rat der Gesellschaft vielmehr ausschließlich von dem Zeugen Brückner ausgeht. 

 

Die Darstellung Brückners passt überdies nicht zu dem in Frageform vorgetragenen 

Angebot und der Bitte um Prüfung der Möglichkeit des Tätigwerdens, wenn der Be-

troffene Staatssekretär a.D. Gärtner sich nach Darstellung des Zeugen bereits für ei-

ne Tätigkeit bei B&B entschieden haben soll und dieses wiederum erst nach seinem 

Ausscheiden aus dem Dienst erfolgen sollte. Dann wäre eine Prüfung unnötig, da 
                                                
52 Brückner, Prot. 18. Sitzung, S. 11. 
53 Brückner, a.a.O... 
54 Brückner, a.a.O..  
55 Gärtner, Prot. 22. Sitzung, S. 10. 
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nach Darstellung Brückners ja bereits „intensiv“ über die Angelegenheit gesprochen 

wurde. Auch ergibt sich aus dem Text, dass der Betroffene Staatsekretär a.D. Gärt-

ner anlässlich eines Gespräches mit dem Zeugen Brückner offensichtlich zunächst 

nur um eine Darstellung der B&B Firmengruppe, insbesondere der B&B medRelati-

ons AG gebeten hatte. Diese Darstellung des Unternehmenskonzeptes nimmt daher 

in dem Schreiben einen sehr breiten Raum ein. Erst im letzten Absatz, ohne Hinweis 

auf die nach Darstellung des Zeugen Brückner angeblich „intensiv“ geführten Ge-

spräche im Vorwege, erscheint die Bitte um Prüfung der Tätigkeit als Aufsichtsrats-

mitglied.  

 

Es gibt zudem keinen Hinweis darauf, dass der betroffene Staatssekretär a.D. Gärt-

ner sich zu diesem Zeitpunkt mit dem Gedanken, aus gesundheitlichen Gründen aus 

dem Amt scheiden zu wollen, trug.  

Aus der Aussage von Ministerpräsidentin Simonis geht überdies deutlich hervor, dass 

dieser von angeblichen Bestrebungen des Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner 

aus dem Amt zu scheiden, nichts bekannt war56.Der Ausschuss hält diese  Behaup-

tung des Zeugen Brückner, der sich wiederum auf entsprechende Äußerungen des 

Betroffenen Dr. Pröhl stützt,57 daher für unwahr.  

 

Der Annahme, dass dem Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner Art und Umfang 

der Tätigkeit des Betroffenen Dr. Pröhl für die B&B Gruppe verborgen geblieben war, 

steht auch nicht entgegen, dass ihm eine Unternehmensdarstellung und zwei Schrei-

ben zugegangen sind, in denen die Vorstandstätigkeit des Betroffenen Dr. Pröhl er-

wähnt wurde. 

 

Der Betroffene Staatssekretär a.D. Gärtner gab hierzu an, bei der Lektüre des 

Schreibens der Fa. B&B vom 2.03.2001 nicht bemerkt zu haben, dass der Betroffene 

Dr. Pröhl in der dem Angebot beigefügten Unternehmensdarstellung bereits als Vor-

standsmitglied ausgewiesen wurde, da es sich um ein angekündigtes Schreiben han-

delte, dessen Inhalt er selbst nur flüchtig zur Kenntnis genommen und zur weiteren 

Prüfung dem Zeugen Dr. Büchmann zuständigkeitshalber zugeleitet habe58. Ebenso 

bekundete er, auf zwei weiteren Schreiben der B&B gerRelations AG vom 

30.05.200159 und 18.06.2001 die im Briefkopf ausgewiesene und in einer Unterneh-

mensdarstellung aufgeführte Vorstandsmitgliedschaft des Betroffenen Dr. Pröhl nicht 

zur Kenntnis genommen zu haben.   
                                                
56 Simonis, Prot. 18. Sitzung, S. 78.  
57 Brückner, Prot. 18. Sitzung, S. 12.  
58 Gärtner, Prot. 22. Sitzung, S. 10, 43,  51.  
59 Bd 31, Bl. 246 und 252 d.A. = Nr. 20 im Udr. 15/4056. 
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Der Untersuchungsausschuss hält diese Angaben für glaubhaft. Auch Zeugen, die 

regelmäßig Schriftverkehr mit der B&B gerRelations AG führten,  haben berichtet, ih-

nen sei die in den Briefköpfen einiger Schreiben enthaltene Angabe der Vorstandtä-

tigkeit des Betroffenen Dr. Pröhl nicht aufgefallen60. Zudem erscheinen die Umstände, 

welche der Betroffene Staatssekretär a.D. Gärtner zur Lektüre, bzw. Bearbeitung die-

se Korrespondenz geschildert hat, schlüssig, so dass der Untersuchungsausschuss 

davon ausgeht, dass er die in den Schreiben angegeben Vorstandstätigkeit des Be-

troffenen Dr. Pröhl nicht zur Kenntnis genommen hat.           

 

  Hintergründe der Nichtberücksichtigung des Angebotes der Fa. Nord Projekt: 

 

Nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses erfolgte die Absage an die 

Fa. Nord Projekt vom 8.10.2001 ausschließlich vor dem Hintergrund, dass deren 

Konzept, insbesondere hinsichtlich der Übernahme des Veranstaltungsbetriebes 

nicht den Vorstellungen der Landesregierung entsprach. Ein unmittelbarer Zusam-

menhang mit der Ausübung der ungenehmigten Nebentätigkeit des Betroffenen Dr. 

Pröhl ist hier nicht zu erkennen.  Hinweise darauf, dass der Betroffene Dr. Pröhl oder 

der Zeuge Brückner Einfluss auf die Entscheidung der Landesregierung genommen 

haben, die Verhandlungen mit der Fa. Nord Projekt zu beenden, sind nicht gegeben. 

Hierfür spricht auch, dass der Zeuge Jessen bereits unter dem 5.7.2001 gegenüber 

dem Zeugen Staatssekretär Döring zum Ausstieg aus den Verhandlungen mit Nord 

Projekt riet. Zu diesem Zeitpunkt fand zwar die zweite Besichtigung des Schlosses 

mit dem Betroffenen Dr. Pröhl, dem Zeugen Brückner und Vertretern der GMSH statt, 

jedoch war deren angestrebtes Projekt zu diesem Zeitpunkt noch nicht in einem Zu-

stand, welcher dem Zeugen Jessen eine belastbare Prognose über dessen Realisie-

rung erlaubt hätte.  

Die Zielsetzung der Landesregierung war zudem eine dauerhafte Entlastung des 

Landeshaushaltes, welche im Falle des Verkaufes der Liegenschaft nur durch Über-

nahme der vertraglichen Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung des Veranstaltungs-

betriebes gegenüber dem NDR durch den Erwerber möglich gewesen wäre. Dieses 

Kriterium berücksichtigte das Angebot der Fa. Nord Projekt jedoch ursprünglich über-

haupt nicht, die spätere Modifikation sah eine Verpflichtung des Landes zur Rückmie-

tung des Konzertsaales für 20 Jahre vor, was den Interessen des Landes nicht ent-

sprach. Somit hätte die Landesregierung bei Erteilung des Zuschlages an Nord Pro-

                                                
60 Jessen, Prot. 14. Sitzung, S. 9.  
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jekt gegen ihre eigenen Zielsetzungen und die Vorgaben des Finanzausschusses des 

Landtages beim Verkauf der Liegenschaft verstoßen. 

 

Des Weiteren gab der Verlauf der Verhandlungen auch nach Auffassung des Unter-

suchungsausschusses begründeten Anlass zu Vorbehalten gegenüber der Fa. Nord 

Projekt, welche deutlich zur Vorsicht mahnten. Hierbei war der Umstand, dass die Fa. 

Nord Projekt offensichtlich noch keine Erfahrungen mit Projekten dieser Größenord-

nung hatte, sowie das einer der Geschäftsführer nach Einschätzung des Zeugen Jes-

sen bei einem Verhandlungstermin nicht ganz nüchtern war61, noch nicht einmal gra-

vierend. Vielmehr bot der Umstand, dass Nord Projekt gegenüber der Landesregie-

rung zunächst den Eindruck erweckte und unterhielt, selbst als Investor auftreten zu 

wollen62, bei Anforderung eines Bonitätsnachweises63 jedoch überraschend auf eine 

erst noch zu gründende Gesellschaft verwies, für sich schon hinreichend Anlass zu 

Argwohn. Das der Name des Kapitalgebers dieser noch nicht existenten Gesellschaft 

jedoch im Zusammenhang mit dem Berliner Bankenskandal aus dem Jahr 2001 ge-

nannt wurde64, welcher die Stadt Berlin an den Rand der Zahlungsunfähigkeit brachte 

und gegen den die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts der Un-

treue führte, erschütterte nachvollziehbar das Vertrauen der Landesregierung in die-

sen Bewerber und trug mit zu der Absage bei. 

 

Hätte die Landesregierung bei dieser Sachlage eine andere Entscheidung getroffen 

und Nord Projekt den Zuschlag erteilt, hätte sie mit erheblichen politischen Schwie-

rigkeiten rechnen müssen. Dies wäre nach Überzeugung des Ausschusses selbst 

dann der Fall gewesen, wenn es keine anderen Bewerber gegeben hätte, da hier 

noch die Alternative des neuen Ausschreibungsverfahren bestanden hätte, auf die 

letztlich auch zurückgegriffen wurde. Letztlich die Tatsache, dass das wesentliche 

haushaltspolitische Ziel der Veräußerung der Liegenschaft, nämlich die dauerhafte 

Entlastung von Folgekosten nicht erreicht worden wäre, aber auch die Verstrickung 

einer der künftigen Geschäftspartner in den Berliner Bankenskandal hätten mit Si-

cherheit ausgereicht, diese Entscheidung zu rechtfertigen.  

 

                                                
61 Jessen, Prot. 14. Sitzung, S. 33. 
62  Döring, Prot. 8. Sitzung, S. 30, Schr. GMSH an NP v. 15.06.2001, Bd. 9 IV, Bl. 37 0 Nr. 25 im Udr. 15/4056. 
63 Schr. GMSH an NP v. 11.06.2001, Bd. 9 IV, Bl. 7 = Nr. 23 im Udr. 15/4056. 
64 „Die Welt“ v. 16.06.2001 = Nr. 39 im Udr. 15/4050. 
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Hintergründe des Angebotes des Kieler Konzertveranstalters Marschall: 

 

Es besteht nach Überzeugung des Untersuchungsausschusses kein Zweifel daran, 

dass es sich bei dem Angebot zum Kauf und künftigen Nutzung der Liegenschaft Kie-

ler Schloss des Konzertveranstalters Marschall um eine verbindliche Offerte gehan-

delt hat. 

Der von dem Zeugen Jessen gegenüber dem Zeugen Basten in seinem Vermerk vom 

15.02.200265 aufgestellte Behauptung, der Kieler Konzertveranstalter Marschall sei 

zur Abgabe des Angebotes gedrängt worden, sowie der Interpretation des Zeugen 

Basten in dessen Vermerk an den Zeugen Döring vom 15.02.200266, dieses sollte le-

diglich das Projekt Brückner stützen und werde bei einer Ausschreibung nicht auf-

recht erhalten, vermag der Ausschuss nicht zu folgen. 

 

Hierbei ist zum einen von Belang, dass der Zeuge Jessen seine Einschätzung über 

das Zustandekommen des Angebotes in seiner Vernehmung vom 7.04.2003 dahin-

gehend relativiert hat, dass er weder gemeint hat, dass es ein Scheinangebot gewe-

sen sei, noch die Interpretation seines Vermerkes vom 15.02.2002 durch Dritte teilt67.  

Weiter haben sowohl der Zeuge Minister a.D. Möller68, welcher Herrn Marschall an-

geblich zur Angebotsabgabe gedrängt haben soll, als auch dieser selbst, eine Unver-

bindlichkeit des Angebotes vom 11.02.2002 ebenso entschieden bestritten, wie die 

angebliche Beeinflussung zu dessen Abgabe69.  

Des Weiteren ist aber auch von Bedeutung, dass die Erstellung des Angebotes, wel-

ches u.a. umfangreiche Umbaupläne und Kostenberechnungen enthalten hat, mit er-

heblichen Kosten verbunden war, da ein Architektenbüro die Unterlagen erstellt hat 

und das gesamte Konzept einschließlich der Wirtschaftlichkeitsberechnung detailliert 

ausgearbeitet war und einen sehr professionellen Eindruck machte. Es ist nicht er-

sichtlich, aus welchem Grunde Herr Marschall und die hinter ihm stehenden Investo-

ren diesen Aufwand zur Abgabe eines, angeblich dem Interesse Dritter dienenden 

Scheinangebotes treiben sollten. 

Schließlich ist für den Ausschuss nicht ersichtlich,  wer den Nutzen des angeblichen 

Scheinangebotes gehabt haben soll. 

Und letztlich beweist aus Sicht des Ausschusses die Tatsache, dass Herr Marschall 

gemeinsam mit seinen Partnern das Kieler Schloss schließlich auf wesentlicher 

Grundlage dieses Angebotes erworben hat, dass es kein Scheinangebot war. 

                                                
65 Bd. 9 V, Bl. 159 = Nr. 102 im Udr. 15/4056. 
66 Bd. 2 III (n.p). = Nr. 103 im Udr. 15/4056. 
67 Jessen, Prot. 38. Sitzung, S. 16. 
68 Möller, Prot. 31. Sitzung, S. 24 f..  
69 KN v. 4.09.2002. 
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b) der Kauf, die Sanierung, der Abverkauf einzelner Teile des Schlosses Bredeneek 

sowie sonstige dort oder im Zusammenhang mit dem Schloss Bredeneek stattfin-

dende Aktivitäten der Herren Dr. Pröhl und Gärtner 

 

Bewertung: 

 

Beteiligung des Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner: 

 

Die Untersuchung hat keinen Hinweis darauf ergeben, dass der Betroffene Staatssekre-

tär a.D. Gärtner selbst in aktiver oder passiver Weise am Kauf, Abverkauf einzelner Teile 

des Schlosses Bredeneek sowie an sonstigen dort oder im Zusammenhang mit dem 

Schloss Bredeneek stattfindenden Aktivitäten des Betroffenen Herrn Dr. Pröhl beteiligt 

war. Eine Kenntnis des Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner von der Nebentätigkeit 

des Betroffenen Dr. Pröhl im Rahmen der Erstellung eines Marketing- und Betreiberkon-

zeptes im Auftrag der Alaska AG (später Schloss Bredeneek AG) schließt der Untersu-

chungsausschuss aus.  

Es liegen des weiteren keine Erkenntnisse darüber vor, dass der Betroffene Staatssekre-

tär a.D. Gärtner über die übrigen Vorgänge zu diesem Komplex in einer Weise unterrich-

tet war, welche ihm entweder selbst Handlungspflichten auferlegt, oder zumindest die In-

formation anderer zuständiger Stellen als Dienstpflicht geboten hätte.  

 

Zwar hat der Betroffene Dr. Pröhl mit Schreiben unter Expo-Briefkopf vom 24.08.199970 

an die Mitglieder des Vorstandes der Alaska AG mitgeteilt, dass er das Projekt Schloss 

Bredeneek mit dem damaligen Chef der Staatskanzlei, dem Betroffenen Staatssekretär 

a.D. Gärtner am 23.08.1999  „informell“ erörtert haben will. Hierbei habe er ihn auch über 

die Planungen zur Nutzung von Gebäude und Gelände als Kommunikationszentrum für 

Politik und Wirtschaft informiert und dieser soll schließlich auch geäußert haben, dass 

das Projekt erfolgreich sein könnte, wenn es hochkarätig genug angesiedelt sei.  

Diese Darstellung hält der Untersuchungsausschuss jedoch nicht für glaubhaft. 

 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass aus dem Inhalt dieses Schreibens nicht hervor-

geht, dass der Betroffene Staatssekretär a.D. Gärtner auch Kenntnis über die Rolle des 

Betroffenen Dr. Pröhl bei der Vermarktung des Projektes hatte. Dieser gab in seiner Ver-

nehmung vor der Staatsanwaltschaft Kiel an, er könne nicht ausschließen, dass der Be-

                                                
70 FA 8, Bl. 46 d.A. (StA Kiel) = Nr. 7 d.A.  



  Seite  22  

troffene Staatssekretär a.D. Gärtner davon Kenntnis hatte. Gleichzeitig räumte er jedoch 

ein, seine Tätigkeit nicht offiziell angezeigt zu haben71.  

 

Des Weiteren erscheint die Behauptung, das Projekt Schloss Bredeneek sei anlässlich 

des Gespräches „erörtert“ worden, aufgebauscht. Das Schreiben diente offensichtlich 

dem Zweck, bei den Vorstandsmitgliedern der Alaska AG, welche den Betroffenen Dr. 

Pröhl unmittelbar vorher mit der Erstellung eines Betreiberkonzeptes beauftragt hatten, 

den Eindruck zu erwecken, die Landesregierung interessiere sich auf sein Betreiben hin 

in besonderer Weise für das Projekt. 

    

Tatsächlich verlief das Gespräch aber eher belanglos. So berichtete der Betroffene 

Staatssekretär a.D. Gärtner in seiner Anhörung vor dem Ausschuss vom 4.11.2002, dass 

der Betroffene Dr. Pröhl ihm gegenüber auf einer gemeinsamen Fahrt nach Büsum am 

23.08.1999 Bredeneek einmal erwähnt habe, nähere Informationen konnte er damit je-

doch nicht verbinden. Auch schildert er den Inhalt des Gespräches völlig anders, als der 

Betroffene Dr. Pröhl dieses in dem Schreiben vom 24.08.1999 darstellt. So gab der Be-

troffene Staatssekretär a.D. Gärtner zwar an, von dem Betroffenen Dr. Pröhl auf das 

Schloss Bredeneek und dessen Zustand angesprochen worden zu sein, er hatte jedoch 

nach eigener Angabe überhaupt kein Interesse an der Fortsetzung des Themas und ha-

be deshalb keine weiteren Auskünfte erteilt 72. Schließlich bestreitet der Betroffene 

Staatssekretär a.D. Gärtner auch, die ihm in dem Schreiben zugeschriebene positive 

Kommentierung des Projektes abgegeben zu haben73.   

 

Diese Darstellung erscheint angesichts der geschilderten Begleitumstände des Gesprä-

ches glaubhaft. Zudem  hätte es für die, von dem Betroffenen Dr. Gärtner anlässlich der 

für den 17.01.2001 geplanten Ausrichtung des Neujahrsempfangs der Landesregierung 

auf Schloss Bredeneek selbst veranlasste Überprüfung der Betreiber auf Mitgliedschaft 

bei Scientology74 keinen Grund gegeben, wenn er von Dr. Pröhl bereits auf die tatsächli-

chen Eigentums- und Geschäftsverhältnisse hingewiesen worden wäre.  

 

In seiner Vernehmung vor der Staatsanwaltschaft gab der Betroffene Dr. Pröhl des Wei-

teren an, den Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner von Schloss Bredeneek und sei-

nen privaten Aktivitäten hinsichtlich des Ankaufes des Torhauses und der Wohnung un-

terrichtet zu haben. Zudem will er nach seiner Darstellung mehrere Gespräche hierüber 

                                                
71 Prot. 6. Sitzung, S. 8. 
72 Gärtner, Prot. 22. Sitzung, S. 74. 
73 ZB 51, S. 4 d.A. (StA Kiel) = Nr. 88 im Udr. 15/4050. 
74 Gärtner, a.a.O.. 
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mit dem Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner geführt  haben75. Diese Darstellung hat 

der Betroffene Staatssekretär a.D. Gärtner in seiner Befragung vor dem Ausschuss nicht 

bestätigt76.   

Der Betroffene Dr. Pröhl konnte keine Nachweise für seine Behauptung angeben, dass 

es auch Überlegungen zur Einbindung der Anlage in das Schleswig-Holstein Musikfesti-

val sowie zur Ausrichtung offizieller Veranstaltungen des Landes auf Schloss Bredeneek 

gegeben habe.  

 

Der Untersuchungsausschuss ist davon überzeugt, dass der Betroffene Staatssekretär 

a.D. Gärtner keine Kenntnis von der Beauftragung des Betroffenen Dr. Pröhl mit der Er-

stellung eines Betreiberkonzeptes hatte. Der Betroffene Dr. Pröhl vermeidet es, in seiner 

Darstellung vor der Staatsanwaltschaft, dem Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner be-

stimmte Überlegungen oder Gesprächsbeiträge zuzuschreiben, aus denen sich ableiten 

ließe, wie intensiv dieser sich mit dem Thema beschäftigt und sich an den angeblichen 

Gesprächen beteiligt hat. 

Zudem bestreitet der Betroffene Staatssekretär a.D. Gärtner die ihm im Schreiben des 

Betroffenen Dr. Pröhl vom 24.08.1999 zugeschriebene positive Äußerung über das Pro-

jekt und berichtet lediglich von einem Gespräch über das Thema Schloss Bredeneek am 

23.08.1999 in seinem Dienstwagen.  

Darüber hinaus hat der Betroffene Dr. Pröhl keine Termine oder Begebenheiten benannt, 

bei denen er die weiteren Gespräche mit dem Betroffenen Staatssekretär Gärtner geführt 

haben will. Zudem wurden die angeblich in diesen Gesprächen entwickelten Gedanken 

zur Nutzung des Schlosses nicht verwirklicht. Außer der Veranstaltung zum Tag des 

Denkmals am 10.09.2000 fanden keine Veranstaltungen unter Beteiligung des Landes 

auf Schloss Bredeneek statt und auch diese wurde auch nur deswegen dort ausgerichtet, 

weil die Sanierung des Schlosses mit Mitteln des Landesamtes für Denkmalpflege geför-

dert wurde.    

Die für den 17.01.2001 geplante, aber nicht durchgeführte Ausrichtung des Neujahrs-

empfangs der Landesregierung auf Schloss Bredeneek am 17.01.2001 geht auf der Che-

fin des Protokolls der Staatskanzlei  Morel-Tiemann zurück, welche durch Presseberichte 

über die Veranstaltung zum Tag des Denkmals am 10.09.2000 auf den Veranstaltungsort 

aufmerksam gemacht wurde77. Eine Vermittlung oder Anregung durch die Betroffenen 

Staatssekretär a.D. Gärtner oder Dr. Pröhl hat hierbei nicht stattgefunden. 

Aus dem Vermerk der Protokollchefin der Staatskanzlei vom 2.05.2002 geht vielmehr 

auch hervor, dass der Betroffene Staatssekretär a.D. Gärtner nach Zustimmung zur Aus-

                                                
75 Prot. 6. Sitzung, S. 8. 
76 Gärtner, a.a.O., S. 73-75. 
77 Vermerk StK 12 v. 2.05.2002, Bd. 53, Bl. 6 f. = Nr. 119 im Udr. 15/4056. 
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richtung des Empfanges auf Schloss Bredeneek in einer Randnotiz vom 19.10.2000 das 

zuständige Referat  der Staatskanzlei fragt, wer die hinter dem Projekt stehende Ham-

burger Investorengruppe sei und ob der Ort „SHMF-fähig“ sei78.   

 

Nach Überzeugung des Untersuchungsausschusses widerlegt diese Anfrage eindeutig 

die Behauptung des Betroffenen Dr. Pröhl, er habe den Betroffenen Staatssekretär a.D. 

Gärtner über das Projekt informiert und es sei u.a. über eine Einbindung der Liegenschaft 

in das Schleswig-Holstein Musikfestival gesprochen worden. Hätten diese Gespräche 

tatsächlich mit den behaupteten Inhalten stattgefunden, würde der Betroffene Staatssek-

retär a.D. Gärtner seit mehr als einem Jahr über die Informationen verfügen, welche er 

später vom zuständigen Referat der Staatskanzlei abfordert. Auch seien zielführende 

Gespräche über eine Einbindung des Schlosses in das Schleswig-Holstein Musikfestival 

oder die Durchführung anderer Veranstaltungen des Landes kaum vorstellbar, wenn dem 

Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner die Geeignetheit der Liegenschaft hierfür offen-

bar völlig unbekannt war. Der Vorgang vermittelt vielmehr den Eindruck, dass dieser sich 

aus dem Anlass des geplanten Neujahrsempfanges erstmalig bewusst mit dem Thema 

beschäftigt hat.  

Hierdurch werden die Angaben des Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner in seiner Be-

fragung vor dem Ausschuss zum eher oberflächlichen Inhalt und kurzen Verlaufes des 

mit dem Betroffenen Dr. Pröhl geführten Gespräches am 23.08.1999 zu diesem Thema 

bestätigt. Der Ausschuss folgt daher in seiner Bewertung dieser Darstellung.    

 

 

                                                
78 A.a.O.. 
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Beteiligung des Betroffenen Dr. Karl Pröhl: 

 

Der Bewertung voranzustellen ist, dass der Ausschuss zu diesem Komplex nur sehr we-

nige  eigene Feststellungen durch Beweisaufnahme treffen konnte. Auskunftspersonen, 

welche selbst eigene und unmittelbare Wahrnehmungen zu den Vorgängen hatten, wur-

den nicht vernommen. Der Betroffene Dr. Pröhl selbst machte in seinen Stellungnahmen 

vor dem Ausschuss unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungsverfahren keine weiteren 

Angaben79. Verwertet werden konnten hier jedoch seine Aussagen vor der Staatsanwalt-

schaft Kiel vom 08.04.2002 und vor dem Amtsgericht Kiel vom 12.04.2002, da deren Pro-

tokolle in öffentlicher Sitzung des Ausschusses vom 10.06.2002 verlesen wurden.      

 

Daraus sind folgende Feststellungen zu treffen: 

 

Der Betroffene Dr. Pröhl hat im Zusammenhang mit dem Verkauf und der Vermarktung 

des Schlosses Bredeneek genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten i.S. § 81 Abs. 1 LBG 

ausgeübt, welche er seinen Vorgesetzten weder formell angezeigt, noch in sonstiger 

Weise informell mitgeteilt hat. Diese Tätigkeiten wären auch nicht genehmigungsfähig 

gewesen, da sie in unzulässiger Weise die berufliche Stellung und private wirtschaftliche 

Interessen des Betroffenen Dr. Pröhl verbunden haben. Es ist ferner festzustellen, dass 

der Betroffene Dr. Pröhl hiermit, wie auch im Falle der Förderung von Gesundheitsprojek-

ten im Nahen Osten durch die Landesregierung, seine beruflichen Kontakte dazu genutzt 

hat, parallel zu seinem dienstlichen Auftrag private Geschäfte im gleichen Tätigkeitsfeld 

zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil zu machen.  

 

Keine Bedenken bestehen dagegen, dass der Betroffene Dr. Pröhl im Rahmen seiner Tä-

tigkeit als Expo-Beauftragter die Alaska-AG im Sommer als Sponsor des Expo-Projektes 

gewonnen hat. Dieses erfolgte im Rahmen seines dienstlichen Auftrages. Des Weiteren 

ist nicht zu beanstanden, dass der Betroffene Dr. Pröhl nach eigenen Angaben seine pri-

vaten Wirtschaftskontakte, die er sich zuvor erworben hatte, auch für die Expo nutzte80.  

     

Dagegen sieht der Ausschuss in der  Erstellung eines Marketing- und Betreiberkonzeptes 

für das Projekt gegen ein Honorar in Höhe von 30.000 DM die Ausübung einer privaten 

Nebentätigkeit. Die von dem Betroffenen in seiner staatsanwaltschaftlichen Vernehmung 

selbst geschilderte Dauer der Erstellung des Konzeptes von drei Monaten sowie die noch 

früher begonnenen Recherchearbeiten hierzu und seine Angaben zum Umfang der hier-

                                                
79 Prof. Dr. Wagner, Prot. 63. Sitzung, S. 32. 
80 Prot. 6. Sitzung, S. 7. 
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für erforderlichen Arbeitszeit81 belegen für den Ausschuss eindeutig, dass hier eine ge-

nehmigungspflichtige Tätigkeit i.S. § 81 Abs. 1 LBG vorgelegen hat.  

 

Bei der Ausübung seiner Nebentätigkeit hat der Betroffene Dr. Pröhl zudem auch Res-

sourcen und Befugnisse genutzt, die ihm ausschließlich zur dienstlichen Verwendung zur 

Verfügung standen. Seine Einlassung lässt den Schluss zu, dass er sich zur Erledigung 

seiner privaten Korrespondenz auch der ihm von der Investitionsbank Schleswig-Holstein 

zur Verfügung gestellten Schreibkräfte bedient hat82. Zwar gab er in seiner staatsanwalt-

schaftlichen Vernehmung an, er könne lediglich nicht ausschießen, auch auf Expo-

Kopfbögen Schriftwechsel mit Interessenten des Projektes Schloss Bredeneek geführt zu 

haben, jedoch belegt nach Auffassung des Ausschusses seine im Zusammenhang mit 

Schloss Bredeneek verfassten Schreiben unter Briefkopf des Expo-Projektes eindeutig, 

dass er sich nicht nur der technischen Ressourcen seines Dienstherren zur Abwicklung 

seiner Nebentätigkeiten bedient hat. Die Schreiben an den Expo-Beauftragten der Sie-

mens AG, Heinz-Werner Schwarz und an die Ministerin für Wissenschaft, Forschung, 

Bildung und Kultur, mit denen er auf die Nutzungsmöglichkeiten des Schlosses hinge-

wiesen hat, sowie seine Bemühungen um die Bereitstellung von Zuschüssen der Arbeits-

verwaltung für die Sanierung des Schlosses belegen darüber hinaus, dass der Betroffene 

Dr. Pröhl seine dienstliche Position gezielt dazu einsetzte, unter dem Signum des Expo-

Beauftragten der Landesregierung den mit ihm vertraglich verbundenen Betreibern des 

Schlosses Bredeneek wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. Seine private wirtschaftli-

che Verbundenheit mit den Betreibern des Schlosses Bredeneek wurde hierbei nicht of-

fen gelegt. 

 

Letztlich ist für den Untersuchungsausschuss nicht mehr nachvollziehbar, wo das zuläs-

sige dienstliche Engagement  des Betroffenen Dr. Pröhl als Expo-Beauftragter der Lan-

desregierung bei der Betreuung der Alaska AG als Sponsor des Expo-Projektes aufhört 

und der private wirtschaftliche Eigennutz als Auftragnehmer eines Vertrages über die Er-

stellung eines Marketing- und Betreiberkonzeptes mit der Alaska-AG anfängt. Es ist je-

doch nach Auffassung des Untersuchungsausschusses Aufgabe des Nebentätigkeits-

rechts, genau solche Vermengungen dienstlicher und privater Belange zu verhindern und 

klare Trennlinien zwischen dienstlicher und privater Tätigkeit zu ziehen.  

Durch die Nichtanzeige seiner Tätigkeit für die Alaska-AG bei seinem Dienstherren hat 

der Betroffene Dr. Pröhl diese Bestrebungen des Gesetzes unterlaufen. 

 

                                                
81 A.a.O. 
82 A.a.O., S. 7 f. 
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Der Erwerb und die Rückgängigmachung des Grundstückskaufvertrages über eine Ei-

gentumswohnung im Gebäude des Schlosses Bredeneek durch den Betroffenen Dr. 

Pröhl sind keine Handlungen welche als Nebentätigkeiten angesehen werden könnten, 

da diese nur der Wahrnehmung eigener Vermögensangelegenheiten i.S. § 82 Abs. 1 Nr. 

3 LBG dienten. 

 

Dies gilt jedoch nicht für den Versuch des Betroffenen Dr. Pröhl, dem Leipziger Anlagen-

berater Peter Nölscher das Objekt Schloss Bredeneek zum Kauf anzubieten, nachdem er 

selbst vom Kaufvertrag für eine Eigentumswohnung zurückgetreten war83.    

 

In der Befragung vor dem Ausschuss vom 29.09.2003 wollte der Betroffene Dr. Pröhl zu 

diesem Vorgang auf Anraten seines Rechtsbeistandes keine Erklärung abgeben, obwohl 

dieser nicht Gegenstand eines strafrechtlichen Vorwurfes gegen ihn ist84. 

Der Betroffene Dr. Pröhl hat sich nach Auffassung des Ausschusses vielmehr als Grund-

stücksmakler betätigt, hierfür hätte es einer Genehmigung i.S. § 81 Abs. 1 LBG bedurft, 

welche er jedoch weder erhalten noch beantragt hatte.  

 

Der Ausschuss sieht sich darüber hinaus nicht in der Lage, die Aktivitäten des Betroffe-

nen Dr. Pröhl hinsichtlich des Kaufes, der Sanierung, des Abverkaufes einzelner Teile 

des Schlosses Bredeneek sowie sonstiger dort oder im Zusammenhang mit dem Schloss 

Bredeneek stattfindende Aktivitäten des Betroffenen Dr. Pröhl zu bewerten, soweit diese 

Gegenstand der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Kiel vom 4.04.2003 zum Az. 590 

Js 13582/02 sind. 

 

                                                
83 ZB 15 (n.p.) d.A. (StA Kiel) = Nr. 45 im Udr. 15/4050.  
84 Prof. Dr.  Wagner, Prot. 63. Sitzung, S. 32. 
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c) die Gesundheitsprojekte der Landesregierung, soweit sie sich auf den arabischen 

Raum und Palästina erstrecken: 

 

 

Bewertung: 

 

Die Untersuchung hat keinen Hinweis darauf ergeben, dass es im Zusammenhang mit 

den Aktivitäten der Landesregierung im Bereich von Gesundheitsprojekten im arabischen 

Raum und Palästina gravierende Rechtsverletzungen von Mitgliedern oder Beschäftigten 

der Landesregierung gegeben hat.  

 

Nach den Feststellungen des Ausschusses beruhte das Engagement der Landesregie-

rung im arabischen Raum auf dem Ziel, das gute Image Schleswig-Holsteins in dieser 

Region im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen und -Infrastruktur, sowie der Medi-

zintechnik für einen Ausbau der wirtschaftlichen Kontakte und Aktivitäten Schleswig-

Holsteinischer Unternehmen zu nutzen. Die Landesregierung wollte hierbei keine eige-

nen Projekte durchführen, sondern sich vielmehr als „Türöffner“ für Schleswig-

Holsteinische Unternehmen betätigen85. Die im Nahen Osten bekannten Leistungsfähig-

keit der heimischen Gesundheitswirtschaft und die guten persönlichen Kontakte von Un-

ternehmen, Einzelpersonen und Landesregierung sollten zum Ausgangspunkt für eine 

Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen im Bereich von  Wellness-, Gesund-

heits- und Medizintechnik werden. Humanitäre Hilfe in den palästinensischen Autono-

miegebieten und Kooperation mit den örtlichen Regierungen in den Golf-Staaten beim 

Ausbau der Infrastruktur im Gesundheitswesen sollten Schleswig-Holsteinischen Unter-

nehmen neue Märkte erschließen und die heimische Exportwirtschaft stärken. Hierdurch 

könnten in Schleswig-Holstein eine Vielzahl von qualifizierten Arbeitsplätzen geschaffen 

und dauerhaft gesichert werden, sowie das internationale Image unseres Landes als 

Standort hochqualitativer Medizintechnik und Gesundheitswirtschaft weiter entwickelt 

werden. Diese Aktivitäten sind als Teil des Programms „Gesundheitsinitiative Schleswig-

Holstein“ zu sehen, in dem die Ziele der Landesregierung in diesem Bereich definiert 

sind86. Vorsitzender des Lenkungsausschuss des Projektes war der Betroffene Staats-

sekretär a.D. Gärtner in seiner damaligen Funktion als Chef der Staatskanzlei87.  

Für diesen Zweck sollte auch die Erfahrungen aus dem Expo-Projekt des Landes genutzt 

werden, so dass eine Beteiligung des Betroffenen Dr. Pröhl an der Ausarbeitung und Be-

                                                
85 Drs. 15/1796, S. 3. 
86 Gärtner, Prot. 8. Sitzung, S. 7; Drs. 15/1349 
87 Drs. 15/1349 (Anlage 1) 
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gleitung von Projekten in diesem Bereich nahe liegend war. In diesem Zusammenhang 

war die Entscheidung des Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner, den Betroffenen Dr. 

Pröhl in diese Aktivitäten der, da dieser durch seine Auslandserfahrungen in der Türkei 

und seine Ausbildung an der Deutschen Schule in  Istanbul mit der orientalischen Menta-

lität, der Gesellschaft und Kultur vertraut war. Auch der Zeuge Brückner verfügte nach 

eigenen Angaben über berufliche Erfahrungen in Saudi-Arabien88. Solche Kenntnisse 

sind für erfolgreiche Verhandlungen in dieser Region unerlässlich. Wie der Betroffene 

Gärtner, der selbst über umfangreiche berufliche Erfahrungen in Saudi-Arabien verfügt, 

in seiner Darstellung betont, haben ihn gerade diese Lebenserfahrungen besonders be-

eindruckt und dem Betroffenen Dr. Pröhl, aber auch dem Zeugen Brückner damit einen 

besonderen Vertrauensvorteil verschafft.89 Dies führte offensichtlich bis zur Beeinträchti-

gung seiner „politischen Witterungsfähigkeit“, für die er später die politische Verantwor-

tung übernommen hat90. 

 

Sofern der Betroffene Dr. Karl Pröhl am 22.11.1999 anlässlich einer Reise nach Katar als 

Vertreter der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung ohne vorherige Rücksprache 

mit der Staatskanzlei ein „Letter of understanding“91 der katarischen Regierung über die 

gemeinsame Errichtung eines touristischen und sportmedizinischen Zentrums in Quatar 

unterzeichnet, ist darin zwar ein formelles Fehlverhalten wegen der Überschreitung sei-

ner Kompetenz und Vollmacht zu sehen, jedoch enthält die Vereinbarung lediglich Ab-

sichtsbekundungen der Zusammenarbeit und keinerlei verbindliche Regelungen, welche 

Verpflichtungen der Landesregierung auslösen konnten92. Der Betroffene Dr. Pröhl wurde 

überdies vom Chef der Staatskanzlei nach seiner Rückkehr auf die Fehlerhaftigkeit sei-

nes Handelns hingewiesen, eine Wiederholungsgefahr bestand nicht93.    

 

Die Hinzuziehung bzw. Beauftragung des Betroffenen Dr. Pröhl im Rahmen der gesund-

heitspolitischen Interessen der Landesregierung im Nahen Osten durch den Betroffenen 

Staatssekretär a.D. Gärtner stellt nach Auffassung des Untersuchungsausschusses 

gleichwohl einen Verstoß gegen den Aufgabenübertragungsvertrag mit der Investitions-

bank dar, sofern es sich nicht um die Vorbereitung oder Begleitung von Expo-Projekten 

im Rahmen der Beschlüsse des Lenkungsausschusses handelte. Da der Betroffene Dr. 

Pröhl während der Laufzeit des Expo-Projektes an die Investitionsbank abgeordnet war 

und der Lenkungsausschuss die fachliche Weisungsbefugnis besaß, wäre hierfür entwe-

                                                
88 SB 9, Bd. 2, Bl. 415 (StA Kiel) = Nr. 5 im Udr. 15/4050. 
89 Gärtner, a.a.O., S. 8. 
90 Gärtner, a.a.O., S. 10. 
91 Bd. 19, Bl. 148 f. = Nr. 13 im Udr. 15/4050. 
92 Drs. 15/1807; Gärtner, a.a.O., S. 9. 
93 Gärtner, a.a.O. S. 9, 45 f. 
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der ein Beschluss des Lenkungsausschusses oder eine zumindest partielle Freistellung 

der Investitionsbank erforderlich gewesen. Beides lag jedoch nicht vor und war von dem 

Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner auch nicht beantragt worden94. Für seine „flexib-

le“ Handhabung des Aufgabenübertragungsvertrages hat der Betroffene Staatssekretär 

a.D. Gärtner indes vor dem Ausschuss die Verantwortung übernommen95. Da der Betrof-

fene Dr. Pröhl aber während des fraglichen Zeitraumes aber offensichtlich mit seiner Tä-

tigkeit bei der Expo nicht voll ausgelastet war und eine spätere Einbindung der Gesund-

heitsprojekte in die Expo, bzw. deren Folgeprojekte nicht auszuschließen war, hätte ein 

sachlicher Grund für eine entsprechende Beschlussfassung des Lenkungsausschusses 

hinsichtlich einer Beteiligung oder Freistellung Dr. Pröhls für diese Aufgaben wohl Aus-

sicht auf Erfolg gehabt hätte, wenn er denn gestellt worden wäre. Dies gilt umso mehr, 

als der Betroffene Dr. Pröhl über die vorgenannten Erfahrungen verfügte. Aus diesem 

Grund ist die Entscheidung des Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner, den Betroffenen 

Dr. Pröhl mit der Begleitung der Gesundheitsprojekte im Nahen Osten ohne Beschluss-

fassung des Lenkungsausschusses oder Zustimmung der Investitionsbank zu beauftra-

gen, zwar formell vertragswidrig, jedoch in der Konsequenz für das Expo-Projekt un-

schädlich, wenn nicht gar förderlich gewesen. 

 

Des Weiteren ist festzustellen, dass dieser Regelverstoß des Betroffenen Staatssekretär 

a.D. Gärtner in keinem unmittelbaren Zusammenhang zu ungenehmigten Nebentätigkei-

ten des Betroffenen Dr. Pröhl stand, sondern dessen Beauftragung mit der Vorbereitung 

und Begleitung von Gesundheitsprojekten im Nahen Osten ausschließlich der Wahrneh-

mung von Interessen der Landesregierung in diesem Bereich dienen sollte. Es haben 

sich darüber hinaus auch keine Hinweise dafür gefunden,  dass der Betroffene Staats-

sekretär a.D. Gärtner dem Betroffenen Dr. Pröhl mit der Beauftragung zur Wahrnehmung 

dieser Interessen des Landes ein Betätigungsfeld für dessen eigene wirtschaftliche Inte-

ressen oder einer Nebenbeschäftigung eröffnen wollte. Dr. Pröhl sollte diese Aufgabe 

vielmehr als dienstliche Angelegenheit nach Direktiven der Staatskanzlei erfüllen. Hierfür 

spricht schon die Berichtspflicht, welche der Betroffene Dr. Pröhl gegenüber dem Betrof-

fenen Staatssekretär a.D. Gärtner zu erfüllen hatte.  

 

Nach den Erkenntnissen des Untersuchungsausschuss hat der Betroffene Dr. Pröhl die 

ihm eingeräumten Möglichkeiten und Kontakte jedoch dazu genutzt, eigene wirtschaftli-

che Interessen zu verfolgen und eine beabsichtigte weitere Nebentätigkeit vorzubereiten. 

Diese sollte offensichtlich den Weg des Betroffenen Dr. Pröhl in die Privatwirtschaft in der 

Weise ebnen, dass er das finanzielle Risiko einer selbständigen Tätigkeit als geschäfts-

                                                
94 Gärtner, a.a.O.; Rave, Prot. 28. Sitzung, S. 33; Seifert, Prot. 26.Sitzung, S. 8. 
95 Gärtner, a.a.O. S. 10. 
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führender Gesellschafter bei der B&B BauProjektentwicklung GmbH erst dann eingehen 

wollte, wenn die Firma infolge seiner ungenehmigten Nebentätigkeit in der Lage war, ihm 

ein gesichertes Einkommen zur Verfügung zu stellen. Auf eine entsprechende Aussage 

ihm gegenüber bezieht sich der Zeuge Brückner in einem Schreiben vom 7.08.2000 an 

den Betroffenen Dr. Pröhl96.  

Nach Überzeugung des Untersuchungsausschusses wollte und hat er seine dienstlich 

erworbenen Kontakte und Kenntnisse dazu genutzt, die Realisierung eines Gesundheits-

projektes in Katar über die B&B BauProjektentwicklungs GmbH voranzutreiben, damit 

diese ihm nach Abschlussentsprechender Verträge eine berufliche Perspektive nach dem 

Ausstieg aus der Landesverwaltung geben konnte.       

 

Der Abschluss des Kooperationsvertrages zwischen Dr. Salam (MCC), Falk Brückner 

(B&B Bau Projektentwicklung GmbH) und dem Betroffenen Dr. Pröhl stand nach Über-

zeugung des Untersuchungsausschusses in keinem Zusammenhang mit dessen dienstli-

chem Auftrag, Gesundheitsprojekte Schleswig-Holsteinischer Unternehmen in dieser Re-

gion durch Herstellung von Kontakten vorzubereiten und zu begleiten. Die Durchführung 

eigener Projekte außerhalb eines Zusammenhanges mit der Expo und wirtschaftlicher 

Unternehmungen, wie sie der Kooperationsvertrag vorsah, war nie Gegenstand der Stra-

tegie der Landesregierung in dieser Region. Gleichwohl sieht der Ausschuss in dieser 

Aktivität des Betroffenen Dr. Pröhl keine ungenehmigte Nebentätigkeit. Es liegt vielmehr 

nur eine Vorbereitungshandlung vor, welche auf die spätere Aufnahme einer wirtschaftli-

chen Tätigkeit gerichtet war. Der Kooperationsvertrag stand nach dem Wortlaut seiner 

Präambel unter der auflösenden Bedingung der Erteilung eines Auftrages zur Realisie-

rung eines Reha-, Fitness- und Freizeitprojektes an das Konsortium durch die katarische 

Regierung. Dieser wurde jedoch nie erteilt, das Projekt ist über vorbereitende Gespräche 

nie hinausgekommen. Somit ist zweifelhaft, ob mit dem Abschluss des Kooperationsver-

trages und der Vorbereitung seiner Durchführung bereits der Tatbestand der Ausübung 

einer Nebentätigkeit i.S. § 81 Abs. 1 LBG erfüllt ist, die einer vorherigen Genehmigung 

durch die Staatskanzlei bedurft hätte. Dies wird hier im Ergebnis verneint, da keine weite-

ren Aktivitäten des Betroffenen Dr. Pröhl in diesem Zusammenhang mehr erfolgten. 

Festzustellen ist jedoch, dass der Betroffene Dr. Pröhl sein dienstlich erworbenes Wissen 

dazu genutzt hat, die Basis für eigene wirtschaftliche Unternehmen zu schaffen. 

 

Die katarische Regierung bat die Landesregierung nicht um eigenes Engagement zur Er-

richtung einer Reha-Einrichtung nach dem Vorbild von Damp, sondern um die Herstel-

lung von Kontakten zur Klinik Damp und der CAU Kiel sowie um Vermittlung eines Pro-

                                                
96 SB 41, Bd. 2, Bl. 211 d.A. (StA Kiel) = Nr. 24 im Udr. 15/4050. 
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jektträgers. Diese sollte die Verhandlungen eigenständig mit der katarischen Regierung 

fortführen und das Projekt realisieren.97 Für diese Aufgabe empfahl der Betroffene Dr. 

Pröhl den Zeugen Brückner, der nach eigenen Angaben über Erfahrungen in der Projekt-

entwicklung im arabischen Raum verfügte. In unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang 

begründen beide gemeinsam mit Dr. Salam eine geschäftliche Verbindung „zum gegen-

seitigen Vorteil“, welche der Betroffene Dr. Pröhl seinen Vorgesetzten verschweigt. 

Gleichwohl begleitet er das Projekt gemäß seinem durch den Betroffenen Staatssekretär 

a.D. erteilten Auftrag in dienstlicher Eigenschaft weiter. Nach Überzeugung des Aus-

schusses erfolgte dies auch zu dem Zweck, die dienstlichen Kontakte und Einflussmög-

lichkeiten zur Förderung der privaten wirtschaftlichern Unternehmung zu nutzen. 

 

Hinsichtlich der gemeinsamen Tätigkeit des Betroffenen Dr. Pröhl und Falk Brückner auf 

dem Gebiet der Planung, Errichtung und des Betriebs von medizinischen Einrichtungen 

im nahen Osten in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Orden KdöR ist festzustellen, 

dass diese Bestandteil der ungenehmigten Nebentätigkeiten war, welche letztlich den 

Grund für die ausgesprochene Fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses darstellt. 

Dass der Betroffene Dr. Pröhl hierbei in erheblichem Umfang für die B&B BauProjekt 

GmbH tätig geworden war, ergibt sich letztlich aus dem Schreiben des Zeugen Brückner 

vom 7.08.2000, in welchem dieser sich darüber beklagt, dass der Betroffene Dr. Pröhl 

„urlaubsbedingt jetzt nur knapp zwei Wochen zur Verfügung“ stehen würde98. In diesem 

Schreiben wird er weiter dazu aufgefordert, seine Tätigkeit beim Land Schleswig-Holstein 

zu beenden, um die gegenüber Brückner eingegangenen Verpflichtungen erfüllen zu 

können  

 

Es ist nicht festzustellen, dass die Landesregierung über Art und Umfang dieser Tätigkei-

ten des Dr. Pröhl vor dem 20.02.2002 unterrichtet war.  

                                                
97 Gärtner, Prot. 22. Sitzung, S. 9; Simonis, Prot. 18. Sitzung, S. 62.   
98 SB 41, Bd. 2, Bl. 211 d.A. (StA Kiel) = Nr. 24 im Udr. 15/4050. 
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d) Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Weltausstellung EXPO 2000: 

 

Bewertung: 

 

Das Expo-Projekt der Landesregierung war nach einhelliger Auffassung ein großer Er-

folg. Das Land Schleswig-Holstein konnte sich dank der hervorragenden Arbeit aller, die 

an diesem Projekt beteiligt waren, erfolgreich auf der Weltausstellung präsentieren. Vor-

bereitung, Durchführung und Abwicklung des Projektes erfolgten planmäßig und ohne 

größere Probleme. Entscheidungsstrukturen und operative Ausführung waren transpa-

rent und effektiv organisiert, die Zusammenarbeit von Landesregierung und Investitions-

bank lief problemlos. Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche, 

welche mit der Prüfung des Projektes nach dessen Abschluss beauftragt war, kommt zu 

dem Ergebnis, dass die Basisregelungen des Projektes sowie die Steuerungs- und Kon-

trollmechanismen den zweckgerichteten Einsatz der bereitgestellten Mittel gewährleiste-

ten und den Schutz vor missbräuchlicher Verwendung sichergestellt haben. Unregelmä-

ßigkeiten bei der Abrechnung wurden nicht festegestellt99.  Es ist letztlich unbestritten, 

das die Tätigkeit des Betroffenen Dr. Pröhl als Expo-Beauftragter der Landesregierung 

und Projektleiter einen erheblichen Anteil an diesem Erfolg hatte. Dies wurde von der 

Ministerpräsidentin und dem Zeugen Staatssekretär Döring in ihren Aussagen hervorge-

hoben100 .  

Für die Projektorganisation und die getroffenen Personalentscheidungen, soweit diese 

Gegenstand der Untersuchung waren, gibt es aus der Sicht des Untersuchungsaus-

schusses keinen Anlass zur Kritik. Hierzu zählen auch die Entscheidungen hinsichtlich 

der sog. „Vertrauensarbeitszeit“ und der allgemeinen Dienstreisegenehmigung für die 

Projektleitung im Bereich des Bundesgebietes. Auch nach Überzeugung des Ausschus-

ses waren diese Maßnahmen unerlässlich, um den Mitgliedern der Projektleitung die für 

ihre Tätigkeit erforderliche räumliche und zeitliche Flexibilität zu gewähren101.  

 

Es ist ferner nicht zu beanstanden, dass die Investitionsbank Schleswig-Holstein  dem 

Betroffenen Dr. Pröhl diese Konditionen für die Dienstausübung eingeräumt hat. Nach 

den Feststellungen des Ausschusses konnten seine Vorgesetzten davon ausgehen, 

dass dieser die fachlichen und persönlichen Voraussetzungen dafür bot, die ihm einge-

räumten Freiheiten bei der Ausgestaltung seines Arbeitsverhältnisses nur für dienstliche 

Zwecke einzusetzen und diese nicht zum eigenen Vorteil zu missbrauchen. Der Verlauf 

des Projektes und letztlich der Erfolg der Arbeit des Betroffenen Dr. Pröhl boten seinen 
                                                
99 Prüfungsbericht Deutsche Industrie-Treuhand GmbH v. 17.09.2002, Udr. 15/2597, S. 78. 
100 Simonis, Prot. 18. Sitzung, S.61, 87; 56. Sitzung, S. 56 f.;  
   Döring, Prot. 8. Sitzung, S. 7, 11, 21.  
101 Vgl. Rave, Prot. 28. Sitzung, S. 8. 
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Vorgesetzten bei Investitionsbank, Staatskanzlei oder Lenkungsausschuss keinen An-

lass für Zweifel an der ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Dienstpflichten, welche eine 

weitergehende Kontrolle von Arbeitszeit, Anwesenheit oder Dienstreisen nahe gelegt 

hätten oder statthaft erscheinen lassen.  

Aber nicht nur der Erfolg, sondern auch der äußere Anschein des Einsatzes des Betrof-

fenen Dr. Pröhl für das Projekt ließen keinen Zweifel daran , dass dieser sich zumindest 

bis zum Ende der Weltausstellung im Oktober 2000 seiner hauptberuflichen Tätigkeit 

gewidmet hat. Der zweite Projektleiter mit dem der Betroffene Dr. Pröhl zusammengear-

beitet hat, der Zeuge Seifert hat vor dem Ausschuss angegeben, dass dieser vor und 

während der Weltausstellung zwischen 12 und 14 Stunden täglich gearbeitet habe. 

Nachdem er während der Weltausstellung bereits 250 Überstunden angesammelt habe, 

seien diese nicht mehr erfasst worden, sondern wurden nach Beschluss des Lenkungs-

ausschusses in einer so genannten „Luftholphase“ von Oktober bis Dezember 2000 

nach Beendigung der Weltausstellung abgegolten102. 

     

Der Zeuge Dr. Rave hat bekundet, dass die Vertrauensarbeitszeit von Beginn der Ab-

ordnung des Betroffenen Dr. Pröhl an die Investitionsbank Grundlage der Tätigkeit war 

und bei derartig herausgehobenen Positionen üblich war. Andererseits geht aus den 

Aussagen von Ministerpräsidentin Simonis, Staatssekretär Döring und dem früheren Lei-

ter der Staatskanzlei, dem Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner, deutlich hervor, 

dass der Betroffene Dr. Pröhl sich durch seine Tätigkeit das Vertrauen seiner Vorgesetz-

ten erworben hatte. Der Betroffene Dr. Pröhl wurde auf Empfehlung des früheren Wirt-

schaftsministers Steinbrück von der Landesregierung mit der Leitung des Projektes be-

auftragt 103, so dass hier bereits die Grundlage für eine Vertrauensstellung gegenüber 

seinen Vorgesetzten geschaffen wurde, welche er in Verbindung mit guten Arbeitsleis-

tungen ausbauen konnte. Nach den Bekundungen des Zeugen Rave wurde die Arbeits-

leistung bei Führungspersönlichkeiten an den Arbeitsergebnissen gemessen, welche 

dem Lenkungsausschuss berichtet wurden104. Hierbei gab zu keinem Zeitpunkt Anlass 

zu Beanstandungen, die Arbeits- und Finanzierungspläne wurden eingehalten105. Das 

Projekt verlief nach Berufung des Betroffenen Dr. Pröhl bereits in der Entstehungspha-

se, insbesondere bei der Anwerbung von Sponsoren, erfolgreich und der Auftritt des 

Landes bei der Weltausstellung wurde einhellig als gelungen bewertet106.   

 

                                                
102 Seifert, Prot. 26.Sitzung, S. 5,  9 f. 
103 Simonis, Prot 18. Sitzung, S. 87. 
104 A.a.O. 
105 Gärtner, Prot 22. Sitzung, S. 6. 
106 Simonis, Prot 18. Sitzung, S. 87. 
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Somit ist nicht verwunderlich, dass die Landesregierung, die Mitglieder des Lenkungs-

ausschusses und die Führung der Investitionsbank mit seinen dienstlichen Leistungen 

im Verlauf des Expo-Projektes überaus zufrieden waren und sich für sie kein Grund er-

gab, seine  Arbeitszeiten und Dienstreisen zu hinterfragen. Der Betroffene Staatssekre-

tär a.D. Gärtner wies zudem darauf hin, dass er den Betroffenen Dr. Pröhl im Bedarfsfal-

le stets über Handy erreichen konnte107. Hinzu trat, dass sich bereits aus der Tätigkeit 

selbst ergab, dass der Betroffene Dr. Pröhl oft dienstlich unterwegs  war108, so dass 

auch häufige Abwesenheit vom Arbeitsplatz kein Grund für Nachfragen oder Beanstan-

dungen bot. Soweit Dienstreisen den Bereich seiner generellen Reisegenehmigung ü-

berschritten, ließ er sich diese ordnungsgemäß durch den Leiter der Investitionsbank, 

den Zeugen Dr. Rave genehmigen, wie dieses im Falle einer Reise nach Palästina er-

folgte. Somit ergab sich aus Sicht seiner Vorgesetzten das Bild eines unbescholtenen 

und angesehenen Mitarbeiter der Staatskanzlei und der EXPO, der dort gute Arbeit ge-

leistet hat, wie der Zeuge Staatssekretär Döring dies in seiner Vernehmung am 

1.07.2002 beschrieb109. Nach Aussage des Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner hat-

te der Betroffene Dr. Pröhl es verstanden, „von sich den Eindruck zu erzeugen, überall 

effektiv und effizient einsetzbar zu sein.“110  

 

Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass dem Betroffene Dr. Pröhl in der 

Ausgestaltung seines Arbeitsverhältnisses keine weiteren Rechenschaftspflichten aufer-

legt, Nachfragen gehalten oder Kontrollmaßnahmen getroffen wurden, wie sie vielleicht 

bei einem weniger exponierten Beschäftigungsverhältnis üblich gewesen wären.  

Von besonderer Bedeutung ist  der Umstand, dass sich der Betroffene Dr. Pröhl nach 

Feststellung des Untersuchungsausschusses dieses Vertrauen in seine Integrität in der 

Weise ausnutzte, dass er nicht nur seine ungenehmigten Nebentätigkeiten  gegenüber 

seinen Vorgesetzten verschwieg, sondern selbst auch unwahre Angaben über die tat-

sächlichen Verhältnisse gemacht hat.  Hierbei ging er offensichtlich davon aus, dass 

diese nicht weiter überprüft würden. So gab er anlässlich eines Gespräches mit dem 

Zeugen Dr. Büchmann am 20.09.2001 unter Hinweis auf ein Schreiben der Aufsichts-

ratsvorsitzenden der B&B gerRelations AG an, lediglich „vorsorglich“ zum Vorstand die-

se Gesellschaft bestellt worden zu sein. Der Zeuge Dr. Büchmann schloss aus dem 

Schreiben und dem Vorbringen des Betroffenen Dr. Pröhl, dass weder die Gesellschaft 

noch dieser selbst operativ tätig sei111, sondern dieses erst für einen späteren Zeitpunkt 

nach dem beabsichtigten, aber noch nicht terminierten Ausscheiden des Betroffenen Dr. 

                                                
107 Gärtner, Prot. 22. Sitzung, S. 38. 
108 A.a.O. S. 9 f.. 
109 Döring, Prot. 8 Sitzung, S. 11. 
110 Gärtner, Prot. 22. Sitzung, S. 10. 
111 Dr. Büchmann, Prot. 10. Sitzung, S. 74. 
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Pröhl aus dem Landesdienst vorgesehen sei. Tatsächlich war der Betroffene Dr. Pröhl 

zu diesem Zeitpunkt bereits in erheblichem Umfang für die B&B-Gruppe im operativen 

Bereich bei der Ausarbeitung und Vermarktung neuer Projekte sowie bei der Suche 

nach Kapitalgebern tätig. Der Zeuge Brückner bekundete bei seiner Vernehmung am 

16.09.2002, das der Betroffene Dr. Pröhl bereits vor und vor allem nach Beendigung der 

Weltausstellung in erheblichem Maße für die B&B-Gruppe in Hamburg tätig war und 

auch während der Arbeitszeit Gesprächstermine im Zusammenhang mit dem Projekt 

„Kieler Schloss“ wahrgenommen hat112, die offenkundig nichts mit seiner dienstlichen 

Funktion zu tun hatten.   

 

Angesichts der aktiven Täuschungs- und Verschleierungshandlungen des Betroffenen 

Dr. Pröhl sieht der Untersuchungsausschuss daher keine Versäumnisse der Landesre-

gierung, des Lenkungsausschusses des Expo-Projektes oder der Leitung der Investiti-

onsbank hinsichtlich einer Überwachung seines Arbeitsverhältnisses. Es war somit zu 

verantworten, dem Betroffenen Dr. Pröhl die eingeräumten Freiheiten zu gewähren und 

seinen Angaben und Erklärungen zu vertrauen.      

 

Gleichwohl hat der Betroffene Dr. Pröhl nach Überzeugung des Untersuchungsaus-

schusses die ihm eingeräumten Freiheiten in erheblichem Umfange zum eigenen Vorteil 

missbraucht. 

Basierend auf den Aufzeichnungen und Aussagen der Zeugen Jessen und Basten113 

hält der Untersuchungsausschuss  mindestens 15 Fälle der Ausübung einer Nebentätig-

keit für die B&B-Gruppe während der Dienstzeit für nachgewiesen, in denen der Betrof-

fene Dr. Pröhl nicht für das Expo-Projekt oder wie von ihm zur Tarnung angegeben als 

Vertreter der Investitionsbank sondern den Geschäftszwecken der B&B-Gruppe dienend 

handelte und damit das in ihn gesetzte Vertrauen missbrauchte.  

Gleiches ist auch für seine Rolle beim Verkauf der Tischlerei Lindenau an Herrn Selinski 

sowie für seine Dienstleistungen zu Gunsten der Alaska AG festzustellen, welche der 

Untersuchungsausschuss ebenfalls als ungenehmigte Nebentätigkeit ansieht, Im Falle 

seiner Tätigkeit für die Alaska AG tritt noch hinzu, dass der Betroffene Dr. Pröhl unter 

Verwendung seiner Dienstbezeichnung und offiziellem Briefpapier des Expo-Projektes 

die Grenzen zwischen seiner dienstlichen Tätigkeit für das Expo-Projekt und seiner pri-

vaten Beratungstätigkeit für die Alaska AG bei der Sanierung und Vermarktung des 

Schlosses Bredeneek offensichtlich verwischen wollte, um seine private Tätigkeit durch 

den Anschein der Offizialität des Expo-Projektes zu befördern. Auch diesen Sachverhalt 

sieht der Ausschuss als erwiesen an und wertet ihn als gravierenden Bruch des in den 

                                                
112 Brückner, Prot. 18. Sitzung, S. 22.  
113 Schr. Staatssekretär Döring v. 12.03.2002 = Nr. 127 im Udr. 15/4056. 
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Betroffenen Dr. Pröhl gesetzten Vertrauens und erheblichen Missbrauch der ihm einge-

räumten Kompetenzen. Nach Überzeugung des Untersuchungsausschusses setzte der 

Betroffene Dr. Pröhl seine Täuschungshandlungen zur Verschleierung der Rechtswid-

rigkeit seiner ungenehmigten Nebenbeschäftigungen auch noch in der Weise fort, dass 

er gegenüber dem Ausschuss fälschlich behauptet hat, anlässlich des  Essens mit der 

Ministerpräsidentin Simonis und dem Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner am Abend 

des 4. Juli 2001 im Restaurant „Feld“ sei nicht zur Vorbereitung der Sitzung des Len-

kungsausschusses am 18.07.2001 über den Verkauf des Expo-Schiffes, des Expo-

Anhängers und Busses beraten worden. Nach seiner Darstellung habe das Treffen kei-

nen dienstlichen, sondern einen privaten Hintergrund gehabt114.  

Der Ausschuss hält diese Behauptung aufgrund der Aussagen der Ministerpräsidentin 

Simonis und des Betroffenen Staatsekretär a.D. Gärtner für widerlegt. Im Einzelnen wird 

dies unter dem Punkt 3 „Welche Mitglieder der Landesregierung, insbesondere die Mi-

nisterpräsidentin, oder welche Beschäftigte des Landes hatten in welchem Umfang, in 

welcher Form und mit welchem Hintergrund Kenntnis davon, dass nebenberufliche Tä-

tigkeiten ausgeübt wurden? Zu welchem Zeitpunkt wurde diese Kenntnis erlangt und 

wer wurde zu welchen Zeitpunkt mit welchem Hintergrund, in welchem Umfang und in 

welcher Form informiert?“ des Berichtes dargestellt. 

 

Der Untersuchungsausschuss geht daher davon aus, dass der Betroffene Dr. Pröhl oh-

ne Wissen und Einverständnis seiner Vorgesetzten während seiner Dienstzeit in erhebli-

chem Umfange für seine Nebenbeschäftigungen tätig war.     

 

Aus der Sicht des Untersuchungsausschusses bleibt offen, ob die ungenehmigten Ne-

bentätigkeiten  des Betroffenen Dr. Pröhl nachteilige Auswirkungen auf die Vorbereitung, 

Durchführung oder Abwicklung des Expo-Projektes gehabt haben.  

                                                
114 Dr. Pröhl. Prot. 59. Sitzung, S. 34 f.. 
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2. Wie kontrollierte die Landesregierung, welche nebenberuflichen Tätigkeiten von 

dem beschriebenen Personenkreis ausgeübt wurden? 

 

Berwertung: 

Die Untersuchung hat keine Hinweise auf Rechtsverletzungen bei der Kontrolle neben-

beruflicher Tätigkeiten durch die Landesregierung ergeben. 

 

Hinsichtlich der im Verfahren aufgetretenen Frage, ob die Ausübung der Kontrolle durch 

die Landesregierung ausreichend ist, um Missbrauch zu bekämpfen und welche 

Schlussfolgerungen aus der vorliegenden Untersuchung zu ziehen sind, kommt der Un-

tersuchungsausschuss zu dem Ergebnis, dass die bestehenden Regelungen des LBG 

ausreichend sind, da letztlich die Beschäftigten des Landes, insbesondere diejenigen, 

welche Leitungs- und Führungsaufgaben wahrnehmen, Anspruch auf das Vertrauen des 

Dienstherren haben, das ihrer Eigenschaft als Angehörige des öffentlichen Dienstes mit 

besonderen Verpflichtungen entspricht. Die Erweiterung von Kontrollbefugnissen des 

Dienstherren im privaten Bereich über eine sanktionsbewehrte Verpflichtung zur Mittei-

lung hinaus, würde einen erheblichen Aufwand durch Kontroll- und Ermittlungstätigkei-

ten erfordern, sofern dieses überhaupt arbeits-, beamten- und datenschutzrechtlich zu-

lässig wäre. Dies würde außer Verhältnis zu den tatsächlich bekannten Missbrauchsfäl-

len stehen. Letztlich wäre eine vollständige Überwachung der Beschäftigten des Landes 

und der Ausschluss auch krimineller Vorgehensweisen nicht möglich. 

 

Der Untersuchungsausschuss  ist jedoch der Auffassung, dass das Verfahren im Falle 

des Antrages des Betroffenen Dr. Pröhl auf Erteilung einer Nebentätigkeitsgenehmigung 

für seine Vorstandstätigkeit bei der B&B gerRelations AG auch hätte kürzer und strin-

genter durchgeführt werden können.  

 

Die für Personalangelegenheiten in der Staatskanzlei zuständigen Mitarbeiter unterlie-

ßen es offensichtlich, die  noch ausstehenden Angaben des Betroffenen Dr. Pröhl zu 

seinem Antrag  unverzüglich einzuholen und von diesem die zur Aufklärung des Sach-

verhaltes erforderlichen Erklärungen in kurzer Frist zu verlangen.  

 

Bei einer abschließenden Bewertung darf jedoch auch nicht der Umstand außer acht ge-

lassen werden, dass der Betroffene Dr. Pröhl die für die Genehmigung und Kontrolle 

seiner Nebentätigkeiten zuständigen Personen durch unrichtige Angaben über wesentli-

che Umstände und Nichtanzeige und Verschweigen seiner Tätigkeiten durch aktives 

Handeln getäuscht und somit die Erfüllung ihres Auftrages gezielt vereitelt hat. Insbe-
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sondere seine unrichtigen Angaben gegenüber dem Zeugen Dr. Büchmann über seine 

Funktion bei der B&B gerRelations AG anlässlich des Gespräches vom 20.09.2001 in 

Verbindung mit dem Schreiben der Aufsichtsratsvorsitzenden der B&B gerRelations AG 

vom 27.08.2001 haben erheblich dazu beigetragen, dass die Aufdeckung der tatsächli-

chen Umstände und die Entscheidung über seinen Antrag nicht erheblich früher erfolgen 

konnte. Die Nichtinformation des Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner über die Be-

auftragung des Betroffenen Dr. Pröhl zur Erstellung eines Marketing- und Betreiberkon-

zeptes durch die Alaska AG, das Verschweigen des Kooperationsvertrages zwischen 

ihm, der B&B Bauprojektentwicklung GmbH und MCC sowie die Nichtanzeige seiner di-

versen Tätigkeiten und Funktionen in der B&B Gruppe bei deren Aktivitäten im Nahen 

Osten sind nach Auffassung des Ausschusses nicht auf mangelnde Kenntnis der 

Rechtslage oder sonstige Unachtsamkeit zurückzuführen, zumal der Betroffene Dr. 

Pröhl bereits Erfahrungen mit der Anmeldung einer Nebentätigkeit besaß115. 

Sie waren vielmehr Teil einer Strategie des Betroffenen Dr. Pröhl, parallel zu seiner 

dienstlichen Tätigkeit unter Ausnutzung seiner dienstlich erworbenen Kenntnisse und 

Kontakte, eine tragfähige wirtschaftliche Alternative zur Beschäftigung im Landesdienst 

aufzubauen, welche es ihm ermöglichen sollte, diesen zum  gegebene Zeitpunkt ohne 

finanzielles Risiko verlassen zu können.  Zur Verfolgung dieses Zwecks und Sicherung 

bereits erworbener Positionen und Chancen hat der Betroffene Dr. Pröhl nach Überzeu-

gung des Ausschusses zielgerichtet gegen das Nebentätigkeitsrecht verstoßen und ver-

sucht, die Aufklärung des Sachverhaltes durch falsche Angaben zu verhindern.  

 

Nach Auffassung des Ausschusses  kann das  Nebentätigkeitsrecht nicht derartig mas-

sive, vorsätzliche und rechtswidrige Handlungen im Vorfeld  verhindern. Dies gebietet 

schon das Grundvertrauen, welches der Dienstherr den Beschäftigten im öffentlichen 

Dienst entgegenbringen kann. Der Ausschuss ist vielmehr der Überzeugung, dass das 

Verhalten des Betroffenen Dr. Pröhl einen Ausnahmefall darstellt, der nicht als Maßstab 

für den normalen Regelungsbedarf im öffentlichen Dienst geeignet ist.    

Die bestehenden gesetzlichen Regelungen sieht der Ausschuss daher als ausreichend 

für eine effektive Kontrolle der Nebentätigkeiten von Landesbediensteten unter Berück-

sichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit an. Eine fehlerhafte Anwendung 

dieses Rechts auf den vorliegenden Fall kann nicht festgestellt werden. 

 

 

                                                
115 Prot. 6. Sitzung, S. 6. 
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3. Welche Mitglieder der Landesregierung, insbesondere die Ministerpräsidentin, o-

der welche Beschäftigte des Landes hatten in welchem Umfang, in welcher Form 

und mit welchem Hintergrund Kenntnis davon, dass nebenberufliche Tätigkeiten 

ausgeübt wurden? Zu welchem Zeitpunkt wurde diese Kenntnis erlangt und wer 

wurde zu welchem Zeitpunkt mit welchem Hintergrund, in welchem Umfang und in 

welcher Form informiert? 

 

 Bewertung: 

 

Angebliches „Sechs-Augen-Gespräch“ Pröhl – Gärtner – Simonis 22. Februar 

2001: 

 

Der Untersuchungsausschuss hält auch die Behauptung des Betroffenen Dr. Pröhl, es 

habe Ende Februar 2001 ein „Sechs-Augen Gespräch“ zwischen dem Betroffenen 

Staatssekretär a.D. Gärtner, der Ministerpräsidentin und ihm „über die Geschäftsfelder 

der B&B AG´s“ gegeben, für unwahr. 

 

Hierfür war ausschlaggebend, dass der Betroffene diesen Termin wiederum erst mit er-

heblicher Verzögerung genannt und weder im Arbeitsgerichtsprozess, noch zu seiner 

Verteidigung im Strafverfahren vorgetragen hat. Nach eigenem Bekunden in seiner Ei-

desstattlichen Versicherung vor dem LG Berlin habe er dieses Ereignis erstmals im 

Rahmen eines schriftlichen Entwurfes zur Vorbereitung seiner, für den 16.06.2003 vor-

gesehenen Aussage vor diesem Untersuchungsausschuss benannt116.  

 

Der Ausschuss hält die Einlassung des Betroffenen Dr. Pröhl, er habe diesen Termin 

bisher weder im Untersuchungsausschuss-, noch im Straf- oder arbeitsrechtlichen Ver-

fahren vortragen können, weil er infolge der Beschlagnahme von Unterlagen und der Un-

tersuchungshaft nicht in der Lage gewesen sei, eine Chronologie der Ereignisse zu 

erstellen und im seine Akten nicht zur Verfügung standen, nicht für glaubhaft. Der Unter-

suchungsausschuss nimmt insoweit Bezug auf die Begründung des Urteils des LG Berlin 

in dem Verfahren Simonis gegen Dr. Pröhl, Az.: 27 O 385/03  vom 3.07.2003117 und 

macht sich auch diese zu eigen.  

Das Berliner Landgericht bezog sich u.a. auf den Widerspruch zwischen den Behauptun-

gen des Betroffenen Dr. Pröhl über eine angeblich frühzeitige Kenntnis der Ministerpräsi-

dentin von seinen Nebentätigkeiten seit Februar 2001 und dem Inhalt eines Interviews 

                                                
116 Udr. 15/3742 (neu) 
117 Udr. 15/3601, S. 11 ff.. 
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mit dem NDR, in dem er angab, die Geschichte mit der Nebentätigkeit sei nie Inhalt eines 

Gespräches mit der Ministerpräsidentin gewesen.  

Des Weiteren bewertete das Berliner Landgericht in dieser Entscheidung die Argumenta-

tion des Betroffenen Dr. Pröhl hinsichtlich des Verschweigens der entlastenden Umstän-

de im Arbeitsgerichts- und Strafverfahren als inkonsequent und nicht überzeugend. Das 

Gericht stellte hierbei auch heraus, dass der Betroffene gar keine konkrete Unterlage be-

nannt hat, welche ihm verschlossen gewesen sei und aus der sich angeblich ein Hinweis 

auf das von ihm benannte Gespräch ergeben würde118.      

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass die Staatsanwaltschaft 

dem Betroffenen Dr. Pröhl Gelegenheit gab, am 7.05.2002 in den Räumen des Landes-

kriminalamtes im Beisein seines Verteidigers die bei ihm sichergestellten Asservate zu 

sichten und freigegebene Asservate zurückzuerhalten sowie Ablichtungen von weiterhin 

beschlagnahmten Unterlagen zu bekommen, insbesondere solche, die für die Ordnung 

seiner Finanzen und Gestaltung seiner persönlichen Zukunft von Bedeutung sind119. 

Der Betroffene Dr. Pröhl hat darüber hinaus auch auf mehrfache Nachfrage vor dem Un-

tersuchungsausschuss zu diesem Sachverhalt und zu dem o.g. Treffen mit dem omani-

schen Außenminister am 2.03.2001 keine schlüssige Erklärung dafür geben können, wa-

rum er diese Umstände nicht bereits zu früheren Gelegenheiten vorgetragen hat, zumal 

sie auch bei Erweislichkeit ihrer Wahrheit in diesem Untersuchungsverfahren geeignet 

wären, seine Glaubwürdigkeit erheblich zu stärken und den Sachverhalt aufzuklären. 

 

Der Ausschuss vermag auch nicht zu erkennen, dass der Betroffene daran gehindert 

war, die von ihm nunmehr behaupteten Begebenheiten bereits frühzeitiger öffentlich vor-

zutragen. 

Zwar behauptet der Betroffene Dr. Pröhl, ihm werde die Möglichkeit der öffentlichen Äu-

ßerung dadurch genommen, dass die Ministerpräsidentin ihn hinsichtlich seines Erinne-

rungsvermögens mit  Strafanzeigen belegen würde120.   

Dies erklärt jedoch nicht,  warum er die nach seiner Darstellung wahren Begebenheiten 

bisher nicht öffentlich vorgetragen hat. Dem Betroffenen war  es nach Überzeugung des 

Untersuchungsausschusses unbenommen, sich gefahrlos mit jeder ihn betreffenden Tat-

sachenbehauptung sowohl an die Presse zu wenden, als diese auch vor Gerichten und 

dem Ausschuss vorzutragen, wenn er deren Wahrheit entweder nachweisen kann, oder 

zumindest belegbare Anknüpfungstatsachen liefert, welche es dem Ausschuss oder Ge-

richten ermöglichen, sich ein Urteil über den Wahrheitsgehalt seiner Aussagen zu bilden. 

Diesen Nachweis ist der Betroffene Dr. Pröhl jedoch nach Überzeugung des Ausschus-

                                                
118 LG Berlin, a.a.O.. 
119 Vermerk LKA v. 21.05.2002, DB 1 (n.p.) Akten StA Kiel = Nr. 67 im Udr. 15/4050. 
120 Prot. 63. Sitzung, siehe auch Pr0t 59. Sitzung, S. 53. 
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ses auch zu diesem Punkt schuldig geblieben. Aus dem Umstand, dass sich Ministerprä-

sidentin Simonis gegen sie betreffende unwahre Behauptungen des Betroffenen Dr. 

Pröhl durch straf- und zivilrechtliche Maßnahmen erfolgreich zur Wehr setzt, kann der 

Betroffene Dr. Pröhl nach Auffassung des Untersuchungsausschusses keine ausrei-

chende Entschuldigung  dafür ableiten, dass er ihn entlastende Tatsachen im Arbeitsge-

richtsverfahren nicht vorgetragen hat.  Auch ist dies keine Erklärung dafür, dass er diese 

Ereignisse nunmehr nur verzögert vorträgt und auf Nachfragen zu Einzelheiten des 

Haupt- oder Randgeschehens von angeblichen Ereignissen die Aussage verweigert.  

Die Gefahr, sich mit einer öffentlichen Äußerung in eine straf- oder zivilrechtlicher Ausei-

nandersetzung begeben zu müssen, in welcher die Wahrheit der behaupteten Tatsachen 

darzulegen ist, tragen alle Beteiligten dieses Verfahrens. Der Behauptung des Betroffe-

nen Dr. Pröhl, er solle eingeschüchtert und „mundtot“ gemacht werden121, fehlt nach Ü-

berzeugung des Ausschusses jede Grundlage. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass der 

Betroffene Dr. Pröhl die Möglichkeit hat, sich nach seiner Auffassung unzutreffende Be-

hauptungen  oder den Inhalten von  eidesstattlichen Versicherungen Dritter durch straf- 

oder zivilrechtliche  Schritte zu erwehren, wie er dieses ja auch in Bezug auf die Äuße-

rungen eines Ausschussmitgliedes und eines weiteren Mitgliedes des Landtages mit un-

terschiedlichem Erfolg bereits getan hat. 

 

Tatsächlich hat er jedoch nach Kenntnis des Ausschusses außer der Einlegung von Be-

rufung gegen das Urteil des LG Berlin vom 3.07.2003 nichts unternommen, um gegen die 

nach seiner Darstellung unrichtigen Tatsachenvorträge, eidesstattlichen Versicherungen 

und Presseerklärungen der Ministerpräsidentin mit der dann eigentlich gebotenen Kon-

sequenz vorzugehen. 

Die Inanspruchnahme rechtsstaatlicher Mittel gegen die Behauptungen des Betroffenen 

Dr. Pröhl durch die Ministerpräsidentin stellt nach Überzeugung des Untersuchungsaus-

schusses keinen Versuch der Einschüchterung oder Verhinderung von Tatsachenanga-

ben dar, welcher ihn an einer wahrheitsgemäßen Aussage hindern könnte.     

 

Wenn sein Rechtsbeistand und Verteidiger Rechtsanwalt Prof. Dr. Wagner vor dem Un-

tersuchungsausschuss zu Nachfragen an den Betroffenen Dr. Pröhl hinsichtlich des 

Termins am 22.02.2001 erklärt, er habe seinem Mandanten geraten, mit derlei Äußerun-

gen „zurückhaltend“ umzugehen122, geht hieraus zunächst nicht hervor, ob damit der Rat 

zur umfassenden Berufung auf sein Zeugnisverweigerungsrecht als Beschuldigter im 

Strafverfahren i.S. § 136 Abs.1 StPO gemeint sei. Auch bleibt unklar, mit Rücksicht auf 

                                                
121 Prot. 59. Sitzung, S.12. 
122 Prot. 59. Sitzung, S. 51. 
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welche laufenden Strafverfahren der Betroffene Dr. Pröhl vor dem Ausschuss keine wei-

teren Angaben zu dem angeblichen Gespräch am 22.02.2001 machen wollte. 

Wenn sich seine Weigerung zur Angabe weiterer Einzelheiten des Gespräches oder der 

damit verbundenen Umstände auf das bei der Staatsanwaltschaft Kiel geführte Ermitt-

lungsverfahren wegen der Begleitumstände seiner Nebentätigkeiten beziehen sollte, ist 

dann nicht ersichtlich, warum der Betroffene diesen Termin nach seinen eigenen Anga-

ben offensichtlich dem Untersuchungsausschuss am 16.06.2003 mitteilen wollte. Zu die-

sem Zeitpunkt waren gegen den Betroffenen Dr. Pröhl diese Strafverfahren weiterhin an-

hängig und es war dem LG Kiel bereits eine Anklageschrift  vorgelegt worden. Eine Än-

derung seiner prozessualen Lage, welche nunmehr eine Offenbarung von bisher aus tak-

tischen Gründen nicht genannten entlastenden Tatsachen erklären würde, ist vor diesem 

Hintergrund nicht zu ersehen.  

 

Aber auch wenn man den anwaltlichen Rat auf die verfahrensrechtliche Situation des Be-

troffenen Dr. Pröhl nach Erlass der einstweiligen Verfügung des LG Berlin vom 3.07.2003 

und Einleitung eines Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaft Berlin wegen des Ver-

dachts der Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung im Juli 2003 bezieht, er-

scheint es immer noch nicht nachvollziehbar, dass er Fragen zu diesem Komplex nicht 

beantworten und seine Behauptungen einem Nachweis zugänglich machen will.  

 

So fragte der Abg. Matthiessen den Betroffenen Dr. Pröhl anlässlich seiner Stellungnah-

me vor dem Untersuchungsausschuss am 29.09.2003 anknüpfend an seine Erklärung,  

er habe erst nach Einsicht in die Ermittlungsakten durch seine Anwälte im September 

2002 die Möglichkeit gehabt, seine Erinnerungslücken zu schließen und Tatsachen zu 

überprüfen um sie dann in den Verfahren vortragen zu können123, an welcher Stelle der 

von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten Unterlagen der Betroffene Dr. Pröhl denn 

einen Hinweis auf den Termin am 22.02.2001 gefunden habe, nachdem seinen Anwälten 

Akteneinsicht gewährt wurde124. Hierzu verweigerte er unter Hinweis auf die laufenden 

Verfahren die Antwort.  

Dieses Aussageverhalten vermag der Untersuchungsausschuss nicht nachzuvollziehen, 

hätte doch eine Angabe zu einer sich bei den Strafakten befindliche Unterlage, aus wel-

cher sich ein Hinweis auf den fraglichen Termin hätte ableiten lassen, die Sachdarstel-

lung des Betroffenen Dr. Pröhl und damit seine Glaubwürdigkeit stützen können. Er 

selbst hätte durch Preisgabe dieser Information nach Überzeugung des Ausschusses 

keine rechtlichen Nachteile zu befürchten.   

 

                                                
123 Prot. 63. Sitzung, S. 44. 
124 Prot. 63. Sitzung, S. 45. 
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Einerseits sind die Äußerungen des Betroffenen Dr. Pröhl vor dem Untersuchungsaus-

schuss nach einhelliger Auffassung sowohl seines Verteidigers als auch des Rechtsan-

waltes der Ministerpräsidentin in der Weise privilegiert, dass sie einer strafrechtlichen 

Verfolgung entzogen sind125. Andererseits hat er auch zum Ablauf des sog. „Ge-

burtstagsessens“ am 4.07.2001, insbesondere zur Frage, ob über den Verkauf des Expo-

Schiffes gesprochen wurde vor dem Ausschuss seine Darstellung vorgetragen und Fra-

gen hierzu beantwortet, obwohl auch dieser Sachverhalt Gegenstand seiner eidesstattli-

chen Versicherung vom 3.07.2003 ist, wegen der bei der Staatsanwaltschaft Berlin ge-

gen ihn unter dem Az. 76 Js 480/02 ein Ermittlungsverfahren wegen falscher uneidlicher 

Aussage  anhängig ist126.  

 

Der Untersuchungsausschuss sieht in diesem Aussageverhalten des Betroffenen Dr. 

Pröhl vielmehr den Versuch, sich der Preisgabe konkreter, nachprüfbarer und belastbarer 

Fakten durch Flucht in Erinnerungslücken und Verfahrensrechte zu entziehen. Die Straf-

akten, welche der Betroffene Dr. Pröhl angeblich zur Beförderung seiner Erinnerung be-

nötigte, enthalten keinen Hinweis auf den angeblichen Gesprächstermin vom 22.02.2002. 

Somit wird auch deutlich, warum der Betroffene die Frage, an welcher Stelle dieser Akten 

er den entscheidenden Hinweis auf dieses Ereignis denn gefunden haben will, in seiner 

Befragung vor dem Ausschuss am 29.09.2003 nicht beantworten mochte und diese auch 

nicht in dem gegen ihn gerichteten Zivilverfahren vor dem LG Berlin angegeben hat127.  

 

Wenn er weiter das Fehlen dieses Termins in einer von ihm am 15.03.2002 gefertigten 

Chronologie der Ereignisse128 damit begründet, er habe dieses Dokument vor dessen 

Beschlagnahme nicht fertig stellen können,129 überzeugt auch diese Erklärung nicht. 

Zwar trifft es zu, dass am Ende des Dokumentes Gliederungsüberschriften zu den Rei-

sen in den Nahen Osten mit wenigen Stichpunkten aufgeführt sind, jedoch erscheinen 

die Passagen zu den hier betroffenen Komplexe B&B und Kieler Schloss abgeschlossen 

und sehr detailreich verfasst. 

 

Zwar ist im Laufe des Verfahrens dem Untersuchungsausschuss von der Witwe des 

Zeugen Brückner ein Schriftstück übergeben worden, welches aus dem Nachlass ihres 

Mannes stammen soll und einen Hinweis auf den angeblichen Termin vom 22.02.2001 

enthält130. Aber selbst wenn man die Authentizität dieser offenbar von dem Zeugen 

                                                
125 Prot. 59. Sitzung, S.34. 
126 Schr. StA Berlin v. 27.01.2003, Udr. 15/3016. 
127 Urteil LG Berlin v. 3.07.2003 Az.: 27.O. 385/03 S. 12 = Udr. 15/3601. 
128 SB 41 Bd. 2 S. 314-319 d.A. StA Kiel = Nr. 49 im Udr. 15/4050.  
129 Prot. 63. Sitzung, S. 31 
130 Udr. 15/3575. 
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Brückner mit Stand vom 1.06.2002 verfassten Chronologie unterstellt, beweist dieses 

Dokument lediglich, das der Betroffene Dr. Pröhl dem Zeugen Brückner über den fragli-

chen Termin berichtet hat. Als Indiz dafür, dass das Treffen auch tatsächlich in der von 

dem Betroffenen Dr. Pröhl angegebenen Weise stattgefunden hat, reicht dieses ange-

sichts der Gesamtumstände jedoch nicht aus.  Auffällig ist zudem, dass der Betroffene 

selbst das Gespräch als „zufälliges Zusammentreffen“131 schildert, während der Zeuge 

Brückner es in der Chronologie als „Meeting“ bezeichnet132. Der Ausschuss stellt zudem 

fest, dass dieses Dokument mit Schreiben der Witwe des Zeugen Brückner, Frau Marina 

Krug vom 16.07.2003 in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Veröffentli-

chung der Behauptungen des Betroffenen Dr. Pröhl in der Presse vom 21.06.2003, dem 

Verfahren vor dem LG Berlin und der bevorstehenden Vernehmungen des Betroffenen 

Dr. Pröhl und der Ministerpräsidentin Simonis übergeben wurde. Eine Frage des Abg. 

Neugebauer in der 63. Sitzung an den Betroffenen Dr. Pröhl, wie gut er denn Frau Krug 

kennen würde,133 wurde von diesem nach Intervention seines Rechtsbeistandes nicht 

beantwortet. 

Der Untersuchungsausschuss vermag aus diesen Gründen der offenbar vom Zeugen 

Brückner verfassten Chronologie vom 1.06.2002 keinen großen Beweiswert zur Stützung 

der Behauptung des Betroffenen Dr. Pröhl beizumessen. 

 

Schließlich ist auch seine eigenes Statement gegenüber der NDR-Welle Nord vom 

29.04.2002134 für den Ausschuss ein Beleg dafür, dass es die von ihm behaupteten früh-

zeitigeren Unterrichtungen der Ministerpräsidentin nicht gegeben hat. Seine Erklärung 

dafür, wie er den Inhalt seiner damaligen Stellungnahme, insbesondere hinsichtlich der 

Begriffe „Personalentwicklung“ und „Personalwesen“135 gemeint haben will, erscheint 

schon deshalb nicht glaubhaft, weil nach allgemeiner und vom Ausschuss geteilter An-

sicht zumindest der Begriff „Personalwesen“ sowohl Einstellung wie auch das Ausschei-

den von Mitarbeitern umfasst. Wenn er zugleich behauptet,  Details seiner Nebenbe-

schäftigungen seien nie Inhalt von gemeinsamen Gesprächen gewesen, steht diese Äu-

ßerung in deutlichem Widerspruch zu seiner Darstellung des Gesprächsverlaufes am 

4.07.2001. Dort behaupt er, die Ministerpräsidentin habe ihn gemeinsam mit dem Betrof-

fenen Gärtner auf die Notwendigkeit einer Nebentätigkeitsgenehmigung für seine Vor-

standstätigkeit bei der B&B gerRelations AG und B&B medRelations AG hingewiesen136. 

Diesen Rat will der Betroffene Dr. Pröhl auch durch Information des Zeugen Dr. Büch-

                                                
131 Prot. 59. Sitzung, S.38. 
132 Udr. 15/3575, Bl. 3. 
133 Prot. 63. Sitzung, S. 11 
134 Simonis, Prot. 56. Sitzung, S. 4 f.. 
135 Prot. 59. Sitzung, S. 11. 
136 Prot. 59. Sitzung, S. 39 f.. 
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mann am nächsten Tage befolgt haben137. Gegenüber dem Zeugen Dr. Büchmann hat er 

jedoch am 5.07.2001 das angebliche Gespräch mit der Ministerpräsidentin und dem Be-

troffenen Staatssekretär a.D. Gärtner nicht erwähnt, als er diesem über seine Pläne zum 

Ausscheiden aus dem Landesdienst berichtete.138  Wenn er jedoch mit der Ministerpräsi-

dentin nie über Details seiner Nebentätigkeiten gesprochen haben will und diese nach 

seiner Darstellung gegenüber dem NDR und seiner Interpretation am 18.08.2003 hiervon 

auch keine Kenntnis gehabt habe, hätte sie ihn kaum auf die Notwendigkeit der Geneh-

migung hinweisen können. Eine dieser Darstellungen des Betroffenen Dr. Pröhl ist daher 

unrichtig. Dieses ist nach Überzeugung des Ausschusses die Behauptung hinsichtlich 

des Inhaltes der angeblich  am 4.07.2001 geführten Gespräche, da die von dem Betrof-

fenen Dr. Pröhl hierzu vorgetragenen Einzelheiten und Erklärungen einer Überprüfung 

nicht standhalten. Zudem fällt auf, dass er diese Erklärung dem Berliner Landgericht 

nicht dargeboten hat, obwohl auch dieses Ereignis dort Gegenstand der streitigen Ver-

handlung war und für die Entscheidung des Gerichts ein wesentlicher Umstand war.  

Für ein taktisches Aussageverhalten des Betroffenen Dr. Pröhl spricht weiter, dass er 

den genauen Termin des Gespräches erst durch Vorlage einer eidesstattlichen Versiche-

rung in seiner Vernehmung und bei seiner Anhörung vor dem LG Berlin am 2.03.2003 

benannt139 und auch erst im Rahmen dieser Vernehmung auf  Befragen den Ort des Ge-

spräches preisgegeben hat140. Die genaue Zeit, wann das angebliche Gespräch stattge-

funden haben soll, hat der Betroffene Dr. Pröhl bislang nicht angegeben. Diese Angabe 

fehlte auch in seiner eidesstattlichen Versicherung.  

Das neben der Frage der genauen Datums- und Zeitangabe auch die Angabe des 

Gesprächsortes jedoch für die Beweisführung vor dem LG Berlin von erheblicher Bedeu-

tung sein würde, musste dem Betroffenen Dr. Pröhl und seinem Rechtsbeistand Prof. Dr. 

Wagner jedoch spätestens seit der Vernehmung der Ministerpräsidentin vor diesem Aus-

schuss am 23.06.2001, bei der beide zugegen waren, deutlich geworden sein. Minister-

präsidentin Simonis gab an, dass sie bereits am 20.06.2003 vom Magazin „DER 

SPIEGEL“ im Vorfeld der Veröffentlichung der Behauptungen des Betroffenen Dr. Pröhl 

verlangt hat, ihr zu beantworten, wann und wo das zu dieser Zeit noch auf „Ende Febru-

ar“ terminierte Gespräch genau stattgefunden haben soll141. Eine Antwort hierauf erhielt 

sie jedoch nicht. 

 

Der Untersuchungsausschuss hält es für unwahrscheinlich, dass der Betroffene Dr. Pröhl 

sich zwar an das angebliche Gespräch vom 22.02.2001 und dessen Inhalt erinnern kann, 

                                                
137 Prot. 59. Sitzung, S. 40. 
138 Dr. Büchmann, Prot. 10. Sitzung, S. 73. 
139 Prot. Sitzung des LG Berlin v. 3.07.03 Az.: 27.O.385/03 = Udr. 15/3742(neu) (n.p.). 
140 Schr. RA Eisenberg an die StA Berlin v. 7.07.2003, S. 2 = Udr. 15/3742(neu) (n.p.) 
141 Prot. 56. Sitzung, S. 4. 
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jedoch Zeit und Ort vergessen haben könnte. Dies gilt umso mehr, als derartige Angaben 

sehr leicht anhand des Terminkalenders der Ministerpräsidentin und ihres damaligen 

Staatssekretärs, des Betroffenen Gärtner sowie der Aussagen von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des persönlichen Stabes der Ministerpräsidentin sowie der Sicherheitsbeam-

ten hätten überprüft werden können. Nach Auffassung des Ausschusses lassen sich 

dienstliche Termine der Ministerpräsidentin sowie ihr jeweiliger Aufenthaltsort schon auf-

grund ihrer persönlichen Begleitung durch Mitarbeiter und Personenschutz ohne weiteres 

ermitteln. Die Ministerpräsidentin hat glaubhaft erklärt, dass sie sich am 22.02.2001 nicht 

im Gästehaus der Landesregierung, sondern wegen der Plenarsitzung am gleichen Tage 

durchgängig im Landeshaus aufgehalten habe. 

  

Aufgrund dieser Umstände ist der Ausschuss davon überzeugt, dass das angebliche Ge-

spräch vom 22.02.2001 nicht stattgefunden hat und von dem Betroffenen Dr. Pröhl nur 

zu dem Zweck vorgetragen wurde, die Glaubwürdigkeit und Plausibilität seiner bisheri-

gen, in wesentlichen Teilen bestrittenen Angaben zu erhöhen.  

 

Der Ausschuss geht des weiteren davon aus, dass die Information über das angebliche 

Gespräch zwischen dem Betroffenen Dr. Pröhl, Ministerpräsidentin Simonis und dem Be-

troffenen Staatssekretär a.D. Gärtner im Vorfeld der für den 23.06.2003 anberaumten 

Vernehmung von Ministerpräsidentin Simonis vor diesem Ausschuss zu dem Zweck an 

das Magazin „DER SPIEGEL“ weitergegeben wurde, um mit der zu erwartenden Bericht-

erstattung Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit zu säen und ihr aufgrund der zeitlichen Enge 

die Möglichkeit der Reaktion mit rechtlichen Mitteln zur Gegendarstellung oder Unterbin-

dung der falschen Behauptung zu nehmen.  

Der Ausschuss hat erhebliche Zweifel am Inhalt  der eidesstattlichen Versicherung des 

Betroffenen Dr. Pröhl vom 3.07.2003 vor dem LG Berlin, nach der sein angeblicher Ent-

wurf einer Stellungnahme ohne sein Wissen und seine Billigung von seinem Schreibtisch 

entwendet und der Presse zugespielt wurde. Hierbei kann nicht außer Acht gelassen 

werden, dass der Betroffene Dr. Pröhl selbst von einer Berichterstattung in seinem Sinne 

möglicherweise erheblich profitiert  hätte.     
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Treffen mit dem omanischen Außenminister am 2.03.2001 (Acht-Augen-Gespräch): 

 

Sofern der Betroffene Dr. Pröhl  in seiner staatsanwaltschaftlichen Vernehmung vom 

8.04.2002142 sowie in seiner Darstellung vom 18.08.2003143 unter Berufung auf den Inhalt 

seiner zeugenschaftlichen Vernehmung vor dem Berliner Landgericht im Verfahren Si-

monis gegen Focus Magazin-Verlag vom 27.06.2002144  und erneut in seiner Darstellung 

vom 29.09.2003145 behauptet, die Frau Ministerpräsidentin Simonis sei von ihm bereits 

unmittelbar nach der Verabschiedung des omanischen Außenministers im Gästehaus der 

Landesregierung am 2.03.2001 auf seine Zusammenarbeit mit dem Zeugen Brückner 

und die Pläne für seine berufliche Zukunft in der Unternehmendgruppe B&B informiert 

worden, folgt der Untersuchungsausschuss dieser Darstellung nicht. Der Untersu-

chungsausschuss hält die Angaben des Betroffenen Dr. Pröhl zu diesem Sachverhalt 

nicht für glaubwürdig. Dies ergibt sich aus folgenden Erwägungen: 

 

Hinsichtlich der Behauptung des Betroffenen Dr. Pröhl, die Ministerpräsidentin sei bereits 

am Rande eines Gespräches mit dem omanischen Außenminister am 2.03.2001 über 

seine Absicht zur B&B Gruppe wechseln zu wollen unterrichtet worden, hat das Berliner 

Landgericht in seiner Urteilsbegründung vom 27.06.2002 (Az.: 27.O.360/02 Simonis ge-

gen Focus Magazin-Verlag u.a.) die Glaubwürdigkeit der Zeugenaussage des Betroffe-

nen Dr. Pröhl bezweifelt.  So habe der Betroffene diesen, ihn entlastenden Umstand im 

Kündigungsverfahren nicht vorgetragen. Diesen Umstand bewertet das Berliner Landge-

richt in dem Rechtsstreit Simonis gegen Focus Magazin-Verlag GmbH u.a. (Az. 

27.O.312/02) erneut und  kommt in der Begründung seines Urteiles vom 29.10.2002146  

nach wiederholter und vertiefender Auseinandersetzung mit dem Argumenten des Betrof-

fenen Dr. Pröhl wiederum zu dem Ergebnis, dass dessen Angaben zu diesem Sachver-

halt nicht glaubwürdig seien. Der Untersuchungsausschuss nimmt Bezug auf die Be-

gründung und macht sich diese ausdrücklich zu eigen.  

  

Darüber hinaus hat der Betroffene Dr. Pröhl nach Überzeugung des Untersuchungsaus-

schusses  auch in seinen Darstellungen gegenüber dem Ausschuss  keine schlüssige 

Begründung dafür vorgetragen, warum er dieses  „Acht-Augen Gespräch“ nicht im Kün-

digungsschutzverfahren vorgetragen hat. Seinen Prozessvertreter im Arbeitsgerichtsver-

fahren, den Zeugen Rechtsanwalt Oberberg, hat der Betroffene nicht von seiner anwaltli-

                                                
142 Prot. 6. Sitzung, S. 25 f.. 
143 Dr. Pröhl. Prot. 59. Sitzung, S. 36. 
144 Bd. 38 I Bl. 320 – 328 d.A. = Nr. 76 im Udr. 15/4050. 
145 Dr. Pröhl, Prot. 63. Sitzung, S. 17 f.. 
146 Udr. 15/3940, S. 16 f. 
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chen Schweigepflicht entbunden, so dass dieser vor dem Ausschuss keine konkreten 

Angaben dazu machen konnte, warum dieser Termin, der den Betroffenen Dr. Pröhl im 

Kündigungsschutzverfahren deutlich entlastet hätte, vorgetragen wurde147.  

Er hat  dem Zeugen Oberberg lediglich gestattet, vor dem Ausschuss eine allgemeine 

Erklärung mit dem Inhalt abzugeben, dieser habe seinerzeit entschieden, in dem  Kündi-

gungsschutzverfahren generell keine streitigen, unter Zeugenbeweis zu stellende Tatsa-

chen vorzutragen, zumal die Aktenlage aus seiner Sicht günstig für den Betroffenen Dr. 

Pröhl war148. Aus der Sicht des Untersuchungsausschusses stellt dieses keine schlüssige 

Erklärung dar, zumal  weder das angebliche „Sechs-Augen-Gespräch“ vom 22. Februar 

2001 noch das angebliche „Acht-Augen-Gespräch“ vom 2.03.2001 zum Zeitpunkt der Er-

hebung der Kündigungsschutzklage am 20.03.2002 bestritten waren. Vielmehr wurde die 

Behauptung des „Acht-Augengespräches“ durch den Zeugen Brückner in einem Inter-

view im Nachrichtenmagazin „Focus“ vom 30.03.2002 erstmals öffentlich gemacht und 

umgehend von der Ministerpräsidentin bestritten. Das „Sechs-Augen-Gespräch“ welches 

angeblich am 22.Februar stattgefunden haben soll, wurde erst durch eine Veröffentli-

chung von SPIEGEL-Online am 21.06.2003 bekannt. Auch zum Zeitpunkt der Abfassung 

der detaillierten Klagebegründung am 28.03.2002 wären diese Sachverhalte noch un-

bestritten gewesen und hätte entsprechend den taktischen Erwägungen  des Prozessver-

treters vorgetragen werden können. Dies erfolgte jedoch nicht.  

 

Auch erscheint es dem Untersuchungsausschuss nicht nachvollziehbar, warum der Be-

troffene Dr. Pröhl davon ausging, die angebliche Kenntnis der Ministerpräsidentin Simo-

nis von  seinen Wechselabsichten zu B&B vor dem 20.02.2002 habe zum Zeitpunkt April 

2002 keine Rolle gespielt und er habe deswegen diesen Umstand zu diesem Zeitpunkt 

nicht vorgetragen149.  

Tatsächlich beschäftigten sich die Medien bereits ab dem 15.03.2002 mit der Frage, seit 

wann der Betroffene Staatsekretär a.D. Gärtner sowie die Staatskanzlei Kenntnis von 

den Nebenbeschäftigungen des Betroffenen Dr. Pröhl hatte150. Seit dem 20.03.2002 war 

die Frage der politischen Verantwortung von  Ministerpräsidentin Simonis für den Vor-

gang und damit auch des Zeitpunktes ihrer Kenntnisnahme seiner Nebentätigkeiten Ge-

genstand der öffentlichen Diskussion über die Einsetzung dieses Untersuchungsaus-

schusses und der fortlaufenden Berichterstattung in den Medien151. Zu diesem Zeitpunkt 

befand sich der Betroffene Dr. Pröhl noch auf freiem Fuß und konnte die Berichterstat-

                                                
147 Oberberg, Prot. 73. Sitzung, S. 52. 
148 Oberberg, Prot. 73. Sitzung, S. 50 f, Udr. 15/4067, S. 4.  
149 Prot. 59. Sitzung, S. 10. 
150 NDR (Schleswig-Holstein Magazin) v. 15.03.2002; Kieler Nachrichten v. 15.03.2002; Lübecker Nachrichten v. 
16.03.2002; DIE WELT v. 16.03.2002.  
151 z.B. Dithmarscher Landeszeitung v. 20.03.2002.  
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tung über die Angelegenheit zweifelsohne verfolgen, bis er am 23.03.2002 verhaftet wur-

de. Das er dies auch tat, geht aus dem Protokoll seiner Vernehmung im Haftprüfungs-

termin vor dem Amtsgericht Kiel vom 12.04.2002 hervor. Dort beantwortet er die Frage 

der Staatsanwaltschaft, warum er erst zum Zeitpunkt der Haftprüfung solche Unterlagen 

herausgab, welche den Haftgrund der Verdunkelungsgefahr bereits bei seiner Verhaftung 

hätten abwehren können, damit, dass er „aufgrund der bis zu dem Zeitpunkt (Anm.: sei-

ner Verhaftung am 23.03.2002) in der Presse veröffentlichten Mitteilungen ein gewisses 

Misstrauen gegenüber der Staatsanwaltschaft bzw. deren Ermittlungstätigkeiten“ habe152.  

Nach Überzeugung des Untersuchungsausschusses kann der Betroffene Dr. Pröhl eine 

solche Bewertung der Berichterstattung mit der Konsequenz, sich eher der Untersu-

chungshaft aussetzen zu wollen, als entlastendes Material vorzulegen, ernsthaft nur 

dann vorgenommen haben, wenn er diese auch tatsächlich in den Medien verfolgt hat. 

War dies aber der Fall, hätte ihm die zumindest seit dem 16.03.2002 öffentlich und kon-

trovers geführte Diskussion über die Frage, wann wer was über seine Nebentätigkeiten 

wusste und wer hierfür die Verantwortung zu tragen habe, kaum verborgen bleiben kön-

nen. Des weiteren enthält eine von dem Betroffenen Dr. Pröhl verfasste Chronologie der 

Ereignisse mit Stand vom 15.03.2002, welche er selbst als Verteidigungsschrift bezeich-

net153, einen Hinweis auf eine Sendung des Schleswig-Holstein Magazins vom 

14.03.2002 aus der hervorgehen würde, dass die Staatskanzlei erst später Kenntnis von 

seinen Aktivitäten gehabt habe154. Dieser Umstand erschien ihm offenbar so bedeutsam, 

dass er ihn in das Papier aufnahm, welches nach seiner Aussage der Vorbereitung sei-

nes Kündigungsschutzprozesses dienen sollte155.  

 

Hinzu kommt aus Sicht des Ausschusses auch, dass der Betroffene Dr. Pröhl in dem 

fraglichen Zeitraum 15.03. bis Ende April 2002 aufgrund der arbeits- und strafrechtlichen 

Verfahren eine intensive rechtliche Beratung durch seine Anwälte erfahren hat, denen 

ebenfalls die Situation und die Zuspitzung auf die Frage der Kenntnis Dritter von seinen 

Aktivitäten kaum verborgen geblieben sein konnte.       

     

Spätestens seit dem 26.03.2002 wurde in den Medien über die angebliche Kenntnis der 

Ministerpräsidentin von den Vorgängen um die Nebentätigkeiten des Betroffenen Dr. 

Pröhl spekuliert. Hierbei erklärte diese bereits zu diesem Zeitpunkt, von seinen Aktivitä-

ten nichts gewusst zu haben156. Nach der Berichterstattung des Magazins „Focus“  wi-

dersprach die Ministerpräsidentin der Darstellung des Zeugen Brückner über ihre angeb-

                                                
152 Prot. 6. Sitzung v. 10.06.2002, S. 29. 
153 Prot. 63. Sitzung, S. 31.  
154 SB 41, Bd. 2 Bl. 317 d.A. StA Kiel = Nr. 49 im Udr. 15/4050. 
155 Prot. 63. Sitzung, S. 31. 
156 Kieler Nachrichten v. 26.03.2002; Hamburger Abendblatt v. 26.03.2002; Lübecker Nachrichten v. 26.03.2002.  
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liche Kenntnis von den Aktivitäten des Betroffenen Dr. Pröhl am 30.03.2002 öffentlich157 

und setzte sich im folgenden auch erfolgreich gerichtlich gegen dessen Behauptungen 

zur Wehr.  

 

Gegen die Darstellung des Sachverhaltes durch den Betroffenen Dr. Pröhl spricht des 

weiteren, dass außer der Ministerpräsidentin Heide Simonis158 auch die Teilnehmer des 

Gespräches vom 2.03.2001 Dr. Salam159, Staatssekretär a.D. Klaus Gärtner160 sowie der 

seinerzeit im Gästehaus der Landesregierung anwesende Innenminister Klaus Buß161 

den von der Ministerpräsidentin dargestellten Sachverhalt jeweils in Eidestattlichen Ver-

sicherungen in dem Rechtsstreit Simonis gegen Focus Magazin-GmbH u.a. vor dem Ber-

liner Landgericht bestätigt und die von dem Betroffenen Dr. Pröhl und dem Zeugen 

Brückner behauptete Fortsetzung des Gespräches im kleinen Kreis nach Verabschie-

dung des omanischen Außenministers verneint haben. 

Angesichts der strafrechtlichen, dienstrechtlichen und politischen Folgen der Abgabe ei-

ner falschen Eidesstattlichen Versicherung gerade für den genanten Personenkreis er-

scheint es dem Untersuchungsausschuss  ausgeschlossen,  dass diese zur Stützung der 

Darstellung der Ministerpräsidentin sich durch eine falsche Eidesstattliche Versicherung 

bzw.  im Falle des Betroffenen Staatssekretärs a.D. Gärtner noch durch eine uneidliche 

Falschaussage vor Gericht in die Gefahr derartiger Verfolgungen und persönlicher 

Nachteile begeben sollten.   

Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Behauptungen des Betroffenen Dr. Pröhl an 

dieser Stelle unwahr sind. 

                                                
157 Dithmarscher Landeszeitung v. 30.03.2002. 
158 Bd. 38 I, Bl. 161 d.A. = Nr. 63 im Udr. 15/4050. 
159 Bd. 38 I, Bl. 159 d.A. = Nr. 62 im Udr. 15/4050.  
160 Bd. 38 I, Bl. 157 f. d.A. = Nr. 57 im Udr. 15/4050. 
161 Bd. 38 I, Bl. 160 d.A. = Nr. 56 im Udr. 15/4050. 
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Gespräch  am 4.07.2001: 

Der Untersuchungsausschuss stellt fest, dass die Ministerpräsidentin Simonis auch nicht 

anlässlich eines Treffens an ihrem Geburtstag, dem 4.07.2001 von den Nebentätigkeiten 

des Betroffenen Dr. Pröhl erfahren hat.   

Die entgegenstehende Darstellung des Betroffenen Dr. Pröhl hält der Ausschuss für un-

wahr. Für diese Beurteilung sind folgende Umstände maßgeblich: 

 

Der Betroffene Dr. Pröhl widersprach der Darstellung von Ministerpräsidentin Simonis 

vom 16.09.2002162 und 23.06.2003163 in seiner Stellungnahme vom 18.08.2003 vor dem 

Untersuchungsausschuss in der Weise, dass er den dienstlichen Charakter des Abend-

essens im Kieler Restaurant „Feld“ in Abrede stellte und insbesondere bestritt, dass in 

seinem Beisein über den anstehenden Verkauf des sog. „Wikingerschiffes“ gesprochen 

wurde. Nach Darstellung des Betroffenen Dr. Pröhl habe das Treffen, zu dem er und sei-

ne damalige Lebensgefährtin und jetzige Ehefrau, die Zeugin Patricia Pröhl, geb. See-

mann  eingeladen wurden, vielmehr einen rein privaten Hintergrund gehabt164.   

Der Ausschuss bezweifelt den Wahrheitsgehalt dieser Darstellung des Betroffenen. 

Einerseits ist bei einer Verneinung des dienstlichen Bezuges der Einladung an den Be-

troffenen Dr. Pröhl für den Ausschuss nicht ersichtlich, aus welchem anderen Grund die 

Ministerpräsidentin ihn hätte einladen sollen. Für einen dienstlichen Bezug spricht viel-

mehr, dass der Betroffene Dr. Pröhl und seine Lebensgefährtin offensichtlich nicht zum 

engeren Freundes- oder Mitarbeiterkreis der Ministerpräsidentin gehörten, die für eine 

Einladung zum Anlass ihres Geburtstages in Betracht kommen würden. Überdies spricht 

schon die Kurzfristigkeit der Einladung und der Umstand, dass diese durch den Betroffe-

nen Staatssekretär a.D. Klaus Gärtner an den Betroffenen Dr. Pröhl ausgesprochen wur-

de, gegen eine private Einladung der Ministerpräsidentin. Hätte diese nämlich eine priva-

te Feier veranstaltet, wäre der Termin schon aus organisatorischen Gründen  längerfristig 

vorbereitet und Einladungen nicht so kurzfristig ausgesprochen worden. Dieses stützt die 

Aussage der Ministerpräsidentin Simonis vom 16.09.2001165, nach der vor der Len-

kungsausschusssitzung am 18.07.2001 kein anderer Termin für das Gespräch mit dem 

Betroffenen Dr. Pröhl gefunden werden konnte, da nur noch dieser verfügbar war.  

 

Vielmehr lassen die Umstände der plötzlichen Einladung an den Betroffenen Dr. Pröhl 

durch einen Telefonanruf des Betroffenen Staatssekretär a.D. Klaus Gärtner am 

4.07.2001 dessen Schilderung der Begleitumstände dieser Einladung und die damit ü-
                                                
162 Simonis Prot. 18. Sitzung, S. 65 f., 83 ff.. 
163 Simonis, Prot 56. Sitzung, S. 6 f.. 
164 Pröhl, Prot. 59. Sitzung, S. 34 f..  
165 Prot. 18. Sitzung, S. 72, 84. 
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bereinstimmende Darstellung der Ministerpräsidentin Simonis glaubhaft erscheinen. Die-

se erklären die Kurzfristigkeit des Zustandekommens damit, dass der ursprünglich für 

das Gespräch mit dem Betroffenen Dr. Pröhl vorgesehene Termin am Abend des 

3.07.2001 nicht zustande kommen konnte und die Ministerpräsidentin am Nachmittag 

des 4.07.2002 gemeinsam mit dem Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner spontan ent-

schieden hat, dass Gespräch im Rahmen eines Abendessens an diesem Tage stattfin-

den zu lassen166. Die Ministerpräsidentin gab zudem an, dass sie im Regelfall ihren Ge-

burtstag nicht feiern würde167, so dass damit auch erklärt wird, aus welchem Grunde die-

ser Termin überhaupt verfügbar war.  

 

Ministerpräsidentin Simonis und der Betroffene Staatssekretär a.D: Gärtner gaben auch 

übereinstimmend den Grund für die Einladung der damaligen Lebensgefährtin und jetzi-

gen Ehefrau des Betroffenen Dr. Pröhl sowie die Anwesenheit von Frau Gärtner damit 

an, dass der Betroffene Dr. Pröhl darum bat, seine Frau mitbringen zu dürfen, da er mit 

ihr an dem Abend verabredet war und Probleme bekommen würde, wenn er schon wie-

der einen Abendtermin hätte168. Frau Gärtner sei daher als Gesprächspartnerin  für Frau 

Pröhl ebenfalls eingeladen worden.. Diese Erklärung erscheint dem Ausschuss schlüssig 

und erklärt überdies, warum der Ehemann  der Ministerpräsidentin nicht an dem Essen 

teilnahm.  

Ministerpräsidentin Simonis hat in ihrer Vernehmung vom 16.09.2002 gerade auf diesen 

Umstand hingewiesen und als weitere Erklärung dafür angeführt, dass es sich um eine 

dienstliche Veranstaltung gehandelt habe. Diese Darstellung hält der Ausschuss für 

glaubhaft.  

 

Dem steht auch nicht entgegen, dass der weitere Verlauf des Abends nach dem Essen 

im Restaurant „Feld“ tatsächlich einen privaten Charakter hatte, da die Einladung des mit 

der Ministerpräsidentin befreundeten Ehepaares nach übereinstimmender Darstellung al-

ler Beteiligten spontan durch einen Anruf erfolgte und für diese nicht vorhersehbar war.  

Für die Glaubhaftigkeit der Angaben von Ministerpräsidentin Simonis spricht indes weiter, 

dass sie die Anwesenheit des Betroffenen Dr. Pröhl und seiner Lebensgefährtin in der 

Wohnung des ihnen bis dahin unbekannten Ehepaars im Anschluss an das Essen damit 

begründet, diese seien spontan mit eingeladen worden169.  

 

Wenn der Betroffene Dr. Pröhl weiter behauptet, in seiner Gegenwart sei entgegen den 

Darstellungen von Ministerpräsidentin Simonis und des Betroffenen Staatssekretär a.D. 
                                                
166 Simonis, Prot. 18. Sitzung, S. 64. 
167 Simonis, Prot. 18. Sitzung, S. 72. 
168 Gärtner, Prot 22. Sitzung, S. 13, Simonis, Prot. 18. Sitzung, S. 65 f.,  
169 Simonis, Prot. 18. Sitzung, S. 66. 
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Klaus Gärtner nicht über das Exponat „Wikingerschiff“ gesprochen worden170, ist dieses 

nach Überzeugung des Untersuchungsausschusses aufgrund des Ergebnisses der Be-

weisaufnahme widerlegt. 

 

Ministerpräsidentin Simonis und der Betroffene Staatssekretär a.D. Gärtner haben 

schlüssig und glaubhaft den Inhalt der dienstlichen Gespräche einschließlich der Angele-

genheit des Verkaufs des Expo-Schiffes bekundet. Der Ausschuss hat keinen Zweifel 

daran, dass sich die Geschehnisse so zugetragen haben, mithin das Essen einen dienst-

lichen Charakter hatte. Sofern die Angaben der Ministerpräsidentin in ihrer Vernehmung 

vor dem Ausschuss am 16.09.2002 Anlass zur Annahme von Widersprüchen in ihrer 

Aussage mit dem Entscheidungsprozess im Expo-Lenkungsausschuss gegeben haben 

könnte, sind diese durch ihr Schreiben an den Vorsitzenden des Zweiten parlamentari-

schen Untersuchungsausschuss vom 26.11.2002 und ihre erneute Vernehmung vor dem 

Ausschuss am 23.06.2003 geklärt.  

 

Ministerpräsidentin Simonis hat ihre Aussage vom 16.09.2001 glaubwürdig dahingehend 

präzisiert, dass sie an jenem Abend keine „Entscheidung“ im Sinne eines unmittelbaren 

Eingriffes in den Entscheidungsfindungsprozesses des Lenkungsausschuss getroffen, 

sondern vielmehr ihre Vorstellungen über eine Lösung des Problems „Wikingerschiff“ 

dargestellt hat, damit die Folgekosten nicht den Haushalt der Staatskanzlei weiter be-

lasten171. Sie hat ausdrücklich betont, keine Entscheidung über den Verkauf des Schiffes 

an einen bestimmten Interessenten – der Stadt Kappeln – getroffen zu haben, sondern 

vielmehr die „Generallinie“ über den weiteren Umgang mit dem Exponat festgelegt, an 

welcher sich der Lenkungsausschuss orientieren sollte.  

Diese Vorstellungen sollten über den damaligen Chef der Staatskanzlei, den Betroffenen 

Staatssekretär a.D. Gärtner in den Entscheidungsfindungsprozess des Lenkungsaus-

schusses einfließen, was ausweislich des Ergebnisniederschrift der Sitzung des Len-

kungsausschusses vom 18.07.2001 und der Aussage des Betroffenen Staatssekretär 

a.D. Gärtner172 auch geschah. Der Lenkungsausschuss fasste den Beschluss: 

 

„Das Wikingerschiffsegment, der Bus und der Anhänger sollen nach Maßgabe der Bera-

tungen verkauft werden. Beim Wikingerschiffsegment soll eine Finanzierung über öffent-

liche Mittel vermieden werden.“173 

 

                                                
170 Dr. Pröhl, 59. Sitzung, S. 35 
171 Simonis, Prot. 56. Sitzung, S. 6. 
172 Prot. 22. Sitzung, S. 83. 
173 Bd. 32 VII, Bl. 187 f. = Nr. 35 im Udr. 15/4056. 
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Auch andere Ergebnisse des Gespräches am 4.07.2001 fanden Eingang in das Protokoll 

der Lenkungsausschusssitzung vom 18.07.2001. So findet sich dort auch die Anregung 

der Ministerpräsidentin wieder, das Wikingerschiff notfalls zu einem Preis zu verkaufen, 

der unter dem in der Haushaltsplanung vorgesehenen Erlös liegt174.   

Die Darstellung von Ministerpräsidentin Simonis, am 4.07.2001 die grundsätzliche Ent-

scheidung darüber getroffen zu haben, eine erneute Finanzierung des bereits einmal aus 

Steuermitteln bezahlten Wikingerschiffes vermeiden zu wollen und dieses notfalls auch 

zu einem geringeren Preis als vorgesehen zu verkaufen, steht somit weder im Wider-

spruch zu der Aussage des Zeugen Seifert, noch zu der des Zeugen Staatssekretär Dö-

ring.      

 

Insbesondere der Zeuge Seifert bestätigt die Angaben von Ministerpräsidentin Simonis, 

wenn er den ursprünglichen Inhalt der Generallinie für die Verwertung der Exponate da-

mit beschreibt, dass diese unter Beachtung bestimmter Kriterien bei der Weiterverwen-

dung zu einem möglichst hohen Erlös zu verkaufen sind175, nach der Sitzung des Len-

kungsausschusses am 18.07.2001 aber ein Paradigmenwechsel eingetreten sei und 

auch ein geringer Kaufpreis akzeptiert werden sollte176. Genau diese Grundsatzentschei-

dung ist nach Angabe von Ministerpräsidentin Simonis am 4.07.2001 von ihr getroffen 

worden. Zu einer weitergehenden Entscheidung wäre sie nach der vertraglichen Rege-

lung mit der Investitionsbank auch nicht befugt gewesen. 

 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die operativen Entscheidungen 

im Zusammenhang mit der Durchführung und Abwicklung des EXPO-Projektes gemäß § 

2 des Aufgabenübertragungsvertrages für die Durchführung des Expo-Projektes177 durch 

die Projektgruppe erfolgten, der Lenkungsausschuss gemäß § 4 Nr. 2 des Vertrages je-

doch für alle wichtigen Entscheidungen im Rahmen des Projektes einschließlich der Zu-

stimmung zum Wirtschaftsplan  und die Überwachung der Ausführung zuständig war. 

Insbesondere aus der fiskalischen Verantwortung des Lenkungsausschusses folgt, dass 

dieser die Vorgaben für die Verhandlungen zum Verkauf der Exponate festzulegen hatte, 

welche durch die Mitglieder der Projektgruppe, bezüglich des Wikingerschiffes durch den 

Zeugen Seifert, umzusetzen waren. Hieraus folgt auch, dass die Ministerpräsidentin auf-

grund der vertraglichen Konstruktion keine unmittelbare Entscheidungskompetenz ge-

genüber den Mitgliedern der Projektgruppe bezüglich Einzelheiten der operativen Ab-

wicklung hatte, was sie auch gar nicht in Anspruch nehmen wollte178. 

                                                
174 A.a.O.; Simonis, Prot 56. Sitzung, S. 7. 
175 Prot. 26. Sitzung, S. 6. 
176 A.a.O., S. 7. 
177 Udr. 15/2286, Nr. 7. 
178 Simonis, Prot. 56. Sitzung, S. 7 
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Die Ergebnisse des Gespräches wurden durch das Mitglied des Lenkungsausschusses, 

den Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner als Vorschlag in die Sitzung am 18.07.2001 

eingebracht, was dieser in seiner Vernehmung vom 4.11.2002 bestätigt179. Eine Be-

schlussfassung über einen Zuschlag zugunsten eines Käufers war weder Inhalt des Be-

schlusses des Lenkungsausschusses an diesem Tage, noch einer Direktive der Minister-

präsidentin gegenüber dem damaligen Chef der Staatskanzlei oder dem Mitglied der Pro-

jektgruppe, dem Betroffenen Dr. Pröhl vom 4.07.2001.  

 

Insoweit ist die Darstellung des Betroffenen Dr. Pröhl in seiner Stellungnahme vom 

18.08.2003 auch nicht schlüssig, wenn er behauptet, das eine grundsätzliche Entschei-

dung zum Verbleib des Wikingerschiffes durch die Ministerpräsidentin ihm im Gedächtnis 

geblieben wäre, da diese „mindestens den Charakter einer Weisung“ an ihn gehabt hätte, 

wenn sie denn erfolgt wäre180. Einerseits wurde nach den übereinstimmenden Darstel-

lungen der Ministerpräsidentin und des Betroffenen Staatssekretär a.D. Klaus Gärtner 

am 4.07.2001 kein „grundsätzlicher Beschluss über den Verbleib des Wikingerschiffes“ 

getroffen, sondern eine Entscheidung über die Vermeidung des Einsatzes weiterer öf-

fentlicher Mittel sowie die Akzeptanz auch eines geringeren Verkaufserlöses als im Wirt-

schaftsplan ausgewiesen war, getroffen.  

Andererseits geht aus § 7 Nr. 2 des Aufgabenübertragungsvertrages zwischen der 

Staatskanzlei und der Investitionsbank deutlich hervor, dass das zur Durchführung des 

Projektes vom Land an die Investitionsbank abgeordnete Personal für die Dauer seiner 

Abordnung der Weisungsbefugnis der Geschäftsleitung der Investitionsbank unterliegt. 

Diese überträgt die fachliche Weisungsbefugnis auf den Lenkungsausschuss. Es kann 

hier unterstellt werden, dass dem Betroffenen Dr. Pröhl als Leiter der Expo-Projektgruppe 

sowohl diese Regelungen des Vertrages, als auch die Entscheidungs- und Anordnungs-

strukturen des Projektes bekannt waren.  

Somit bestand in der Frage eines Verkaufes des Expo-Schiffes weder eine Weisungsbe-

fugnis noch ein Weisungserfordernis der Ministerpräsidentin gegenüber dem Betroffenen 

Dr. Pröhl, da dieser seine ausschließlichen Weisungen gemäß § 7 Nr. 2 Satz 2 des Auf-

gabenübertragungsvertrages vom Lenkungsausschuss erhielt. Mithin konnte auch gar 

keine Weisung der Ministerpräsidentin an ihn erfolgen, derer er sich hätte erinnern kön-

nen. Auch hätte er keinen „Wunsch“ der Ministerpräsidentin zum Verkauf des Expo-

Schiffes umsetzten müssen, da es einen Beschluss des Lenkungsausschusses hierzu 

längst gab, dessen Rahmenbedingungen durch die Sitzung am 18.07.2001 nur aktuali-

siert werden sollten. Auch die Standortfrage ergab sich zu diesem Zeitpunkt noch gar 

nicht, da die Verhandlungen mit der Stadt Kappeln über den Ankauf des Schiffes nach 

                                                
179 Gärtner, Prot. 22. Sitzung, S. 83. 
180 Dr. Pröhl, 59. Sitzung, S. 35. 
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Aussage des Zeugen Seifert erst im Sommer 2002 geführt wurden181. Die Notwendigkeit 

der Anwesenheit des Betroffenen Dr. Pröhl bei diesem Gespräch ergab sich nach Dar-

stellung des Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner vielmehr aus dem Umstand, dass er 

„alleiniger Wissensträger“ zu der Materie „Wikingerschiffsegment“ war182. Aus Sicht der 

Ministerpräsidentin war die Anwesenheit des Betroffenen Dr. Pröhl erforderlich, da er 

durch sein Wissen und seine Erfahrungen zur Lösung der Frage der Ausrichtung der 

Sponsorenehrung beitragen konnte, die ebenfalls an diesem Abend besprochen werden 

sollte183.  

  

Das Verhältnis zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Investitionsbank bei der 

Umsetzung des Expo-Projektes wird durch den Aufgabenübertragungsvertrag184 gere-

gelt. Gemäß § 8 Nr. 3 Satz 5 des Vertrages wäre ein finanzieller Verlust des Expo-

Projektes vom Land zu tragen gewesen. Im Landeshaushalt wäre damit der Einzelplan 

03 (Staatskanzlei) belastet worden, so dass die Ministerpräsidentin hierfür die unmittelba-

re Ressortverantwortung getragen hätte. Insoweit waren die Angaben der Ministerpräsi-

dentin zutreffend, sie habe im Hinblick auf die Lenkungsausschusssitzung am 

18.07.2001 eine grundsätzliche Entscheidung zum Verkauf des Schiffes treffen müssen, 

um negative Auswirkungen auf den Haushalt der Staatskanzlei zu verhindern185.  

 

Im übrigen ist, wie auch bei den anderen Gesprächen, die der Betroffene Dr. Pröhl mit 

der Ministerpräsidentin über seine Nebentätigkeiten geführt haben will, darauf hinzuwei-

sen, das seine Behauptung, er habe Ministerpräsidentin Simonis auch an diesem Abend 

über seine Nebentätigkeiten bei der B&B-Gruppe informiert und insbesondere das Pro-

jekt „Kieler Schloss“ in ihrer Gegenwart angesprochen, von ihm weder im Strafverfahren 

noch im Kündigungsschutzverfahren vorgetragen wurde. Seine Antwort186 auf die Frage 

des Abg. Neugebauer in der Sitzung vom 29.09.2003, warum er auch diese, ihn potentiell 

entlastenden Umstände wiederum erst ein Jahr und drei Monate nach seiner Verhaftung 

gegenüber dem Magazin „DER SPIEGEL“ erwähnt hat187, vermochte den Ausschuss er-

neut nicht zu überzeugen. Der Betroffene Dr. Pröhl bezog sich auf seine Aussagen zu 

den Terminen am 22.02.2001 und 2.03.2001, in denen er die Ministerpräsidentin Simonis 

angeblich über seine Nebentätigkeiten informiert haben wollte und verwies auf die dorti-

gen, vom Ausschuss bereits als nicht glaubwürdig angesehenen Erklärungen zu dieser 

                                                
181 Prot. 26. Sitzung, S. 6 f.. 
182 Gärtner, Prot. 22. Sitzung, S. 13.  
183 Simonis, Prot. 56. Sitzung, S. 6. 
184 Udr. 15/2286, Nr. 7. 
185 Prot. 18. Sitzung, S. 65; Prot. 56. Sitzung, S. 6. 
186 Prot. 63. Sitzung, S. 25. 
187 DER SPIEGEL v. 23.06.2003 
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Frage. Darüber hinaus gab er an, von der Presse zu diesem Punkt nicht befragt worden 

zu sein, bzw. diese habe sich dafür nicht interessiert188 . 

 

Auch letztere Erklärung vermag der Ausschuss nicht zu glauben. Hierbei ist darauf hin-

zuweisen, dass das sog. „Geburtstagsessen“ vom 4.07.2001 bereits in einem sehr frühen 

Stadium der Berichterstattung über die Affäre eine gewichtige Rolle gespielt hat. So be-

richteten die Nachrichtenmagazine „DER SPIEGEL“ und „FOCUS“ jeweils am 8.04.2002 

über dieses Ereignis189. Es hätte demnach aus Sicht des Betroffenen Dr. Pröhl nahe ge-

legen, die Presse auch über sein  angebliches Gespräch über  seine Nebentätigkeiten 

seine Pläne im Zusammenhang mit dem Projekt „Kieler Schloss“ und der angebliche 

Hinweis der Ministerpräsidentin und des Betroffenen Staatsekretär a.D. Gärtner auf das 

Erfordernis einer Nebentätigkeit an diesem Abend zu informieren. Dies ergibt sich auch 

daraus, dass die Berichterstattung im Übrigen jedes Detail des Ereignisses wiedergege-

ben hat bis hin zur Beschaffenheit des Blumenstraußes, den die Zeugin Pröhl ihr gekauft 

haben will.  

Diese Erklärung des Betroffenen Dr. Pröhl ist nach Auffassung des Untersuchungsaus-

schusses weder schlüssig noch glaubhaft. 

 

Der Schlüssigkeit und Glaubhaftigkeit der Aussage von Ministerpräsidentin Simonis und 

den Angaben des Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner steht auch nicht die Begrün-

dung des Urteils des LG Berlin vom 6.03.2003, Az.: 27.O.1022/02 in dem Rechtsstreit 

Simonis gegen den Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG190 entgegen.  

Das Gericht geht bei seiner Bewertung der Aussagen der Ministerpräsidentin und des 

Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner bereits fälschlicherweise davon aus, dass am 

Abend des 4.07.2001 eine Entscheidung über den Verkauf und den Standort des Wikin-

gerschiffes getroffen worden sei, was gerade nicht der Fall war. Außerdem beurteilte das 

Gericht nicht den tatsächlich vorliegende Sachverhalt, sondern nur die Vertretbarkeit der 

Berichterstattung im Nachrichtenmagazin „DER SPIEGEL“ unter dem Aspekt der Ver-

dachtsberichterstattung, nach welchem „die Anforderungen an die pressemäßige Sorgfalt 

und die Wahrheitspflicht (!) nicht überspannt und insbesondere nicht so bemessen wer-

den dürfen, dass darunter die Funktion der Meinungsfreiheit leidet.“ Des Weiteren hat 

dem Gericht der Aufgabenübertragungsvertrag zwischen der Staatskanzlei und der In-

vestitionsbank bei seiner Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutzverfahren nicht 

vorgelegen. Ministerpräsidentin Simonis hat den Betroffenen Dr. Pröhl unter dem 

7.07.2003 wegen des Inhaltes seiner Eidesstattlichen Versicherung vom 3.07.2003 in 

                                                
188 Prot 63. Sitzung, S. 25. 
189 DER SPIEGEL v. 8.04.2002, Focus v. 8.04.2002. 
190 Udr. 15/3351 
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dem Rechtsstreit Simonis gegen Dr. Pröhl vor dem LG Berlin – Az.: 27 O 385/03 bei der 

Staatsanwaltschaft Berlin wegen der Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versiche-

rung angezeigt und Strafantrag gestellt. Das Verfahren wird dort unter dem Az.: 765 Js 

720/03 geführt191. 

 

 

4. Welche Einflussmöglichkeiten bestanden aufgrund der nebenberuflichen Tätigkei-

ten auf die Arbeit der Landesregierung, die Arbeit der Beschäftigten des Landes 

sowie die Arbeit privater Personen und Gesellschaften? Unter Arbeit der genann-

ten Personen und Gesellschaften ist beispielsweise die Veräußerung von Landes-

vermögen, Gewährung von Darlehen, Vergabe öffentlicher Aufträge sowie die Ver-

wendung öffentlicher und privater Mittel zu verstehen. 

 

Bewertung: 

 

Der Untersuchungsausschuss hat hierzu keine gesonderten Feststellungen getroffen. 

Nach Auswertung der Ergebnisse der Beweisaufnahme kann diese Frage nicht beant-

wortet  werden. Diese genügt zwar dem Bestimmtheitsgrundsatz des § 3 Abs. 1 UAG, 

praktisch steht jedoch der  spekulativen Charakter der Fragestellung einer Beantwortung 

entgegen. 

                                                
191 Udr. 15/3742(neu) n.p.. 
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5. Wurden Personen Zuwendungen jedweder Art bzw. Vergünstigungen in Aussicht 

gestellt oder gewährt bzw. Verträge mit ihnen jedweder Art geschlossen oder in 

Aussicht gestellt? 

 
 

Bewertung: 
 

Die Untersuchungen haben keinen Anhaltspunkt dafür ergeben, dass Personen Zuwen-

dungen oder Vergünstigungen in Aussicht gestellt oder gewährt wurden. Ebenso konnte 

nicht festgestellt werden, dass Personen zum Zwecke der Beeinflussung oder der Beloh-

nung Verträge in Aussicht gestellt oder mit ihnen abgeschlossen wurden.   
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2. Komplex: 

 

Nebentätigkeiten 

des Betroffenen 

    Staatssekretär a.D. 

Dr. Joachim Lohmann / 

 

Vergabeverfahren  

Mittelbewirtschaftungs- und Kosten-

Leistungsrechnungssystem  

für die Landesverwaltung 

 

 

 

 

Untersuchungsauftrag: 

 

Auswahl eines Mittelbewirtschaftungs- und Kostenrechnungssystems 

 

Zu untersuchen sind die Umstände und Hintergründe der Auswahl eines Mittelbewirt-

schaftungs- und Kostenrechnungssystems für die Landesverwaltung durch das Ministe-

rium für Finanzen und Energie. 

 

Der Untersuchungsauftrag umfasst die Auswahl des externen Beraters für das Vergabe-

verfahren, die Vertragsverhandlungen vor, während und nach der Entscheidung für die 

Software SAP R/3 sowie alle sonstigen Vorgänge, die in diesem Zusammenhang geführt 

wurden. Weiterhin erfasst der Untersuchungsauftrag die Fragen, ob der Landtag und 

seine Ausschüsse durch die Landesregierung über diese Vorgänge wahrheitsgemäß 

und vollständig unterrichtet, und die Beschlüsse des Landtages und seiner Ausschüsse 

eingehalten wurden. 
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 Insbesondere sind folgende Fragen zu klären:  

 

1. Durch wen, wann, auf welchem Wege, in welchem Umfang, in welcher Form und mit 

welchem Hintergrund 

• erfolgte eine vergaberechtliche Beurteilung der Auswahl eines Sachverständi-

gen, der die Ausschreibung und die Vergabe eines IT-Verfahrens für ein dezen-

trales Mittelbewirtschaftungsverfahren (dMB) und für die Kosten- und Leistungs-

rechnung (KLR) vorbereiten sollte? 

• erfolgte die Vergabe von Aufträgen zur Einführung eines entsprechenden IT-

verfahrens an die Unternehmen SAP, debis und andere? 

• wurden im Anschluss an die jeweilige Auswahl Verträge mit Beratern, debis, 

SAP, der Freien und Hansestadt Hamburg und der Datenzentrale Schleswig-

Holstein oder anderen geschlossen? 

• wurden Absprachen oder Vereinbarungen mit dem Senat der Freien und Han-

sestadt Hamburg getroffen oder wurde in sonstiger Weise Einfluss genommen? 

 

Sind die vergaberechtlichen Anforderungen für dieses Vorhaben eingehalten wor-

den? 

Wann, in welchem Umfang und in welcher Form? 

 

• waren Mitglieder oder Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Landesrechnungs-

hofes an Beratungen oder Entscheidungen über die Ausschreibung oder Verga-

be der vorgenannten Verfahren beteiligt? Wenn sie beteiligt waren: Wann, in 

welchem Umfang und in welcher Forma haben Mitglieder oder Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeiter des Rechnungshofes der Freien und Hansestadt Hamburg über 

ihre Beteiligung an diesen Beratungen und Entscheidungen informiert? 

• haben Mitglieder oder Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Rechnungshofes 

der Freien und Hansestadt Hamburg Mitglieder oder Mitarbeiterinnen bzw. Mit-

arbeiter des Landesrechnungshofes über ihre Beteiligung an Beratungen und 

Entscheidungen über die Ausschreibung oder Vergabe der vorgenannten Ver-

fahren im bereich der Freien und Hansestadt Hamburg informiert? 

 

2.  Welche haushaltsrechtlichen Auswirkungen und wirtschaftlichen bzw. tatsächlichen 

Konsequenzen haben bzw. hatten die in diesem Zusammenhang getroffenen Entschei-

dungen? 

Welche Alternativen hätte es gegeben? 
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3. Wurden im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorgängen die Vorgaben der Landes-

haushaltsordnung, der Haushaltsgesetze, des Landesrechnungshofsgesetzes, der Ver-

gabeverordnungen oder anderer einschlägiger Vorschriften eingehalten? 

 

Welche Kriterien waren für die Vergabe des Auftrags maßgeblich? Welchen Einfluss ha-

ben der Auftragnehmer oder andere Personen auf das Vergabeverfahren genommen? 

 

 Wann und auf welche Weise wurden die Mitglieder des Schleswig-Holsteinischen Land-

tages von den vorgenannten Vorgängen informiert? 

 

 Welche sonstigen Geschäftsbeziehungen bestehen oder bestanden mit den Auftrags-

nehmern bzw. verbundenen unternehmen und dem land Schleswig-Holstein? Wurden 

von den Mitgliedern der Landesregierung oder ihren Mitarbeitern während des Vergabe-

verfahrens auch in anderer Sache Verhandlungen mit den Auftragnehmern bzw. verbun-

denen Unternehmen geführt? 

 

3.a Wurden die in das ausgewählte System gesetzten Erwartungen erfüllt? 

 

4. In welchem Umfang, auf welche Weise und in welcher Form haben Staatssekretär a.D. 

Dr. Joachim Lohmann, weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitglieder der Landesre-

gierung oder des Landesrechnungshofs oder andere Personen Einfluss auf die Auftrags-

vergabe genommen? 

 

5. Welche ehemaligen und/oder derzeitigen Mitglieder, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der 

Landesregierung oder des Landesrechnungshofs, Mitglieder des Schleswig-

Holsteinischen Landtags oder weitere Personen hatten zu welchem Zeitpunkt, in welcher 

Form und mit welchem Hintergrund Kenntnisse von diesen Vorgängen und nahmen dar-

auf Einfluss? 

 

6. Welche Mitglieder, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Landesregierung oder weitere 

Personen hatten zu welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang, in welcher Form und mit 

welchem Hintergrund Kenntnis von Beraterverträgen oder anderen wirtschaftlichen Ver-

bindungen zwischen Anbietern bzw. Lieferanten der o.g. Leistungen sowie verbunden 

Unternehmen und Staatssekretär a.D. Dr. Joachim Lohmann oder anderen Personen 

und zu welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang, in welcher Form und mit welchem Hin-

tergrund haben sie diese Kenntnisse an wen weitergegeben? 
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7. Wurden im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorgängen ehemaligen oder derzeiti-

gen Mitgliedern, Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der Landesregierung oder weiteren 

Personen Zuwendungen jedweder Art bzw. Vergünstigungen durch Dritte in Aussicht ge-

stellt oder gemacht bzw. Verträge mit ihnen jedweder Art geschlossen oder in Aussicht 

gestellt? Wenn ja, mit welchem Hintergrund, in welcher Form, zu welchem Zeitpunkt und 

in welchem Umfang? Wer hatte hiervon zu welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang, in 

welcher Form und mit welchem Hintergrund Kenntnis bzw. hat diese Kenntnisse an wen 

weiter gegeben? 

 

8. Wurden die im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorgängen von der Landesregie-

rung angelegten Akten bzw. elektronisch gespeicherten Vorgänge vollständig und in Ü-

bereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften geführt? 

 

9. Welche Schlussfolgerungen sind aus der Untersuchung zu ziehen? 
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Vorbemerkung: 

Sofern einzelne Fragen des Untersuchungsauftrages nicht als eigene Abschnitte gekenn-

zeichnet sind, werden diese innerhalb der aufgeführten Abschnitte beantwortet, soweit sie 

einer Würdigung bedürfen.  

 
 

1. Durch wen, wann, auf welchem Wege, in welchem Umfang, in welcher Form und 

mit welchem Hintergrund 

  

• wurden Absprachen oder Vereinbarungen mit dem Senat der Freien und Han-

sestadt Hamburg getroffen oder wurde in sonstiger Weise Einfluss genom-

men? 

 

Bewertung: 

 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hat am 16. 3 1998 in Hamburg ein Gespräch 

zwischen Vertretern der Finanzbehörde Schleswig-Holsteins und Hamburg stattgefun-

den, an welchem für das MFE der damaligen Staatssekretär, der Betroffenen Staatssek-

retär a.D. Dr. Lohmann mit zwei Mitarbeitern und auf Seiten der Freien und Hansestadt 

Hamburg der Finanzstaatsrat Reimers und Mitarbeitern teilnahmen. Gegenstand des 

Gespräches waren die Themen Gebäudemanagement, Budgetierung und KLR sowie fi-

nanzielle Vorteile einer Zusammenarbeit beider Länder bei der Softwarebeschaffung192. 

Die Anregung hierzu ging von der Verwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg 

aus193. 

 

Darauf hin wurden die Möglichkeiten einer Kooperation bei der Auswahl und dem späte-

ren Betrieb von IuK-Verfahren zur Ressourcensteuerung geprüft. Finanzstaatsrat Rei-

mers spricht in einem Schreiben an seinen Amtskollegen, dem Betroffenen Dr. Lohmann 

vom 8.04.1998 von einem „erfreulichen“ Ergebnis, welches offensichtlich auf der Ar-

beitsebene zwischenzeitlich erzielt worden sei und das beide Finanzressorts die gleiche 

Software zur Auswahl vorschlagen wollten. Er schlägt weitere Gespräche vor und kün-

digt Terminabsprachen für Ende April – Anfang Mai 1998 an194. 

Mitte April 1998 erfolgte die Auswahlentscheidung zugunsten der Fa. debis/ SAP nach 

Abschluss der Präsentationen195. 

                                                
192 Udr. 15/3945 Chronologie Projektgeschichte MFE, S. 26. 
193 Störtebeker, Prot. 75. Sitzung, S. 8, 15. 
194 Schr. Staatsrat Reimers FHH, B 36 L Nr. 84 d.A. = Nr. 12 im Udr. 15/4261. 
195 Störtebeker, Prot. 75. Sitzung, S. 8. 
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In der Folgezeit nach der Auswahlentscheidung wurden weitere Informationen ausge-

tauscht und die Möglichkeiten der Kooperation geprüft. Am 11.05.1998 stellt der Mitar-

beiter der Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg Absprachen mit Schles-

wig-Holstein zu Vorbereitung einer Machbarkeitsstudie dar. Es wurden vor dem offiziel-

len Beitreten des Landes Schleswig-Holstein zu der Vereinbarung zwischen der Freien 

und Hansestadt Hamburg und SAP durch  Vertragsschluss vom 15.07.1998  weiter Ge-

spräche über die Erstellung die gemeinsame Machbarkeitsstudie und deren Ablauf ge-

führt196. Eine gemeinsame Vereinbarung über die Erstellung der Machbarkeitsstudie 

wurde danach geschlossen197. Die zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein ge-

schlossenen Verträge wurden von den beteiligten Justiziaren erstellt und besprochen 

worden. Der Zeugin Störtebeker oblag die Koordinierung der Vertragsverhandlungen198. 

 

 

Die Untersuchung hat keinen Hinweis darauf ergeben, dass die mit der Feien und Han-

sestadt Hamburg geführten Gespräche und später getroffenen Vereinbarungen das 

Vergabeverfahren in unzulässiger Weise zugunsten eines bestimmten Anbieters beein-

flusst haben. 

Nach den Feststellungen des Ausschusses erfolgte die Kontaktaufnahme mit Hamburg 

und die Prüfung der Möglichkeiten einer Zusammenarbeit parallel zum Ausschreibungs-

verfahren und hat dessen Ablauf nicht beeinflusst. Hinweise darauf, dass der Inhalt von 

Gesprächen mit den Vertretern der Hamburger Finanzbehörde in den Ablauf und die 

Durchführung des Vergabeverfahren durch die Landesregierung eingeflossen sind, 

konnten nicht festgestellt werden. 

 

Hierbei mag die Perspektive einer für das Land vorteilhaften Zusammenarbeit mit der 

Freien und Hansestadt Hamburg für das Finanzministerium ein zusätzlicher Aspekt bei 

seinem Votum für den Anbieter SAP im Rahmen der Abstimmung in den interministeriel-

len Arbeitsgruppen gewesen sein, worauf sich offenbar auch der Hinweis des Hambur-

ger Staatsrates Reimer in seinem Schreiben vom 8.04.1998 bezieht. Dieses war jedoch 

für die Gesamtentscheidung nach Auffassung des Ausschusses nicht ursächlich, da die-

se nicht allein durch den Finanzminister zu treffen war.  

Zudem lässt sich aus diesem Schreiben nach Ansicht des Ausschusses nicht die 

Schlussfolgerung ziehen, eine Entscheidung zugunsten SAP sei bereits nach dem Ge-

spräch auf Arbeitsebene am 16.03.1998 erfolgt, wie dieses durch den Vizepräsidenten 

                                                
196 Störtebeker, a.a.O., S. 9; Udr. 15/3945 Chronologie Projektgeschichte MFE, S. 36. 
197 Störtebeker, a.a.O., S. 9. 
198 Störtebeker, a.a.O., S. 9 f.. 
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des Landesrechnungshofes, den Zeugen Qualen vor dem Ausschuss bekundet wur-

de199.   

Nach den glaubhaften Bekundungen der Zeugin Störtebeker ist die Vorbereitungen für 

eine Zusammenarbeit beider Länder für den damaligen Finanzminister Möller kein Prä-

judiz für eine bestimmte Auswahlentscheidung gewesen200. Der Zeuge Möller hat hierzu 

selbst vorgetragen, das Votum seines Hauses sei letztlich aufgrund der fehlenden Zu-

kunftsfähigkeit des vom Gutachter ausgewählten Produktes erfolgt, wofür es aus Sicht 

des Ausschusses gut vertretbare Gründe gibt, letztlich unter Berücksichtigung der politi-

schen Vorgaben aus dem Finanzausschuss, der sich eindeutig gegen eine Lösung mit 

Unsicherheiten ausgesprochen hat.   

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Auswahlentscheidung nicht durch das Finanz-

ministerium allein erfolgte, sondern letztlich durch die Voten der interministeriellen Ar-

beitsgruppen HKR und KLR bestimmt wurden201. Diese wiederum erfolgten aufgrund der 

Erörterung in den Arbeitsgruppen unter sachverständiger Begleitung und Beteiligung 

des Landesrechnungshofes.  

 

Ergänzend ist auch darauf zu verweisen, dass es bereits vor den hier zu untersuchen-

den Vorgängen erklärtes politisches Ziel der Landesregierung war, die Kooperation die 

Landes Schleswig-Holstein mit den Norddeutschen Bundesländern zu fördern und ins-

besondere auf dem Gebiet der Verwaltungsmodernisierung eng mit dem Senat der Frei-

en und Hansestadt Hamburg zusammenarbeitet. Daher erscheint es dem Ausschuss 

sachgerecht, dass der Finanzminister die von Hamburger Seite ausgegangene Anre-

gung einer Kooperation im Bereich der Softwarebeschaffung parallel zum laufenden 

Ausschreibungsverfahren aufgegriffen und auf ihre Durchführbarkeit hin geprüft hat. 

Dieses Recht steht der Landesregierung im Rahmen ihres eigenverantwortlichen Han-

delns unbestreitbar zu. 

 

Der Untersuchungsausschuss begrüßt, dass das sich bereits im Votum der interministe-

riellen Arbeitsgruppen abzeichnende Ergebnis in diesen Überlegungsprozess eingebun-

den und die Kooperation letztlich erfolgreich realisiert wurde. 

                                                
199 Qualen, Prot. 72. Sitzung, S. 9. 
200 Störtebeker, a.a.O., S. 30. 
201 Störtebeker, a.a.O., S. 32. 
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 Sind die vergaberechtlichen Anforderungen für dieses Vorhaben eingehalten wor-

den? 

 

Bewertung: 

 

Nach den Feststellungen des Ausschusses sind die Vorschriften der VOL/A über die Er-

stellung einer Leistungsbeschreibung  i.S. § 8 VOL/A hinsichtlich der Vergabe der Bera-

tungsleistung sowie die Vorschrift des § 30 VOL/A über die Dokumentation des Verfah-

rens und der Entscheidungen in einem Vergabevermerk bei der Vergabe des Software-

auftrages nicht eingehalten worden.   

 

Die Beweisaufnahme hat nach Überzeugung des Ausschusses deutlich aufgezeigt, dass 

fehlender vergaberechtlicher Sachverstand in der Haushaltsabteilung des Finanzminis-

teriums die wesentliche Ursache für die festgestellte Verletzung vergaberechtlicher Vor-

schriften war.  

 

Die dem Zeugen Rohs unterstellte Abteilung war für die operative Bearbeitung und Um-

setzung der Beschlüsse der interministeriellen Arbeitsgruppen und die Ausführung der 

Projektentscheidungen zuständig und hatte damit von Anfang an eine Schlüsselstellung 

innerhalb des Beschaffungsvorganges. Die wesentlichen Entscheidungen über die 

Durchführung des gesamten Vergabeverfahren wurden durch diese Abteilung vorberei-

tet und fachlich begleitet. Das hierbei auch die Belange des Vergaberechts einschließ-

lich der durch das EU-Recht bedingten Verschärfung beachtet wird, hat der Zeuge Möl-

ler als seinerzeit verantwortlicher Finanzminister vorausgesetzt und darauf vertraut, dass 

auch die Bearbeitung dieses Bereiches des Verfahrens durch sein Haus „ordentlich er-

folgt“202.  

 

Nach den Feststellungen der Untersuchung war die Abteilung jedoch fachlich nur unzu-

reichend auf die Bearbeitung der mit dem Beschaffungsvorgang verbundenen vergabe-

rechtlichen Anforderungen und Fragestellungen vorbereitet. Die Komplexität der Materie 

und ihre Bedeutung für das Verfahren wurde unterschätzt, so dass die hier eigentlich 

gebotene präventive Einbindung juristischen Sachverstandes in die Planung des Verga-

bevorganges und die kontinuierliche Rechtmäßigkeitskontrolle der Umsetzung der Ent-

scheidungen unterlassen wurde. Insbesondere eine eklatante Fehleinschätzung der er-

forderlichen Qualifikation des einzusetzenden Personals durch den zuständigen Abtei-

                                                
202 Möller, Prot. 75. Sitzung, S. 10. 
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lungsleiter führte dazu, dass der Zeugin Störtebeker die operative Verantwortung auch 

für diesen Bereich des Verfahrens auferlegt wurde, obwohl sie selbst nur über unzurei-

chende Kenntnisse des Vergaberechts verfügte. Eine Hilfestellung oder Ausführungs-

kontrolle durch die Abteilungs- oder Referatsleitung erfolgte im Hinblick auf die Einhal-

tung vergaberechtlicher Anforderungen mangels eigener Sachkenntnis nicht. 

Der Zeuge Rohs hat vor dem Ausschuss bekundet, dass im Finanzministerium zu der 

Zeit, als über das Projekt entschieden wurde, die „vergaberechtliche Problematik“ über-

haupt nicht diskutiert wurde. Er selbst hielt es zur Gewährleistung des vergaberechtli-

chen Sachverstandes vielmehr für ausreichend, dass die Projektleiterin, die im gehobe-

nen  Dienst als Sachbearbeiterin im Finanzministerium tätig war, an einem Seminar zu 

Vergaberecht teilgenommen hat 203. Hierbei handelte es sich um einen eineinhalbtägigen 

Workshop zur VOL, welcher nach Aussage der Zeugin Störtebeker nicht besonders er-

giebig gewesen sein soll204. Den Begriff „Vergabevermerk“, immerhin einer der wesentli-

chen Inhalte des Vergabeverfahrens der VOL, will die Zeugin erstmalig im Zusammen-

hang mit den Presseveröffentlichungen über die KLR-Vergabe gehört haben205. Der 

Zeuge Rohs selbst verfügte nach eigener Aussage über keine Kenntnisse oder Erfah-

rungen im Vergaberecht, ihm war jedoch bewusst, dass es sich hierbei um eine schwie-

rige rechtliche Materie handelt206. Des Weiteren war ihm bekannt, dass der Landesrech-

nungshof in der Vergangenheit bereits verschiedentlich  Verstöße gegen vergaberechtli-

che Vorschriften bei Vergabe- und Ausschreibungsvorgängen von Ministerien  festge-

stellt hatte. Er ging davon aus, dass das Verfahren ordentlich durchgeführt wurde und 

schloss dieses auch aus der Tatsache, dass er selbst nie um Prüfung gebeten oder 

sonst eingeschaltet wurde207. An  wichtigen Entscheidungen sei er jedoch beteiligt ge-

wesen208.  

Der Zeuge Möller hat in seiner Vernehmung zunächst darauf hingewiesen, dass er 

selbstverständlich davon ausging, dass in seinem Hause ausreichender Sachverstand 

vorhanden war und verwies darauf, dass es auch in der von dem Zeugen Rohs geleite-

ten Haushaltsabteilung in der Vergangenheit Vergabeverfahren gab. Daher zeigte er 

sich von der Aussage des Zeugen Rohs, dieser habe weder Kenntnisse des Vergabe-

rechts, noch sei er selbst jemals damit befasst gewesen, sichtlich überrascht209.  Zudem 

wies er darauf hin, dass der zuständige Abteilungsleiter sehr wohl über die Vorgänge 

                                                
203 Rohs. Prot. 73. Sitzung, S. 61 f., 64, 69. 
204 Störtebeker, Prot. 73. Sitzung, S. 22. 
205 Störtebeker, Prot. 73. Sitzung, S. 29. 
206 Rohs. Prot. 73. Sitzung, S. 74. 
207 Rohs. Prot. 73. Sitzung, S. 69. 
208 Rohs. Prot. 73. Sitzung, S. 65. 
209 Möller, Prot 75. Sitzung, S. 11, 13. 
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hätte informiert sein müssen. Auch wenn man nicht an jedem Gespräch beteiligt werde, 

bestehe die Verantwortung, sich selbst um Informationen zu kümmern210.  

 

Es erfolgte eine rechtliche Beratung der Projektleitung durch den Justitiar des Finanzmi-

nisteriums. Zudem bekundete die Zeugin Störtebeker, sie habe sich von diesem über 

Einzelheiten eines Vergabeverfahrens beraten lassen und habe dem Justiziar Vorgänge 

zur Begutachtung vorgelegt. Auch habe der Justiziar kontrolliert, ob zu treffenden Maß-

nahmen mit Vergaberecht übereinstimmen211.  Eine begleitende Rechtmäßigkeitskon-

trolle des Verfahrens durch den Justitiar des Finanzministeriums, den Landesrech-

nungshof oder den externen Gutachter sei ihr jedoch nicht bekannt gewesen212. 

 

Die Beratung durch den Justitiar des Ministeriums und die Vorlage von Vorgängen ha-

ben offensichtlich nicht verhindern können, das mit dem Fehlen von Leistungsbeschrei-

bung und eines Vergabevermerks sowie  der unzureichender Dokumentationen von 

Entscheidungsprozessen wesentliche Formvorschriften der VOL/A außer acht gelassen 

wurden. Eine strategische Planung vergaberechtlicher Schritte im Verfahren und deren 

ständige Überprüfung hat es nicht gegeben. Der Ausschuss ist vielmehr der Überzeu-

gung, dass die rechtliche Begleitung und Beratung im Einzelfall anlassbezogen und je-

weils auf Initiative der Projektleitung erfolgte.      

 

Ob eine ständige Kontrolle der Einhaltung haushaltsrechtlicher Vorschriften im Vergabe-

verfahren innerhalb der Haushaltsabteilung erfolgte, blieb unklar. Die Zeugin Störtebeker 

konnte als Projektleiterin nicht konkret angeben, ob und durch wen die Überwachung 

der haushaltsrechtlichen Bestimmungen bei der Durchführung des Vergabeverfahrens 

ausgeübt wurde. Sie hat sich vielmehr darauf verlassen, dass dieses entweder durch 

den Justiziar oder ihren Abteilungsleiter, den Zeugen Rohs erfolgte213. Eine eindeutige 

Zuordnung dieser Aufgabe in der Abteilung, die generell auch für die Überwachung des 

Haushaltsrechtes innerhalb des Ressorts verantwortlich war214, gab es demnach offen-

bar nicht.   

 

Das Finanzministerium hat in seiner Stellungnahme zum Bericht des Landesrechnungs-

hofes erklärt, dessen Anregung zur Bündelung von Sachverstand an zentraler Stelle bei 

der Bewältigung komplexer Verwaltungsaufgaben folgen zu wollen und bereits verstärkt 

                                                
210 Möller, Prot 75. Sitzung, S. 12. 
211 Störtebeker, Prot. 73. Sitzung, S. 18. 
212 Störtebeker, Prot. 73. Sitzung, S. 23. 
213 Störtebeker, Prot. 73. Sitzung, S. 17. 
214 Rohs. Prot. 73. Sitzung, S. 68. 
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mit der GMSH bei Ausschreibungen zusammenzuarbeiten. Auch andere Behörden wür-

den sich bereits hierzu der GMSH bedienen215. 

Diese Maßnahmen werden vom Untersuchungsausschuss begrüßt. 

                                                
215 Stellungnahme des MFE vom 6.02.2002, S. 43, B 21 d.A.  = Nr. 34 im Udr. 15/4126. 
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Wann, in welchem Umfang und in welcher Form 

 

• waren Mitglieder oder Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Landesrechnungs-

hofes an Beratungen oder Entscheidungen über die Ausschreibung oder Ver-

gabe der vorgenannten Verfahren beteiligt? Wenn sie beteiligt waren: Wann, in 

welchem Umfang und in welcher Forma haben Mitglieder oder Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeiter des Rechnungshofes der Freien und Hansestadt Hamburg über 

ihre Beteiligung an diesen Beratungen und Entscheidungen informiert ? 

 

Bewertung: 

 

Der Landesrechnungshof war nach den Erkenntnissen des Ausschusses in die Arbeit 

der Planungs- und Entscheidungsgremien des Projektes  eingebunden. So war der 

Landesrechnungshof in den Interministeriellen Arbeitsgruppen HKR und KLR von An-

fang an vertreten und soll nach der Erinnerung des Zeugen Rohs auch an den Be-

sprechungen immer teilgenommen haben216.  

Des Weiteren haben Vertreter des Landesrechnungshofes regelmäßig an den Bera-

tungen und Entscheidungen des Finanzausschusses des Landtages über das Verga-

beverfahren teilgenommen und wurden bei diesen Anlässen auch vom Finanzministe-

rium über Sachstände und zu treffende Maßnahmen und Entscheidungen informiert. 

Der Landesrechnungshof hat während des Verfahrens auch mehrfach zu Einzelfra-

gen des Verfahrens Stellung genommen.  

 

Eine Beteiligung des Landesrechnungshofes an der operativen Ebene der Projektbe-

arbeitung innerhalb der Landesregierung ist aus verfassungsrechtlichen Gründen 

nicht möglich. Der Landesrechnungshof hatte jedoch stets die Möglichkeit,  sich  über 

seine Einbindung in die interministeriellen Arbeitsgruppen sowie durch die Teilnahme 

an den Sitzungen des Finanzausschusses über Sachstände sowie die Ausführung 

der getroffenen Beschlüsse zu informieren. 

 

Der Ausschuss geht davon aus, dass der Landesrechnungshof frühzeitig und umfas-

send an dem Gesamtverfahren beteiligt war und im Rahmen seines gesetzlichen Auf-

trages die Möglichkeit hatte, dieses zu begleiten. 

 

                                                
216 Rohs, Prot. 73. Sitzung, S. 67. 
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Feststellungen über eine Information des Rechnungshofes der Freien und Hanse-

stadt Hamburg durch den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein über dessen Be-

teiligung an Beratungen und Entscheidungen hat der Ausschuss nicht getroffen.   
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Wann, in welchem Umfang und in welcher Form 

 

• haben Mitglieder oder Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Rechnungshofes 

der Freien und Hansestadt Hamburg Mitglieder oder Mitarbeiterinnen bzw. Mit-

arbeiter des Landesrechnungshofes über ihre Beteiligung an Beratungen und 

Entscheidungen über die Ausschreibung oder Vergabe der vorgenannten Ver-

fahren im bereich der Freien und Hansestadt Hamburg informiert? 

 

Bewertung: 

 

Der Ausschuss hat hierzu keine Feststellungen getroffen.  
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2. Welche haushaltsrechtlichen Auswirkungen und wirtschaftlichen bzw. tatsäch-

lichen Konsequenzen haben bzw. hatten die in diesem Zusammenhang getrof-

fenen Entscheidungen? 

 

 Bewertung: 

 

Die getroffenen Entscheidungen hatten keine negativen haushaltsrechtlichen Auswir-

kungen oder nachteilige  wirtschaftlichen oder tatsächliche Konsequenzen. 

 

Insbesondere für die Behauptung des Landesrechnungshofes, dem Land sei durch 

die Vergabeentscheidung ein nicht bezifferbarer Schaden entstanden217, den der 

Zeuge Qualen in seiner Vernehmung schließlich auf 511.000 € bezifferte218, konnte 

die Untersuchung keinen Beweis erbringen. 

Der Untersuchungsausschuss teilt die Feststellung des Finanzministeriums, dass die 

Beschaffung eines nicht zukunftsfähigen und nicht integrativen Systems dem Land 

erheblichen wirtschaftlichen Schaden zugefügt hätte219. Im Rahmen des strafrechtli-

chen Ermittlungsverfahrens gegen den Betroffenen Dr. Lohmann konnte ebenfalls 

kein Schaden festgestellt werden.  

 

Die Frage eines möglichen Schadens wegen der Verletzung vergaberechtlicher Vor-

schriften bleibt spekulativ und wird daher nicht bewertet, da Schadensersatzansprü-

che unterlegener Anbieter unstreitig nicht erhoben wurden. Der Untersuchungsaus-

schuss schließt sich  der Rechtsauffassung des Finanzministeriums an, dass die 

Vergabeentscheidung trotz der aufgetretenen formalen Mängel rechtswirksam sei220.  

 

Ebenso spekulativ ist die Frage, ob dem Land Nachteile dadurch entstanden sind, 

weil statt der vom Finanzausschuss beschlossenen Koppelung der Vergabeentschei-

dung an eine Machbarkeitsstudie aus vergaberechtlichen Gründen eine Kündigungs-

regelung in den Vertrag aufgenommen wurde, über dessen Inhalt rechtlich unter-

schiedliche Bewertungen bestehen. Die Machbarkeitsstudie wurde fristgerecht vorge-

legt, Gründe, die eine vorzeitige Beendigung des Vertragsverhältnisses erfordert hät-

ten, welche durch die Regelung gesichert werden sollte, sind unstreitig nicht eingetre-

ten.       

                                                
217 Prüfbericht des Landesrechnungshofes v. 11.12.2001, S. 88, B 21 d.A. = Nr. 25 im Udr. 15/4261.  
218 Qualen, Prot. 72. Sitzung, S. 11. 
219 Stellungnahme des MFE zum Prüfbericht v. 6.02.2001, S. 41, B 21 d.A. = Nr. im Udr. 15/4261.  
220 Möller, Prot. 75. Sitzung, S. 19. 
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Welche Alternativen hätte es gegeben? 

 

Bewertung: 

 

Der Ausschuss hat im Rahmen seiner Untersuchung keine Feststellungen darüber 

getroffen, dass es zu der im vorliegenden Verfahren ausgewählten Software des An-

bieters debis/SAP Alternativen gegeben hätte, welche den unterschiedlichen Anfor-

derungen an das  zu beschaffende System im Ergebnis gleichwertig oder überlegen 

entsprochen hätten. Der Software von debis/SAP wurde gegenüber der anderen, in 

die engere Wahl gezogene Software des Anbieters MACH/DZ nicht zuletzt wegen der 

besseren Zukunftsfähigkeit und der weiten Verbreitung der Vorzug gegeben221. Unter 

Anwendung dieses Kriteriums bestand daher zu dem ausgewählten System keine 

überzeugende Alternative.   

 

Der Ausschuss vertritt daher die Auffassung, dass die Entscheidung zur Beschaffung 

der Software auf Basis des Systems SAP R/3 sachlich gerechtfertigt war. Eine ande-

re Wertung könnte nur dann vorgenommen werden, wenn die Beweisaufnahme Hin-

weise darauf ergeben hätte, dass unter Berücksichtigung der Auswahlkriterien und 

deren Gewichtung durch die interministeriellen Arbeitsgruppen neben der letztlich 

ausgewählten Software auch ein anderes Produkt diese Anforderungen mindestens 

gleichwertig erfüllt hätte. Hierzu haben die beigezogenen Akten und die Vernehmung 

von Betroffenen und Auskunftspersonen keinen Ansatzpunkt geliefert. Auch der Be-

richt des Landesrechnungshofes enthält trotz kritischer Bewertungen einzelner Punk-

te des Verfahrens und der Entscheidungen keine Angabe darüber, dass ein anderes 

Produkt die Anforderungen gleichwertig oder besser erfüllt hätte, bzw. dieses im Fol-

genden hätte erwartet werden können. 

                                                
221 Möller, Prot. 75. Sitzung, S. 27. 
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3. Wurden im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorgängen die Vorgaben der 

Landeshaushaltsordnung, der Haushaltsgesetze, des Landesrechnungshofs-

gesetzes, der Vergabeverordnungen oder anderer einschlägiger Vorschriften 

eingehalten? 

 

 Bewertung: 

 

 

Über die Einhaltung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei der Vergabe gibt es unter-

schiedliche rechtliche Auffassungen zwischen dem Landesrechnungshof und dem 

Finanzministerium, über die der Ausschuss keine Feststellungen getroffen hat. 
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 Welche Kriterien waren für die Vergabe des Auftrags maßgeblich? Welchen 

Einfluss haben der Auftragnehmer oder andere Personen auf das Vergabever-

fahren genommen? 

 

Bewertung: 

 

Nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses erfolgte die Auftragsver-

gabe an den Anbieter debis/SAP unter Auswertung der vom externen sachverständi-

gen herangezogenen Bewertungskriterien sowie nach Auswertung der Testinstallati-

onen bei  entscheidender Berücksichtigung des Kriteriums der Zukunftsfähigkeit der 

einzusetzenden Software aufgrund der Voten der interministeriellen Arbeitsgruppen 

HKR und KLR. Die Begründung der Entscheidung sowie die Gewichtung der Kriterien 

ist dem Finanzausschuss mit Schreiben vom 5.05.1998 vom Finanzministerium mit-

geteilt worden222.  

 

Es ergaben sich weder Anhaltspunkte dafür, dass der Vergabe eine politische Ent-

scheidung zugunsten einer Kooperation mit Hamburg unter Missachtung der Aus-

schreibungskriterien zugrunde lag  noch für die Behauptung des Landesrechnungs-

hofes, dass diese auf Grund einer vom damaligen Finanzminister persönlich erstell-

ten Prioritätenliste erfolgte223.  

 

Nach Auffassung des Ausschusses ist die Entscheidung vielmehr das Ergebnis eines 

Meinungsbildungsprozesses innerhalb der interministeriellen Arbeitsgruppen HKR 

und KLR auf der Basis einer Auswertung der eingegangenen Angebote durch den ex-

ternen Gutachter, dem Ergebnis der Testinstallationen unter Berücksichtigung der An-

forderungen der einzelnen Fachressorts an die zu beschaffende Software. 

 

Dieser Beurteilung liegen folgende Feststellungen zugrunde: 

 

Die Zeugin Störtebeker gab in ihrer Vernehmung vor dem Ausschuss an, die Verga-

beentscheidung habe im wesentlichen auf den Voten der interministeriellen Arbeits-

gruppe zu den Empfehlungen des externen Gutachters, der Fa. WIBERA beruht. Die-

se wollten der gutachterlichen Empfehlung  zugunsten des Produktes „ProFiscal der 

Fa. DOGRO nicht folgen, sondern favorisierten das Produkt des Anbieters de-

                                                
222 Udr. 14/1883.  
223 Prüfungsmitteilung des Landesrechnungshofes v. 11.12.2001, S. 29, B 21 d.A. = Nr. 25 im Udr. 15/4261.   
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bis/SAP. Hierfür waren Entscheidungen in den jeweiligen Fachressorts maßgeblich, 

die der IMAG angehörten224. 

Nach Aussage des ehemaligen Finanzministers  Möller bestand der Hauptgrund der 

Ablehnung des Angebotes der Fa. DOGRO durch die  interministeriellen Arbeitsgrup-

pen darin, dass erhebliche Zweifel an der Zukunftsfähigkeit des vom Gutachter emp-

fohlenen Systems bestanden. Es war aufgrund des bevorstehenden Verkaufs der 

Anbieterfirma unklar, wie lange eine Pflege der Software fortgesetzt werden könn-

te225. Dieser Aspekt wurde von der Fa. WIBERA in ihrer Bewertung der Angebote a-

ber nicht berücksichtigt und lag daher auch nicht der Empfehlung zugunsten der Fa. 

DOGRO zugrunde226. In nachfolgenden Gesprächen mit der Fa. DOGRO über die 

weitere Firmenentwicklung stellte sich heraus, dass für die dem Land angebotene 

Software noch zwei neuere Versionen bis 1999 bereitgestellt und die Weiterentwick-

lung des Produktes dann eingestellt wird. Eine Pflegegarantie konnte nur bis zum 

Jahr 2008 gegeben werden. Ab dem Jahr 2000 müsste das Land auf ein neues Pro-

dukt des Anbieters umsteigen, was weitere Kosten zur Folge hätte. An dem lt. Anbie-

ter problemlosen Wechsel bestanden im Finanzministerium jedoch Zweifel, insbe-

sondere wegen des erforderlichen Schulungsaufwandes und der Datenkonsistenz227.      

Über diesen Sachstand wurde der Finanzausschuss des Landtages in seiner Sitzung 

vom 7.05.1998 unterrichtet228. Einwände dagegen wurden im Verfahren weder vom 

Finanzausschuss, noch vom Landesrechnungshof erhoben.  

 

Die Projektleitung musste die Ablehnung des Systems durch die interministeriellen 

Arbeitsgruppen bei ihren Entscheidungen  berücksichtigen, da man kein System ein-

führen wollte, das von den Beteiligten nicht akzeptiert würde. Dieses war nach Dar-

stellung der Zeugin der Hauptgrund für die Vergabeentscheidung. Der Umstand, dass 

eine Vergabeentscheidung zugunsten des Anbieters debis/SAP zugleich auch die 

Möglichkeit einer Kooperation mit der Freien und Hansestadt Hamburg ermöglichen 

würde, kam als zusätzlicher Aspekt hinzu, sei jedoch nicht der Hauptgrund der Ent-

scheidung gewesen229. 

 

Die Darstellung wird bestätigt durch die Vernehmung des ehemaligen Finanzminis-

ters Möller vor dem Ausschuss. Zwar favorisierte der Zeuge Möller aufgrund negati-

ver Erfahrungen mit Alleingängen im EDV-Bereich eine Verbundlösung mit anderen 

                                                
224 Störtebeker, Prot. 73. Sitzung, S. 11. 
225 Möller, Prot. 75. Sitzung, S. 5. 
226 Gutachten der Fa. WIBERA v. 20.03.1998, B 36 L Nr. 77 d.A. = Nr. 9 im Udr. 15/4261. 
227 Vermerk Störtebeker v. 8.04.1998, B 36 Bd. L Nr. 85, Bl. 001 = Nr. 10 im Udr. 15/4261. 
228 Prot. 75. Sitzung Finanzausschuss v. 7.5.1998, S. 6. 
229 Störtebeker, Prot. 73. Sitzung, S. 11. 
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Ländern, sah seine Präferenz aber unter dem Vorbehalt der fachlichen Beurteilung 

und Empfehlungen der interministeriellen Arbeitsgruppen230.     

 

Die Begründung, warum der Empfehlung des Gutachters zur Beschaffung des Pro-

duktes der Fa. DOGRO nicht gefolgt wurde, erscheint aus Sicht des Untersuchungs-

ausschusses schlüssig und überzeugend. Die Beschaffung eines Systems, dessen 

Arbeitsfähigkeit nicht einmal mittelfristig gesichert war, hätte einerseits das Ziel der 

Landesregierung, eine dauerhafte Lösung zu erreichen verfehlt. Andererseits hatte 

eine solche Entscheidung auch der Intention des Finanzausschusses widersprochen, 

mit dem Einstieg in eine „unendliche Geschichte“ permanent Finanzmittel nachschie-

ßen zu müssen und an anderer Stelle zur Forderung nach vertraglichen Ausstiegs-

möglichkeiten des Landes geführt hat231.  

Genau dieses zeichnete sich aber durch die absehbare Einstellung der Fortentwick-

lung der von der Fa. DOGRO angebotenen Software und den notwendigen Umstieg 

auf ein neues Produkt bereits deutlich ab.  

 

Dieser Umstand findet im Prüfbericht des Landesrechnungshofes jedoch keine aus-

drückliche Erwähnung232. Vielmehr wurde das Finanzministerium aufgefordert zu be-

legen, wie es zu der Auffassung gelangt war, dass die Ausschreibung auch dann zu 

einem wirtschaftlichen Ergebnis geführt habe, wenn der Fa. DOGRO nicht der Zu-

schlag erteilt würde. Das Finanzministerium hatte den Finanzausschuss im Verfahren 

davon unterrichtet, dass abweichend von den Empfehlungen des Gutachters 

WIBERA nach ihrer Auffassung keine Aufhebung der Ausschreibung erfolgen muss-

te, wenn die von der WIBERA auf Rang 1 platzierte Fa. DOGRO nicht den Zuschlag 

erhalten würde233. Zur Begründung wurde angeführt, dass mit der Beauftragung von 

debis/SAP und der Kooperation mit Hamburg erhebliche Synergiegewinne in den Be-

reichen Lizenz- und Anpassungskosten sowie Personalaufwendungen erzielt werden 

könnten234 . In der vom Landesrechnungshof angeforderten Stellungnahme zum 

Prüfbericht vom 6.02.2002 weist das Finanzministerium ergänzend auf die wirtschaft-

liche Bedeutung der Zukunftsfähigkeit der SAP-Software hin, da das Basissystem 

SAP R/3 nicht nur in Schleswig-Holstein und Hamburg eingesetzt werden soll, son-

dern bereits in Bayern, Berlin, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Branden-

burg und Sachsen-Anhalt in unterschiedlichen Ausprägungen eingesetzt wird235.  

                                                
230 Möller, Prot. 75. Sitzung, S. 5 f.. 
231 Stritzl, Prot. Finanzausschuss 77. Sitzung v. 4.06.1998, S. 6. 
232 Prüfungsmitteilung des Landesrechnungshofes v. 11.12.2001, S. 24 f, B 21 d.A. = Nr. 25 im Udr. 15/4261. 
233 Udr. 14/1883, S. 4.  
234 A.a.O., S. 11 f.. 
235 Stellungnahme des Finanzministeriums zum Prüfbericht des Landesrechnungshofes vom 6.02.2002 S. 13 f. B 
21 d.A. = Nr. 34 im Udr. 15/4126. 
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Nachfolgend äußert der Vizepräsident des Landesrechnungshofes in seiner Verneh-

mung vor dem Untersuchungsausschuss gleichwohl  Kritik daran , dass die zur Be-

gründung angeführte Zukunftsfähigkeit der ausgewählten Software gar nicht hätte 

beurteilt werden können, da diese erst entwickelt werden musste236. Nach seiner Auf-

fassung soll vielmehr für die Auftragsvergabe ausschlaggebend gewesen sein, dass 

die Modernisierung des Rechnungswesens im Mehrländerverbund mit Hamburg er-

folgen sollte. Die Festlegung der Freien und Hansestadt Hamburg auf SAP sei daher 

ein „K.O.-Kriterium“ für alle anderen Anbieter gewesen. Damit erkläre sich auch, wa-

rum die Landesregierung vom Entscheidungsvorschlag der Beraterfirma abgewichen 

sei237. 

   

Bei erster Betrachtung erscheint diese Kritik schlüssig, jedoch kann der Ausschuss 

nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme diese Wertung nicht teilen. Vielmehr haben 

sich keine Hinweise dafür ergeben, dass aus unzulässigen Erwägungen von der Be-

urteilung der Beraterfirma abgewichen wurde. Die Begründung der Landesregierung 

erscheint dem Ausschuss vielmehr gut vertretbar und an den Prinzipien der Landes-

haushaltsordnung orientiert:   

Es stand zum Zeitpunkt der Auswahlentscheidung bereits fest, dass das Produkt der 

Fa. DOGRO die Anforderungen an die Zukunftsfähigkeit nicht erfüllen konnte, zudem 

zeichneten sich bereits mittelfristig erhebliche Kosten und Aufwendungen für die Um-

stellung auf die ab 2001 einzuführende neue Software ab, welche auch Auswirkun-

gen auf die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Produktes hatte. Dieses wurde je-

doch durch den Gutachter nicht berücksichtigt. Die Zukunftsfähigkeit der ebenfalls 

noch zu entwickelnden Nachfolgesoftware konnte auch nicht beurteilt werden, da die-

se einerseits noch nicht existierte, andererseits offensichtlich auch noch nicht am 

Markt eingeführt wurde. Somit ließen sich zum Zeitpunkt der Beschaffung noch keine 

Aussagen über die technische oder wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des Produk-

tes proFiscal und seines Nachfolgesystems treffen.  

Andererseits handelte es sich bei der Grundlage der zu entwickelnden Software des 

Anbieters debis/SAP mit der Plattform SAP R/3 um ein am Markt erfolgreich einge-

führtes und weit verbreitetes System, dessen wirtschaftliche Zukunft und damit auch 

die technische Fortentwicklung mittel- bis langfristig gesichert war. Zudem bestand 

auch am Fortbestand des Auftragnehmers und damit an dessen Leistungsfähigkeit 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses im Gegensatz zum Anbieter DOGRO kein 

Zweifel, so dass im Rahmen der zu treffenden Prognoseentscheidung die Vergabe an 

                                                
236 Qualen, Prot. 72. Sitzung, S. 11. 
237 Qualen, a.a.O., S. 8.  
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debis/SAP aus Sicht des Ausschusses nachvollziehbar erschien. Überdies erscheint 

die weite Verbreitung der Softwareplattform SAP R/3 in der öffentlichen Verwaltung 

und die damit verbundene umfangreiche Erfahrung des Anbieters mit deren speziel-

len Anforderungen auch aus Sicht des Ausschusses als ein wesentlicher Faktor, wel-

cher der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit eines Angebotes zugrunde gelegt werden 

kann. Dies gilt umso mehr, als ja auch in den Beratungen des Finanzausschusses 

deutlich wurde, dass auch das Parlament gerade keine unsichere Lösung wollte, die 

im Sinne einer „unendlichen Geschichte“238 nach den Anschaffungskosten unkalku-

lierbare Folgekosten durch Nach- und Neukauf von Software sowie den damit ver-

bundenen Aufwendungen für Anpassung und Schulungen nach sich zieht.  

Aus diesem Grunde vermag der Untersuchungsausschuss der Kritik des Landes-

rechnungshofes an dieser Stelle nicht zu folgen. Vielmehr ist die Argumentation des 

Finanzministeriums auch aus Sicht des Ausschusses nachvollziehbar, dass einerseits 

das Kriterium der Zukunftsfähigkeit des Produktes im Rahmen der Wirtschaftlich-

keitsbetrachtung eine wesentliche Rolle spielen muss, andererseits dieses durch den 

Anbieter debis/SAP in besonderer Weise erfüllt wurde.  

 

Eine Einflussnahme der Auftragnehmer oder Personen, die nicht mit der Durchfüh-

rung des Beschaffungsverfahren dienstlich befasst waren auf das Vergabeverfahren 

konnte nicht festgestellt werden. Sofern mit Vertretern der Freien und Hansestadt 

Hamburg  während des Vergabeverfahren Gespräche über die Möglichkeiten einer 

Kooperation im Bereich des Rechnungswesens geführt wurden, mögen diese zwar 

die konkreten Möglichkeiten und Voraussetzungen einer Zusammenarbeit zum Inhalt 

gehabt haben, eine direkte Auswirkung im Sinne einer Vorfestlegung vor Ablauf des 

Präsentations- und Prüfungsverfahren konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.  

Die Feststellung des Landesrechnungshofes, dass aufgrund der, mit der Freien und 

Hansestadt Hamburg geführten Gespräche, für das Finanzministerium bereits seit 

Mitte März das Ausschreibungsergebnis und die Zuschlagserteilung an SAP festge-

standen habe und es auf das Ergebnis der noch durchzuführenden Testinstallationen 

nicht mehr angekommen sei239, konnte den Ausschuss nicht überzeugen. 

 

Aus Sicht des Ausschusses ist hierzu anzumerken, dass es zunächst einmal  dahin-

gestellt bleiben kann, ob das Finanzministerium vor Ablauf des Verfahrens eine Vor-

festlegung getroffen hat oder nicht. Der Finanzminister war entgegen der Darstellung 

des Landesrechnungshofes weder Herr des Verfahrens noch alleiniger Entschei-

dungsträger. Das Finanzministerium war als eines von mehreren Fachressorts in den 

                                                
238 Vgl. Abg. Stritzl, Prot. Finanzausschuss 77. Sitzung v. 4.06.1998, S. 6. 
239 Prüfungsmitteilung des Landesrechnungshofes v. 11.12.2001, S. 30, 32, B 21 d.A. = Nr. 25 im Udr. 15/4261.   
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interministeriellen Arbeitsgruppen vertreten und hatte selbstverständlich das Recht 

und auch die Aufgabe, seine Vorstellungen zu äußern und zum Meinungsbildungs-

prozess beizutragen, die Entscheidung in der Sache stand jedoch ausschließlich den 

interministeriellen Arbeitsgruppen zu.  

 

Der Finanzminister hat zudem seine politische Präferenz für eine Verbundlösung kei-

neswegs verheimlicht, sondern durch Vorlage einer Prioritätenliste in das Verfahren 

eingeführt und diese sachlich begründet. Dies erfolgte jedoch unter dem Vorbehalt 

einer sachlichen Beurteilung der Angebote durch den Gutachter und die Arbeitsgrup-

pen und stellt damit aus Sicht des Ausschusses auch keine einseitige Festlegung auf 

einen bestimmten Anbieter dar. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuwei-

sen, dass auch Mitglieder des Finanzausschusses des Landtages im Verlauf der Be-

ratungen Interesse an einer Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern auf dem 

Gebiet des Rechnungswesens, insbesondere mit Hamburg bekundet haben240.  

Um die vom Landesrechnungshof unterstellte  Vorwegnahme der Entscheidung wirk-

sam herbeiführen zu können, hätte es vielmehr einer massiven Einflussnahme des 

Finanzministeriums auf die Mitglieder der interministeriellen Arbeitsgruppen bedurft, 

damit diese nicht nur ihre ressorteigenen Interessen hinter den angeblichen Plänen 

des Finanzministeriums zurückstellen sondern zudem sich auch kollektiv dazu bereit 

erklärten würden, die Verantwortung für die Manipulation eines Ausschreibungsver-

fahren zu übernehmen. Hierfür hat die Untersuchung keinerlei Anhaltspunkte erge-

ben. 

Es liegen auch keine Hinweise darauf vor, dass den Mitgliedern der interministeriellen 

Arbeitsgruppen durch Einführung der Prioritätenliste des Finanzministers in das Ver-

fahren auch ohne ihr aktives Mitwirken die Möglichkeit abgeschnitten wurde, unter 

Zugrundelegung der fachlichen Beurteilung der Angebote und unter Berücksichtigung 

der Belange ihres jeweiligen Ressorts auch eine andere Entscheidung zu treffen, die 

den Präferenzen des Finanzministers nicht entsprochen hätte.  

 

Die Zeugin Störtebeker hat in ihrer Vernehmung vielmehr glaubhaft bekundet, dass 

an sie zu keinem Zeitpunkt herangetragen wurde, dass Entscheidungen bereits im 

Vorwege gefallen sein sollen. Zwar gab es eine Liste der politischen Präferenzen des 

Finanzministers, die Entscheidung erfolgte jedoch durch die interministeriellen Ar-

beitsgruppen241.  

Weder die Akten, noch die Vernehmung weiterer Zeugen lassen für den Untersu-

chungsausschuss an dieser Darstellung ernsthafte Zweifel aufkommen. Eine Festle-

                                                
240 Prot. Finanzausschuss, 75. Sitzung v. 7.05.1998, S 5; 77. Sitzung v. 4.06.1998, S. 7.   
241 Störtebeker, Prot. 73. Sitzung, S. 32.  
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gung der Entscheidungsträger vor Abschluss des Verfahrens hat ebenso wenig  

stattgefunden, wie eine unzulässige Einflussnahme eines Anbieters oder Dritter.   

 

 

 

Wann und auf welche Weise wurden die Mitglieder des Schleswig-

Holsteinischen Landtages von den vorgenannten Vorgängen informiert? 

 

Bewertung: 

 

Die Mitglieder des Schleswig-Holsteinischen Landtages wurden über den gesamten 

Beschaffungsvorgang fortlaufend durch mündliche und schriftliche Berichterstattung 

im Finanzausschuss unterrichtet. Zusätzlich wurden die finanzpolitischen Sprecher 

und Sprecher der Fraktionen und des SSW bei gegebenem Anlass schriftlich über 

Einzelheiten des Vergabeverfahrens unterrichtet, wenn die Situation dies erforderte. 

So wurden die finanzpolitischen Sprecher z.B. über die abgeschlossenen Verträge in-

formiert, aus denen sich das Kündigungsrecht des Landes „aus wichtigem Grund“ 

und im Umkehrschluss die Erkenntnis ergab, dass die vom Finanzausschuss ge-

wünschte „Reißleine“ d. h. die  Koppelung der Vergabeentscheidung an eine Mach-

barkeitsstudie aus rechtlichen Gründen nicht realisiert werden konnte.  

 

Die Prüfungsmitteilungen des Landesrechnungshofes sowie die Stellungnahmen des 

Finanzministeriums sind den Abgeordneten als Umdruck bekannt gegeben worden. 

 

Über die gegen den Betroffenen Staatssekretär a.D. Lohmann erhobenen Vorwürfe 

im Zusammenhang mit seinen Beraterverträgen hat der Finanzminister erstmals am 

31.01.2002 und danach fortlaufend den Finanzausschuss unterrichtet. 

 

Dem Untersuchungsausschuss wurde schließlich umfangreiches Aktenmaterial über 

die Vorgänge zur Verfügung gestellt, die Grundlage dieser Bewertung sind. 

 

Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die Landesregierung das Parlament ausrei-

chend über die hier zu untersuchenden Vorgänge informiert hat. Hinweise darauf, 

dass Informationen zurückgehalten wurden, haben sich nicht ergeben.  
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Welche sonstigen Geschäftsbeziehungen bestehen oder bestanden mit den 

Auftragsnehmern bzw. verbundenen unternehmen und dem Land Schleswig-

Holstein? Wurden von den Mitgliedern der Landesregierung oder ihren Mitar-

beitern während des Vergabeverfahrens auch in anderer Sache Verhandlungen 

mit den Auftragnehmern bzw. verbundenen Unternehmen geführt? 

 

Bewertung: 

 

 

Der Untersuchungsausschuss hat hierzu keine Feststellungen getroffen. Hinweise auf 

weitere Geschäftsbeziehungen oder Verhandlungen des Landes mit den Auftrag-

nehmern außerhalb des vorliegenden Vergabeverfahrens liegen nicht vor.  

 



  Seite  86  

 

3.a  Wurden die in das ausgewählte System gesetzten Erwartungen erfüllt? 

 

Bewertung: 

 

Nach Erkenntnis des Untersuchungsausschusses wurden die von Landesregierung 

und Parlament in das ausgewählte System gesetzten Erwartungen erfüllt.  

 

Der Untersuchungsausschuss teilt die Feststellungen der Landeregierung in der Be-

antwortung einer Großen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Ver-

waltungsstrukturreform für den Zeitraum 1996 – 2002 (Drs. 15/2560). 

 

Die Landesregierung hat in ihrer Antwort auf eine Große Anfrage der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Verwaltungsstrukturreform für den Zeitraum 1996 - 

2002 auf die Frage nach Sachstand und Erfahrungen mit der Einführung der Kosten-

Leistungsrechnung in der Landesverwaltung diese wie folgt beschrieben: 

 

 

„7. Außerdem hat die Landesregierung die Kosten-Leistungsrechung (KLR) 

in der Landesverwaltung eingeführt. Wann wird dieser Prozess abgeschlossen 

sein? Welche Einspareffekte erwartet die Landesregierung durch das neue 

System - führt die Einführung der KLR zu einer Reduzierung von Personal- 

und/oder Sachkosten in der Verwaltung oder zu Mehrausgaben in diesen Be-

reichen? Für wie zukunfts- und leistungsfähig hält die Landesregierung das 

von ihr ausgewählte System SAP? 

 

Antwort: 

Die Landesregierung hat am 11.12.2001 dem weiteren Verfahren der flächen-

deckenden Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung in der Landes-

verwaltung grundsätzlich bis Ende 2003, in gleich gelagerten Behörden und in 

Ausnahmefällen spätestens bis Ende 2005 zugestimmt. Dies wurde dem Fi-

nanzausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages mit Schreiben vom 

13.12.2002 mitgeteilt (Umdruck 15/1717). Zurzeit (Stand Januar 2003) ver-

wenden 79 Behörden von rd. 200 KLR relevanten Behörden eine KLR. 

Die KLR ist ein Baustein einer modernen Verwaltungssteuerung, deren Wir-

kungen aber erst erzielt werden, wenn KLR-Daten für Steuerungsentschei-

dungen genutzt werden. Eine isolierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hätte da-
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her lediglich eine eingeschränkte Aussagekraft. Auch die für einen Wirtschaft-

lichkeitsnachweis erforderliche Produktivitätssteigerung im Zusammenhang 

mit der KLR-Einführung ist nicht mit einem konkreten Prozentsatz zu bestim-

men. Aufwändige wissenschaftliche Studien (Horváth-Gutachten) bestätigen, 

dass eine KLR-Einführung aufgrund positiver Effekte grundsätzlich zu Produk-

tivitätssteigerungen führt. Eine genaue Höhe ist aufgrund der vielen Einfluss-

faktoren und der nicht immer eindeutigen Kausalzusammenhänge nicht quan-

tifizierbar. 

Ein entscheidendes Kriterium für die Auswahl der Software SAP R/3 war die 

Zukunftsfähigkeit. So wird das System SAP R/3 nicht nur in Schleswig-

Holstein und Hamburg, sondern auch in den Ländern Bremen, Hessen und 

Baden-Württemberg sowie in Behörden der Länder Bayern, Berlin, Nieder-

sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und 

Sachsen-Anhalt mit unterschiedlichen Ausprägungen eingesetzt. 

Das SAP-Verfahren erfüllt die in der täglichen Arbeit erforderlichen Leistun-

gen. Anpassungen und Verbesserungen der Funktionalitäten werden laufend 

eingearbeitet. 

Aktuell ist hierzu beispielsweise auf folgendes Projekt hinzuweisen: 

Am 13. Januar 2003 hat die Staatssekretärsrunde die Erweiterung der Funkti-

onalitäten des SAP Systems (ISPS – Mittelbewirtschaftung) um Region und 

fachpolitisches Ziel beschlossen. 

Die Erweiterung der Funktionalitäten scheint geeignet, Controlling der Förder-

programme in der Landesverwaltung zu optimieren. Das Land Schleswig-

Holstein ist in der Lage, aufgrund des beschafften Bewirtschaftungsverfahrens 

diese Anforderung innerhalb bestehender Systeme umzusetzen. Der Auf-

bau eines Fördercontrollings wird auch in anderen Bundesländern betrieben, 

hier aber mit zusätzlichen EDV-Programmen. Diese Lösungsansätze bedeu-

ten aber immer doppelten Erfassungsaufwand, mit den damit verbundenen 

Ungenauigkeiten, und regelmäßig zusätzlichen Personalbedarf. Diese kriti-

schen Erfolgsfaktoren für ein funktionierendes Controlling sind in Schleswig-

Holstein aber nicht gegeben. Durch den Ausbau des hier eingesetzten Bewirt-

schaftungssystems erhält das Land einen erheblichen „Mehrwert“ der einge-

setzten Programme und dürfte damit bundesweit zukünftig bei einem Förder-

programmcontrolling eine Vorreiterrolle einnehmen. 

Diese Auffassung wird auch dadurch untermauert, dass Nordrhein-Westfalen 

sich bereits im Planungsstadium der Erweiterung für die in der Landesverwal-
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tung erarbeitete innovative zusätzliche Nutzung des SAP-Systems interes-

sier.“t242 

 

                                                
242 Drs. 15/2560, S. 24 f.. 
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4. In welchem Umfang, auf welche Weise und in welcher Form haben Staatssekre-

tär a.D. Dr. Joachim Lohmann, weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mit-

glieder der Landesregierung oder des Landesrechnungshofs oder andere Per-

sonen Einfluss auf die Auftragsvergabe genommen? 

 

 

 

Bewertung: 

 

Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass der benannte Personenkreis im Rahmen 

seiner dienstlichen Funktion und Aufgaben in den dafür vorgesehenen Gremien Ein-

fluss auf die Auftragsvergabe genommen hat.  

 

Der Betroffene Staatssekretär a.D. Lohmann hat angegeben, an vier Entscheidungen 

beteiligt gewesen zu sein: Dem Ausschreibungsumfang, der Wirtschaftlichkeitsbe-

rechnung, der Verhandlungen mit den norddeutschen Ländern sowie den Entschei-

dungen über die, von den interministeriellen Arbeitsgruppen vorgelegten Alternati-

ven243. 

 

Hinweise darauf, dass Personen außerhalb ihrer dienstlichen Befugnisse oder außer-

halb der dafür vorgesehenen Gremien Einfluss auf Entscheidungen über Auftrags-

vergaben genommen haben, hat die Untersuchung nicht ergeben. Ebenso liegen kei-

ne Anhaltspunkte darauf  vor, dass Anregungen oder Entscheidungen  der Personen 

aus dem o.g. Kreis aufgrund pflicht- oder treuwidriger Erwägungen erfolgten. Der 

Ausschuss weist nochmals darauf hin, dass die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 

keinen Verdacht hinsichtlich einer Vorteilsnahme oder Vorteilsgewährung im Zusam-

menhang mit dem hier zu erörternden Verfahren ergeben haben.     

 

                                                
243 Dr. Lohmann, Prot. 80. Sitzung –Teil 1- , S. 13 f.. 
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5. Welche Mitglieder, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Landesregierung oder 

weitere Personen hatten zu welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang, in welcher 

Form und mit welchem Hintergrund Kenntnis von Beraterverträgen oder ande-

ren wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Anbietern bzw. Lieferanten der o.g. 

Leistungen sowie verbunden Unternehmen und Staatssekretär a.D. Dr. Joachim 

Lohmann oder anderen Personen und zu welchem Zeitpunkt, in welchem Um-

fang, in welcher Form und mit welchem Hintergrund haben sie diese Kenntnisse 

an wen weitergegeben? 

 

Bewertung: 

 

Beratervertrag zwischen der Fa. SAP und dem Betroffenen Staatssekretär a.D. 

Dr. Lohmann: 

 

Vor dem 30.01.2002 hatte nach Überzeugung des Untersuchungsausschusses kein 

Mitglied und keine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Landesregierung Kenntnis dar-

über, dass der Betroffene Staatssekretär a.D. Dr. Lohmann gegen Entgelt auf ver-

traglicher Basis für die Firmen debis und SAP tätig war.  

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hat der Betroffene Staatssekretär a.D. Dr. 

Lohmann erstmals am 30.01.2002 in einem Telefonat  Staatssekretär Döring  darüber 

unterrichtet, dass er mit den Firmen debis und SAP Beraterverträge abgeschlossen 

hat. Diesem Gespräch gingen die folgenden Ereignisse voran: 

 

Nachdem der damalige Finanzminister, der Zeuge Möller, am 17.01.2002 von der Mi-

nisterpräsidentin beauftragt wurde, Informationen über angebliche Unregelmäßigkei-

ten im Zusammenhang mit der Auftragsvergabe an debis/SAP nachzugehen, führte 

er im Rahmen der Aufklärung des Sachverhaltes am Abend des 27.01.2002 mit dem 

Betroffenen Staatssekretär a.D. Dr. Lohmann ein erstes Telefongespräch, welches 

die Vorwürfe über Unregelmäßigkeiten bei der KLR-Vergabe und möglichen vertragli-

chen Abhängigkeiten  des Betroffenen zum Inhalt hatte. Hierbei erörterte der Zeuge 

Möller am 27.01.2002  mit dem Betroffenen die Inhalte der mittlerweile schon öffent-

lich geführten Diskussion über das Thema „KLR Vergabe“ und die Andeutungen in 

Richtung eines Korruptionsfalles und wies auch darauf hin, dass dieser als seinerzeit 

zuständiger Staatssekretär des Finanzministeriums zu diesem Sachverhalt vom Fi-

nanzausschuss oder der Haushaltsprüfgruppe befragt werden könnte244. Zu diesem 

Zeitpunkt gab es noch keine Hinweise durch Dritte auf das Bestehen der Beraterver-

                                                
244 Möller, a.a.O.. 
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träge des Betroffenen im Zusammenhang mit den Berichten über Unregelmäßigkei-

ten bei der Auftragsvergabe KLR und Korruptionsvorwürfen gegen die ehemalige 

Projektleiterin. Der Zeuge Möller sah daher auch keinen Anlass, den Betroffenen in 

diesem Gespräch  mit Korruptionsvorwürfen in Verbindung zu bringen. Daher befrag-

te er ihn auch nur allgemein nach vertraglichen Bindungen im Zusammenhang mit 

seinen Veröffentlichungen, eine ausdrückliche Nachfrage nach Beraterverträgen fand 

nicht statt, weil der Zeuge Möller hierzu keine Veranlassung sah245. 

Dem Zeugen Möller war lediglich bekannt, das der Betroffene Vorträge hielt und ge-

legentlich Aufsätze zu den Themen Verwaltungsmodernisierung und Haushaltskonso-

lidierung veröffentlichte, welche er in Kopie auch dem Minister und Staatssekretär 

Döring übersandte246.  

 

Nach Darstellung des Zeugen Möller gab der Betroffene Staatssekretär a.D. Dr. 

Lohmann auf diese Fragen an, teilweise Honorare für Veröffentlichungen zu erhalten. 

Deren jeweilige Höhe sollte sich im zwei- bis dreistelligen Bereich bewegen247 und 

sich somit innerhalb der Verdienstgrenze in Höhe von 10.800 DM halten248.  

Die bereits seit dem 1.04.1999 bestehende Beratungstätigkeit für die Fa debis und 

die seit Juli 2000 bestehende vertragliche Beziehung zur Fa. SAP erwähnte der Be-

troffene Staatssekretär a.D. Dr. Lohmann hierbei nicht249. Zur Begründung gab er 

später in seiner Vernehmung vor dem Ausschuss an, der Zeuge Möller habe ihn nicht 

danach gefragt und er habe nicht annehmen können, dass er auch die Beraterverträ-

ge gemeint habe250.  

Über den Inhalt dieses Gespräches fertigte der Zeuge Möller einen Vermerk, den er 

nach Bekannt werden der Vorwürfe gegen den Betroffenen im Rahmen einer Sitzung 

des Finanzausschusses am 31.01.2002 verlas251.  

Der Zeuge Möller  berichtete nach diesem Gespräch am 29.01.2002 dem Kabinett 

über den bis dahin bekannten Sachstand und gab anschließend in einer  Kabinetts-

pressekonferenz einen Überblick über die Gesamtsituation252.  

 

Am Nachmittag des 30.01.2002 erhielt Staatssekretär Döring aus journalistischen 

Kreisen  die Information, es läge ein anonymes Schreiben vor, in welchem dem Be-

                                                
245 Möller Prot. 75. Sitzung, S. 24. 
246 Möller, Prot. Finanzausschuss 31. Sitzung v. 31.01.2002, S. 3 f.; Prot. 75. Sitzung, S. 23. 
247 Möller, Prot. Finanzausschuss 31. Sitzung v. 31.01.2002, S. 4. 
248 Möller, Prot. 75. Sitzung, S. 23. 
249 Möller, a.a.O.. 
250 Dr. Lohmann, Prot. 80. Sitzung –Teil 2- S. 26. 
251 Möller, Prot. Finanzausschuss 31. Sitzung v. 31.01.2002, S. 3 f. 
252 Möller, Prot. Finanzausschuss 31. Sitzung v. 31.01.2002, S. 4; Prot. 75. Sitzung, S. 25. 
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troffenen Staatssekretär a.D. Dr. Lohmann unterstellt werde, er habe mit den Firmen 

debis und SAP Beraterverträge geschlossen253. 

 

Darauf hin befragte der Staatssekretär Döring sofort den Betroffenen telefonisch zu 

diesem Sachverhalt. Hierbei teilte dieser ihm mit, dass er seit den Jahren 1999 und 

2000 auf der Basis von Beraterverträgen für die Firmen SAP und debis tätig war. 

Am gleichen Tage wurde der damalige Finanzminister Möller über den Sachverhalt 

unterrichtet. Dieser rief darauf hin ebenfalls den Betroffenen Staatssekretär a.D. Dr. 

Lohmann an und befragte ihn zu dem Sachverhalt.  

Der Zeuge Möller forderte zur weiteren Prüfung der Angelegenheit  von dem Betrof-

fenen während dieses Telefonats zum 31.01.2002, 8.00 Uhr die Vorlage einer dienst-

liche Erklärung. Zudem äußerte er gegenüber dem Betroffenen, er sei über die Infor-

mation, dieser habe Beraterverträge mit debis/SAP geschlossen, erschüttert254. Am 

30. oder 31.01.2002 informiert der damalige Finanzminister die Ministerpräsidentin 

über den Sachverhalt255. Am 31.01.2002 erfolgt dann eine Information des Finanz-

ausschusses in nicht öffentlicher Sitzung durch den Minister, in welcher auch der 

Text der dienstlichen Erklärung des Staatssekretärs a.D. Dr. Lohmann verlesen wur-

de256. Der Zeuge Möller und Staatsekretär Döring entschieden daraufhin mit Billigung 

der Ministerpräsidentin, gegen den Betroffenen Staatssekretär a.D. Dr. Lohmann ein 

dienstrechtliches Verfahren einzuleiten und die Staatsanwaltschaft einzuschalten257. 

 

Der Zeuge Möller gab bereits in seiner vor dem Finanzausschuss am 31.01.2002 ab-

gegebenen Erklärung und vor dem Untersuchungsausschuss an, von den Beraterver-

trägen mit debis und SAP vor dem Gespräch von Staatssekretär Döring mit dem Be-

troffenen am 30.01.2002 keine Kenntnis gehabt zu haben258. Der Betroffene Staats-

sekretär a.D. Dr. Lohmann gab in seiner Vernehmung vom 2.02. und 9.02.2004 eine 

andere Darstellung der Information des Zeugen Möller über seinen Beratervertrag mit 

der Fa. debis an. Demnach will er den Zeugen Möller bereits lange vor dem Telefonat 

vom 30.01.2002 während einer gemeinsamen Fahrt im Dienstwagen des Zeugen 

Möller in Berlin über seine Verbindung zur Fa. debis unterrichtet haben259.  Nähere 

Angaben zum Zeitpunkt dieses angeblichen Gespräches konnte der Betroffene in 

seiner Vernehmung jedoch ebenso wenig machen, wie er Auskunft über den Ge-

                                                
253 Möller, Prot. Finanzausschuss 31. Sitzung v. 31.01.2002, S. 4. 
254 Dr. Lohmann, Prot. 80. Sitzung –Teil 2- S. 25 f.; Computervermerk Dr. Lohmann B 36 d (Beweismittelordner 4) 
Bl. 26 = Nr. 1 im Udr. 15/4261. 
 
255 Möller, Prot. 75. Sitzung, S. 25; Prot. Finanzausschuss 31. Sitzung v. 31.01.2002 – öffentlicher Teil –    S. 3 
256 Prot. Finanzausschuss 65. Sitzung –nicht öffentlicher Teil – S. 14 f.. 
257 Möller Prot. 75. Sitzung, S. 25 f.. 
258 Möller, Prot. Finanzausschuss 31. Sitzung v. 31.01.2002, S. 4.; Möller Prot. 75. Sitzung, S. 24.. 
259 Dr. Lohmann, Prot. 80. Sitzung –Teil 1- S. 21; 42 f.. 
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sprächsverlauf oder andere Rahmenbedingungen des Ereignisses geben konnte260. 

Er behauptet jedoch, dass er bei dieser Gelegenheit dem Zeugen Möller gesagt ha-

ben will, dass er für die Fa. debis arbeiten würde. Eine genauere Angabe der Tätig-

keit sei aber mangels genauer Nachfragen  unterblieben261. Ob er in diesem Ge-

spräch den Begriff „Beratervertrag“ oder eine andere Formulierung benutzt hat, konn-

te der Betroffene nicht angeben262. Auch eine positive Beschreibung der Reaktion 

seines Gesprächspartners auf diese Mitteilung war dem Betroffenen nicht möglich263. 

Ob er den Zeugen Möller auch zu einem früheren Zeitpunkt über den im Jahr 2000 

geschlossenen Beratervertrag mit der Fa. SAP informiert haben will, konnte der Be-

troffene nicht erinnern264.   

 

Der Untersuchungsausschuss hat erhebliche Zweifel an diesen Darstellungen des 

Betroffenen Staatssekretär a.D. Dr. Lohmann und folgt ihnen im Ergebnis nicht. 

Hinsichtlich seiner Darstellung der Fahrt im Dienstwagen des Ministers lassen sich 

die erheblichen Erinnerungslücken des Betroffenen im Bereich des Randgeschehens 

hinsichtlich Zeitpunkt und Verlaufes des Gespräches auf der Fahrt vom Flughafen 

zum Bundesrat in Berlin noch dadurch erklären, dass dieses Gespräch mehrere Jah-

re zurückliegt, jedoch erscheinen die wenigen Angaben über den Kerninhalt des Er-

eignisses, wie z.B. Reaktionen des Zeugen Möller auf die Mitteilung der Tätigkeit für 

debis und Gesprächsinhalt unschlüssig und angesichts der Gesamtumstände wenig 

glaubhaft. 

 

Wenn der Betroffene die nach seiner Aussage „normale“ Reaktion des Zeugen nicht 

positiv beschreiben, sondern lediglich auf Auswahlfragen hin Angaben dazu machen 

kann, wie der Zeuge nicht reagiert haben soll, so erscheint dem Ausschuss diese 

Schilderung nicht von eigenen Erinnerungen getragen zu sein.  

Nicht überzeugend ist auch die Behauptung, der Zeuge habe offenbar keinerlei Nach-

fragebedarf zu Einzelheiten der Tätigkeit des Betroffenen für die Fa. debis gehabt. 

Der Ausschuss ist vielmehr der Überzeugung, dass der Betroffene den Zeugen Möl-

ler anlässlich der Begegnung in Berlin nicht über das Bestehen eines Beratervertra-

ges mit der Fa. debis informiert hat, sondern dieses marginale Ereignis zum Anlass 

für den Versuch nimmt, sein eigenes Fehlverhalten durch die Belastung des Zeugen 

Möller als früheren Dienstherren relativieren zu können.  

 

                                                
260 Dr. Lohmann, Prot. 80. Sitzung –Teil 1- S. 21 f.; Prot. 80. Sitzung –Teil 2- S. 46. 
261 Dr. Lohmann, Prot. 80. Sitzung –Teil 1- S. 24. 
262 Dr. Lohmann, Prot. 80. Sitzung –Teil 1- S. 46. 
263 Dr. Lohmann, Prot. 80. Sitzung –Teil 1- S. 22. 
264 Dr. Lohmann, Prot. 80. Sitzung –Teil 1- S. 21 f. 
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Von Bedeutung für die Glaubhaftigkeit der Behauptung des Betroffenen Staatssekre-

tär a.D. Dr. Lohmann über eine angeblich frühzeitigere Information des Zeugen Möller 

ist weiter der Umstand, dass der Betroffene selbst zum Zeitpunkt des zweiten Telefo-

nats mit dem Zeugen Möller am 30.01.2002 auch nicht davon ausging, dass diesem 

die Existenz der Beraterverträge bekannt war. Dieses lässt sich aus Sicht des Aus-

schusses daraus schließen, dass der Betroffene dem Staatssekretär Döring in dem 

Telefonat vom 30.01.2002 dazu riet, das Bestehen der Beraterverträge  auch dem 

Zeugen Möller mitzuteilen, da dieser nach seiner Einschätzung offenbar in dem Ge-

spräch vom 27.01.2002 mit den Fragen nach vertraglichen Beziehungen auch diese 

Verträge gemeint haben könnte 265. Dieser Hinweis an den Staatssekretär Döring hät-

te jedoch keinen Sinn gehabt, wenn der Zeuge Möller auch nach Vorstellung des Be-

troffenen zu diesem Zeitpunkt bereits Kenntnis über die Beraterverträge gehabt hätte. 

Auch spricht der, von dem Betroffenen selbst in einem Computervermerk über das 

zweite Telefonat mit dem Zeugen Möller am 30.01.2002 erwähnte Hinweis, dieser sei 

über die Mitteilung, der Betroffene sei für SAP und debis tätig, erschüttert gewe-

sen266, dafür, dass der Betroffene ihm erstmals an diesem Tage den Sachverhalt mit-

teilte. Zweifel daran, dass der Zeuge tatsächlich über diese Information erschüttert 

war, äußert der Betroffene weder in seinem Vermerk, noch in der Vernehmung vor 

dem Ausschuss267. 

 

In das Bild eines eher von taktischen Erwägungen geprägten Aussageverhaltens des 

Betroffenen fügt es sich auch, dass dieser mehrfach angab, er habe auf bestimmte 

Umstände nicht hingewiesen, weil er danach nicht gefragt wurde. So will er den Zeu-

gen Möller anlässlich des ersten Telefonats mit dem Zeugen Möller am 27.01.2002 

nicht auf seine Beraterverträge angesprochen haben, da dieser ihn nicht danach ge-

fragt habe268.  

Auch gibt er an, über seine Tätigkeit bei debis und SAP nur dann Auskunft erteilt zu 

haben, wenn er konkret danach gefragt wurde269.  Zur Frage, ob er den Zeugen Möl-

ler über das Honorar seiner Beraterverträge informiert habe, gab er an, er hätte ihm 

dieses gesagt, wenn er danach gefragt worden wäre, was nach seiner Vermutung 

aber nicht der Fall gewesen sein soll270. 

 

                                                
265 Computervermerk Dr. Lohmann B 36 d (Beweismittelordner 4) Bl. 25 = Nr. 1 im Udr. 15/4261;  Dr. Lohmann, 
Prot. 80. Sitzung –Teil 2- S. 26. 
266 Computervermerk Dr. Lohmann B 36 d (Beweismittelordner 4) Bl. 26 = Nr. 1 im Udr. 15/4261 
267 Dr. Lohmann, Prot. 80. Sitzung –Teil 2- S. 26. 
268 Dr. Lohmann, A.a.O.. 
269 Dr. Lohmann, Prot. 80. Sitzung –Teil 1- S. 22. 
270 B 38 c SB 2, Bl. 27 d.A. = Nr. 29 im Udr. 15/4261. 
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Diese Angaben erscheinen dem Ausschuss ebenso wenig  nachvollziehbar, wie die 

Behauptung des Betroffenen, er habe während des Gespräches am 27.01.2002 mit 

dem Zeugen Möller nicht erkannt, dass für diesen auch seine Beraterverträge von In-

teresse gewesen wären271. Sowohl der Anlass, als auch der Inhalt dieses Gesprä-

ches musste nach Auffassung des Ausschusses sehr wohl den Schluss nahe legen, 

dass der Zeuge Möller gemäß seines von de Ministerpräsidentin erhaltenen  Auftra-

ges bestrebt war, vor allem die Korruptionsvorwürfe gegen das Finanzministerium 

aufzuklären und hierfür jede Information über außerdienstliche vertragliche Bezie-

hungen zu den Auftragnehmern von größter Bedeutung war. Das dem Betroffenen 

dieser Zusammenhang in dieser Situation nicht deutlich geworden sein könnte, ist 

nicht nachvollziehbar.  

 

Zweifel begegnet auch die Behauptung des Betroffenen, er habe mehrere Personen 

selbst über seine Beratungstätigkeit für die Firmen debis und SAP informiert272.  

Auf konkrete Nachfrage, welche Personen dies seien, will der Betroffene zunächst 

nicht antworten und begründet dies damit, dass er sich seiner Erinnerung hinsichtlich 

der Personen nicht sicher sei. Erst auf die Ankündigung eines Vorhaltes aus den Ak-

ten der Staatsanwaltschaft hin, nennt der Betroffene mehrere Namen von Personen, 

die er über seine Beratungstätigkeit informiert haben will, darunter den Mitarbeiter 

des Finanzministeriums, Herrn Klaus Finke273. Dessen Name ist  auf einem Compu-

tervermerk unter der Überschrift „MFE-Information 9810 Berlin“ aufgeführt, der aus-

weislich des Dateivermerks am 11.02.2002 auf dem PC  des Betroffenen erstellt und 

bei diesem von der Staatsanwaltschaft sichergestellt wurde. Der Name „Finke“ wurde 

nachträglich handschriftlich durchgestrichen274.   

Herr Klaus Finke gibt in einer dienstlichen Erklärung vom 31.01.2002 an, ihm sei le-

diglich bekannt, dass der Betroffene, dem er bis zu dessen Ausscheiden aus dem 

Landesdienst unmittelbar unterstellt war, Aufsätze veröffentlichte und Vorträge hielt. 

Über Auftraggeber bzw. Kostenträger der Vorträge und Veröffentlichungen oder Ho-

norare habe sich der Betroffene ihm gegenüber nicht geäußert.     

 

Auf einem anderen Computervermerk, den der Betroffene im Zusammenhang mit der 

Affäre zu Gedächtnisstütze angefertigt haben will, werden unter dem Stichwort „LTF-

Kenntnis“ die Namen Nabel und Astrup aufgeführt275. Nach Auffassung des Aus-

                                                
271 Dr. Lohmann, Prot. 80. Sitzung –Teil 1- S. 62. 
272 Dr. Lohmann, Prot. 80. Sitzung –Teil 2- S. 6. 
273 Dr. Lohmann, a.a.O.. 
274 Computervermerk Dr. Lohmann B 36 d (Beweismittelordner 4) Bl. 60 f. = Nr. 1 im Udr. 15/4261. 
275 Computervermerk Dr. Lohmann B 36 d (Beweismittelordner 4) Bl. 7 = Nr. 1 im Udr. 15/4261. 
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schusses handelt es sich hierbei um eine Auflistung der Mitglieder der SPD-

Landtagsfraktion, die über die Verträge vor deren Bekanntwerden informiert gewesen 

sein sollen. 

 

Hinsichtlich des Abgeordneten Astrup gibt der Betroffene in seiner Vernehmung hier-

zu an, dieser sei „mit größter Wahrscheinlichkeit“ früher informiert gewesen. Zwar sei 

er sich nicht sicher, ob er früher mit ihm gesprochen habe, aber er ging davon aus, 

dass der Abgeordnete Astrup es – wie viele andere – gewusst haben soll276.      

Die Angabe, der Abgeordnete Holger Astrup sei vorab über seiner Beraterverträge in-

formiert, musste der Betroffene in seiner Vernehmung vom 9.02.2002 auf Vorhalt des 

Protokolls des erstem Teils seiner Vernehmung und auf  Befragen des Abgeordneten 

Astrup hin selbst korrigieren277. 

 

Der Ausschuss geht aufgrund dieser Umstände davon aus, dass die Angaben des 

Betroffenen zu den von ihm informierten Personen in seiner Vernehmung sowie in 

den von ihm gefertigten Computervermerken nicht glaubhaft  sind.  

Die Zeugin Störtebeker bekundete vor dem Ausschuss, dass sie erst nach ihrem 

Ausscheiden aus dem Landesdienst im März 2001 von der Tätigkeit des Betroffenen 

Staatssekretär a.D. Dr. Lohmann für die Fa. SAP erfahren habe. Sie habe hiervon 

aber niemanden in Schleswig-Holstein unterrichtet278.  

   

 

                                                
276 Dr. Lohmann, Prot. 80. Sitzung –Teil 1- S. 65. 
277 Dr. Lohmann, Prot. 80. Sitzung –Teil 2- S. 28 ff.. 
278 Störtebeker, Prot. 73. Sitzung, S. 14, 16. 
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Beruflicher Wechsel der Gesamtprojektleiterin zu SAP: 

 

Da im Zusammenhang mit dem beruflichen Wechsel der ehemaligen Projektleiterin 

zur Fa. SAP keine Rechtsverstöße festzustellen waren, ist dieser Bereich nicht mehr 

Gegenstand besonderer Untersuchung des Ausschusses gewesen. 

 

 

 

 

6.  Wurden im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorgängen ehemaligen oder 

derzeitigen Mitgliedern, Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der Landesregierung 

oder weiteren Personen Zuwendungen jedweder Art bzw. Vergünstigungen 

durch Dritte in Aussicht gestellt oder gemacht bzw. Verträge mit ihnen jedwe-

der Art geschlossen oder in Aussicht gestellt?  

Wenn ja, mit welchem Hintergrund, in welcher Form, zu welchem Zeitpunkt und 

in welchem Umfang?  

Wer hatte hiervon zu welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang, in welcher Form 

und mit welchem Hintergrund Kenntnis bzw. hat diese Kenntnisse an wen wei-

ter gegeben? 

 

Bewertung: 

 

 

Der Landesrechnungshof hat in seiner Prüfung des Vergabevorganges ebenso wie 

die Staatsanwaltschaft keine Beweise für eine Vorteilsnahme oder Vorteilsgewährung 

oder sonstige Vermögensdelikte der beteiligten Personen festgestellt279. Das gegen 

die ehemalige Projektleiterin eingeleitete Strafverfahren ist durch die Staatsanwalt-

schaft mangels hinreichenden Tatverdachts eingesellt worden. Die Verurteilung des 

Betroffenen Staatssekretär a.D. Dr. Lohmann wegen Betruges erfolgte nicht im Zu-

sammenhang mit dem Beschaffungsverfahren sondern erfolgte ausschließlich auf-

grund eines Verstoßes gegen beamtenrechtliche Vorschriften im Zusammenhang mit 

der Ausübung privater Nebentätigkeiten nach dessen Eintritt in den einstweiligen Ru-

hestand. 

 

Der Untersuchungsausschuss hat im Laufe des Verfahrens keine anderweitigen 

Feststellungen getroffen. Somit kann die Gewährung von Zuwendungen und Ver-

                                                
279 Qualen, Prot. 72. Sitzung, S. 7. 
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günstigungen im Zusammenhang mit dem vorliegenden Beschaffungsverfahren aus-

geschlossen werden. 
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7. Wurden die im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorgängen von der Lan-

desregierung angelegten Akten bzw. elektronisch gespeicherten Vorgänge 

vollständig und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften ge-

führt? 

 

Bewertung: 

 

Nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses konnten im Rahmen der 

Prüfung des Vergabevorganges durch den Landesrechnungshof die Aufforderung 

des Finanzministeriums zur Abgabe eines Angebotes für die Erweiterung des Pro-

jekts „Rechnungswesen des Landes Schleswig-Holstein“ vom 01.06.1999 an debis 

und die Bestandteile des am 29.09.1999 geschlossenen Erweiterungsvertrages mit 

einem Volumen von 4,6 Millionen DM nicht vorgelegt werden280. Wie es zu diesem 

Verstoß kam, konnte im Rahmen der Untersuchung nicht geklärt werden. 

Grundlage für die Aktenführung in der Landesverwaltung ist die „Aktenordnung für die 

schleswig-holsteinische Landesverwaltung“ (AktenO). Diese sieht in Punkt 3.2 zur 

Ordnung der Verwaltungsvorgänge folgendes vor: 

„3.2 Ordnung der Vorgänge 

Die einzelnen Vorgänge sind in sich zeitlich, sachlich und zweckmäßig zu 

ordnen. Sie sind so anzulegen, dass sie übersichtlich sind und das zur Bear-

beitung benötigte Schriftgut enthalten. Für in sich abgeschlossene Sachver-

halte sind einzelne Vorgänge zu bilden. Mehrere Sachverhalte sollen nur dann 

zu einer Akte zusammengefasst werden, wenn eine Aufteilung in Einzelvor-

gänge nicht möglich oder sinnvoll ist oder wenn der Umfang der Einzelvor-

gänge zu gering wäre. Die Aktenbezeichnung soll den Gegenstand des ge-

samten Vorganges kennzeichnen.“ 

Demnach hätte der Vorgang das gesamte Schriftgut, mithin auch die dem Landes-

rechnungshof nicht vorgelegten Unterlagen enthalten müssen. Dies war zumindest 

zum Zeitpunkt bis zur Fertigung der Prüfungsmitteilung des Landesrechnungshofes 

nicht der Fall. 

Verantwortlich für die Aktenführung im Rahmen des Projektes war jeder Sachbearbei-

ter für seinen Teilbereich, die Gesamtverantwortung lag bei der Projektleiterin. Eine 

ständige  Überprüfung der Aktenführung durch sie hat nicht stattgefunden, sie hat 

                                                
280 Prüfungsmitteilung des Landesrechnungshofes zum Ergebnis der Prüfung der Auswahl eines Mittelbewirt-
schaftungs- und Kostenrechnungssystems für die Landesverwaltung v. 11.12.2001, S. 2, B 21 d.A. = Nr. 25 im 
Udr. 15/4261. 
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vielmehr Sorge dafür getragen, dass eine umfassende Dokumentation des Vorgan-

ges erfolgt281.  

 

Der seinerzeit zuständige Leiter der Haushaltsabteilung, der Zeuge Rohs, gab in sei-

ner Vernehmung an, dass weder er selbst, noch die Referatsleiter die Einhaltung der  

Bestimmungen der Aktenordnung durch Mitarbeiter überprüft haben. Dies sei nach 

seiner Erinnerung ohne besonderen Anlass auch nicht üblich gewesen. Hinweise auf 

Mängel in der Aktenführung haben im vorliegenden Verfahren nicht gegeben. Auch 

sei es nach seiner Erinnerung noch nie vorgekommen, dass ein Staatssekretär oder 

Minister selbst die Aktenführung im Finanzministerium ohne konkreten Anlass über-

wacht hätte282. Der Betroffene Staatssekretär a.D. Dr. Lohmann gab hierzu an, eben-

falls nicht auf Mängel bei der Aktenführung durch die Projektleiterin aufmerksam ge-

worden zu sein283. 

 

Der Zeuge Rohs konnte keine Erklärung dafür angeben, weshalb die vom Landes-

rechnungshof aus seiner Abteilung angeforderten Unterlagen nicht vorgelegt werden 

konnten284. 

 

Nach Auffassung des Untersuchungsausschusses stellt dieser Vorgang einen Ver-

stoß gegen das Gebot der vollständigen und übersichtlichen Aktenführung i.S. Punkt 

3.2 der Aktenordnung für die schleswig-holsteinische  Landesverwaltung dar.  

Nach Überzeugung des Ausschusses wäre bei hinreichender Beachtung der Vor-

schrift die Vorlage der Vorgänge und deren Berücksichtigung im Rahmen der Prüfung 

des Landesrechnungshofes möglich gewesen. Hinsichtlich der funktionalen Verant-

wortlichkeit im Rahmen einer Beurteilung von Fehlverhalten vertritt der Ausschuss die 

Ansicht, dass es nicht Aufgabe des zuständigen Ministers oder Staatssekretärs war, 

die Aktenführung der Mitarbeiter zu überprüfen, sofern es keine Hinweise auf Mängel 

bei der Einhaltung von Vorschriften zur Aktenführung oder Datensicherheit gab. Sol-

che lagen vor der Einleitung des Prüfungsverfahrens durch den Landesrechnungshof 

sowohl nach Aktenlage, als auch nach  den übereinstimmenden Aussagen der hierzu 

gehörten Zeugen und des Betroffenen Staatssekretär a.D. Dr. Lohmann nicht vor. 

Nach Ansicht des Ausschusses obliegt es vielmehr der Fachabteilung, im Rahmen 

der Geschäftsorganisation die Einhaltung der rechtlichen Bestimmung zur Aktenfüh-

rung im Rahmen eines, dem jeweiligen Gegenstand der Aktenführung angemesse-

nen und vertretbaren Aufwandes sicherzustellen. 
                                                
281 Störtebeker, Prot. 73. Sitzung, S. 20. 
282 Rohs, Prot. 73. Sitzung, S. 71 f, Rocca, Prot. 78. Sitzung, S. 32. 
283 Dr. Lohmann, Prot. 80. Sitzung –Teil 1-, S. 17. 
284 Rohs, a.a.O. S. 72. 
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8.  Welche Schlussfolgerungen sind aus der Untersuchung zu ziehen? 

 

 Bewertung: 

 

  Ungenehmigte Nebentätigkeiten: 

 

Ursächlich für die festgestellten Rechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Aus-

übung von Nebentätigkeiten waren nicht Mängel oder Unklarheiten des bestehenden 

Nebentätigkeitsrechts, sondern die bewusste und gewollte Missachtung der Vorschrif-

ten über Anzeige- und Genehmigungspflichten in den Fällen der Betroffenen  Dr. 

Pröhl und Dr. Lohmann, sowie zur Anrechenbarkeit von Zusatzeinkünften im Falle 

des Betroffenen Dr. Lohmann.  

Nach Überzeugung des Ausschusses können derartige Rechtsverletzungen auch 

künftig weder durch Änderung der gesetzlichen Regelungen, noch durch Verände-

rung der Verwaltungspraxis bei der Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung von 

Nebentätigkeiten oder deren Anzeige ausgeschlossen werden.  

 

Durch gesetzliche Regelung kann keine Abhilfe geschaffen werden, da in beiden Fäl-

len nach Überzeugung des Ausschusses bewusst Anzeigepflichten missachtet und 

im Fall des Betroffenen Dr. Pröhl zudem bewusst falsche Angaben über Art und Um-

fang der ausgeübten Nebentätigkeit als Vorstand bei der Fa. B&B gerRelations AG 

gegenüber dem Zeugen Dr. Büchmann gemacht wurden. Die bewusste, und im Falle 

des Betroffenen Dr. Lohmann mit nachgewiesener krimineller Energie ausgeführte 

Umgehung gesetzlicher Vorschriften bliebe nach wie vor möglich. Zudem handelt es 

sich nach Überzeugung des Ausschusses hier um krasse Einzelfälle des Miss-

brauchs, die nicht auf das Verhalten der redlichen Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes übertragen werden dürfen.   

 

Auch eine Änderung der Verwaltungspraxis bei der Bearbeitung von Anträgen und 

Anzeigen im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten vermag nach Überzeugung de 

Ausschusses die untersuchten Vorgänge nicht zu verhindern. 

Im Falle des Betroffenen Dr. Lohmann wäre dieses schon deshalb ungeeignet, da er 

seine Tätigkeit erst am 30.01.2002 offenbart und mit dienstlicher Erklärung vom 

31.01.2002 auf Anforderung schriftlich erklärt hat. Somit erfuhren die für die Bearbei-

tung zuständigen Stellen erst zu diesem Zeitpunkt von den Beraterverträgen des Be-
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troffenen Dr. Lohmann, reagierten dann jedoch nach Auffassung des Ausschusses 

angemessen und zügig.  

Die Untersagung der damit angezeigten Tätigkeiten, die Einleitung eines dienstrecht-

lichen Verfahrens sowie die Unterrichtung der Staatsanwaltschaft erfolgten unverzüg-

lich innerhalb weniger Tage. 

 

Auch durch eine zügigere Bearbeitung des Antrags auf Genehmigung einer Nebentä-

tigkeit seit September 2001 wären hierdurch die bereits seit mehreren Jahren durch 

den Betroffenen Dr. Pröhl ausgeführten Verstöße gegen das Nebentätigkeitsrecht 

weder verhindert noch aufgedeckt worden.  

 

Das Anzeige- und Genehmigungsverfahren für Nebentätigkeiten basiert auf der Red-

lichkeitsvermutung zugunsten jedes Beschäftigen im öffentlichen Dienst und enthält 

daher keine wesentlichen Kontrollinstrumente. Gegen bewussten und gewollten 

Missbrauch bietet das Verfahren daher nur wenig Schutz. Nach Überzeugung des 

Ausschusses sind die untersuchten Vorgänge aufgrund ihres Ausnahmecharakters 

jedoch nicht geeignet, allgemeinen Zweifel in den Anspruch der Beschäftigten des öf-

fentlichen Dienstes auf Vertrauen des Dienstherrn in deren Redlichkeit und die Rich-

tigkeit ihrer Angaben zu begründen. Die Aufdeckung falscher Angaben und des Ver-

schweigens von Umständen im Anzeige- und Genehmigungsverfahren kann mit ver-

hältnismäßigen Mitteln der Verfahrensgestaltung nicht lückenlos gewährleistet wer-

den.      

 

Daher spricht sich der Ausschuss gegen entsprechende Veränderungen aus. 
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Verstöße gegen das Vergaberecht: 

 

Die Verstöße gegen vergaberechtliche Vorschriften beruhten nach Erkenntnis der Un-

tersuchung auf unzureichende Sachkenntnis und fehlerhafter Einschätzung der Be-

deutung dieser Materie für das Verfahren.  

 

Der Untersuchungsausschuss begrüßt daher die Entscheidung der Landesregierung 

zur verstärkten Einbindung der GMSH bei Vergabe- und Ausschreibungsverfahren 

der Landesverwaltung. Die Kooperation der Landesverwaltung mit der GMSH ist 

auch aus Sicht des Untersuchungsausschusses geeignet, die im vorliegenden Ver-

fahren festgestellten Mängel bei der Anwendung vergaberechtlicher Bestimmungen 

künftig zu vermeiden. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass das Finanzministerium of-

fensichtlich bereits selbst vor der Prüfung durch den Landesrechnungshof erkannt 

hat, dass es bei der Durchführung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren Fra-

gestellungen  gibt, die durch Hinzuziehung des Sachverstandes der GMSH mit be-

antwortet  werden können. Ein Beleg hierfür ist die Beauftragung der GMSH mit dem 

Verkauf der Landesliegenschaft „Kieler Schloss“. 

 

Der Ausschuss regt über diesen Schritt hinaus noch an, künftig bei der Bildung kom-

plexer Projektorganisationen die Zuständigkeit der Rechtmäßigkeitskontrolle, insbe-

sondere in den Bereichen des Haushalts- und Vergaberechts deutlicher zu bestim-

men. Der Ausschuss  vertritt die Auffassung, dass die untersuchten Vorgänge deut-

lich die Notwendigkeit einer kontinuierlichen rechtlichen Begleitung des Gesamtver-

fahrens bei Vorgängen dieser Größenordnung aufzeigen. Hierbei sollte die rechtliche 

Beratung schon mit der Planungsphase beginnen und bereits in die absehbaren stra-

tegischen Entscheidungen einbezogen werden. Darüber hinaus erscheint es auch 

wegen der Komplexität der Materie notwendig, dass nicht nur die operative Ebene 

der Projektleitung, sondern auch die Planungs- und Entscheidungsebene der Intermi-

nisteriellen Arbeitsgruppen und Lenkungsausschüsse eine rechtliche Begleitung er-

fährt. Sofern dieses nicht durch eigene personelle Ressourcen sichergestellt werden 

kann, wäre hier auf den bei der GMSH zur Verfügung stehenden Sachverstand oder 

externe Berater zurückzugreifen.  

 

Eine stärkere aktive Beteiligung der Leitung der Haushaltsabteilung des Finanzminis-

teriums an der operativen Umsetzung des Vergabeverfahren und deren Ausfüh-

rungskontrolle  hätte nach Überzeugung des Ausschusses die aufgetretenen Proble-

me frühzeitiger erkennen und Korrekturen ermöglichen können.  Dieses ist künftig 
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aus der Sicht des Ausschusses nicht zuletzt zur Erfüllung der Kontroll- und Fürsorge-

funktion gegenüber den Mitarbeitern notwendig. Sofern eigene Sachkenntnis nicht 

vorhanden ist, sind schon aufgrund der Verantwortlichkeit der Abteilungsleiterebene 

in der Hierarchie eines Ministeriums entsprechende Kenntnisse insoweit zu erwerben, 

dass zumindest eine grundlegende Beurteilung der  zu verantwortenden Vorgänge 

möglich ist. 

 



III. Minderheitsvoten 

Bericht der CDU-Fraktion  
über die Ergebnisse des  

Zweiten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
 
 
 
 
 
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse des Zweiten Parlamentarischen Untersu-

chungsausschusses aus Sicht der CDU-Fraktion zusammengefasst. 

 

Die Darstellung ist in zwei Abschnitte unterteilt. 

 

In dem ersten Abschnitt wird auf die Komplexe "Nebentätigkeiten von Dr. Karl Pröhl" und 

"Verhandlungen über die Veräußerung des Kieler Schlosses" eingegangen. 

 

Der zweite Abschnitt enthält die Bewertung zu der so genannten "Lohmann-Affäre". 

 

In dem dritten Abschnitt werden die Konsequenzen dargestellt, die aus den Ergebnissen der 

Untersuchung zu ziehen sind. 

 

Daraus leitet sich die nachfolgende Gliederung ab: 
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1. Abschnitt:  Nebentätigkeiten von Dr. Pröhl und Verhandlungen über 

die Veräußerung des Kieler Schlosses 

 
 
 
1. Teil:  Einleitung 

 
In dem ersten Teil der Bewertung werden die Ergebnisse zu den Komplexen 

"Nebentätigkeiten von Dr. Karl Pröhl" und "Verhandlungen über die Veräuße-

rung des Kieler Schlosses" aus Sicht der CDU-Fraktion zusammengefasst. 

 

Der Gang der Darstellung orientiert sich an der zeitlichen Abfolge der unter-

suchten Vorgänge und beginnt mit den Sachverhalten, die zeitlich am weitesten 

zurückliegen. 

 

Im Anschluss an die Einleitung werden deshalb in einem 2. Teil1 zunächst die 

Fehler der Landesregierung im Zusammenhang mit den Reisen Dr. Pröhls in 

den Nahen Osten dargestellt.  

Es handelt sich dabei um Vorgänge, die in den Jahren ab 1999 stattgefunden 

haben. 

 

 

Danach wird beschrieben, welche Fehler der Landesregierung in den Jahren 

2000 und 2001 bei der Organisation der Abwicklung des EXPO-Projektes un-

terlaufen sind (3. Teil2). 

 

 

Es folgt der 4. Teil3 und 5. Teil4, in dem die Fehler der Landesregierung im 

Zusammenhang mit der Veräußerung des Kieler Schlosses sowie bei der Bear-

beitung des Antrags auf Genehmigung der Nebentätigkeit aufgelistet werden.  

Die Zusammenfassung beschränkt sich dabei im Wesentlichen auf die Fehler, 

die sich in den Jahren 2001 und 2002 ereignet haben. 

                                                
1 Siehe unten, Seite 6 ff. 
2 Siehe unten, Seite 9 ff. 
3 Siehe unten, Seite 13 ff. 
4 Siehe unten, Seite 32 ff. 
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In einem 6. Teil5 wird dargestellt, dass die Ministerpräsidentin für die zuvor 

beschriebenen Fehler der Regierung größtenteils persönlich verantwortlich ist. 

 

 

Der 7. Teil6 widmet sich der Würdigung der Aussagen der Ministerpräsidentin 

vor dem Untersuchungsausschuss. 

 

 

Schließlich werden die Ergebnisse in dem 8. Teil7 kurz zusammengefasst. 

 

 

                                                
5 Siehe unten, Seite 36 ff. 
6 Siehe unten, Seite 42 ff. 
7 Siehe unten, Seite 60 f. 
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2. Teil:  Fehler der Landesregierung im Zusammenhang mit den Reisen 

Dr. Pröhls in den Nahen Osten 

 
 
Im Zusammenhang mit den Reisen Dr. Pröhls in den Nahen Osten sind der 

Landesregierung insbesondere zwei Fehler vorzuwerfen. 

 

 

 

A. Unterzeichnung des LOI durch Dr. Pröhl 

 
Der Umstand, dass Dr. Pröhl für das Land eine Absichtserklärung gegenüber 

der Qatarischen Regierung abgegeben hat, liegt zum einen daran, dass er vor 

dieser Reise nicht von dem damaligen Chef der Staatskanzlei über seine Rechte 

und Pflichten instruiert wurde8. 

 

Schwerer wiegt jedoch die Untätigkeit gegenüber der Qatarischen Regierung 

als bekannt wurde, dass Dr. Pröhl die Absichtserklärung unterzeichnet hat. 

 

Wenn die Landesregierung die von Dr. Pröhl erklärte Absicht gar nicht hatte, 

dann hätte die Qatarische Regierung darauf hingewiesen werden müssen. Die 

Landesregierung hätte darauf hinweisen müssen, dass sich Dr. Pröhl eine 

Kompetenz angemaßt hat, die ihm tatsächlich nicht zustand. 

 

Durch die Untätigkeit der Landesregierung wurde die Qatarische Regierung in 

dem Irrglauben belassen, das Land Schleswig-Holstein fühle sich an die Ab-

sichtserklärung gebunden. 

 

 

Die Landesregierung hat somit das Vertrauen der Qatarischen Regierung in die 

Integrität des Landes Schleswig-Holstein enttäuscht, damit Dr. Pröhl sein Ge-

sicht wahren konnte. 

 

                                                
8 Protokoll der 22. Sitzung, S. 9 und 59. Sitzung, S. 30/31. 
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Wenn die Landesregierung tatsächlich nicht in die Aktivitäten von Dr. Pröhl 

involviert war, gab es keine Veranlassung, Dr. Pröhl zu schützen und den Irr-

glauben der Qatarischen Regierung aufrecht zu erhalten. 

 

 

 

 

B.  Diskreditierung des Betroffenen Dr. Pröhl durch eine falsche Aussage der 

Ministerpräsidentin 

 
 
 

Im Zusammenhang mit seiner Reise nach Qatar im Jahr 1999 wurde der Be-

troffene Dr. Pröhl von der Ministerpräsidentin durch eine falsche Aussage dis-

kreditiert. 

 

 

Ohne danach gefragt worden zu sein, behauptete die Ministerpräsidentin, dass 

Dr. Pröhl sich eine Urlaubsreise nach Qatar aus EXPO-Mitteln hat bezahlen 

lassen.  

 

Die entsprechenden Zitate sind auf Seite 69 des Protokolls der 56. Sitzung zu 

finden: 

 

"Simonis: Jedenfalls: Die Reise ist von der EXPO bezahlt worden. ... 

 

Simonis: Das ist der entscheidende Punkt. Urlaubsreisen von der EXPO 

bezahlt zu kriegen: Es wird immer interessanter. ... 

 

Simonis: Ich stelle das nur fest, damit das im Protokoll steht." 

 

 

Diese Aussage ist falsch. Sie belastet den Betroffenen Dr. Pröhl zu Unrecht. 
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Die EXPO hat keine Mittel für diese Reise aufgewendet, und Dr. Pröhl hat kei-

nen entsprechenden Antrag gestellt. Alle Kosten der Reise wurden von der 

Qatarischen Regierung übernommen9.  

Dies ist auch der Staatskanzlei bereits seit dem September 1999 bekannt. 

 

 
 
 
 

                                                
9 Anlage 8 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
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3. Teil:  Fehler der Landesregierung im Zusammenhang mit der Orga-

nisation und Abwicklung des EXPO-Projektes 

 
 
Als Ergebnis der Untersuchungen sind im Wesentlichen drei Fehler zu benen-

nen, die der Landesregierung im Zusammenhang mit der Durchführung und 

Abwicklung des EXPO-Projektes unterlaufen sind.  

 

 
 
 
A. Zu niedriger Personalansatz während des EXPO-Projektes 

 
Die Untersuchungen haben ergeben, dass im Rahmen der Planung und Durch-

führung des EXPO-Projektes bei allen zuständigen Beschäftigten des Landes 

mehrere hundert Überstunden angefallen sind10. 

 

Dies zeigt, dass der Personalansatz der Landesregierung völlig verfehlt war.  

 

Entweder hätte mehr Personal eingesetzt werden müssen, oder das Aufgaben-

spektrum hätte reduziert werden müssen. 

 

Die mangelnde Personalplanung war dem Lenkungsausschuss unter dem Vor-

sitz des damaligen Chefs der Staatskanzlei Gärtner bekannt11. Gleichwohl 

wurde nichts unternommen. 

 

Nur aufgrund des hohen Engagements des Personals und der Bereitschaft, hun-

derte von Überstunden zu leisten, konnten alle EXPO-Projekte durchgeführt 

werden.  

Nur durch den außergewöhnlich hohen persönlichen Einsatz des Personals für 

das Land Schleswig-Holstein wurden die Planungsmängel auf der Ebene der 

Landesregierung ausgeglichen. 

 

 

                                                
10 Protokoll der 59. Sitzung, S. 14. 
11 Protokoll der 59. Sitzung, S. 16 und 17. 
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Hinzu kommt, dass die Landesregierung durch den viel zu niedrig angesetzten 

Personalansatz die wahren Personalkosten verschleiert hat. Um das geforderte 

Leistungsspektrum erfüllen zu können, hätten weitere Stellen - und damit wei-

tere Kosten - eingeplant werden müssen. 

 

 

 
 
 
B. Keine Planungssicherheit für das eingesetzte Personal 

 

Ebenfalls ist es völlig unverständlich, dass diesen leistungsbereiten und leis-

tungsfähigen Mitarbeitern seitens der Landesregierung keinerlei Planungs-

sicherheit hinsichtlich der weiteren Verwendung gegeben wurde. 

 

Es ist unzumutbar, dass die Mitarbeiter noch im Jahr 2000 darüber im Unkla-

ren gelassen wurden, wie deren berufliche Zukunft im Jahr 2001 aussehen 

würde.  

Die Mitarbeiter und natürlich auch ihre Familien wurden durch diese Unsi-

cherheit stark verunsichert und belastet. 

 

Obwohl sich Dr. Pröhl mit Schreiben vom 11.04.2000 eindringlich sogar an die 

Ministerpräsidentin persönlich wandte12, wurde für die Mitarbeiter keine Pla-

nungssicherheit geschaffen. 

 

Dies zeigt, dass bei der Landesregierung überhaupt keine - auch nur mittelfris-

tige -  Personalplanung für diese Mitarbeiter existierte. 

 

Die mangelnde Planung ist ein schwerer Verstoß gegen die elementaren 

Grundsätze der Personalführung, den die Landesregierung zu verantworten hat. 

 

 
 
 

                                                
12 Anlage 13 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
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C. Zu hoher Personalansatz nach Durchführung des EXPO-Projektes 

 
Während der Personalansatz im Rahmen der Durchführung des EXPO-Projek-

tes zu niedrig war, war der Personalansatz im Rahmen der Abwicklung viel zu 

hoch. 

Nach dem Ende des EXPO-Projektes stand im Wesentlichen nur noch die Ver-

äußerung von einigen Exponaten sowie die Erstellung des Abschlussberichtes 

an13. Bereits am 18.07.2001 fand die letzte Sitzung des zuständigen 

Kontrollgremiums statt14. 

 

Die Erstellung des Abschlussberichtes durfte nicht allzu viel Zeit in Anspruch 

nehmen, weil bereits dem Lenkungsausschuss regelmäßig über die Arbeit der 

Projektgruppe berichtet wurde. Zudem wurde die Abrechnung laufend aktuali-

siert. 

 

Die beiden leitenden Mitarbeiter Dr. Pröhl und Herr Seifert besaßen jeweils 

eine ganze und nicht etwa eine halbe Planstelle. Alleine von diesen beiden 

Mitarbeitern wäre zu erwarten gewesen, dass sie den Abschlussbericht in zwei, 

maximal drei Monaten erstellen. 

 

 

Gleichwohl war Dr. Pröhl nach der EXPO im Jahr 2000 noch das ganze Jahr 

2001 und das halbe Jahr 2002 dem EXPO-Projekt zugeordnet. 

 

Dr. Pröhl sollte sich noch im Wesentlichen um den Verkauf des sog. Wikinger-

schiffes und eines Busses mit Videoanhänger kümmern15. 

 

 

Es ist eine vollständig unzureichende Personalplanung, wenn ein hoch bezahl-

ter Mitarbeiter der Staatskanzlei über einen Zeitraum von 18 Monaten im We-

sentlichen damit beschäftigt werden soll, ein Fahrzeug und mit dem Wikinger-

schiff ein Exponat zu veräußern, dass seinen Zweck bereits erfüllt hatte.  

                                                
13 Anlage 72 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
14 Protokoll der 8. Sitzung, S. 7. 
15 Anlage 72 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
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Diese Aufgaben hätten von anderen Stellen des Landes, die ohnehin ständig 

mit der Veräußerung von Landeseigentum befasst sind oder einem freien 

Makler auf Provisionsbasis übertragen werden können. 

 

In beiden Fällen wären weitaus weniger Personalkosten angefallen. 

 

 

Entweder hat die Landesregierung den notwendigen Zeitansatz bei der Perso-

nalplanung vollständig falsch eingeschätzt, oder Dr. Pröhl sollte bewusst von 

der Arbeit freigestellt werden, obwohl er von dem Land bezahlt wurde. 

 

Zumindest handelt es sich hier um eine ausgesprochen mangelnde Personal-

planung, die zu hohen Kosten für das Land geführt hat.  

 

Falls Dr. Pröhl bewusst von der Arbeit freigestellt worden sein sollte, wäre das 

Land von der Landesregierung vorsätzlich geschädigt worden. 

 
 
 
D. Zwischenergebnis 

 
Da der Personalansatz während der Durchführung des EXPO-Projektes viel zu 

niedrig, nach Durchführung des EXPO-Projektes viel zu hoch war und zudem 

den Mitarbeitern keinerlei Planungssicherheit gewährt wurde, kann die Perso-

nalplanung der Landesregierung in diesem Bereich nur als ungenügend be-

zeichnet werden. 
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4. Teil:  Fehler der Landesregierung im Zusammenhang mit der Veräuße-

rung des Kieler Schlosses 

 
 
Im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Kieler Schlosses hat die 

Landesregierung eine Vielzahl von Fehlern zu verantworten, die im Folgenden 

dargestellt werden sollen. 

 

 

 
A. Kein Ausbietungsverfahren, obwohl über Jahre vergeblich Käufer gesucht 

 
Über viele Jahre hat die Landesregierung erfolglos versucht, die landeseigene 

Liegenschaft Kieler Schloss zu veräußern.  

 

Das Ziel der geplanten Veräußerung war zum einen, dass das Land von  hohen 

laufenden Kosten entbunden wird. Zum anderen sollte der Gewinn der Veräu-

ßerung des Grundstücks in bester Lage dem Haushalt des Landes zu Gute 

kommen. 

 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Landesregierung über viele Jahre selbst 

erfolglos versucht hat, die Immobilie zu veräußern und nicht von vornherein 

ein europaweites Ausbietungsverfahren eingeleitet hat, um den Markt zu er-

kunden. 

 

In jedem Jahr, in dem die Liegenschaft nicht veräußert wurde, musste das Land 

rund € 1.000.000,00 an laufenden Kosten zahlen. Zudem betrug der Sanie-

rungsrückstau rund € 20.000.000,0016. 

 

Schließlich wurde die Immobilie im Jahr 2003 für den symbolischen Preis von 

€ 1,00 veräußert. Eine Veräußerung zu diesem Preis wäre auch Jahre früher 

möglich gewesen.  

 
Das Land hätte dann die laufenden Kosten nicht bis zum Jahr 2003 tragen müs-
sen. 

                                                
16 Protokoll der 56. Sitzung, S. 10. 
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B. Ausschlagung eines attraktiven Angebotes der Firma Nord Project 

 
Nachdem die Landesregierung über Jahre erfolglos nach einem Käufer für das 

Kieler Schloss gesucht hatte, zeichnete sich Anfang des Jahres 2001 eine inte-

ressante Perspektive ab. 

 
 
I. Attraktives Angebot der Firma Nord Project im März 2001 

Die Firma Nord Project wollte im März 2001 das Kieler Schloss zu einem 

Preis von DM 4.860.000,- erwerben17. Die Prämissen der Firma Nord Project 

für den Abschluss des Kaufvertrages (z.B. Übergabe der Tiefgarage frei von 

fremden Nutzungsrechten) waren aus Sicht der GMSH akzeptabel18. 

 

Es bestand daher im März des Jahres 2001 für die Landesregierung die Mög-

lichkeit, für die Veräußerung des Schlosses DM 4.860.000 zu vereinnahmen 

und sich von der Last der hohen laufenden Kosten zu befreien. 

 
 
 
II. Landesregierung bricht Verhandlungen in unzulässiger Weise ab 

 
Obwohl das Land rund ein halbes Jahr mit der Firma Nord Project verhandelt 

hatte und obwohl die Möglichkeit bestand, die Liegenschaft zu einem guten 

Preis zu verkaufen, wurden die Verhandlungen von der Landesregierung am 

05.07.2001 plötzlich beendet. 

 

Die Verhandlungen mit Nord Project wurden nur wenige Tage, nachdem Dr. 

Pröhl für die B&B AG Interesse an der Liegenschaft anmeldete, gestoppt19. Zu 

diesem Zeitpunkt hatte B&B für den geplanten Erwerb der Liegenschaft noch 

kein Konzept vorgelegt. 

 

                                                
17 Anlage 18 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
18 Anlage 22 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
19 Anlage 32 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
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Deshalb setzte die Landesregierung die Verhandlungen mit der Firma Nord 

Project zunächst mehrere Monate aus, um der B&B AG die Möglichkeit zu 

verschaffen, zunächst ein Konzept zu erarbeiten20. 

 

Als dann im Oktober die B&B AG ein Konzept für die Nutzung der Liegen-

schaft vorlegen konnte, brach die Landesregierung die Verhandlungen mit 

Nord Project endgültig ab21. Zu diesem Zeitpunkt hatte die B&B AG zwar ein 

Konzept vorgelegt, aber noch kein Angebot abgegeben, welcher Preis für die 

Liegenschaft gezahlt werden sollte. 

 

 

Die Landesregierung hätte die Liegenschaft bereits im Laufe des Jahres 2001 

an die Firma Nord Project verkaufen müssen. Das Land hätte dann nicht ledig-

lich € 1,00, sondern DM 4.860.000,00 vereinnahmt.  

Zudem hätte es die laufenden Kosten für einen Teil des Jahres 2001 sowie für 

das Jahr 2002 und einen Teil des Jahres 2003 gespart. 

 

 

Wenn aber die Landesregierung auch einem anderen Bieter die Möglichkeit 

geben will, ein Angebot abzugeben, dann dürfen die Verhandlungen mit dem 

bisher aussichtsreichsten Bieter erst dann beendet werden, wenn ein belastbares 

Alternativangebot vorliegt. 

 

Die Landesregierung hat sich gleichwohl entschlossen, die Verhandlungen mit 

Nord Project zu beenden, ohne auf ein Angebot der B&B AG zu warten.  

 

Die Entscheidung der Landesregierung, an die B&B AG zu veräußern, konnte 

nicht von dem Kaufpreis abhängen, da die B&B AG noch gar kein entspre-

chendes Angebot abgegeben hatte. 

 

Dies zeigt, dass die Landesregierung entschlossen war, in jedem Fall an die 

B&B AG zu veräußern. 

 
                                                
20 Anlage 38 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
21 Anlage 56 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
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Diese Entscheidung der Landesregierung ist eine unzulässige Beeinflussung 

des Verfahrens zum Nachteil der Firma Nord Project und zum Vorteil der B&B 

AG. 

 
 
 
 
III. Landesregierung operiert bewusst mit falschen Erklärungen 

 
Die Landesregierung hat der Firma Nord Project mit einer bewusst falschen 

Erklärung abgesagt. 

 

In dem Absageschreiben, das von Staatssekretär Döring autorisiert wurde, fin-

det sich die Formulierung, dass "den Interessen des Landeshaushaltes mit der 

anderen Bewerbergruppe eher gedient werden kann."22 

 

Diese Aussage trifft nicht zu, da die B&B AG zu diesem Zeitpunkt noch gar 

kein Angebot abgegeben hatte23. Deshalb konnte zu diesem Zeitpunkt das 

Angebot der B&B AG noch gar nicht bewertet werden. 

 

Als zu einem späteren Zeitpunkt die B&B AG ein Angebot vorgelegt hatte, 

wurde dieses von einem Mitarbeiter des Finanzministeriums bewertet.  

 

Seine negative Haltung zu dem Angebot von B&B schilderte er in mehreren 

drastisch formulierten Vermerken24. 

 

Er kam zu dem Ergebnis, dass der gebotene Kaufpreis viel zu niedrig sei. 

Durch verschachtelte Rückverpflichtungen in dem vorgelegten Vertrag hätte 

das Land letztendlich das Grundstück verschenkt und zusätzlich sogar noch 

draufgezahlt. 

 

In seiner Vernehmung vor dem Ausschuss formulierte der Mitarbeiter dezenter, 

das Angebot von Brückner habe die Nulllinie nicht erreicht25. 

                                                
22 Anlage 56 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
23 Anlage 74 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
24 Anlage 74, 75 und 76 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
25 Protokoll der 16. Sitzung, S. 16. 
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Aus wirtschaftlicher Sicht war daher das Angebot der B&B AG erhebliche 

schlechter als das Angebot der Firma Nord Project. 

 

 

Die Landesregierung hat daher in dem Absageschreiben vom 08.10.2001 eine 

bewusst wahrheitswidrige Formulierung verwendet. 

 

Das Mittel der vorsätzlichen Lüge ist für Träger hoheitlicher Gewalt 

- insbesondere für die Landesregierung - bereits grundsätzlich nicht akzeptabel.  

 

Dieses Fehlverhalten wird noch dadurch verstärkt, dass es keinen sachlichen 

Grund dafür gab, eine falsche Erklärung abzugeben - sofern davon ausgegan-

gen wird, dass die Verhandlungsposition von B&B nicht vorsätzlich von der 

Landesregierung zum Nachteil des Konkurrenten gestärkt wurde. 

 

 
 
IV. Landesregierung verletzt den Grundsatz des rechtlichen Gehörs 

 
Des Weiteren hat die Landesregierung den Grundsatz verletzt, dass bei nach-

teiligen Entscheidungen rechtliches Gehör zu gewähren ist. 

 

Kurz nachdem die B&B AG Interesse an der Liegenschaft gezeigt hatte, wur-

den die Verhandlungen mit der Firma Nord Project ausgesetzt26. 

 

Die Aussetzung der Verhandlung wurde zeitnah in einem Vermerk begründet. 

 

Danach wurden die Verhandlungen mit der Firma Nord Project beendet, weil 

der Investor, mit dem die Firma Nord Project zusammenarbeiten wollte, im 

Zusammenhang mit dem sog. Berliner Bankenskandal im Zusammenhang 

stehen sollte. 

 

                                                
26 Anlage 32 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
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Grundlage dieser Einschätzung waren zwei ältere Zeitungsartikel, auf die die 

zuständigen Mitarbeiter erst aufmerksam wurden, nachdem Dr. Pröhl für die 

B&B AG das Schloss besichtigt hatte. 

 

Aus diesen Zeitungsartikeln schloss die Landesregierung, dass es sich bei dem 

Investor tatsächlich um die Person handelte, die mit dem Berliner Bankenskan-

dal in Verbindung gebracht wurde. 

 

Des Weiteren schloss die Landesregierung aus den Zeitungsartikeln, dass die 

dort nur angedeuteten Vorwürfe zutreffen. 

 

Schließlich meinte die Landesregierung aufgrund dieser Zeitungsartikel, dass 

dieser Investor - trotz seiner unbestrittenen Bonität - kein Geld in das Projekt 

Kieler Schloss investieren dürfe. 

 

Obwohl noch ein Gespräch mit der Firma Nord Project stattfand, wurden alle 

diese Erwägungen nicht mit dem Bieter diskutiert. Dem Bieter wurde trotz der 

monatelangen Verhandlungen, die vorausgegangen waren, nicht die Gelegen-

heit gegeben, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. 

 

 

 

Aufgrund der langen und erfolgreichen Verhandlungen hatte der Bieter ein 

Recht darauf, dass die Verhandlungen nicht abgebrochen werden, ohne ihm die 

Möglichkeit einer Stellungnahme zu den Zeitungsartikeln einzuräumen. 

 

Dieses Recht, auf Gewährung des rechtlichen Gehörs der Firma Nord Project, 

hat die Landesregierung verletzt. 

 

 

Zudem wird in den Vermerken nicht begründet, weshalb eine mögliche Ver-

wicklung des Investors in den Berliner Bankenskandal dazu führen soll, dass 

dieser Investor sein unstreitig vorhandenes Geld nicht in Schleswig-Holstein 

investieren darf.  
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Zudem war der Investor nur der Geldgeber. Das Projekt selbst wäre von der 

Firma Nord Project abgewickelt worden, die unstreitig nicht in den Banken-

skandal involviert war. 

 

Die Landesregierung hat somit zum einen die Verhandlungen mit dem Bieter 

in unzulässiger Form ausgesetzt.  

 

Zum anderen hat die Landesregierung aus nicht nachvollziehbaren Gründen 

verhindert, dass ein Betrag von mehreren Millionen DM im Land investiert 

wird. 

 
 
 
 
 
C. Manipulation durch Unterdrücken eines avisierten Angebotes 

 
Eine weitere schwere vorsätzlich Manipulation des Verfahrens besteht darin, 

dass im August des Jahres 2001 - also lange bevor die B&B AG ein Konzept 

oder gar ein Angebot vorlegen konnte - ein anderer Bieter ein Angebot zum 

Kauf des Kieler Schlosses vorlegen wollte. 

 

Dieser Bieter kündigte dem zuständigen Mitarbeiter der GMSH die Abgabe 

eines Angebotes an. 

 

Das Angebot sollte sich in einer Größenordnung von DM 3.500.000,00 bewe-

gen27. 

 

Mit Zustimmung der Landesregierung wurde dieser Bieter aufgefordert, so-

lange kein Angebot abzugeben, bis geklärt worden sei, ob das Angebot der 

B&B AG von der Landesregierung angenommen werden könne28. 

 

Durch diesen unzulässigen Eingriff wurde das Ausbietungsverfahren durch die 

Landesregierung manipuliert und der B&B AG ein unberechtigter Vorteil ver-

schafft. 
                                                
27 Anlage 44 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
28 Anlage 48 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
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Wenn schon im Vorfeld verhindert wird, dass ein konkurrierendes Angebot 

abgegeben wird, dann muss die Landesregierung später nicht begründen, wes-

halb die Entscheidung für das Angebot der B&B AG ausgefallen ist. 

 

Dieser Plan, das Verfahren zu manipulieren, wird durch den Vermerk vom 

27.08.2001 des zuständigen Mitarbeiters der GMSH, dem Zeugen Jessen, be-

legt29. 

Es heißt in diesem Vermerk: 

 
"Ich habe M. gefragt, ob es im Interesse des zur Zeit überprüften und mit 
konkreten Zahlen versehenen Angebotes (B&B) möglich wäre, sein An-
gebot bis zum 31.10.01 zurückzuhalten, weil bis zu diesem Zeitpunkt ge-
klärt sei, ob das andere Angebot angenommen werden könne." 

 
 
Dieses Vorgehen hatte der Zeuge Jessen mit der Landesregierung (Staatssek-

retär Döring) abgestimmt. 

 
Durch diese Formulierung in dem Vermerk wird deutlich, dass die Landes-

regierung an einem anderen Bieter als der B&B AG gar nicht interessiert war, 

obwohl die B&B AG zu diesem Zeitpunkt weder ein Konzept noch konkrete 

Zahlen vorgelegt hatte. 

 

Ebenfalls wird aus dieser Formulierung deutlich, dass keine Abwägung zwi-

schen dem Angebot der B&B AG und dem Konkurrenzangebot stattfinden 

sollte. 

 

Vielmehr sollte das Konkurrenzangebot unterdrückt werden, um die Chancen 

des Angebotes der B&B AG nicht zu schmälern. 

 

Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass die Landesregierung über 

das Angebot der B&B AG ohne störende Einflüsse von außen entscheiden 

konnte. 

 

 

                                                
29 Anlage 48 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
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In einem regulären Ausbietungsverfahren wäre für den Verkäufer jedes abge-

gebene Angebot positiv. Jedes Angebot erweitert den Entscheidungsspielraum 

und vergrößert die Konkurrenz der Bieter untereinander.  

 

Diese Konkurrenz wirkt sich auch positiv auf den zu erzielenden Preis aus. 

 

In einem neutralen Verfahren ist es deshalb undenkbar, dass ein Bieter davon 

abgehalten wird, ein Angebot abzugeben, insbesondere dann, wenn der Ver-

käufer schon jahrelang erfolglos nach einem Käufer sucht. 

Es handelt sich daher um eine unzulässige Manipulation des Ausbietungsver-

fahrens, die von der Landesregierung gedeckt wurde und der B&B AG in dem 

Verfahren einen unberechtigten Vorteil verschafft hat. 

 
 
 
 
D. Duldung der Mitwirkung von Dr. Pröhl in dem Verfahren 

 
Ein weiterer schwerer Fehler in dem Ausbietungsverfahren wurde von der 

Landesregierung dadurch begangen, dass Dr. Pröhl gestattet wurde, eine aktive 

Rolle in dem Verfahren einzunehmen. 

 

Dr. Pröhl war ein hochrangiger Landesbediensteter. Er war im Jahr 2001 zu-

ständig für die Abwicklung des EXPO-Projektes. Sein Büro hatte er zu dieser 

Zeit in den Räumen der Investitionsbank. 

 

Zugleich war Dr. Pröhl - mit Kenntnis der personalführenden Stelle -  neben 

dem zwischenzeitlich verstorbenen Zeugen Brückner ein im Handelsregister 

eingetragenes Vorstandsmitglied der B&B AG. 

 

Es ist für sich genommen schon inakzeptabel, dass Dr. Pröhl nicht sofort aufge-

fordert wurde, seine Vorstandstätigkeit zu beenden. Dieser Punkt soll jedoch 

weiter unten, in einem gesonderten Abschnitt, aufgegriffen werden. 
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Sämtlichen Beschäftigten des Landes, die mit der Veräußerung des Kieler 

Schlosses betraut waren, war jedenfalls bekannt, dass Dr. Pröhl im Falle des 

Verkaufs des Kieler Schlosses plante, den Landesdienst zu verlassen und für 

die B&B AG zu arbeiten30. 

 

Dem Staatssekretär Döring sowie dem zuständigen Mitarbeiter der GMSH war 

ebenfalls bekannt, dass Dr. Pröhl in einigen Schreiben der B&B AG in dem 

Briefkopf als Vorstand ausgewiesen wurde31. 

 

Unabhängig von der Frage, ob diese Mitarbeiter nun davon ausgingen, dass Dr. 

Pröhl schon Vorstand der B&B AG war oder dieses erst werden wollte, hätte 

eine Mitwirkung von Dr. Pröhl in jedem Fall unterbunden werden müssen. 

 

Auf Seiten des Landes hatte Dr. Pröhl mit der geplanten Veräußerung der Lie-

genschaft nichts zu tun. Zuständig waren Mitarbeiter des MFE bzw. der 

GMSH. 

 

Diese Mitarbeiter waren auch verantwortlich dafür, dass das Ausbietungsver-

fahren ordnungsgemäß abgewickelt wird. 

 

Es war allen zuständigen Mitarbeitern - insbesondere Staatssekretär Döring - 

seit dem ersten Auftreten von Dr. Pröhl bekannt, dass Dr. Pröhl jedenfalls nicht  

in seiner Funktion als EXPO-Beauftragter etwas mit dem Verkauf des Kieler 

Schlosses zu tun haben kann. 

 

Eine dienstliche Befassung Dr. Pröhls mit dem Verkauf des Kieler Schlosses 

mussten Staatssekretär Döring sowie die Mitarbeiter der GMSH ausschließen. 

 

Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil alle Mitarbeiter im Rahmen ihrer 

Vernehmung ausgeschlossen haben, dass es eine Weisung der Staatskanzlei 

gab, nach der Dr. Pröhl sich um den Verkauf des Kieler Schlosses kümmern 

sollte. 

 
                                                
30 Protokoll der 8. Sitzung, S. 11. 
31 Protokoll der 8. Sitzung, S. 11. 
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Da eine dienstliche Befassung Dr. Pröhls nicht in Betracht kam, hätten die zu-

ständigen Mitarbeiter - insbesondere Staatssekretär Döring - jegliche Mitwir-

kung von Dr. Pröhl bereits im Ansatz unterbinden müssen. 

 

 

Die Mitwirkung Dr. Pröhls an dem Verkaufsverfahren hätte somit bereits des-

wegen untersagt werden müssen, weil die Durchführung dieses Verfahrens 

nicht zu seinen dienstlichen Aufgaben gehörte. 

 

 

Die Mitwirkung von Dr. Pröhl hätte aber auch noch aus einem anderen Grund 

sofort unterbunden werden müssen. 

 

Allen zuständigen Mitarbeitern - insbesondere Staatssekretär Döring - war die 

Verbindung von Dr. Pröhl zu der B&B AG bekannt. Jedenfalls ging Staatssek-

retär Döring davon aus, dass Dr. Pröhl plante, aus dem Landesdienst auszu-

scheiden und für die B&B AG zu arbeiten32. 

 

Von Anbeginn war deshalb allen zuständigen Mitarbeitern klar, dass Dr. Pröhl 

nicht aus dienstlichem, sondern aus privatem Interesse an den Verhandlungen 

teilnahm. 

 

In einer derartigen Konstellation musste für Dr. Pröhl aber zwangsweise der 

Konflikt entstehen, ob er sich im Rahmen der Verhandlungen mehr für die In-

teressen des Landes oder mehr für die Interessen der B&B AG einsetzen sollte. 

 

Dass Dr. Pröhl diesem Interessenkonflikt ausgesetzt war, musste allen zustän-

digen Mitarbeitern von vornherein klar sein. 

 

Da aber die zuständigen Mitarbeiter nicht wissen konnten, ob sich Dr. Pröhl in 

den Verhandlungen für die Interessen des Landes oder für die Interessen der 

B&B AG einsetzt, hätte es Dr. Pröhl als Landesbediensteter sofort untersagt 

werden müssen, an den Verhandlungen teilzunehmen. 

                                                
32 Protokoll der 8. Sitzung, S. 11. 
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Staatssekretär Döring und die Mitarbeiter der GMSH haben es daher zumindest 

aus Nachlässigkeit versäumt, Dr. Pröhl aus dem Verfahren auszuschließen. 

 
 
 
 
E. Festlegung auf das Angebot von B&B, ohne den Preis zu kennen 

 
Es war auch falsch von der Landesregierung, sich bereits im Oktober 2001 auf 

das Angebot der B&B AG festzulegen, obwohl zu diesem Zeitpunkt nur das 

Konzept, nicht aber der Preis bekannt war, der gezahlt werden sollte. 

 

Da die Landesregierung sich auf das Angebot der B&B AG festgelegt hatte, 

ohne den Kaufpreis zu kennen, wurde die Verhandlungsposition der Landesre-

gierung verschlechtert. 

 

Die B&B AG wusste nun, dass sie der Favorit der Landesregierung war. Die 

Folge war, dass die B&B AG bei der Preisfindung freier war.  

 

Da die B&B AG wusste, dass das Konzept in den Reihen der Landesregierung 

bereits akzeptiert worden war, bestand keine Veranlassung mehr für die B&B 

AG, das Konzept durch einen höheren Preis noch attraktiver zu gestalten. 

 

Die B&B AG wurde auf diese Weise in die Lage versetzt, einen viel zu niedri-

gen Preis zu bieten. 

 

Mit der frühzeitigen Festlegung auf das Konzept der B&B AG und der Weiter-

gabe dieser Information an die B&B AG hat sich die Landesregierung in eine 

schlechte Position hinsichtlich der späteren Kaufpreisverhandlungen gebracht. 

 



 25 

Der Zeuge Döring hat vor dem Ausschuss ausgesagt, dass nach der Beschluss-

fassung der Stadt Kiel für das Projekt von B&B nochmals mit B&B über den 

Preis hätte verhandelt werden sollen33. 

 

Diese Aussage ist nicht glaubhaft.  

 

Wenn das Land ernsthaft mit B&B hätte verhandeln wollen, dann hätte dies 

erfolgen müssen, bevor man diesen Bieter als Favoriten des Landes öffentlich 

macht.  

 

Wenn auch noch die Stadt Kiel dem Konzept von B&B zugestimmt hätte, wäre 

ein Rückzug des Landes kaum noch möglich gewesen. 

 

Hinzu kommt, dass die Aussichten auf eine erfolgreiche Verhandlung auch 

noch dadurch geschmälert wurden, dass dem Angebot von B&B von Dezember 

2001 bis Ende Februar 2002 nicht widersprochen wurde.  

 

Es ist davon auszugehen, dass jemand, der zu einem Angebot drei Monate lang 

schweigt, auch später nicht den Versuch unternimmt, den Preis zu drücken. 

 

Deshalb ist diese Aussage  des Zeugen Döring als bloße Schutzbehauptung zu 

werten. 

 

 

In einem geordneten Verfahren hätte eine Bewertung und breite inhaltliche 

Diskussion eines Angebotes erst stattgefunden, nachdem der Bieter auch den 

Preis genannt hätte, den er zu zahlen bereit ist. 

 

Das Vorgehen der Landesregierung ist entweder hochgradig unprofessionell 

oder der B&B AG sollte bewusst das Objekt möglichst günstig übertragen 

werden. 

 

 

                                                
33 Protokoll der 8. Sitzung, S. 16. 
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F.  Entscheidung für das Angebot von B&B, obwohl der gebotene Preis viel zu 

niedrig war 

 
 
Die Landesregierung hat noch einen weiteren Fehler begangen, der sich eben-

falls zugunsten der B&B AG ausgewirkt hat. 

 

Die Landesregierung hat sich bereits seit Oktober 2001 für das Projekt der 

B&B AG ausgesprochen34. Die Festlegung erfolgte zu einem Zeitpunkt als der 

Preis, den die B&B AG bieten wollte, noch gar nicht bekannt war. 

 

Als im Dezember 2001 die B&B AG einen Kaufpreis anbot, war der zustän-

dige Mitarbeiter, der den Preis bewerten sollte, geschockt35. 

 

Der gebotene Preis war viel zu niedrig. Unter Berücksichtigung aller vertragli-

chen Regelungen hätte das Land bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise das 

Kieler Schloss verschenkt und daneben noch Zuschüsse an die B&B AG ge-

zahlt36. 

 

Das Angebot der B&B AG war somit gänzlich inakzeptabel. 

 

Gleichwohl verhandelte die Landesregierung mit der B&B AG weiter und 

setzte so den Anschein, als sei das Angebot jedenfalls in den Grundzügen ak-

zeptiert worden. 

 

Staatssekretär Döring sagte in seiner Vernehmung aus, dass er den Preis im 

Rahmen von abschließenden Verhandlungen noch gedrückt hätte37. 

 

Da sich aber das Land bereits auf das Angebot der B&B AG festgelegt hatte, 

die Landesregierung sich öffentlich für das Angebot der B&B AG einsetzte 

                                                
34 Anlage 48, 64 und 70 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
35 Anlage 74, 75 und 76 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056) sowie Protokoll der 16. 

Sitzung, S. 11. 
36 Anlage 74, 75 und 76 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056) sowie Protokoll der 16. 

Sitzung, S. 11. 
37 Protokoll der 8. Sitzung, S. 16. 
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und die B&B AG wusste, dass sie der Favorit war, wäre die Ausgangslage für 

Nachverhandlungen denkbar schlecht gewesen. 

 

Die Landesregierung hätte sich so kurz vor Abschluss des Verfahrens nur noch 

sehr schwer aus den Verhandlungen zurückziehen können. Zudem wäre der 

Abbruch der Verhandlungen mit dem Bieter zu diesem Zeitpunkt mit einem 

massiven Gesichtsverlust der Landesregierung verbunden gewesen. Zudem 

waren die Nachteile der verbleibenden Angebote bereits breit diskutiert wor-

den. 

 

Aus dieser Position heraus konnte nicht damit gerechnet werden, dass sich die 

B&B AG auf eine nennenswerte Erhöhung des Angebotes einlassen würde. 

 

Die Landesregierung hat sich somit zumindest fahrlässig in eine Position hin-

einmanövriert, in der die B&B AG eine ausgesprochen gute und das Land eine 

ausgesprochen schlechte Verhandlungsposition hatte. 

 

In einem geordneten Verfahren hätte dem Bieter, der ein inakzeptables Ange-

bot vorlegt, dies sofort mitgeteilt werden müssen.  

Zudem hätten die Verhandlungen solange ausgesetzt werden müssen, bis der 

Bieter ein diskussionswürdiges Angebot unterbreitet. 

 
 
 
 
G. Vernichtung einer wichtigen Unterlage durch einen leitenden Mitarbeiter 

 
Ein weiterer unzulässiger Eingriff in das Ausbietungsverfahren ist die Ver-

nichtung einer wichtigen Unterlage durch den Zeugen Basten in seiner Funk-

tion als Abteilungsleiter der GMSH. 

 

Dem Zeugen Basten wurde von seinem Mitarbeiter, dem Zeugen Jessen, ein 

Vermerk vom 15.02.2002 vorgelegt, der als "Vertraulich" gekennzeichnet und 

an den Zeugen Döring - Staatssekretär im MFE - adressiert war38. 

 

                                                
38 Anlage 102 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
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Der Vermerk enthielt u.a. die folgenden Passagen: 

 

"Herr Basten ist in einer Veranstaltung im Kieler Kaufmann am 14.2. 
von Heide und von Landtagsabgeordneten auf das Marschall-Angebot 
angesprochen worden. Alle haben ihre Begeisterung zum Ausdruck ge-
bracht. Darüber möchte Herr Basten telefonisch berichten.  
 
Ich habe mich daraufhin heute mit Marschall in Verbindung gesetzt. Er 
ist sauer. Er hat das Angebot nur gemacht, weil Claus ihn darum gebe-
ten hat und er davon ausgegangen war, dass sein Angebot Brückner 
stützen würde. Sein Interesse ist der Veranstaltungsbetrieb, nicht die 
Eigentümerschaft! 
 
An einem europaweiten Ausschreibungsverfahren wird er sich nicht 
beteiligen. Wörtlich: Darüber brauchst Du mit mir gar nicht erst zu re-
den!" 

 

 

Diesen Vermerk hat der Zeuge Basten nach eigener Aussage vernichtet. Der 

Zeuge Basten hatte jedoch keine Kenntnis davon, dass der Zeuge Jessen seinen 

Vermerk dem Zeugen Döring bereits direkt übermittelt hatte.  

Deshalb konnte der Untersuchungsausschuss den Vermerk zwar nicht in den 

Akten der GMSH, aber gleichwohl in einer Handakte des Zeugen Döring fin-

den. 

 

Der Zeuge Basten hat dann einen eigenen Vermerk gefertigt. In diesem zweiten 

Vermerk fehlt der Hinweis auf "Heide" - Ministerpräsidentin Simonis - und 

"Claus" - der ehemalige Minister für Finanzen und Energie und heutige 

Landesvorsitzende der SPD Claus Möller39. 

 

Ebenfalls fehlt die Darstellung, dass der damalige Minister Möller Herrn Mar-

schall gebeten habe, ein Angebot abzugeben. 

 

Aufgrund dieser Handlung des Zeugen Basten wurde der Inhalt der Akten ver-

ändert, und die Überprüfung des Verwaltungshandelns der GMSH erschwert. 

 
 
 
 

                                                
39 Anlage 103 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
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H. Akzeptieren eines Scheinangebotes in dem Ausbietungsverfahren 

 
Ein weiterer Verfahrensmangel ist darin zu sehen, dass die Abgabe eines 

Scheinangebotes in dem Ausbietungsverfahren von der Landesregierung zu-

mindest akzeptiert wurde. 

 

Der Zeuge Döring hat zwei Vermerke erhalten, die jeweils mit dem 15.02.2002 

datiert waren. Ein Vermerk stammte von dem Zeugen Jessen, der andere von 

dem Zeugen Basten. 

 

In dem Vermerk des Zeugen Jessen fand sich die Formulierung, dass Herr 

Marschall sein Angebot nur abgegeben habe, weil der Zeuge Möller ihn darum 

gebeten habe, und er davon ausgegangen sei, sein Angebot stütze das Angebot 

von B&B. 

 

In dem Vermerk des Zeugen Basten ist die folgende Formulierung enthalten: 

 

"1. Herr Marschall ist gedrängt worden, ein Angebot abzugeben. Er hat 

es gemacht in der Einschätzung, dass das Projekt Brückner dadurch ge-

stärkt werden solle. ..." 

 

 

 

Angesichts dieser Sachlage hätten die Verkaufsverhandlungen ausgesetzt wer-

den müssen, um zu überprüfen, aus welchem Grund, welcher Veranlassung 

und mit welchem Ziel das Angebot von Marschall abgegeben wurde. 

 

Zudem hätten die Personen informiert werden müssen, die von dem Angebot 

wussten und sich begeistert gezeigt hatten. 

 

Keine der beiden Maßnahmen wurde durchgeführt.  

 

Damit hat die Landesregierung das Verfahren undurchsichtig gestaltet und 

jedenfalls die Möglichkeit gebilligt, dass mit unzulässigen Mitteln das Angebot 

von B&B gestützt wird. 
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I. MFE gab unrichtige Presseerklärung ab, um B&B zu schützen 

 
Im Rahmen einer Finanzausschuss-Sitzung am 28.02.2002 wurde Staatssekre-

tär Döring von dem Abgeordneten Kubicki darüber informiert, dass Dr. Pröhl 

eingetragenes Vorstandsmitglied der B&B AG war40. 

 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war damit für den Staatssekretär Döring klar, 

dass mit der Firma B&B über die Veräußerung des Kieler Schlosses nicht 

weiter verhandelt werden konnte, ohne zuvor die Rolle von Dr. Pröhl in dieser 

Angelegenheit zu klären. 

 

Die Verhandlungen mit B&B hatten sich faktisch bereits am 28.02.2002 erle-

digt. 

 

Gleichwohl wurden im Zusammenspiel der B&B AG mit dem Finanzministe-

rium unrichtige Presseerklärung abgegeben, die der Stadt Kiel die Verantwor-

tung für das Scheitern der Verhandlungen zuschoben. 

 
 
 
In dieser Presseerklärung des MFE vom 01.03.2002 heißt es: 
 

"Das von B&Bger Relation AG entwickelte Projekt 'Belvedere' ist gut 
und wir hätten gerne mitgehofen, es zu verwirklichen. Damit sei eine 
Chance zur Entwicklung des Standortes 'Kieler Schloss' vertan worden, 
mit dem auch der Fortbestand des Veranstaltungsbetriebes hätte verwirk-
licht werden können." 

 

 
Die Aussage des MFE am 01.03.2002, dass zu diesem Zeitpunkt noch immer 

die Bereitschaft bestand, zusammen mit der B&B AG den Standort "Kieler 

Schloss" zu entwickeln, ist schlicht unwahr. 

 

Die Verhandlungen waren bereits zuvor aus anderen Gründen gescheitert. Die 

Verantwortung dafür lag auf Seiten der Landesregierung und konnte nicht auf 

die Stadt Kiel verlagert werden. 

                                                
40 Protokoll der 8. Sitzung, S. 19. 
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Auch in diesem Fall hat somit die Landesregierung mit bewusst unwahren Er-

klärungen operiert, um von einem eigenen Fehlverhalten abzulenken. 
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5. Teil:  Fehler der Landesregierung bei der Bearbeitung von Anträgen 

auf Genehmigung von Nebentätigkeiten 

 
 
 
In dem folgenden Abschnitt werden die Fehler beschrieben, die der Landesre-

gierung bei der Bearbeitung des Antrags von Dr. Pröhl auf Genehmigung der 

Nebentätigkeit für die B&B AG unterlaufen sind. 

 

 

 

A.  Prüfung der Nebentätigkeit, obwohl diese eindeutig nicht genehmigungs-

fähig war 

 

 

Es ist während der Untersuchungen von keinem Zeugen und keinem Beteilig-

ten behauptet worden, dass die von Dr. Pröhl beantragte Nebentätigkeit hätte 

genehmigt werden können. 

 

Die Nebentätigkeit war eindeutig nicht genehmigungsfähig. 

 

Am 20.02.2002 wurde deshalb Dr. Pröhl auch die Ausübung der Nebentätig-

keit für die B&B AG untersagt41. 

 

Die Untersagungsverfügung lautet wie folgt: 

 
"... Die von Ihnen angegebene Nebentätigkeit soll bei der Firma 
B&Bger Relations AG ausgeübt werden. Diese Firma führt zur Zeit 
konkrete Verhandlungen über den Kauf einer landeseigenen Liegen-
schaft. Die Landesregierung hat das Finanzministerium beauftragt, fe-
derführend die Verhandlungen auf Landesseite zu führen. 
 
Da Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit dem Land Schleswig-
Holstein haben, dessen Interessen beeinträchtigt werden könnten, wenn 
Sie als Gesellschafter auf Seiten der B&Bger Relations AG agieren, 
könnte die Möglichkeit einer Beeinflussung der Unbefangenheit gege-
ben sein. Sie sind zwar zur Zeit im Rahmen des EXPO-Projektes zur 
Investitionsbank Schleswig-Holstein abgeordnet und damit nicht in der 

                                                
41 Anlage 106 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 



 33 

unmittelbaren Verwaltung der Landesregierung tätig, aber der unmittel-
baren dienstlichen Aufsicht der Landesverwaltung unterstellt. Ferner ist 
nach Beendigung Ihrer Abordnung eine Weiterbeschäftigung im Be-
reich Verwaltung der Landesregierung nicht ausgeschlossen. Schon die 
Möglichkeit der Beeinflussung der Unbefangenheit reicht als Versa-
gungsgrund aus. Der Versagungsgrund besitzt einen sehr weit gefassten 
präventiven Charakter, indem er möglichen oder nur anscheinenden 
Interessenkonflikten bereits im Vorfeld entgegenwirkt. Dabei kommt es 
darauf an, dass jede Beeinträchtigung der Unparteilichkeit und des 
Vertrauens der Bürger und der Öffentlichkeit so weit wie möglich zu 
vermeiden sind. 
 
Da aus meiner Sicht die genannten Interessenkonflikte nicht auszu-
schliessen sind, ist die Genehmigung der von Ihnen beantragten Neben-
tätigkeit gem. § 81 Abs. 2 LBG zu versagen. 
 
Ich bitte, mir diesbezüglich eine Antwort zukommen zu lassen, dass Sie 
diese Tätigkeit nicht ausüben." 

 
 

 

 

Die Gründe, mit denen die Ausübung der Nebentätigkeit versagt wurde, lagen 

nicht erst am 20.02.2002 vor. 

 

Bereits in dem ersten Gespräch im Juli des Jahres 2001 von Dr. Pröhl mit dem 

zuständigen Abteilungsleiter Dr. Büchmann lagen alle Gründe vor, die die Ver-

sagung der Nebentätigkeit tragen. 

 

Dr. Pröhl war Landesbediensteter und eine Weiterbeschäftigung im Bereich 

Verwaltung der Landesregierung nicht ausgeschlossen. Zudem war Dr. Pröhl 

bereits zu diesem Zeitpunkt für die B&B AG tätig. 

 

Eine weitere Prüfung des Falles war nicht erforderlich. 

 

 

Bereits zu diesem Zeitpunkt hätte die Ausübung der Nebentätigkeit schlicht-

weg untersagt werden müssen. Sämtliche Folgeprobleme hätten sich dann nicht 

gestellt. 

 
 



 34 

 
 
B. Dauer des Prüfungsverfahrens (acht Monate) 

 
Neben dem Fehler, dass die Nebentätigkeit nicht sofort untersagt wurde, liegt 

ein Fehlverhalten darin, dass der Prüfungsvorgang acht Monate gedauert hat. 

 

 

 

Für diese extrem lange Zeit der Prüfung kann es nur zwei Gründe geben.  

 

Entweder liegt es an einer vollständigen Desorganisation der Staatskanzlei, 

oder Dr. Pröhl sollte während dieser Monate bewusst die Möglichkeit ver-

schafft werden, die nicht genehmigungsfähige Nebentätigkeit auszuüben. 

 

Für die zweite These spricht die Tatsache, dass die Nebentätigkeit selbst im 

Oktober des Jahres 2001 nicht untersagt wurde, obwohl der zuständige Abtei-

lungsleiter die Presseartikel zur Kenntnis genommen hatte, die auf die Rolle 

Dr. Pröhls für die B&B AG hinwiesen42. 

 
 
 
 
C. Widersprüchliche Bearbeitung gleichartiger Verfahren 

 
Schließlich deutet auch die widersprüchliche Bearbeitung gleichartiger Verfah-

ren darauf hin, dass Dr. Pröhl bewusst die Möglichkeit verschafft werden 

sollte, die nicht genehmigungsfähige Nebentätigkeit auszuüben. 

 

Die B&B AG hatte dem damaligen Chef der Staatskanzlei Klaus Gärtner ange-

boten, Mitglied im Aufsichtsrat des Unternehmens zu werden. 

 

Dass die Aussagen nicht glaubhaft sind, keinem der Beteiligten sei bei Durch-

sicht der übersandten Unterlagen aufgefallen, dass Dr. Pröhl dort als Vorstand 

des Unternehmens genannt wurde, soll hier nur am Rande erwähnt werden. 

 

                                                
42 Protokoll der 46. Sitzung, S. 19. 
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Maßgeblich in diesem Zusammenhang ist, dass dem Chef der Staatskanzlei 

bereits Anfang des Jahres 2001 signalisiert wurde, dass eine Nebentätigkeit für 

die B&B AG nicht genehmigungsfähig sei.43 

 

Aus diesem Grund hat der damalige Chef der Staatskanzlei das Angebot auch 

nicht angenommen. 

 

 

Erstaunlich und nicht nachvollziehbar ist es, dass die gleiche Wertung von den-

selben Verantwortlichen nicht vollzogen wurde, als Dr. Pröhl später ebenfalls 

die Genehmigung einer Nebentätigkeit für die B&B AG beantragte. 

 

 

Dem zuständigen Abteilungsleiter, der zuvor als Leiter des Büros der Minister-

präsidentin fungierte, hätte sich eine Vergleichbarkeit der beiden Sachverhalte 

- zumal es um dasselbe Unternehmen ging - geradezu aufdrängen müssen. 

 
 

                                                
43 Anlage 17 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 



 36 

6. Teil:  Verantwortung der Ministerpräsidentin für die Fehler der 

Landesregierung 

 
 
Für die beschriebenen Fehlleistungen trägt die Ministerpräsidentin zu einem 

großen Teil persönlich die Verantwortung. 

 

Nach ihrer und den insoweit übereinstimmenden Aussagen ihrer Mitarbeiter 

will die Ministerpräsidentin von den ganzen Vorgängen keine Kenntnis erlangt 

haben, so dass für sie auch keine Veranlassung zum Einschreiten bestanden 

habe. 

 

 

 
A. Unzureichende Dienstaufsicht über die Personalabteilung 

 
 
Hinsichtlich der unzureichenden Personalplanung hat sich Dr. Pröhl bereits im 

Jahr 2000 in einem persönlichen Schreiben an die Ministerpräsidentin gewandt 

und auf die Missstände hingewiesen44. 

 

Die Ministerpräsidentin hätte - wenn sie ihrer Verpflichtung zur Dienstaufsicht 

nachgekommen wäre - festgestellt, dass Planungsmängel vorlagen, die abge-

stellt werden mussten. Trotz des konkreten Anlasses ist die Ministerpräsidentin 

dieser Pflicht zur Dienstaufsicht nicht nachgekommen. 

 

Dieses Versäumnis muss sich die Ministerpräsidentin als eigenes Verschulden 

zurechnen lassen. 

 

Ebenfalls trägt die Ministerpräsidentin die Verantwortung für die vollständige 

Desorganisation der Staatskanzlei, die dazu führte, dass die Nebentätigkeit von 

Dr. Pröhl erst acht Monate, nachdem diese bekannt wurde, untersagt wurde. 

 

 
 

                                                
44 Anlage 13 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
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B. Unzureichende Prüfung wichtiger Vorgänge 

 
Es ist unstreitig, dass sich die Ministerpräsidentin bei der Erledigung der Lan-

desangelegenheiten auf die Verwaltung verlassen muss und kann. Deshalb be-

steht nicht von vornherein die Verpflichtung, sich in jeder Angelegenheit um 

Detailfragen zu kümmern. 

 

 

Je größer, bedeutender und sensibler die Projekte des Landes jedoch werden, 

desto mehr besteht Veranlassung der Ministerpräsidentin, sich jedenfalls über 

den Sachstand informiert zu halten. 

 

Dafür, dass die Ministerpräsidentin über wichtige Projekte informiert wird, gibt 

es viele verschiedene Informationskanäle. 

 

 

- Zum einen wird im Kabinett über den Sachstand von Projekten informiert45.  

 

-  Zum anderen werden Informationsveranstaltungen für die SPD-Landtags-

fraktion durchgeführt46. 

 

-  Es existiert eine so genannte Kieler-Runde, bei der sich hochrangige Kieler 

SPD-Mitglieder - u.a. auch die Ministerpräsidentin - über aktuelle politisch 

relevante Themen, insbesondere mit Bezug zur Landeshauptstadt, austau-

schen47. 

 

-  Die Landesregierung unterhält eine eigene Presseabteilung, die alle poli-

tisch relevanten Informationen zusammenstellt und im Rahmen eines Pres-

sespiegels, der der Ministerpräsidentin täglich vorgelegt wird, informiert. 

 

- Die Ministerpräsidentin ist Mitglied im Kreisvorstand der Kieler SPD und 

wird regelmäßig über die Inhalte der Vorstandssitzungen informiert. 

                                                
45 Protokoll der 8. Sitzung, S. 16. 
46 Protokoll der 8. Sitzung, S. 18. 
47 Protokoll der 7. Sitzung, S. 81. 
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- Die Ministerpräsidentin ist zugleich Kieler Landtagsabgeordnete und hat 

eine eigene Mitarbeiterin, die sie darüber informiert, welche Angelegen-

heiten in ihrem Wahlkreis von Bedeutung sind48. 

 

- Schließlich führt die Ministerpräsidentin kraft Amtes eine Vielzahl von in-

ner- und außerdienstlichen Gesprächen, um sich über Themen zu informie-

ren, die für die Arbeit der Landesregierung von Bedeutung sein können. 

 

 

Hinsichtlich der Angelegenheit "Kieler Schloss" waren ausnahmslos alle Be-

teiligten über die Einzelheiten sowie die Rolle von Dr. Pröhl spätestens im 

Oktober des Jahres 2001 informiert. 

 

Es handelte sich um ein Thema, das für das Land so wichtig war, dass es per-

sönlich von einem Regierungsmitglied - Staatssekretär Döring - betreut 

wurde49. Es ging um eine Haushaltsentlastung für das Land sowie um 

Investitionen in der Landeshauptstadt in Millionenhöhe. 

 

Zudem wurde das Thema - gerade in der Kieler SPD - sowohl inhaltlich als 

auch bezüglich der Rolle von Dr. Pröhl kontrovers diskutiert50. 

 

Des Weiteren erschienen zahlreiche Presseartikel, die sich mit diesem Thema 

auseinandersetzten51. 

 

Schließlich fanden diverse Unterrichtungen des Kabinetts und anderer Gremien 

statt, bei denen die Ministerpräsidentin zum Teil anwesend war und zum Teil 

nachträglich informiert wurde52. 

 

                                                
48 Protokoll der 46. Sitzung, S. 29. 
49 Protokoll der 8. Sitzung, S. 8. 
50 Protokoll der 7. Sitzung, S. 77. 
51 Anlage 59, 60, 61, 62, 79, 80, 81, 82, 83, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 105, 107 der Urkunden-

sammlung (Umdruck 15/4056). 
52 Protokoll der 8. Sitzung, S. 16 und 56. Sitzung, S. 8. 
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Trotz allem will die Ministerpräsidentin in der Angelegenheit Kieler Schloss 

nicht im Ansatz vor dem 28.02.2002 - dem Tag, an dem die Affäre bekannt 

wurde, informiert gewesen sein53. 

 

Dass an dieser Aussage erhebliche Zweifel bestehen, wird in dem nachfolgen-

den 7. Teil dargestellt. 

 

Selbst wenn aber die Aussage der Ministerpräsidentin zutreffen sollte, würde 

sie ein schweres persönliches Versäumnis der Ministerpräsidentin offenbaren. 

 

 

Wenn die Aussage der Ministerpräsidentin zutreffen sollte, dann wäre sie die 

Einzige, die von dem Vorgang keine Kenntnis gehabt hat.  

 

Dies würde bedeuten, dass sie ihrer Verpflichtung, sich in wichtigen Landes-

angelegenheiten auf dem Laufenden zu halten, nicht nachgekommen ist. 

Dieses persönliche Versäumnis führte dazu, dass die Ministerpräsidentin nicht 

in der Lage war, ihre Verpflichtung, die Dienstaufsicht auszuüben, zu erfüllen. 

 

Wenn die Ministerpräsidentin - wie alle anderen Beteiligten auch - die ihr an-

getragenen Informationen in Sachen Kieler Schloss zur Kenntnis genommen 

hätte, dann hätte sich für sie eine Pflicht zum Einschreiten ergeben. 

 

Die Ministerpräsidentin ist somit dafür persönlich verantwortlich, dass sie die 

ihr zur Verfügung gestellten Informationen nicht aufgenommen hat und sich 

damit in einen Zustand versetzt hat, der es ihr unmöglich gemacht hat, ihre 

Pflichten als Ministerpräsidentin zu erfüllen. 

 
 
 
 
C.  Unzureichende Kontrolle des ehemaligen Chefs der Staatskanzlei Klaus 

Gärtner 

 

                                                
53 Protokoll der 18. Sitzung, S. 93 rechte Spalte. 



 40 

 

Schließlich ist die Ministerpräsidentin persönlich dafür verantwortlich, dass sie 

den ehemaligen Chef der Staatskanzlei, Klaus Gärtner, nicht ausreichend kon-

trolliert hat. 

 

Der Chef der Staatskanzlei kann nur durch die Ministerpräsidentin unmittelbar 

kontrolliert werden. 

 

Während sich in allen anderen Fällen die Ministerpräsidentin - jedenfalls so-

lange keine anders lautenden Hinweise ersichtlich sind - im Grundsatz darauf 

verlassen muss, dass die Ressort- und Abteilungsleiter die Dienstaufsicht über-

nehmen, so übt sie selbst die Aufsicht über die Regierungsmitglieder und ins-

besondere über den Chef der Staatskanzlei aus. 

 

Da der Kreis derjenigen Personen, die die Ministerpräsidentin persönlich un-

mittelbar zu überwachen hat, relativ klein ist, besteht angesichts der jeweils 

großen Verantwortungsbereiche umso mehr Veranlassung, die Dienstaufsicht 

über diesen Personenkreis auszuüben. Dies gilt insbesondere für den Bereich 

der Staatskanzlei. 

 

Die Untersuchungen haben keinen Hinweis darauf ergeben, dass die Minister-

präsidentin das Handeln des ehemaligen Staatssekretärs überhaupt in irgendei-

ner Form kontrolliert hat. 

 

Da die Ministerpräsidentin ihre Verpflichtung zur Kontrolle in diesem Bereich 

vollständig vernachlässigt hat, trägt sie persönlich die Verantwortung für das 

Fehlverhalten, das der ehemalige Staatssekretär selbst zugegeben hat und damit 

auch für die Folgen, die daraus resultierten. 
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D. Zwischenergebnis 

 
Im Ergebnis ist der Ministerpräsidentin vorzuwerfen, dass sie sich weder um 

die wichtige Angelegenheit Kieler Schloss noch um die Kontrolle des Chefs 

der Staatskanzlei gekümmert hat. 

 

Wäre sie ihren Dienstpflichten auch nur im Ansatz in diesen Bereichen nach-

gekommen, hätte Dr. Pröhl nicht ungehindert für die B&B AG tätig werden 

und die Verkaufsverhandlungen gefährden können. 
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7. Teil:  Würdigung der Aussagen der Ministerpräsidentin vor dem 

Untersuchungsausschuss 

 
 
 
Für die Würdigung der Vorgänge wurde in den vorherigen Teilen unterstellt, 

dass die Ministerpräsidentin im Rahmen ihrer Vernehmungen durch den Aus-

schuss wahrheitsgemäß geantwortet hat. 

 

Die CDU-Fraktion hat ausgesprochen große Zweifel, ob die Aussagen der Mi-

nisterpräsidentin zutreffen. Im Ergebnis sind nach Auffassung der CDU-Frak-

tion einige Aussagen der Ministerpräsidentin falsch. 

 
 
 
 
A. Wahrheitswidrige Belastung, Dr. Pröhl habe sich eine Urlaubsreise aus 

EXPO-Mitteln bezahlen lassen 

 
Es wurde bereits eingangs dargestellt (siehe oben, Seite 7 f.), dass die Minister-

präsidentin den Betroffenen Dr. Pröhl mit einer falschen Aussage diskreditiert 

hat. 

 

Sie hatte behauptet, dass der Betroffene Dr. Pröhl sich eine Urlaubsreise nach 

Qatar aus EXPO-Mitteln habe bezahlen lassen.  

 

Diese Behauptung ist schlichtweg falsch. 

 

Alle Reisekosten wurden von der Qatarischen Regierung übernommen54. We-

der wurden Mittel aus dem EXPO-Projekt für diese Reise verwendet noch hat 

der Betroffene Dr. Pröhl einen entsprechenden Antrag gestellt. 

 

Diese Informationen lagen der Staatskanzlei auch seit dem Jahr 1999 vor. 

 

 

                                                
54 Anlage 8 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
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B.  Wahrheitswidrige Behauptung, sie habe nicht erfahren, wer das Kieler 

Schloss kaufen wollte 

 
 

Die Behauptung, Dr. Pröhl habe sich eine Urlaubsreise aus EXPO-Mitteln be-

zahlen lassen, ist zweifellos falsch.  

 

Die weitere Aussage der Ministerpräsidentin, sie habe erst nach dem 

20.02.2002 erfahren, dass die B&B AG das Kieler Schloss kaufen wolle, ist 

aus Sicht der CDU-Fraktion ebenfalls falsch. 

 

Gegen diese Behauptung sprechen viele eindeutige Indizien. Es ist deshalb 

extrem unwahrscheinlich, dass die Darstellung der Ministerpräsidentin zutrifft. 

 
 
 
I. Die Aussage der Ministerpräsidentin 

 
Die Ministerpräsidentin wurde von dem Zweiten Parlamentarischen Unter-

suchungsausschuss zwei Mal als Zeugin vernommen. 

 

Sie wurde u.a. mehrfach eindringlich gefragt, wann Sie erstmals von dem En-

gagement des Unternehmens B&B in Sachen Kieler Schloss erfahren hat (Seite 

70 des Protokolls der 18. Sitzung am 16. September 2002, rechte Spalte): 

 

"Vorsitzender: Seit wann ist Ihnen bewusst oder bekannt, dass B&B ei-

ner der Mitbieter beim Kieler Schloss war? 

 

Simonis: Nach dem 20.02.2002. 

 

Vorsitzender: Vorher ist Ihnen das nie bewusst geworden? 

 

Simonis: Nein." 
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Diese Aussage hat die Ministerpräsidentin mehrfach wiederholt (im Protokoll 

der 18. Sitzung,  S. 93 rechte Spalte, S. 101 rechte Spalte).  

 

Rund vier Monate später wurde diese Aussage noch einmal in einer Presseer-

klärung vom 10.01.2003 bestätigt. Dort nahm Frau Simonis zu einem Bericht 

der "WELT" Stellung. Die Presseerklärung lautet: 

 

"1. Die Ministerpräsidentin hat am 16. September 2002 den Mitgliedern 

des Untersuchungsausschusses alle ihr gestellten Fragen beantwortet. 

Von diesen Antworten hat sie nichts zurückzunehmen. 

 

Insbesondere hat sie nicht vor dem 20. Februar von dem Engagement der 

Firma B&B beim geplanten Verkauf des Kieler Schlosses erfahren." 

 

 

Hervorzuheben ist, dass die Ministerpräsidentin sich in ihrer Vernehmung 

letztendlich auf den 28.02.2002 festgelegt hat (im Protokoll der 18. Sitzung, 

S. 93 rechte Spalte). 

 

 

II. Bewertung der Aussage 

 
Aus Sicht der CDU-Fraktion ist diese Aussage der Ministerpräsidentin nicht 

glaubhaft. Es sprechen zahlreiche Indizien gegen diese Aussage. Da alle diese 

Indizien gleichzeitig und unabhängig voneinander vorliegen, ist im Ergebnis 

davon auszugehen, dass die zitierte Aussage der Ministerpräsidentin nicht zu-

trifft. 
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1. Existenz diverser Presseartikel 

 
Es existierten zahlreiche Presseartikel, die sich vor dem 20.02.2002 mit der 

geplanten Veräußerung des Kieler Schlosses befassten und darauf hinwiesen, 

dass die B&B AG das Objekt erwerben wollte55. 

 

Nahezu alle diese Presseartikel wurden in den Pressespiegel der Landesregie-

rung aufgenommen, der der Ministerpräsidentin täglich vorgelegt wird. 

 

Keinen dieser Presseartikel will die Ministerpräsidentin zur Kenntnis genom-

men haben. 

 

Es ist ausgesprochen unwahrscheinlich, dass die Ministerpräsidentin, die 

zugleich Kieler Abgeordnete ist, über einen Zeitraum von mehreren Monaten 

jeden Artikel zum Kieler Schloss übersieht. 

 

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die meisten Presseartikel in den KIELER 

NACHRICHTEN veröffentlicht wurden. Diese Zeitung hat die Ministerpräsi-

dentin privat abonniert. Sie müsste daher über einen Zeitraum von mehreren 

Monaten immer genau die Ausgabe nicht gelesen haben, die sich mit dem 

Kieler Schloss befasste. 

 

Zudem müsste die Ministerpräsidentin über mehrere Monate immer genau die 

Pressespiegel nicht zur Kenntnis genommen haben, in denen die maßgeblichen 

Artikel noch einmal abgedruckt wurden. 

 

Da alle anderen Zeugen, die von dem Ausschuss vernommen wurden, die Pres-

seberichterstattung verfolgt hatten, ist es extrem unwahrscheinlich, dass ausge-

rechnet der Ministerpräsidentin jeder dieser Artikel entgangen sein soll. 

 

Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil Frau Simonis Ministerpräsidentin 

und Kieler Abgeordnete ist. Sie hat daher ein besonderes Interesse und eine 

                                                
55 Anlage 59, 60, 61, 62, 79, 80, 81, 82, 83, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 105, 107 der Urkunden-

sammlung (Umdruck 15/4056). 
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besondere Verpflichtung, sich über wichtige Angelegenheiten zu informieren, 

die das Land und die Landeshauptstadt betreffen. 

 

Bei dem Objekt Kieler Schloss, das zum einen den Landeshaushalt in Millio-

nenhöhe belastete und für das zum anderen Investitionen in Höhe von rund € 

60.000.000,00 geplant waren und rund 120 Arbeitsplätze geschaffen werden 

sollten, handelte es sich um eine solche besonders wichtige Angelegenheit. 

 

Es ist daher extrem unwahrscheinlich, dass die Ministerpräsidentin keinen ein-

zigen dieser Presseartikel zur Kenntnis genommen hat. 

 

Nach Ansicht der CDU-Fraktion muss davon ausgegangen werden, dass die 

Ministerpräsidentin die Presseberichterstattung verfolgt hat und darüber infor-

miert war, dass die B&B AG das Kieler Schloss kaufen wollte. 

 

Bereits deshalb ist nach Auffassung der CDU-Fraktion die eingangs zitierte 

Aussage der Ministerpräsidentin falsch. 

 

 

 

2.  Information durch den ehemaligen Finanzminister Claus Möller am 

17.10.2001 

 

Es spricht noch ein weiteres Indiz gegen die Darstellung der Ministerpräsiden-

tin. 

 

Am 17.10.2001 informierte der ehemalige Finanzminister Claus Möller hoch-

rangige Vertreter der Stadt Kiel über das Projekt der B&B AG. Teilnehmer 

waren u.a. der ehemalige Oberbürgermeister Gansel, Vertreter der Kieler SPD-

Ratsfraktion sowie SPD-Landtagsabgeordnete56. Es wurde die Absicht des 

Landes diskutiert, das Projekt zusammen mit der B&B AG zu verwirklichen57. 

 

                                                
56 Anlage 57 und 63 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
57 Protokoll der 7. Sitzung, S. 67. 
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Die Ministerpräsidentin war zu der Veranstaltung eingeladen, nahm aber nicht 

teil. 

 

Sie schickte einen Abteilungsleiter aus der Staatskanzlei als Vertreter. 

 

Die Informationsveranstaltung am 17.10.2001 führte innerhalb der SPD-Kreis-

partei zu einer breit angelegten, hoch emotional und verbissen geführten Dis-

kussion, an der insbesondere die Zeugin Halbe beteiligt war58. 

Obwohl die Ministerpräsidentin an diesem Tag über das Projekt der B&B AG 

informiert werden sollte, will Frau Simonis über einen Zeitraum von mehreren 

Monaten weder mit dem ehemaligen Finanzminister Möller noch mit dem Ab-

teilungsleiter in der Staatskanzlei über Einzelheiten des geplanten Schloss-

verkaufs gesprochen haben. 

 

Diese Darstellung ist nicht glaubhaft. 

 

 

Nach der Veranstaltung am 17.10.2001 waren die Entscheidungsträger der 

Stadt Kiel über das Projekt der B&B AG im Bilde. 

 

Das Thema Schloss war für diesen Personenkreis ausgesprochen wichtig. So 

hatte sich z.B. die frühere Stadtpräsidentin Kietzer bereits schriftlich persönlich 

an die Ministerpräsidenin gewandt und um eine Sachstandsmitteilung in Sa-

chen Kieler Schloss gebeten59. 

 

Zudem hatten die Vertreter der Stadt Kiel ein hohes Interesse daran, dass an 

dem Standort Kieler Schloss auch weiterhin große Veranstaltungen für ein 

breites Publikum durchgeführt werden konnten. 

 

Aus diesen Gründen war es im hohen Maße wahrscheinlich, dass die Teilneh-

mer der Informationsveranstaltung am 17.10.2001 die Ministerpräsidentin auf 

das Projekt der B&B AG ansprechen würden, sobald sie im Rahmen anderer 

Anlässe dazu Gelegenheit hätten. 
                                                
58 Protokoll der 40. Sitzung, S. 28. 
59 Protokoll der 7. Sitzung, S. 76. 
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Viel nahe liegender als die Aussage der Ministerpräsidentin ist daher, dass Frau 

Simonis bereits vor dem 17.10.2001 über das Projekt der B&B AG informiert 

wurde, damit sie bei Fragen Rede und Antwort stehen konnte. 

 

Ebenfalls ist es höchst unwahrscheinlich, dass Frau Simonis über mehrere Mo-

nate mit keinem der Beteiligten über das Projekt der B&B AG gesprochen hat. 

 

Dafür war das Projekt zum einen zu wichtig und wurde zum anderen innerhalb 

der SPD und in der Presse zu breit und kontrovers diskutiert. 

 

 
 
 
3. Information durch den ehemaligen Finanzminister Claus Möller am 

04.10.2001 

 
 
Die Vermutung, dass die Ministerpräsidentin bereits weit vor dem 17.10.2001 

über das Projekt der B&B AG informiert wurde, wird auch durch ein Schreiben 

des Zeugen Dr. Pröhl gestützt, das er an seine Geschäftspartner - u.a. eine 

Tochter der WestLB - geschickt hat60. 

 

In diesem Schreiben mit Datum vom 06.10.2001 berichtet Dr. Pröhl, dass der 

damalige Finanzminister Claus Möller Frau Simonis über das Projekt der B&B 

AG informiert hat. 

 

Das Schreiben lautet wie folgt: 

 
 

"Sehr geehrte Herren, 
 
hinsichtlich der Realisierung des Standortes Kiel, dürfen wir Ihnen be-
richten, dass sich die politischen Gremien des Landes und der Stadt 
Kiel ab dem 04.10.01 mit der von uns vorgelegten Vorplanung be-
schäftigen. 

                                                
60 Anlage 55 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
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Der Minister für Finanzen und Energie des Landes Schleswig-Holstein, 
Klaus Möller, hat die Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Hol-
stein, Heide Simonis, über das Konzept "Wohnimmobilie Belvedere", 
den aktuellen Stand der Vorplanung und die Eckpunkte für einen Kauf-
vertrag informiert. Die Ministerpräsidentin hat ihre Unterstützung für 
die Realisierung unseres Projektes am Standort Schloss Kiel zugesagt. 
 
In der 42-sten Kalenderwoche wird Finanzminister Klaus Möller die 
Vorsitzenden der Landtagsfraktionen und der Ratsfraktionen der Stadt 
Kiel, einschließlich des Kieler Oberbürgermeisters Norbert Gansel über 
die Planungen informieren. 
 
Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist mit Anfragen der Presse zu rechnen, 
insbesondere für eine Berichterstattung am Wochenende vom 20. auf 
den 21. Oktober 2001. 
 
Der Finanzminister hat die B&B gerRelation AG darum gebeten, in 
diesem Stadium der politischen Entscheidungsfindung von den betei-
ligten Unternehmen dahingehend unterstützt zu werden, dass Vertreter 
dieser Unternehmen keine Auskünfte an die Presse erteilen. Der Mi-
nister bittet weiterhin, anfragende Journalisten auf das Ministerium für 
Finanzen und Energie in Kiel zu verweisen. Dort werden Auskünfte 
erteilt, die das politische Prozedere betreffen. 
 
Wir entsprechen der Bitte des Ministers mit diesem Schreiben." 

 
 
 
Aus diesem Schreiben ergibt sich, dass der damalige Finanzminister Claus 

Möller die Ministerpräsidentin frühzeitig informiert hat. 

 

 

Es stellt sich daher die Frage, ob dem Schreiben des Betroffenen Dr. Pröhl oder 

der Aussage der Ministerpräsidentin zu glauben ist. 

 

 

a)  Ein Indiz, dass gegen die Aussage der Ministerpräsidentin spricht, wurde 

bereits oben genannt.  

 

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Oberbürgermeister (SPD), die Stadt-

präsidentin (SPD), Vertreter der SPD-Ratsfraktion und SPD-Landtagsab-

geordnete im Detail über das Projekt der B&B AG informiert werden, aber 

die Ministerpräsidentin und Kieler Abgeordnete nicht im Bild ist.  
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Sie hätte dann nicht auf Anfragen aus dem Kreis der anderen Abgeordneten 

oder der anderen Teilnehmer reagieren können. 

 
Dieser Aspekt spricht für die Darstellung in dem Schreiben des Betroffenen 

Dr. Pröhl. 

 

 

b)  Es spricht aber noch eine weitere Erwägung dafür, dass das Schreiben von 

Dr. Pröhl zutrifft. 

Dieses Schreiben wurde zu einem Zeitpunkt verfasst, als die Frage, ob und 

wann Frau Simonis etwas von dem Engagement der B&B AG gewusst hat, 

noch nicht im Raum stand. 

 

Es handelte sich lediglich um eine Information seiner Geschäftspartner. 

Diese Geschäftspartner - die ITCM ist eine Tochtergesellschaft der 

WestLB - nahmen ebenfalls an Verhandlungen mit der GMSH teil. 

 

Sie hatten daher die Möglichkeit, die übermittelten Informationen durch 

Rückfrage bei der GMSH oder dem Pressesprecher des Ministeriums für 

Finanzen und Energie zu verifizieren. 

 

Wenn sich bei dieser Überprüfung herausgestellt hätte, dass Dr. Pröhl die 

Unwahrheit gesagt hätte, dann hätte dies die Kooperation beenden können. 

Zudem hatte Dr. Pröhl keine Veranlassung, diese Information - wenn sie 

denn unrichtig gewesen wäre - an seine Geschäftspartner zu übermitteln. 

 

Wenn sich trotz seiner Ankündigung die Politik nicht mit dem Projekt von 

B&B befasst hätte, dann hätten die Geschäftspartner dieses bereits nach 

zwei Wochen bemerkt. 

 

 

 

c)  Schließlich sprechen noch zwei weitere Indizien dafür, dass das Schreiben 

von Dr. Pröhl zutrifft. 
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Unmittelbar nach seinem Schreiben wurden die Teilnehmer der Informati-

onsveranstaltung (OB Gansel etc.) zum 17.10.2001 ("42-ste Kalenderwo-

che") eingeladen61. Genau so hat es Dr. Pröhl beschrieben. 

 

Daraus folgt die Vermutung, dass auch der weitere Inhalt seines Schreibens 

zutrifft. 

 

d)  Zudem wurde mit Schreiben der GMSH vom 08.10.2001 der Firma Nord 

Project eine Absage erteilt62. In diesem Schreiben heißt es: 

 
"Ihre Bewerbung und die Bewerbung einer weiteren Investoren-
gruppe sind von der GMSH geprüft worden und die Ergebnisse wur-
den der Landesregierung zur Entscheidung vorgelegt. 
 
Staatssekretär Döring hat mir soeben mitgeteilt, dass die Entschei-
dung zugunsten der anderen Bewerbung ausgegangen ist.  
 
Die Landesregierung ist nach sorgfältiger Abwägung beider Bewer-
bungen zu dem Ergebnis gelangt, dass das hinter der anderen Bewer-
bung stehende Konzept den Interessen des Landes und der Stadt Kiel 
in größerem Maße entspricht als ihr Konzept.  
 
Außerdem habe die Zukunftssicherung des geplanten Betriebes bei 
der Entscheidungsfindung eine ebenso große Rolle gespielt wie die 
Tatsache, dass den Interessen des Landeshaushaltes mit der anderen 
Bewerbergruppe eher gedient werden kann. ..." 

 
 
 

Daraus folgt, dass Anfang Oktober 2001 nicht nur Dr. Pröhl, sondern auch 

die GMSH davon ausging, dass die Landesregierung sich zur Umsetzung 

des Projektes der B&Bger AG entschlossen hatte. 

 

 

Selbst wenn Zweifel an dem Inhalt des Schreibens von Dr. Pröhl bestanden 

haben sollten, dann werden diese Zweifel durch das inhaltlich identische 

Schreiben der GMSH - das von dem Zeugen Döring autorisiert wurde - be-

seitigt. 

                                                
61 Anlage 57 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
62 Anlage 56 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
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e) Ergebnis 
 

Aus den Gründen ist davon auszugehen, dass die Ministerpräsidentin bereits 

Anfang Oktober über das Projekt der B&B AG informiert wurde. 

 

Die anders lautende Aussage der Ministerpräsidentin ist falsch. 

 

 

4. Kabinett und SPD-Landtagsfraktion wurden z.T. mehrfach informiert 

 

Ein weiterer Grund, der die Aussage der Ministerpräsidentin wenig glaubhaft 

erscheinen lässt, besteht darin, dass das Kabinett und die SPD-Landtagsfrak-

tion z.T. mehrfach über das Projekt der B&B AG informiert wurden. 

 

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass alle Kabinettsmitglieder und alle SPD-

Landtagsabgeordneten über das Projekt der B&B AG im Bilde waren, nur die 

Ministerpräsidentin nicht informiert wurde oder sich nicht informiert hat. 

 

 

a) Kabinettssitzung am 09.10.2001 

 
Am 09.10.2001 fand eine Kabinettssitzung in Anwesenheit der Ministerpräsi-

dentin statt63. 

 

Im Rahmen dieser Kabinettssitzung wurde ein Sachstandsbericht über die Ver-

äußerung des Kieler Schlosses gegeben. 

 

Wie dem Schreiben der GMSH vom 08.10.2001 zu entnehmen ist, kam aus 

Sicht der Landesregierung nur das Angebot der B&B AG in Betracht64. 

 

                                                
63 Protokoll der 56. Sitzung, S. 8. 
64 Anlage 56 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
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Die Einzelheiten über die Kabinettssitzung werden dem Ausschuss von der 

Landesregierung seit über zwei Jahren rechtswidrig vorenthalten. 

 

Angesichts der beschriebenen Tatsachenlage kann nur über das Projekt der 

B&B AG gesprochen worden sein. 

 

 

 

b) Kabinettssitzung am 12.02.2002 

 
Auch in der Kabinettssitzung am 12.02.2002 wurde über die Veräußerung des 

Kieler Schlosses berichtet65. 

 

Es wurden ausführlich alle Einzelheiten des Projektes der B&B AG sowie den 

damaligen Stand der Diskussion mit der Stadt Kiel dargelegt. Alle Details sind 

in dem Protokoll der Kabinettssitzung enthalten. 

 

Nach Aussage von Döring66 war eine Unterrichtung erforderlich, weil zu die-

sem Zeitpunkt über dieses Thema auch öffentlich so viel diskutiert wurde, dass 

eine umfassende Berichterstattung im Kabinett erforderlich war. 

 

Die Ministerpräsidentin nahm - nach zunächst anders lautender Aussage - an 

der Sitzung nicht teil und will sich nur mündlich über die Inhalte der Sitzung 

informiert haben. Auf die ausführliche Darstellung des Projektes der B&B AG 

sei dabei nicht eingegangen worden. 

 

Das Protokoll der Sitzung habe sie erst Wochen später gelesen. 

 

Der Zeuge Schnelle - Pressesprecher im Finanzministerium - erhält nach seiner 

Aussage die Kabinettsprotokolle innerhalb von zwei bis vier Tagen67. 

 

                                                
65 Protokoll der 56. Sitzung, S. 8. 
66 Protokoll der 8. Sitzung, S. 16. 
67 Protokoll der 38. Sitzung, S. 46. 
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Die Aussage von Frau Simonis, sie habe das Protokoll erst nach Wochen gele-

sen, ist daher wenig glaubhaft. 

 

Zudem ist davon auszugehen, dass sich auch die Ministerpräsidentin dem 

Thema Kieler Schloss nicht entziehen konnte. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn dieses Thema in der Öffentlichkeit so inten-

siv diskutiert wird, dass das Kabinett damit befasst werden musste. 

 

Zudem geht es nicht um Detailfragen, sondern um die Kernfrage, wer über-

haupt - nämlich die B&B AG - das Kieler Schloss erwerben wollte. 

 
 
 
c) Information der SPD-Landtagsfraktion am 19.02.2002 

 

Schließlich wurde am 19.02.2002 auch die SPD-Landtagsfraktion über das 

Projekt der B&B AG informiert68. 

 

Frau Simonis wäre damit nicht nur das einzige Regierungsmitglied, sondern 

auch das einzige Mitglied der SPD-Landtagsfraktion, das von dem Projekt 

Kieler Schloss nichts erfahren hat. 

 

 

d) Ergebnis 

 

Da sowohl das Kabinett als auch die SPD-Landtagsfraktion z.T. mehrfach über 

das Projekt der B&B AG informiert wurden, ist es nicht glaubhaft, dass die 

Ministerpräsidentin als einziges Regierungsmitglied und als einziges Mitglied 

der SPD-Landtagsfraktion sich nicht informiert hat. 

 

 

 

                                                
68 Protokoll der 8. Sitzung, S. 18. 
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5. Information durch Dr. Pröhl anlässlich des Geburtstagsessens am 04.07.2001 

 
Nach Aussage von Dr. Pröhl hat er die Ministerpräsidentin bereits am 

04.07.2001 über das Projekt der B&B AG informiert.  

 

Dies lag für Dr. Pröhl auch nahe, denn am 30.06.2001 und am 02.07.2001 hatte 

er das Kieler Schloss zusammen mit dem Zeugen Jessen besichtigt und das 

Interesse der B&B AG an dem Objekt bekundet. Zudem war für den 

05.07.2001 der Termin mit dem Zeugen Dr. Büchmann vereinbart, um die 

notwendige Genehmigung für die Nebentätigkeit zu beantragen. 

Schließlich hatte Dr. Pröhl am 12.06.2001 und 25.06.2001 mit der MBG Ge-

spräche über eine Finanzierung seiner privaten Projekte geführt69. Die gesamte 

Tätigkeit von Dr. Pröhl war zu diesem Zeitpunkt darauf ausgerichtet, das Pro-

jekt "Kieler Schloss" für die B&B AG zu realisieren. 

 

Am Abend des 04.07.2001 - mitten in der für Dr. Pröhl so wichtigen Phase - 

trafen sich Frau Simonis sowie die Ehepaare Gärtner und Pröhl zu einer Ge-

burtstagsfeier für die Ministerpräsidentin im Kieler Restaurant Feld. 

 

Nach Aussage von Dr. Pröhl haben alle Beteiligten ausführlich über das Kieler 

Schloss gesprochen. 

 

Die Ministerpräsidentin hat stets vehement bestritten, dass sie an diesem 

Abend mit Dr. Pröhl über die Geschäftsfelder der B&B AG gesprochen hat. 

 

Nach ihrer Darstellung sei insbesondere über die Vorbereitung einer anstehen-

den Sitzung des Lenkungsausschusses gesprochen worden. 

 

In dieser Sitzung des Lenkungsausschusses sollte über einzelne Punkte der 

Abwicklung, wie z.B. den Verkauf des sog. Wikingerschiffes - einem ausge-

dienten Ausstellungsstück aus dem EXPO-Projekt - beraten werden. 

 

                                                
69 Protokoll der 28. Sitzung, S. 43. 
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Die Ministerpräsidentin hatte zunächst behauptet, sie habe am 04.07.2001 ent-

schieden, dass das Wikingerschiff an die Gemeinde Kappeln verkauft werden 

solle. 

Diese Einlassung stellte sich später als falsch heraus und wurde von der Mi-

nisterpräsidentin korrigiert. Die besagte Entscheidung wurde nämlich erst viele 

Monate später getroffen70. 

 

Danach behauptete Frau Simonis, sie habe am 04.07.2001 die grundsätzliche 

Entscheidung über den Verkauf der Gegenstände getroffen, die von dem 

EXPO-Projekt noch übrig geblieben waren. 

Dass das Land die Exponate nicht behalten, sondern veräußern wollte, stand 

jedoch für den Lenkungsausschuss von Beginn an fest. Dies belegen auch die 

wirtschaftlichen Planungen, die von dem Lenkungsausschuss weit vor dem 

04.07.2001 erstellt wurden. 

 

Es gibt somit keine Hinweise darauf, dass die Ministerpräsidentin tatsächlich 

an ihrem Geburtstag unbedingt ein Arbeitsessen veranstalten musste, um die 

Sitzung des Lenkungsausschusses vorzubereiten. 

 

Es stellt sich zudem die Frage, ob sich Frau Simonis mit diesem Thema über-

haupt beschäftigen musste.  

 

Die finanziellen Auswirkungen waren - gerade gemessen an dem Projekt Kie-

ler Schloss - gering.  

Zudem war der Chef der Staatskanzlei Vorsitzender des Lenkungsausschusses. 

Auch ihm hätte die Entscheidung zugetraut werden können, ausgediente Expo-

nate zu veräußern. 

 

Diese Zweifel an der dienstlichen Veranlassung des Essens haben den damali-

gen Chef der Staatskanzlei bewogen, die zunächst mit Mitteln des Landes be-

glichene Rechnung privat zu bezahlen. 

 

 

                                                
70 Protokoll der 26. Sitzung, S. 31 
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Der wichtigste Punkt, der an der Darstellung der Ministerpräsidentin zweifeln 

lässt, besteht jedoch darin, dass in dem Protokoll der angeblich vorbereiteten 

Lenkungsausschusssitzung kein Hinweis auf eine Meinungsbildung der Mi-

nisterpräsidentin enthalten ist71. 

 

Ausweislich des Protokolls wurde die Sitzung ergebnisoffen geführt. An keiner 

Stelle findet sich ein Hinweis darauf, dass sich die Ministerpräsidenten bereits 

mit der Materie befasst und eine Entscheidung gefällt hat. 

 

Auch die vernommenen Mitarbeiter, darunter Staatssekretär Döring - der spä-

tere Vorsitzende des Lenkungsausschusses - haben bestätigt, dass ihnen eine 

Entscheidung der Ministerpräsidentin nie bekannt geworden ist. 

 

Aus diesem Grund ist die Ministerpräsidentin in gerichtlichen Verfahren damit 

gescheitert, dem Betroffenen Dr. Pröhl seine Darstellung der Gesprächsinhalte 

des 04.07.2001 zu untersagen. 

 

Die angerufenen Gerichte haben - ebenso wie die CDU-Fraktion - die Darstel-

lung der Ministerpräsidentin nicht geglaubt. 

 
 
 
6. Ergebnis 

 
Die Aussage der Ministerpräsidentin, sie habe erst nach dem 20.02.2002 davon 

erfahren, das die Firma B&B AG das Kieler Schloss kaufen wollte, ist nicht 

glaubhaft. 

 

 

 

 

                                                
71 Anlage 35 der Urkundensammlung (Umdruck 15/4056). 
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C.  Wahrheitswidrige Behauptung, am 20.02.2002 sei nur über die Einbindung 

von B&B in Gesundheitsprojekte die Rede gewesen 

 
 

 

Es bestehen noch hinsichtlich einer weiteren Aussage der Ministerpräsidentin 

erhebliche Zweifel. 

 

 
Am 20.02.2002 informierte Dr. Büchmann -Abteilungsleiter I und stellvertre-

tender Chef der Staatskanzlei- Frau Simonis und den ehemaligen Chef der 

Staatskanzlei Klaus Gärtner darüber, dass er eine Nebentätigkeit von Pröhl 

untersagen wird. 

 

Der Betroffene Gärtner und der Zeuge Dr. Büchmann haben übereinstimmend 

ausgesagt, dass die Tätigkeit Dr. Pröhls für B&B thematisiert wurde. Ebenfalls 

sei der Name Brückner gefallen72. 

 

Simonis bestreitet jedoch, dass Dr. Büchmann ihr auch den Grund für die Ver-

sagung geschildert hat.  

Für Dr. Büchmann war das Engagement von B&B in Sachen Kieler Schloss 

der Grund für die Versagung. Er wollte verhindern, dass die Verkaufsver-

handlungen durch die Doppelrolle Pröhls beeinflusst werden. 

 

Dies ergibt sich auch aus seiner Untersagungsverfügung (siehe oben, 32 ff.). 

 

Zu diesem Gespräch sagte Simonis (Protokoll der 16. Sitzung am 16.09.2002, 

S. 101 rechte Spalte): 

 

"Ich habe den Grund genannt gekriegt, dass es im Gesundheitsinitiati-
venbereich Ärger geben würde. ... Ich wusste nicht, dass das was mit 
dem Schloss zu tun hat." 

 

 

                                                
72 Protokoll der 22. Sitzung, S. 25 und 46. Sitzung, S. 9. 
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Weder für den damaligen Chef der Staatskanzlei Gärtner noch für den stellver-

tretenden Chef der Staatskanzlei Dr. Büchmann war die Gesundheitsinitiative 

am 20.02.2002 ein Thema. 

 

Gärtner sagte zum 20.02.2002 (im Protokoll der 22. Sitzung am 04.11.2002, 

S. 27 rechte Spalte): 

 

"Ich habe von mir aus auf keinen Fall gesagt, das könnte Ärger geben 
im Gesundheitsbereich." 

 

Dr. Büchmann sagte zu der eben zitierten Aussage von Simonis (im Protokoll 

der 46. Sitzung am 19.05.2003, S. 9 linke Spalte): 

 

"Das hört sich für mich nicht besonders schlüssig an." 

 

 

Dr. Büchmann hatte ferner keine spezifischen dienstlichen Kenntnisse über die 

Gesundheitsinitiative (a.a.O, S. 27 linke Spalte) und konnte sich nicht erinnern, 

Frau Simonis derartiges gesagt zu haben (a.a.O., S. 27 rechte Spalte). 

 

 
Es ist daher davon auszugehen, dass auch diese Schilderung der Geschehnisse 

von der Ministerpräsidentin falsch ist. 

 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss die Ministerpräsidentin über die Verbin-

dung der B&B AG zu dem Projekt Kieler Schloss informiert worden sein. 
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8. Teil: Zusammenfassung der Ergebnisse 

 
Die Untersuchungen des Zweiten Parlamentarischen Untersuchungsausschus-

ses haben eine Vielzahl von Fehlern aufgedeckt, die die Landesregierung im 

Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Kieler Schlosses begangen 

hat. 

 

Für die meisten Fehler ist die Ministerpräsidentin persönlich verantwortlich. 

 

Neben einer mangelhaften Personalplanung und -führung sind schwerwiegende 

Fehler bei der geplanten Veräußerung des Kieler Schlosses aufgetreten. 

 

Das Verfahren zur Veräußerung des Kieler Schlosses wurde zugunsten des 

Bieters B&B AG manipuliert. 

Attraktive Angebote wurden nicht angenommen, Konkurrenten wurden mit 

falschen Erklärungen von dem Verfahren ausgeschlossen, andere wurden auf-

gefordert, erst gar kein Angebot abzugeben. 

 

Besonders schwerwiegend ist, dass mit der Firma B&B AG verhandelt wurde, 

obwohl allen Verantwortlichen bekannt war, dass der Landesbedienstete Pröhl 

unter Hilfestellung der B&B AG den Absprung in die private Wirtschaft 

suchte. 

 

Die Staatskanzlei hat die Nebentätigkeit von Dr. Pröhl für die B&B AG erst 

nach einer Prüfungszeit von acht Monaten untersagt. Ein Einschreiten wäre 

sofort notwendig und auch möglich gewesen. 

 

Die Ministerpräsidentin hat versucht, ihre Verantwortung mit der Behauptung 

abzustreifen, dass sie erst viele Monate später, insbesondere nach der Versa-

gung der Nebentätigkeit am 20.02.2002 erfahren hat, dass die Firma B&B das 

Kieler Schloss kaufen wolle. 

 

Die Behauptung ist nicht glaubhaft. Die Ministerpräsidentin wäre das einzige 

Mitglied der Landesregierung und der SPD-Landtagsfraktion, die von dem 
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Projekt der B&B AG nichts mitbekommen hätte. Es liegen zahlreiche Belege 

vor, die auf eine frühzeitige Kenntnis der Ministerpräsidentin schließen lassen. 
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2. Abschnitt: "Lohmann-Affäre" 

 

In dem zweiten Abschnitt werden die Ergebnisse des Untersuchungsausschus-

ses zu sogenannten "Lohmann-Affäre" dargestellt. 

 

1. Teil: Missachtung der Beschlüsse von Kabinett und Finanzausschuss 

durch das MFE 

 

Am 15. Juli 1998 schloss das Ministerium für Finanzen und Energie insgesamt 

drei Verträge betreffend die Einführung der neuen Mittelbewirtschaftungs- und 

Kostenleistungsrechnungsverfahren des Rechnungswesens des Landes Schles-

wig-Holstein, mit denen es sich über die zugrunde liegenden Beschlüsse von 

Kabinett und Finanzausschuss hinwegsetzte. Im Einzelnen handelte es sich 

dabei um den Beitritt des Landes Schleswig-Holstein (MFE) zur Vereinbarung 

der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) mit der SAP Aktiengesellschaft 

(SAP AG) über eine so genannte Machbarkeitsstudie mit Zustimmung der 

Firma debis73, des Weiteren um den so genannten Hauptvertrag zwischen dem 

Land Schleswig-Holstein und der Firma debis74 sowie schließlich um einen 

weiteren Vertrag zwischen den beiden Letztgenannten betreffend die Erstel-

lung eines Infrastruktur-Konzeptes75. 

 

I. Machbarkeitsstudie 

 

1. Vorspiegeln von Schadensersatzansprüchen 

 

Mit Umdruck 14/1883 vom 5. Mai 199876 beantragte das Finanzministerium 

beim Finanzausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages überplanmä-

ßige Mittel und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 16,2 

Millionen DM zur Absicherung der Zuschlagserteilung an debis/SAP betref-

fend die Entwicklung und Einführung eines Mittelbewirtschaftungs- und Kos-

tenrechnungssystems. In der Finanzausschussvorlage empfiehlt das MFE dem 

                                                
73 Anlage 26 der Urkundensammlung 15/4254 
74 Anlage 28 der Urkundensammlung 15/4254 
75 Anlage 29 der Urkundensammlung 15/4254 
76 Im Wege des Urkundsbeweises beigezogen 
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Finanzausschuss, vor endgültigem Zuschlag an debis/SAP zunächst gemeinsam 

mit Hamburg und SAP eine sogenannte Machbarkeitsstudie durchzuführen 

(vergleiche Umdruck 14/1883 Seite 11, vorletzter Absatz). Wörtlich heißt es in 

der Finanzausschussvorlage weiter (vergleiche Seite 12, 2. Absatz): 

 

“Die Zuschlagserteilung unter dem Vorbehalt der positiven Machbar-

keitsstudie gibt dem Land die Sicherheit, nicht Millionenbeträge in das 

falsche Produkt zu investieren. Sollte die Studie mit einem positiven 

Ergebnis abschließen, hat das Land die Sicherheit, ein neues Verfahren 

einzusetzen, das den Anforderungen an eine betriebswirtschaftliche 

Ausrichtung gerecht wird, daneben aber auch der Kameralistik die er-

forderliche Bedeutung zukommen lässt. Sollte sich nach der Studie zei-

gen, dass die SAP die fehlenden kameralen Funktionen nicht in ihren 

Software-Standard übernehmen will, hat das Land zwar einen gewissen 

Zeitverlust hinzunehmen, dafür erhält es jedoch Schadensersatz von der 

SAP und spart erhebliche Investitionen in ein falsches Produkt.“ 

 

Nach der vorstehenden Formulierung mussten die Mitglieder des Finanzaus-

schusses davon ausgehen, dass im Falle eines negativen Ergebnisses der 

Machbarkeitsstudie, also der fehlenden Umsetzbarkeit des SAP-Verfahrens in 

der öffentlichen Verwaltung, zwar Zeitverluste durch das Erstellen der Mach-

barkeitsstudie zu beklagen wären, umgekehrt aber Schadensersatzansprüche 

des Landes gegen SAP für die insoweit erfolglosen Investitionen bestünden.  

 

Mit dieser Vorstellung und aufgrund dieser Geschäftsgrundlage willigten also 

die Mitglieder des Finanzausschusses schließlich in die überplanmäßige Ver-

pflichtung in Höhe von 6,2 Millionen DM und die Inanspruchnahme der veran-

schlagten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10 Millionen DM ein77. 

 

Tatsächlich hat das Finanzministerium in der genannten Finanzausschussvor-

lage nur Wünsche und Vorstellungen des Finanzministeriums wiedergegeben, 

mit der oben genannten Wortwahl aber bei den Finanzausschussmitgliedern 

fälschlich den Eindruck erweckt, die entsprechenden Schadensersatzansprüche 

                                                
77 77. Sitzung des Finanzausschusses vom 4. Juni 1998, Seite 10 am Ende 
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gegen SAP seien bereits ausgehandelt. 

 

 

2. Ausdrücklicher Ausschluss von Schadensersatzansprüchen 

 

In Wahrheit standen die entsprechenden Vertragsverhandlungen mit SAP noch 

bevor. Dass die besagten Schadensersatzansprüche lediglich eine Zielsetzung 

des MFE waren (so die Zeugin Störtebecker78), war für die Mitglieder des Fi-

nanzausschusses nicht ersichtlich. Im Laufe der Vertragsverhandlungen mit 

SAP ergab sich, dass sich die Schadensersatzansprüche des Landes Schleswig-

Holstein, anders als in dem Hamburger Vertrag mit SAP über die Machbar-

keitsstudie79, nicht durchsetzen ließen.  

 

So hat es auch Finanzminister a. D. Möller bestätigt (vergleiche 2. PUA, 75. 

Sitzung, Seite 31, rechte Spalte).  

Der Hamburger Vertrag sah unter „Ziffer XVI. Schadensersatzregelungen“ in 

Ziffer 2 vor, dass die Firma SAP der FHH gegenüber dann schadensersatz-

pflichtig sei, wenn SAP die kameralistischen Anforderungen gemäß Landes-

haushaltsordnung nicht in die R/3-Branchenlösung für das kameralistische 

Haushaltsmanagement aufnehmen und die Pflege dieser Funktionen nicht im 

Rahmen des üblichen Standards übernehmen will80. 

 

Genau diese Ziffer XVI. Ziffer 2 zur Schadenersatzpflicht der Firma SAP 

schloss der Vertrag zwischen der FHH, dem MFE Schleswig-Holstein, SAP 

und debis vom 14.07./15.07.1998 in seinem Paragraphen 1 ausdrücklich aus81. 

 

Damit setzte sich das Finanzministerium über das hinweg, was Geschäfts-

grundlage des zustimmenden Beschlusses des Finanzausschusses vom 4. Juni 

1998 war. 

 

3. Unterschlagung der Vertragsänderungen 

                                                
78 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 9, rechte Spalte 
79 Anlage 25 der Urkundensammlung 15/4254 
80 Anlage 25 der Urkundensammlung 15/4254, Seite 7 
81 Anlage 26 der Urkundensammlung 15/4254 
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Obwohl das Finanzministerium die Frage eines Schadensersatzanspruches 

gegen die Firma SAP bei negativem Ausgang der Machbarkeitsstudie aus-

drücklich mit der Firma SAP verhandelte und entgegen der oben dargestellten 

Darstellung in der Finanzausschussvorlage vom 5. Mai 1998 (Umdruck 

14/1883) im Ergebnis zum Nachteil des Landes Schleswig-Holstein ausschloss, 

teilten die Verantwortlichen des Finanzministeriums diese essenzielle Ände-

rung dem Finanzausschuss weder vor noch nach Vertragsabschluss mit. Dies 

geschah, obwohl den Verantwortlichen bewusst war, dass der Finanzausschuss 

in seinem zustimmenden Beschluss von einer entsprechenden Schadensersatz-

pflicht ausgegangen war.  

 

So erinnerte der zuständige Abteilungsleiter, Zeuge Rohs, dass die Schadenser-

satzbestimmung bei dem Vertrag mit SAP ausgenommen wurde und insofern 

in der Finanzausschussvorlage eine andere Darstellung erfolgt war82. Auf dem 

maßgeblichen Vertragsentwurf befindet sich der folgende handschriftliche 

Vermerk des Mitarbeiters Seidler (VI 260) vom 08.07.1998: 

 

“Herr Koß hat in dem Gespräch am 7.07.1998 erklärt, dass SAP eine 

dreiseitige Vereinbarung mit dem vorstehenden Text bevorzugte, nach-

dem die Fragen des Schadensersatzes für SAP zufrieden stellend geregelt 

sind.“83 

 

Daraus wird deutlich, dass gerade die Frage des Schadensersatzes besonderer 

Verhandlungsgegenstand zwischen den Parteien war. Das war auch Finanzmi-

nister Möller selbst bewusst geworden, hat er doch bestätigt, dass sich im 

Laufe der Verhandlungen der Schadensersatzanspruch in direkter Form nicht 

hatte durchsetzen lassen84. 

 

Dessen ungeachtet ließ das Finanzministerium am 15. Juli 1998 durch den 

Abteilungsleiter Rohs die Vereinbarung über die Machbarkeitsstudie rechts-

                                                
82 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 59, rechte Spalte 
83 Anlage 24 der Urkundensammlung 15/4254; vergleiche auch Projektgeschichte des MFE 
(Umdruck 15/3549), Seite 39 vom 8.07.1998 
84 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 31, rechte Spalte 
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verbindlich unterzeichnen85, ohne sich zuvor der erforderlichen Zustimmung 

des Finanzausschusses zu versichern. Konsequent und gleichzeitig vorwurfs-

verschärfend sah Finanzminister Möller auch davon ab, den Finanzausschuss 

wenigstens nachträglich über die essenzielle Änderung im Punkte Schadenser-

satz gegenüber SAP zu informieren.  

 

Das am 7. August 1998 von Finanzminister Möller an die finanzpolitischen 

Sprecher der Fraktionen übersandte Unterrichtungsschreiben86 beinhaltete als 

Anlage nur den so genannten Hauptvertrag des Landes Schleswig-Holstein mit 

debis/SAP und eben gerade nicht den insoweit maßgeblichen Beitritt zur 

Machbarkeitsstudie.  

Es spricht insoweit für sich, wenn der Zeuge Möller in seiner Einvernahme vor 

dem Untersuchungsausschuss zur Begründung für sein Unterlassen angibt, der 

Finanzausschuss habe nach seiner Erinnerung am 4. Juni 1998 ausdrücklich 

gesagt, dass er insbesondere diesen Hauptvertrag haben möchte87.  

 

Hätte er pflichtgemäß den nur einseitigen Vertragstext über die Machbarkeits-

studie dem Finanzausschuss zugeleitet, wäre es nahe liegend gewesen, dass 

dessen Mitglieder sich gefragt hätten, was denn Inhalt der bereits in Paragraph 

1 ausgenommenen Ziffern der Hamburger Vereinbarung mit SAP sei und so 

frühzeitig der Ausschluss des Schadensersatzanspruches gegenüber SAP aufge-

fallen wäre. 

 

Der Zeuge Möller vermochte sein Unterlassen auch nicht mit dem Hinweis auf 

nach Ansicht des Rechtsbeistandes des Finanzministeriums aus der Kündi-

gungsvorschrift des Paragraphen 8 zu konstruierende Schadensersatzansprüche 

nach allgemeinen BGB-Bestimmungen zu rechtfertigen88.  

 

Wie der Zeuge Möller klargestellt hat, handelt es sich bei Paragraph 8 um eine 

Vorschrift des Hauptvertrages mit debis89. Vertragspartner ist hier also gerade 

nicht die Firma SAP, so dass der Zeuge Möller im Ergebnis - und nur darauf 

                                                
85 Anlage 26 der Urkundensammlung 15/4254 
86 Anlage 30 der Urkundensammlung 15/4254 
87 1. PUA, 75. Sitzung, Seite 32, rechte Spalte 
88 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 31, rechte Spalte 
89 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 32, rechte Spalte 
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kommt es in diesem Zusammenhang an - einräumen musste, dass die besagten 

Schadensersatzansprüche gegen die Firma SAP vertraglich nicht vereinbart 

wurden90. 

 

 

 

 

                                                
90 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 31, rechte Spalte, letzter Satz 
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II. Bedingter Zuschlag an debis/SAP 

 
 
1. Vorgaben von Finanzausschuss und Kabinett 

 
In der Finanzausschussvorlage vom 5. Mai 199891 führte das Finanzministe-

rium zur Begründung der vom Finanzausschuss begehrten Verpflichtungser-

mächtigung in Höhe von insgesamt 16,2 Millionen DM zur Absicherung der 

Zuschlagserteilung an debis/SAP (für den sogenannten Hauptvertrag) aus: 

 

“Die Zuschlagserteilung unter dem Vorbehalt der positiven Machbar-

keitsstudie gibt dem Land die Sicherheit, nicht Millionenbeträge in das 

falsche Produkt zu investieren.“92 

 

Auf dieser Grundlage erfolgte in der 77. Sitzung des Finanzausschusses vom 

4. Juni 1998 eine ausführliche Diskussion, deren Zwischenergebnis Finanzmi-

nister Möller wie folgt zusammenfasste: 

 

“Nach den Worten von M. Möller bedeuten diese Aussagen in der Kon-

sequenz, dass eine Kostenleistungsrechnung zwar befürwortet werde, 

dass man aber zuerst ganz genau wissen wolle, was schließlich dabei 

herauskomme.“93 

 

Darüber hinausgehend beantragte der Abg. Neugebauer die Einwilligung des 

Finanzausschusses an die Vorlage der Machbarkeitsstudie zu koppeln.  

 

Der Abg. Stritzl betonte, es müsse bereits jetzt feststehen, dass die Möglichkeit 

gegeben sei, das Verfahren gegebenenfalls in einem Jahr zu stoppen.  

Für ihn sei außerdem entscheidend, dass den Abgeordneten hinreichend Zeit 

eingeräumt werde, die Studie in vollem Umfang auch beraten zu können. Au-

ßerdem bat der Abg. Stritzl um Einsicht in die Vertragsunterlagen sowie um 

eine Darstellung, wie das Land unter vernünftigen Kriterien aus dem Vertrag 

                                                
91 Umdruck 14/1983; im Wege des Urkundsbeweises beigezogen (vergleiche bereits oben II. 1. 
a) aa) 
92 Umdruck 14/1883, Seite 12, 2. Absatz 
93 Niederschrift FA 77. Sitzung; im Wege des Urkundsbeweises beigezogen, Seite 9 a. E. 
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aussteigen könne, wenn sich die Voraussetzungen in der Praxis in größerem 

Maßstab als nicht umsetzbar erweisen sollten.  

 

Dieser Haltung schloss sich die Abg.. Heinold an, mit der Maßgabe, dass den 

Abgeordneten zur Prüfung der Studie hinreichend Zeit eingeräumt werden 

müsse. Mit den zuvor genannten Vorgaben willigte der Finanzausschuss so-

dann in die beantragte überplanmäßige Verpflichtung in Höhe von 6,2 Millio-

nen DM und in die Inanspruchnahme der veranschlagten Verpflichtungser-

mächtigung in Höhe von 10 Millionen DM ein.94 

 

Diese Vorgaben des Finanzausschusses an das Finanzministerium in Anwesen-

heit des Finanzministers Möller waren eindeutig und konnten nicht missver-

standen werden. So hat auch der Mitarbeiter Klatt des Finanzministeriums in 

seiner Einwilligung in die außerplanmäßigen Verpflichtungen bis zu einem 

Betrag von 6,2 Millionen DM gemäß Paragraph 38, Abs. 1, Satz 2 LHO, ge-

richtet an Dr. Schmidt-Elsaeßer (VI 210)95 am 15. Juli 1998 ausdrücklich dar-

auf hingewiesen, dass die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung unter 

folgenden Vorgaben des Finanzausschusses stehe: 

 

„-  Die Machbarkeitsstudie dem Finanzausschuss vorgelegt wird und 

diesem ausreichend Zeit für eine Beratung zur Verfügung steht, 

 

- i m Vertrag vorgesehen wird, dass das Land unter vernünftigen Krite-

rien aus dem Vertrag aussteigen kann, wenn sich die Voraussetzung 

in der Praxis im größeren Maßstab als nicht umsetzbar erweisen 

sollte und dem Finanzausschuss eine Darstellung hierüber zugeleitet 

wird, 

 

-  dem Finanzausschuss Einsicht in die Vertragsunterlagen ermöglicht 

wird.“96 

 

                                                
94 Vergleiche Niederschrift 77. Sitzung Finanzausschuss vom 4. Juni 1998, Seite 10 
95 Vergleiche zum „Laufzeichen“ den „Personalanhang“ zur Projektgeschichte, Umdruck 

15/3549 
96 Anlage 27 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
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Auch das Kabinett hatte bereits am 5. Mai 1998 der bedingten Zuschlagsertei-

lung an die Firma debis/SAP zum Einsatz eines Mittelbewirtschaftungs- und 

Kostenrechnungssystems für die Landesverwaltung zugestimmt97.  

 

Aus dem Protokoll der Kabinettssitzung ergibt sich, dass Minister Möller zuvor 

die Gründe für die beabsichtigte bedingte Zuschlagserteilung erläutert hatte98 

und auch hier ausgeführt hatte „Schleswig-Holstein könne so sicher sein, nicht 

Millionen in ein falsches Produkt zu investieren“99. 

 

 

2. Verstoß des MFE gegen die Vorgaben von Finanzausschuss und Kabinett 

 

Entgegen den zuvor dargestellten ausdrücklichen Vorgaben, enthält der so ge-

nannte Hauptvertrag keinen durch die Machbarkeitsstudie der Firma SAP be-

dingten Zuschlag. Daraus allein ist den Verantwortlichen des Finanzministeri-

ums kein Vorwurf zu machen. Denn nach Paragraph 25 Nr. 3 VOL/A ist eine 

bedingte Zuschlagserteilung deshalb vergaberechtlich unzulässig, weil der Zu-

schlag dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen beziehungsweise im Falle 

der Nichterzielung eines wirtschaftlichen Ergebnisses, die Ausschreibung 

aufzuheben ist. 

 

Entscheidend und den Verantwortlichen des Finanzministeriums vorzuwerfen 

ist vielmehr, dass im Ergebnis mit der Firma debis eine Kündigungsregelung 

vereinbart wurde, die in keiner Weise den Vorgaben von Finanzausschuss und 

Kabinett genügte. 

 

Unter dem 25.06.1998 übersandte Herr Wiese von debis per Telefax dem Jus-

titiar Sulimma des MFE den nämlichen Vertragsentwurf, in den die Firma de-

bis aus ihrer Sicht erforderliche Ergänzungen eingearbeitet hatte, die durch 

Kursivschrift deutlich gemacht sind100. Der maßgebliche § 8 „Kündigung“ 

lautet hier noch wie folgt: 

                                                
97 Anlage 21 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Blatt 48, Ziffer 1 
98 Anlage 21 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 26 
99 Anlage 21 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
100 Anlage 22 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
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“(1)  Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund kündi-

gen. Ein wichtiger Grund in diesem Sinne liegt zum Beispiel dann 

vor, wenn bis 31. August 1999 von SAP keine Branchenlösung 

für ein kameralistisches Haushaltsmanagement im Sinne der vom 

Auftraggeber in seinen Ausschreibungsunterlagen definierten An-

forderungen vorliegt.“101 

 

Ergänzungswünsche der Firma debis hinsichtlich der vorstehenden Formulie-

rung gab es nicht, denn eine entsprechende Kenntlichmachung durch Kursiv-

schrift erfolgte nicht. 

 

Nach dieser von debis als Generalunternehmer akzeptierten Kündigungsklausel 

hätte sich das Land Schleswig-Holstein dann von dem Vertrag lösen können, 

wenn es der Firma SAP bis zum 31. August 1999 nicht gelungen wäre, eine 

Software-Branchenlösung anzubieten, die den Ausschreibungsanforderungen 

entsprach. 

 

Obwohl die Firma debis diese - den Vorgaben von Finanzausschuss und Kabi-

nett auch nur bedingt genügende - Formulierung ausweislich des vorgenannten 

Telefaxes vom 25.06.1998 akzeptiert hatte, übersandte die Projektleiterin, 

Zeugin Störtebecker, nur eine Woche später, am 03.07.1998, dem Staatssekre-

tär für Finanzen (VI St F) zur Zustimmung einen nach dem Anschreiben mit 

debis abgestimmten Vertragsentwurf, dessen § 8 nunmehr völlig aufgeweicht 

war102. Der nämliche § 8 „Kündigung“ lautete nunmehr wie folgt: 

 

“(1)  Jede Partei kann den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen. Für 

den Auftraggeber liegt ein wichtiger Grund in diesem Sinne zum 

Beispiel dann vor, wenn bis 31. August 1999 von SAP keine Er-

klärung zur Entwicklung einer Branchenlösung für ein kameralis-

tisches Haushaltsmanagement vorliegt. Vor Kündigung des Ver-

trages aufgrund der Nichtentwicklung einer Branchenlösung ist 

                                                
101 Anlage 22 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 4 
102 Anlage 23 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
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dieser Tatbestand von Auftragnehmer und Auftraggeber einver-

nehmlich festzustellen.“103 

 

Die Bedeutung dieser Vertragsklausel, die auch der letztlich unterzeichnete 

Hauptvertrag enthält104 fasste die Projektleiterin des MFE, Zeugin Störtebe-

cker, unter dem 1. Juni 1999 für Staatssekretär (VI St F) und Abteilungsleiter 

(VI 2) aufgrund der ausführlichen Bewertungen der rechtlichen Aspekte durch 

die Justiziare Dr. Hansen (VI 238) und Sulimma (VI 111)105 wie folgt 

eindrucksvoll zusammen106: 

 

“Der bedingte Zuschlag an debis ist an die Erklärung der SAP gekop-

pelt, ein kameralistisches Haushaltsmanagement gemäß Anforderungen 

der LHO zu entwickeln. Für die Vorlage dieser Erklärung hat die SAP 

Zeit bis zum 31.08.1999. Es ist absehbar, dass diese Erklärung spätes-

tens zum 31.08.1999 vorliegen wird. Damit ist der Zuschlag automa-

tisch als endgültiger Zuschlag zu sehen. Eine Entscheidung der Landes-

regierung oder des Finanzausschusses gegen das SAP-System hat somit 

keine Auswirkungen auf die Qualität des Zuschlages.“ 

 

Aus dieser, mit Ausnahme dessen, dass es sich nicht um einen bedingten Zu-

schlag, sondern um ein Kündigungsrecht handelt, zutreffenden rechtlichen 

Bewertung, ergibt sich zweifelsfrei, dass die Vorgaben von Finanzausschuss 

und Kabinett nahezu vollständig missachtet wurden.  

 

Daraus erklärt sich auch, warum die Staatsanwaltschaft insoweit von einem 

Missbrauch der Vertretungsmacht (Paragraph 266 Abs. 1 Alternative 1 StGB) - 

also dem Untreuetatbestand - durch den Betroffenen Dr. Lohmann durch Ab-

schluss des Vertrages entgegen den Vorgaben der Landesregierung und des 

Finanzausschusses ausgegangen ist107.  

 

                                                
103 Anlage 23 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 4 
104 Anlage 23 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
105 Vergleiche Laufzeichen-Übersicht als Anlage der Projektgeschichte, Umdruck 15/3549 
106 Anlage 35 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
107 Anlage 50 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 42 
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Die beschriebene Kündigungsklausel war lediglich als einvernehmliche Kün-

digungsmöglichkeit zwischen debis und dem Land Schleswig-Holstein gewollt, 

die die Firma SAP allein durch die bloße Erklärung, eine Branchenlösung ent-

wickeln zu wollen, beseitigen konnte108. 

 

Damit bestand für den Finanzausschuss gerade nicht die Möglichkeit, die 

Machbarkeitsstudie der Firma SAP hinreichend zu prüfen und zu beraten und 

aus dem Vertrag auszusteigen, falls die Machbarkeitsstudie den Finanzaus-

schuss nicht überzeugen würde. Diese „Reißleine“109 war aber entscheidende 

Bedingung des Finanzausschusses für die Freigabe der Mittel in Höhe von 16,6 

Millionen DM gewesen. 

 

 

3. Umgehung der Entscheidungskompetenz des Finanzausschusses 

 

Obwohl die Verantwortlichen des MFE die Bedingungen des Finanzausschus-

ses missachteten, wurde der Finanzausschuss weder um Zustimmung ersucht, 

noch über die bestehenden Probleme unterrichtet. Vielmehr hat der Betroffene 

Lohmann vor dem Ausschuss überzeugend bekundet, Finanzminister a. D. 

Möller habe eine entsprechende Information an den Finanzausschuss vor Ver-

tragsschluss mit dem Argument geblockt, die Zeit zur Vorbereitung für den 

Finanzausschuss sei zu kurz.  

 

Er selbst, Dr. Lohmann, sei nach Abschluss der Verhandlungen über die Diffe-

renz zwischen dem Wunsch des Finanzausschusses und dem Verhandlungser-

gebnis mit debis informiert worden. Die von ihm selbst oder einem Mitarbeiter 

daraufhin ausgehende Initiative, diese Information an den Finanzausschuss zu 

geben, sei vom Finanzminister geblockt worden110.  

 

An diesen Angaben Dr. Lohmanns zu zweifeln, hat die CDU-Landtagsfraktion 

keinen Anlass, zumal die entsprechende Information der finanzpolitischen 

Sprecher durch den Finanzminister a. D. Möller ausweislich des Abgangsstem-

                                                
108 Prüfungsmitteilung LRH vom 11.12.2001, Umdruck 15/3566, Seite 11, oben 
109 Finanzausschussprotokoll 77. Sitzung vom 4. Juni 1998, Seite 10, 3. Absatz von oben 
110 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 1, Seite 38, rechte Spalte a. E., und 52, linke Spalte 
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pels erst am 7. August 1998 und damit 22 Tage nach Vertragsabschluss abge-

sendet wurde111. Damit wurde es dem Finanzausschuss gezielt unmöglich ge-

macht, rechtzeitig zu erkennen, dass seine Vorgaben nicht umgesetzt werden 

sollten und die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. 

 

Die Nichthinzuziehung des Finanzausschusses durch das Finanzministerium 

erscheint noch verwerflicher, wenn man bedenkt, dass nach den Ermittlungen 

der Staatsanwaltschaft, fußend auf der Vernehmung des Zeugen Wiese von der 

Firma debis, die Kündigungsregelung in §8 Abs. 1 des Vertrages als kleinster 

gemeinsamer Nenner nach streitigen Verhandlungen gefunden worden sei und 

sich die Firma debis unter keinen Umständen bereit erklärt hätte, einer ledig-

lich bedingten Zuschlagserteilung oder einer Schadensersatzpflicht zuzustim-

men112.  

 

Damit war die Bedeutung der Kündigungsregelung für die Verantwortlichen 

des MFE nicht zu übersehen. Nur weil debis zu weiteren Zugeständnissen nicht 

bereit war, durfte sich das MFE nicht unter vollständiger Ausblendung des Fi-

nanzausschusses auf Anweisung des Finanzministers Möller über die Vorgaben 

des Finanzausschusses hinwegsetzen. 

 

 

4. Vorenthalten von Informationen 

 

Dass das MFE durch Finanzminister Möller erst nach Vertragsschluss am 

7. August 1998 den Finanzausschuss informierte, wiegt deshalb noch schwerer, 

weil Verantwortlichen des Finanzministeriums bereits unter dem 23. April 

1998 mitgeteilt worden war, dass die VOL keine bedingte Zuschlagserteilung 

vorsehe. Das Innenministerium teilte dem MFE im vorgenannten Schreiben 

mit, dass es die Kabinettsvorlage zur Auswahl eines Mittelbewirtschaftungs- 

und Kostenrechnungssystem für die Landesverwaltung Schleswig-Holstein 

nicht mitzeichne und führte zur Begründung unter anderem aus: 

 

“Die VOL sieht keine bedingte Zuschlagserteilung vor. 
                                                
111 Anlage 30 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
112 Anlage 50 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 38 a. E. 
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Gemäß Paragraph 25 Nr. 3 VOL/A ist der Zuschlag auf das unter Be-

rücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. 

Hierbei ist der niedrigste Angebotspreis allein nicht entscheidend. Da 

die Firma debis/SAP nach Abwägung der Kosten und Eignungsaspekte 

das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat (vergleiche KV Seite 8 f 

und Anl. 1), muss der Firma der Zuschlag ohne Vorbehalt erteilt wer-

den. Anderenfalls kann nur festgestellt werden, dass kein Anbieter die 

Ausschreibungsvoraussetzungen erfüllt.“113 

 

Ungeachtet dieser klaren und richtigen Einschätzung des Innenministeriums, 

die eine bedingte Zuschlagserteilung an debis/SAP ausschloss, ließen die Ver-

antwortlichen des MFE Finanzausschuss und Kabinett unter ausführlicher Dar-

stellung der Vorteile einer bedingten Zuschlagserteilung114 einen bedingten 

Zuschlag beschließen, ohne auch nur auf die vom Innenministerium geäußerten 

rechtlichen Bedenken hinzuweisen.  

 

Dabei war zumindest der Projektleiterin, Zeugin Störtebecker, und dem Fi-

nanzstaatssekretär Dr. Lohmann der Rechtsstandpunkt des Innenministeriums 

bereits vor der Kabinettssitzung vom 5. Mai 1998 und damit erst recht vor der 

Finanzausschusssitzung am 4. Juni 1998 bekannt.  

 

Das besagte Schreiben des Innenministeriums vom 23. April 1998, in dem es 

unter anderem auch um die Einbindung der Datenzentrale ging115, erforderte 

nämlich Einigungsgespräche zwischen MFE und Innenministerium, die die 

Zeugin Störtebecker unter dem 27.04.1998 für den Staatssekretär Lohmann (VI 

St F) vorbereitete116. Frau Störtebecker führt aus: 

„die Nichtmitzeichnung des IM stellt allein darauf ab, dass das IM 

Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Vorgehens des MFE hat. Diese 

Zweifel sind aufgrund der Stellungnahme von VI 110 nicht begründet. 

Damit könnte das IM seine Position eigentlich nicht aufrechterhalten.“ 

 

                                                
113 Anlage 18 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
114 Umdruck 14/1883 sowie Anlage 21 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
115 Anlage 18 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
116 Anlage 19 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
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Damit thematisierte die Zeugin Störtebecker für Dr. Lohmann die Rechtmäßig-

keitsbedenken des Innenministeriums.  

 

Im Übrigen spricht alles dafür, dass der Stellungnahme der Frau Störtebecker 

auch das entsprechende Schreiben des Innenministeriums vom 23. April 

1998117 zusammen mit der von Frau Störtebecker ausweislich ihres Schreibens 

vom 27.04.1998 zusammen gestellten Mappe überreicht worden war.  

 

Wie sonst sollte der Staatssekretär sich mit den inhaltlichen Bewertungen des 

Schreibens des Innenministeriums durch Frau Störtebecker auseinandersetzen?  

 

Damit steht fest, dass neben Frau Störtebecker auch der Betroffene 

Dr. Lohmann Kenntnis von den zutreffenden rechtlichen Bedenken des Innen-

ministeriums hatte, zumal er ausweislich des Protokolls über die Staatssekre-

tärsbesprechung vom 4. Mai 1998118 über den Ausgang der zwischenzeitlich 

geführten Abstimmungsgespräche mit dem Innenministerium berichtet hat und 

mithin auch die Vorbereitungen von Frau Störtebecker zu diesem Einigungsge-

spräch mit dem Innenministerium in dem besagten Schreiben vom 27.04.1998 

gelesen haben wird.  

 

Deshalb überzeugt es nicht, dass der Betroffene Lohmann nach seinen Anga-

ben vor dem 2. PUA den Vermerk von Frau Störtebecker vom 27.04.1998 

nicht erinnern will und angegeben hat, er habe erst nach dem 4. Juni 1998 

(Datum der maßgeblichen Finanzausschusssitzung) von der Rechtswidrigkeit 

der bedingten Zuschlagserteilung erfahren119.  

 

Der Betroffene Dr. Lohmann hat eingeräumt, an beiden Einigungsgesprächen 

mit dem Innenministerium teilgenommen zu haben120. In Anbetracht des dar-

gestellten Schriftwechsels erscheint es gänzlich ausgeschlossen, dass anlässlich 

dieser Gespräche über die vom Innenministerium geäußerten grundsätzlichen 

                                                
117 Anlage 18 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
118 Anlage 20 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
119 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 1, Seite 41, linke Spalte 
120 2. PUA, 80. Sitzung, Seite 40, rechte Spalte a. E. 
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Rechtsbedenken gegen einen bedingten Zuschlag nicht gesprochen worden sein 

soll. In diesem Punkt glaubt die CDU-Landtagsfraktion dem Betroffenen Loh-

mann nicht. 

 

Unrichtig ist es deshalb auch, wenn Finanzminister a. D. Möller dem Aus-

schuss bekundet hat: 

 

“Eine Vergabe unter dem Vorbehalt war rechtlich nicht zulässig. Das 

ist nun eine krasse Fehleinschätzung gewesen, die auch dem Rech-

nungshof bekannt war und die sich erst im Laufe der Vertragsverhand-

lungen herausgestellt hat, dass das nicht zulässig ist.“121 

 

Vielmehr war zumindest für Frau Störtebecker, den Stellung nehmenden Justi-

ziar Sulimma (VI 110) und den Staatssekretär a. D. Dr. Lohmann nach der 

Stellungnahme des Innenministeriums die Rechtswidrigkeit der bedingten Zu-

schlagserteilung mit den Händen zu greifen. Obwohl sowohl Frau Störtebecker 

als auch Staatssekretär a. D. Lohmann gemeinsam mit Finanzminister a. D. 

Möller in der 77. Sitzung des Finanzausschusses am 4. Juni 1998 (ausweislich 

Seite 7 und 8 des beigezogenen Protokolls) vortrugen, erfolgte keinerlei Hin-

weis auf die im Ergebnis durchgreifenden Bedenken des Innenministeriums. 

Festzuhalten bleibt in diesem Zusammenhang auch, dass weder der Zeuge 

Möller noch der Betroffene Dr. Lohmann dem Ausschuss sagen konnten, wann 

genau und durch wen nach der Finanzausschusssitzung vom 4. Juni 1998 die 

rechtliche Unzulässigkeit eines bedingten Zuschlags an sie herangetragen 

worden sein soll. 

 

 

                                                
121 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 9, linke Spalte 
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III. Verschweigen des Infrastrukturkonzeptvertrages mit der Firma debis 

 

In seinem Übersendungsschreiben an die finanzpolitischen Sprecher der Frak-

tionen, abgesandt am 7. August 1998122, verschwieg der Finanzminister dem 

Finanzausschuss auch, dass am 15. Juli 1998 neben dem Abschluss des Haupt-

vertrages (vergleiche oben II. 1. b)) und dem Beitritt zu der zwischen der FHH 

und der SAP AG vereinbarten Machbarkeitsstudie ein weiterer Vertrag mit der 

Firma debis über die Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes zu einem Festho-

norar von DM 200.000 zuzüglich Mehrwertsteuer geschlossen worden war123. 

 

Dieser Vertrag war nicht Gegenstand der Finanzausschussvorlage vom 5. Mai 

1998124, mithin auch nicht Gegenstand der Erörterungen im Finanzausschuss 

und seiner entsprechenden Beschlussfassung zur Freigabe der beantragten 

Mittel. Die Verantwortlichen des MFE schlossen den Vertrag also eigenmäch-

tig ab. 

 

Der Infrastrukturkonzeptvertrag mit der Firma debis beinhaltete insbesondere 

auch eine Ist-Aufnahme bezüglich der vorhandenen Komponenten Hardware, 

Netze, Datenstrukturen sowie einen oder mehrere Lösungswege zur künftigen 

Gestaltung der oben genannten Komponenten unter Berücksichtigung des 

aufgrund der Ausschreibung ausgewählten Produktes, ferner die Planung er-

forderlicher Kapazitätserweiterungen125.  

 

Daraus erhellt - wie der Zeuge Qualen überzeugend ausgeführt hat126 -, dass 

das MFE den Hauptvertrag mit der Firma debis zu einem Gesamtvolumen von 

16,6 Millionen DM abschloss, ohne sich zuvor Gedanken über die Hardware 

zu machen, denn deren Begutachtung war ja erst Gegenstand des Infrastruktur-

konzeptvertrages und damit ebenfalls von der Firma debis zu erstellen.  

 

Dass aber die Frage nach der für eine Software erforderliche Hardwareausstat-

tung ein wesentlicher Punkt bei der Beurteilung des für die Softwareanschaf-

                                                
122 Anlage 30 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
123 Anlage 29 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
124 Umdruck 14/1883 
125 Anlage 29 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Paragraph 1 Abs. 2 und 3 
126 2. PUA, 72. Sitzung, Seite 28, linke Spalte 
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fung erforderlichen Gesamtvolumens ist127, liegt auf der Hand. Da weiter, wie 

die Zeugin Störtebecker richtig ausgeführt hat128, die unterschiedlichen 

Softwareprodukte auch unterschiedlicher Hardwareausstattungen bedürfen, 

hätte eine Ist-Aufnahme zwingend bereits vor der Ausschreibung erfolgen 

müssen, um feststellen zu können, welcher Anbieter auf Grundlage der beste-

henden Hardware und Strukturen, welche zusätzliche Ausstattung benötigte 

und so eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Softwareprodukte auch in ih-

ren Hardwarekostenauswirkungen feststellen zu können129.  

 

Insoweit überzeugt es nicht, wenn die Zeugin Störtebecker die Frage stellt  

 

„Wie soll ich eine Ist-Analyse machen, wenn ich noch gar nicht weiß, 

was ich brauche?“130.  

 

Es mag einfacher erscheinen, sich zunächst für ein Softwareprodukt zu ent-

scheiden und anschließend die Frage zu stellen, welche Hardware dafür ange-

schafft werden muss. Wer aber eine Softwareauswahl unter vergaberechtlichen 

Grundsätzen wirtschaftlich beurteilen und begründen muss, kann dabei offen-

kundig die finanziellen Auswirkungen unterschiedlicher Hardwareerforder-

nisse nicht vollständig ausblenden. 

 

Dass vor diesem Hintergrund das Softwareauswahlverfahren zumindest unvoll-

ständig, wenn nicht gar fragwürdig, erschien, konnte sich dem Finanzausschuss 

nicht erschließen, da die Problematik des fehlenden Infrastrukturkonzeptes 

weder Gegenstand der Finanzausschussvorlage noch der Erläuterung im Fi-

nanzausschuss war und der Vertrag auch nach Abschluss durch den Finanzmi-

nister dem Ausschuss vorenthalten wurde. 

 

Gleiches gilt für die Beauftragung der Datenzentrale durch das Finanzministe-

rium am 26.01.1999, die für ein Entgelt von 24.840 DM das Infrastrukturkon-

zept der Firma debis - nach Ablauf der vereinbarten vierwöchigen Abnahme-

                                                
127 Qualen, 2. PUA, 72. Sitzung, Seite 28, linke Spalte 
128 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 38, linke Spalte 
129 So auch die Prüfgruppenleiterin des Landesrechnungshofes, Frau Rocca, 2. PUA, 78. 

Sitzung, Seite 21, rechte Spalte 
130 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 38, rechte Spalte 
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frist binnen derer Mängelbeseitigung noch hätte verlangt werden können131 

(Paragraph 7 Abs. 2) - auf Vollständigkeit, Realisierbarkeit, Plausibilität und 

Schwachstellen überprüfen sollte132.  

 

Eine Erklärung für diesen Überprüfungsauftrag, der Zweifel an der Kompetenz 

der Firma debis weckt und schon aus diesem Grunde geeignet gewesen wäre, 

die Aufmerksamkeit des Finanzausschusses zu wecken, wenn er denn davon 

Kenntnis bekommen hätte, vermochte auch Finanzminister a. D. Möller vor 

dem Untersuchungsausschuss nicht zu geben133. 

 

 

 

 

 

                                                
131 Anlage 29 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
132 Prüfungsmitteilung LRH, Umdruck 15/3566 
133 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 20, linke Spalte oben 
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2. Teil: Nebentätigkeiten und Personalwechsel 

 

I. Nebentätigkeit Dr. Lohmanns 

 

Der Betroffene Dr. Lohmann wurde mit Ablauf des Monats November 1998 

als Staatssekretär in den einstweiligen Ruhestand versetzt134.  

 

Diese Tatsache hatte er dem Geschäftsführer und Mitbeschuldigten Korn der 

Firma debis anlässlich eines Treffens in Berlin wegen aufgetretener Schwierig-

keiten in der Zusammenarbeit der Firmen debis, dem Finanzministerium und 

der Datenzentrale135 offenbart. Das war Anlass für Herrn Korn, den Betroffe-

nen Dr. Lohmann zu fragen, ob er sich nach dem Ausscheiden aus dem öffent-

lichen Dienst eine beratende Tätigkeit für die debis GmbH vorstellen könne136.  

 

Noch während seiner Tätigkeit als Staatsekretär nahm der Betroffene 

Dr. Lohmann mit Schreiben vom 04.11.1998 an den Geschäftsführer Korn der 

Firma debis Bezug auf das Treffen in Berlin und erbat Anregungen oder Vor-

stellungen wie er, Dr. Lohmann, wie von Herrn Korn angedacht, beratend oder 

ähnlich eventuell helfen könnte137.  

 

Die darin zu erblickende Vertragsanbahnung führte schließlich nach einem 

Gespräch der Herren Korn und Heimann von der Firma debis zu einem Ver-

tragsgespräch dieser beiden im März 1999 mit Herrn Dr. Lohmann in Berlin, in 

dem man Einigkeit über den Beratervertrag erzielte138.  

Der Beratervertrag139 wurde schließlich ohne Datum rückwirkend140 geschlos-

sen.  

Vereinbart wurden nicht näher bestimmte Beratungsleistungen im Behörden-

markt, ein Honorar von 144.000 DM jährlich bei 48 Arbeitstagen, mithin eine 

                                                
134 Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft Kiel, Anlage 50 der Urkundensammlung, 

Umdruck 15/4254, Seite 50 
135 Anlage 31 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
136 Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft Kiel, Anlage 50 der Urkundensammlung, 

Umdruck 15/4254, Seite 50 
137 Anlage 32 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
138 Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft Kiel, Anlage 50 der Urkundensammlung, 

Umdruck 15/4254, Seite 51 
139 Anlage 34 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
140 Dr. Lohmann, 2. PUA, 80. Sitzung Teil 1, Seite 19, linke Spalte 
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Vergütung von 3.000 DM pro Arbeitstag, zuzüglich Mehrwertsteuer bei freier 

Zeiteinteilung und Wahl der Bearbeitungsmethoden sowie des Arbeitsortes141. 

Aus diesem Beratervertrag flossen dem Betroffenen Dr. Lohmann von 1999 bis 

2001 insgesamt 385.211,99 DM zu142. 

 

Im Juni/Juli 2000 führte die Firma SAP mit dem Betroffenen Dr. Lohmann 

erste Gespräche wegen einer möglichen Zusammenarbeit, die am 03.08.2000 

zur Bestellung externer Dienstleistungen durch die SAP beim Betroffenen 

Dr. Lohmann führte, in deren Folge Dr. Lohmann 160 Tage zu einem Tages-

satz von 1.500 DM gegenüber der Firma SAP abrechnete143.  

 

Nach Angaben der Firma SAP bestand das Aufgabenfeld Dr. Lohmanns in der 

Unterstützung bei Kundenveranstaltungen und Messen, der fachlichen Bera-

tung zu Fragen der Verwaltungsreform, der Unterstützung bei der Marktbeur-

teilung und Einschätzung von Marktentwicklungen sowie zu Einschätzungen 

der Marktpotentiale für SAP. Als Beispiel wurde konkret die Moderation einer 

Podiumsdiskussion in Berlin genannt144.  

Aus dieser Tätigkeit flossen an den Betroffenen Dr. Lohmann in den Jahren 

2000 und 2001 insgesamt 155.231,68 DM zuzüglich 1.405,28 Euro in 2002145. 

 

 

1. Strafrechtliche Vorwürfe 

 

Die strafrechtliche Verantwortung wegen Betruges für die Nichtanzeige der 

Einnahmen aus dem vorgenannten Beratungsverhältnis mit der Firma debis 

gegenüber dem Landesbesoldungsamt Schleswig-Holstein hat der Betroffene 

Dr. Lohmann übernommen146. 

 

Im Übrigen hat die Staatsanwaltschaft ebenso wie der Zweite Parlamentarische 

Untersuchungsausschuss dem Betroffenen Dr. Lohmann eine Vorteilnahme im 

                                                
141 Anlage 34 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
142 Anlage 47 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
143 Anlage 35 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4261 
144 Anlage 35 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4261 
145 Anlage 47 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
146 Strafbefehl, Anlage 41 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4261 
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Sinne des Paragraphen 331 Abs. 1 StGB nicht nachweisen können. Dazu hat 

die Staatsanwaltschaft Kiel ausgeführt, 

 

“es erscheine zwar möglich, dass der Beschuldige Korn dem Beschul-

digten Dr. Lohmann den Abschluss eines Beratervertrages für bereits 

vorgenommene dienstliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 

Abschluss von Verträgen zwischen debis und dem Land Schleswig-

Holstein versprach. 

 

Allerdings sei diese Vermutung nicht mit der für die Anklageerhebung 

erforderlichen Sicherheit nachgewiesen.“147 

 

 

2. Persönliches Näheverhältnis/Verhältnis von Leistung und Gegenleistung 

 

Ungeachtet der fehlenden strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Betroffenen 

Dr. Lohmann wegen Vorteilsnahme hat die Beweisaufnahme des Zweiten Par-

lamentarischen Untersuchungsausschusses zur Überzeugung der CDU-Land-

tagsfraktion ergeben, dass sich in den Tätigkeiten des Betroffenen 

Dr. Lohmann für die Firmen debis und SAP ein persönliches Näheverhältnis 

des ehemaligen Staatssekretärs zu den beiden Firmen offenbart, das in Anbet-

racht eines Auftragsvolumens von über 20 Millionen DM148, jährlichen Pflege-

kosten in Höhe von rund 1,46 Millionen DM für debis/SAP149 und den nachste-

hend unter 3. darzustellenden Ungereimtheiten bei der Vergabe der genannten 

Aufträge höchst bedenklich erscheint. 

 

So konnte die CDU-Landtagsfraktion aufgrund der Beweisaufnahme des 

2. PUA nicht zu der Überzeugung gelangen, dass hinsichtlich des - wie oben 

dargestellt - aus dem Dienstverhältnis heraus angebahnten150 Beratervertrages 

                                                
147 Anlage 50 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
148 so genannter Hauptvertrag 16.550.359 DM (Finanzausschussvorlage Umdruck 14/1883) 

und Erweiterungsvertrag über 4.626.000 DM (Anlage 38 der Urkundensammlung, 
Umdruck 15/4254) 

149 Stellungnahme des Finanzministeriums (Anlage 34 der Urkundensammlung, Umdruck 
15/4261, Seite 16, zu Ziffer 4.3) 

150 Anlage 32 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
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des Betroffenen Dr. Lohmann mit der Firma debis die Angemessenheit von 

Leistung und Gegenleistung gewahrt wurde.  

 

Dr. Lohmann, der nach eigenen Angaben Versorgungsbezüge und Altersent-

schädigung in Höhe von cirka 4.200 Euro netto monatlich erhält151, erhielt von 

der Firma debis in einem Zeitraum von zweieinhalb Jahren 385.000 DM brutto 

nämlich nicht, wie die Staatsanwaltschaft angenommen hat, für das Halten und 

Fördern von Kontakten zu Entscheidungsträgern der verschiedenen Finanzmi-

nisterien der Bundesländer152.  

 

Vielmehr gab Dr. Lohmann in der Beweisaufnahme auf Frage nach seinen 

konkreten Beratungsleistungen für debis an, er habe aufwendige Fortbildungen 

im Rahmen des debis-Projektes in Baden-Württemberg in Gestalt von Fortbil-

dungen der dort eingesetzten Mitarbeiter der Firma debis insbesondere in Ka-

meralistik erbracht und ansonsten Stellungnahmen zur Weiterentwicklung 

innerhalb der öffentlichen Finanzwirtschaft und Modernisierung gefertigt153.  

 

Damit aber ging es gerade nicht um eine Art „Türöffner-Stellung“ des 

Dr. Lohmann für die Firma debis, die die Höhe der vereinbarten Vergütung 

nachvollziehbar erscheinen lassen könnte.  

 

Durch die vorgenannten Angaben hat der Betroffene Dr. Lohmann selbst - 

entgegen der Annahme der Staatsanwaltschaft Kiel in ihrer Abschlussverfü-

gung - die Einlassung des ehemals mit beschuldigten Geschäftsführers Korn 

der Firma debis widerlegt, man habe sich durch den Beratervertrag lediglich 

von den zu sichernden Kontakten des Staatssekretärs Vorteile für debis für die 

Zukunft erhofft154.  

 

Wäre dem so gewesen, hätte man den Betroffenen Dr. Lohmann aber auch als 

„Türöffner“ für Akquisebemühungen der Firma debis eingesetzt. Davon hat der 

Betroffene Dr. Lohmann dem Ausschuss nichts berichtet.  

                                                
151 Anlage 49 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
152 Anlage 50 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 51 
153 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 1, Seite 19, rechte Spalte 
154 Anlage 50 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 52, vorletzter Absatz 
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Wie die Firma debis für Schulungsaufgaben des Dr. Lohmann gut 385.000 DM 

aufwenden konnte, ist nicht nachzuvollziehen, zumal die Firma debis nach den 

Angaben des Finanzministeriums in der Finanzausschussvorlage vom 5. Mai 

1998 mit der Realisierung von Großprojekten entsprechende Erfahrungen 

hatte155, sich für erforderliche Beratungs- und Schulungsleistungen der Firma 

Mummert & Partner bediente156 und schon im Januar 1998 Herr Dr. Weickert 

der Firma debis Herrn Koß von der Firma SAP die überraschend starke Paral-

lelität der Ausschreibung „KLR“ zum gemeinsamen Vorhaben in Baden-

Württemberg in inhaltlicher, zeitlicher und organisatorischer Sicht darlegte157.  

 

Vor diesem Hintergrund überzeugt es nicht, dass der Betroffene Dr. Lohmann 

anderthalb und mehr Jahre später debis-Mitarbeiter für das Baden-Württem-

berg-Projekt geschult haben will und diese Schulungstätigkeit der Firma debis 

385.000 DM wert gewesen sein soll. 

 

Zweifelhaft erscheint nach der durchgeführten Beweisaufnahme auch das Be-

raterverhältnis Dr. Lohmanns zur Firma SAP, aus dem ihm in den Jahren 2000 

und 2001 155.231,68 DM zugeflossen sind. So hat der Betroffene 

Dr. Lohmann in seiner dienstlichen Erklärung vom 30.01.2002 ausgeführt: 

 

“Den Vertrag mit der SAP habe ich zurzeit nicht griffbereit. Ich werde 

ihn so bald wie möglich nachliefern.“158 

 

In dem dazugehörigen Übersendungsschreiben an den Minister für Finanzen 

und Energie, Herrn Claus Möller, heißt es dementsprechend: 

 

“Lieber Claus, als Anlage füge ich Dir die gewünschte „Dienstliche Er-

klärung“ mit den von Joachim Boldt gewünschten Unterlagen bei. Al-

lerdings fehlt leider der Vertrag mit SAP, den ich - so bald ich ihn finde 

bzw. als Kopie zugesandt bekomme - nachsenden werde“.159 

                                                
155 Umdruck 14/1883, Seite 10 
156 Umdruck 14/1883, Seite 11 
157 Anlage 10 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
158 Anlage 40 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
159 Anlage 40 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
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Im allgemeinen werden einer solchen Dienstlichen Erklärung im Zusammen-

hang mit in der Öffentlichkeit erhobenen Korruptionsvorwürfen entsprechend 

sorgfältige Vorbereitungen des Betroffenen, also hier des Dr. Lohmann, vo-

rausgehen. Umso mehr verwundert es, dass der Betroffene Dr. Lohmann sechs 

Wochen später, am 15.02.02 dem MFE durch seinen Anwalt mitteilt: 

 

“Zunächst ist festzuhalten, dass es einen die Grundsätze der Zusam-

menarbeit regelnden Beratungsvertrag zwischen unserem Mandanten 

und der SAP Deutschland AG und Co. KG nicht gibt. Vertragsgrund-

lage für die Zusammenarbeit der Parteien sind die jeweiligen Bestel-

lungen von externen Dienstleistungen. Es entspricht den üblichen Ge-

pflogenheiten bei SAP Deutschland, dass diese Bestellungen Vertrags-

grundlage für die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern sind. 

Eine solche Bestellung erfolgte erstmals am 03.08.2000.“160 

 

Für die CDU-Landtagsfraktion erscheint in keiner Weise nachvollziehbar, wie 

der Betroffene Dr. Lohmann vom 3. August 2000 bis zur Dienstlichen Erklä-

rung vom 30. Januar 2002 vergessen konnte, dass ein schriftlicher Beratungs-

vertrag mit der Firma SAP überhaupt nicht existierte.  

 

In Anbetracht dieser auffallenden Vergesslichkeit Dr. Lohmanns in einem 

Punkt, der ihm 155.000 DM einbrachte, vermochte die CDU-Landtagsfraktion, 

ungeachtet der „Zusammenfassung zu den vertraglichen Vereinbarungen, 

Umfang und Inhalten der Tätigkeit Dr. Lohmanns für SAP“ durch Herrn Koß 

(Firma SAP) vom 10.02.2002161, keine hinreichende Überzeugung davon zu 

gewinnen, dass den Zahlungsflüssen von SAP an Dr. Lohmann angemessene 

Leistungen des Letztgenannten gegenüberstanden. 

 

 

3. Kenntnisse im MFE und Anderer/Unterlassen dienstrechtlicher Maßnahmen 

 

                                                
160 Anlage 44 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
161 Anlage 35 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4261 
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Obwohl Finanzminister Möller frühzeitig über die Nebentätigkeit 

Dr. Lohmanns für die Firma debis informiert war, sah er sich erst veranlasst, 

für dienstrechtliche Prüfung zu sorgen, als ihm wegen der entsprechenden 

Presseveröffentlichungen keine andere Wahl mehr blieb.  

 

Hier zeigt sich die Parallele zum Fall des Dr. Pröhl, den die Verantwortlichen 

der Staatskanzlei ebenfalls so lange gewähren ließen, bis dessen Aktivitäten ins 

Licht der Öffentlichkeit drangen.  

 

Ebenso wenig sah sich der frühzeitig über die Aktivitäten Dr. Lohmanns unter-

richtete Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Astrup, 

dazu veranlasst, Verantwortliche des Finanzministeriums entsprechend zu 

unterrichten und so dienstrechtliche Maßnahmen gegen Dr. Lohmann auf den 

Weg zu bringen. 

 

Die CDU-Landtagsfraktion ist nach der durchgeführten Beweisaufnahme und 

Anhörung des Betroffenen Dr. Lohmann zu der Überzeugung gelangt, dass 

Dr. Lohmann den damaligen Finanzminister Möller auf der Mitfahrt vom 

Flughafen Tegel zur Landesvertretung in Berlin im Dienstwagen des Ministers 

über seine Tätigkeit für debis unterrichtet hatte.  

 

Zwar hat Finanzminister a. D. Möller in der 68. Finanzausschusssitzung vom 

13. Februar 2002 angegeben, er habe zwar im Jahr 2001 Herrn Lohmann im 

Dienstwagen von Tegel bis zur Landesvertretung mitgenommen. Dort aber sei 

er ausgestiegen und habe seinen Fahrer gebeten, Dr. Lohmann weiter zu fah-

ren162. Der Minister hat aber bestritten, bei dieser Fahrt von Dr. Lohmann über 

dessen Tätigkeiten für debis informiert worden zu sein. Demgegenüber hat der 

Betroffene Dr. Lohmann angegeben, er habe bei dieser Fahrt Minister Möller 

über seine Tätigkeit bei debis informiert163.  

 

                                                
162 Niederschrift Finanzausschuss 68. Sitzung am 13.02.2002, Seite 36, rechte Spalte oben, 

beigezogen gem. Umdruck 15/4254 
163 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 1, Seite 21, rechte Spalte  
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Eine kritische Reaktion von Herrn Möller habe es nicht gegeben164. Dazu seien 

mehrere Sätze gewechselt worden. Er, Dr. Lohmann, sei sich nicht ganz sicher, 

ob Herr Möller vor dem Preußischen Landtag ausgestiegen sei und sein Fahrer 

ihn (Dr. Lohmann) zu debis gebracht habe, aber wenn ganz klar sei, der Fahrer 

fahre ihn zu debis, könne das der Minister nicht überhört haben165. 

 

Die CDU-Landtagsfraktion ist von den Angaben des Dr. Lohmann überzeugt. 

 

Selbst bei der vom Finanzminister Möller in der 68. Sitzung des Finanzaus-

schusses auf Seite 36 eingeräumten Version, wonach er nach der gemeinsamen 

Fahrt vom Flughafen bis zur Landesvertretung ausgestiegen sei und seinen 

Fahrer gebeten habe, Dr. Lohmann weiter zu fahren, lag nichts näher, als dass 

sich der ehemalige Staatssekretär mit seinem Finanzminister darüber aus-

tauschte, wohin denn seine Reise in Berlin gehe, zumal, wenn er für die Wei-

terfahrt den Dienstwagen und Fahrer des Ministers benutzte.  

 

Es widerspräche jeder Lebenswahrscheinlichkeit, sich in dieser Situation nicht 

nach dem Ziel des den Dienstwagen alleine weiter nutzenden Mitfahrers zu er-

kundigen.  

 

Insofern spricht alles für die Angaben des Betroffenen Lohmann.  

 

Zu berücksichtigen sind darüber hinaus die Angaben des Betroffenen 

Dr. Lohmann zu den Anrufen des damaligen Finanzministers Möller am 

Sonntag, den 27. Januar und Mittwoch, den 30. Januar 2002.  

 

So hat Dr. Lohmann bekundet, in dem Telefonat am Sonntag, den 27. Januar 

2002 habe der Zeuge Möller ihn ausschließlich zu festen Verträgen mit einem 

Verlag befragt und von Geldern und sonstigen vertraglichen Bindungen nicht 

gesprochen166.  

 

                                                
164 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 1, Seite 22, linke Spalte 
165 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 1, Seite 46, rechte Spalte 
166 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 1, Seite 60, rechte Spalte und Seite 61, linke Spalte a. E. 
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Dr. Lohmann hat weiter ausgeführt, die Frage Möllers nach Verlagsverträgen 

sei für ihn völlig verrückt gewesen, weil er sie nicht im Zusammenhang mit 

dem übrigen Inhalt des Telefonats gestellt habe167.  

Diese Angaben Lohmanns korrespondieren mit seinen Tagebuchaufzeichnun-

gen zu diesem Telefonat168. In diesen elektronischen Tagebuchaufzeichnungen 

hatte der Betroffene Dr. Lohmann, wie er glaubhaft versicherte, Erinnerungs-

stützen aufgenommen169, die für ihn eine Form gewesen seien, mit dieser 

Belastung fertig zu werden, sich selbst darüber Gedanken zu machen und vor 

allem zu versuchen, die Tatsachen festzuhalten, wie er sie gewusst habe170. In 

der genannten Aufzeichnung wird das Sonntagstelefonat vom 27. Januar 2002 

mit Finanzminister Möller stichwortartig ausführlich wiedergegeben, begin-

nend mit der LRH-Pressemitteilung, den Stichpunkten  

 

“Möller - Info - Fragen:“ „erhebliche Vorwürfe“, „Mittelbewirtschaf-

tungsvergabe“, „Vorwürfe Projektleiterin“, „Projektbeteiligte“ 

 

jeweils mit diversen inhaltlichen Unterpunkten versehen. Es folgen sodann die 

Aufzeichnungen 

 

„Sprung“, „meine ihm zugesandten Aufsätze“, „Veröffentlichungen“, 

„mit einem Verlag“, „festen Vertrag mit einem Verlag“, „keine umfas-

sendere Frage“, „Antwort JL“, „nein“, „Einzelveröffentlichungen“, 

„einzelne genannt“, „Zwischenfrage CM“, „Honorare oder Festver-

trag“, „Antwort“, „nein“, „Honorarhöhe“, „0 - 150 Euro“. 

 

Nach diesen verdichteten Protokollnotizen Dr. Lohmanns in Verbindung mit 

seinen Angaben vor dem 2. PUA wird deutlich, warum Dr. Lohmann in diesem 

Telefonat über seine Verbindungen zu debis/SAP nichts sagte. Zunächst war 

der Inhalt des Telefonats vom 27. Januar 2002 zwischen Dr. Lohmann und 

Finanzminister a. D. Möller in diesem Punkt auch unstreitig, führte doch Mi-

nister Möller in der 31. Finanzausschusssitzung einen Vermerk über das Ge-

                                                
167 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 1, Seite 60, rechte Spalte 
168 Anlage 39 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 24 f. 
169 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 2, Seite 20, rechte Spalte 
170 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 2, Seite 22, rechte Spalte 
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spräch verlesend aus, ihm sei bekannt gewesen, dass Dr. Lohmann gelegentlich 

Aufsätze zum Thema Verwaltungsmodernisierung, Haushaltskonsolidierung 

schreibt, die er meistens in Kopie an Herrn Döring und ihm selbst übersandte. 

Minister Möller weiter: 

 

„Ich habe ihn gefragt, ob er im Zusammenhang mit solchen Aufsätzen 

in irgendeiner vertraglichen Bindung zu einer Firma oder einem Verlag 

steht. Dr. Lohmann hat dies verneint. Die Aufsätze werden sporadisch 

in unterschiedlichen Verlagen veröffentlicht. Hierfür gibt es teilweise 

ein Honorar.“171 

 

In seiner Einvernahme vor dem 2. PUA hat der Zeuge Möller auf Frage, ob er 

nach Honoraren für Veröffentlichungen und Vortragstätigkeiten gefragt habe, 

ausgeführt: 

 

„Wir haben gesprochen über seine Tätigkeiten außerhalb des Lan-

des“172. 

 

Und weiter: 

 

„Ich habe nach vertraglichen Bindungen mit Firmen gesagt (eigene 

Anmerkung: gemeint ist ‚gefragt’) und es sind sporadische Veröffentli-

chungen und Vorträge genannt worden.“173 

 

Es erscheint wenig glaubwürdig, dass der Zeuge Möller nunmehr plötzlich in 

dem besagten Telefonat Dr. Lohmann wesentlich allgemeiner zu Vertragstätig-

keiten außerhalb des Landes befragt haben will, als noch in seinem eigenen 

Telefonvermerk niedergelegt.  

 

Offenbar bezweckte der Zeuge Möller damit, den Eindruck zu erwecken, bei 

seiner Art der Fragestellung habe Dr. Lohmann seine Tätigkeiten für de-

bis/SAP offen legen müssen. Diese plötzliche Belastungstendenz lässt den 

                                                
171 Finanzausschuss 65. Sitzung, Seite 3 f. 
172 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 23, rechte Spalte 
173 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 24, linke Spalte 
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Zeugen Möller wenig glaubwürdig erscheinen. Er will erst am 30.01.2002 nach 

einem Telefonat Staatssekretär Dörings mit Dr. Lohmann von den Beraterver-

trägen erfahren haben und daraufhin telefonisch von Lohmann eine Dienstliche 

Erklärung eingefordert haben174.  

 

Diese Angaben des Finanzministers a. D. Möller überzeugen nach den Bekun-

dungen Dr. Lohmanns zum Gesprächsinhalt der Fahrt im Dienstwagen Möllers 

in Berlin in Zusammenschau mit den weiteren elektronischen Tagebuchnotizen 

Dr. Lohmanns zum Anruf Staatssekretär Dörings am Mittwoch, den 30.01. und 

dem anschließenden Anruf von Finanzminister Möller nicht. So ergibt die 

Dokumentation des Döring-Anrufs die auch vom Zeugen Möller bestätigte 

Frage Dörings an Lohmann nach Beratungsverträgen mit debis/SAP und die 

bejahende Antwort Lohmanns175.  

 

Die Stichworte zum Anruf des Finanzministers jedoch machen deutlich, dass 

dieser vor dem 30.01.2002 über Tätigkeiten Dr. Lohmanns bei debis informiert 

war, womit sich der Kreis zum „Dienstwagen-Gespräch“ schließt. So heißt es 

in den Protokollstichworten: 

 

„Anruf C. Möller“, „erschüttert“, „Beraterverträge“, „Ein Sinn des An-

rufes“, „mich nicht so konkret fragen wollend“, „zugebend“, „nur nach 

Verlags-Verträgen gefragt“, „nie so direkt mich fragend wollend...“, 

 

 „Fraktionswissen?...“, „auch Möller“, „sicher“, „über Tätigkeit bei de-

bis/SAP informiert“, „zugebend“, „nie intensiv über mich gesprochen“, 

„aber beiläufig“. 

 

Diese detaillierten Stichworte, die der Betroffene Dr. Lohmann inhaltlich bes-

tätigt hat176, bei denen er trotz falscher Vorhalte177 geblieben ist und bezüglich 

derer er nachvollziehbar angegeben hat, sie nach bestem Wissen zeitnah 

aufgeschrieben zu haben178, machen deutlich, dass der Finanzminister a. D. 

                                                
174 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 22 f. 
175 Anlage 39 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Blatt 25 
176 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 2, Seite 25 f. 
177 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 2, Seite 26 f 
178 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 1, Seite 61 f 
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Möller in dem Telefonat eingeräumt hat, über Dr. Lohmanns Tätigkeiten bei 

debis/SAP bereits informiert gewesen zu sein und in dem vorangegangenen 

Sonntagstelefonat vom 27.01.2002 lediglich nicht so konkret danach habe fra-

gen wollen, was wiederum zur geschilderten gemeinsamen Fahrt im Dienstwa-

gen des Finanzministers Möller in Berlin passt. 

 

Da Finanzminister Möller also schon 2001 von den geschäftlichen Verbindun-

gen Dr. Lohmanns zu debis wusste, hätte er schon zu diesem Zeitpunkt eine 

dienstrechtliche Prüfung dieser Tätigkeiten veranlassen müssen. Weil dies 

nicht geschah, erfolgte die Prüfung mit dem Ergebnis, dass eine solche Ne-

bentätigkeit nicht zulässig war und eingestellt werden musste179 erst nach dem 

30. Januar 2002 unter dem Druck der öffentlichen Meinung. 

 

In Folge der Bekundungen des Betroffenen Dr. Lohmann ist die CDU-Land-

tagsfraktion auch zu der Überzeugung gelangt, dass der Parlamentarische Ge-

schäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Holger Astrup, ebenfalls über die Ne-

bentätigkeit Dr. Lohmanns für debis/SAP informiert war, bevor die entspre-

chenden Vorwürfe in die Öffentlichkeit gerieten.  

 

Das ergibt sich aus dem Inhalt des Telefonats zwischen dem Abgeordneten 

Astrup und dem Betroffenen Dr. Lohmann am Dienstag, den 29.01.2002 

abends. In diesem Telefonat teilte der Abg. Astrup dem Dr. Lohmann mit, dass 

er im Auftrage des Abgeordneten L. Hay anrufe. Der Abgeordnete Astrup 

wendete sich mit folgende Worten an Dr. Lohmann: 

 

“Du arbeitest doch - wie wir wissen - für debis/SAP?“ 

 

Diese Formulierung, die Dr. Lohmann wörtlich erinnerte180, kann nur so 

verstanden werden, dass jedenfalls der Abgeordnete Astrup und Dr. Lohmann 

längst wissen, dass Letzterer für debis/SAP arbeitet. Wer in einem Telefonat 

mit einem Gegenüber formuliert „wie wir wissen“ meint, wenn wie hier nicht 

auch dritte Personen Gesprächsinhalt sind, mit „wir“ jedenfalls die beiden 

                                                
179 Zeuge Möller, 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 26, linke Spalte 
180 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 1, Seite 65, linke Spalte; Teil 2, Seite 7, linke Spalte 
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Telefonpartner. Insoweit ist diese Formulierung, auf den Mindestkern redu-

ziert, eindeutig und kann nicht falsch verstanden werden. 

 

Die Einlassung des Abgeordneten Astrup, er habe vor den beiden Telefonaten 

mit Herrn Dr. Lohmann (unstreitig gab es am Mittwoch, den 30. Januar 2002 

abends ein weiteres Telefonat) weiter nichts von den Nebentätigkeiten gewusst, 

vermochte nicht zu überzeugen.  

 

Der Abgeordnete Astrup meinte, Dr. Lohmann habe den Inhalt der beiden Te-

lefonate vertauscht. Erst in dem zweiten Telefonat am 30. Januar abends habe 

er den Betroffenen Dr. Lohmann nach Beraterverträgen gefragt, woraufhin es 

zu einer Unterhaltung darüber gekommen sei181. Auf entsprechende Vorhalte 

des Abgeordneten Astrup hat Dr. Lohmann überzeugend darauf verwiesen, 

dass er sich die Abläufe anders notiert habe und sich deshalb nicht gut vorstel-

len könne, dass er sich geirrt haben sollte. Betrachtet man nämlich die elektro-

nischen Tagebuchaufzeichnungen des Dr. Lohmann182, so fällt auf, dass Tag, 

Datum, Tageszeit, Inhalte geordnet nach Themenkomplexen sowie Fragen und 

Antworten detailreich wiedergegeben werden. Vom 27.01. bis 31.01.2002 sind 

auf diese Weise allein zehn verschiedene Anrufe protokolliert worden.  

 

Jemand, der so penibel vorgeht, verwechselt nicht einfach Inhalte verschiede-

ner Anrufe miteinander, zumal der Satz „Du arbeitest doch - wie wir wissen - 

für debis/SAP?“ auffällig war für Dr. Lohmann, weil hier jemand im Auftrag 

eines anderen anrief und gleichzeitig deutlich machte, dass er die Antwort auf 

seine Frage schon wisse. Insofern bestehen nach Überzeugung der CDU-

Landtagsfraktion keine Zweifel an der Richtigkeit der entsprechenden Tage-

buchaufzeichnung Dr. Lohmanns, die er vor dem Ausschuss auch bestätigt hat, 

zumal Dr. Lohmann in diesem Zusammenhang auch keinerlei Belastungs-

tendenz hat erkennen lassen.  

 

So hat er nicht etwa versucht, die besagte Formulierung „wie wir wissen“ im 

Zusammenhang zu bringen mit einer entsprechenden Kenntnis des Abgeord-

neten Hay, in dessen Auftrag des Abgeordnete Astrup ja anrief.  
                                                
181 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 2, Seite 29, rechte Spalte oben 
182 Anlage 39 der Urkundensammlung, Umdruck 25/4254 
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Vielmehr hat Dr. Lohmann auf entsprechenden Vorhalt sofort klar gestellt, 

dass aus dem Telefonat mit Herrn Astrup nicht deutlich geworden sei, ob mit 

„wie wir wissen“ der Kreis der Wissenden über Astrup und Dr. Lohmann 

hinaus auch auf Herrn Hay zu beziehen sei. Im Übrigen ist auch zu bedenken, 

dass der Betroffene Dr. Lohmann ersichtlich keinerlei Vorteile von einer Be-

lastung des Abgeordneten Astrup hat. 

 

Eine andere Würdigung der Angaben des Dr. Lohmann ergibt sich auch nicht 

daraus, dass er nicht erinnern konnte, ob er selbst dem Abgeordneten Astrup 

einmal von seinen Nebentätigkeiten berichtet hatte oder das Wissen des Abge-

ordneten Astrup aus Unterhaltungen mit Dritten stammte183.  

Denn der Betroffene Dr. Lohmann hat glaubhaft versichert, dass er jeden, der 

es intensiver von ihm habe wissen wollen, darüber informiert habe, was er, 

Dr. Lohmann, tat184. So habe er aus dem Finanzministerium den damaligen 

Abteilungsleiter, Herrn Cloosters, Herrn Finke, Frau Hirt, Herrn Neuhausen, 

Frau Reese-Cloosters, Herrn Schmidt-Elsaeßer und Frau Störtebecker von sei-

nen Tätigkeiten berichtet185.  

 

Dr. Lohmann konnte auch erinnern, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzen-

den Konrad Nabel im Rahmen eines Kreises mit mehreren SPD-Abgeordneten 

auf dessen Frage über seine Nebentätigkeiten berichtet zu haben186. Auch hier 

zeigten die Angaben Dr. Lohmanns keinerlei Belastungstendenz. So räumte er 

freimütig ein, nicht genau sagen zu können, ob auch die Abgeordnete Kähler, 

die zwischen ihm und Herrn Nabel gesessen habe, den Bericht über seine Ne-

bentätigkeiten mitbekommen habe, weil sie ständig mit Telefonaten beschäftigt 

gewesen sei. Ebenso erinnerte Dr. Lohmann von sich aus, während eines Ge-

spräches den damaligen Staatssekretär im Innenministerium Wegener über 

seine Nebentätigkeiten unterrichtet zu haben, während Herr Lang-Lendorff ihn 

bei einem Treffen im Landeshaus von sich aus auf diese Tätigkeiten ange-

sprochen habe, also schon informiert gewesen sei187.  

                                                
183 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 1, Seite 65, linke Spalte 
184 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 2, Seite 13, recht Spalte 
185 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 2, Seite 6, rechte Spalte 
186 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 2, Seite 13, rechte Spalte am Ende 
187 2. PUA, 80. Sitzung, Teil 1, Seite 45 
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Nimmt man hinzu, dass nach den Tagebuchaufzeichnungen Dr. Lohmanns die 

Namen Nabel und Astrup von ihm auch in dem Telefonat mit Finanzminister 

Möller vom 30.01.2002 zum Thema „Fraktionswissen“ erwähnt wurden und 

Frau Kähler entsprechend dem vorstehend Dargestellten hier mit einem Frage-

zeichen versehen ist188 und schließlich die Namen Schmidt-Elsaeßer, Cloosters, 

Reese-Cloosters, Neuhausen, Hirt, Finke und Störtebecker von Dr. Lohmann 

selbst in einer - ebenfalls von der Staatsanwaltschaft bei ihm beschlagnahmten 

- Datei mit dem Titel „MFE-Information“ erscheinen, also zu einem Zeitpunkt 

aufgestellt worden sind, als die Erinnerung noch weit frischer war als zum 

Zeitpunkt der Anhörung vor dem 2. PUA zwei Jahre später, sind Zweifel an 

den Angaben des Betroffenen Dr. Lohmann in diesem Punkt nicht angebracht. 

Deutlich wird daraus auch, dass der Abgeordnete Astrup sein frühzeitiges Wis-

sen von den Nebentätigkeiten Dr. Lohmanns auch problemlos von Dritten er-

fahren haben kann. 

 

Es erscheint kaum vorstellbar, dass zwei tragende Säulen der SPD-Landtags-

fraktion, nämlich der Parlamentarische Geschäftsführer Holger Astrup und der 

stellvertretende Vorsitzende Konrad Nabel, trotz Kenntnis von der Tätigkeit 

des Finanzstaatssekretärs a. D. Dr. Lohmann für debis/SAP nicht auf die Idee 

gekommen sein sollen, Verantwortlichen des Finanzministeriums oder der 

Staatskanzlei bei passender Gelegenheit einen Hinweis auf diese Nebentätig-

keiten Dr. Lohmanns zu geben, war doch die darin liegende Interessenkollision 

(Finanzstaatssekretär wechselt nach Zuschlag vom Auftraggeberland Schles-

wig-Holstein zum Auftragnehmer debis/SAP) mit den Händen zu greifen. 

 

4. Zu befürchten steht vielmehr, dass man einmal mehr die Dinge laufen ließ. 

Der Abgeordnete Astrup ging sogar noch einen Schritt weiter, in dem er dem 

Zweiten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss seine Befassung mit dem 

Fall Dr. Lohmann und seine frühzeitigen Kenntnisse über dessen Nebentätig-

keiten vorenthielt und als ordentliches Mitglied des 2. PUA sogar seine Frak-

tion einen Antrag auf vorzeitige Auflösung des Untersuchungsausschusses vor 

Abarbeitung des sogenannten „Lohmann-Komplexes“ einbringen ließ. 

                                                
188 Anlage 39 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Blatt 26 
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II. Berufliche Neuorientierung der Frau Störtebecker 

 

In Anbetracht der zuvor unter a) dargestellten besonderen persönlichen Nähe 

des Staatssekretärs a. D. Dr. Lohmann zu debis/SAP verwundert es nicht, dass 

auch die Projektleiterin, Frau Störtebecker, die nach den Worten des Zeugen 

Finanzminister a. D. Möller eine wichtige Schlüsselposition in der Linie des 

Finanzministeriums innehatte189, die Seiten wechselte und nach Kontaktauf-

nahme zu debis/SAP im August 2000190 ab dem 1. März 2001 bei der Firma 

SAP tätig war191. 

 

Von einer Schlüsselfigur im Zentrum eines Zigmillionen-Projektes auf Seiten 

des Landes Schleswig-Holstein, die für die maßgeblichen Entscheidungsfin-

dungen bezüglich der Anbieter die Federführung für Vorlagen und Beschlüsse 

innehatte192, muss man - um Bedenken der Mauschelei von vornherein 

entgegenzutreten - eine Distanz zu den beauftragten Auftragnehmerfirmen 

erwarten. Dass die Zeugin Störtebecker ganz im Gegenteil eine besondere per-

sönliche Nähe zu den beauftragten Firmen pflegte, zeigt sich bereits daran, 

dass die Firma Wibera - der externe Berater des Finanzministeriums für die 

Auswahl eines Mittelbewirtschaftungs- und Kostenleistungsrechnungssystems 

- Frau Störtebecker zunächst ein mündliches und dann ein schriftliches Ange-

bot zum Wechsel unterbreitete.  

 

Die Zeugin Störtebecker hat zwar in ihrer Vernehmung vor dem 2. PUA inso-

weit nur von „einer“ Firma gesprochen193, aus ihrer staatsanwaltschaftlichen 

Vernehmung ergibt sich jedoch, dass es sich dabei um die Firma Wibera han-

delte194. Im Übrigen hat der Ausschuss auf die Frage nach der Lebenspartner-

schaft von Frau Störtebecker und dem Mitarbeiter Schäffer der Firma Wi-

bera195, die persönliche Beziehung der genannten in nicht-öffentlicher Sitzung 

besprochen und diskutiert196.  

                                                
189 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 8, linke Spalte 
190 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 13, rechte Spalte 
191 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 12, rechte Spalte 
192 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 82, rechte Spalte 
193 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 13, linke Spalte 
194 Anlage 48 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 6 
195 2. PUA, 75. öffentliche Sitzung, Seite 38, rechte Spalte 
196 2. PUA, 75. öffentliche Sitzung, Seite 39, linke Spalte 
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Weil ihr die Vergütung nicht angemessen schien und die Zeugin Störtebecker 

sich nach eigenen Angaben nicht vorstellen konnte, nach langjähriger Tätigkeit 

im Landesdienst nun plötzlich in Schleswig-Holstein für ein privates Unter-

nehmen im öffentlichen Bereich vertrieblich tätig zu sein197, lehnte Frau Störte-

becker das Angebot der Firma Wibera ab, bewarb sich nun aber plötzlich selbst 

initiativ bei den Firmen debis und SAP.  

 

Dazu nutzte sie die dienstlichen Kontakte im Rahmen des laufenden Projektes 

des Landes Schleswig-Holstein198, was wiederum die Distanzlosigkeit zwi-

schen Auftraggeber und Auftragnehmer unterstreicht. Wie schon bei 

Dr. Lohmann erfolgte so eine Vertragsanbahnung für ein Arbeitsverhältnis 

beim privatwirtschaftlichen Arbeitgeber unter Ausnutzung des dienstlichen 

Kontaktes aus dem öffentlich-rechtlichen Beschäftigungsverhältnis heraus.  

 

Dabei zeigt sich die besondere Beziehung der Zeugin Störtebecker zu diesen 

beiden Firmen auch daran, dass beide Firmen sie angeblich zunächst nicht 

wollten, die bloße Ankündigung der Zeugin Störtebecker aber, sich dann eine 

dritte Firma zu suchen, angeblich ausgereicht haben soll, sowohl debis als auch 

SAP zu einem Angebot an die Zeugin Störtebecker zu veranlassen199. Die Zeu-

gin Störtebecker entschied sich für SAP, weil debis als Beratungsfirma ihr zu 

produktneutral erschienen sei200. 

 

Trotz der aufälligen persönlichen Nähe der Zeugin Störtebecker zu debis und 

SAP hat auch der 2. PUA hinreichende Tatsachenfeststellungen, die den Vor-

wurf der Vorteilsnahme beziehungsweise Bestechlichkeit gegen die Zeugin 

Störtebecker rechtfertigen können, nicht festzustellen vermocht.  

 

Jedoch erschließt sich für die CDU-Landtagsfraktion nicht, wie die Staatsan-

waltschaft darüber zu spekulieren vermag, der Wechsel der Zeugin Störtebe-

cker zur Firma SAP dürfte vermutlich zu keinem wirtschaftlichen Vorteil ge-

                                                
197 Anlage 48 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 6 
198 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 13, rechte Spalte 
199 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 13, linke Spalte 
200 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 13, linke Spalte 
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führt haben, weil die Firma SAP die Arbeitnehmeranteile für die Nachversiche-

rung in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht übernommen habe201.  

 

Denn die Staatsanwaltschaft hat ausweislich des Vernehmungsprotokolls vom 

3. Juni 2002202 die Frage des Jahresgehaltes der Zeugin Störtebecker bei SAP 

im Vergleich zu ihrem Jahresgehalt beim Land, die der 2. PUA in nicht-öffent-

licher Sitzung behandelt hat203, nicht einmal gestellt. 

 

 

 

                                                
201 Anlage 50 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 54 
202 Anlage 48 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
203 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 39, linke Spalte 
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III. Das „Stellen-Karussell“ des Mitarbeiters Warncke 

 

Der Fall des Mitarbeiters Warncke des MFE schließlich macht deutlich, dass 

das MFE auch nicht davor zurückschreckte, die für eine objektive, sachge-

rechte, transparente und die Chancengleichheit der Wettbewerber wahrende 

Auftragsvergabe erforderliche Distanz zur Privatwirtschaft vollständig auf-

zugeben und fügt sich auf diese Weise zwanglos in das durch die vorstehend 

beschriebenen Aktivitäten des Herrn Dr. Lohmann und der Frau Störtebecker 

gezeichnete Bild ein. 

 

Besagter Herr Warncke war, wie die Zeugin Störtebecker bestätigt hat204, bei 

der Firma Wibera, dem späteren externen Berater des MFE zur Auswahl eines 

Mittelbewirtschaftungs- und Kostenleistungsrechnungssystems, tätig, bevor 

das Ministerium ihn als qualifizierten Mitarbeiter205 einstellte.  

 

Warncke arbeitete dann im MFE in der interministeriellen Arbeitsgruppe Kos-

tenleistungsrechnung (kurz: IMAG-KLR)206, die das Grundlagenpapier erstel-

len sollte, in dem die Eckpunkte festgelegt werden sollten, die bei der Einfüh-

rung der KLR unabdingbar sind207. Nachdem das Grundlagenpapier fertig 

gestellt war, schrieb das MFE im September 1996 verschiedene Beratungsun-

ternehmen an, die bis zum 25. September 1996 ein Angebot für ein Umset-

zungskonzept zur schrittweisen Einführung der Kosten- und Leistungsrech-

nung und der entsprechenden Softwareauswahl auf Basis des genannten 

Grundlagenpapiers bis zum 25. September 1996 abgeben sollten208.  

 

Die Auswahl des Beratungsunternehmens durch das MFE sollte am 

30. September 1996 abgeschlossen sein209. Bezeichnenderweise wechselte der 

Mitarbeiter Warncke in genau diesem Zeitraum vom MFE wieder zurück zu 

                                                
204 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 28, linke Spalte 
205 Zeuge Möller, 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 17, linke Spalte 
206 Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft, Anlage 50 der Urkundensammlung 15/4254, 

Seite 1 
207 Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft, Anlage 50 der Urkundensammlung 15/4254, 

Seite 1 
208 Anlage 2 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
209 Anlage 2 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
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seinem ehemaligen Arbeitgeber, der Firma Wibera. Seinen letzten Arbeitstag 

im MFE hatte er am 27. September 1996210.  

 

Nach diesem Wechselspiel des Mitarbeiters Warncke war für die Verantwortli-

chen des MFE mit Händen zu greifen, dass die Firma Wibera in Herrn Warn-

cke einen Insider fand, der ihr offensichtlich gegenüber anderen Wettbewer-

bern ungerechtfertigte Vorteile verschaffte und dadurch die objektive Ver-

gleichbarkeit der Angebote und damit eine sachgerechte Beratungsunterneh-

mensauswahl fraglich erscheinen ließ.  

 

Das findet seine Bestätigung in dem Vermerk der Frau Störtebecker und des 

Dr. Schmidt-Elsaeßer für Finanzminister Möller über Herrn Dr. Lohmann vom 

12.11.1996 nach Präsentation dreier ausgewählter Beratungsunternehmen, in 

dem die Kernbegründung zur Auftragsvergabe an die Firma Wibera lautet: 

 

“Die Firma Wibera hat eine ansprechende Präsentation durchgeführt, 

die logisch aufgebaut war und gut vorgetragen wurde. Die Firma weiß 

offensichtlich, wovon sie redet. Das Grundlagenpapier ist gelesen wor-

den und hat im geplanten Umsetzungskonzept Berücksichtigung gefun-

den. ... Die Firma hat, ohne sich vorher mit der Verwaltung abzustim-

men, ein Vorgehenskonzept entwickelt, dass den Vorstellungen der 

Teilnehmer an der Präsentation sehr nahe kommt.“211 

 

Es wundert nicht, dass die Firma Wibera dazu in der Lage war, ein Vorgehens-

konzept zu entwickeln, das den Vorstellungen der Teilnehmer des MFE an der 

Präsentation sehr nahe kam, ohne sich vorher mit der Verwaltung anzustim-

men, stand ihr doch der Insider Warncke zur Verfügung, der durch die Erar-

beitung des Grundlagenpapiers über alle Interna des MFE zur Einführung der 

KLR bestens unterrichtet war.  

 

Vor diesem Hintergrund unter Berücksichtigung der nichts sagenden Zu-

schlagsbegründung, hätte das MFE der Firma Wibera den Zuschlag nicht er-

teilen dürfen. Das Gegenteil geschah. Denn bereits in der Empfehlung Frau 
                                                
210 Umdruck 15/3549, 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 41, linke Spalte 
211 Anlage 5 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 3 
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Störtebeckers und Herrn Dr. Schmidt-Elsaeßers vom 04.10.1996, die Firmen 

Wibera und KPMG zur Präsentation einzuladen, hieß es: 

 

„VI 211 (Eigene Anmerkungen: Laufzeichen des Mitarbeiters Warn-

cke212) verlässt zum 18.10.1996 die Landesverwaltung und wird künftig 

bei der Wibera Niederlassung Kiel, tätig werden. Bei den Mitarbeiter-

profilen ist Herr Warncke zwar nicht berücksichtigt. Es ist aber nicht 

ausgeschlossen, dass er von Seiten der Wibera in das Projekt eingebun-

den wird. Dies würde die Zusammenarbeit mit der Firma erheblich ver-

einfachen und sollte gerade nicht als „KO-Kriterium“ für die Auftrags-

vergabe an die Wibera angesehen werden.“213 

 

Nicht mitgeteilt wird in der vorgenannten Empfehlung allerdings, dass der 

Mitarbeiter Warncke zuvor auch schon von der Firma Wibera kam. 

Fest steht jedenfalls, dass Frau Störtebecker und Herr Dr. Schmidt-Elsaeßer in 

dem genannten Vermerk den Wechsel des Herrn Warncke zurück zu seinem 

Arbeitgeber Wibera als Chance zu begreifen zu scheinen, besser mit dem zu-

künftigen Unternehmensberater kommunizieren zu können, worin schon eine 

einseitige Bevorzugung der Firma Wibera liegt, die die gehörige Objektivität 

des Auftrag gebenden MFE vermissen lässt. 

 

Umso unverständlicher wird die - wie zuvor dargestellt - einseitige Bevorzu-

gung der Firma Wibera, gleichsam als Belohnung für das Hin- und Herwech-

seln ihres Mitarbeiters Warncke, wenn man bedenkt, dass sein Weggang den 

geplanten Projektstart im MFE unmöglich machte und damit die Übernahme 

zusätzlicher Aufgaben durch den externen Berater, die Firma Wibera, mit einer 

Verdopplung der Kosten von 150.000 DM auf 300.000 DM nach sich zog214. 

 

 

                                                
212 vergleiche Anlage zum Umdruck 15/3549 „Laufzeichen“ 
213 Anlage 3 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 5 
214 Anlage 4 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Blatt 11, Ziffer 3 
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3. Teil: Vergaberechtsverstöße 

 

Der Zweite Parlamentarische Untersuchungsausschuss hat einige der wesentli-

chen vom Landesrechnungshof gerügten Vergaberechtsverstöße des MFE zum 

Gegenstand seiner Beweisaufnahme gemacht und zur Überzeugung der CDU-

Landtagsfraktion vollen Umfangs bestätigt gefunden.  

 

Dabei ist hervorzuheben, dass alle der Prüfungsmitteilung des Landesrech-

nungshofes vom 11.12.2001215 zugrunde liegende Tatsachen unstreitig sind. 

Der Zeuge Qualen hat ausdrücklich bestätigt, dass der Entwurf der besagten 

Prüfungsmitteilung Anfang September 2001 dem Finanzministerium zugeleitet 

worden war und sodann Ende September ein Schlussgespräch unter seiner 

Leitung mit Vertretern des Finanzministeriums im Dienstgebäude des Landes-

rechnungshofes stattgefunden habe216, im Verlaufe dessen sämtliche dem Be-

richt zugrunde liegenden Tatsachen unstreitig gestellt worden seien217.  

 

Die Zeugin Rocca, Leiterin der Prüfgruppe des Landesrechnungshofes, hat die 

Angaben des Zeugen Qualen voll inhaltlich bestätigt. Sie hat hervorgehoben, 

dass es dem Landesrechnungshof insbesondere deshalb, weil man sich nicht 

sicher war, ob alle existierenden Unterlagen vom MFE zur Verfügung gestellt 

worden waren, darum ging, Einvernehmen über die dem Prüfungsverfahren 

zugrunde liegenden Tatsachen zu erzielen218.  

 

So hat denn auch Finanzminister a. D. Möller die politische Verantwortung für 

die eingeräumten Vergabefehler übernommen219.  

Nachzuvollziehen ist dabei nicht, wie der Zeuge Möller die Vergaberechtsfeh-

ler als bloße formale handwerkliche Fehler abtun kann220, dient doch gerade 

der durchgängig nicht angefertigte Vergabevermerk nach Paragraph 30 Abs. 1 

VOL/A dazu, das gesamte Vergabeverfahren von seinem Ablauf und seinen 

Entscheidungen her transparent zu gestalten und die Überprüfbarkeit der im 

                                                
215 Umdruck 15/3566 
216 2. PUA, 72. Sitzung, Seite 9, linke Spalte 
217 2. PUA, 72. Sitzung, Seite 13, rechte Spalte 
218 2. PUA, 78. Sitzung, Seite 6, rechte Spalte 
219 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 4, rechte Spalte 
220 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 4, rechte Spalte 
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Vergabeverfahren getroffenen Feststellungen und Entscheidungen zu erleich-

tern. Dem Vergabevermerk kommt damit auch eine Beweisfunktion zu. Hätte 

das MFE wie vorgeschrieben vollständig und umfassend dokumentiert, wären 

die nachstehend erläuterten Auftragsvergaben nicht möglich gewesen, weil die 

Art und Weise der getroffenen Auswahlentscheidungen in einem Vergabever-

merk, der die einzelnen Stufen des Verfahrens, die Maßnahmen, die Feststel-

lungen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen enthalten muss 

(Paragraph 30 Nr. 1 VOL/A), nicht zu begründen gewesen wäre, womit sich 

der Kreis schließt. 

 

 

I. Auftragsvergabe an die Firma Wibera 

 

Bei der Firma Wibera handelt es sich um jenen externen Berater, der das Um-

setzungskonzept zur schrittweisen Einführung der Kosten- und Leistungsrech-

nung erstellen, darauf fußend ein detailliertes Pflichtenheft ausarbeiten, die 

entsprechende Ausschreibung durchführen und nach genauer Analyse und 

Bewertung mit umfassender Begründung eine Software vorschlagen sollte221. 

 

Damit oblag dem externen Berater eine Schlüsselstellung insoweit, als er die 

Grundlagen für ein Projekt legte, das nach den Berechnungen des Landesrech-

nungshofes, der überzeugend darlegt, dass die anderweitigen Annahmen des 

MFE völlig unrealistisch seien,222 über fünfzehn Jahre Gesamtkosten von 419 

Millionen Euro verschlingt223. Selbst wenn man mit den unrealistischen Zahlen 

des MFE operiert, handelt es sich immer noch um ein Gesamtvolumen von 238 

Millionen Euro verteilt auf fünfzehn Jahre224. 

 

Insofern hätte jeder durchschnittlichen Anforderungen genügende Auftragge-

ber ein besonderes Augenmerk auf die Auswahl des Beratungsunternehmens 

gerichtet, wozu es gehört hätte, eine Ausschreibung durchzuführen und den 

Beratungsunternehmen so im Rahmen eines geordneten Vergabeverfahrens 

                                                
221 Anlage 8 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Blatt 66 f 
222 Umdruck 15/3566, Seite 31 ff. 
223 vergleiche auch Qualen, 2. PUA, 72. Sitzung, Seite 12, linke Spalte 
224 vergleiche Qualen nach Vorhalt Dr. Graf Kerssenbrock, 2. PUA, 72. Sitzung, Seite 18, linke 

Spalte 
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aussagefähige, sorgfältige Angebotserarbeitungen zu ermöglichen. Das ge-

schah nicht.  

 

Ohne jede Begründung225 für deren Auswahl schrieb das MFE gemäß Verfü-

gung von Dr. Schmidt- Elsaeßer und Frau Störtebecker vom 11. September 

1996 dreizehn Beraterunternehmen an und forderte sie auf, bis zum 

25. September 1996 ihre Bewerbung abzugeben226. Vom Datum der Verfügung 

bis zum Abgabetermin für die Bewerbung - wohlgemerkt für ein Projekt, das 

die Wurzeln für Hunderte von Millionen Kosten legte - standen vierzehn Tage 

zur Verfügung. Damit aber noch nicht genug. Dr. Schmidt-Elsaeßer übersandte 

allen Ernstes unter dem 23. September 1996 der Firma WEDIT Unternehmens-

beratungsgesellschaft in Düsseldorf das Aufforderungsschreiben zur Angebots-

abgabe bis zum 25. September 1996227. Pflichtbeflissen weist dann aber der 

Entscheidungsvorschlag der Zeugin Störtebecker und des Dr. Schmidt-Elsaeßer 

vom 04.10.1996, der empfiehlt, die Firmen Wibera und KPMG zu einer Prä-

sentation einzuladen, daraufhin, dass unter anderem die Firma WEDIT von der 

Abgabe eines Angebotes abgesehen habe228. Das die Firma WEDIT mit Glück 

einen Tag zur Angebotsabgabe und -erarbeitung zur Verfügung hatte, wird mit 

keinem Wort erwähnt. 

 

Warum das MFE auf eine Ausschreibung der oben genannten Beratungsleis-

tungen verzichtete, ist nicht ersichtlich. Gemäß Nr. 1.3 der Grundsätze für die 

Vergabe von Sachverständigenleistungen ist eine Ausschreibung nicht zwin-

gend vorgeschrieben. Es sind jedoch die Gründe für den Verzicht auf eine 

Ausschreibung aktenkundig zu machen229. Das ist nicht geschehen, wobei ein 

entsprechender Verzichtswille auch gar nicht bestand, denn in einem nachträg-

lich erstellten handschriftlichen Vermerk vom 12. Januar teilte die Zeugin 

Störtebecker ihrer Referatsleiterin, Frau Dr. Baehr (623), mit (vgl. Fn. 159): 

 

“Ein Vergabevermerk wurde nicht gefertigt, da die Erfordernis eines 

externen Beraters in der Kabinettsvorlage zum Grundlagenpapier (137 

                                                
225 vergleiche auch Projektgeschichte des MFE, Umdruck 15/3549 „September 96“ 
226 Anlage 8 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
227 Anlage 2 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
228 Anlage 3 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 2, Mitte 
229 vergleiche LRH, Umdruck 15/3566, Seite 15 
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aus 96) dargelegt wurde und das Kabinett entsprechend beschlossen 

hat.“ 

 

Mit dieser handschriftlichen Notiz bringt die Zeugin Störtebecker zum Aus-

druck, dass allein der Kabinettsbeschluss zur Einschaltung eines externen Be-

raters für sie, die das Projekt federführend bearbeitete, ausreichte, um von ei-

nem Vergabevermerk abzusehen. Dann aber hat sich der Zeugin Störtebecker 

weder der oben unter 3. beschriebene Sinn und Zweck eines Vergabevermerks 

erschlossen, noch hat sie bewusst die Entscheidung treffen können, auf eine 

Ausschreibung zu verzichten. 

 

Daraus wird auch nachvollziehbar, warum nicht dokumentiert wurde, aus wel-

chen Gründen die Vergabe im Verhandlungsverfahren und nicht im offenen 

Verfahren stattfand sowie kein schriftlicher Vergabevermerk nach Nummer 1.1 

der Grundsätze für die Vergabe, Vertragsgestaltung und Abnahme von Sach-

verständigenleistungen vorliegt, in dem nachzulesen wäre, ob das MFE vor 

Vergabe des Auftrages an die Firma Wibera geprüft hat, welches Wissen für 

die Erarbeitung eines Umsetzungskonzeptes und die Auswahl einer KLR-

Software erforderlich gewesen wäre, ob die benötigten Informationen auch 

durch interne Stellen hätten beschafft werden können und inwieweit dem Be-

rater übertragene Aufgaben durch eigene personelle Ressourcen hätten erledigt 

werden können230. Ebenso wenig gab es eine Eröffnungsverhandlung noch ein 

Eröffnungsprotokoll231. 

 

Dass sich die Verantwortlichen des Finanzministeriums - wie von Frau Störte-

becker handschriftlich bestätigt232 - ausreichend legitimiert fühlten, unter-

streicht die Begründung der Einladung der Firmen Wibera und KPMG zur Prä-

sentation ihrer Angebote durch Frau Störtebecker und Herrn Dr. Schmidt-El-

saeßer vom 04.10.1996. Darin wird zur Begründung der Spitzenstellung der 

Wibera zusammen mit KPMG auf den Festpreis von 150.000 DM, ein durch-

dachtes Konzept, die fachliche Kompetenz und Erfahrungen und Referenzen 

der Wibera in Bremen abgestellt, ohne dass ein einziges dieser Schlagworte 

                                                
230 LRH-Bericht vom 11.12.2001, Umdruck 15/3566, Seite 14 
231 LRH-Bericht vom 11.12.2001, Umdruck 15/3566, Seite 14 
232 Anlage 51 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
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inhaltlich begründet würde233. Diese Leerformeln hätten den an einen Vergabe-

vermerk zu stellenden Anforderungen nicht genügen können. Des Weiteren 

findet sich in dem vorgenannten Schreiben der Hinweis auf den Wechsel des 

Mitarbeiters Warncke. Zu den aus seinem Rollenwechsel zu ziehenden Konse-

quenzen wird auf die Ausführungen unter 2. c) Bezug genommen. 

 

Die ungenügende Auswahlbegründung des MFE betreffend die Firma Wibera, 

setzte sich nach deren Präsentation am 08.11.1996 in der Zuschlagsempfehlung 

von Frau Störtebecker und Herrn Dr. Schmidt-Elsaeßer über den Staatssekretär 

Dr. Lohmann an den Finanzminister Möller fort234. 

 

Diese beschränkte sich auf die Argumente, dass die Firma Wibera eine anspre-

chende Präsentation durchgeführt habe, die logisch aufgebaut und gut vorge-

tragen worden sei, wisse, wovon sie rede, das Grundlagenpapier gelesen und 

im geplanten Umsetzungskonzept berücksichtigt habe, den Schwerpunkt auf 

das Umsetzungskonzept lege und, ohne sich mit der Verwaltung abzustimmen, 

ein Vorgehenskonzept entwickelt habe, das den Vorstellungen der Teilnehmer 

an der Präsentation sehr nahe komme235. 

 

Vorstehend wurde unter 2. c), worauf Bezug genommen wird, im Zusammen-

hang mit der Doppelrolle des Mitarbeiters Warncke auf Auftraggeber- und 

Auftragnehmerseite bereits dargestellt, dass das Zustandekommen dieser Be-

gründung höchst fragwürdig und inhaltlich unzureichend ist. Dies gilt umso 

mehr, wenn man den Umgang der Verantwortlichen des MFE mit der Kosten-

seite der Einschaltung des externen Beraters betrachtet. So hatte das MFE den 

im Rahmen der „Ausschreibung“ angeschriebenen 13 Beratungsunternehmen 

bereits im Anschreiben mitgeteilt, dass für den Auftrag in 1996 Mittel in Höhe 

von 50.000 DM und für 1997 voraussichtlich weitere Mittel in Höhe von 

100.000 DM zur Verfügung stünden236. Dadurch sahen sich konsequenterweise 

die Konkurrenten und Mitbieter (Firma Integrata, Firma Rödel & Partner und 

schließlich auch die Firma Wibera) veranlasst, Festpreisangebote von 150.000 

                                                
233 Anlage 3 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 5 
234 Anlage 5 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
235 Anlage 5 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 3, Ziffer 3 
236 Anlage 8 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
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DM abzugeben, die Datenzentrale ein Festpreisangebot von 130.000 DM237. 

Auch die Firmen KPMG, Kienbaum und Siemens stellten ihre Angebote auf 

geschätzter Tagessatzinanspruchnahme in den vorgegebenen Rahmen und ga-

ben Angebote zwischen 147.487,50 DM und 173.880 DM ab238. Bereits in 

ihrer Stellungnahme vom 04.10.1996 (also zehn Tage nach dem Bewerbungs-

schluss vom 25. September 1996239), liest sich in der Stellungnahme der Frau 

Störtebecker und des Herrn Dr. Schmidt-Elsaeßer: 

 

“Auch wenn die Wibera ein Festangebot abgegeben hat, sollte der Leis-

tungsumfang auch hinsichtlich der Beratertage abgeklärt werden. Auch 

die Wibera dürfte eine „Schmerzgrenze“ haben“.240 

 

Es erscheint völlig unerfindlich, auf welcher Tatsachengrundlage die genann-

ten Verantwortlichen des MFE bei von ihnen selbst vorgegebenem Kostenrah-

men und von den genannten diversen Bietern abgegebenen Festpreisen die 

Frage nach dem Leistungsumfang und einer etwaigen „Schmerzgrenze“ auf-

werfen. Der vom MFE geforderte Leistungsumfang war in der Angebotsabga-

beaufforderung detailliert beschrieben worden241. Wer auf dieser Grundlage ein 

Festpreisangebot abgibt, hat zu diesem Festpreis das zu leisten, was Gegens-

tand des Leistungsumfangs war. Ein durchschnittlichen Anforderungen genü-

gender Auftraggeber würde bei dieser Sachlage ein Festpreisangebot nur dann 

wie hier das MFE („Schmerzgrenze“) infrage stellen, wenn er entweder Zwei-

fel an der Werthaltigkeit des Angebotes hat oder bereits die konkrete Kenntnis, 

dass das Angebot für die Firma ohnehin nicht auskömmlich sein wird und des-

halb zusätzliche Gelder erforderlich sein werden. Vor diesem Hintergrund ver-

wundert es nicht, dass es im abschließenden Zuschlagsvorschlag der Mitarbei-

ter Störtebecker und Dr. Schmidt-Elsaeßer des MFE vom 12.11.1996 heißt: 

 

“Durch den Einsatz eines zusätzlichen Mitarbeiters von Seiten der Wibera hält 

diese den Termin für haltbar. Mit der Wibera ist jedoch zu klären, ob dieser zu-

                                                
237 Anlage 3 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
238 Anlage 13 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
 
239 Anlage 2 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
240 Anlage 3 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 5 
241 Anlage 8 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
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sätzliche Mitarbeiter durch den abgegebenen Festpreis abgedeckt ist. Da die 

ursprüngliche Leistungsforderung regulär mit weitaus mehr Mitteln als 

150.000 DM zu dotieren gewesen wäre, ist diese Überlegung jedoch eher unre-

alistisch und kann von der Firma auch nicht gefordert werden. Weiterhin hält 

die Firma, um den Endtermin zu halten, es für erforderlich, in drei parallelen 

Phasen zu arbeiten, nämlich Umsetzungskonzept, Softwareauswahl und vorbe-

reiten der Piloten.“ 

 

Im Anschluss wird dann ausdrücklich unter „Kosten“ der Festpreis von 

150.000 DM herausgestellt242. Unter „Entscheidungsvorschlag“ wird die 

grundsätzliche Auftragserteilung an die Firma Wibera befürwortet, jedoch 

empfohlen, vorher abzuklären, unter welchen Voraussetzungen der Terminplan 

gehalten werden kann und welche Finanzmittel hierfür erforderlich sind243. 

 

Für die CDU-Landtagsfraktion ist nicht nachvollziehbar, auf Grundlage wel-

chen Sachverstandes Frau Störtebecker und Herr Dr. Schmidt-Elsaeßer in der 

Lage waren, zu erkennen, dass die ursprüngliche Leistungsforderung mit weit-

aus mehr Mitteln als 150.000 DM zu dotieren gewesen wäre, zeigt doch ihre 

eigene Übersicht vom 04.10.1996244, dass sieben von acht Beratungsunterneh-

men mit ihren Angeboten den Kostenrahmen einhielten, darunter drei ebenfalls 

mit Festpreisangeboten.  

 

Ebenso überzeugt nicht, dass angeblich plötzlicher Zeitdruck zu Mehrkosten 

der Wibera führen soll, hatte doch das MFE - wie oben im Einzelnen darge-

stellt - die Frage nach der „Schmerzgrenze“ der Wibera schon zehn Tage nach 

Ende der Bewerbungsfrist gestellt. Und schließlich ist auch nicht einzusehen, 

wieso sich die Kosten der Wibera deshalb erhöhen sollen, weil angeblich in 

drei parallelen Phasen zu arbeiten sei. So macht es doch vom Berateraufwand 

keinen Unterschied, ob der Leistungskatalog von mehreren Mitarbeitern paral-

lel oder von einem einzigen Mitarbeiter nacheinander abgearbeitet wird. Viel-

mehr entsteht der Eindruck, als seien sich die verantwortlichen Mitarbeiter des 

                                                
242 Anlage 5 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
243 Anlage 5 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 4 
244 Anlage 3 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
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MFE von vornherein darüber im Klaren gewesen, dass der angebliche Festpreis 

zugunsten der Firma Wibera aufgewertet werden müsste. 
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II. Honorarverdoppelung zugunsten der Firma Wibera 

 

Was in dem zuvor dargestellten Schreiben der Frau Störtebecker und des Herrn 

Schmidt-Elsaeßer vom 12.11.1996245 bereits anklang, setzte Dr. Schmidt-

Elsaeßer nur zwei Tage später, am 14. November 1996, in der Begründung zur 

Nachschiebeliste zum Haushalt 1997 in die Tat um.  

 

Darin teilt er dem Staatssekretär Dr. Lohmann (VI StF) und Finanzminister 

Möller (VI M) mit, dass insbesondere durch den Weggang von Herrn Warncke 

ein Projektstart bisher nicht möglich gewesen sei, seine Stelle dringend zum 

1. Januar 1997 wieder besetzt werden müsse und darüber hinaus zusätzliche 

Aufgaben von externen Beratern zu übernehmen seien, da die Teilprojekte 

Umsetzungskonzept, Softwareauswahl und Vorbereitung der Einführung der 

KLR parallel bearbeitet werden müssten. Für die externe Unterstützung sei vor 

diesem Hintergrund ein Volumen von 300.000 DM die absolute Unter-

grenze246. 

 

 Im Ergebnis wurde auf dieser Grundlage am 06.12.1996 das Honorar der 

Firma Wibera verdoppelt, das heißt von 150.000 DM auf 300.000 DM er-

höht247.  

 

Hierin liegt eine einseitige nachträgliche Bevorzugung eines Bieters, denn es 

hatte sich gegenüber den Tatsachengrundlagen zum Zeitpunkt der Aufforde-

rung der einzelnen Anbieter zur Angebotsabgabe nichts verändert. Insbeson-

dere hatte der Mitarbeiter Warncke (VI 211) ausweislich der Projektgeschichte 

des MFE248 bereits am 11. September 1996 dem MFE mitgeteilt, dass er zum 

18.10. (letzter Arbeitstag 27.09.) 1996 den Landesdienst verlassen werde. Ge-

nau von diesem Tag stammt aber die Verfügung Dr. Schmidt-Elsaeßers und 

Frau Störtebeckers, die 13 Beratungsunternehmen zur Angebotsabgabe aufzu-

fordern249.  

                                                
245 Anlage 5 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
246 Anlage 4 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 3, Ziffer 3 
247 Vergleiche Projektgeschichte des MFE, Umdruck 15/3549, Seite 7 vom 06.12.1996 
248 Umdruck 15/3549, Seite 4 
249 Anlage 8 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
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Schon zu diesem frühen Zeitpunkt war also den Verantwortlichen des MFE 

bekannt, dass Herr Warncke zurück zur Wibera wechseln und für das Projekt 

nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Deswegen kann es nicht überzeugen, 

dass Dr. Schmidt-Elsaeßer erst zwei Monate später am 14. November 1996 

einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen dem Weggang von Herrn Warn-

cke und angeblichen zusätzlichen Aufgaben des externen Beraters herstellte. 

Genauso wenig kann die Angabe des Zeugen Finanzminister a. D. Möller 

richtig sein, der Auftrag an die Wibera habe auch deshalb erweitert werden 

müssen, 

 

 „weil wir selbst eine qualifizierte Stelle nicht wiederbesetzt haben“250. 

 

Zum einen war, wie vorstehend belegt, dem MFE schon am 11.09.1996 be-

kannt, dass Herr Warncke ab dem 28.09.1996 nicht mehr zur Verfügung stehen 

würde. Zum anderen hat Herr Dr. Schmidt-Elsaeßer in der genannten Stellung-

nahme vom 14.11.1996 (Anlage 4 der Urkundensammlung Umdruck 15/4254, 

Seite 3, Ziffer 3) die Wiederbesetzung der Stelle Warncke zum 1. Januar 1997 

für dringend erforderlich gehalten und dennoch die Honorarverdoppelung für 

Wibera auf 300.000 DM empfohlen. Folglich kann nicht - wie vom Zeugen 

Möller angegeben - die Entscheidung über die Nichtwiederbesetzung der 

Warncke-Stelle entscheidend für die angebliche Auftragserweiterung zuguns-

ten der Firma Wibera gewesen sein. 

 

Nimmt man hinzu, dass der Landesrechnungshof eine Begründung der hun-

dertprozentigen Honorarsteigerung zugunsten der Firma Wibera von den Ver-

antwortlichen des MFE nicht erhalten hat (keine Kostenkalkulation, auf wie 

vielen Arbeitstagen basierte das Festhonorar?, wie viele Arbeitstage fielen 

zusätzlich an?)251, so erhärtet sich der Verdacht, dass die Verantwortlichen des 

MFE, ohne dass die Tatsachen sich gegenüber der „Ausschreibung“ geändert 

hatten, zum Nachteil der übrigen Bieter einseitig das Honorar der Firma Wi-

bera aufbesserten. Dass damit die Chancengleichheit unter den Wettbewerbern 

aufgehoben wurde und die angeblich durch Angebotsabgleich gefundene Emp-

                                                
250 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 15, linke Spalte 
251 LRH-Prüfungsbericht vom 11.12.2001, Umdruck 15/3566, Seite 16 
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fehlung der Zuschlagserteilung an die Firma Wibera nichts mehr wert war, er-

gibt sich daraus zwangsläufig. 

 

Bei dem aufgezeigten Vertragsgebaren der Verantwortlichen des MFE ver-

wundert es auch nicht, dass die Mitarbeiterin Frau Dr. Baehr (VI 210) des MFE 

am 17.07.1997 ohne einen Vergabevermerk nach Nr. 1.1 der Anlage zur VV 

Nr. 3.2 zu Paragraph 55 LHO zu fertigen252, einen Ergänzungsvertrag mit der 

Firma Wibera zu einem Pauschalhonorar von 80.000 DM schloss253. Bei der 

Prüfung der Pflichtwidrigkeit der Vereinbarung dieses Festhonorars ohne 

jegliche Kalkulationsgrundlage, hat die Staatsanwaltschaft gemeint, eine hin-

reichende Grundlage der Honorarkalkulation in der sogenannten Aktivitäten-

liste der Firma Wibera vom 06.03.1997 finden zu können254. Die nämliche 

Aktivitätenliste weist aber nur eine ungedeckte Honorarsumme von 48.620 DM 

aus255, so dass auch die Honorarerhöhung zugunsten der Firma Wibera um 

80.000 DM im Ergebnis nicht nachvollzogen werden kann. 

 

 

                                                
252 Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft, Anlage 50 der Urkundensammlung, Umdruck 

15/4254, Seite 27, Ziffer 1.2.2 
253 Anlage 7 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
254 Anlage 50 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 28 
255 Anlage 6 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 6 
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III. Hauptvertrag mit debis/SAP 

 

Nach der Beweisaufnahme des Zweiten Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses ist die CDU-Landtagsfraktion zu der Überzeugung gelangt, dass der 

Zuschlag des MFE an die Firma debis/SAP betreffend den sogenannten Haupt-

vertrag vom 15. Juli 1998256 zu einem Gesamtvolumen von 16.550.359 DM257 

nicht Ergebnis einer offenen und fairen Ausschreibung verbunden mit objekti-

vierbaren Auswahlkriterien war, sondern ausschließlich erfolgte, weil Finanz-

minister a. D. Möller bei der Einführung eines Mittelbewirtschaftungs- und 

Kostenrechnungssystems für die Landesverwaltung Schleswig-Holstein einen 

Mehrländerverbund mit der Freien und Hansestadt Hamburg durchsetzen 

wollte. 

 

 

1. Funktion des sogenannten externen Beraters, Firma Wibera 

 

Das MFE beauftragte den sogenannten externen Berater, im Ergebnis die 

Firma Wibera, mit der Herstellung eines Umsetzungskonzeptes zur Einführung 

eines Mittelbewirtschaftungs- und Kostenleistungsrechnungssystems in der 

Landesverwaltung Schleswig-Holstein, der darauf aufbauenden Ausschreibung 

eines entsprechenden Softwareproduktes sowie der anschließenden Analyse 

und Bewertung der eingegangenen Angebote mit einer abschließenden Emp-

fehlung eines Softwareproduktes in Form eines entscheidungs- und beschluss-

fähigen Untersuchungsberichtes.  

 

So ergibt es sich aus der Leistungsbeschreibung als Anlage der Aufforderung 

des MFE an die verschiedenen Beratungsunternehmen zur Angebotsabgabe258. 

Diese Vorgehensweise des Beratungsunternehmens hat auch die Zeugin 

Störtebecker bestätigt, die - als ehemalige Projektleiterin - ergänzte, dass der 

externe Berater den Auswahlprozess durchführen sollte, „weil das bei uns kei-

                                                
256 Anlage 28 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
257 Umdruck 14/1883, Seite 14 
258 Anlage 8 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Blatt 66 f. 
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ner konnte oder weil es einfacher, zweckmäßiger erschien, ihn diesen Aus-

wahlprozess durchführen zu lassen.“259 

 

Aus diesen Aufgaben des externen Beraters, der Firma Wibera, ergibt sich de-

ren zentrale Rolle bei der Auswahl des Softwareproduktes. 

 

 

2.  Ausschreibung des Mittelbewirtschaftungs- und Kostenleistungsrechnungs-

systems für die Landesverwaltung 

 

Erscheinend unter dem 4. Dezember 1997 schrieb das MFE im Amtsblatt der 

Europäischen Gemeinschaften das Mittelbewirtschaftungs- und Kostenrech-

nungssystem für die Landesverwaltung Schleswig-Holstein aus. Von einem 

Mehrländerverbund ist darin nicht die Rede260. Schlusstermin für den Eingang 

der Teilnahmeanträge war der 31.12.1997. 

 

Die Ausschreibung erfolgte im Wege des sogenannten Verhandlungsverfah-

rens261. Da Aufträge grundsätzlich im Wege des offenen Verfahrens zu verge-

ben sind, muss gemäß Paragraph 3 a Nr. 3 VOL/A aktenkundig gemacht wer-

den, ob eine der Ausnahmetatbestände des Paragraphen 3 a Nr. 1 Abs. 4, Nr. 2 

VOL/A vorliegt, die ein Verhandlungsverfahren ausnahmsweise gestatten. Ein 

Vergabevermerk gemäß Paragraph 30 Nr. 1 VOL/A über die einzelnen Stufen 

der Vergabe, wozu auch die Wahl des Vergabeverfahrens gehört, hat das MFE 

nicht erstellt.  

 

Deswegen ist nicht erkennbar, ob und gegebenenfalls welche Gedanken sich 

das Finanzministerium hinsichtlich des Abweichens vom offenen Verfahren 

gemacht hat262. Auch die Frist des Paragraphen 18 a Nr. 2 Abs. 1 VOL/A, wo-

nach die Frist für den Antrag auf Teilnahme am Wettbewerb mindestens 37 

Tage betragen muss, hat das MFE nicht gewahrt263. 

 

                                                
259 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 25 f. 
260 Anlage 9 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
261 Anlage 9 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Blatt 128, Ziffer 14 
262 LRH-Prüfungsbericht vom 11.12.2001, Umdruck 15/3566, Seite 20 f., Ziffer 3.3.2 
263 LRH-Prüfungsbericht vom 11.12.2001, Umdruck 15/3566, Seite 20 f., Ziffer 3.3.2 



 116 

Auf die Ausschreibung bewarben sich 21 Unternehmen um die Teilnahme, zur 

Angebotsabgabe wurden jedoch nur 16 Bewerber aufgefordert. Da kein Verga-

bevermerk gemäß Paragraph 30 Nr. 1 VOL/A gefertigt wurde, wodurch das 

MFE das Transparenzprinzip des Vergabeverfahrens verletzt hat, kann nicht 

nachvollzogen werden, ob das MFE als Vergabestelle die grundsätzlich gemäß 

Paragraph 7 a Nr. 3 VOL/A zulässige Bewerberauswahl aufgrund sachbezoge-

ner Gesichtspunkte vorgenommen hat264. 

 

Die vorstehenden Vergaberechtsverstöße hat das MFE eingeräumt265. Fi-

nanzminister a. D. Möller hat dafür vor dem 2. PUA als damaliger Finanzmi-

nister die politische Verantwortung übernommen266. 

 

Nach der vom MFE erstellten Projektgeschichte wurden am 06.01.1998 die 

Ausschreibungsunterlagen zur Auswahl eines dMB- und KLR-Systems an die 

vom MFE ausgesuchten Bewerber des Teilnahmewettbewerbes versandt267. 

Dass sich die Verantwortlichen des MFE über die essentiellen Grundsätze von 

Transparenz und Chancengleichheit eines Ausschreibungsverfahrens offenbar 

keine Gedanken machten oder sich darüber hinweg setzten, ergibt sich aus ei-

nem Schreiben des Projektbereichsleiters Dr. Weickert der Firma debis an den 

Mitarbeiter Koß der SAP AG vom 07.01.1998268. Auszugsweise heißt es darin 

wie folgt: 

 

“Bezüglich der zweiten Ausschreibung „Mittelbewirtschaftung und 

KLR“ hatten wir am 06.01.1998 in Kiel ein sehr interessantes Gespräch 

mit Frau Dr. Baehr und Frau Störtebecker. Die Ausschreibungsunterla-

gen zu diesem Komplex sollen am Donnerstag an die ausgewählten 

Teilnehmer verschickt werden. Voraussichtlicher Abgabetermin ist 

Ende Februar. Das Gespräch zeigte, dass eine Bietergemeinschaft 

SAP/debis SH für das Land Schleswig-Holstein ein interessanter und 

chancenreicher Anbieter wäre. 

                                                
264 LRH-Prüfungsbericht vom 11.12.2001, Umdruck 15/3566, Seite 20 f., Ziffer 3.3.2 
265 MFE-Stellungnahme vom 06.06.2002, Anlage 34 der Urkundensammlung, Umdruck 

15/4261, Seite 4, zu Ziffer 2.2, Ziffer 1 
266 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 4, rechte Spalte. 
267 Umdruck 15/3549, Seite 22 zum 06.01.1998 
268 Anlage 10 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
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Überraschend für mich war die starke Parallelität der Ausschreibung 

„KLR“ zu unserem gemeinsamen Vorhaben in Baden-Württemberg. 

Das betrifft sowohl die inhaltlichen als auch die zeitlichen und organi-

satorischen Aspekte (Realisierungszeitraum drei Jahre, Roll Out-Kon-

zept, Mobilisierung etc.)“. 

 

Dieses Schreiben belegt, dass Referatsleiterin Frau Dr. Baehr und Projektleite-

rin Frau Störtebecker zu einem Zeitpunkt, als die übrigen ausgewählten Be-

werber noch nicht einmal von ihrer Auswahl oder den Ausschreibungsunterla-

gen wussten, einseitige Gespräche mit der Firma debis, einem Mitbewerber, 

führten. Dieses Gespräch war inhaltlich so tiefgehend, dass Dr. Weickert von 

der Firma debis offensichtlich abzulesen vermochte, dass eine Bietergemein-

schaft SAP/debis für Schleswig-Holstein ein interessanter und chancenreicher 

Anbieter wäre, das zum Anlass nahm, sich eben mit diesem Schreiben an Herrn 

Koß von der SAP zu wenden, bereits die starke Parallelität zum gemeinsamen 

Vorhaben in Baden-Württemberg zu erkennen vermochte und die Abstimmung 

eines gemeinsamen Vorgehens für erforderlich hielt.  

 

Zu berücksichtigen ist bei der Beurteilung dieses Gespräches auch, dass zwei 

weitere Mitarbeiter von debis anwesend waren, nämlich die Herren Klöber und 

Kaelke269, wobei Herr Kaelke ausweislich des Schreibens an die Firma SAP 

von Dr. Weickert als Spezialist bezüglich kameralen Rechnungswesens zuzüg-

lich SAP-Kenntnisse; IS-PS, FI/CO ausgewiesen ist. Damit belegen die ge-

nannten Schreiben tiefer gehende Gespräche der Verantwortlichen des MFE 

Frau Dr. Baehr und Frau Störtebecker mit der Firma debis unter Ausklamme-

rung aller übrigen Bewerber.  

 

Wer so handelt, setzt sich dem Verdacht aus, Transparenz und Chancengleich-

heit zu missachten, Grundsätze, die nicht nur die Wettbewerber schützen, son-

dern auch sicherstellen sollen, dass der beste Anbieter zum Zuge kommt und 

sachfremde Motive bei der Vergabe ausgeschlossen werden. Auffällig ist in 

diesem Zusammenhang auch, dass die detaillierte Projektgeschichte des MFE, 

an deren Erstellung Frau Dr. Baehr ausweislich der Seite 1 selbst mitgewirkt 

                                                
269 Anlage 10 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Telefax-Seite 1 (debis intern) 
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hat, den vorgenannten Termin nicht ausweist270. 

 

 

3. Durchsetzung des Mehrländerverbundes entgegen der Wibera-Empfehlung 

 

Nach der durchgeführten Beweisaufnahme ist die CDU-Landtagsfraktion zu 

der Überzeugung gelangt, dass allein die vom damaligen Finanzminister Möl-

ler während des laufenden Ausschreibungsverfahrens gesetzte Priorität der 

„Modernisierung des Rechnungswesens zusammen mit Hamburg“271 für die 

Zuschlagserteilung an debis/SAP maßgeblich war und damit ein grundlegendes 

Kriterium, das nicht Gegenstand der Ausschreibung war272, die folglich 

aufzuheben gewesen wäre. Dementsprechend spielten für die Softwareauswahl 

weder die Empfehlung des eigens dafür eingeschalteten Gutachters Wibera 

noch die sogenannten Test-Installationen der ins MFE eingeladenen Software-

unternehmen eine Rolle.  

 

Die Behauptung des MFE durch Finanzminister Möller in der Finanzaus-

schussvorlage vom 05.05.1998273,dass die Software der Firma SAP Rang 1 

bekleide, weil die Fachreferate des MFE die Angaben in den Angeboten durch 

detailliertes Testen der Software anhand von Testfällen beziehungsweise Fra-

gekatalogen ausführlich nachgeprüft hätten, ist daher falsch. Ebenso die ent-

sprechenden Ausführungen Finanzminister Möllers gegenüber dem Kabi-

nett274. 

 

 

a) Empfehlung der Firma Wibera 

 

In ihrem Gutachten vom März 1998275, auf das ergänzend Bezug genommen 

wird, empfahl die Firma Wibera dem MFE mit ausführlicher, schlüssiger, 

nachvollziehbarer Begründung, die Software „ProFiskal“ der Firma DOGRO 

                                                
270 Umdruck 15/3549, Seite 22 zum 06.01.1998 
271 Anlage 13 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 3, 4.2. 
272 Anlage 9 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
273 Umdruck 14/1883, Seite 5, a. E. 
274 Anlage 21 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 26, 3. Satz von oben 
275 Anlage 9 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4261 
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einzukaufen und die Projektsteuerung der Datenzentrale zu übertragen276. 

Diese Empfehlung war von bestimmten Prämissen, die das MFE zu prüfen 

hatte, abhängig (unter anderem: Bereitschaft der DZ, die Projektsteuerung 

auszuführen, Testinstallation bestätigt die hohe Bewertung, Funktionen der 

Mittelbewirtschaftung lassen sich im Zusammenwirken mit dem Kassenwesen 

und dem zentralen Teil des Landesverfahrens in Schleswig-Holstein hinrei-

chend gut ausbilden, DOGRO ist bereit, eine langfristige (mindestens zehn 

Jahre) Kooperation mit der DZ einschließlich vertraglicher Zusicherung von 

Pflege und Weiterentwicklung der Software über diesen Zeitraum und in Ab-

stimmung mit der DZ einzugehen)277.  

 

In der Bewertung der Firma Wibera belegte die Firma DOGRO entsprechend 

Rang 1, das Angebot DZ/MACH Rang 4, das Angebot debis/SAP Rang 5278.  

 

Für den Fall, dass die Prämissen der DOGRO-Empfehlung nicht geklärt wer-

den könnten, hielt der externe Berater Wibera die Aufhebung der Ausschrei-

bung für unumgänglich, da alle anderen Angebote (außer DOGRO) weniger als 

75 Prozent279, das Angebot von debis/SAP sogar nur 59 Prozent280 und das 

Angebot der Firma Baan schließlich nur 47 Prozent281 der gestellten 

Anforderungen erfüllen würden. Die Ausschreibung habe insoweit kein wirt-

schaftlich vertretbares Ergebnis geliefert und müsse daher aufgehoben wer-

den282. 

 

Durch die Aufhebung der Ausschreibung würden Verhandlungen möglich, die 

andere Konstellationen von Generalunternehmer-/Subunternehmer eröffneten, 

die eine fachlich gute Software mit vertretbarem Preis und zugleich qualitativ 

hochwertiger Projektsteuerung vereinbare283. 

 

                                                
276 Anlage 9 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4261, Seite 10 f. 
277 Anlage 9 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4261, Seite 11 
278 Anlage 9 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4261, Seite 5 
279 Anlage 9 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4261, Seite 12 
280 Anlage 9 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4261, Seite 17 
281 Anlage 9 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4261, Seite 18 
282 Anlage 9 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4261, Seite 12 
283 Anlage 9 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4261, Seite 12 
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Zu Recht hat der Zeuge Qualen darauf hingewiesen, dass die Firma Wibera zur 

Erstellung ihrer Analyse 4.800 Einzelpositionen zu einer Gesamtaussage zu-

sammengefügt habe und dabei vor allem alle Gesichtspunkte, nämlich die der 

fachlichen Eignung, des Preises, des Schulungsaufwandes und des Personalbe-

darfes, in die Analyse einbezogen worden seien284.  

 

Das Gewicht, das die Verantwortlichen des MFE dem Gutachten der Firma 

Wibera hätten beimessen müssen, wird schließlich auch daraus deutlich, dass 

die Empfehlung der Firma Wibera Ergebnis eines von ihr gesteuerten Ent-

wicklungsprozesses war, denn Aufgabe des Beraters war es, das Umsetzungs-

konzept zur schrittweisen Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung zu 

erstellen, darauf fußend ein detailliertes Pflichtenheft auszuarbeiten, die ent-

sprechende Ausschreibung durchzuführen und nach genauer Analyse und Be-

wertung mit umfassender Begründung eine Software vorzuschlagen285.  

 

Damit war die abgegebene Empfehlung der letzte Schritt der Entwicklungsar-

beit des Unternehmensberaters Wibera. 

 

 

b) Vereinbarungen mit Hamburg (FHH) 

 

Umso erstaunlicher ist es, dass das MFE durch Finanzminister Möller weder 

dem Angebot DOGRO näher trat noch die Ausschreibung aufhob, sondern 

Finanzausschuss286 und Kabinett287 die Zuschlagserteilung an den vom Gutach-

ter Wibera fünftplazierten Bieter debis/SAP antrug. 

 

Nachvollziehbar wird diese Abkehr vom eigenen Gutachter nur vor dem Hin-

tergrund, dass es im MFE gar nicht mehr darum ging, in einem transparenten 

Vergabeverfahren den besten Anbieter zu ermitteln, sondern nur noch das Inte-

resse bestand, die am 27. März 1998 von Finanzminister Möller gesetzte Prio-

rität „Modernisierung des Rechnungswesens zusammen mit Hamburg“288 

                                                
284 2. PUA, 72. Sitzung, Seite 8, rechte Spalte 
285 Anlage 8 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Blatt 66 f. 
286 Umdruck 15/1883 
287 Anlage 21 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
288 Anlage 13 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 3, 4.2. 
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umzusetzen, ohne dass dabei Gesichtspunkte, die in der Software selbst be-

gründet waren, eine Rolle gespielt hätten. 

 

Das ergibt sich aus folgendem: 

 

Bereits am 16. März 1998 fanden Gespräche zwischen dem MFE und der FHH 

in Hamburg zur Kooperation beider Länder im Fall der Übernahme von SAP 

auch in Schleswig-Holstein statt. Dieses Gespräch, das in der Projektgeschichte 

des MFE dokumentiert ist289 und das der Zeuge Lohmann nach eigenem 

Bekunden auf Bitten des Finanzministers führte290, fand somit vor Beginn der 

Test-Installationen im MFE in Schleswig-Holstein, die am 26./27.03.1998 mit 

der Firma debis begannen und am 08./09.04.1998 mit der Firma ORACEL en-

deten291, statt. 

 

Auf dieses Gespräch aufbauend erzielten beide Finanzressorts vor dem Hinter-

grund der erstrebten Kooperation Einigkeit darüber, das gleiche Softwarepro-

dukt, nämlich das der Firma SAP, vorzuschlagen, ohne dass dabei die Test-

Installationen im MFE Schleswig-Holstein noch irgendeine Rolle gespielt hät-

ten. So bestätigte Staatsrat Reimers der FHH schon unter dem 08.04.1998 

Staatssekretär Dr. Lohmann: 

 

“Unsere Mitarbeiter haben im Nachgang zu dem Gespräch am 16. März 

1998 die Möglichkeiten einer Kooperation bei der Auswahl und beim 

späteren Betrieb von luK-Verfahren zur Ressourcensteuerung geprüft. 

 

Offenbar wurde ein sehr erfreuliches Ergebnis erzielt, da beide Finanz-

ressorts sowohl das gleiche Softwareprodukt vorschlagen wollen als 

auch bei der vertieften Definition der Anforderung eine Zusammenar-

beit anstreben.“292 

 

                                                
289 Umdruck 15/3549, Seite 26 
290 2. PUA, 80. Sitzung, Seite 14, linke Spalte 
291 Anlage 11 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
292 Anlage 14 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
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Das Schreiben des Staatsrats Reimers belegt, dass zwischen dem 16. März 

1998 und dem 8. April 1998 die Finanzbehörde der FHH und das MFE 

Schleswig-Holstein die Kooperationsmöglichkeiten prüften und zu dem ge-

meinsamen Ergebnis gelangten, dass gleiche Softwareprodukt vorzuschlagen. 

Die Auswertung der Test-Installationen, die die Projektleiterin Störtebecker 

erst am 08.04.1998 (vor Abschluss der Präsentation der Firma ORACEL) er-

stellte293, konnte bei den zwischenzeitlich erfolgten Verhandlungen mit der 

FHH keine Rolle spielen. 

 

Das war vom MFE auch so gewollt. Die Kriterien der Ausschreibung - als 

einzig zulässige Auswahlkriterien - waren am 27. März 1998, dem zweiten Tag 

der Test-Installation der Firma debis/SAP294 von Finanzminister Möller 

aufgegeben worden. Der hatte nämlich während eines Gespräches am 27. März 

1998 eine Prioritätenliste genannt, die die Projektleiterin Störtebecker wie folgt 

zusammenfasste295: 

 

“4. Priorität VI M und deren Prüfung: 

VI M hat während des Gesprächs am 27.03.98 folgende Prioritätenliste 

genannt: 

 

1. Modernisierung des Rechnungswesens innerhalb eines Mehrländer-

Verbundes; auf keinen Fall alleine mit Niedersachsen. Bei Einbe-

ziehung des Landes Niedersachsen ginge diese nur mit der Baan-

Software. 

 

2. Modernisierung des Rechnungswesens zusammen mit Hamburg. 

Dies bedeutet den Einsatz der SAP-Software, da Hamburg sich in-

soweit festgelegt hat (DOGRO und MACH kommen für Hamburg 

nicht infrage). In diesem Zusammenhang könnte kurz- bis mittel-

fristig auch über eine Kooperation/Zusammenlegung der Datenver-

arbeitung/Datenzentralen (DZ LIT) nachgedacht/entschieden wer-

den. 

                                                
293 Anlage 13 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
294 Anlage 11 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
295 Anlage 13 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 3, Ziffer 4. 
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3. Bildung eines ProFiscal-Auffang-Verbundes 

 

4. Entwicklung einer eigenen S-H-Lösung“ 

 

Zwar hat der Zeuge Finanzminister a. D. Möller in seiner Vernehmung vor 

dem Ausschuss eingeräumt, dass ihm daran gelegen habe, zu einem Software-

System zu kommen, das nicht Schleswig-Holstein alleine betreibt296. Es über-

zeugt jedoch nicht, dass der Zeuge Möller die von ihm initiierte Suche nach 

einem Kooperationspartner als bloßen Wunsch hat darzustellen versucht, der 

letztlich nicht entscheidend gewesen sei297.  

 

Schon die Formulierung der Zeugin Störtebecker in dem besagten Gesprächs-

vorbereitungsvermerk für den Finanzminister vom 08.04.1998 „Priorität VI M 

und deren Prüfung“298 spricht gegen die Annahme eines bloßen „Wunsches“ 

des Finanzministers. Im übrigen diente das Gespräch vom 27.03.1998, das ur-

sprünglich am 26.03.1998 stattfinden sollte, ausweislich des Vorbereitungs-

papiers der Zeugin Störtebecker vom 19.03.1998 der Diskussion der einge-

reichten Wibera-Empfehlung mit dem Ziel der Festlegung einer einheitlichen 

Strategie des MFE, weshalb die gesamte Linie teilnahm299, nämlich VI M, VI 

St F, VI 110, VI 2, VI 210, VI 210 a, VI 260 und VI 260 b300.  

 

Dabei handelt es sich ausweislich der vom MFE erstellten Laufzeichenüber-

sicht als Anlage zum Umdruck 15/3549 um Finanzminister Möller, Staatssek-

retär Dr. Lohmann, Justitiar Sulimma, Abteilungsleiter Rohs, Dr. Schmidt-El-

saeßer, Frau Störtebecker, Herrn Seidler und Herrn Dummann. Wenn ein Mi-

nister in diesem Mitarbeiterkreis im Rahmen eines Zielgespräches Vorstellun-

gen äußert, die die Projektleiterin Störtebecker in einer späteren Gesprächsvor-

bereitung für eben jenen Minister selbst als seine „Priorität“ bezeichnet und 

abprüft301, handelt es sich offensichtlich nicht um einen bloßen Wunsch des 

Ministers, sondern um eine Vorgabe, die es umzusetzen galt. Nur so macht 

                                                
296 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 5, linke Spalte 
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auch die weitere Abarbeitung der Prioritäten des Finanzministers durch die 

Zeugin Störtebecker in ihrem Vermerk vom 08.04.1998302 Sinn. Danach 

kommt ein Mehrländerverbund allein mit Niedersachsen nicht in Betracht, weil 

VI M (Finanzminister Möller) sie nicht favorisiert, womit Ziffer 1. der Priori-

tätenliste des Ministers erledigt war303. Zur zweiten Priorität Finanzminister 

Möllers schreibt Frau Störtebecker: 

 

“In Hinblick auf eine Zusammenarbeit mit Hamburg wurde von Seiten 

Hamburgs generelles Einverständnis signalisiert. Aufgrund des Ge-

sprächs am 07.04.98 in Hamburg sowie interner Gespräche der Ham-

burger ist sicher, dass Hamburg sein Rechnungswesen mit der SAP-

Software modernisieren will. ... Auch von Seiten der SAP und debis 

wurde die Bereitschaft zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit signali-

siert (siehe beiliegendes SAP-Schreiben). Von einer Zusammenarbeit 

werden Synergieeffekte ausgehen, die sich auch im Preis niederschla-

gen werden. Eine Zusammenarbeit mit Hamburg müsste auch im Rah-

men des laufenden Verfahrens möglich sein. Die debis würde den Zu-

schlag erhalten und im Zusammenhang mit den anschließenden Ver-

handlungen würde die Einbindung Hamburgs zu den erwarteten Syner-

gieeffekten führen, die sich auch im Preis niederschlagen... debis hat 

einen Preisnachlass von cirka einer Million DM signalisiert...“304 

 

Es heißt dann weiter: 

 

“Die Prioritäten 3 und 4 wurden wegen der Kürze der Zeit nicht ge-

prüft.“305 

 

Bei den genannten Prioritäten 3 und 4 handelt es sich um die Bildung eines 

ProFiscal-Auffangverbundes, das ist die Lösung der Firma DOGRO bezie-

hungsweise die Entwicklung einer eigenen S-H-Lösung. 

 

                                                
302 Anlage 13 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
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304 Anlage 13 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 3 f. 
305 Anlage 12 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 4 
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Die vorstehenden Ausführungen der Zeugin Störtebecker belegen, dass bereits 

am 07.04.1998 Einigkeit zwischen dem MFE und der FHH über die Koopera-

tion erzielt worden und damit eine Festlegung auf die SAP-Software erfolgt 

war, womit SAP und debis sich einverstanden gezeigt hatten.  

 

Ausweislich des Störtebecker-Vermerks nahmen an dem Gespräch am 

07.04.1998 in Hamburg VI 2, VI 260 und VI 210 a teil306, das sind Herr Rohs, 

Herr Seidler und Frau Störtebecker307.  

Zum Zeitpunkt dieser Festlegung mit Hamburg war die Präsentation der Firma 

DOGRO mit der Software ProFiscal, die am 06. und 07.04.1998 stattfand308 

noch gar nicht abgeschlossen, was bestätigt, dass die Test-Installationen über-

haupt keine Rolle spielten. Im übrigen spricht es für sich, dass Frau Störtebe-

cker die Prioritäten 3 und 4 - immerhin handelte es sich bei der Priorität 3 um 

die Firma DOGRO, die der Unternehmensberater Wibera empfohlen hatte, - 

angeblich wegen der Kürze der Zeit - nicht geprüft hatte.  

 

Tatsächlich zeigt die dargestellte Prioritätenabarbeitung der Frau Störtebecker, 

dass es gelungen war, vor Abschluss der Test-Installationen die Vorgabe Fi-

nanzministers Möller „Modernisierung des Rechnungswesens zusammen mit 

Hamburg“ umzusetzen, so dass es auf die Präsentation der Firma DOGRO gar 

nicht mehr ankam.  

 

Konsequent schlug die Zeugin Störtebecker deshalb vor, den Zuschlag dem 

Angebot debis/SAP zu erteilen und die weiteren Schritte für eine Kooperation 

mit Hamburg einzuleiten sowie die Zustimmung des Kabinetts und des Finanz-

ausschusses durch entsprechende Vorlagen einzuholen309.  

Insoweit erschien es nicht glaubwürdig, dass die Zeugin Störtebecker vor dem 

Ausschuss angab, es sei niemals an sie herangetragen worden, dass irgendwel-

che Entscheidungen im Vorwege gefallen oder getroffen worden seien. Der 

Minister habe ihr lediglich aus politischer Sicht gesagt, was er gerne hätte, aber 

                                                
306 Anlage 13 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 3, Ziffer 4 „zur ersten 

Priorität“ 
307 Laufzeichenübersicht zum Umdruck 15/3549 
308 Anlage 11 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
309 Anlage 12 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 5 



 126 

nichtsdestotrotz hätten die interministeriellen Arbeitsgruppen (IMAG) ent-

schieden310.  

 

Das kann so nicht richtig sein, denn ausweislich ihres Vermerks vom 

08.04.1998311 und entsprechend der ursprünglichen Planung312 sollten die 

IMAG-Sitzungen erst einen Tag später am 09.04.1998 stattfinden. Frau Störte-

becker gab also eine eindeutige, uneingeschränkte und vorbehaltlose Empfeh-

lung des Zuschlages an debis/SAP ab, ohne dass die nach ihren Angaben vor 

dem Ausschuss angeblich die Entscheidung treffenden interministeriellen Ar-

beitsgruppen überhaupt ihre Sitzungen abgehalten hätten.  

 

Das ist umso bemerkenswerter, weil die beiden interministeriellen Arbeits-

gruppen zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen waren. Die Arbeits-

gruppe KLR hatte sich für das Produkt SAP vor MACH ausgesprochen, die 

Arbeitsgruppe HKR das Produkt MACH vor SAP favorisiert, wie es die Fi-

nanzausschussvorlage vom 5. Mai 1998 ausdrücklich ausführt313.  

 

Eine Zusammenführung dieser beiden unterschiedlichen Standpunkte war zum 

Zeitpunkt der uneingeschränkten Empfehlung der Frau Störtebecker an Minis-

ter Möller vom 08.04.1998 also noch gar nicht erfolgt. Das hinderte die Zeugin 

Störtebecker aber nicht, die beschriebene Empfehlung abzugeben, obwohl sie 

selbst nach eigenem Bekunden bei diesen Test-Installationen überhaupt nicht 

zugegen war314 und auch über das Zustandekommen der von den IMAG 

erstellten Bewertungstabellen keine eigenen Erkenntnisse hatte315. Welches 

Gewicht umgekehrt die Empfehlung der Frau Störtebecker für Minister Möller 

hatte, ergibt sich aus seiner Bekundung, die sehr qualifizierte Mitarbeiterin 

Frau Störtebecker habe in der Linie eine wichtige Schlüsselposition gehabt316. 

 

Dass es im MFE entsprechend der Priorität Finanzminister Möllers als Aus-

wahlkriterium entgegen der Ausschreibung nur noch um die Kooperation mit 

                                                
310 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 32, linke Spalte 
311 Anlage 13 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
312 Anlage 11 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 2 
313 Umdruck 14/1883, Seite 5 
314 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 32, rechte Spalte 
315 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 33, linke Spalte 
316 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 8, linke Spalte 
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Hamburg ging, wird schließlich dadurch unterstrichen, dass die Verantworlti-

chen des MFE es nicht für nötig befanden, mit debis/SAP in Preisverhandlun-

gen wegen der durch die Kooperation entstehenden Synergieeffekte einzutre-

ten. So konnte die Zeugin Störtebecker über das Zustandekommen des von 

debis bei einer Kooperation mit Hamburg zugestandenen Preisnachlasses von 

cirka einer Million DM nichts weiter sagen als dass „halt dieser Betrag genannt 

worden sei“317. Das deckt sich mit dem Schreiben der Firma debis an das 

MFE/Frau Störtebecker vom 16.04.1998, das schlicht einen Preisnachlass von 

mindestens einer Million DM in Aussicht stellt318, wie es debis ausweislich 

Seite 4 des Vermerks der Zeugin Störtebecker vom 08.04.1998319 bereits vorab 

signalisiert hatte. 

 

Damit hatte das MFE einseitig an allen Mitbewerbern vorbei entgegen der 

Ausschreibung ein neues Auswahlkriterium „Kooperation mit Hamburg“ fest-

gelegt und verhandelt, das gleichzeitig „KO-Kriterium“ für alle Mitbewerber 

war, weil Hamburg sich bereits auf SAP festgelegt hatte320. Der darin liegende 

Verstoß gegen das Transparenz- und Wettbewerbsgebot des Vergaberechts 

wurde denn auch dadurch vertieft, dass die anderen Anbieter von diesem Zu-

satzkriterium nicht informiert wurden. Das jedenfalls haben die Zeugin Störte-

becker321 und der Zeuge Möller322 bestätigt. Einzig die Firma DOGRO hatte 

ausweislich ihres Telefaxes vom 08.04.1998 an die Zeugin Störtebecker einem 

Gespräch mit Minister Möller entnommen, „dass eine gewisse Präferenz für 

eine Nordlösung bestehe“323 und deshalb zu Händen Frau Störtebeckers ein 

Alternativangebot abgegeben. Neben dem Angebot der Firma DOGRO für den 

Fall der Zusammenfassung der Projekte Schleswig-Holstein und Hamburg aus 

den Akten des MFE befindet sich der handschriftliche auf Hamburg bezogene 

Zusatz „Will auf keinen Fall DOGRO“324, der die einseitige Festlegung des 

MFE auf die Kooperation mit Hamburg und damit die Software der Firma SAP 

untermauert. 
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Die Einlassung des Zeugen Möller, entscheidend für die Zuschlagsempfehlung 

an debis/SAP sei die sachlich-fachliche Zukunftsfähigkeit des SAP-Verfahrens 

gewesen325, die Mitarbeiter im Haus hätten dann die Empfehlung abgegeben, 

wegen der Zukunftsfähigkeit doch auf SAP/debis zu setzen326 und dem MFE 

sei bekannt gewesen, dass viele andere Länder mit SAP zusammen gearbeitet 

hätten, Landesbank, Wobau, Investitionsbank327, erschien nicht glaubhaft. So 

hatte bereits der externe Berater Wibera in seiner Empfehlung zur Begründung 

der Tatsache, dass das Angebot debis/SAP nur 59 Prozent der erforderlichen 

Anforderungen erfüllte, ausgeführt: 

 

“Besonders problematisch wurde der Bereich der Mittelbewirtschaftung 

gesehen. Es gibt noch kein fertiges Produkt, das hier angeboten wird. 

Die mit einigen Städten Deutschlands seit Jahren betriebene Entwick-

lung hat bislang keine klaren Konturen gezeigt und lässt insbesondere 

nicht erkennen, ob damit genügend Vorarbeit für eine Landesversion 

des Mittelbewirtschaftungsverfahrens und weitere Module geleistet 

worden ist328.“ 

 

Dagegen heißt es in dem Wibera-Gutachten zur Empfehlung der Firma 

DOGRO: 

 

“Vor allen Dingen ist ProFiscal unter den sechs angebotenen Lösungen 

die einzige, zu der überhaupt im Landesbereich Erfahrungen und damit 

Beurteilungen vorliegen. ... 

ProFiscal umfasst neben dMB und KLR auch ein Modul für kaufmän-

nische Finanzbuchhaltung, das bei Bedarf später zusätzlich erworben 

und grundsätzlich in den Bereichen eingesetzt werden kann, die diesen 

Weg frühzeitig gehen werden... Insofern ist das Paket auch zukunftssi-

cher im Rahmen der Gesamtstrategie des Landes.“329 
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Daraus ergibt sich, dass die Zukunftsfähigkeit der SAP-Software im hier maß-

geblichen öffentlich-rechtlichen Bereich gerade völlig ungewiss war. Gerade 

deshalb hatte ja Hamburg auch den Weg der vorgeschalteten Machbarkeitsstu-

die beschritten, die ausweislich des Vermerks der Zeugin Störtebecker vom 

08.04.1998330 zeigen sollte, ob die Firma SAP tatsächlich in der Lage wäre, die 

Anforderungen an ein öffentliches Rechnungswesen umzusetzen. Insofern ist 

die „Zukunftsfähigkeit“ als angeblich maßgebliches Auswahlkriterium des Fi-

nanzministers a. D. Möller in keiner Weise nachvollziehbar. 

 

Gleiches gilt für die vom MFE durch Finanzminister Möller in der Finanzaus-

schussvorlage vom 5. Mai 1998 als Auswahlkriterium in den Vordergrund ge-

rückten Test-Installationsergebnisse. So heißt es auf Seite 5 des Umdrucks 

14/1883: 

 

“Die Fachreferate des MFE haben die Angaben in den Angeboten durch de-

tailliertes Testen der Software anhand von Testfällen beziehungsweise Fragen-

katalogen ausführlich nachgeprüft. Diese Vorgehensweise hat - abweichend 

zur Gesamtmeinung der IMAG „HKR“ - zur folgender fachlicher Reihenfolge 

aus Sicht des MFE geführt: 

 

- SAP 

- M1 

- ProFiscal 

- Financials V 

- IVR“ 

 

Hier wird der Eindruck erweckt, als hätten die Test-Installationen den Fachre-

feraten des MFE die Möglichkeit eröffnet, sich durch detaillierte Tests für SAP 

zu entscheiden.  

 

Da, wie oben dargelegt, eine Software der Firma SAP für den öffentlichen 

Sektor noch gar nicht existierte, war das aber tatsächlich unmöglich. Umso be-

merkenswerter ist es, dass die tabellarische Bewertung der Mittelbewirtschaf-
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 130 

tungsverfahren der IMAG vom 8. April 1998 als einzige Abweichung zwi-

schen dem Angebot debis/SAP und Datenzentrale/MACH M1 ein „sehr gut“ 

für debis beim Punkt Buchführung/Haushaltsüberwachung gegenüber einem 

„gut“ für die Datenzentrale/MACH ausweist.  

 

Damit unterscheiden sich diese beiden Angebote vermeintlich in einem Punkt , 

der ausweislich der oben dargestellten Wibera-Empfehlung von debis gar nicht 

durchgeführt werden konnte.  

 

So haben es auch die Zeugen Qualen331 und Rocca332 bestätigt. Das MFE hat 

also vorgegeben, etwas getestet zu haben, was gar nicht getestet werden 

konnte. Deswegen verwundert es auch nicht, dass den Prüfern des Landes-

rechnungshofes vom MFE keinerlei begründende Unterlagen über die Test-

Installationen ausgehändigt werden konnten, anhand derer angeblich aufgrund 

der Test-Installationen vorgenommene Bewertungen hätten nachvollzogen 

werden können. So hat es die Zeugin Rocca vor dem Ausschuss glaubwürdig 

bekundet333; auch die Staatsanwaltschaft hat Protokolle, Vermerke oder ähnli-

che Notizen über den Verlauf und die Teilnehmer bei Präsentationen und Test-

Installationen in den Unterlagen des MFE nicht finden können334. Der Umgang 

des MFE mit den Test-Installationen unterstreicht einmal mehr, dass aus-

schließlich die Priorität Finanzminister Möllers, eine Kooperation mit Ham-

burg einzugehen, das maßgebliche Auswahlkriterium war. 

 

Durch das Auswahlkriterium „Kooperation mit Hamburg“ veränderten sich die 

Grundlagen der vom MFE vorgenommenen Ausschreibung wesentlich, so dass 

die Ausschreibung nach Paragraph 26 Nr. 1 b beziehungsweise d VOL/A 

gänzlich aufzuheben gewesen wäre. Das hätte dem MFE die Möglichkeit er-

öffnet, nach Aufhebung der Ausschreibung ein Verwaltungsabkommen über 

die Machbarkeitsstudie in Kooperation mit Hamburg zu schließen und sodann 

gegebenenfalls in völlig neue Verhandlungen mit debis/SAP oder anderen 

Projektsteuerfirmen und SAP einzutreten. Obwohl das Innenministerium mit 
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Schreiben vom 23. April 1998 diesen Weg für rechtlich geboten sowie poli-

tisch und wirtschaftlich günstiger dem MFE darstellte335, rückten die 

Verantwortlichen des MFE von ihren durch Finanzminister Möllers Priorität 

bedingten Festlegungen vergaberechtswidrig nicht ab und schlugen Finanzaus-

schuss und Kabinett, unter anderem auf Grundlage der vermeintlichen Tester-

gebnisse, die Zuschlagserteilung an debis/SAP vor. 

 

In dem nach Paragraph 30 Abs. 1 VOL/A für den vorliegenden Fall zwingend 

vorgeschriebenen Vergabevermerk, der die einzelnen Schritte und Entschei-

dungen des Vergabeverfahrens so detailliert zu dokumentieren hat, dass die 

Nachprüfbarkeit der Richtigkeit von Feststellungen und getroffenen Entschei-

dungen gegenüber Bietern, Rechnungsprüfungsbehörden und Zuwendungsge-

bern gewährleistet ist, wäre das oben dargestellte vergaberechtswidrige Aus-

wahlverfahren des MFE nicht darzustellen gewesen. Dass es an einem solch 

zwingenden Vergabevermerk fehlt, hatte Finanzminister Möller bereits in der 

68. Sitzung des Finanzausschusses am 13. Februar 2002 (Seite 5) einräumen 

müssen. Dazu bedurfte der Finanzminister eines (weitere Kosten auslösenden) 

Gutachtens, einer nach seinen Worten renommierten Frankfurter Anwalts-

kanzlei auf dem Gebiet des Vergaberechts336, die dem Finanzministerium nicht 

zu bestätigen vermochte, dass die Kabinettsvorlage Nr. 95/98 vom 27. April 

1998337 als Vergabevermerk in Betracht komme. Mit dieser Argumentation 

hatte der Finanzminister noch in der Finanzausschusssitzung vorm 7. Februar 

2002 die formelle Rechtsfehlerhaftigkeit des Vergabeverfahrens infolge des 

fehlenden Vergabevermerkes abzuwenden versucht338. 

 

 

c) Vertragserweiterung mit debis vom 17./29.09.1999 

 

Am 17./29.09.1999 schloss das MFE mit der Firma debis einen Vertrag „Zur 

Erweitung des Projektes „Rechnungswesen des Landes Schleswig-Holstein““ 
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mit einem Gesamtvolumen von 4.626.000 DM339. Der Zeuge Finanzminister a. 

D. Möller hat bestätigt, dass dieser Auftrag nicht ausgeschrieben worden sei, 

da es sich um eine Erweitung des Leistungsvolumens, des Pakets, gehandelt 

habe340. Ebenso hat er bestätigt, dass das MFE diese vertragliche Verpflichtung 

in Höhe von 4,6 Millionen DM ohne haushaltsrechtliche Ermächtigung ein-

ging341. Es fällt auf, dass, wie schon beim Hauptvertrag, der Finanzausschuss 

erst nach Vertragsschluss, nämlich mit Umdruck 14/4017 vom 04.11.1999342 

über die Vertragserweiterung informiert wurde, wobei es das MFE hier nicht 

einmal für nötig befand, eine haushaltsrechtliche Ermächtigung in Form einer 

überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung einzuholen. So hat der Zeuge 

Rohs vor dem Ausschuss unumwunden zugestanden, dass selbstverständlich - 

mit Ausnahme der Euro-Umstellung343 - die Entscheidung beim Finanzaus-

schuss gelegen hätte344. Dem hat sich der Zeuge Finanzminister a. D. Möller 

im Ergebnis angeschlossen und versprechen müssen, dass man es in Zukunft 

anders handhaben wolle345. 

 

Nicht zuletzt deshalb, weil das MFE verfahrenswidrig auch in diesem Fall 

davon absah, in einem Vergabevermerk nachvollziehbar und transparent dar-

zulegen, warum von einer Ausschreibung abgewichen wurde, konnten Grund-

lagen und Berechtigung dieser Vertragserweiterung nicht hinreichend aufge-

klärt werden. 

 

So nimmt Paragraph 1 Abs. 1 des Erweiterungsvertrages über 4,6 Millionen 

DM als Vertragsgrundlage ausdrücklich auf 

 

“die Aufforderung des Auftraggebers vom 1.06.1999 zur Abgabe eines 

Angebotes“ 
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Bezug. Diese Unterlage, die wohlgemerkt als Anknüpfungspunkt und Ver-

tragsgrundlage ausdrücklich genannt wird und deshalb für die Beurteilung des-

sen, was das Finanzministerium von der Firma debis eigentlich angefordert 

hatte und die Beurteilung der unterlassenen Ausschreibung und unterlassenen 

Einholung einer haushaltsrechtlichen Ermächtigung von erheblicher Bedeutung 

gewesen wäre, konnte das MFE nicht vorlegen. Das hat die Zeugin Rocca 

bestätigt346 und das MFE eingeräumt und sich insoweit auf eine 

Schreibunrichtigkeit, verbunden mit dem Hinweis, ein Schreiben des Staatssek-

retärs vom 15.06.1999 hätte zitiert werden sollen, berufen347.  

 

In dem besagten Schreiben vom 15.06.1999348 beklagt Staatssekretär Döring 

gegenüber Herrn Korn von der Firma debis die Nichteinhaltung der Zusagen 

der Firma SAP-AG, die nicht hinnehmbar sei und eine erfolgreiche Verfah-

renseinführung erheblich gefährde, bittet debis, Einfluss auf die SAP-AG zu 

nehmen und teilt schließlich mit, er habe, um der Kritik und den Anregungen 

der Ressorts am jetzigen Stand der SAP-Software entgegen zu kommen, be-

schlossen, „die Terminplanung für die Projekteinführung neu festzusetzen und 

die Verfahrenseinführung auf die gesamten HKR-Funktionalitäten auszuwei-

ten.“ Weiter heißt es: 

 

“Ich bitte Sie, mir bezüglich der Verfahrensausweitung ein entspre-

chendes Angebot zukommen zu lassen, um dann auch die vertraglichen 

Verhältnisse neu festzulegen.“349 

 

Für die CDU-Landtagsfraktion ist unerfindlich, wie bei einem 4,6 Millionen 

DM-Vertrag eine zur Vertragsgrundlage gemachte Urkunde gar nicht existieren 

kann (die nämlich vom 01.06.1999) andererseits die gemeinte vom 15.06.1999 

inhaltlich völlig nichts sagend ist. 

 

Bezeichnend ist allerdings, dass die Leistungsgrundlagen des Erweiterungs-

vertrages mit debis offenbar völlig unbestimmt waren. So antwortete das MFE 
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348 Anlage 36 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
349 Anlage 36 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 2 
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auf die Frage des Landesrechnungshofes nach einer Erläuterung der mit der 

Erweitung des Softwareeinsatzes für das SAP-Verfahren verbundenen Einzel-

leistungen der Firma debis350: 

 

“Die Leistungen der Firma debis im Hinblick auf den Erweitungsver-

trag werden erst nach Fertigstellung des Kassenverfahrens feststellbar 

sein. Im Rahmen der dann zu erstellenden Systemdokumentation, die 

auch der Datenzentrale als Betreiber der Verfahren bereitgestellt wird, 

sind die Nutzung des SAP-Quellcodes und die Programmierungsleis-

tungen erkennbar.“351 

 

Nach dieser Einlassung fragt sich, auf welcher Grundlage ohne Ausschreibung 

mit der Firma debis ein Vertrag über 4.626.000 DM vereinbart werden konnte. 

Schließlich änderte das MFE mit der sogenannten Vertragserweiterung nach-

träglich die Grundlage der Ausschreibung des sogenannten Hauptvertrages, so 

dass es um so verwerflicher erscheint, dass die Verantwortlichen des MFE den 

Vertrag ohne Zustimmung des Finanzausschusses schlossen. 

So heißt es noch in der Finanzausschussvorlage vom 5. Mai 1998, Umdruck 

14/1883 auf Seite 14 unter „Finanzielle Auswirkungen“ wie folgt: 

 

“Das Angebot der Firma debis geht von einmaligen Bruttoprojektkosten 

von 17.550.359 DM aus.“ 

 

Und weiter auf Seite 17: 

 

“Gemäß der Ausschreibung ist nicht geplant, sofort das bisherige HKR-

Verfahren komplett zu ersetzen. Verfahrensteile wie zentrale Zahlbar-

machung, Kassenverfahren oder zentrale Haltung beziehungsweise 

Verarbeitung von Kumulierungsergebnissen sollen wie bisher betrieben 

werden.“ 

 

                                                
350 Prüfungsmitteilung LRH, Umdruck 15/3566, Seite 69, Ziffer 4.6.2 
351 Anlage 34 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4261, Seite 25, zu Ziffer 4.6.2 



 135 

Wie der Zeuge Rohs bestätigt hat, ging es aber bei der Vertragserweiterung 

gerade um das Kassenverfahren352. Das hier nachträglich die angeblich 

einmaligen Projektkosten um mehr als 20 Prozent in die Höhe getrieben wur-

den, durften die Verantwortlichen des MFE nicht eigenmächtig am Parlament 

(Finanzausschuss) vorbei entscheiden. Der einzigen Mitteilung des MFE an die 

Finanzausschussmitglieder vor Vertragsabschluss vom 16. Juni 1999 (Um-

druck 14/3513)353 vermochten die Finanzausschussmitglieder die gravierenden 

finanziellen Auswirkungen einer Vertragserweiterung nicht im Entferntesten 

zu entnehmen, heißt es darin doch nur, man werde „die Verfahrenseinführung 

auf die gesamten HKR-Funktionalitäten ausweiten“.354 

 

Der Vergabevermerk schließlich, den die Verantwortlichen des MFE nicht ge-

fertigt haben und in dem sie, um die Transparenz des Verfahrens herzustellen, 

zu begründen gehabt hätten, warum vom Grundsatz der Ausschreibung abge-

wichen wurde, hätte ab dem 1. Januar 1999 auch Bieterrechtsschutz für die 

Mitbewerber gewährleistet. Die Argumentation des Finanzminister Möller in 

der 68. Sitzung des Finanzausschusses vom 13. Februar 2002 (Seite 5), gestützt 

auf das Gutachten der Frankfurter Rechtsanwälte, nachteilige Rechtsfolgen für 

das Land könnten sich nicht ergeben, da der auf fehlerhafte Vergabevermerke 

gegründete Rechtsschutz der Mitbewerber erst seit dem 1. Januar 1999 einge-

führt worden sei, greift insoweit nicht. Denn wie dargelegt wurde der Erweite-

rungsvertrag erst im September 1999 geschlossen. 

 

d) Organisationsverschulden 

 

Die Beweisaufnahme hat zur Überzeugung der CDU-Landtagsfraktion 

schließlich ergeben, dass das MFE das Projekt zur Einführung eines Mittelbe-

wirtschaftungs- und Kostenrechnungssystems für die Landesverwaltung 

Schleswig-Holstein, das Gesamtkosten in Höhe von 419 Millionen Euro (so 

der Landesrechnungshof) beziehungsweise 238 Millionen Euro (so das 

MFE)355 nach sich zog, personell zu gering ausgestattet hat, die zuständigen 

                                                
352 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 80, linke Spalte 
353 Anlage 37 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254 
354 Anlage 37 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 2 
355 Anlage 41 der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254, Seite 7 f 
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Mitarbeiter fachlich überfordert waren und Kontrollmechanismen nicht bestan-

den beziehungsweise versagten, was im Ergebnis als Organisationsverschulden 

der Landesregierung und damit auch der Ministerpräsidentin zur Last zu legen 

ist. 

 

So hat der Zeuge Rohs bestätigt, dass die Ausstattung des Projekts sehr eng 

und sehr sparsam gewesen sei356. Außerdem habe die von ihm als 

Abteilungsleiter geführte Haushaltsabteilung ein bisschen Schwierigkeiten 

gehabt, die Einführung des Mittelbewirtschaftungs- und Kostenrechnungs-

systems als Fachaufgabe zu bewältigen357. Aus den Bekundungen des Zeugen 

Rohs ergibt sich auch, dass das MFE aus nicht nachvollziehbaren Gründen 

selbst auf die Besetzung einer eigens zur Unterstützung dieses Projektes einge-

richteten Hilfsreferentenstelle verzichtete.  

 

Obwohl der Zeuge Rohs und seine Abteilung darauf hingewiesen hatten, dass 

die Stelle des eigens zur Projektunterstützung eingestellten Mitarbeiters Warn-

cke358 unbedingt wiederbesetzt werden müsse und nach Zustimmung von 

Staatssekretär und Minister die Stelle erfolgreich ausgeschrieben worden sei, 

habe man dann plötzlich die Nichtwiederbesetzung der Stelle beschlossen359. 

Auch der Zeuge Möller hat eingeräumt, dass es problematisch gewesen sei, 

diese Stelle nicht wiederzubesetzen360. Die unzureichende personelle Beset-

zung der Projekts hat der Zeuge Möller im Ergebnis bestätigt, indem er einge-

räumt hat, man habe gemeint, diese Modernisierungsprojekt mit einem Mini-

mum an Personalaufwand führen zu können361. 

 

Hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften des Vergaberechts, die sicher-

stellen sollen, dass der beste Anbieter zum Zuge kommt, dass sachfremde Mo-

tive bei der Vergabe weitgehend ausgeschlossen werden und dass keine Re-

gressansprüche unterlegener Wettbewerber entstehen, war die Bearbeitung der 

                                                
356 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 74, linke Spalte 
357 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 74, linke Spalte 
358 Zu den Ungereimtheiten um dessen Weggang zur Firma Wibera vergleiche oben II. 2. c) 
359 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 74, rechte Spalte 
360 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 17, linke Spalte 
361 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 16, rechte Spalte 
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Verantwortlichen des MFE von wechselseitigem Vertrauen gekennzeichnet, 

das jeglicher Tatsachengrundlage entbehrte. 

 

So ging Finanzminister Möller nach eigenem Bekunden davon aus, dass alle 

formalen Voraussetzungen für ein Vergabeverfahren in der Linie auch erfüllt 

würden362. Zur Begründung dafür, warum er sich darauf verlassen habe, dass 

man sich insbesondere auf die EU-rechtliche Verschärfung des Vergaberechts 

eingestellt habe, berief sich der Zeuge Möller auf die Fortbildung einer Mit-

arbeiterin363, nämlich der Projektleiterin Frau Störtebecker364.  

 

Daran zeigt sich bereits der fahrlässige Umgang des MFE hinsichtlich der 

Einhaltung des Vergaberechts, hatte doch Frau Störtebecker als Nichtjuristin 

lediglich einen VOL-Workshop über anderthalb Tage besucht, den sie selber 

als nicht sehr ergiebig bezeichnet hat365.  

 

Frau Störtebecker war im Übrigen einfache Sachbearbeiterin366, die die 

Projektleitung nur deswegen übernommen hatte, weil ihre Vorgesetzte abge-

lehnt hatte367. Es ist völlig unerfindlich, wie Finanzminister Möller von einer 

Sachbearbeiterin auf dieser Grundlage die Einhaltung komplexer vergabe-

rechtlicher Vorschriften erwartet haben und sogar davon ausgegangen sein 

will, dass sie sich als Projektleiterin natürlich außerhalb des Fortbildungspro-

jektes Kenntnisse aneignen würde368. Zu Recht hat deshalb der Zeuge Möller 

vor dem PUA eingeräumt, dass die Fortbildung der Projektleiterin Störtebecker 

offensichtlich nicht ausreichend gewesen sei369 und damit die eigenen 

Versäumnisse zugestanden. 

 

Auch der Betroffene Dr. Lohmann hielt eine Befassung der politischen Spitze 

mit dem vergaberechtlichen Auswahlverfahren nur dann für erforderlich, wenn 

er Hinweise darauf bekommen hätte, dass irgendetwas problematisch lief. Der-

                                                
362 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 10, linke Spalte 
363 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 10, rechte Spalte 
364 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 14, rechte Spalte 
365 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 22, rechte Spalte 
366 Zeuge Rohs, 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 62, rechte Spalte 
367 Zeugin Störtebecker, 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 14, linke Spalte 
368 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 14, rechte Spalte 
369 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 10, rechte Spalte 
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artige Hinweise habe es nicht gegeben, weshalb er immer den Eindruck gehabt 

habe, dass Hauptverfahrensvorgänge sauber laufen, Prozesse sauber laufen, 

demzufolge auch nicht kontrolliert werden mussten370. Auch hier also Ver-

trauen ohne Kontrolle. 

 

In diese Kette grundlosen Vertrauens der Linie reiht sich schließlich auch der 

Zeuge Rohs als Abteilungsleiter ein. Er hat glaubhaft bekundet, dass die verga-

berechtliche Problematik im Finanzministerium nie diskutiert worden sei371. 

Ebenso wie die Referatsleiterin sei er davon ausgegangen, dass es keine Prob-

leme gebe, Frau Störtebecker habe ja an dem Seminar zum „Vergaberecht“ 

teilgenommen372.  

 

So sei er überrascht gewesen, dass eine Vergabedokumentation nicht stattge-

funden habe. Dass der Zeuge Rohs als Abteilungsleiter nicht ernsthaft auf ver-

meintliche Kenntnisse der fortgebildeten Sachbearbeiterin Frau Störtebecker 

vertrauen durfte und im übrigen nicht einmal selbst dazu in der Lage gewesen 

wäre, sie zu kontrollieren, ergibt sich daraus, dass er einräumen musste, sich in 

seiner gesamten beruflichen Tätigkeit als Jurist niemals mit dem Vergaberecht 

befasst zu haben373.  

 

Der Zeuge Rohs hat auch zugeben müssen, dass er selbst wie auch andere Ab-

teilungsleiter erst durch den Vergabeleitfaden, den die Landesregierung als 

Konsequenz der Feststellungen des Landesrechnungshofes zum 

Vergabeverfahren debis/SAP erstellt habe, festgestellt habe, dass es sich bei 

dem Vergaberecht um eine sehr komplizierte Materie handele, auch für ihn als 

Juristen374. 

 

Auf entsprechenden Vorhalt zeigte sich der Zeuge Möller überrascht, dass 

Abteilungsleiter Rohs keine Kenntnisse vom Vergaberecht besaß und gab zur 

Begründung an, in dessen (also des Zeugen Rohs) Bereich habe es schließlich 

                                                
370 2. PUA, 80. Sitzung, Seite 29, linke Spalte 
371 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 61, rechte Spalte 
372 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 61 f. 
373 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 74, rechte Spalte 
374 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 62, linke Spalte 
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auch Vergaben gegeben375. Daraus ergibt sich, dass eine Kontrolle und/oder 

wechselseitige Information innerhalb der Linie nicht stattgefunden haben kann, 

anderenfalls der Zeuge Möller von der insoweit fehlenden vergaberechtlichen 

Kompetenz des Abteilungsleiters hätte wissen müssen. 

 

Das Bild einer unzureichenden Organisation innerhalb des Finanzministeriums 

wird schließlich durch die nachvollziehbare Angabe des Zeugen Rohs bestätigt, 

dass er sich um Einzelheiten der Vergabe habe nicht kümmern können, weil 

von Frau Störtebecker der Dienstweg nicht immer eingehalten wurde und es so 

zu Informationsdefiziten bei ihm selbst und der Referatsleiterin gekommen 

sei376. Er habe den Eindruck gehabt, dass auch Entscheidungen an ihm vorbei 

gelaufen seien377. Der Zeuge Rohs hat hierzu ergänzend auf einen Vermerk der 

Projektleiterin Frau Störtebecker selbst Bezug genommen, der seine Angaben 

voll inhaltlich bestätigt. Darin heißt es378: 

 

“Das Projekt ist bisher in der Linie eingeordnet und die Projektleitung durch 

die Mitarbeiter-Ebene besetzt. Korrekterweise müssten sämtliche Informatio-

nen „auf dem Dienstweg“ laufen. Dies würde zu erheblichen Zeitverlusten füh-

ren und wurde von mir bisher auch nur in wenigen Ausnahmefällen durchge-

führt. Diese Vorgehensweise hat jedoch auf Ebene der Referatsleitung und der 

Abteilungsleitung zu Informationsdefiziten geführt.“ 

 

Die Zeugin Störtebecker schließlich hat glaubhaft und glaubwürdig begründet, 

dass sie bis auf den aus ihrer Sicht nicht sehr ergiebigen anderthalbtägigen 

VOL-Workshop keine vergaberechtlichen Kenntnisse hatte379, die Vorschriften 

kaum kenne380, sich auf die Informationen des Justiziars verlassen habe381. 

Weitergehende Kenntnisse des Vergaberechts konnten der Zeugin Störtebecker 

nicht nachgewiesen werden. Ebenso wenig Hinweise des Justiziars oder ande-

rer an sie, aus denen sie hätte ersehen können, welche dezidierten Anforderun-

gen an einen Vergabevermerk zu stellen sind. Vielmehr belegt ein Vermerk der 

                                                
375 2. PUA, 75. Sitzung, Seite 13, linke Spalte 
376 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 64, rechte Spalte 
377 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 66, rechte Spalte 
378 Umdruck 15/4068; 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 64 f. 
379 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 22, rechte Spalte 
380 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 23, linke Spalte 
381 2. PUA, 73. Sitzung, Seite 18, linke Spalte 
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Zeugin Störtebecker vom 12. Januar382, das ihr jegliches Grundverständnis von 

Sinn und Zweck eines Vergabevermerks fehlte. In dem besagten Vermerk383 

heißt es nämlich zu Ziffer 1: 

 

“Ein Vergabevermerk wurde nicht gefertigt, da die Erfordernis eines externen 

Beraters in der Kab.Vorlage zum Grundlagenpapier (137/96) dargelegt wurde 

und das Kabinett entsprechend beschlossen hat.“ 

 

Wer wie aus vorstehendem Vermerk ersichtlich meint, der bloße Kabinettsbe-

schluss über das Erfordernis eines externen Beraters mache einen Vergabever-

merk zur Begründung der Auswahlentscheidung betreffend den konkret aus-

gewählten Bewerber entbehrlich, hat die Grundsätze der vergaberechtlichen 

Dokumentationspflicht nicht im Ansatz verstanden. Vor diesem Hintergrund 

verwundert es nicht, dass die Zeugin Störtebecker auch hinsichtlich der mit 

debis/SAP geschlossenen Verträge keine Vergabevermerke fertigte, hatte doch 

das Kabinett die ihm empfohlene Zuschlagserteilung an debis/SAP, die der 

vom Minister vorgegebenen Priorität entsprach, beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
382 Jahreszahl fehlt. Der Vermerk wurde aber auf jeden Fall nach dem 1. August 1998 gefertigt, 

da Frau Störtebecker ausweislich der Laufzeichenübersicht des MFE, das (Umdruck 
15/3549) erst nach dem 01.08.1998 die Bezeichnung VI 235 trug, die im Kopf des 
Vermerks zu finden ist, ebenso wie der Empfänger, Frau Baehr, erst ab diesem Datum das 
Adressatenlaufzeichen VI 23 trug. 

383 Anlage 51. der Urkundensammlung, Umdruck 15/4254  



 141 

3. Abschnitt: Konsequenzen 

 

Aus der Sicht der CDU-Landtagsfraktion sind folgende Konsequenzen aus den 

Ergebnissen der Untersuchung zu ziehen: 

 

 

1.  Die Landesregierung muss zukünftig sicherstellen, dass die formellen 

Vorgaben des Vergaberechts von den Landesbeschäftigten strikt 

eingehalten werden. Dies setzt voraus, dass die Beschäftigten des Landes 

über die Regelungen informiert werden. Hier besteht ein ausgesprochen 

großer Nachholbedarf. 

 

 

2.  Die Landesregierung muss sicherstellen, dass zukünftig keine 

Landesbediensteten zugleich für private Gesellschaften tätig sind, die 

unmittelbar oder mittelbar in geschäftlicher Beziehung zu dem Land 

stehen. In diesen Fällen können Interessenkonflikte nie ausgeschlossen 

werden. Eine derartige Doppelrolle ist daher konsequent im Ansatz zu 

unterbinden. 

 

 

3.  Die Landesregierung muss sicherstellen, dass zukünftig die Kontrolle von 

Nebentätigkeiten unverzüglich durch juristisch ausreichend kompetente 

Mitarbeiter stattfindet und nicht genehmigungsfähige Tätigkeiten ggfls. 

unverzüglich unterbunden wird. Das Verfahren, in dem die Zulässigkeit 

einer Nebentätigkeit geprüft wird, darf sich nicht über mehrere Monate 

hinziehen. 

 

 

4.  Die Landesregierung muss sicherstellen, dass zukünftig in dem Verfahren, 

in dem die Zulässigkeit einer Nebentätigkeit geprüft wird, der Sachverhalt 

mit dem jeweiligen Dienstvorgesetzten besprochen wird. Nur der 

Dienstvorgesetzte kann beurteilen, in welchen Bereichen der jeweilige 

Mitarbeiter konkret tätig ist und welche Interessenkonflikte drohen. 
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Die personalführende Stelle darf sich nicht allein auf die Angaben des 

Antragstellers verlassen, sondern hat diese regelmäßig zu überprüfen. 

 

 

5.  Die Landesregierung muss alle Beschäftigten des Landes und insbesondere 

die personalführende Stelle dafür sensibilisieren, dass die Interessen des 

Landes bereits dann gefährdet sein können, wenn ein Mitarbeiter den 

Wechsel in die private Wirtschaft plant. 

 

Zwar ist ein Wechsel vom Öffentlichen Dienst in die Privatwirtschaft und 

umgekehrt grundsätzlich zu begrüßen. Es muss aber sichergestellt werden, 

dass - wenn der Wechselwille bekannt ist - der Mitarbeiter nicht mehr in 

Bereichen eingesetzt wird, in denen es zu Interessenkollisionen kommen 

kann. 

 

 

6. Die Landesregierung muss sicherstellen, dass in den Bereichen, in denen 

Landesbeschäftigte Entscheidungen mit großer wirtschaftlicher Bedeutung 

treffen, konsequent das 4-Augen-Prinzip beachtet wird. 

 

 

7. Die Landesregierung muss sicherstellen, dass die Entscheidungen und die 

Willensbildung der Verwaltung nachvollziehbar dokumentiert werden. 

Zwingend erforderlich und gesetzlich vorgeschrieben sind beispielsweise 

Vergabevermerke.  

 

 

8. Die Aktenführung der Landesregierung ist erheblich verbesserungsbedürftig. 

Es ist sicherzustellen, dass dem Grundsatz der Aktenvollständigkeit genügt 

wird und keine Akten vernichtet werden und zum anderen die Akten einen 

geordneten Überblick über das Handeln der Verwaltung und insbesondere 

über die Art und Weise der Willensbildung geben. 
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9.  Die Landesregierung muss sicherstellen, dass sämtliche Bieter oder 

potentielle Käufer in Verfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung nach einem 

geordneten, berechenbaren und transparenten Verfahren überprüft werden. 

Einzelne Verfahrensbeteiligte dürfen nicht unterschiedlich behandelt 

werden. 

 

 

10.  Die Landesregierung muss zukünftig durch besondere Maßnahmen für 

alle Bereiche der Landesverwaltung sicherstellen, dass Vergabeverfahren 

rechtsstaatlich einwandfrei verlaufen und nicht aus sachwidrigen 

Erwägungen in Verhandlungen oder Vergabeverfahren eingegriffen wird. 

Insbesondere ist strikt darauf zu achten, dass nicht Bieter nur aus dem 

Grund aus dem Verfahren ausgeschlossen werden, weil unbedingt mit 

einem anderen Bieter der Vertrag abgeschlossen werden soll. 

 

 

11. Die Ministerpräsidentin muss ihre Arbeitsweise verändern und sollte 

zukünftig den Pressespiegel der Landesregierung und des Landtages 

gesondert zur Kenntnis nehmen. Sie muß sicherstellen, dass sie sich die 

notwendigen Informationen zur Führung der Amtsgeschäfte verschafft 

und ihre Aufsicht über die unterstellten Landesbediensteten nicht 

vernachlässigt.  
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Teil A.: Nebentätigkeiten des Betroffenen Dr. Karl Pröhl 

 

1. Haupt- und nebenberufliche Tätigkeiten sowie sonstige Aktivitäten der 

Herren Dr. Pröhl und Staatssekretär Gärtner für den Zeitraum von 1998 (dem 

Beginn der Tätigkeit Dr. Pröhls für die EXPO) bis zum 15. April 2002 

(Ausscheiden des Staatssekretärs Gärtner aus dem Landesdienst) 

 

1.1. Erste Kontakte des Betroffenen Dr. Pröhl zum Zeugen Brückner im Jahr 

1999: 

 

Der Betroffene Dr. Pröhl war seit September 1996 für die Staatskanzlei mit der 

Vorbereitung der Beteiligung Schleswig-Holsteins an der EXPO in Hannover tätig. 

Seit dem 01. März 1998 war Dr. Pröhl an die Investitionsbank (I-Bank) abgeordnet, 

um von dort aus seine weitere Tätigkeit für die EXPO koordinieren zu lassen. 

 

Bereits im Sommer 1999 lernte der Betroffene Dr. Pröhl seinen späteren 

Geschäftspartner Herrn Brückner, den Vorstand bzw. Geschäftsführer bei der B&B 

Gruppe, bei einer Projektbesprechung in Kaltenkirchen kennen. Mit Schreiben vom 

11. August 1999 offerierte Brückner eine mögliche Zusammenarbeit mit Dr. Pröhl als 

EXPO-Projektleiter bei der I-Bank und bekundete seine Bereitschaft zur Realisierung 

eines gemeinsamen Reha-, Fitness- und Freizeitprojektes in Katar.1  

 

Dieses Interesse konkretisierte sich dann im Rahmen einer gemeinsamen Reise des 

Betroffenen Dr. Pröhl mit den Zeugen Brückner und Dr. Salam im November 1999 

nach Katar. Ziel der Reise war die Realisierung von Gesundheitsprojekten im 

arabischen Raum. Die schleswig-holsteinische Landesregierung hatte ein Interesse 

an dieser Reise, um schleswig-holsteinischen Unternehmen den Zugang zum 

arabischen Raum für Gesundheitsprojekte zu eröffnen. Der Betroffene Staatssekretär 

a.D. Gärtner wählte für diese Delegation den Betroffenen Dr. Pröhl wegen seiner 

Auslanderfahrungen in der Türkei aus. Er zeigte sich beeindruckt von den 

Erfahrungen des Zeugen Brückner im arabischen Raum.2 Die Reise nach Katar 

wurde von der Delegation als erfolgreich dargestellt. Die Verhandlungen mit den 

                                            
1 Umdruck 15/4050, Anlage Nr. 5  
2 Protokoll 8. Öff. Sitzung, S.8 
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Repräsentanten von Katar endeten mit der Unterzeichnung eines „Letter of 

Understanding“3, den der Betroffene Dr. Pröhl für das Land Schleswig-Holstein 

mitzeichnete. Diese Unterzeichnung stellte eine klare Überschreitung der 

Kompetenzen und Vollmachten des Betroffenen Dr. Pröhl dar.  

Trotz dieses Pflichtverstoßes kam es in der Folge zu keinerlei dienstrechtlichen oder 

sonstigen Konsequenzen für den Betroffenen Dr. Pröhl. Als Grund gab der 

Betroffene Staatssekretär a.D. Gärtner an, dass der vom Betroffenen Dr. Pröhl 

unterzeichnete „Letter of Understanding“ keine verbindlichen Regelungen für das 

Land Schleswig-Holstein auslöste. Herr Dr. Pröhl blieb danach weiterhin mit dem 

Projekt betraut.  

 

Sowohl die Herren Dr. Salam und Brückner als auch Herr Dr. Pröhl berichteten dem 

damaligen Chef der Staatskanzlei Herrn Gärtner schriftlich über den Besuch in 

Katar4. Darüber hinaus erstattete der Betroffene Dr. Pröhl mit Schreiben vom 29. 

März 2000 einen Bericht an die Ministerpräsidentin. Der Betroffene Dr. Pröhl 

berichtete in diesem Schreiben über die Entwicklung eines sportmedizinischen 

Zentrums in Katar unter der Mithilfe von Herrn Brückner und Dr. Salam. Er wies auch 

ausdrücklich auf die Unterstützung dieses Projekts durch den Betroffenen 

Staatssekretär a.D. Herrn Gärtner hin.5 

 

Der Ministerpräsidentin ging dieses Schreiben zu. Sie zeichnete es am 11. April 2000 

ab. Dass sie damit auch den Inhalt des Schreibens und damit die daran beteiligten 

Personen zur Kenntnis nahm, ist nicht feststellbar.  

 

1.2. Planung der beruflichen Veränderung Pröhls im Jahr 2000 / Mitteilung an 

Sandmann 

 
Der Betroffene Dr. Pröhl plante bereits im Sommer des Jahres 2000 den Einstieg in 

die B&B-Gruppe. Er behauptete, dieses auch mehrfach dem Zeugen Sandmann, 

dem damaligen Leiter der Abteilung I (Personalangelegenheiten) der Staatskanzlei 

gegenüber geäußert zu haben.6 Tatsächlich tauchte im Rahmen der Untersuchung 

ein Schreiben an den Zeugen Sandmann auf, datiert vom 27.06.2000. In diesem 

                                            
3 Umdruck 15/4050, Anlage Nr. 13 
4 Umdruck 15/4056, Anlagen Nr. 9 und 10 
5 Umdruck 14/4056, Anlage Nr. 11 
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Schreiben erklärte der Betroffene Dr. Pröhl seine Absicht, in ein Hamburger 

Unternehmen (B&B) einzusteigen und nahm Bezug auf Vorgespräche mit dem 

Zeugen Sandmann hinsichtlich seiner (Dr. Pröhls) weiteren Verwendung im 

Landesdienst.7  

 

Dem Betroffenen Dr. Pröhl war zu diesem Zeitpunkt bekannt, dass eine 

Nebentätigkeit zumindest einer Anzeige wenn nicht gar einer Genehmigung durch 

den Dienstherrn bedurfte.8 So hatte er bereits im Jahr 1991 Nebentätigkeiten 

ordnungsgemäß angezeigt.9 

 

Er reagierte zunächst auch zögerlich auf ein Angebot des Zeugen Brückner im 

Frühjahr 2000 in die B&B BauProjektentwicklung einzusteigen.10  

Diese Bedenken schienen aber im Sommer 2000 ausgeräumt worden zu sein, denn 

mit Schreiben vom 07.08.2000 bestätigte schließlich der Zeuge Brückner den 

Einstieg des Betroffenen Pröhl in die B&B BauProjektentwicklung11.  

 

Die Aussagen des Zeugen Sandmann widersprachen den Darstellungen des 

Betroffenen Dr. Pröhl. Nach Darstellung des Zeugen Sandmann war das Schreiben 

vom 27.06.2000 nicht Sommer 2000 in der Staatskanzlei eingegangen.12 Tatsächlich 

sei ihm (Sandmann) das Schreiben zum ersten Mal Ende Februar / Anfang März des 

Jahres 2002 durch den Zeugen Dr. Büchmann vorgelegt worden. Er konnte nicht 

sagen, woher der Zeuge Dr. Büchmann dieses Schreiben hatte.13 Nach Darstellung 

des Zeugen Sandmann gab es keine diversen Gespräche mit dem Betroffenen Dr. 

Pröhl über dessen künftigen Einstieg in die B&B Gruppe, sondern nur ein einziges 

Gespräch, wahrscheinlich im Juli 2000. In diesem Gespräch sollte der Betroffene Dr. 

Pröhl erklärt haben, dass er sich selbstständig machen wollte, sich dann aber nicht 

weiter dazu geäußert haben.14 

 

                                                                                                                                        
6 Protokoll 59. Öff. Sitzung, S. 13 
7 Protokoll 59. Öff. Sitzung, S. 13 
8 Protokoll 6. Öff. Sitzung, S. 6 
9 Protokoll 6. Öff. Sitzung, S. 6 
10 Umdruck 15/4050, Anlage Nr. 22 
11 Umdruck 15/4050, Anlage Nr. 23 
12 Protokoll 7. Öff. Sitzung, S. 22  
13 Protokoll 7. Öff. Sitzung, S. 23 
14 Protokoll 7. Öff. Sitzung, S. 21 
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Tatsächlich hat die Untersuchung ergeben, dass allein drei Treffen vom Betroffenen 

Dr. Pröhl mit dem Zeugen Sandmann im Juli 2000 terminiert waren und zwar am 

03.07.2000, 07.07.2000 und am 31.07.2000. Vorher war nur ein Treffen vom 

Betroffenen Dr. Pröhl mit dem Zeugen Sandmann und zwar am 30.05.2000 

angesetzt.15 

 

Die Untersuchungen konnten letztlich keinen objektiven Nachweis darüber geben, 

dass diese Termine wahrgenommen waren und es hier tatsächlich Gespräche 

zwischen dem Zeugen Sandmann und dem Betroffenen Dr. Pröhl über dessen 

berufliche Veränderung hinsichtlich der B&B Gruppe gegeben hat. Auch ist nicht 

nachzuweisen, ob das Schreiben vom 27.06.2000 vor Ende Februar / Anfang März in 

der Staatskanzlei einging. 

 

Die zeitliche Abfolge der angesetzten Termine zwischen dem Betroffenen Dr. Pröhl 

und dem Zeugen Sandmann, das Verhalten des Betroffenen Dr. Pröhl, der erst im 

August seine zögerliche Haltung gegenüber einen Einstieg in die B&B Gruppe 

aufgab und die Kenntnis des Betroffenen Dr. Pröhl, dass ein solcher Einstieg ohne 

Kenntnis seines Dienstherrn unterbleiben musste, rechtfertigen aber den Anschein, 

dass es mehrere Gespräche mit dem Zeugen Sandmann gab. 

 

1.3. Tätigkeit Pröhls für die B&B gerRelations 

 
Mit Datum vom 11.04.2001 war der Betroffene Dr. Pröhl ohne eine Einschränkung 

zusammen mit dem Zeugen Brückner als Vorstand der Firma B&B gerRelations AG 

im Handelsregister des Amtsgerichts Tostedt eingetragen. Darüber hinaus war der 

Betroffene Dr. Pröhl für die B&B medRelations AG mit Datum vom 12. April 2001 und 

als Geschäftsführer der B&B medRelations Projekt 1001 GmbH als Geschäftsführer 

im Handelsregister desselben Amtsgerichts eingetragen.  

 

Für diese Nebentätigkeit in der B&B gerRelations AG bedurfte es einer 

Genehmigung i.S. des § 81 Absatz 1 Landesbeamtengesetz (LBG) durch den 

Dienstherrn, der Staatskanzlei, die der Betroffene Dr. Pröhl auch im Nachhinein aber 

nie erhielt. 

                                            
15 Umdruck 15/4050, Anlage Nr. 1 
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Der Betroffene Dr. Pröhl wurde intensiv für die B&B gerRelations tätig. Er nahm 

diverse Termine für die B&B gerRelations wahr. So war er an insgesamt 15 

Gesprächen mit der GMSH in der „Vermarktungsangelegenheit Kieler Schloss“ im 

Zeittraum zwischen dem 13. Juli 2001 und dem 14. November 2001 beteiligt.16 Er trat 

„als Partei“ für die Firma B&B gerRelations AG auf17 und erschien in mehreren 

Schreiben auf dem Briefbogen der Firma als „Vorstand“.18 

 

2. Welche Mitglieder der Landesregierung insbesondere die 

Ministerpräsidentin oder welche Beschäftigte des Landes hatten in welchem 

Umfang, in welcher Form und mit welchem Hintergrund Kenntnis davon, 

dass nebenberufliche Tätigkeiten ausgeübt wurden? Zu welchem Zeitpunkt 

wurden diese Kenntnisse erlangt und wer wurde zu welchem Zeitpunkt mit 

welchem Hintergrund, in welchem Umfang und in welcher Form informiert? 

 

Der Betroffene Dr. Pröhl behauptet, die Landesregierung habe zu mehreren 

Gelegenheiten Kenntnis über seine Pläne hinsichtlich einer Tätigkeit für die B&B 

gerRelations AG erlangt. 

 

2.1. Kenntnis der Ministerpräsidentin durch das Treffen mit omanischem 

Außenminister am 02.03.2001: 

 

Es lässt sich nicht sicher feststellen, dass die Ministerpräsidentin an diesem Tag 

tatsächlich Kenntnis von den zu dem Zeitpunkt geplanten Tätigkeiten des 

Betroffenen Dr. Pröhl für die B&B gerRelations erlangt hat. 

 

Der Betroffene Dr. Pröhl behauptet, er und der Zeuge Brückner hätten die 

Ministerpräsidentin bei einem Treffen mit dem omanischen Außenminister am 

02.03.2004 von ihren Plänen für die B&B gerRelations informiert19. Diese 

Behauptung wird durch den Zeugen Brückner bestätigt.20  

 

                                            
16 Umdruck 15/4056 Anlage Nr. 113 
17 Protokoll 14. Öff. Sitzung, S. 10 
18 Umdruck 15/4056, Anlage Nr. 37 
19 Protokoll 59. Öff. Sitzung, S. 36 
20 Protokoll 18. Öff. Sitzung, S. 16 
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Die Ministerpräsidentin bestreitet diesen Sachverhalt in Form einer Eidesstattlichen 

Versicherung21. Sie wird in ihrer Darstellung durch die Eidesstattliche Erklärung des 

Zeugen Dr. Salam22 sowie der Dienstlichen Erklärungen des Betroffenen 

Staatssekretär a.D. Gärtner23 und des Innenministers Buß24 bestätigt.  

 

Auch ohne die Wertung des Berliner Landgerichts aus der Urteilsbegründung vom 

27.06.2002 zum o.a. Sachverhalt heranzuziehen, kann aufgrund der verschiedenen 

gegensätzlichen Aussagen kein Schluss über den wahren Verlauf der Gespräche am 

02.03.2001 gezogen werden.  

 

Die Untersuchung hat daher keinen Aufschluss darüber geben können, dass die 

Ministerpräsidentin tatsächlich am besagten Termin über die Pläne des Betroffenen 

Dr. Pröhl in Kenntnis gesetzt wurde in die B&B Gruppe zu wechseln. 

 

2.2. Kenntnis vom Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner von den 

Nebentätigkeiten Dr. Pröhls durch Zusendung mehrerer 

Unternehmensdarstellungen durch den Zeugen Brückner: 

 

Es lässt sich nicht objektiv feststellen, dass der Betroffene Staatssekretär a.D. 

Gärtner Kenntnis von den Nebentätigkeiten des Betroffenen Dr. Pröhl durch die 

Übermittlung mehrerer Schreiben und Unternehmensdarstellungen hatte. 

 

Mit Schreiben vom 02.03.2001 wurde dem Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner 

durch den Zeugen Brückner sowohl eine Position im Aufsichtsrat der B&B 

medRelations als auch eine Unternehmensdarstellung übersandt, in welcher der 

Betroffene Dr. Pröhl als Vorstandsmitglied bereits ausgewiesen war25. Aus dem Text 

des Schreibens geht hervor, dass der Betroffene Staatssekretär a.D. Gärtner bereits 

im Vorwege eine Übersendung einer Unternehmensdarstellung des B&B 

Firmenverbundes gewünscht hatte. Wörtlich steht in dem Schreiben: 

„Sehr geehrter Herr Staatssekretär Gärtner, 

                                            
21 Umdruck 15/4050, Anlage Nr. 63 
22 Umdruck 15/4050, Anlage Nr. 62  
23 Umdruck 15/4050, Anlage Nr. 57 
24 Umdruck 15/4050, Anlage Nr. 56 
25 Umdruck 15/4056, Anlage Nr. 15 
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anliegend erhalten Sie, wie am 02.03.2001 zugesagt, eine Darstellung des B&B 

Firmenverbundes, insbesondere eine Darstellung der B&B medRelations AG.“26 

 

Der Betroffene Staatssekretär a.D. Gärtner ließ das Angebot für den Aufsichtsratssitz 

durch den Zeugen Dr. Büchmann prüfen. Dieser empfahl die Ablehnung des 

Angebots. Der Betroffene Staatssekretär a.D. Gärtner gab darüber hinaus in seiner 

Vernehmung an, bei der Durchsicht der Unternehmensdarstellung übersehen zu 

haben, dass der Betroffene Dr. Pröhl als Vorstand aufgeführt hat27. 

 

Darüber hinaus erhielt der Betroffene Staatssekretär a.D. Gärtner mit Schreiben vom 

30.05.2001 eine Unternehmensdarstellung der B&B gerRelations AG durch den 

Zeugen Brückner. Sowohl in dem Anschreiben selbst, als auch in der 

Unternehmensdarstellung war der Betroffene Dr. Pröhl als Vorstand ausgewiesen.28 

 

Auch hier will der Betroffenen Staatssekretär a.D. Gärtner weder im Anschreiben 

noch in der Unternehmensdarstellung die Erwähnung des Betroffenen Dr. Pröhl 

wahrgenommen haben29. Das lässt sich auch durch die Untersuchung nicht 

widerlegen. 

 

Festzuhalten bleibt allerdings, dass dem Betroffene Staatssekretär a.D. Gärtner und 

auch dem Zeugen Dr. Büchmann mehrere Schriftstücke zugingen, die den 

Betroffenen Dr. Pröhl bereits als Vorstand einer Firma aufführten. 

 

2.3. Kenntnis der Landesregierung von den Nebentätigkeiten des 

Betroffenen Pröhl im Rahmen des Verkaufverfahrens des Kieler 

Schlosses und Genehmigungsverfahren 

 

2.3.1. Die FDP-Fraktion stellt fest, dass durch Nachlässigkeiten im 

Verantwortungsbereich der Landesregierung die Nebentätigkeit von Herrn Dr. 

Pröhl zu spät realisiert, das Genehmigungsverfahren verschleppt und die 

Ablehnung der Nebentätigkeitsgenehmigung zu spät erfolgt ist. 

                                            
26 Umdruck 15/4056, Anlage Nr. 15 
27 Protokoll 22. Öff. Sitzung, S. 13 
28 Umdruck 15/4056, Anlage Nr. 20 
29 Protokoll 22. Öff. Sitzung, S. 13 
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Dazu gab es mehrere Beispiele: 

 

� So meldete sich der Betroffene Dr. Pröhl Anfang Juni auf dem 

Anrufbeantworter des Zeugen Kruse. Dieser Anruf war der erste Kontakt des 

Betroffenen Dr. Pröhl mit dem Finanzministerium hinsichtlich des Projekts 

Kieler Schloss. Da der Betroffene Dr. Pröhl dem Zeugen Kruse nicht bekannt 

war, erkundigte sich dieser beim Zeugen Dr. Büchmann in der Staatskanzlei 

über den Betroffenen Dr. Pröhl. Der Zeuge Dr. Büchmann teilte mit, der 

Betroffene Dr. Pröhl sei Mitarbeiter der Staatskanzlei; Kruse könne alle Fragen 

offen mit ihm erörtern30. Der Zeuge Dr. Büchmann fühlte sich offensichtlich 

nicht veranlasst, nachzufragen, in welcher Angelegenheit der Mitarbeiter der 

Staatskanzlei und Betroffene Dr. Pröhl sich an den Zeugen Kruse wandte. 

 

� Mehrere Schreiben der B&B Gruppe an die GMSH, so vom 23.07.2001 und 

17.11.2001, wiesen den Betroffenen Dr. Pröhl als Vorstand der B&B 

gerRelations AG aus.31 Das Schreiben vom 23. Juli 2001 war unter anderem 

Thema eines Gespräches am 23.08.2001, in welchem der Staatssekretär 

Döring den Betroffenen Dr. Pröhl auf dessen Bezeichnung im Briefkopf als 

„Vorstand“ ansprach. Der Staatssekretär gab sich mit der Auskunft zufrieden, 

Dr. Pröhl wäre erst „designierter Vorstand“ und arbeite noch nicht für die 

Gesellschaft.  

 

� Am 14.09.2001 stellte der Betroffene Dr. Pröhl einen Antrag auf Genehmigung 

einer Nebentätigkeit. Dieser ging der Staatskanzlei spätestens am 20.09.2002 

zu. Doch wurde er erst am 20. Februar 2002 beschieden. 

 

� Am 13. Oktober 2001 erschien ein Artikel des Schleswig-Holsteinischen 

Zeitungsverlages, der den Betroffenen Dr. Pröhl als „designierten Mit-

Geschäftsführer“ der B&B Gruppe auswies. Der Zeuge und Mitarbeiter der 

Staatskanzlei Dr. Büchmann las diesen Artikel. Ihm war zu diesem Zeitpunkt 

der Nebentätigkeitsgenehmigungsantrag des Betroffenen Dr. Pröhl bekannt. 

Der Zeuge Dr. Büchmann leitete den Artikel an die Personalabteilung weiter. 

Er kam bei der Lektüre des Artikels sogar zu dem Schluss, dass man den 

                                            
30 Protolkoll 16. Öff. Sitzung, S. 8 
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Antrag des Betroffenen Dr. Pröhl für diese Tätigkeit nicht genehmigen 

könnte.32 Unmittelbare Konsequenzen hinsichtlich des 

Genehmigungsantrages des Betroffenen Dr. Pröhl hatte dieser Artikel 

hingegen nicht. Erst durch den Anruf des Zeugen Staatssekretär Döring im 

Februar 2002 wurde das Genehmigungsverfahren wieder aktiv betrieben. 

 

2.3.2. Die FDP-Fraktion stellt fest, dass diverse Hinweise den Anschein 

rechtfertigen, dass das Angebot der B&B Gruppe mit dem Betroffenen Dr. 

Pröhl für den Erwerb des Kieler Schlosses seitens der Landesregierung 

begünstigt voran gebracht wurde. 

 

Dafür sprechen u.a. folgende Hinweise: 

 

� So wurde ein weiteres Angebot für das Kieler Schloss zugunsten des 

Angebots von B&B zurückgehalten. Nachdem am 24. August 2001 der GMSH 

ein weiteres Angebot für das Kieler Schloss angekündigt worden war33, hielt 

der Zeuge und Mitarbeiter der GMSH Jessen eben mit genau diesem Anbieter 

Rücksprache. Ergebnis dieser Rücksprache war, dass der zweite Anbieter 

sein Angebot bis Ende Oktober zurückhalten sollte, weil bis zu diesem 

Zeitpunkt geklärt sei, ob das Angebot von B&B angenommen werden 

könnte.34 

 

� Dafür, dass der Verkauf des Kieler Schlosses an B&B zielgerichtet betrieben 

wurde, sprach die Aussage des Zeugen Kruse, der zum Vertragsentwurf zum 

Erwerb des Kieler Schlosses durch B&B vom 27.11.2001 folgende Beurteilung 

abgab: „Ich habe dann erst am 06. (Dezember 2001) die Zeit gefunden, 

sowohl seinen Vermerk (Zeuge Jessen) vom 03. Dezember als auch diesen 

Vertragsentwurf vom 27. November 2001 durchzusehen. Das hat mich, 

gelinde gesagt, umgehauen, weil ich dann aus dem Vertragsentwurf heraus 

glaubte, die Zahlen verstanden zu haben. Dann habe ich eine eklige Mail an 

meinen Staatssekretär geschrieben nach dem Motto: Wenn das sowieso alles 

                                                                                                                                        
31 Umdruck 15/4056, Anlagen Nr. 37 und 71 
32 Protokoll 10. Öff. Sitzung, S.43 
33 Umdruck 15/4056, Anlage Nr. 44 
34 Umdruck 15/4056, Anlage Nr. 48 
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beschlossen ist, dann brauche ich gar nicht mehr hinzugehen. Wenn das nicht 

beschlossen ist, dann werde ich meine Meinung zum Ausdruck bringen, dass 

das Angebot Mist ist und dass es dem Land nicht dienlich ist das Kieler 

Schloss so zu verscherbeln.“35 

 

� Dafür, dass darüber hinaus ein Konkurrenzangebot nur dafür abgegeben 

wurde, um das Angebot von B&B zu unterstützen, sprach der Vermerk des 

Zeugen und Mitarbeiters der GMSH Jessen adressiert an den Staatssekretär 

Döring vom 15. Februar 2002. Dort steht: „Herr Basten ist in einer 

Veranstaltung im Kieler Kaufmann am 14.2. (2002) von Heide und von 

Landtagsabgeordneten auf das Marshall-Angebot angesprochen worden. Alle 

haben ihre Begeisterung zum Ausdruck gebracht. Darüber möchte Herr 

Basten telefonisch berichten. Ich habe mich heute mit Marschall in Verbindung 

gesetzt. Er ist sauer. Er hat das Angebot nur gemacht, weil Claus ihn darum 

gebeten hat und er davon ausgegangen war, dass sein Angebot Brückner 

stützen würde.“36  

 

2.4. Kenntnis der Ministerpräsidentin von den Nebentätigkeiten des 

Betroffenen Dr. Pröhl durch das gemeinsame Abendessen am 04.07.2001 

 

Die FDP-Fraktion kann nicht sicher feststellen, dass die Ministerpräsidentin im 

Rahmen eines gemeinsamen Abendessens am 04.07.2001 im Kieler Restaurant 

„Feld“ vom Engagement des Betroffenen Dr. Pröhl für die B&B Gruppe erfahren hat. 

Dabei kann es dahinstehen, ob es sich bei diesem Gespräch um ein privates oder 

dienstliches Treffen in privater Atmosphäre gehandelt hat. 

 

Ob die Darstellung der Ministerpräsidentin zutrifft, an diesem Abend nichts über die 

Nebentätigkeit des Betroffenen Dr. Pröhl erfahren zu haben, bleibt aber zweifelhaft. 

 

Der Betroffene Dr. Pröhl behauptete, die Ministerpräsidentin sei am Abend des 

04.07.2001 über das Vorhaben Kieler Schloss informiert worden. 

 

                                            
35 Protokoll 16. Öff. Sitzung, S. 11 
36 Umdruck 15/4056, Anlage Nr. 102 
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Die Ministerpräsidentin bestritt diese Darstellung. Sie behauptete, dass das Treffen 

der Vorbereitung einer Sitzung des Lenkungsausschusses über den Verkauf des 

„Wikingerschiffes“ der EXPO dienen sollte.  

Dabei hat die Ministerpräsidentin widersprüchliche Aussagen gemacht. Ihre 

ursprüngliche Aussage, sie habe an dem Abend entschieden, das Wikingerschiff an 

die Gemeinde Kappeln zu verkaufen37, hat sie in einer weiteren Vernehmung neu 

gefasst. Nunmehr wollte sie keine Entscheidung mehr über den Verkauf an diesem 

Abend getroffen haben. Vielmehr sollten nur noch die grundsätzlichen Kriterien für 

den Verkauf des Wikingerschiffes entschieden worden sein.38  

 

Ihre ursprüngliche Aussage hätte sich vor dem Hintergrund der Entscheidung des 

Lenkungsausschusses vom 18.07.2001 nicht aufrecht erhalten lassen. In dieser 

Sitzung entschied der Lenkungsausschuss folgendes: „Das Wikingerschiff, der Bus 

und der Anhänger sollen nach Maßgabe der Beratungen verkauft werden. Beim 

Wikingerschiff soll eine Finanzierung über öffentliche Mittel vermieden werden.39“ 

Das stand im krassen Widerspruch zu der angeblichen „Entscheidung“ der 

Ministerpräsidentin, am Abend des 04.07.2001. 

 

Für die Aussage des Betroffenen Dr. Pröhl, dass an diesem Abend über das Projekt 

Kieler Schloss gesprochen worden sein soll, sprechen hingegen einige zeitlich 

naheliegende Ereignisse. 

 

So hatte der Betroffene Dr. Pröhl kurz vor dem Abendessen des 04.07.2001 am 

30.06.2001 und am 02.07.2001 mit dem Zeugen Brückner und dem Zeugen Jessen 

das Kieler Schloss besichtigt.40 

 

Am 05.07.2001 war ein Gespräch mit dem Zeugen Dr. Büchmann vereinbart worden. 

Nach Aussage des Betroffenen Dr. Pröhl war dieses Gespräch vereinbart worden, 

um eine Genehmigung für seine Nebentätigkeit zu beantragen. Dr. Büchmann tätigte 

zu diesem Termin folgende Aussage: „Ich kann die Ereignisse nicht genau dem 

05.07. oder dem 20.09. zuordnen, weil ich diesen Termin ursprünglich völlig 

                                            
37 Protokoll 26. Öff. Sitzung, S. 31 (25.11.2002) 
38 Protokoll 56. Öff. Sitzung S. 6 (23.06.2003) 
39 Umdruck 15/4056, Anlage Nr. 35 
40 Umdruck 15/4056, Anlage Nr. 32 



 13 

vergessen hatte. Ich gehe einmal davon aus, dass er mir am 05.07. erzählt hat, dass 

er den öffentlichen Dienst verlassen möchte, dass er in die B&B Gruppe wechseln 

möchte.41“ 

 

Am 05.07.2001 wurde vom Zeugen Jessen schließlich ein Vermerk an den 

Staatssekretär Döring aufgesetzt, in dem er über B&B ausführt: „Die 

Investorengruppe ist gemessen an dem, was wir bislang an Anbietern hatten, so 

hochkarätig, dass das MFE sich schon im Vorfeld des möglichen Angebotes auf 

politischer Ebene einschalten sollte.“42 

 

Auch am 05.07.2001 riet der Zeuge Jessen dem Staatssekretär Döring zum Ausstieg 

aus den Verhandlungen mit der Firma Nord Projekt.43 

 

Da also der 04.07.2001 mitten in eine wichtige Phase für das Projekt Kieler Schloss 

und damit auch für den Wechsel vom Betroffenen Dr. Pröhl zur B&B Gruppe traf, 

spricht einiges dafür, dass der Betroffene Dr. Pröhl dies auch an diesem Abend 

angesprochen hat. 

 

Hinreichend sicher feststellen lässt sich aber nicht, ob die Darstellung der 

Ministerpräsidentin oder die des Betroffenen Dr. Pröhl für diesen Abend zutrifft. 

 

3. Folgerungen Teil A.:  

 

Die FDP-Fraktion stellt fest:  

 

3.1. Rechtsänderungen, insbesondere des Landesbeamtengesetzes, zur besseren 

Kontrolle von Nebentätigkeiten von Mitarbeitern im Landesdienst nicht 

notwendig sind. 

 

3.2. Einen Nachweis von konkret durchgeführten Nebentätigkeiten vom 

Betroffenen Staatssekretär a.D. Klaus Gärtner hat die Untersuchung nicht 

                                            
41 Protokoll 18. Öff. Sitzung, S. 38 
42 Umdruck 15/4056, Anlage Nr. 32 
43 Protokoll 14. Öff. Sitzung, S. 9 
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ergeben. Herr Dr. Pröhl hat hingegen unstrittig von seinem Dienstherrn nicht 

genehmigte Nebentätigkeiten durchgeführt.  

 

3.3. Die in der Staatskanzlei zuständigen Mitarbeiter haben zumindest grob 

fahrlässig eine zügige Bearbeitung des Nebentätigkeitsgenehmigungsantrags 

unterlassen. 

 

3.4. Der Zeuge und Staatssekretär im Finanzministerium Döring unterlies es grob 

fahrlässig, sich zeitig mit den zuständigen Mitarbeitern in der Staatskanzlei 

über die Tätigkeit des Betroffenen Dr. Pröhl für die B&B Gruppe in Verbindung 

zu setzen. 

 

3.5. Der Betroffene Staatssekretär a.D. Gärtner hätte erkennen können, wenn 

nicht müssen, dass der Betroffene Dr. Pröhl eine Tätigkeit für die B&B Gruppe 

aufgenommen hatte. 

 

3.6. Es ist nicht verwunderlich, dass jemand in der Situation des Betroffenen Dr. 

Pröhl zumindest das Gefühl der Duldung seines Verhaltens gehabt haben 

könnte. Zu viele Stellen und Mitarbeiter im Landesdienst wußten frühzeitig von 

seinem Engagement in Sachen „Kieler Schloss“ Bescheid. Ein entsprechender 

Antrag auf Genehmigung einer Nebentätigkeit war gestellt worden, keine 

negative Reaktion erfolgte. Der Betroffene Dr. Pröhl blieb hingegen bis weit in 

den November 2001 hinein weiter an Besprechungen und Verhandlungen 

bezüglich des Verkaufs des Kieler Schlosses beteiligt. 

 

3.7. Die Untersuchung des Komplexes lässt viele Zweifel über den tatsächlichen 

Ablauf der Geschehnisse offen.  

 

3.8. Die Frage, inwieweit die Ministerpräsidentin Kenntnisse von den 

ungenehmigten Tätigkeiten Dr. Pröhls hatte, bleibt offen. Auf die 

Beantwortung dieser Frage kommt es aber letztlich nicht an. Entscheidend ist 

die Frage, wie eine Landesregierung organisiert ist, wenn für diverse Stellen 

offenkundig war bzw. sein musste, dass ein bekannter Mitarbeiter der 

Staatskanzlei in Verhandlungen mit obersten Landesbehörden für eine private 
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Firma auftritt und dies ohne eine entsprechende Reaktion des Dienstherrn 

bleibt. 
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Teil B. : Auswahl eines Mittelbewirtschaftungs- und 

Kostenrechnungssystems 

 

1. Auftrag 

 

Der Auftrag des Landtages lautet: 

 

„Zu untersuchen sind die Umstände und Hintergründe der Auswahl eines 

Mittelbewirtschaftungs- und Kostenrechnungssystems für die Landesverwaltung 

durch das Ministerium für Finanzen und Energie. 

 

Der Untersuchungsauftrag umfasst die Auswahl des externen Beraters für das 

Vergabeverfahren, die Vertragsverhandlungen vor, während und nach der 

Entscheidung für die Software SAP R/3 sowie alle sonstigen Vorgänge, die in diesem 

Zusammenhang geführt wurden.  

 

Weiterhin erfasst der Untersuchungsauftrag die Fragen, ob der Landtag und seine 

Ausschüsse durch die Landesregierung über diese Vorgänge wahrheitsgemäß und 

vollständig unterrichtet, und die Beschlüsse des Landtages und seiner Ausschüsse 

eingehalten wurden. 

 

Insbesondere sind folgende Fragen zu klären:  

 

1. Durch wen, wann, auf welchem Wege, in welchem Umfang, in welcher Form und 

mit welchem Hintergrund 

 

• erfolgte eine vergaberechtliche Beurteilung der Auswahl eines 

Sachverständigen, der die Ausschreibung und die Vergabe eines IT-

Verfahrens für ein dezentrales Mittelbewirtschaftungsverfahren (dMB) und für 

die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) vorbereiten sollte? 

• erfolgte die Vergabe von Aufträgen zur Einführung eines entsprechenden IT-

Verfahrens an die Unternehmen SAP, debis und andere? 
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• wurden im Anschluss an die jeweilige Auswahl Verträge mit Beratern, debis, 

SAP, der Freien und Hansestadt Hamburg und der Datenzentrale Schleswig-

Holstein oder anderen geschlossen? 

• wurden Absprachen oder Vereinbarungen mit dem Senat der Freien und 

Hansestadt Hamburg getroffen oder wurde in sonstiger Weise Einfluss 

genommen? 

 

Sind die vergaberechtlichen Anforderungen für dieses Vorhaben eingehalten 

worden? 

 

Wann, in welchem Umfang und in welcher Form 

• �waren Mitglieder oder Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des 

Landesrechnungshofes an Beratungen oder Entscheidungen über die 

Ausschreibung oder Vergabe der vorgenannten Verfahren beteiligt? 

 

Wenn sie beteiligt waren: Wann, in welchem Umfang und in welcher Form 

haben Mitglieder oder Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des 

Landesrechnungshofes Mitglieder oder Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des 

Rechnungshofes der Freien und Hansestadt Hamburg über ihre Beteiligung 

an diesen Beratungen und Entscheidungen informiert? 

 

• �haben Mitglieder oder Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Rechnungshofes 

der Freien und Hansestadt Hamburg Mitglieder oder Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeiter des Landesrechnungshofes über ihre Beteiligung an Beratungen 

und Entscheidungen über die Ausschreibung oder Vergabe der vorgenannten 

Verfahren im Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg informiert? 

 

2. Welche haushaltsrechtlichen Auswirkungen und wirtschaftlichen bzw. 

tatsächlichen Konsequenzen haben bzw. hatten die in diesem Zusammenhang 

getroffenen Entscheidungen? Welche Alternativen hätte es gegeben? 

 

3. Wurden im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorgängen die Vorgaben der 

Landeshaushaltsordnung, der Haushaltsgesetze, des 

Landesrechnungshofgesetzes, der Vergabeordnungen oder anderer 



 18 

einschlägiger Vorschriften eingehalten? 

 

Welche Kriterien waren für die Vergabe des Auftrags maßgeblich? 

 

Welchen Einfluss haben der Auftragnehmer oder andere Personen auf das 

Vergabeverfahren genommen?  

 

Wann und auf welche Weise wurden die Mitglieder des Schleswig-Holsteinischen 

Landtages von den vorgenannten Vorgängen informiert? 

 

Welche sonstigen Geschäftsbeziehungen bestehen oder bestanden mit den 

Auftragnehmern bzw. verbundenen Unternehmen und dem Land Schleswig-

Holstein? 

 

Wurden von Mitgliedern der Landesregierung oder ihren Mitarbeitern während 

des Vergabeverfahrens auch in anderer Sache Verhandlungen mit den 

Auftragnehmern bzw. verbundenen Unternehmen geführt? 

 

3.a Wurden die in das ausgewählte System gesetzten Erwartungen erfüllt? 

 

4. In welchem Umfang, auf welche Weise und in welcher Form haben 

Staatssekretär a. D. Dr. Joachim Lohmann, weitere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, Mitglieder der Landesregierung oder des Landesrechnungshofes oder 

andere Personen Einfluss auf die Auftragsvergabe genommen? 

 

5. Welche ehemaligen und/oder derzeitigen Mitglieder, Mitarbeiterinnen oder 

Mitarbeiter der Landesregierung oder des Landesrechnungshofes, Mitglieder des 

Schleswig-Holsteinischen Landtages oder weitere Personen hatten zu welchem 

Zeitpunkt in welcher Form und mit welchem Hintergrund Kenntnisse von diesen 

Vorgängen und nahmen darauf Einfluss? 

 

6. Welche Mitglieder, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Landesregierung oder 

weitere Personen hatten zu welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang, in welcher 

Form und mit welchem Hintergrund Kenntnis von Beraterverträgen oder anderen 
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wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Anbietern bzw. Lieferanten der o.g. 

Leistungen sowie verbundenen Unternehmen und Staatssekretär a.D. Dr. 

Joachim Lohmann oder anderen Personen und zu welchem Zeitpunkt, in 

welchem Umfang, in welcher Form und mit welchem Hintergrund haben sie diese 

Kenntnisse an wen weitergegeben? 

 

7. Wurden im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorgängen ehemaligen oder 

derzeitigen Mitgliedern, Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der Landesregierung 

oder weiteren Personen Zuwendungen jedweder Art bzw. Vergünstigungen durch 

Dritte in Aussicht gestellt oder gemacht bzw. Verträge mit ihnen jedweder Art 

geschlossen oder in Aussicht gestellt? 

 

Wenn ja, mit welchem Hintergrund, in welcher Form, zu welchem Zeitpunkt und in 

welchem Umfang? Wer hatte hiervon zu welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang, 

in welcher Form und mit welchem Hintergrund Kenntnis bzw. hat diese 

Kenntnisse an wen weitergegeben? 

 

8. Wurden die im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorgängen von der 

Landesregierung angelegten Akten bzw. elektronisch gespeicherten Vorgänge 

vollständig und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften geführt? 

 

9. Welche Schlussfolgerungen sind aus der Untersuchung zu ziehen?“ 44 

 

 

 

                                            
44  Schleswig-Holsteinischer Landtag, Landtags-Drucksache 15/2404 vom 12.04.2002, Antrag der 

Fraktion der CDU, Zweiter Parlamentarischer Untersuchungsausschuss, S. 3-6; 
Schleswig-Holsteinischer Landtag, Landtags-Drucksache 15/2404 vom 26.04.2002, Antrag der 
Fraktion der SPD, Zweiter Parlamentarischer Untersuchungsausschuss. 
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2. Ergebnisse und Bewertungen der FDP-Fraktion im Schleswig-

Holsteinischen Landtag  

 

2.1. Sachverhalt 

 

Die FDP-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag (FDP-

Landtagsfraktion) legt ihren Bewertungen der Auswahl eines 

Mittelbewirtschaftungs- und Kostenrechnungssystems die Sachverhalte zu 

Grunde, die der Landesrechnungshof und die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt 

haben.  

 

Der Landesrechnungshof gewann seine Erkenntnisse, als er prüfte, wie ein 

System zur Mittelbewirtschaftung und zur Kostenrechnung für die 

Landesverwaltung ausgewählt wurde. Er hat das Ergebnis dieser Prüfung in 

seine Bemerkungen 2002 aufgenommen.45  

  

Die Staatsanwaltschaft Kiel gewann ihre Erkenntnisse, als sie wegen des 

Verdachts der Untreue und/oder der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit 

der Auswahl eines Mittelbewirtschaftungs- und Kostenrechnungssystems 

vorprüfte und ermittelte.46 

 

Aus Sicht der FDP-Landtagsfraktion hat der Untersuchungsausschuss 

bezüglich der Auswahl eines Mittelbewirtschaftungs- und 

Kostenrechnungssystems keine zusätzlichen relevanten Sachverhalte 

ermittelt. 

 

 

                                            
45  Vgl. Landesrechnungshof Schleswig-Holstein, Bemerkungen 2002 mit Bericht zur 

Landeshaushaltsrechnung 2000 vom 06.03.2002, Kap. 10, S. 85-106. Im Weiteren im Text zitiert 
als LRH 2002. 

46  Vgl. Staatsanwaltschaft Kiel, Verfügung, Az – 590 Js 11199/02 vom 27.06.2003, S. 1-55, zitiert 
nach: Schleswig-Holsteinischer Landtag, Umdruck 15/4254 vom 19.02.2004, Beweisantrag der 
CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag zum Zweiten Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss, Anlage 50. 
Im Weiteren im Text zitiert als StA 2004. 
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2.2. Bewertung 

 

2.2.1. Allgemeines 

 

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat ihre Vorprüf- und Ermittlungsverfahren wegen 

Straftaten im Zusammenhang mit der Auswahl eines Mittelbewirtschaftungs- 

und Kostenrechnungssystems abgeschlossen. Es wurde niemandem ein 

hinreichender Tatverdacht wegen einer Straftat nachgewiesen und das 

Ermittlungsverfahren gegen den Betroffenen Staatssekretär a. D. Dr. Joachim 

Lohmann wurde eingestellt (StA 2004, S. 54f.). 

 

Dass keine Straftaten begangen wurden, bedeutet keinesfalls, dass die 

Landesregierung das Mittelbewirtschaftungs- und Kostenrechnungssystem 

fehlerfrei ausgewählt hat. 

 

Der Landesrechnungshof hat im Rahmen seiner Prüfung zahlreiche Verstöße 

der Landesregierung gegen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften 

festgestellt. Nach Ansicht der FDP-Landtagsfraktion bestätigen die 

Ermittlungen des Untersuchungsausschusses diese Feststellungen des 

Landesrechnungshofes. 

 

Daraus schließt die FDP-Landtagsfraktion noch nicht, dass das ausgewählte 

System niemals die Erwartungen erfüllen wird, die die Landesregierung in das 

System setzte, als sie es auswählte. Ein abschließendes Urteil darüber kann 

nach Ansicht der FDP-Landtagsfraktion noch niemand sachlich begründen, 

denn das System ist noch nicht vollständig flächendeckend eingeführt worden. 

Und ob das System vom Land wirtschaftlich betrieben wird, ist noch nicht 

untersucht worden.47 Für ihre Beurteilung der Vorgänge zur Auswahl des  

Mittelbewirtschaftungs- und Kostenrechnungssystems hält die FDP-

Landtagsfraktion es für unerheblich, ob das System die Erwartungen der 

Landesregierung erfüllt. Entscheidend für ihre Beurteilung ist vielmehr, ob die 

Regeln für die Auswahl eingehalten oder gebrochen wurden.  

                                            
47  Vgl. Landesrechnungshof Schleswig-Holstein, Bemerkungen 2003 mit Bericht zur 

Landeshaushaltsrechung 2001 vom 27.03.2003, Kap. 17, S. 160-179. 
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2.2.2. Sachverständiger fehlerhaft ausgewählt 

 

Das Ministerium für Finanzen und Energie (Finanzministerium) entschied sich, 

die Vergabe des Auftrages für ein Mittelbewirtschaftungs- und 

Kostenrechnungssystem mit Hilfe eines externen Sachverständigen 

vorzubereiten und auszuschreiben. Bei der Ausschreibung und der Vergabe 

der Sachverständigenleistung hat es gegen die eigenen Vergabegrundsätze 

verstoßen (LRH 2002, S. 87ff.): 

 

Das Finanzministerium kann nicht nachweisen, dass es ausreichend geprüft 

hat, ob externe Beratung erforderlich war. Das Finanzministerium hat keinen 

Vergabevermerk angefertigt, Bieter berücksichtigt, obwohl sie die 

Angebotsfrist versäumt hatten, keine Eröffnungsverhandlung durchgeführt, die 

Eröffnung nicht protokolliert und die Angebote nicht gekennzeichnet. 

 

 

2.2.3. Vergabe für ein Mittelbewirtschaftungs- und Kostenrechnungssystem 

unzureichend dokumentiert 

 

Das Finanzministerium hat für die Vergabe des Mittelbewirtschaftungs- und 

Kostenrechnungssystems keinen ordnungsgemäßen Vergabevermerk 

gefertigt (LRH 2002, S. 89). Dieser ist zwingend vorgeschrieben, damit in 

Zweifelsfällen Schritt für Schritt nachvollzogen werden kann, wie und warum 

ein öffentlicher Auftrag vergeben wurde—z.B. auch von einem 

parlamentarischen Untersuchungsausschuss. 

 

 

2.2.4. Auswahl der Anbieter undurchsichtig 

 

Das Finanzministerium hat von 21 Bewerbern 16 zur Teilnahme aufgefordert. 

Warum es die anderen 5 nicht aufgefordert hat, kann es nicht konkret 

begründen. Genau diese Gründe hätten jedoch schriftlich festgehalten werden 

müssen (siehe auch 2.2.3). 

  



 23 

2.2.5. Bedeutung der Testinstallationen fragwürdig 

 

Maßgeblich für die Auswahl sollten Testinstallationen der Anbieter sein. Im 

Rahmen der Testinstallationen sollten sich die Mitglieder der interministeriellen 

Arbeitsgruppen konkret über die Produkte der Anbieter informieren können. 

 

Tatsächlich konnten die meisten Anbieter nur theoretische Konzepte 

präsentieren; nur einer konnte Testbuchungen durchführen (LRH 2002, S. 92). 

Außerdem vermerkte die Projektleiterin später schriftlich, dass die Mitglieder 

der interministeriellen Arbeitsgruppen nur wenig Zeit gehabt hätten, um die 

Testinstallationen zu besuchen (StA 2004, S. 16). Ferner wurden auch die 

Ergebnisse der Testinstallationen unzureichend protokolliert (LRH 2002, S. 

92). 

 

 

2.2.6. Finanzminister setzte Prioritäten nach vergabefremden Kriterien 

 

Aber für die Vergabe spielten die Qualität und die Ergebnisse der 

Testinstallationen sowieso keine Rolle mehr (LRH 2002, S. 93ff.).  

 

Bereits vor Beginn der Testinstallationen hatte sich das Finanzministerium 

dafür entschieden, das gleiche Produkt wie die Finanzbehörde der Freien und 

Hansestadt Hamburg vorzuschlagen. Damit kam nur noch ein Anbieter in 

Frage, die anderen hatten keine Chance mehr. 

 

 

Einen Tag nach Beginn der auf mehrere Tage angesetzten Testinstallationen 

gab der Finanzminister vor, dass das Rechnungswesen zusammen mit 

Hamburg modernisiert werden sollte. Dies stand allerdings nicht in der 

Ausschreibung seines Ministeriums. Folglich hätte die Landesregierung die 

Ausschreibung aufheben müssen, wenn sie ein rechtmäßiges 

Vergabeverfahren hätte durchführen wollen. 

 

Nach Ansicht der FDP-Landtagsfraktion ist dies der schwerwiegendste Fehler 
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der Landesregierung im gesamten Auswahlverfahren. 

 

 

2.2.7. Finanzausschuss falsch informiert 

 

Das Finanzministerium berichtete dem Finanzausschuss, dass das Land 

Anspruch auf Schadenersatz hätte, wenn der Vertragspartner sein Produkt um 

wesentliche kameralistische Funktionen erweitern wolle.  

 

Diese Information war falsch. Der Anspruch auf Schadenersatz war vertraglich 

ausdrücklich ausgeschlossen worden (LRH 2002, S. 97). 

 

 

2.2.8. Mehrfach gegen Haushaltsrecht verstoßen 

 

• Im Rahmen eines Erweiterungsvertrages verpflichtete das 

Finanzministerium das Land, 2,4 Mio. € zu zahlen, ohne vom Landtag 

hierzu ermächtigt worden zu sein (LRH 2002, S. 98).  

 

• Das Finanzministerium hat Verpflichtungsermächtigungen über 7,3 Mio. € 

in Abgang gestellt, obwohl das Land weiterhin verpflichtet war, zu zahlen 

(LRH 2002, S. 98 f.). 

 

 

• Das Finanzministerium hat Zahlungsverpflichtungen des Landes von der 

Datenzentrale vorfinanzieren lassen und dem Land so Verbindlichkeiten 

aufgebürdet, ohne vom Landtag zu dieser Kreditaufnahme ermächtigt 

worden zu sein (LRH 2002, S. 99). 

 

 

2.2.9. 413.000 € Schaden verursacht 

 

Das Finanzministerium hat 273.000 € Pfegeentgelte für Software-Lizenzen 

gezahlt, die das Land noch gar nicht in Anspruch nahm, und ohne Grund auf 
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140.000 € bei der Anrechnung von Synergieeffekten verzichtet. 

 

Zusätzlich hat das Finanzministerium dem Land geschadet, weil es bereits für 

2002 Software-Lizenzen einkaufte, die erst ab 2005 benötigt wurden. 

 

Insgesamt beziffert der Landesrechnungshof den Schaden auf 511.000 € 

(LRH 2002. S. 103f.) 

 

 

2.2.10. Zusammenfassende Bewertung 

 

Die Auswahl eines neuen Mittelbewirtschaftungs- und 

Kostenrechnungssystems für die Landesverwaltung war ein umfangreiches 

und komplexes Beschaffungsprojekt des Landes. Dass die Landesregierung 

hierbei so viele Fehler gemacht hat, führt die FDP-Landtagsfraktion im 

Wesentlichen auf drei Gründe zurück: 

 

• Erstens hat die Landesregierung offensichtlich den Umfang und die 

Komplexität des Projektes unterschätzt. Sie hat sich deshalb zu kurze 

Fristen gesetzt, dem Projekt zu wenig Ressourcen zugeordnet und den 

Projektfortschritt ungenügend überwacht. 

 

• Zweitens hat die Landesregierung es versäumt, genügend Mitarbeiterinnen 

und/oder Mitarbeiter mit vergaberechtlichen Kenntnissen in das Projekt 

einzubinden. 

 

• Drittens hat der Finanzminister die Ausschreibung nicht aufheben lassen, 

obwohl er nachträglich ein Vergabekriterium vorgab, das nicht in der 

Ausschreibung vorkam. 

 

Nach Ansicht der FDP-Landtagsfraktion hat der Finanzminister damit das 

Ausschreibungsverfahren ad absurdum geführt: Denn diese Vorgabe 

konnte nur von einem der Anbieter erfüllt werden. Alle anderen Anbieter 

hatten ab diesem Zeitpunkt keine Chance mehr—unabhängig von den 
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Behauptungen der Projektverantwortlichen während ihrer Anhörungen vor 

dem oder Vernehmungen durch den Untersuchungsausschuss. 

 

 

3. Folgerungen 

 

Die FDP-Landtagsfraktion folgert aus alledem,  

 

• dass Landesregierungen zukünftig die Vergabe öffentlicher Aufträge so 

organisieren müssen, dass die Einhaltung des Vergaberechtes nicht nochmals 

schon daran scheitert, dass die Verantwortlichen für eine Vergabe das 

Vergaberecht nicht gut genug kennen, 

 

• dass umfangreiche und komplexe Vorhaben zur Modernisierung der 

Verwaltung des Landes zukünftig wesentlich sorgfältiger vorbereitet und 

verwirklicht werden sollen, als die Landesregierung es bei der untersuchten 

Auswahl eines Mittelbewirtschaftungs- und Kostenrechnungssystems tat,  

 

• dass keine Landesregierung dagegen gefeit ist, dass führende Mitglieder der 

Landesregierung sich über das geltende (Vergabe-)Recht hinwegsetzen, weil 

sie meinen, es sei in einer konkreten Lage besser für das Land, wenn sie sich 

nicht an das geltende (Vergabe-)Recht halten, sondern als führendes Mitglied 

der ausführenden Staatsgewalt das geltende (Vergabe-)Recht brechen. 
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SSW-Landtagsgruppe 

Flensburg, 30. September 2004 

 

Bewertung 2. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss 

der 15. Wahlperiode 

 

Der Zweite Parlamentarische Untersuchungsausschuss hat in seiner 85. nicht-

öffentlichen Sitzung am 27. September 2004 den Abschlußbericht des Vorsitzenden 

einstimmig verabschiedet. Der Bericht fasst auf eine sehr lesbare Weise die vom 

Ausschuss gesammelten Erkenntnisse zusammen, die dieser in fast 30 monatiger 

Arbeit zusammen trug. Mittels dieses Berichtes ist es möglich, die Geschehnisse 

nachzuvollziehen. 

 

In diesem Zusammenhang möchte die SSW-Landtagsgruppe dem Ausschussge-

schäftsführer und dem Ausschusssekretariat seinen Dank für die umsichtige und 

gute Arbeit ausdrücken. 

 

Verlauf der Untersuchung 

Bereits beim ersten Einsetzungsbeschluss des 2. Parlamentarischen Untersu-

chungsausschusses stand eine Zweiteilung der Untersuchung fest: zunächst sollten 

die Nebentätigkeiten von Dr. Karl Pröhl untersucht werden. Anschließend sollte den 

Problemen bei der Beschaffung eines neuen Computerprogramms nachgegangen 

werden, die mit dem Namen des ehemaligen Staatssekretärs Dr. Joachim Lohmann.  

 

Der Untersuchungsausschuss hat beide Untersuchungsaufträge weitgehend unab-

hängig voneinander bearbeitet.  

 

Der Untersuchungsauftrag ist dem Abschlußbericht zu entnehmen. Der SSW hat 

sich bei der Konkretisierung des Untersuchungsauftrages am 21. Februar 2003 der 

Stimme enthalten, weil er zum damaligen Zeitpunkt keine Veranlassung sah, die Un-

tersuchung auf den gesamten Verlauf der EXPO auszuweiten. Auch im späteren 

Verlauf der Untersuchungen ergaben sich keine entsprechenden Hinweise, dass es 
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bei der Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein an der EXPO 2000 zu Unregel-

mäßigkeiten gekommen ist. 

 

 

Erster Untersuchungskomplex: Nebentätigkeiten des 

EXPO-Beauftragten Dr. Karl Pröhl 

 
Der erste Untersuchungskomplex sollte die Hintergründe der vermuteten Nebentä-

tigkeiten des damaligen Expo-Beauftragten der Landesregierung, Dr. Karl Pröhl, bis 

zu dessen Entlassung aufhellen. Mit diesem Komplex begann chronologisch die Ar-

beit des Untersuchungsausschusses. 

 

Dr. Karl Pröhl wurde vorgeworfen, dass er seine Stellung als Expo-Beauftragter des 

Landes nutzte, um sich Informationen zum privaten Vorteil zu beschaffen. Konkret 

ging es vor allem um die Rolle, die er bei den Verkaufsverhandlungen zum Kieler 

Schloss spielte. Dr. Pröhl wollte zusammen mit dem Hamburger Kaufmann Falk 

Brückner im Namen der „B&B“-Gruppe das Schloß erwerben. Die Verkaufsverhand-

lungen scheiterten. Daneben hat Dr. Pröhl andere nebenberuflichen Tätigkeiten ent-

faltet, die der Ausschuss untersucht hat. 

 

Motive des Handelns, wie sie von Dr. Pröhl vorgebracht wurden 

Ein Untersuchungsgegenstand war die Frage, warum Dr. Pröhl parallel zu seiner 

Tätigkeit als EXPO-Beauftragter überhaupt nach beruflichen Alternativen suchte.  

 

Der Untersuchungsausschuss gewann von Dr. Pröhl den Eindruck, dass es die Lan-

desregierung in ihrer Personalführung bei den abgeordneten Mitarbeitern des 

EXPO-Projektes an Deutlichkeit über deren weitere Verwendung hat fehlen lassen. 

Staatssekretär Uwe Döring sprach im Nachhinein von einer „extra Konstruktion“ (s. 

Protokoll der Sitzung vom  1. Juli 2002, S. 78) zwischen I-Bank, den abordnenden 

Häusern und dem EXPO-Projekt. Diese Sonderrolle hat die betroffenen Mitarbeiter 

bezüglich ihrer späteren Verwendung scheinbar irritiert. Die öffentliche Verwaltung 

ist von ihrem Charakter her geradezu darauf angewiesen, dass Verantwortlichkeiten 
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und Karrieren klar vorgegeben sind. So genannte Quereinsteiger sind heutzutage, 

wenn auch zum Leidwesen moderner Personalentwicklung, immer noch Fremdkör-

per in der Verwaltung. Als solche fühlten sich offensichtlich auch die abgeordneten 

Mitarbeiter, die für die Umsetzung der EXPO einsetzt waren. Wahrscheinlich hat 

sich Pröhl dieser Gefühlslage bedient und diese dem Ausschuss und der Öffentlich-

keit als Begründung angeboten. 

 

Dr. Pröhl hat die unklare Personalpolitik seitens seines Arbeitgebers, der Landesre-

gierung Schleswig-Holstein, ursächlich für seine Nebentätigkeiten verantwortlich 

gemacht. Nach eigener Aussage erwartete Dr. Pröhl nicht, als der damals höchst 

bezahlter Angestellte in den Reihen der Landesregierung, nach seiner Abordnung 

an die Investitionsbank wieder eine adäquate Stellung zu erhalten. Eine Entlassung 

schien ihm wahrscheinlich. Aus diesem Grund sah er sich angeblich gezwungen, 

sich nach Alternativen umzusehen. 

 

Dr. Pröhl wurde weder gekündigt („Es gab keinen dokumentierbaren Hinweis, dass 

das Dienstverhältnis beendet werden sollte.“ Aussage Klaus Gärtner am 4. Novem-

ber 2002, Protokoll, S. 11) noch hat er gekündigt. 

 

Der SSW folgt daher den Argumenten von Dr. Pröhl nicht. Sie sind nicht stichhaltig. 

Die dem Ausschuss geschilderte Rechtslage1 lässt eine Entlassung aufgrund einer 

Abordnung gar nicht zu (s. auch Protokoll der Sitzung vom 17. Juni 2002, S. 26) . 

Insofern war Pröhls Stelle gewährleistet. 

 

Nebentätigkeiten 

Allein die Tatsache, dass Pröhl nicht nur das Engagement innerhalb der „B&B“-

Gruppe voran getrieben hatte, sondern in zahlreichen anderen Aktivitäten verstrickt 

war, ist Beleg genug für eine mögliche andere Motivlage als die, sich eine alternati-

                                                
1  In diesem Zusammenhang war auch die Rede von einer Abfindung. Der damals 
zuständige Abteilungsleiter in der Staatskanzlei hat in seiner Aussage vor dem Aus-
schuss deutlich gemacht, dass ein derartiges Vorgehen unüblich ist („Ich kenne kei-
nen Tatbestand, wonach man eine Abfindung bezahlt, wenn jemand aus dem Lan-
desdienst ausscheidet.“;  Protokoll der Sitzung vom 17. Juni 2002, S. 27). 
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ve Beschäftigungsmöglichkeit zu verschaffen. Dr. Pröhl wurde vom Ausschuss dazu 

befragt, machte aber an dieser Stelle von seinem Recht der Aussageverweigerung 

Gebrauch - und das auf mehrere Fragen (s. Protokoll der Sitzung vom 29.9. 2003, S. 

44ff). Der Ausschuss ist bei der Klärung dieser Fragen auf den Ausgang gerichtli-

cher Verfahren angewiesen, um ein abschließendes Bild zu erhalten. 

 

Der SSW kann die Begründung der Kündigung nachvollziehen, die die Landesregie-

rung Dr. Pröhl ausgesprochen hat (s. Abschlußbericht). Dr. Pröhl hat neben seiner 

Tätigkeit als EXPO-Beauftragter Nebengeschäfte betrieben und diese Tätigkeiten 

seinem Arbeitgeber nicht angezeigt bzw. gezielt seine amtsgerichtlichen Eintragun-

gen verschwiegen (s. auch Protokoll der Sitzung am 19. August 2002, S. 51). Dr. 

Pröhl ist seit dem 15. November 2003 nicht mehr im Landesdienst tätig. 

 

Strukturprobleme in der Staatskanzlei 

Der SSW sieht es als bewiesen an, dass Dr. Pröhl neben seiner Tätigkeit als EXPO-

Beauftragter Nebentätigkeiten betrieben hat, ohne dieses seinem Arbeitgeber anzu-

zeigen.  

 

Dr. Pröhl kam bei seinem Vorgehen eine Struktur entgegen, die der Staatssekretär 

a.D. Klaus Gärtner zu verantworten hat. Gärtner hat sich als Chef der Staatskanzlei 

stets für eine flexible Verwaltung eingesetzt, die sich auch unabhängig von Vermer-

ken und Zuständigkeiten im wahrsten Sinne des Wortes unbürokratisch verhält (s. 

Protokoll der Sitzung vom 4. November 2002). Er hat dabei billigend in Kauf ge-

nommen, dass abseits verwaltungstechnischer Vorgaben agiert werden konnte. Das 

öffnet Freiräume, die wiederum ausgenutzt werden können. Das war bei Pröhl offen-

sichtlich der Fall. Ein „Hans Dampf in allen Gassen“, der sowohl für die Betreuung 

von EXPO-Sponsoren als auch für Gesundheitsprojekte im Nahen Osten eingesetzt 

wurde (s. Aussagen Klaus Gärtner, Protokoll der Sitzung am 4. November, S. 32).2, 

kann ziemlich schnell auf die Idee kommen, sich selbständig neue Themenfelder zu 

                                                
2 Klaus Gärtner nannte diese Praxis eine „Umwegkontaktaufnahme“, s. Protokoll der 
Sitzung vom 4. November 2002, S. 26 
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erschließen. Und genau das ist auch passiert. Hier hat die politische Steuerung ver-

sagt. 

 

Staatssekretär Uwe Döring hat dabei eine Verquickung von Privatinteresse und öf-

fentlicher Stellung bei Dr. Pröhl entdeckt und diesen nach eigener Aussage gebeten, 

sich aus den Verkaufsverhandlungen um das Kieler Schloss herauszuhalten (s. Pro-

tokoll der Sitzung vom 1. Juli 2002, S. 12f und S. 23, sowie Abschlußbericht). Haupt-

verantwortlich war aber der Dienstvorgesetzte; im Fall Pröhl der Chef der Staats-

kanzlei, Klaus Gärtner.  

 

Handlungsdruck für Klaus Gärtner durch Erwähnung Pröhls im Briefkopf? 

Dr. Pröhl hat sich bereits, bevor die Verkaufsverhandlungen um das Kieler Schloss 

begannen, vertraglich an die B&B-Gruppe gebunden (s. Abschlußbericht). Dieses 

Engagement schlug sich auch auf den Geschäftspapieren der Firma nieder, auf de-

nen Dr. Pröhl namentlich genannt wurde. 

 

Schreiben auf eben diesen Geschäftspapieren gingen auch an Klaus Gärtner, unter 

anderem mit der Bitte, einen Aufsichtsratsposten zu übernehmen. Gärtner hat dieses 

Ansinnen abgelehnt, ohne dass ihm überhaupt aufgefallen war, dass Dr. Pröhl na-

mentlich genannt worden war (s. Aussagen Klaus Gärtner, Protokoll der Sitzung am 

4. November 2002, S. 10).  

 

Dabei stellt sich die Frage, ob Klaus Gärtner allein aus der Nennung Pröhls in einem 

Briefkopf eine Verantwortung zum Handeln erwuchs? Gärtner hat glaubwürdig dar-

gestellt, dass er entsprechende Hinweise übersehen hat. Es entspricht der Alltagser-

fahrung, dass derartige Informationen, die sich nicht inhaltlich auf einen Brief erstre-

cken, durchaus im täglichen Briefverkehr übersehen werden können. 

 

Rolle Klaus Gärtners als Dienstvorgesetzter 

Der Ausschuss ist auch der Frage nachgegangen, ob Mitglieder der Landesregie-

rung nicht nur von den Nebengeschäften Dr. Pröhls wussten, sondern sie auch be-

wusst unterstützten. Ein Hinweis kam dabei von Falk Brückner. Er hatte vor dem 
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Ausschuss ausgesagt, dass Gärtner die Verkaufsverhandlungen an „B&B“ bewusst 

nach vorne getrieben hat, um seiner Ehefrau eine Beschäftigung zu verschaffen (s. 

Protokoll der Sitzung vom 16. September, S. 10). Diese Aussage stuft der SSW als 

unglaubwürdig ein. 

 

Der Ausschuss konnte im Laufe seiner Arbeit keine stichhaltigen Beweise dafür fin-

den, dass Gärtner bereits frühzeitig in die Aktivitäten Pröhls eingeweiht war oder 

diese eventuell sogar gebilligt hat. Eine Benachteiligung von Mitbewerbern konnte 

nicht nachgewiesen werden (s. auch Abschlußbericht). 

 

Dennoch hat Klaus Gärtner Fehler gemacht. Der Chef der Staatskanzlei war einer-

seits krankheitsbedingt und andererseits durch seinen Führungsstil nicht in der La-

ge, den Überblick über alle Aktivitäten von Pröhl zu behalten. Viele Informationen 

sind um ihn herum gegangen. Nach eigener Aussage ließ Gärtner Pröhl „an langer 

Leine“ (Protokoll der Sitzung am 4. November 2002, S. 31). Dadurch hat Gärtner das 

Problem der Verquickung von Privatem und Beruflichem bei seinem Untergebenen 

Karl Pröhl zu spät erkannt. Gärtner hat daraus die politischen Konsequenzen gezo-

gen und wurde am 15. April 2002 in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Das ge-

schah, bevor der Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufgenommen hat. 

 

Teil der politischen Bewertung der Vorgänge um den beinahe geglückten Verkauf 

des Kieler Schlosses an „B&B“ wird es sein müssen, die im wahrsten Sinne des 

Wortes kopflose Struktur der Staatskanzlei genauer zu analysieren. 

 

Rolle von Heide Simonis 

Ministerpräsidentin Heide Simonis hat in Abstimmung mit dem Chef der Staatskanz-

lei die Entlassung von Dr. Pröhl betrieben. Dies lässt die Vermutung zu, dass Minis-

terpräsidentin Simonis früher als von ihr angegeben von dem Engagement Pröhls 

bei „B&B“ Kenntnis gehabt haben könnte. 
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Der Ausschuss konnte im Laufe seiner Arbeit allerdings keine stichhaltigen Beweise 

dafür liefern, dass Ministerpräsidentin Heide Simonis bereits frühzeitig in die Aktivi-

täten Pröhls eingeweiht war oder diese eventuell sogar gebilligt hat.  

 

Dr. Pröhl argumentierte, dass er bei mehreren Gelegenheiten offen über sein ne-

benberufliches Engagement gesprochen habe und dieses ausdrücklich auch von der 

Ministerpräsidentin gebilligt worden sei. Die Aussagen über mehrere Treffen, insbe-

sondere über das „Geburtstagsessen“, das nach Simonis’ Aussage lediglich zufällig 

an ihrem Geburtstag stattfand (s. Protokoll der Sitzung vom 16. September 2002, S. 

72), dem Essen im Restaurant „Feld“ im Februar 2001 oder anlässlich eines Emp-

fanges im Gästehaus der Landesregierung wurden dem Ausschuss in zwei Versio-

nen vorgetragen.  

 

Dabei erschienen die Aussagen der Ministerpräsidentin glaubwürdig. Andere Zeu-

gen unterstützten ihre Aussagen.  

 

Nicht endgültig geklärt werden konnte die Frage, ob die Ministerpräsidentin aus an-

deren Quellen von Pröhls Aktivitäten gehört haben könnte als von Dr. Pröhl selbst. 

Dieser Frage ist der Ausschuss sehr gründlich nachgegangen, indem mehrere Zeu-

gen aus der Kieler Stadtpolitik und auch Simonis’ Wahlkreismitarbeiterin als Zeugen 

geladen und befragt wurden. Die Tatsache, dass entsprechende Gerüchte in den 

einschlägigen Kieler Kreisen („Kieler Szene“, s. auch Aussage Uwe Döring am 1. 

Juli 2002, S. 20) über das Engagement von Dr. Pröhl beim Kauf des Kieler Schlos-

ses kursierten, lassen es zwar durchaus als plausibel erscheinen, dass Simonis 

Kenntnis davon gehabt haben könnte. Eine Vermutung allein reicht zur Beweisfüh-

rung aber keineswegs aus.  

 

Der SSW hält die Aussagen von Ministerpräsidentin Simonis für glaubwürdig, dass 

sie erst im Zusammenhang mit der Nebentätigkeits-Genehmigung Kenntnis von 

Pröhls Engagement bei „B&B“ erhielt.  
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Bewertung des ersten Komplexes 

Der SSW sieht nach Abschluss des ersten Komplexes:  

a) die Absicht von Karl Pröhl als erwiesen an, dass er als Teil der „B&B“-Gruppe 

das Kieler Schloss erwerben wollte;  

b) keinen Nachweis, dass die Dienstvorgesetzten von Dr. Pröhl, nämlich Klaus 

Gärtner und Heide Simonis, von dessen Geschäften neben seiner Tätigkeit 

als EXPO-Beauftragter vor den Gesprächen bezüglich der Genehmigung der 

Nebentätigkeit Kenntnis erhalten haben.  

c) bestätigt, dass die Entscheidungsstrukturen in der Staatskanzlei nicht optimal 

waren; es gab Steuerungsprobleme bzw. ein Versagen des internen Control-

lings. 

 

 

Zweiter Untersuchungskomplex: Computer-Affäre 

 
Der zweite Untersuchungskomplex beschäftigte sich mit der so genannten „Compu-

ter-Affäre“.  

 

Als die Vorwürfe gegen Staatssekretär Dr. Lohmann bekannt wurden, hat der Land-

tag im Finanzausschuss alle Vorgänge zeitnah und sachkundig aufgearbeitet. Die 

Probleme bei der Beschaffung eines modernen Computersystems wurden mit Unter-

stützung des Landesrechungshofes offen und profund thematisiert. Der Finanzaus-

schuss hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, als ob Informationen bewusst zu-

rückgehalten wurden. Nach den Sitzungen des Finanzausschusses stand fest, dass 

weder Bestechlichkeit noch persönliche Bereicherung in diesem Zusammenhang 

eine Rolle gespielt haben.  

 

Der Untersuchungsausschuss konnte in seinen Befragungen keine Erkenntnisse 

erlangen, die über den Wissenstand hinausreichen, den der Finanzausschuss be-

reits erlangt hatte. Im Gegenteil, alle Mitglieder des Ausschusses, die die Verhand-

lungen des Finanzausschusses nicht mitverfolgt haben, mussten sich erst auf den 

bereits erarbeiteten Wissenstand bringen lassen. Wie von vornherein zu erwarten 
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war, förderten die Befragungen der Zeugen und der Betroffenen keine neuen Er-

kenntnisse zu Tage.  

 

Die Verantwortlichkeits- und Weisungsstrukturen innerhalb des Finanzministeriums 

erwiesen sich als unangemessen für ein derartiges Projekt und als teilweise dilettan-

tisch (s. Aussage Lohmann). Lohmanns Nachfolger Staatssekretär Uwe Döring hat 

die Linienverantwortung beendet und durch genau festgelegte Verantwortlichkeit im 

Rahmen einer formalen Arbeitsgruppe ersetzt. Die Arbeitsgruppe wurde mit der Auf-

gabe der Beschaffung und Betreuung des neuen Computerprogramms betraut. Das 

begrüßt der SSW. 

 

Bewertung des zweiten Komplexes 

Der SSW sieht nach Abschluss des zweiten Komplexes:  

a) keinen neuen Erkenntnisgewinn durch die Befragungen des Parlamentari-

schen Untersuchungsausschusses;  

b) bestätigt, dass die Entscheidungsstrukturen im Finanzministerium nicht den 

Anforderungen gerecht wurden, die an ein transparentes und effektives  Ver-

waltungshandeln gestellt werden müssen. Inzwischen wurden sie verändert; 

c) keine neuen Hinweise darauf, dass sich Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des 

Ministeriums persönlich bereichert haben oder einen Mitbewerber ungerecht-

fertigterweise bevorzugt haben. 

d) das neue Vergaberecht als eine Chance, bei zukünftigen Beschaffungsvor-

gängen mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. 

 

 

Abschlussbemerkungen 

 
Abschließend einige Bemerkungen zum Charakter der Arbeit im Untersuchungsaus-

schuss.  

 

Der Untersuchungsausschuss hat nach fast 30 Monaten Arbeit seinen Auftrag ab-

schließen können. Einige wenige offene Fragen blieben, so die nach der Rechtmä-
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ßigkeit der Verweigerung der Terminkalender der Ministerpräsidentin und des ehe-

maligen Chefs der Staatskanzlei. Diese Fragen harren der gerichtlichen Klärung. 

 

Der Ausschuss hat nicht unvoreingenommen agiert. So gab es eine Reihe pauscha-

ler Verdächtigungen. So wurde beispielsweise vermutet, dass ein „Kieler Sumpf“ 

existiert, in dem Günstlingswirtschaft herrscht. Das konnte an keiner Stelle belegt 

werden.  

 

Die Untersuchungen im Rahmen des 2. Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses hat dem Parlament einen Einblick in das Regierungshandeln und die tägli-

che Praxis gewährt. Dabei wurden, bei aller thematischen Verschiedenheit der bei-

den Untersuchungskomplexe, durchaus systematische Gemeinsamkeiten erkennbar. 

Diese lassen den Rückschluss zu, dass sie auf einer allgemeinen Praxis fußen, wie 

sie in der Landesregierung üblich ist. Selbstverständlich bleibt es der politischen 

Bewertung vorbehalten, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.  

 

Grundsätzlich möchte der SSW einige weitere Hinweise geben, die auf den Er-

kenntnissen und Erfahrungen aus der Arbeit des 2. Parlamentarischen Untersu-

chungsausschuss beruhen: 

1. Die Transparenz des Regierungshandelns insbesondere gegenüber dem Par-

lament sollte verbessert werden. Weiter sollten die Verwaltungsstrukturen im 

Regierungsapparat ständig in Frage gestellt und optimiert werden. 

2. Die horizontale Kommunikation unter den Ressorts hat – zumindest was den 

vom Ausschuss untersuchten Zeitraum betrifft – nur unzureichend statt ge-

funden. Die Koordinierung durch die Staatskanzlei war suboptimal. 

3. Die Steuerung hat bei der Vergabe von Aufgaben, die nicht ins Muster tägli-

chen Verwaltungshandelns passen (EXPO-Projekt, Veräußerung Kieler 

Schloss, Beschaffung eines neuartigen Computerprogramms), versagt. Das 

erscheint umso problematischer, als diese Aufgaben in ihrer Zahl und Bedeu-

tung zunehmen werden. Personen wurden mit Sonder-Aufgaben betraut, oh-

ne dass sie auf unterstützende Strukturen zurückgreifen konnten oder in ver-

bindliche Rückkoppelungen eingebunden waren. 
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4. Die gewonnenen Erkenntnisse des 2. Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses stehen in keinem Verhältnis zum über mehrere Jahre getätigten 

Aufwand. Hierzu stellt der SSW fest, dass mit der Festlegung eines Untersu-

chungsgegenstandes sehr sorgsam umgegangen werden muss und man auf 

schon vorhandene Erkenntnisse (hier aus dem Finanzausschuss) vor einer 

solchen Untersuchung zurückgreifen sollte.  

5. Der sehr lange Verlauf der Arbeit hat eine unzumutbare Belastung für einzel-

ne Zeugen nach sich gezogen. Generell unterscheidet sich die Befragung vor 

einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss von einer Zeugenver-

nehmung vor Gericht. Dieser Tatsache wurde zum Bedauern des SSW aller-

dings nicht immer Rechnung getragen. 



 



 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahmen 



 

















 



































Anhang 
 
I. Anlagen zum Verlauf des Untersuchungsausschussverfahrens 
 
Anlagen Nr. Thema Drucksache/Umdruck 

1. Antrag der Fraktion der CDU auf Einsetzung des 
Zweiten Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schusses 

Drucksache 15/1785 

2. Antrag der Fraktion der SPD zu Konkretisierun-
gen und Erweiterungen des Untersuchungsge-
genstandes im Antrag der CDU-Fraktion (Druck-
sache 15/1785) 

Drucksache 15/1803 (neu) 

3. Dringlichkeitsantrag der Fraktion der CDU zur 
Konkretisierung des dem Zweiten Parlamentari-
schen Untersuchungsausschusses erteilten Unter-
suchungsauftrag 

Drucksache 15/2404 

4. Bericht und Beschlussempfehlung des Innen- und 
Rechtsausschusses zum Antrag der CDU-
Fraktion (Drucksache 15/2404)  

Drucksache 15/2466 

5. Schreiben der Chefin der Staatskanzlei vom 
16. Januar 2003 

Umdruck 15/2910 

6.  Zweiter Parlamentarischer Untersuchungsaus-
schuss, hier: Unbestimmtheit des Untersuchungs-
auftrages - Stellungnahme des Innenministeriums 

Umdruck 15/2927 

7. Zweiter Parlamentarischer Untersuchungsaus-
schuss/15. WP, hier: Vorlage der Terminkalender 
- Schreiben der Chefin der Staatskanzlei, einge-
gangen beim Landtag am 2. Juni 2003 

Umdruck 15/3435 

8. Schreiben der Ministerpräsidentin - eingegangen 
beim Landtag am 13. Juni 2003 - Vorlage von 
Unterlagen 

Umdruck 15/3495 

9. Fehlblatt über die Entheftung von 53 Blatt aus 
Akten als „Sammlung zur Verwertung/Verkauf 
Kieler Schloss“ 
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II. Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
 
 
Anlagen Nr. Thema Umdruck 

10. Zeugnisverweigerungsrecht der Ehefrau eines Betrof-
fenen 

15/2208 

11. Möglichkeiten und Grenzen der Vernehmung des Be-
troffenen als Auskunftsperson 

15/2264 

12. Teilnahme des Landesrechnungshofes an den nicht 
öffentlichen Sitzungen des Zweiten Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses/Akteneinsichtsrecht des 
Landesrechnungshofes 

15/2308 

13. Antrag eines Betroffenen auf Auslagenerstattung 15/2406 

14. Herausgabe von Unterlagen durch Landesregierun-
gen/Bundesregierung sowie nachgeordnete Behörden 

15/2524 

15. Vereinbarkeit der Beweisanträge mit dem Untersu-
chungsgegenstand 

15/2736 

16. Behandlung der Beweisanträge der qualifizierten Min-
derheit im Untersuchungsausschuss 

15/2740 

17. Mehrheitserfordernisse bei der Durchsetzung von Be-
weisanträgen 

15/2824 

18. Vertretungsregelung anlässlich der Durchführung des 
so genannten Obleuteverfahrens 

15/2945 

19. Zweiter Parlamentarischer Untersuchungsausschuss; 
Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion (Drs. 15/2404); 
Fragen der SPD-Fraktion (Umdruck 15/2978) 

15/3037 

20. Zweiter Parlamentarischer Untersuchungsausschuss; 
Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion (Umdruck 
15/2978); Fragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

15/3040 

21. Zweiter Parlamentarischer Untersuchungsausschuss; 
Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion (Drs. 15/2404); 
ergänzende Frage der SPD-Fraktion 

15/3042 

22. Konkretisierung des Einsetzungsbeschlusses, hier: Er-
neuerung der Aussagegenehmigungen sowie Neufas-
sung der Beschlüsse über beigezogene Akten 

15/3096 

23. Beweisantrag der CDU-Landtagsfraktion vom 
28. Februar 2003 

15/3153 

24. Herausgabeverlangen der Abzeichnungsleisten sämtli-
cher Ausfertigungen des Protokolls der Kabinettssit-
zung vom 12. Februar 2002 

15/3254 

25. Zur nachträglichen Abänderung der auf Antrag der 
privilegierten Minderheit zustande gekommenen Be-
weisbeschlüsse 

15/3509 
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26. Verwertbarkeit der Aussage von Frau Pröhl 15/3812 

27. Zulässigkeit des Beweisantrages betreffend die Ermitt-
lungstätigkeit eines Untersuchungsausschussmitglieds 
hier: Beweisantrag der SPD-Landtagsfraktion zur La-
dung von Herrn Rechtsanwalt Dr. Wolf Stähr 

15/3836 

28. Zur Verpflichtung des Untersuchungsausschusses, ihm 
bekannt gewordene Straftaten zur Anzeige zu bringen 

15/3942 

29. Aussagepflicht des Vizepräsidenten des Landesrech-
nungshofs betreffend seine Kenntnisse über Kabinetts-
vorlagen der Landesregierung 

15/4055 

30. Gutachterliche Stellungnahme zu § 353d Nr. 3 Strafge-
setzbuch (StGB) bezüglich des Abschlussberichts des 
Untersuchungsausschusses 

15/4054 

31. Zulässigkeit der Verlesung von Urkunden als Beweis-
mittel für den Abschlussbericht des 2. Parlamenta-
rischen Untersuchungsausschusses 

15/4148 

32. Zweiter Parlamentarischer Untersuchungsausschuss 
hier: Beschluss, Presseartikel zu verlesen, die nicht als 
Beweismittel dienen (Umdruck 15/4248) 

15/4289 

33. Rechtliches Gehör gemäß § 25 Abs. 1 Untersuchungs-
ausschussgesetz (UAG) 

15/4511 

 
 



 

























 









 





















 





 



Anhang-Nr. 10 

 
 
 
 

An den 
Vorsitzenden 
des 2. Parlamentarischen Untersuchungs- 
ausschusses der 15. WP 
Herrn Thomas Stritzl, MdL 
 
im Hause 

 
      

Ihr Zeichen / vom Mein Zeichen / vom Telefon (0431) Fax (0431) Datum 

      L 201 - 274/15 988-1103 988-1250 22. Mai 2002 

            Dr. Johannes Caspar  

Zeugnisverweigerungsrecht der Ehefrau eines Betroffenen 

 

Sehr geehrter Herr Stritzl, 

 

auf die Anfrage von Herrn Wolfgang Kubicki im Rahmen des Gesprächs der Obleute 

des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses vom 15. Mai 2002 betr. das Be-

stehen eines Zeugnisverweigerungsrechts der Ehefrau eines Betroffenen nehmen 

wir wie folgt Stellung: 

 

Wird die Ehefrau als Auskunftsperson vernommen, so bestimmt sich der Umfang 

ihrer Auskunftspflicht nach § 14 Abs. 2 UAG.  

 

1. Nach § 14 Abs. 2 S. 1 UAG gilt, dass Auskunftspersonen zur Wahrheit verpflichtet 

sind. Sie können jedoch die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beant-

wortung sie selbst oder einen der in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeich-

neten Angehörigen der Gefahr aussetzen würde, wegen einer Straftat oder einer 

Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden. Diese Bestimmung ist identisch mit der Be-

stimmung des Aussageverweigerungsrechts des Zeugen im Strafverfahren nach 

§ 55 Abs. 1 StPO.  

 

Wenn die Ehefrau durch den Untersuchungsausschuss vernommen wird, steht ihr 

auf solche Fragen, deren Beantwortung geeignet ist, dazu beizutragen, dass ihr        

Ehegatte wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt werden könnte, 

das Recht der Auskunftsverweigerung zu. Das Aussageverweigerungsrecht besteht  
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dabei unabhängig davon, ob der Ehegatte als Betroffener nach § 18 UAG im Aus-

schussverfahren vernommen wird.  

 

2. Gem. § 14 Abs. 2 S 2 UAG finden daneben die Bestimmungen der §§ 52, 53, 53a 

und 76 StPO entsprechende Anwendung. Da das Untersuchungsausschussverfah-

rensrecht den Begriff des Beschuldigten nicht kennt, sondern nur zwischen Betroffe-

nen und Auskunftsperson unterscheidet, ist die entsprechende Anwendung dahin zu 

verstehen, dass das Zeugnisverweigerungsrecht des Ehegatten des Beschuldigten 

nach § 52 Abs. 1 Nr. 2 StPO auch für die Ehefrau eines Betroffenen im Untersu-

chungsausschussverfahren eingreift.  

 

Demnach kann die Ehefrau eines Betroffenen vor dem Untersuchungsausschuss ihr 

Zeugnis insgesamt gem. § 14 Abs. 2 S. 2 UAG i.V.m. § 52 Abs. 1 Nr. 2 StPO ver-

weigern, ohne dass hierfür eine Verfolgungsgefahr ihres Ehemannes glaubhaft zu 

machen ist.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

 

gez. Dr. Johannes Caspar 

(Dr. Johannes Caspar) 

 

 



Anhang-Nr. 11 

 
 
 
 
 
 

An den 
Vorsitzenden 
des 2. Parlamentarischen Untersuchungs- 
ausschusses der 15. WP 
Herrn Thomas Stritzl, MdL 
 
im Hause 

 
      

Ihr Zeichen / vom Mein Zeichen / vom Telefon (0431) Fax (0431) Datum 

      L 201 - 276/15 988-1103 988-1250 6. Juni 2002 

            Dr. Johannes Caspar  

 
Möglichkeiten und Grenzen der Vernehmung des Betroffenen als 
Auskunftsperson 
 

 

Sehr geehrter Herr Stritzl, 

 

auf die Anfrage von Herrn Neugebauer in seiner Funktion als Obmann der SPD-

Fraktion im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den rechtlichen Mög-

lichkeiten und Grenzen einer Vernehmung des Betroffenen als Auskunftsperson ge-

mäß § 18 Abs. 3 UAG nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

I. Einleitung 

 

Das Gesetz zur Regelung des Rechts der Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schüsse unterscheidet zwischen Betroffenen und Auskunftspersonen. Betroffene 

sind nach § 18 Abs. 1 UAG natürliche oder juristische Personen, gegen die sich 

nach dem Sinn des Untersuchungsgegenstands die Untersuchung richtet.  

Auskunftspersonen sind nach der Legaldefinition des § 14 Abs. 1 UAG Zeugen so-

wie Sachverständige. 

 

Gegenüber den Auskunftspersonen verfügt der Betroffene über weitergehende Ver-

fahrensrechte:  
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So ist ihm Gelegenheit zu geben, zeitlich vor den Auskunftspersonen eine zusam-

menhängende Darstellung zu geben. Der Betroffene hat das Recht auf Anwesenheit 

bei der Beweisaufnahme (§ 18 Abs. 2 UAG). Ferner steht dem Betroffenen ein Be-

weisanregungs- und Fragerecht zu, zu deren Wahrnehmung er sich eines Rechts-

beistands bedienen sowie Auskunftspersonen benennen kann (§ 18 Abs. 5 UAG). 

Gemäß § 26 Abs. 3 UAG hat der Betroffene über seinen Rechtsbeistand die Mög-

lichkeit der Akteneinsicht, soweit dies zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich 

ist und dadurch der Untersuchungszweck nicht gefährdet erscheint. Daneben kann 

der Betroffene die Protokolle über öffentliche Sitzungen einsehen. § 25 Abs. 1 UAG 

räumt dem Betroffenen vor Abschluss des Untersuchungsverfahrens die Gelegen-

heit ein, zu den betreffenden Ausführungen des Abschlussberichts innerhalb von 

zwei Wochen Stellung zu nehmen, wenn durch die Veröffentlichung des Abschluss-

berichts eine erhebliche Beeinträchtigung seiner Rechte zu befürchten ist. Nach § 

27 Absatz 3 können dem Betroffenen Auslagen, die ihm durch die Wahrnehmung 

der ihm nach dem Gesetz zustehenden Rechte entstanden sind, unter bestimmten 

Voraussetzungen ganz oder teilweise erstattet werden. 

 

II. Möglichkeiten der Vernehmung des Betroffenen als Auskunftsperson 

 

1. Zur Regelung des § 18 Abs. 3 UAG 

 

Wie auch dem Beschuldigten im Strafverfahren steht es dem Betroffenen im Unter-

suchungsausschussverfahren frei, sich zur Sache zu äußern oder zu schweigen. Die 

Angleichung des Betroffenstatus an den des Beschuldigten im Strafverfahren wird 

jedoch durch die Regelung des § 18 Abs. 3 UAG durchbrochen. Danach ist be-

stimmt, dass ein Betroffener als Auskunftsperson vernommen werden kann, wenn 

der Untersuchungsausschuss dies mit den Stimmen eines Fünftels seiner Mitglieder 

zur Aufklärung des Sachverhalts für erforderlich hält.  

 

Dem Betroffenen wird aufgrund der Verweisung über § 18 Abs. 3 UAG auf die §§ 11 

bis 14 UAG zeitlich eine Doppelrolle übertragen, aus der sich neben den Verfah-

rensrechten als Betroffener gleichsam alle Verpflichtungen aus seiner Zeugenstel-

lung ergeben: So muss der Betroffene als Auskunftsperson etwa auf Ladung vor 

dem Untersuchungsausschuss erscheinen (§ 14 Abs. 1 UAG). Ferner muss er wahr-

heitsgemäß aussagen (§ 14 Abs. 2 Satz 1 UAG).  
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2. Zur Verfassungsmäßigkeit des § 18 Abs. 3 UAG 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Ausgestaltung des als Minderheitenrecht im 

Untersuchungsausschussverfahren konzipierten Beweiserhebungsrechts nach § 18 

Abs. 3 UAG als verfassungsmäßig gebilligt. Im Rahmen der Verfassungsbeschwerde 

„Nilius“ hat es darauf hingewiesen, die „Ausgestaltung des Beweiserhebungsrechts“ 

nach  § 18 Abs. 3 UAG entbinde den Untersuchungsausschuss nicht von der Beach-

tung verfassungsrechtlicher Grundprinzipien, „insbesondere auch der Grundrechte, 

wie sie grundsätzlich jedem parlamentarischen Untersuchungsauftrag auferlegt ist“ 

(BVerfGE; BvR, 1565/94, Rn. 35, vom 14.12.2001, Datenbank des BVerfG, http: 

www.BVerfG.de, vgl. für einen verstärkten Schutz des Betroffenen im Ausschussver-

fahren gegenüber dem Beschuldigten im Strafverfahren dagegen Wohlers, NVwZ 

1994, 40, 41).  

 

III. Grenzen der Vernehmung des Betroffenen als Auskunftsperson 

 

1. Zur Geltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

 

Gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht jedoch nähere Grenzen für die Ver-

nehmung des Betroffenen als Auskunftsperson aus dem Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit abgeleitet. (BVerfGE 2 BvR, 1565/94 vom 14.12.2001, aaO, Rn. 35ff).  

 

1.1 Geeignetheit 

 

Danach ist es Voraussetzung für eine Vernehmung des Betroffenen als Auskunfts-

person, dass dessen Angaben als Zeuge grundsätzlich zur weiteren Sachver-

haltsaufklärung und damit zur Erfüllung des Untersuchungsauftrags geeignet sind. 

Hieran kann es fehlen, wenn seitens des Betroffenen bereits umfangreiche und de-

taillierte Aussagen vorliegen, die bei einer Vernehmung als Auskunftsperson nur 

wiederholt werden würden. 

 

1.2 Erforderlichkeit 

Im Rahmen der Erforderlichkeit ist nach Auffassung des BVerfG ferner zu prüfen, ob 

dem Untersuchungsausschuss andere, gleich geeignete, aber weniger einschnei-

dende Möglichkeiten der Sachverhaltsaufklärung zur Verfügung stehen als die Ver-

nehmung des Betroffenen als Zeugen. Das Gericht wertet die im Untersuchungs-

ausschussverfahren erklärte Bereitschaft des Betroffenen, freiwillig weitere Angaben 
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zu machen, als ein in gleicher Weise zur Sachverhaltsaufklärung geeignetes, aber 

weniger belastendes Mittel der Sachverhaltsaufklärung gegenüber der Heranzie-

hung des Betroffenen als Auskunftsperson nach § 18 Abs. 3 UAG (BVerfGE, 2 BvR 

1565/94 vom 14.12.2001, Rn. 39).  

Fehlen daher konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Betroffene in der Vergangen-

heit wahrheitswidrige Auskünfte erteilt hat oder künftig der Wahrheit zuwiderlaufen-

de Angaben machen wird, so hat laut BVerfG der Ausschuss davon auszugehen, 

dass seine Sachdarstellung nach § 18 Abs. 2 UAG auch zu einer sachdienlichen, 

umfänglichen Sachverhaltsaufklärung führt, die weitere ihn belastende Aufklärungs-

schritte im Hinblick auf seine Person verzichtbar machen. Erklärt ein Betroffener 

seine Bereitschaft zu weiter gehenden Angaben, so muss ihm danach regelmäßig 

vor einer förmlichen Vernehmung als Auskunftsperson gem. § 18 Abs. 3 UAG die 

Gelegenheit zur Ergänzung, gegebenenfalls auch zur Richtigstellung seiner früheren 

Angaben gegeben werden (BVerfGE, a.a.O.).  

 

1.3 Zwischenfazit 

 

Für den Fall, dass ein Betroffener vor dem Untersuchungsausschuss von seinem 

Schweigerecht Gebrauch macht, eröffnet sich über § 18 Abs. 3 UAG damit die Mög-

lichkeit für den Untersuchungsausschuss, eine Vernehmung des Betroffenen als 

Auskunftsperson nach § 14 UAG anzuordnen. Den dadurch entstehenden Pflichten 

als Auskunftsperson kann sich der Betroffene nach Maßgabe der Rechtsprechung 

des BVerfG dann grundsätzlich nur dadurch entziehen, indem er in Aussicht stellt, 

die Fragen des Ausschusses vollständig und wahrheitsgemäß, und zwar in seiner 

Funktion als Betroffener,  zu beantworten.  

 

2. Grenzen der Vernehmung aus dem UAG sowie der StPO 

 

2.1 Einleitung 

 

Weitere Grenzen des Beweiserhebungsrechts gegenüber als Auskunftspersonen zu 

ladenden Betroffenen ergeben sich aus den Regelungen des Untersuchungsaus-

schussgesetzes bzw. den Bestimmungen der Strafprozessordnung. 

 

Als Auskunftsperson gelten über § 18 Abs. 3 UAG für den Betroffenen auch die Be-

stimmungen zum Schutz von Zeugen. Bei der Vernehmung des Betroffen als Aus-

kunftsperson kann der Betroffene insbesondere gem. § 14 Abs. 2  S. 1 UAG wie jede 

Auskunftsperson die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung 
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ihm selbst oder einem der in § 52 Abs. 1 StPO bezeichneten Angehörigen der Ge-

fahr aussetzen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu 

werden. Ferner finden nach § 14 Abs. 2 S. 2 UAG die Bestimmungen der §§ 

52,53,53a und 76 StPO Anwendung. 

 

2.2 Zur Regelung des § 14 Abs. 2 S. 1 UAG 

 

Besondere Bedeutung kommt der Beschränkung der Aussagepflicht wegen einer 

drohenden Strafverfolgungsgefahr gem. § 14 Abs. 2 S. 1 UAG zu. Diese Bestim-

mung entspricht dem Wortlaut des Auskunftsverweigerungsrechts des Zeugen nach 

§ 55 Abs. 1 StPO. Sie gelangt über die Bestimmung des  § 18 Abs. 3 UAG auch für 

die als Auskunftspersonen geladenen Betroffenen zur Anwendung. 

 

Anlässlich der Möglichkeit der Zeugenvernehmung von Betroffenen durch den Un-

tersuchungsausschuss, gegen die bereits ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfah-

ren (Dr. Pröhl/Dr. Lohmann) anhängig ist, ergibt sich somit die Frage nach der 

Reichweite des ihnen zur Verfügung stehenden Auskunftsverweigerungsrechts.  

 

2.2.1 Zur Auslegung des § 14 Abs. 2 UAG im Lichte des § 55 StPO 

 

Der Intention des Gesetzgebers entsprechend, der die Bestimmung des § 14 Abs. 2 

S. 1 UAG der Vorschrift des § 55 Abs. 1 StPO nachbildete, sind Inhalt und Grenzen 

des Auskunftsverweigerungsrechts aus der zu § 55 Abs. 1 StPO ergangenen Recht-

sprechung zu bestimmen. 

 

Die Übertragung der Rechtsprechung zu § 55 StPO auf die Auslegung des § 14 Abs. 

2 S. 1 UAG rechtfertigt sich sowohl auf Grund des gleichlautenden Wortlauts dieser 

Vorschrift als auch wegen der gleichgerichteten Interessenlage zwischen Zeugen 

und Auskunftsperson im Rahmen von Untersuchungsausschüssen.  

 

2.2.2 Zum Inhalt des Auskunftsverweigerungsrechts des § 55 Abs. 1 StPO 

 

a. Das Auskunftsverweigerungsrecht als Recht zur Aussageverweigerung auf 

einzelne Fragen 

 

Die Rechtsprechung hat in der Vergangenheit § 55 StPO dahin konkretisiert, dass 

der Zeuge sich oder einen in § 52 Abs. 1 StPO bezeichneten Angehörigen der Straf-

verfolgung aussetzt, wenn er bei wahrheitsgemäßer Aussage bestimmte Angaben 
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machen müsste, die zumindest einen prozessual ausreichenden Anfangsverdacht  

im Sinn des § 152 Abs. 2 StPO begründen würden( BGH MDR 1994, 929f).  

 

Ein derartiger Anfangsverdacht muss sich auf zureichende tatsächliche Anhalts-

punkte stützen, die dafür sprechen, dass gerade der zu untersuchende Lebenssach-

verhalt eine Straftat enthält. Bloße Vermutungen oder rein denktheoretische Mög-

lichkeiten reichen für die Annahme der Verfolgungsgefahr nicht aus (dazu BGH 

MDR 1994, 929 m.w.N.) Das Auskunftsverweigerungsrecht besteht bereits dann, 

wenn nur entweder die Bejahung oder die Verneinung einer Frage den Zeugen oder 

dessen Angehörigen in die Gefahr der Verfolgung bringen (BVerfG NJW 99, 779, 

Kleinknecht/Meyer-Gossner, StPO, 45. Aufl. 2001, § 55, Rn. 2). Gem. § 56 StPO 

sind die Tatsachen, auf die der Zeuge die Verweigerung des Zeugnisses stützt, auf 

Verlangen glaubhaft zu machen. 

 

b. Das Auskunftsverweigerungsrecht als Recht zur umfassenden Aussagver-

weigerung  

 

§ 55 Abs. 1 StPO räumt im Gegensatz zum umfassenden Zeugnisverweigerungs-

recht nach § 52 Abs. 1 StPO dem Zeugen nur das Recht ein, die Auskunft auf ein-

zelne Fragen, deren Beantwortung ihn der Gefahr der Verfolgung wegen einer Ord-

nungswidrigkeit oder einer Straftat aussetzt, zu verweigern.  

 

Dennoch kann nach höchstrichterlicher Rechtsprechung im Einzelfall auch im Be-

reich des § 55 Abs. 1 StPO die gesamte in Betracht kommende Aussage eines Zeu-

gen mit seinem möglicherweise strafbaren oder ordnungswidrigen Verhalten in ei-

nem solch engem Zusammenhang stehen, dass er seine Aussage insgesamt ver-

weigern kann.  

 

In welchen Fällen ein umfassendes Auskunftsverweigerungsrecht vorliegt, kann 

nicht abstrakt festgestellt werden. Dies richtet sich sowohl nach Art und Umfang des 

eventuellen strafrechtlichen Anfangsverdachts als auch nach dessen Bezug zu dem 

jeweiligen Untersuchungsgegenstand, zu dem eine Befragung der Auskunftsperson 

erfolgt.  

 

In jedem Fall gilt aber, dass der Zeuge zunächst abwarten muss, welche Fragen an 

ihn gerichtet werden, weil „erst dann beurteilt werden kann, ob einer der seltenen 

Ausnahmefälle vorliegt, in denen die Beantwortung jeder im Sachzusammenhang 

der Vernehmung möglichen Frage eine solche Gefahr bedeuten könnte“ (KG Berlin, 
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Beschl. vom 16.9.1998, Az:2 AR 128/98, zur Reichweite eines Auskunftsverweige-

rungsrechts eines Zeugen im Strafverfahren gegen einen ehemaligen Stasi-

Mitarbeiter). 

 

Ein derartiges umfassendes Auskunftsverweigerungsrecht wurde von der Praxis in 

der Vergangenheit in folgenden Fällen angenommen: 

 

− bei einer Tatbeteiligung von Zeugen (BGH NJW 1998, 1728), 

  

− bei Fragen, deren wahrheitsgemäße Beantwortung für sich allein genommen zwar 

noch kein strafbares Verhalten des Zeugen belegt, deren Antwort jedoch ein Teil-

stück in einem mosaikartigen Beweisgebäude gegen den Zeugen darstellen und 

demzufolge zumindest (mittelbar) zu einer Belastung des Zeugen beitragen kön-

nen (BGH NJW 1989, 2703; BGH wistra, 1988, 358), 

 

− wenn seine Aussage mit seinem möglicherweise strafbaren Verhalten in so en-

gem Zusammenhang steht, dass eine Trennung der Fragenkomplexe nicht mög-

lich ist, ohne dass die Gefahr besteht, dass der Zeuge bei der Beantwortung der 

Fragen sich selbst belasten würde (BGH StV 1987, 328; OVG NRW, NWVBl. 

1998, 402); auch in diesem Fall muss jedoch eine Verfolgungsgefahr vorliegen, 

 

− wenn die Aussage des Zeugen im Untersuchungsausschussverfahren mit einem 

etwaigen strafbaren Verhalten unmittelbar verbunden ist, so dass nichts übrig 

bleibt, was dieser ohne die Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat oder Ord-

nungswidrigkeit aussagen könnte (vgl. OVG NRW, NWVBl. 1998, 402).  

 

Die Übertragung der vorliegend dargestellten Rechtsprechung auf das Untersu-

chungsausschussverfahren ergibt, dass jedenfalls die vorab gegebene Erklärung 

eines Betroffenen, als Zeuge im Untersuchungsausschussverfahren wegen eines 

angeblich bestehenden umfassenden Auskunftsverweigerungsrechts nicht auszusa-

gen, nicht von § 14 Abs. 2 S. 1 UAG umfasst ist. Vielmehr kann erst im Rahmen der 

Vernehmung des Zeugen über die Zulässigkeit der einzelnen an ihn gestellten Fra-

gen befunden werden. Bei Zweifeln über die Zulässigkeit von Fragen sowie über die 

Zulässigkeit der Zurückweisung von Fragen auf Antrag eines Untersuchungsaus-

schussmitglieds entscheidet dieser gem. § 17 Abs. 3 UAG mit der Mehrheit von zwei 

Dritteln der anwesenden Mitglieder. 
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IV. Fazit 

 

Zusammenfassend bleibt anzumerken: 

 

Eine Vernehmung eines Betroffenen als  Auskunftsperson im Untersuchungsaus-

schussverfahren ist nach § 18 Abs. 3 UAG möglich. Die Bestimmung, wonach die im 

Strafprozess gängige Trennung zwischen Beschuldigten und Zeugen im Untersu-

chungsausschussverfahren durchbrochen wird, ist laut BVerfG verfassungsgemäß.  

 

Dabei kommt jedoch der Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bei 

Ladung und Vernehmung von Betroffenen als Auskunftspersonen eine gesteigerte 

Bedeutung zu.  

 

Der Betroffene hat als Auskunftsperson ein Auskunftsverweigerungsrecht nach § 14 

Abs. 2 S. 1 UAG, das mit dem strafprozessualen Auskunftsverweigerungsrecht nach 

§ 55 StPO identisch ist.  

 

Auf Grund der gleichen Intereressenkonstellation lassen sich die wesentlichen Er-

gebnisse der Rechtsprechung zur Bestimmung des § 55 Abs. 1 StPO auf die Ausle-

gung von § 14 Abs. 2 S. 1 UAG übertragen. 

 

Auch wenn in § 55 StPO nur von der Auskunftsverweigerung in Bezug auf einzelne 

Fragen die Rede ist, kann ein Zeuge ausnahmsweise die Auskunft umfassend ver-

weigern, wenn seine Aussagen mit seinem etwaigen strafbaren Verhalten in so en-

gem Zusammenhang steht, dass eine Trennung nicht möglich ist.  

 

Ob ein derartiges umfassendes Auskunftsverweigerungsrecht vorliegt, ist mit Blick 

auf den konkreten Einzelfall zu prüfen und kann nicht abstrakt festgestellt werden. 

 

Bevor sich der Betroffene als Auskunftsperson vor dem Untersuchungsausschuss 

mit Erfolg auf ein umfassendes Auskunftsverweigerungsrecht nach § 14 Abs. 2 S. 1 

UAG berufen kann, muss er zunächst die an ihn gestellten Fragen abwarten, weil 
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erst dann beurteilt werden kann, ob die Beantwortung jeder im Sachzusammenhang 

mit der Vernehmung stehenden möglichen Frage eine Gefahr der Selbstbelastung 

für den Betroffenen bedeuten kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

 

 

gez. Dr. Johannes Caspar 

(Dr. Johannes Caspar) 

 



 



Anhang-Nr. 12 

 

Schleswig-Holsteinischer Landtag   Kiel, 14. Juni 2002 

Wissenschaftlicher Dienst 

L 201 - 282/15 

 

 

Gutachten 

über die 

Teilnahme des Landesrechnungshofs an den nicht öffentlichen Sitzungen des 

Zweiten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses /Akteneinsichtsrecht 

des Landesrechungshofs 

 

 

A. Zutrittsrecht zu nicht öffentlichen Sitzungen nach Landesverfassung  

und UAG 

 

I. Zum Umfang des Zutrittsrechts nach Landesverfassung und UAG 

 

1. Die Zutrittsregelungen zu nicht öffentlichen Untersuchungsausschuss- 

sitzungen 

1.1 Zum Umkehrschluss aus Art. 21 Abs. 2 S. 2 LV 

1.1.1 Das UAG als abschließende Regelung 

1.1.2 Zur Unzulässigkeit des Umkehrschlusses aus rechtssystematischen Gründen 

1.2 Zwischenergebnis 

 

II. Zutrittsrecht des Landesrechnungshofs nach § 16 Abs. 6 GO  

 

1. Zum sachlichen Geltungsbereich der Rechtsgewährleistung von  

Bestimmungen der Geschäftsordnung des Schleswig-Holsteinischen 

Landtages 

1.1 BVerfG und herrschende Literaturauffassung 

1.1.1 Zur extensiven Auffassung der Verpflichtungskraft von Geschäfts- 

 ordnungsrecht 

1.1.2 Zwischenergebnis 

 

1.2 Zu den Voraussetzungen des § 16 Abs. 6 GO 

1.2.1 Zur Auslegung des Begriffs „Ausschüsse“ in § 16 Abs. 6 GO 

1.2.1.1 Zur Regelungssystematik 

   a. UAG als lex specialis 

   b. Zum Umkehrschluss aus § 16 Abs. 4 GO 

   c. Zwischenergebnis 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Umdruck 15/2308 

Nur für internen Gebrauch  
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1.2.1.2 Zur historischen Auslegung des Begriffs „Ausschüsse“ 

   a. Zur Entstehungsgeschichte von § 16 Abs. 4 GO 

   b. Zur Weitergeltung des § 16 Abs. 4 S. 3 GO nach Inkrafttreten des UAG 

   c. Zwischenergebnis 
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A. Zutrittsrecht zu nicht öffentlichen Sitzungen nach Landesverfassung 

und UAG 

 

Ein Zutrittsrecht des Landesrechnungshofs zu den nicht öffentlichen Sitzungen des 

Untersuchungsausschusses besteht nicht, da hierfür keine Rechtsgrundlage vor-

handen ist.  

 

I. Zum Umfang des Zutrittsrechts nach Landesverfassung und UAG 

 

1. Die Zutrittsregelungen zu nicht öffentlichen Untersuchungsausschuss- 

sitzungen 

  

Nach Art. 18 Abs. 1 S. 3 u. S. 4 sowie nach § 10 Abs. 3 UAG erfolgen Beratungen 

und Beschlussfassungen des Untersuchungsausschusses grundsätzlich in nicht öf-

fentlicher Sitzung.  

 

§ 10 Abs. 4 UAG ermöglicht es dem Ausschuss, bei der Beratung und Beschlussfas-

sung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder, die Öffentlichkeit herzustel-

len und damit vom Grundsatz der Nichtöffentlichkeit abzuweichen. 

 

Ein Teilnahmerecht an den Sitzungen des Untersuchungsausschusses ergibt sich 

neben den Mitgliedern des Ausschusses zunächst für deren Stellvertreter nach § 5 

Abs. 1 UAG.  

 

Nach § 10 Abs. 3 UAG kann der Untersuchungsausschuss beschließen, dass die 

von den Fraktionen oder den Antragstellenden nach § 2 Abs. 3 UAG benannten Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter Zutritt zu den nicht öffentlichen Sitzungen erhalten.  

 

Ein Recht auf Zutritt zu nicht öffentlichen Sitzungen der Untersuchungsausschüsse 

besteht ferner nach Art. 21 Abs. 2 S. 2 LV für die Regierungsmitglieder und ihre Be-

auftragten für den Fall, dass diese vom Ausschuss geladen werden. Diese Verfas-

sungsbestimmung wird von § 10 Abs. 5 S. 2 UAG wiederholt. 

 

Neben diesen spezialgesetzlichen Zutrittsregelungen ist eine Bestimmung nicht vor-

handen, nach der dem Landesrechnungshof ein Zutrittsrecht zu nicht öffentlichen 

Sitzungen gewährt wird. Weder die Landesverfassung noch das Untersuchungsaus-

schussgesetz enthält ein entsprechendes Zutrittsrecht. 
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Der Kreis der Teilnehmer an nicht öffentlichen Sitzungen der Untersuchungsaus-

schüsse ist damit abschließend geregelt. Der Landesrechnungshof kann folglich 

kein Zutrittsrecht zu nicht öffentlichen Sitzungen beanspruchen. 

 

1.1 Zum Umkehrschluss aus Art. 21 Abs. 2 S. 2 LV 

Der Landesrechnungshof macht zunächst geltend, ein Recht der Mitglieder des Lan-

desrechnungshofes auf uneingeschränkten Zugang zu den Sitzungen ergebe sich 

aus Art. 21 Abs. 2 S. 2 LV. Diese Bestimmung nehme nur die Mitglieder der Landes-

regierung vom Zutritt zu den nicht öffentlichen Sitzungen aus; daraus folge im Um-

kehrschluss nicht, dass auch die Mitglieder des Landesrechnungshofes ein 

uneingeschränktes Zugangsrecht hätten. 

 

Diese Auffassung ist nicht zutreffend. 

 

1.1.1 Das UAG als abschließende Regelung 

Neben den Bestimmungen, die den Kreis der Teilnehmer an den nicht öffentlichen 

Unzersuchungsausschusssitzungen abschließend regeln, führt ein Rückgriff auf die 

Bestimmung des Art. 21 Abs. 2 LV nicht zu einer Erweiterung des Teilnehmerkrei-

ses. 

 

Parlamentarische Untersuchungsausschüsse haben innerhalb des Landesverfas-

sungsrechts einen besonderen Status. Hier ist zunächst auf Art. 18 LV zu verweisen, 

wonach den Untersuchungsausschüssen gegenüber den „herkömmlichen“, von Art. 

17 LV geregelten Ausschüssen eine Sonderrolle zukommt (vgl. Wuttke, in: von Muti-

us/Wuttke/Hübner, Kommentierung zur Landesverfassung Schleswig-Holstein, Art. 

18, Rn. 14).  

 

Art. 18 Abs. 6 LV ermächtigt den Gesetzgeber zur näheren gesetzlichen Ausgestal-

tung des Untersuchungsausschussrechts. Dies ist geschehen durch das Gesetz zur 

Regelung des Rechts der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse (UAG) vom 

17. April 1993 (GVOBl. Schl.-H., S. 145).  

 

Die Bestimmungen sowohl der Landesverfassung als auch des Untersuchungsaus-

schussgesetzes, die sich auf parlamentarische Untersuchungsausschüsse bezie-

hen, gehen als speziellere Regelungen den allgemeinen Bestimmungen über das 

Ausschusswesen vor.  

 

Der im UAG geregelte abschließende Kreis von Zutrittsberechtigten kann daher 

auch nicht über einen Umkehrschluss aus Art. 21 Abs. 2 LV erweitert werden. Art. 21 

Abs. 2 S. 2 LV enthält eine spezielle Bestimmung für die Untersuchungsausschüsse, 

die im Übrigen von § 10 Abs. 5 S. 2 UAG wiederholt wird. Diese Regelung be-
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schränkt sich auf die Landesregierung. Diese wird einerseits privilegiert, als ihr von 

Art. 21 Abs. 2 S. 1 LV ein generelles Zutrittsrecht zu den Ausschüssen eingeräumt 

wird. Andererseits begrenzt Art. 21 Abs. 2 S. 2 das Zutrittsrecht der Landesregie-

rung, soweit es um nichtöffentliche Sitzungen von Untersuchungsausschüssen geht.  

 

1.1.2 Zur Unzulässigkeit des Umkehrschlusses aus rechtssystematischen 

Gründen 

Gegen eine Herleitung eines Zutrittsrechts des Landesrechnungshofs aus Art. 21 

Abs. 2 LV spricht ferner, dass die Rechtsauffassung des Landesrechnungshofes 

Wertungswidersprüche mit anderen Regelungen nach sich ziehen würde. Bei ent-

sprechender Auslegung gelangte man nämlich zu einem Recht von allen in Art. 21 

Abs. 2 LV nicht genannten Verfassungsorganen, an den nicht öffentlichen Sitzun-

gen der Untersuchungsausschüsse teilzunehmen. 

 

So wären insbesondere Abgeordnete, die nicht Ausschussmitglieder bzw. deren 

Stellvertreter sind, berechtigt, an Sitzungen nicht öffentlicher Untersuchungsaus-

schusssitzungen teilzunehmen. Dieses Ergebnis widerspricht aber der Entscheidung 

des Ersten Untersuchungsausschusses der 13. Wahlperiode, wonach selbst Abge-

ordnete zu nicht öffentlichen Sitzungen der Untersuchungsausschüsse keinen Zu-

gang erhalten (hierzu siehe die Niederschrift über die 189. Sitzung des Ersten Un-

tersuchungsausschusses der 13. Wahlperiode vom 27. März 1995, auf der die Ab-

geordnete Dr. Gabriele Kötschau, die weder Mitglied noch stellvertretendes Mitglied 

des Untersuchungsausschusses war, anlässlich einer nicht öffentlichen Sitzung auf-

gefordert wurde, den Raum zu verlassen).  

 

Die Rechtsauffassung eines fehlenden Zutrittsrecht von Abgeordneten zu nicht öf-

fentlichen Sitzungen wird seither im Parlament praktiziert.  

 

Dass der Landesrechnungshof in Art. 21 Abs. 2 LV keine Berücksichtigung findet, 

kann im Umkehrschluss damit nicht die Annahme eines Zutrittsrecht des Landes-

rechnungshofs begründen (näher noch zum Umkehrschluss im Rahmen der Ausle-

gung der Bestimmung des § 16 Abs. 5 Geschäftsordnung des Landtags (GO), siehe 

noch im folgenden unter 2.2.1). 

 

1.2 Zwischenergebnis  

Nach den Regelungen des UAG wird der Kreis der Teilnehmer an nicht öffentlichen 

Ausschusssitzungen abschließend bestimmt. Ein Rückgriff auf Art. 21 Abs. 2 LV im 

Wege des Umkehrschlusses kommt nicht in Betracht, da eine derartige Auslegung 

dem Vorrang des Untersuchungsausschussgesetzes widerspricht und aus rechts-

systematischen Gründen nicht haltbar ist. 
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II. Zutrittsrecht des Landesrechnungshofs nach § 16 Abs. 6 GO  

 

Soweit der Landesrechnungshofs ein Zutrittsrecht aus § 16 Abs. 6 GO ableitet, ist 

diese Auffassung ebenfalls zurückzuweisen. Nach § 16 Abs. 6 GO haben die Mit-

glieder des Landesrechnungshofs im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben zu den 

Sitzungen der Ausschüsse Zutritt.  

 

1. Zum Geltungsbereich der Rechtsgewährleistung von Bestimmungen der Ge-

schäftsordnung des Schleswig-Holsteinischen Landtages 

 

Ob ein subjektives Recht des Landesrechnungshofs überhaupt durch Bestimmungen 

der Geschäftsordnungen begründet werden kann, richtet sich zunächst nach der 

Rechtsnatur der Geschäftsordnung des Landtags.  

 

1.1. BVerfG und herrschende Literaturauffassung 

Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts stellt die Geschäftsordnung des 

Parlaments - im damaligen Fall ging es um die Geschäftsordnung des Deutschen 

Bundestags - eine autonome Satzung dar, die lediglich die Mitglieder des Bundes-

tags bindet (BVerfGE 1, 144, 149).  

 

Mit Bezug auf diese Auffassung geht die herrschende Meinung in der Literatur da-

von aus, dass das Geschäftsordnungsrecht als Intraorganrecht nicht nur keine 

Pflichten anderer Verfassungsorgane bzw. dritter Personen zu erzeugen vermag, 

sondern als bloßes Innenrecht auch keine subjektiven Rechtspositionen für Außen-

stehende begründen kann und daher nur gegenüber den Mitgliedern des Parlaments  

rechtsverbindlich wirke (in diesem Sinne Arndt, Parlamentarische Geschäftsord-

nungsautonomie und autonomes Parlamentsrecht, S. 110 ff.; Trossmann, Parla-

mentsrecht des Deutschen Bundestages, § 34, RN 12; Jarass/Pieroth, GG-Komm., 

Art. 40, RN 5; Magiera, in: Sachs (Hrsg.), GG, Art. 40 Rn. 22; GO-Schleswig-

Holsteinischer Landtag, Vorbem., RN. 3.1).  

 

Beispielhaft für diese Auffassung ist die Argumentation von Arndt, der den Anwen-

dungsbereich derartiger Bestimmungen wie folgt eingrenzt: „Auch wenn das Parla-

ment im Rahmen seiner Geschäftsordnungsautonomie den anderen Verfassungsor-

ganen über ihre verfassungsrechtlich begründeten Rechte hinaus Befugnisse inner-

halb des parlamentarischen Verfahrens einräumt, erhalten jene dadurch keine Rech-

te, auf deren Ausübung sie bestehen könnten. So würde z.B. eine selbst in der kodi-

fizierten Geschäftsordnung verankerte Bestimmung, nach der ein Mitglied der Bun-

desregierung Zutritt zum Ältestenrat haben soll, keinen Rechtsanspruch auf Teil-

nahme an dessen Sitzung begründen können.“ (Parlamentarische Geschäftsauto-

nomie und autonomes Parlamentsrecht, S. 113 f.).  
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Danach handelt es sich bei derartigen Geschäftsordnungsbestimmungen lediglich 

um intern eingeräumte Befugnisse, die anderen Verfassungsorganen keine Rechts-

positionen verleihen. 

 

1.1.1 Zur extensiven Auffassung der Verpflichtungskraft von Geschäftsord-

nungsrecht  

Demgegenüber ist eine neue Auffassung der Ansicht, dass die Geschäftsordnung 

jedenfalls in gewissem Umfang Bindungswirkung gegenüber Außenstehenden ent-

falte. So erscheine die Begrenzung des personellen Anwendungsbereichs der Ge-

schäftsordnung auf Mitglieder des sie konstituierenden Organs nicht sachgerecht. 

Eine funktionale Einbeziehung derjenigen, die sich an parlamentarischen Verfahren 

beteiligen, wird deshalb grundsätzlich für möglich gehalten (in diesem Sinne Klein: 

in: Maunz/Dürig, Art. 40, RN 67 f; vgl. ferner Schneider, in: AK, Art. 40, RN 10; Drei-

er/Morlock, Art. 40, RN 14; Pietzcker, in: Schneider/Zeh, Parlamentsrecht und Par-

lamentspraxis, S. 333, 346).  

 

Die Geschäftsordnung kann nach dieser Auffassung grundsätzlich, sofern die Ver-

fassung nicht entgegensteht, anderen Verfassungsorganen in ihrem Geltungsbe-

reich auch subjektive Rechtspositionen einräumen. Danach könnte der Landtag in 

seine Geschäftsordnung eine Vorschrift einfügen, die den persönlichen Geltungsbe-

reich der Geschäftsordnung auf Dritte erstreckt und diesen etwa ein Recht auf Teil-

nahme an nicht öffentlichen Sitzungen verleiht. Nach dieser erweiterten Satzungsau-

tonomie wäre es dem Landtag somit möglich, subjektiv-rechtliche Positionen für an-

dere Verfassungsorgane, wie vorliegend den Landesrechnungshof, zu begründen 

und sich verbindlich zu verpflichten. 

 

Zu berücksichtigen bleibt  jedoch, dass selbst nach dieser weitergehenden Auffas-

sung die gegenüber Außenrechtsnormen eingeschränkte Bindungskraft von Ge-

schäftsordnungsregelungen zu beachten ist. Insoweit steht § 75 GO sowie der 

Grundsatz der Diskontinuität der Geschäftsordnung einer Verfestigung subjektiver 

Rechtsposition durch das Geschäftsordnungsrecht entgegen: Nach § 75 GO können 

Abweichungen von der Geschäftsordnung im Einzelfall durch Beschluss des Land-

tags zugelassen werden, wenn keine Abgeordnete und kein Abgeordneter wider-

spricht und Vorschriften der Landesverfassung nicht entgegenstehen. Die den ande-

ren Verfassungsorganen eingeräumten Rechte stehen damit unter dem jederzeitigen 

Vorbehalt des Entzugs durch Abweichungen im Einzelfall (in diesem Sinne zur Ge-

schäftsordnung des Bundestags Pietzcker, in: Schneider/Zeh, Parlamentsrecht und 

Parlamentspraxis, S. 333, 346). 
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Aus der im Schrifttum vertretenen extensiveren Auffassung folgt demnach, dass dem 

Landesrechnungshofs zwar ein Zutrittsrecht durch die Geschäftsordnung verbindlich 

eingeräumt werden kann. Dieses Recht steht dann jedoch unter dem Vorbehalt ei-

nes späteren Entzugs gem. § 75 GO.  

 

Gemäß § 21 GO gelten die Bestimmungen der Geschäftsordnung für die Beratun-

gen der Ausschüsse sinngemäß, soweit nichts anderes bestimmt ist. Abweichungen 

von der Geschäftsordnung sind daher möglich, soweit kein Ausschussmitglied dem 

widerspricht. Demnach kann der Untersuchungsausschuss - sollten die Vorausset-

zungen des § 16 Abs. 6 GO vorliegen und dem Landesrechnungshof ein Zutritts-

recht einräumen - eine jederzeitige Abweichung von dieser Bestimmung beschlie-

ßen. 

 

1.1.2 Zwischenergebnis 

Im Falle, dass der Untersuchungsausschuss den Antrag des Landesrechnungshofs 

auf Zutritt zu nichtöffentlichen Ausschusssitzungen einheitlich zurückweist, kann 

sich der Landesrechnungshof auch nach der weitergehenden Auffassung auf keine 

subjektiv-rechtliche Bestimmung aus der Geschäftsordnung berufen, da in diesem 

Fall eine nach § 75 GO zulässige Abweichung von der Geschäftsordnung vorläge. 

Auf eine Entscheidung des dargestellten Meinungsstreits käme es insoweit nicht 

mehr an. 

 

Im Falle, dass sich mindestens ein Ausschussmitglied gegen eine Abweichung von 

der Geschäftsordnung ausspricht, gilt Folgendes:  

 

Nach der bislang herrschenden Auffassung bliebe dem Landesrechnungshof eben-

falls ein Anspruch auf Teilnahme an nicht öffentlichen Ausschusssitzungen versagt, 

da die Geschäftsordnung als Intraorganrecht sowohl Rechte als auch Pflichten an-

derer Verfassungsorgane nicht zu begründen vermag.  

 

Folgt man der extensiveren Auffassung, ist ein Zutrittsrecht des Landesrechnungs-

hofes zumindest nicht ausgeschlossen. Von diesem Standpunkt aus stellt sich dann 

die weitergehende Frage, ob § 16 Abs. 6 GO dem Landesrechnungshof  tatbestand-

lich ein derartiges Zutrittsrecht für die nicht öffentlichen Sitzungen des Untersu-

chungsausschusses einräumt. 

 

1.2 Zu den Voraussetzungen des § 16 Abs. 6 GO 

Nach § 16 Abs. 6 GO haben die Mitglieder des Landesrechnungshofes im Rahmen 

ihrer gesetzlichen Aufgaben zu den Sitzungen der Ausschüsse Zutritt. 

 

1.2.1 Zur Auslegung des Begriffs „Ausschüsse“ in § 16 Abs. 6 GO 
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Mit Blick auf die Anwendung des § 16 Abs. 6 GO bleibt zunächst zu klären, ob sich 

der Begriff der „Ausschüsse“ in Satz 1 dieser Vorschrift auch auf den Untersu-

chungsausschuss bezieht. Diese Frage ist zu verneinen. Der Begriff „Ausschüsse“ 

gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 GO umfasst nicht die parlamentarischen Untersuchungs-

ausschüsse. Ein Zutrittsrecht des Landesrechnungshofs für nicht öffentliche Unter-

suchungsausschusssitzungen besteht daher aufgrund dieser Bestimmung nicht. 

 

Zwar eröffnet der mögliche Wortsinn des Begriffs „Ausschüsse“ die Bezugnahme 

auch auf die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse. Eine nähere Bestim-

mung des Begriffs sowohl nach Maßgabe systematischer als auch historischer Aus-

legungskriterien ergibt jedoch, dass „Ausschüsse“ im Sinne des § 16 Abs. 6 GO le-

diglich die in § 9 GO geregelten Fach- und Sonderausschüsse darstellen. Eine Ver-

weisung auf die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse als Ausschüsse sui 

generis ist damit nicht verbunden.  

 

1.2.1.1 Zur Regelungssystematik  

 

a. UAG als lex specialis 

Wie bereits zuvor angeführt, kommt vorliegend der Grundsatz der Spezialität zur 

Anwendung. Danach gehen Regelungen, die sich unmittelbar auf  parlamentarische 

Untersuchungsausschüsse  beziehen, als speziellere Reglungen den allgemeinen 

Bestimmungen über Ausschüsse vor.  

 

Ein Zutrittsrecht des Landesrechnungshofs zu nichtöffentlichen Sitzungen ist nicht 

vorgesehen. Aus dem die Rechtsverhältnisse des Untersuchungsausschusses spe-

ziell regelnden Untersuchungsausschussgesetz ergibt sich ein beschränkter Kreis 

der Zutrittsberechtigten zu nicht öffentlichen Untersuchungsausschusssitzungen. 

Dazu gehört der Landesrechnungshof nicht. 

 

Diese spezielle gesetzliche Wertung kann nicht durch einen Rückgriff auf die gene-

rellen Vorschriften der Geschäftsordnung, die für Ausschüsse allgemein , d.h. für 

Sonder- und Fachausschüsse, aber nicht für die besonderen Untersuchungsaus-

schüsse gelten, umgangen werden.  

 

b. Zum Umkehrschluss aus § 16 Abs. 4 GO  

Insbesondere ergibt sich ein Zutrittsrecht des Landesrechnungshofes auch nicht im 

Wege eines Umkehrschlusses aus § 16 Abs. 4 GO i.V.m. § 16 Abs. 6 GO. 

 

Nach § 16 Abs. 4 GO werden ausdrücklich die Mitglieder der Landesregierung von 

der Teilnahme an nicht öffentlichen Sitzungen der Untersuchungsausschüsse aus-

genommen.  
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Eine Argumentation, wonach die Mitglieder des Landesrechnungshofs, weil sie in 

diesen Vorschriften nicht genannt sind, ein uneingeschränktes Zutrittsrecht nach § 

16 Abs. 6 GO zu den nicht öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses 

haben, widerspricht der Regelungssystematik der Bestimmungen über das Aus-

schusswesen:  

 

So zeigt insbesondere die Spezialregelung des § 12 GO über die Enquetekommissi-

onen, dass für diese besondere Art von Ausschüssen ein Rückgriff auf die allgemei-

ne Bestimmung für Sonder- und Fachausschüsse nach § 13 ff. GO nicht automatisch 

erfolgen kann: Gemäß § 12 Abs. 4 GO wird hier ausdrücklich bestimmt, dass für die 

Spezialregelungen betr. die Enquetekommissionen, die allgemeinen Vorschriften 

über die Ausschüsse sinngemäß zur Anwendung gelangen. Ein solcher Verweis 

fehlt aber mit Blick auf die Untersuchungsausschüsse in der Geschäftsordnung.  

 

Gegen eine Herleitung eines Zutrittsrechts des Landesrechnungshofs aus § 16 Abs. 

4 GO i.V.m. § 16 Abs. 6 GO spricht, dass eine extensive Auslegung des Begriffs der 

Ausschüsse Wertungswidersprüche mit anderen Regelungen nach sich ziehen wür-

de. Bei entsprechender Auslegung der Geschäftsordnungsregelung des § 16 Abs. 6 

GO gelangte man nämlich zu einem Recht von allen in § 16 Abs. 4 nicht genannten 

Funktionsträgern, an den nicht öffentlichen Sitzungen der Untersuchungsausschüs-

se teilzunehmen (dazu bereits oben unter 1.2.2). 

 

Es widerspräche somit der aus dem UAG folgenden Regelungssystematik, würde 

der Landesrechnungshof ein Zutrittsrecht zu nicht öffentlichen Untersuchungsaus-

schusssitzungen erhalten, nur weil dieser in der Bestimmung des § 16 Abs. 4 GO 

nicht genannt ist. 

 

c. Zwischenergebnis 

Eine weite Auslegung des Begriffs „Ausschüsse“ in § 16 Abs. 6 GO ist daher aus 

rechtssystematischen Gründen nicht zulässig. 

 

1.2.1.2 Zur historischen Auslegung des Begriffs „Ausschüsse“  

Die Bezugnahme sowohl auf Art. 21 Abs. 2 LV als auch auf § 16 Abs. 4 GO, wonach 

die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten von der Teilnahme an 

nicht öffentlichen Sitzungen der Untersuchungsausschüsse ausgeschlossen sind, 

kann auch angesichts der Entstehungsgeschichte dieser Bestimmungen kein ande-

res Ergebnis rechtfertigen.  

 

Die Motive des Verfassungs- sowie des Geschäftsordnungsgebers, ausdrücklich die 

Landesregierung von nicht öffentlichen Ausschusssitzungen auszunehmen, ergeben 
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sich durch einen Blick auf die in der vormaligen Landessatzung von Schleswig-

Holstein geltenden Rechtslage.  

 

a. Zur Entstehungsgeschichte von § 16 Abs. 4 GO 

Nach überkommener Rechtslage hatten zu den Beratungssitzungen der Parlamenta-

rischen Untersuchungsausschüsse die Mitglieder der Landesregierung nach der all-

gemeinen Bestimmung des Art. 16 Abs. 2 LS regelmäßig Zutritt. Darin war bestimmt: 

„Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten haben zu den Sitzungen 

des Landtages und seiner Ausschüsse Zutritt“ (vgl. dazu die die damalige Rechtsla-

ge kommentierenden Ausführungen von Barschel/Gebel, Landessatzung für 

Schleswig-Holstein, Kommentar 1976, Art. 16, S. 148f).  

 

Eine der Verfassung des Landes entsprechende Regelung fand sich in der damals 

geltenden Geschäftsordnung des Schleswig-Holsteinischen Landtages vom 29. Mai 

1979 (GVOBl. Schl.-H., S. 384). Danach enthielt die Vorschrift über die Untersu-

chungsausschüsse, § 10 GO, ebenfalls  keine Regelung über die Teilnahme an 

nicht öffentlichen Sitzungen. Aufgrund des Fehlens einer Spezialregelung - das Un-

tersuchungsausschussgesetz wurde erst 1993 erlassen - ergab sich ebenfalls ein 

entsprechender Rückgriff auf die allgemeine Bestimmung des § 15 Abs. 4 GO. Da-

nach bestand ein umfassendes Zutrittsrecht der Landesregierung zu den Sitzungen 

der Ausschüsse. Hierunter fielen nicht nur die allgemeinen Ausschusssitzungen, 

sondern auch die nicht-öffentlichen Sitzungen Parlamentarischer Untersuchungs-

ausschüsse. 

 

Die damalige Rechtslage wurde durch die Verfassungsreform von 1990 abgelöst. 

Eine wesentliche Änderung ergab sich hierbei im Hinblick auf nicht öffentliche Sit-

zungen der Untersuchungsausschüsse und das Zutrittsrecht der Landesregierung. 

Im neu geschaffenen Art. 21 Abs. 2 Satz 1 LV wurde zunächst die wortgleiche Rege-

lung des Art. 16 Abs. 2 Satz 1 LS, wonach die Mitglieder der Landesregierung und 

ihre Beauftragten zu den Sitzungen des Landtages und seiner Ausschüsse Zutritt 

haben, beibehalten. Ergänzt wurde die Verfassung nunmehr jedoch durch Art. 21 

Abs. 2 Satz 2 LV: Zu nicht öffentlichen Sitzungen der Untersuchungsausschüsse, 

die nicht der Beweiserhebung dienen, wurde darin ein Zutrittsrecht der Landesregie-

rung grundsätzlich ausgeschlossen.  

 

Die Fassung geht auf die Empfehlung der Enquetekommission „Verfassungs- und 

Parlamentsreform“ zu Art. 22 LV zurück (LTDrs. 12/180, S. 36). Diese wurde im We-

sentlichen vom Sonderausschuss „Verfassungs- und Parlamentsreform“ übernom-

men (LT Drs. 12/620, S. 61). Mit der expliziten Verweigerung eines Zutrittsrechts der 

Landesregierung für nicht öffentliche Sitzungen der Untersuchungsausschüsse soll-

te dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Gegenstand der Ermittlungen 
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eines Untersuchungsausschusses häufig umstrittene Aktivitäten der Regierung sind, 

und dass sich in diesen Fällen eine Anwesenheit von Regierungsmitgliedern oder 

deren Beauftragten - etwa bei der Beweiswürdigung oder bei der Diskussion über 

die Bewertung eines festgestellten Sachverhalts - hemmend auf die Arbeit des Aus-

schusses auswirken kann (so ausdrücklich Bericht und Beschlussempfehlung des 

Sonderausschusses zur Beratung des Schlussberichts der Enquetekommission 

„Verfassungs- und Parlamentsreform“, Drs. 12/620 vom 28.11.1989). 

 

Die besondere Hervorhebung eines nicht bestehenden Zutrittsrechts der Landesre-

gierung zu nichtöffentlichen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen gründet 

sich somit auf die damalige Rechtslage, wonach sich das allgemeine, vormals um-

fassende Zutrittsrecht der Landesregierung auch auf nicht öffentliche Untersu-

chungsausschüsse bezog. Um der Landesregierung das Zutrittsrecht zu entziehen, 

war es daher erforderlich, diese Rechtsfolge gesondert anzuordnen. Wie auch in 

Art. 21 Abs. 2 Satz 2 LV ist dies durch die Geschäftsordnungsbestimmung des § 16 

Abs. 4 Satz 3 GO geschehen.  

 

Die Herleitung eines Zutrittsrecht wegen der Nichtbenennung des Landesrechungs-

hofes hätte zumindest eine Praxis nachzuweisen, wonach früher nicht nur die Teil-

nahme der Landesregierung, sondern auch des Landesrechnungshofs an den nicht 

öffentlichen Untersuchungsausschusssitzungen üblich gewesen wäre. Nur in diesem 

Fall könnte die Bezugnahme allein auf den Ausschluss der Landesregierung einen 

derartigen Umkehrschluss begründen. Da aber - wie noch zu zeigen sein wird - ein 

Zutritt des Landesrechnungshofs zu nichtöffentlichen Sitzungen der Untersuchungs-

ausschüsse in der Vergangenheit nicht gewährt wurde, lassen sich Art. 21 Abs. 2 

Satz 2 LV und § 16 Abs. 4 GO auch nicht in diesem Sinne verstehen. 

 

Der entstehungsgeschichtlichen Intention der vorbenannten Bestimmungen ent-

spricht es somit gerade nicht, das Fehlen einer besonderen Regelung mit Blick auf 

den Landesrechnungshof in der Landesverfassung wie auch in der Geschäftsord-

nung  in dem Sinne zu verstehen, dass der Landesrechnungshof zur Teilnahme an 

nicht öffentlichen Untersuchungsausschusssitzungen künftig berechtigt sein soll.  

 

 

b. Zur Weitergeltung des § 16 Abs. 4 S. 3 GO nach Inkrafttreten des UAG 

Im Zuge des Inkrafttretens des Untersuchungsausschussgesetzes (UAG) vom 17. 

April 1993 wurde die Bestimmung für Untersuchungsausschüsse, § 10 GO vom 

29. Mai 1979, mit Landtagsbeschluss vom 26.März aus der Geschäftsordnung ge-

strichen. Mit Inkrafttreten des UAG verlor aber auch die Vorschrift des § 16 Abs. 4 

Satz 3 GO an Bedeutung, zumal das UAG nunmehr in § 10 Abs. 5 S. 2 UAG eine 

gleichlautende Bestimmung enthielt.  
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Dass die Bestimmung in der Geschäftsordnung nicht ebenfalls wie § 10 GO ersatz-

los gestrichen wurde, beruht auf der Meinung des Geschäftsordnungsgebers, diese 

der Verfassungsregelung entsprechende Bestimmung könne unschädlich in der GO 

verbleiben. 

 

Eine Anwendung des § 10 Abs.4 S. 3 GO im Wege des Umkehrschlusses hat aus 

der Sicht des Geschäftsordnungsgebers zu keiner Zeit zur Diskussion gestanden. 

Vielmehr wollte es dieser bei der Regelung belassen, wonach das Zutrittrecht künftig 

abschließend durch das UAG bestimmt wird. Zutrittrechte des Landesrechnungsho-

fes zu nichtöffentlichen Sitzungen lassen sich darauf jedenfalls nicht stützen. 

 

Eine extensive Auslegung des Begriffs Ausschüsse in § 16 Abs. 6 GO mit Blick auf § 

16 Abs. 4 S. 3 GO kommt daher unter Bezugnahme auf den Entstehungszusam-

menhang nicht in Betracht. 

 

c. Zwischenergebnis  

Systematische sowie historische Auslegung ergeben, dass der Begriff „Ausschüsse“ 

in § 16 Abs. 6 GO nicht die Untersuchungsausschüsse umfasst. Insbesondere erge-

ben sich keine Anhaltspunkte für eine Herleitung eines Zutrittsrecht des Landes-

rechnungshofes im Umkehrschluss aus § 16 Abs. 4 S. 3 GO. 

 

1.2.2 Zur Bestimmung  der „gesetzlichen Aufgaben“ des Landesrechnungsho-

fes nach § 16 Abs. 6 GO 

Ein Teilnahmerecht an Untersuchungsausschusssitzungen nach der Bestimmung 

des § 16 Abs. 6 GO würde dem Landesrechnungshof nur im Rahmen seiner gesetz-

lichen Aufgaben zustehen.  

 

Gemäß Art. 56 Abs. 1 Satz 1 LV überwacht der Landesrechnungshof die Haushalts- 

und Wirtschaftsführung des Landes. Er untersucht hierbei die zweckmäßigste, wirt-

schaftlichste und einfachste Gestaltung der öffentlichen Verwaltung (Satz 2). Sowohl 

die Landeshaushaltsordnung (§ 88 ff.) als auch das Gesetz über den Landesrech-

nungshof Schleswig-Holstein (§ 2) regeln nähere Einzelheiten des Umfangs seiner 

Prüfungstätigkeit. 

 

Dass der Zutritt zu den nicht öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses 

im Zusammenhang mit den gesetzlichen Aufgaben des Landesrechnungshofes 

steht, ist nicht ohne weiteres ersichtlich. Insbesondere hat der Landesrechnungshof 

hierzu keine Ausführungen gemacht.  
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Es ist nicht klar, ob er Zutritt zu den nicht öffentlichen Sitzungen begehrt, um die 

Haushaltsführung und Wirtschaftsweise des Untersuchungsausschusses selbst zu 

überprüfen oder um sich über den Untersuchungsgegenstand des Ausschusses zu 

informieren. 

 

Insbesondere erscheint uns fraglich, ob zur Überwachung der Haushalts- und Wirt-

schaftsführung durch den Landesrechnungshof eine Teilnahme an den nicht öffentli-

chen Sitzungen des Untersuchungsausschusses erforderlich ist.  

 

Nach § 10 Abs. 3 UAG geht es in den nicht öffentlichen Sitzungen um Beschlussfas-

sungen und Beratungen. Diese haben lediglich verfahrensleitenden Charakter. 

Demgegenüber wird die für ein inhaltliches Informationsinteresse zentrale Beweis-

aufnahme des Ausschusses grundsätzlich in öffentlicher Sitzung durchgeführt (§ 10 

Abs. 1 Satz 1 UAG). Die Ergebnisse des Untersuchungsausschussverfahrens wer-

den schließlich in einem Schlussbericht gemäß § 24 UAG veröffentlicht.  

 

Vor diesem Hintergrund bleibt zu überdenken, ob dem Landesrechnungshof nach 

der geltenden Rechtslage nicht ausreichende Möglichkeiten zur Verfügung stehen, 

sich über den Verlauf des Untersuchungsausschussverfahrens auch ohne Teilnah-

me an den nicht öffentlichen Sitzungen zu informieren.  

 

1.3 Zwischenergebnis 

Nach den Regelungen des UAG wird der Kreis der Teilnehmer an nicht öffentlichen 

Ausschusssitzungen abschließend bestimmt. Ein Rückgriff auf Art. 21 Abs. 2 LV 

kommt daher nicht in Betracht.  

 

Ein Zutrittsrecht ergibt sich auch nicht aus Bestimmungen des § 16 Abs. 6 GO. Un-

abhängig davon, ob die Geschäftsordnung als Intraorganrecht überhaupt dem Lan-

desrechnungshof eine Rechtsposition einzuräumen vermag, sind die Voraussetzun-

gen für ein Zutrittsrecht zu den nicht öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsaus-

schusses nicht erfüllt. 

 

 

III. Zutrittsrecht aufgrund von Gewohnheitsrecht 

  

Ein Anspruch des Landesrechnungshofs auf Zutritt zu den nicht öffentlichen Sitzun-

gen des Untersuchungsausschusses ergibt sich schließlich auch nicht nach Maßga-

be von Gewohnheitsrecht:  

 

Das Geschäftsordnungsrecht besteht nicht nur aus geschriebenen, sondern auch 

aus Geschäftsordnungsgewohnheitsrecht (GO, Kommentar für die Praxis, Vorbe-
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merkungen vor Abschnitt I, RN 2). Dieses Recht entsteht nicht durch förmliche Set-

zung, sondern durch längere tatsächliche Übungen, die eine dauernde und ständi-

ge, gleichmäßige und allgemeine Praxis darstellt und von den beteiligten Rechtsge-

nossen als verbindlich anerkannt wird (so BVerfGE 22, 114, 121; 9, 109, 117; 15, 

226, 232). Der Nachweis von parlamentarischem Gewohnheitsrecht ist mit Unsi-

cherheit behaftet und nur für den Einzelfall aufgrund sorgfältiger Analyse möglich 

(Magiera, in: Sachs, GG, Art. 40, Rn. 23). 

 

Mangels einer als verbindlich anerkannten Rechtsüberzeugung sowie einer länger 

andauernden rechtlichen Praxis erstreckt sich dieses Gewohnheitsrecht jedoch nicht 

auf den Zutritt des Landesrechnungshofes zu den nichtöffentlichen Sitzungen der 

parlamentarischen Untersuchungsausschüsse. 

 

1. Zur tatsächlichen Rechtspraxis 

Für ein Gewohnheitsrecht des Landesrechnungshofes auf Teilnahme an nicht-

öffentlichen Ausschusssitzungen fehlt bereits die hierzu erforderliche „durch längere 

tatsächliche Übung ausgeformte dauernde und ständige Rechtspraxis“ (vgl. die De-

finition des Gewohnheitsrecht in BVerfGE 22,114,117).  

 

Ausweislich der Durchsicht der Protokolle der nicht öffentlichen Sitzungen der par-

lamentarischen Untersuchungsausschüsse seit der 13. Legislaturperiode ergibt sich, 

dass der Landesrechnungshof zu keiner Zeit an den nicht öffentlichen Sitzungen von 

Untersuchungsausschüssen teilgenommen hat. Es fehlt demnach bereits an einem 

durch längere tatsächliche Übung entstandenen Praxis, die von den beteiligten 

Rechtsgenossen als verbindliche Rechtsnorm hätte anerkannt werden können.  

 

Folglich mangelt es an einer für das Bestehen eines Gewohnheitsrechts konstituti-

ven Voraussetzung, so dass der Landesrechnungshof ein gewohnheitsrechtliches 

Zutrittsrecht auf nicht öffentliche Untersuchungsausschusssitzungen nicht geltend 

machen kann.  

 

2. Zur Rechtsüberzeugung der beteiligten Kreise  

Die Stellungnahmen der beteiligten Rechtssubjekte anlässlich der Verfassungsre-

form zeigt ferner, dass von einer Anerkennung eines als verbindlich akzeptierten 

Gewohnheitsrechts des Landesrechnungshofes auf Zutritt in nicht öffentliche Sit-

zungen für andere Ausschüsse als Fachausschüsse nach § 9 GO nicht die Rede 

sein kann.  

 

Eine Beschränkung des gewohnheitsrechtlich anerkannten Zutrittsrechts auf die 

Fachausschüsse ergibt sich zunächst einmal aus der Stellungnahme des Landes-

rechnungshofs Schleswig-Holstein zu den Erfordernissen einer effektiven Finanz-
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kontrolle im parlamentarischen System (Schleswig-Holsteinischer Landtag, 

Kommissionsvorlage 12/68 vom 15. November 1988). Darin wird mit Blick auf die 

Teilnahme des Landesrechnungshofs an Sitzungen der Ausschüsse festgestellt: 

„Nach ständiger, seit Jahrzehnten üblicher Parlamentspraxis nimmt der 

Landesrechnungshof an den Sitzungen des Finanzausschusses teil. Außerdem 

kann er nach vorheriger Absprache an Sitzungen anderer Ausschüsse teilnehmen.“ 

(a.a.O, S. 14, 2.2.3).   

Das durch langjährige Übung ausgebildete Gewohnheitsrecht bezieht sich somit zu-

nächst auf die Beteiligung des Landesrechnungshofes an den Sitzungen des Fi-

nanzausschusses. An einem Zutrittsrecht zu Sitzungen des Finanzausschusses - 

insbesondere im Rahmen der nicht öffentlichen Sitzungen - hat der Landesrech-

nungshof aufgrund seiner Zuständigkeiten und Funktionen naturgemäß ein gestei-

gertes sachlich durchaus gebotenes Informationsinteresse.  

 

Auch die Teilnahme an nicht öffentlichen Sitzungen weiterer Ausschüsse wurde den 

Mitgliedern des Landesrechnungshofs „nach vorheriger Absprache“ (Stellungnahme  

des Landesrechnungshofes vom 15. November 1988, Kommissionsvorlage 12/68, S. 

14) mit den jeweiligen Ausschüssen ermöglicht.  

 

Die bisherige parlamentarische Übung, Mitglieder des Landesrechnungshofs regel-

mäßig beratend insbesondere zu weiteren Ausschüssen hinzuziehen, bestätigt eine 

Stellungnahme im Schlussbericht der Enquetekommission „Verfassungs- und Par-

lamentsreform“ (Drs. 12/180 vom 07.02.1989). Danach „entspricht es langjähriger 

Parlamentspraxis, nach vorheriger Absprache Mitglieder des Landesrechnungshofs 

zu den Sitzungen auch anderer Parlamentsausschüsse einzuladen.“ (S. 82) Da sich 

diese Praxis bewährt habe, sollte sie auf eine normative Grundlage gestellt werden, 

um etwaige verfassungs- oder parlamentsrechtliche Zweifel auszuschließen.  

 

Im Zusammenhang mit dem Zutrittsrecht zu nicht öffentlichen Sitzungen anderer 

Ausschüsse kann daher von einem insoweit jedoch beschränkten Gewohnheitsrecht 

gesprochen werden (vgl. im Übrigen die Stellungnahme des Präsidenten des Lan-

desrechnungshofs Schleswig-Holstein zu dem Sonderausschuss „Verfassungs- und 

Parlamentsreform“, Drs. 12/2018: „Der Landesrechnungshof befürwortet die vorge-

schlagene Verankerung des Mitwirkungsrechts seiner Mitglieder zu den Ausschüs-

sen, da sich die bisherige, jahrzehntelange Praxis bewährt hat.“) 

 

Schließlich hat sich auch der Sonderausschuss „Verfassungs- und Parlamentsre-

form“ des Schleswig-Holsteinischen Landtags in seiner Sitzung am 

2. November 1989 für die Implementierung eines bereits gewohnheitsrechtlich aner-

kannten Zutrittsrechts des Landesrechnungshofs in die Geschäftsordnung ausge-

sprochen (s. Umdruck 12/879 sowie das Protokoll der 13. öffentlichen Sitzung des 
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Sonderausschusses „Verfassungs- und Parlamentsreform“, vom 9. Juni 1998). Die 

empfohlene Änderung der Geschäftsordnung entspricht der späteren Bestimmung 

des § 16 Abs. 6 GO.  

 

Zwar dürfte das allgemeine Zutrittsrechts zu den Ausschüssen nach alldem durch 

den Landesrechnungshof ein von der parlamentarischen Praxis anerkanntes Ge-

schäftsordnungsgewohnheitsrecht darstellen. Dieses bezieht sich jedoch lediglich 

auf die Sitzungen der Fachausschüsse, insbesondere auf den Finanzausschuss (in 

diesem Sinne Waack, in: GO, Kommentar für die Praxis, § 16, RN 2.2, mit dem Hin-

weis darauf, dass die in § 16 Abs. 6 enthaltene Bestimmung, wonach den Mitglie-

dern des Landesrechnungshofs ein Recht eingeräumt wird, an den Sitzungen der 

Ausschüsse teilzunehmen, einem aufgrund langjähriger Übung gewachsenen parla-

mentarischen Gewohnheitsrecht entspricht).  

 

Von einer Anerkennung eines Zutrittsrechts des Landesrechnungshofes zu den nicht 

öffentlichen Sitzungen der Untersuchungsausschüsse durch die Beteiligten kann 

folglich keine Rede sein kann. Die angeführten Stellungnahmen dokumentieren, 

dass sowohl das Parlament als auch der Landesrechnungshof von einem begrenz-

ten Gewohnheitsrecht ausgegangen sind, das die Untersuchungsausschüsse jeden-

falls nicht betrifft.  

 

3. Zwischenergebnis 

Parlamentarische Stellungnahmen sowie Stellungnahmen des Landesrechnungs-

hofs belegen ein durch die bisherige jahrzehntelange Praxis ausgeformtes Gewohn-

heitsrecht. Dieses erstreckt sich jedoch nicht auf die Teilnahme des Landesrech-

nungshofes an nicht öffentlichen Sitzungen von parlamentarischen Untersuchungs-

ausschüssen. Für eine Rechtsüberzeugung der Beteiligten, dass ein derartiges Zu-

trittsrecht bestehen soll, ergeben sich keinerlei Hinweise. 

 

Es fehlt ferner an einer tatsächlich ausgeübten Rechtspraxis, da der Landesrech-

nungshof von seinem vermeintlichen Zutrittsrecht zum Besuch nicht öffentlicher  Sit-

zungen parlamentarischer Untersuchungsausschüsse in der Vergangenheit keinen 

Gebrauch gemacht hat.  

 

B. Zur Gewährung von Akteneinsicht für den Landesrechnungshof 

 

Art und Umfang eines Anspruchs auf Akteneinsicht für den Landesrechnungshofes 

ergeben sich aus § 26 UAG.  

 

Nach § 26 Abs. 4 S. 1 UAG erhalten Gerichte, Staatsanwaltschaften und andere 

Justizbehörden die zu Zwecken der Rechtspflege erforderliche Akteneinsicht. Da der 
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Landesrechnungshof kein Gericht i.S. dieser Norm darstellt, kommt S. 2 zur Anwen-

dung. Dieser bestimmt, dass im Übrigen Behörden und andere öffentliche Stellen die 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte aus den Akten erteilt werden. 

Zu diesem Zweck, so der zweite Halbsatz von Satz 2, kann auch Akteneinsicht ge-

währt werden.  

 

Gemäß § 26 Abs. 4 Satz 2 UAG, zweiter Halbsatz, steht dem Landesrechnungshof 

daher ein Recht auf Akteneinsicht nur nach Maßgabe einer im freien Ermessen des 

Untersuchungsausschuss stehenden Entscheidung - und zwar auch nur im Rahmen 

eines zuvor gestellten Auskunftsersuchens - zu.  

 

Die mit dem Auskunftsrecht verbundene und nach freiem Ermessen zu gewährende 

Akteneinsicht darf gem. § 26 Abs. 4 S. 2 UAG im Übrigen nur erfolgen, soweit weder 

überragende Belange des öffentlichen Wohls, noch überwiegende Interessen Ein-

zelner entgegenstehen und  keine Gefährdung des Untersuchungszwecks vorliegt.  

 

Im Rahmen eines derartigen Auskunftsersuchens seitens des Landesrechnungshofs 

wird zu berücksichtigen sein, dass der zweite Untersuchungskomplex (Komplex 

„Lohmann“) des Zweiten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses auch das 

Verhalten des Landesrechnungshofs selbst zum Gegenstand hat. Insoweit ist auch 

auf die einschränkenden Voraussetzungen des Auskunftsrechts („Gefährdung des 

Untersuchungszwecks“) besonderes Gewicht zu legen. 

 

Das Vorbringen des Landesrechnungshofes, dass dem Landesrechnungshof die 

entsprechenden Unterlagen in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt worden 

seien, ändert nichts an der Rechtslage. Selbst in diesem Fall ergibt sich kein über 

die einschlägige gesetzliche Regelung des § 26 Abs. 4 UAG hinausgehender An-

spruch auf Akteneinsicht.  

 

C. Zusammenfassung der Ergebnisse  

 

1. Nach den Regelungen des UAG wird der Kreis der Teilnehmer an nicht öffentli-

chen Ausschusssitzungen abschließend bestimmt. Ein Rückgriff auf Art. 21 Abs. 2 

LV im Wege des Umkehrschlusses kommt nicht in Betracht, da eine derartige Aus-

legung dem Vorrang des Untersuchungsausschussgesetzes widerspricht und auch 

aus rechtssystematischen Gründen nicht haltbar ist. 

 

2. Ein Zutrittsrecht ergibt sich auch nicht aus Bestimmungen des § 16 Abs. 6 GO. 

Unabhängig davon, ob die Geschäftsordnung als Intraorganrecht überhaupt dem 

Landesrechnungshof eine Rechtsposition einzuräumen vermag, sind die Vorausset-



- 19 - 

zungen für ein Zutrittsrecht zu den nicht öffentlichen Sitzungen des Untersuchungs-

ausschusses nicht erfüllt: 

 

Nach der herrschenden Rechtsauffassung kann aus der lediglich internen Ge-

schäftsordnungsbestimmung keine Rechtspflicht gegenüber einem außenstehendem 

Landesverfassungsorgan begründet werden. Eine abweichende Rechtsauffassung 

sieht hingegen vor, dass der Anwendungsbereich des Geschäftsordnungsrechts sich 

grundsätzlich auch auf außerhalb der Geschäftsordnung stehende Rechtssubjekte 

erstrecken kann. Nach Maßgabe des § 75 i.V.m. § 21 GO können jedoch auch Ab-

weichungen von der Geschäftsordnung durch Beschluss zugelassen werden, soweit 

der Ausschuss einheitlich beschließt und keine Vorschriften der Landesverfassung 

entgegenstehen. In diesem Fall stünde ein mögliches Zutrittsrecht  des Landesrech-

nungshofs - gesetzt den Fall, dieses ergibt sich aus der Geschäftsordnung - unter 

dem Vorbehalt, dass kein Ausschussmitglied einem derartigen Beschluss wider-

spricht. 

 

Die tatbestandlichen Voraussetzungen, die ein Zutrittsrecht des Landesrechnungs-

hofs zu den nicht öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses nach § 16 

Abs. 6 GO begründen könnten, liegen darüber hinaus ebenfalls nicht vor: 

 

Der Begriff „Ausschüsse“ in § 16 Abs. 6 Satz 1 GO bezieht sich lediglich auf Fach-

ausschüsse sowie auf die Sonderausschüsse des Landtags nach § 9 Abs. 1 und 

Abs. 2 GO, nicht hingegen auf die durch verfassungsrechtliche sowie fachgesetzli-

che Bestimmungen besonders ausgestalteten Untersuchungsausschüsse.  

 

Eine Erstreckung der Auslegung des Begriffs „Ausschüsse“ in § 16 Abs. 6 Satz 1 GO 

nach Maßgabe eines Umkehrschlusses unter Bezugnahme auf § 16 Abs. 4 GO, wo-

nach nur die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten, nicht jedoch die 

Mitglieder des Landesrechnungshofs von der Teilnahme an nicht öffentlichen Sit-

zungen der Untersuchungsausschüsse ausgeschlossen sind, ist nicht zulässig. 

Hiergegen sprechen  die systematische Auslegung sowie die Heranziehung der Ent-

stehungsgeschichte der aufgeführten Bestimmungen, die die Landesregierung von 

nicht öffentlichen Untersuchungsausschusssitzungen ausschließen. 

 

Insbesondere erscheint fraglich, ob zur Überwachung der Haushalts- und Wirt-

schaftsführung durch den Landesrechnungshof eine Teilnahme an den nicht öffentli-

chen Sitzungen des Untersuchungsausschusses erforderlich ist. Seitens des Lan-

desrechnungshofes sind hierzu bislang keine Angaben gemacht worden. 

 

3. Ein Gewohnheitsrecht, das ein Zutrittsrecht begründen könnte, besteht ebenfalls 

nicht.  
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Parlamentarische Stellungnahmen sowie Stellungnahmen des Landesrechnungs-

hofs belegen ein durch die bisherige, jahrzehntelange Praxis ausgeformtes parla-

mentarisches Gewohnheitsrecht auf Zutritt zu den nicht öffentlichen Ausschusssit-

zungen für den Landesrechnungshof. Dies erstreckt sich jedoch nicht auf die nicht 

öffentlichen Sitzungen von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen.  

 

Es fehlt ferner an einer tatsächlich geübten Rechtspraxis, die durch die Rechtsüber-

zeugung der Beteiligten eine Anerkennung als Gewohnheitsrecht hätte finden kön-

nen. 

 

4. Ein unmittelbarer Anspruch auf Akteneinsicht seitens des Landesrechnungshofs 

besteht nicht. Der Landesrechnungshof hat jedoch nach § 26 Abs. 4 UAG grundsätz-

lich einen Anspruch auf die Erteilung der zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderli-

chen Auskünfte. Zu diesem Zweck kann ihm nach freiem Ermessen des Untersu-

chungsausschusses auch die Akteneinsicht gewährt werden. 



Anhang-Nr. 13 

 
 
 
 
 

An den Vorsitzenden 
des 2. Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses der 
15. Wahlperiode 
Herrn Thomas Stritzl, MdL 
 
 
im   H a u s e 

 
      

Ihr Zeichen / vom Mein Zeichen / vom Telefon (0431) Fax (0431) Datum 

      L 201 - 292/15 988-1103 988-1250 7. August 2002 

            Dr. Johannes Caspar  

Antrag eines Betroffenen auf Auslagenerstattung 

 

Sehr geehrter Herr Stritzl, 

 

auf Ihre Anfrage betreffend die Anträge der Rechtsanwälte Meyer-Grage und Ober-

berg auf Erstattung der notwendigen Auslagen des Betroffenen Herrn Dr. Karl Pröhl, 

nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Das Untersuchungsausschussgesetz enthält eine eigenständige Regelung über die 

Erstattung von Kosten für die Rechtsbeistände Betroffener: Gemäß § 27 Abs. 3 Satz 

1 Untersuchungsausschussgesetz (UAG) können einem Betroffenen die durch die 

Wahrnehmung der ihm nach dem Untersuchungsausschussgesetz zustehenden 

Rechte entstandenen notwendigen Auslagen ganz oder teilweise erstattet werden. 

Nach Satz 3 dieser Bestimmung entscheidet der Untersuchungsausschuss hierüber 

nach pflichtgemäßem Ermessen. Ist das Untersuchungsverfahren bereits abge-

schlossen, so trifft die Entscheidung die Präsidentin oder der Präsident des Landta-

ges.  

 

Ein Betroffener hat somit grundsätzlich keinen Rechtsanspruch auf Erstattung seiner 

zur Rechtswahrnehmung entstandenen notwendigen Auslagen. Ihm steht lediglich 

ein Anspruch auf fehlerfreie Ermessensausübung bezüglich der Entscheidung über 

die Auslagenerstattung zu, es sei denn, das Ermessen reduziert sich im konkreten 

Fall auf eine Pflicht zur Auslagenerstattung. 

 

 
 
 
Der Präsident des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages 
 
Wissenschaftlicher Dienst  

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Umdruck 15/2406  

Nur für internen Gebrauch  
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Das Untersuchungsausschussgesetz enthält selbst keine Maßstäbe über die im 

Rahmen des § 27 Abs. 3 UAG anzustellenden Ermessenserwägungen. § 27 Abs. 3 

Satz 2 UAG verweist lediglich auf die Bestimmung des § 464 a Abs. 2 Strafprozess-

ordnung (StPO). Die Vorschrift definiert den Begriff der notwendigen Auslagen. Über 

inhaltliche Kriterien, ob dem Betroffenen überhaupt seine Kosten ersetzt werden sol-

len, sagt diese Bestimmung nichts aus. Insoweit ist zu prüfen, inwieweit über die 

Verweisungsnorm des § 28 UAG die Bestimmungen und Grundsätze der Strafpro-

zessordnung über die Erstattung von Kosten und Auslagen entsprechend anzuwen-

den sind. 

 

1. Die Grundsätze der Entscheidung über die Auslagenerstattung 

In der Vergangenheit ist in zwei Fällen nach Abschluss des Untersuchungsverfah-

rens vom Präsidenten des Landtags über Anträge von Betroffenen auf Erstattung 

von Auslagen nach § 27 Abs. 2 UAG entschieden worden. In beiden Fällen wurden 

die Anträge abgelehnt. 

 

Die damaligen Ermessensentscheidungen stützen sich auf zwei zentrale Grundsät-

ze, im Folgenden als Grundsatz der persönlichen Verfahrensverantwortlichkeit  so-

wie als Grundsatz des fairen Verfahrens bezeichnet:  

 

1.1 Zum Grundsatz der persönlichen Verfahrensverantwortlichkeit 

Strafverfahren und Untersuchungsausschussverfahren weisen unterschiedliche Ziel-

richtungen auf: Das Strafverfahren dient der Vorbereitung und Verkündung gerichtli-

cher Entscheidungen über Schuld oder Unschuld eines Menschen und die hieraus 

abzuleitenden Rechtsfolgen. Gegenstand des Untersuchungsausschusses ist es 

dagegen, Sachverhalte, deren Aufklärung im öffentlichen Interesse liegen, zu unter-

suchen sowie dem Landtag darüber zu berichten (§ 1 Abs. 1 UAG).  

 

Deutliche Berührungspunkte zwischen beiden Verfahren bestehen jedoch im Hin-

blick auf das Subjekt des Verfahrens. Dem Beschuldigten beziehungsweise Ange-

klagten im Strafverfahren steht der Betroffene nach § 18 UAG nahe. Betroffene sind 

nach § 18 Abs. 1 UAG die Personen, gegen die sich nach dem Sinn des Untersu-

chungsausschussgegenstand die Untersuchung richtet. Für Betroffene gelten be-

sondere Schutzbestimmungen, die dem Rechtsstatus des Beschuldigten im Strafver-

fahren ähneln: Unter anderem ist dem Betroffenen gemäß § 18 Abs. 2 UAG die Mög-

lichkeit einzuräumen, zeitlich vor den Auskunftspersonen eine zusammenhängende 

Sachdarstellung zu geben. Der Betroffene hat ferner das Recht auf Anwesenheit bei 

der Beweisaufnahme, ihm steht ein Beweisanregungs- und Fragerecht zu. Zur 
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Wahrnehmung seiner Rechte kann er sich insbesondere eines Rechtsbeistands be-

dienen sowie Auskunftspersonen benennen. 

 

Sowohl gegen den Beschuldigten im Strafverfahren als auch gegen den Betroffenen 

im Untersuchungsausschussverfahren richten sich damit staatliche Aufklärungsan-

sprüche, denen gesetzlich bestimmte Verfahrensrechte der jeweiligen Verfahrens-

subjekte gegenüberstehen.  

 

Im Strafverfahren gilt der Angeschuldigte, gegen den das Verfahren ohne Verurtei-

lung abgeschlossen wird, ohne Rücksicht auf die Stärke des verbleibenden Tatver-

dachts als unschuldig (Kleinknecht/Meyer-Gossner, StPO 45. Aufl., § 467 RN 1 mit 

Verweis auf Artikel 6 Abs. 2 MRK). § 467 Abs. 1 StPO zieht daraus die kostenrecht-

liche Folgerung, dass die Auslagen der Staatskasse sowie die notwendigen Ausla-

gen des Angeschuldigten der Staatskasse zur Last fallen. Die vorliegend gleichge-

richtete Interessenlage lässt es daher als angemessen erscheinen, den Grundge-

danken der Kosten- und Auslagenerstattung, wie er im Strafverfahren gilt, auch auf 

den Betroffenen im Untersuchungsausschussverfahren anzuwenden. 

 

Aus einer entsprechenden Anwendung dieser Bestimmung lässt sich für den Betrof-

fenen im Untersuchungsausschussverfahren der Grundsatz ableiten, dass es ent-

scheidungsrelevant für die Kostenerstattung ist, ob der Betroffene durch sein Verhal-

ten Anlass zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses gegeben und dazu bei-

getragen hat, dass sich die Untersuchung nach dem Sinn des Untersuchungsge-

genstandes gegen ihn richtet. Insoweit sind demjenigen, der ohne zurechenbares 

eigenes Verhalten zum Beteiligten in einem Untersuchungsausschussverfahren ge-

worden ist, die für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Mittel durch das Land zu 

erstatten.  

 

Es ist daher in der Erstattungsfrage darauf abzustellen, ob die durchgeführten Un-

tersuchungen nach dem Schlussbericht des Untersuchungsausschusses/ nach dem 

jeweiligen Verfahrensstand zur Zeit des Antrags auf Auslagenerstattung zugunsten 

oder zu ungunsten des Betroffenen ausgegangen sind/ ausgehen werden. Dabei 

gilt: Je sicherer es ist, dass gegen ihn letztlich grundlose Vorwürfe erhoben wurden, 

umso eher gebietet es die Gerechtigkeit, einen Schaden, der ihm durch das Verfah-

ren erwachsen ist, wieder gutzumachen. 
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1.2 Zum Grundsatz des fairen Verfahrens 

Neben dem bisher erörterten Grundsatz bleiben als weitere ermessensleitende Ge-

sichtspunkte die allgemeinen, im Bereich des öffentlichen Rechts geltenden Grund-

sätze für die Ermessensausübung zu beachten. Danach muss sich die Entscheidung 

im Rahmen der erteilten Ermächtigung halten; sie muss willkürfrei sein und darf den 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht verletzen.  

 

In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist anerkannt, dass das 

Rechtsstaatsprinzip in Verbindung mit dem allgemeinen Freiheitsrecht (Artikel 2 

Abs. 1 GG) das Recht des Beschuldigten auf ein faires Verfahren gewährleistet und 

der Anspruch auf ein solches Verfahren das Recht umfasst, sich von einem Rechts-

beistand seines Vertrauens vertreten zu lassen (siehe BVerfGE 66, 313 [318 f.] mit 

weiteren Nachweisen).  

 

Damit verbindet sich jedoch grundsätzlich noch kein Anspruch auf Kostenerstattung 

für den Rechtsbeistand (vgl. BVerfGE 68, 237 [251]). Unter rechtsstaatlichen Ge-

sichtspunkten kann lediglich derjenige Beschuldigte die Auslagen für einen rechts-

kundigen Beistand beanspruchen, der in schwerwiegenden Fällen die Kosten eines 

gewählten Verteidigers selbst nicht aufzubringen vermag (BVerfGE 46, 202 [210] mit 

weiteren Nachweisen).  

 

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts sind die für das Strafverfahren 

entwickelten Grundsätze auch auf das Verfahren vor Parlamentarischen Untersu-

chungsausschüssen grundsätzlich übertragbar. Jedoch gilt, dass für den von einem 

solchen Verfahren Betroffenen keine weitergehenden Rechte als im Strafverfahren 

bestehen können (BVerwG NVwZ 1993, 60 f.).  

 

Im Einzelfall kann dem Träger eines Grundrechts ein Anspruch daher auf solche 

Maßnahmen zustehen, die zum Schutz seines grundrechtlich gesicherten Freiheits-

raums unerlässlich sind (siehe BVerfGE 35, 79 [116]). Ein derartiger Leistungsan-

spruch besteht nur in außergewöhnlichen Fällen und setzt insbesondere voraus, 

dass der Kläger die Kosten für seinen Rechtsbeistand nicht selbst tragen konnte 

(vgl. BVerwGE 52, 339 [345] sowie BVerwG NVwZ 1993, 60 f. betreffend einen An-

spruch auf Erstattung der Kosten für einen Rechtsbeistand an einen Betroffenen 

eines parlamentarischen Untersuchungsverfahrens des Landes Schleswig-Holstein 

zur Zeit der Geltung der sog. IPA-Regeln, die keinen Anspruch auf Kostenerstattung 

begründeten). 
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Danach kann der Grundsatz des fairen Verfahrens es im Einzelfall gebieten, einem 

mittellosen Betroffenen die notwendigen Auslagen für die Bestellung eines Rechts-

beistands zu erstatten. Hinter § 18 Abs. 5 Satz 2 UAG, der ausdrücklich vorsieht, 

dass sich Betroffene zur Wahrnehmung ihrer Rechte eines Rechtsbeistands bedie-

nen können, steht insoweit die einem fairen Verfahren immanente Forderung nach 

verfahrensmäßiger Selbständigkeit des in das Untersuchungsausschussverfahren 

einbezogenen Betroffenen.  

 

Der Grundsatz des fairen Verfahrens gilt insbesondere für den Fall, dass ein Antrag 

zur Auslagenerstattung zu einem frühen Verfahrensstadium gestellt wurde, in dem 

sich noch nicht absehen lässt, ob eine Erstattung nach Maßgabe des Grundsatzes 

der persönlichen Verfahrensverantwortlichkeit erfolgen kann. Im Gegensatz zum 

Grundsatz der persönlichen Verfahrensverantwortlichkeit können einem mittellosen 

Betroffenen daher auch unabhängig von der Prognose, ob das Untersuchungsaus-

schussverfahren für den Betroffenen einen günstigen oder einen ungünstigen Aus-

gang nehmen wird, die Auslagen zur Wahrnehmung seiner Rechte erstattet werden. 

Dadurch wird verhindert, dass ein mittelloser Betroffener seine Rechte im Verfahren, 

in das er - zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht absehbar - möglicherweise 

ohne eigenes Zutun hineingezogen wurde, nicht geltend machen kann.   

 

2. Zusammenfassung 

Entscheidungsrelevant für die Auslagenerstattung ist zunächst, ob der Betroffene 

durch sein Verhalten zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses Veranlassung 

gegeben hat und dazu beigetragen hat, dass sich die Untersuchung nach dem Sinn 

des Untersuchungsgegenstandes gegen ihn richtet.  

 

Ist eine Entscheidung über den Ausgang aufgrund des frühen Verfahrensstadiums 

nicht möglich, so kann sich aus dem Grundsatz des fairen Verfahrens für den Betrof-

fenen ein Anspruch auf Erstattung der notwendigen Kosten für einen Rechtsbeistand 

ergeben, wenn der Betroffene wirtschaftlich nicht in der Lage ist, diese Kosten selbst 

zu übernehmen und die Bestellung eines  Rechtsbeistands zum Schutz seines 

grundrechtlich gesicherten Freiheitsraums unerlässlich ist. 

 

3. Zur Anwendung der Grundsätze auf den vorliegenden Fall 

Mit Blick auf den von den Rechtsanwälten Meyer-Grage und Oberberg gestellten 

Antrag auf Erstattung der notwendigen Auslagen des Betroffenen Dr. Pröhl wird 

nach Maßgabe dieser Grundsätze folgendermaßen zu entscheiden sein:  
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3.1 Zur Anwendung des Grundsatzes der persönlichen Verfahrensverantwort-

lichkeit 

Über die beiden bisher gestellten Anträge auf Kostenerstattung wurde in der Ver-

gangenheit  jeweils nach Abschluss des Untersuchungsausschussverfahrens durch 

den Präsidenten des Landtags auf der Grundlage der vorliegenden Untersuchungs-

ergebnisse gem. § 27 III UAG entschieden.  

 

Zwar gilt der vorstehend dargelegte Grundsatz der persönlichen Verfahrensverant-

wortlichkeit sowohl für die nach Abschluss des Untersuchungsausschussverfahrens 

vom Präsidenten des Landtags anzustellende Ermessenserwägung als auch für die 

Ermessensausübung bei der Entscheidung eines Antrags auf Kostenerstattung im 

laufenden Verfahren durch den Untersuchungsausschuss selbst. Ein Antrag, der wie 

im vorliegenden Fall, vom Betroffenen bereits zu Beginn des Untersuchungsaus-

schussverfahrens gestellt wurde, erfordert jedoch eine hinreichend sichere Progno-

se über den Ausgang des Verfahrens. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lässt sich dar-

über, ob der Betroffene Dr. Pröhl durch sein Verhalten Anlass zur Einsetzung des 

Untersuchungsausschusses gegeben hat und eigenverantwortlich dazu beigetragen 

hat, dass sich die Untersuchung nach dem Sinn des Untersuchungsgegenstandes 

gegen ihn richtet, weder in der einen, noch in der anderen Weise voraussagen. 

 

Im aktuellen Verfahrensstadium stehen die Beweiserhebungen des Ausschusses 

noch am Anfang. Die bisherige Vernehmung von Auskunftspersonen durch den Un-

tersuchungsausschuss hat ausreichendes Tatsachenmaterial weder für eine Belas-

tung noch für eine Entlastung des Herrn Dr. Pröhl gegeben. Es ergeben sich somit 

keine Anhaltspunkte dafür, dass mangels eigener Verantwortlichkeit des Betroffenen 

diesem die notwendigen Auslagen ganz oder zum Teil erstattet werden müssten. 

Eine Ermessensreduzierung, gerichtet auf die Erstattung der Auslagen des Betroffe-

nen, ist gegenwärtig somit nicht festzustellen. 

 

3.2 Zur Anwendung des Grundsatzes des fairen Verfahrens 

Inwieweit sich nach Maßgabe des rechtsstaatlichen Grundsatzes des fairen Verfah-

rens ein Anspruch des Betroffenen Dr. Pröhl auf Kostenerstattung für einen von ihm 

beigezogenen Rechtsanwalt ergibt, kann abschließend ebenfalls nicht entschieden 

werden.  

 

Angesichts des laufenden Kündigungsschutzverfahrens vor dem Arbeitsgericht so-

wie eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen Herrn Dr. Pröhl kann die 

Beiziehung eines Rechtsbeistands auch im Untersuchungsausschussverfahren zwar 
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durchaus erforderlich sein, da nicht auszuschließen ist, dass die Ergebnisse der Un-

tersuchung jedenfalls mittelbar den Ausgang der parallel verlaufenen Verfahren be-

einflussen können.  

 

Eine entsprechende Ermessensreduzierung, gerichtet auf eine derartige Ausnahme-

entscheidung, setzt jedoch voraus, dass Herr Dr. Pröhl zum gegenwärtigen Zeit-

punkt nicht in der Lage ist, die Kosten des zur Wahrnehmung seiner Rechte vor dem 

Untersuchungsausschuss zu beauftragenden Rechtsbeistands aufzubringen und 

damit seine Rechte als Betroffener nicht hinreichend wahrnehmen kann.  

 

Für eine derart prekäre finanzielle Situation, die es dem Betroffenen gegenwärtig 

nicht möglich macht, die notwendigen Auslagen für einen Rechtsbeistand aufzubrin-

gen, fehlen konkrete Anhaltspunkte. Nicht zuletzt die Tatsache, dass der Beschul-

digte bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt sich der Mithilfe zweier Anwälte im Untersu-

chungsausschussverfahren bedient, lässt dies eher als unwahrscheinlich erschei-

nen. 

 

Es kann daher auf der Grundlage der bisher bekannten Tatsachen auch nach dem 

Grundsatz des fairen Verfahrens nicht von einer Ermessensreduzierung bei der Ent-

scheidung über den Antrag auf Erstattung der notwendigen Auslagen ausgegangen 

werden. 

 

4. Ergebnis  

Ein Anspruch des Betroffenen auf Erstattung der Auslagen besteht nicht, da die Vor-

aussetzungen für eine Ermessensreduzierung bei der Entscheidung über die Ausla-

generstattung nicht vorliegen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

 

gez. Dr. Johannes Caspar 

(Dr. Johannes Caspar) 

 



 



Anhang-Nr. 14 

 
 
 
 
 

An den 
Vorsitzenden des 2. Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses 
Herrn Thomas Stritzl, MdL 
 
 
im   H a u s e 

 
      

Ihr Zeichen / vom Mein Zeichen / vom Telefon (0431/E-Mail) Fax (0431) Datum 

Auftrag vom L 201 988-1103 988-1250 13. Sept. 2002 

9. September 2002 306/15 Dr. Johannes Caspar 
johannes.caspar@landtag.ltsh.de 

 

Herausgabe von Unterlagen durch Landesregierungen/Bundesregierung sowie 
nachgeordnete Behörden 
 

Sehr geehrter Herr Stritzl, 

 

auf den uns von Mitgliedern des Untersuchungsausschusses erteilten Auftrag zur 

Ermittlung der Rechtslage in anderen Bundesländern/im Bund betreffend die 

Herausgabe von Unterlagen durch Landesregierungen/Bundesregierung sowie 

nachgeordnete Behörden im Rahmen von Untersuchungsausschussverfahren 

übersenden wir Ihnen die jeweils einschlägigen Regelungen in Kopie aus den 

geltenden Untersuchungsausschussgesetzen. 

 

Für weitere Nachfragen zu materiellen und verfahrensrechtlichen Aspekten des 

Herausgabeverlangens sowohl nach schleswig-holsteinischem 

Untersuchungsausschussgesetz als auch nach den angeführten 

Untersuchungsausschussgesetzen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

 

gez. Dr. Johannes Caspar 

(Dr. Caspar) 

 

Anlagen 

 
 
 
Der Präsident des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages 
 
Wissenschaftlicher Dienst 
 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Umdruck 15/2524 

Nur für internen Gebrauch  





























Anhang-Nr. 15 

 
 
 
 
 
 

An den Vorsitzenden 
des 2. Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses 
Herrn Thomas Stritzl, MdL 
 
 
im   H a u s e 

 
      

Ihr Zeichen / vom Mein Zeichen / vom Telefon (0431/E-Mail) Fax (0431) Datum 

Aufträge vom L 201 - 336/15 988-1103 988-1250 22. Nov. 2002 

18. November 2002 Dr. Johannes Caspar       
johannes.caspar@landtag.ltsh.de 

 

Vereinbarkeit der Beweisanträge mit dem Untersuchungsgegenstand 

 
Sehr geehrter Herr Stritzl, 
 
auf die Anfragen des Obmanns der SPD im 2. Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss, Herrn Neugebauer, nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
I. Zur Vereinbarkeit des Beweisantrags der CDU vom 4. November 2002, Um-

druck 15/2666 betreffend Akteneinsicht in den Todesermittlungsverfahren 
Jagusch und Brückner mit dem Untersuchungsgegenstand 

 
1. Zur rechtlichen Bedeutung des Untersuchungsgegenstands für die Arbeit in Unter-

suchungsausschüssen: 
 
Parlamentarische Untersuchungsausschüsse üben öffentliche Gewalt aus (s. etwa 
BVerfGE 67, 100 [142]). Sie bedürfen daher einer demokratischen Legitimation 
und müssen sich auf die Gesamtheit der Bürger eines Staatsvolkes zurückführen 
lassen (BVerfGE 38, 258 [271]; 47, 253 [272]). Ihre Legitimation erhalten sie durch 
einen entsprechenden Einsetzungsbeschluss des Landtags gemäß Artikel 18 
Abs. 1 Satz 1 LV, § 2 Abs. 2 Untersuchungsausschussgesetz (UAG). Der Landtag 
bedient sich als eigentlicher „Träger“ des Untersuchungsrechts des Untersu-
chungsausschusses als Hilfsorgan 
 
Der Untersuchungsausschuss ist nach § 3 Abs. 3 Satz 1 UAG an den Einset-
zungsbeschluss gebunden und zu einer Ausdehnung des Untersuchungsgegen 

 
 
 
Der Präsident des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages 
 
Wissenschaftlicher Dienst 
 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Umdruck 15/2736 

Nur für internen Gebrauch  
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stands nicht berechtigt. Eine nachträgliche Ergänzung des Untersuchungsgegen-
stands bedarf nach § 3 Abs. 3 Satz 2 UAG eines Beschlusses des Landtags. 
 
Besondere Bedeutung für den Ausschuss erhält der im Einsetzungsbeschluss des 
Landtages gefasste Untersuchungsgegenstand mit Blick auf die zentrale Aufgabe 
der Beweiserhebung nach § 11 Abs. 1 UAG. Die mit der Ausübung hoheitlicher 
Befugnisse verbundenen Eingriffsrechte innerhalb des Beweiserhebungsverfah-
rens stehen dem Untersuchungsausschuss nur zu, soweit er die Beweise in Über-
einstimmung mit dem im Einsetzungsantrag enthaltenen Untersuchungsgegen-
stand erhebt und nicht über die darin gezogenen Grenzen hinausgeht. 
 
Im Folgenden gilt es zu klären, ob der Beweisantrag der CDU vom 
4. November 2002, Umdruck 15/2666 auf Beiziehung der Akten in den Todeser-
mittlungsverfahren Jagusch und Brückner den Vorgaben des Untersuchungsge-
genstands (dazu siehe den Einsetzungsantrag Drucksache 15/1785 vom 
12. April 2002 sowie dessen Konkretisierung Drucksache 15/1803 vom 
26. April 2002) entspricht und gemäß § 3 Abs. 3 UAG i. V. m. § 11 Abs. 1 UAG zu-
lässig ist. 
 

2. Zur Ausdehnung des Untersuchungszeitraums über den Zeitpunkt des Einset-
zungsbeschlusses hinaus: 
 
Die ausweislich des Beweisantrags (Umdruck 15/2666) beizuziehenden Akten be-
ziehen sich, soweit sie den Tod sowohl des Herrn Brückner als auch des Herrn 
Jagusch betreffen, auf Ereignisse, die sich erst nach Einsetzung des Untersu-
chungsausschusses zugetragen haben. Mit Blick auf die zeitliche Bindung an den 
Untersuchungsgegenstand ist zunächst zu klären, inwieweit der Untersuchungs-
ausschuss berechtigt ist, Beweise über solche Ereignisse zu erheben, die erst 
nach erfolgtem Einsetzungsbeschluss durch den Landtag eingetreten sind.  
 
Eine Kontrollkompetenz des Landtages kann sich grundsätzlich nur auf bereits 
abgeschlossene Vorgänge erstrecken. Der äußerste Zeitpunkt, bis zu dem die Un-
tersuchung erstreckt werden kann, ist folglich der Tag des Plenarbeschlusses (in 
diesem Sinne BVerfGE 67, 100 [139]; Härth, Kommentar zum Gesetz über die Un-
tersuchungsausschüsse, § 2 RN 5). 
 
Von dem Grundsatz der Beschränkung des Untersuchungsausschusses auf be-
reits abgeschlossene Vorgänge muss es jedoch für die nach Einsetzung des Aus-
schusses entstandenen Beweisfragen Ausnahmen geben, die einen sachlichen 
Bezug zum Untersuchungsgegenstand selbst aufweisen. Vorgänge zeitlich nach 
der Einsetzung sind demnach als Gegenstände zulässiger Beweiserhebungen 
anzusehen, wenn sie als Indiz- beziehungsweise Hilfstatsachen geeignet sind, zur 
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zusehen, wenn sie als Indiz- beziehungsweise Hilfstatsachen geeignet sind, zur 
Aufklärung des Untersuchungsgegenstands in der einen oder anderen Weise bei-
zutragen (in diesem Sinne bereits Stellungnahme des Wissenschaftlichen Diens-
tes vom 19. November 1993 Umdruck 13/1550). 
 
Diese Voraussetzungen könnten bei dem Tod der Herren Jagusch und Brückner 
jedenfalls erfüllt sein, soweit die Ursache für deren Ableben konkrete Rückschlüs-
se auf den eigentlichen, im Einsetzungsantrag bezeichneten Untersuchungsge-
genstand zulässt. 
 
Für das Vorliegen derartiger Hilfstatsachen fehlen jedoch Anhaltspunkte. Insbe-
sondere wird von der den Beweisantrag stellenden CDU-Fraktion selbst keine 
Sachverhaltshypothese vorgetragen, wonach zwischen dem Ableben der Herren 
Brückner und Jagusch einerseits und dem Beweisbegehren nach der Klärung von 
Rechtsverletzungen und sonstigem Fehlverhalten durch Mitglieder der Landesre-
gierung oder Beschäftigten des Landes andererseits ein kausaler Zusammenhang 
hergestellt werden könnte. 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden: Das Herausgabebegehren der Akten 
in den Todesermittlungsverfahren Jagusch und Brückner liegt nicht innerhalb des 
Rahmens des Untersuchungsgegenstands und wird daher vom Auftrag des Unter-
suchungsausschusses nicht mehr gedeckt. Der Beweisantrag überschreitet die 
zeitliche Grenze des Untersuchungszeitraums und verstößt gegen § 3 Abs. 3 
Satz 1 UAG i. V. m. § 11 Abs. 1 Satz 1 UAG. Eine Erstreckung der Untersuchung 
auf Ereignisse nach Einsetzung des Untersuchungsausschusses kommt vorlie-
gend auch nicht unter dem Aspekt der Ermittlung einer Hilfstatsache, die Rück-
schlüsse auf den zu untersuchenden Gegenstand zuließe, in Betracht. 

 
II. Zur Zulässigkeit des Beweisantrags der Fraktion der CDU vom 

4. November 2002 - Umdruck 15/2664 - auf Vernehmung des Herrn Henschel: 
 
Soweit zur Klärung von Rechtsverletzungen und sonstigem Fehlverhalten durch 
Mitglieder der Landesregierung oder Beschäftigte des Landes bei Vergabeverfah-
ren, Verfügungen über Landesvermögen und Ausübung von nebenberuflichen Tä-
tigkeiten sowie sonstigen Aktivitäten zu den im Beweisantrag gestellten Fragen 
Beweis erhoben werden soll durch die Vernehmung des Herrn Henning Henschel, 
Geschäftsführer der Dräger Forum GmbH, liegt eine Überschreitung des zeitlichen 
Rahmens des Untersuchungsgegenstandes nicht vor. 
 
Insbesondere zeigen bereits die unter Nummer 1, 2, 3 und 5 im Beweisantrag im 
Imperfekt aufgeführten Fragen, dass ausschließlich in der Vergangenheit - das 
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heißt vor Einsetzung des Untersuchungsausschusses - liegende Beweise erhoben 
werden sollen. Daraus ergibt sich, dass die Vorgaben des Einsetzungsbeschlus-
ses durch den Beweisantrag nicht überschritten werden. 
 
Soweit Frage Nummer 4 auch auf aktuell bestehende Einflussmöglichkeiten auf 
die Arbeit der Landesregierung, die Arbeit der Beschäftigten des Landes sowie die 
Arbeit privater Personen und Gesellschaften abhebt, wird offensichtlich eine Be-
weiserhebung außerhalb des Untersuchungszeitraums angestrebt. 
 
Ob im Zusammenhang mit nebenberuflichen Aktivitäten von Landesbediensteten 
auch über zeitlich nach dem Einsetzungsantrag liegende Vorgänge Beweis erho-
ben werden darf, lässt sich nicht abstrakt, d. h. von der jeweiligen Fragestellung 
losgelöst, sondern nur mit Blick auf den Einzelfall entscheiden. Eine Befragung 
von Zeugen über Ereignisse nach Einsetzung des Ausschusses ist gemäß den 
zuvor erörterten Grundsätzen jedenfalls möglich, soweit der Ausschuss sich hier-
bei um die Ermittlung von Sachverhalten bemüht, die Rückschlüsse auf Vorgänge 
haben können, die vom Untersuchungsgegenstand selbst umfasst sind. Die von 
Nummer 4 zugelassenen Beweisfragen sind daher grundsätzlich zulässig. 
 
Abschließend kann festgestellt werden: Der Beweisantrag der CDU im Umdruck 
15/2664 ist insgesamt rechtlich nicht zu beanstanden. Mit Blick auf die Möglich-
keit, den Zeugen Henschel über Ereignisse nach Einsetzung des Untersuchungs-
ausschusses zu befragen (Nr. 4 des Antrags), bleibt es erforderlich, anlässlich 
dessen Vernehmung im Einzelfall zu differenzieren, ob es sich bei den an den 
Zeugen gestellten Fragen um die Ermittlung von Hilfstatsachen für den Untersu-
chungsgegenstand handelt oder ob ein Zusammenhang der Fragen mit dem Un-
tersuchungsgegenstand nicht herzustellen ist. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Für den Wissenschaftlichen Dienst 
 
gez. Dr. Johannes Caspar 
(Dr. Johannes Caspar) 
 



Anhang-Nr. 16 

 
 
 
 
 
 

An den Vorsitzenden 
des 2. Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses 
Herrn Thomas Stritzl, MdL 
 
 
im   H a u s e 

 
      

Ihr Zeichen / vom Mein Zeichen / vom Telefon (0431/E-Mail) Fax (0431) Datum 

Auftrag vom L 201 - 337/15 988-1103 988-1250 22. Nov. 2002 

18. November 2002 Dr. Johannes Caspar       
johannes.caspar@landtag.ltsh.de 

 

Behandlung der Beweisanträge der qualifizierten Minderheit im 
Untersuchungsausschuss 
 

Sehr geehrter Herr Stritzl, 

 

in der nichtöffentlichen Sitzung des 2. Parlamentarischen Untersuchungsausschus-

ses vom 18. November 2002 wurde ich nach Bestehen eines materiellen Prüfungs-

rechts der Ausschussmehrheit gegenüber den durch eine qualifizierte Minderheit ge-

stellten Beweisanträgen gem. § 11 Abs. 2 Satz 2 Untersuchungsausschussgesetz 

(UAG) befragt. Meine mündliche Stellungnahme während der Ausschusssitzung darf 

ich nach eingehender Prüfung der Rechtsfrage wie folgt darlegen und korrigieren: 

 

Nach § 11 Abs. 2 Satz 1 UAG hat der Untersuchungsausschuss Beweise zu erhe-

ben, wenn dies von allen Mitgliedern, die zu den Antragstellenden nach § 2 Abs. 3 

UAG gehören, beantragt wird oder ein Fünftel der Mitglieder des Ausschusses dies 

verlangt. Daraus folgt, dass im Rahmen einer Minderheitsenquete die qualifizierte 

Minderheit einen verfassungsrechtlich fundierten Anspruch auf Erhebung der von ihr 

beantragten Beweise im Untersuchungsausschussverfahren hat.  

 

Die Reichweite des Minderheitsrechts steht jedoch infrage, wenn die Mehrheit ge-

genüber dem von der Minderheit gestellten Antrag Rechtmäßigkeitsbedenken hat 

und den Antrag deshalb durch Mehrheitsbeschluss ablehnt und sich weigert, den 

beantragten Beweis zu erheben.  

 

 
 
 
Der Präsident des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages 
 
Wissenschaftlicher Dienst 
 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Umdruck 15/2740 

Nur für internen Gebrauch  
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§ 11 Abs. 2 UAG enthält im Konfliktfall zwischen Minderheitenschutz und Mehrheits-

prinzip keine eindeutigen Vorgaben.  

 

Nach ständiger Praxis der Untersuchungsausschüsse in Schleswig-Holstein sowie 

nach Auffassung des Wissenschaftlichen Dienstes wurde § 11 Abs. 2 UAG dahin 

ausgelegt, dass eine Folgepflicht des Untersuchungsausschusses bei Anträgen der 

Minderheit nur besteht, soweit die Anträge 

 

• mit dem Untersuchungsgegenstand in Zusammenhang stehen, 

• nicht zu unzulässigen Eingriffen in Grundrechte Dritter führen, 

• nicht gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen 

• und die Missbrauchsgrenze beachten (s. a. Umdruck 14/3340 sowie Bericht des 

1. UA der 13. Wp. Drs. 13/3225 Anl. 2; Der Kieler Untersuchungsausschuss II, 

S. 52; Umdruck 13/735).  

 

Fehlt es an diesen Voraussetzungen, kann der Minderheitsantrag durch Mehrheits-

beschluss des Ausschusses abgelehnt werden. 

 

Dafür spricht die Formulierung in § 11 Abs. 1 S. 1 UAG. Darin ist bestimmt, dass der 

Untersuchungsausschuss die durch den Untersuchungsgegenstand gebotenen Be-

weise erhebt. Geboten im Sinne dieser Vorschrift können Beweisanträge der qualifi-

zierten Minderheit mit Blick auf eine verfassungskonforme Auslegung des § 11 Abs. 

2 Satz 1 UAG nur sein, soweit sie nicht die dem Untersuchungsausschuss gezoge-

nen rechtlichen Grenzen bei der Beweiserhebung überschreiten (vgl. auch § 3 Abs. 3 

Satz 1 UAG). Beweisanträge, die rechtsmissbräuchlich gestellt werden oder solche, 

die nicht im Rahmen des Untersuchungsgegenstands liegen, lösen daher keine Fol-

gepflicht für den Ausschuss aus.  

 

 

Die damit verbundene Annahme einer materiellen Prüfungskompetenz durch die 

Ausschussmehrheit steht insbesondere im Einklang mit dem Verständnis der ent-

sprechenden Verfahrensregelungen auf Bundesebene: 

 

Dies gilt zunächst für die bis zum Erlass des Gesetzes zur Regelung des Rechts der 

Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestags (Untersuchungsausschuss-

gesetz vom 19. Juni 2001 BGBl. I S. 1142) angewandten sog. IPA-Regeln, die von 

den Mitgliedern der interparlamentarischen Arbeitsgemeinschaft als Entwurf eines 
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Gesetzes über Einsetzung und Verfahren von Untersuchungsausschüssen  

(BT-Drs. V/4209) geschaffen wurden.  

 

§ 12 Abs. 2 der IPA-Regeln bestimmt, dass Beweise, die nur von den Antragstellern, 

einem Viertel der Ausschussmitglieder oder den Betroffenen beantragt werden, zu 

erheben sind, es sei denn, dass sie offensichtlich nicht im Rahmen des Untersu-

chungsauftrags liegen (eingehend zur damaligen Rechtslage und der Reichweite des 

Minderheitsrechts s. Engels, Parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Grundla-

gen und Praxis im Deutschen Bundestag, 1989, S. 147 ff.).  

 

Das Untersuchungsausschussgesetz des Bundes vom 19. Juni 2001 (BGBl. I 

S. 1142) macht in § 17 Abs. 2 UAG/BT eine Folgepflicht des Ausschusses gegen-

über dem Minderheitsantrag davon abhängig, dass die Beweiserhebung unzulässig 

ist oder dass das Beweismittel auch nach Anwendung der in diesem Gesetz vorge-

sehenen Zwangsmittel unerreichbar ist. 

 

Das Absehen einer Folgepflicht des Untersuchungsausschusses bei unzulässigen 

Beweisanträgen der Minderheit wird in diesem Sinne auch vom Bundesverfassungs-

gericht im Parteispenden-Untersuchungsausschuss-Urteil bestätigt. Dort wird ausge-

führt: „Den Beweisanträgen der potentiell einsetzungsberechtigten Minderheit ist 

grundsätzlich Folge zu leisten, soweit das Antragsrecht nicht sachwidrig oder miss-

bräuchlich ausgeübt wird. Mit einem Beweisbeschluss wird Klarheit geschaffen, was 

zum Aufklärungsprogramm des Ausschusses gehört; dies gilt auch für die förmliche 

Ablehnung eines Beweisantrags. Die Ablehnung eines Beweisantrags der qualifizier-

ten Minderheit durch die Mehrheit darf nicht allein auf das Mehrheitsprinzip des Arti-

kel 42 Abs. 2 GG gestützt sein; sie bedarf der Begründung. Die Ausschussmehrheit 

darf Beweisanträge der qualifizierten Minderheit zurückweisen, wenn sie nachvoll-

ziehbar darlegt, dass die Minderheit die ihr zustehenden Rechte sachwidrig ausübt. 

Dies kann etwa dann der Fall sein, wenn die beantragte Beweiserhebung außerhalb 

des Untersuchungsauftrags liegt oder rechtswidrig ist, ferner wenn sie lediglich der 

Verzögerung dient oder offensichtlich missbräuchlich ist“ (BVerfG, DVBl. 2002, 

S. 773, 775; vgl. im Übrigen hierzu Wiefelspütz, Die qualifizierte Mehrheit im Unter-

suchungsausschuss, Neue Justiz 2002, S. 398 ff).  

 

Bereits gefasste Beweisbeschlüsse, wenn sie von einer qualifizierten Minderheit be-

antragt worden sind, hat der Ausschuss nach Auffassung des Bundesverfassungsge-

richts denn auch grundsätzlich zu vollziehen. Auch hier gilt jedoch, dass die Vollzie-

hung des Beweisbeschlusses dann abgelehnt werden kann, wenn eine nicht sachge-
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rechte oder offensichtlich missbräuchliche Ausnutzung des Minderheitsrechts der 

Antragsteller vorliegt. Gleiches gilt, wenn der Beweisbeschluss sich nicht mehr im 

Rahmen des Untersuchungsauftrags bewegt oder das öffentliche Interesse an einer 

Vernehmung aus anderen Gründen entfallen ist (BVerfG, DVBl. 2002, S. 773, 776). 

 

Obwohl in § 11 Abs. 2 UAG eine Beschränkung der Folgepflicht wie in § 12 Abs. 2 

IPA-Regeln sowie in § 17 Abs. 2 UAG/BT nicht ausdrücklich angeordnet ist, wird 

man den Umfang des Beweiserhebungsrechts der qualifizierten Minderheit entspre-

chend den o. g. Voraussetzungen einschränken müssen.  

 

Dies ergibt sich zum einen aus der Erwägung, dass eine Folgepflicht bei offensicht-

lich rechtswidrigen Beweisanträgen im Untersuchungsausschuss in keiner Weise 

durch die Ausschussmehrheit korrigiert werden könnte. Eine Instrumentalisierung 

des Ausschusses durch eine Ausschussminderheit in der zentralen Frage der Be-

weiserhebung widerspräche jedoch sowohl dem Demokratie- und dem Rechts-

staatsprinzip als auch der Bestimmung des Art. 1 Abs. 3 GG (so im Ergebnis Engels 

mit Blick auf die damals ebenfalls unvollständige IPA-Regelung, aaO., S. 149).  

 

Soweit die Voraussetzungen für einen zulässigen Beweisantrag nicht vorliegen, kann 

die Ausschussmehrheit diesen durch Beschluss aufheben. Sie trägt dann jedoch das 

Risiko, dass ihre Zurückweisung des Minderheitsantrags sich als eine Verletzung der 

verfassungsmäßigen Rechte der Minderheit erweist. Einer solchen Verletzung ihrer 

Rechte kann die Minderheit dadurch begegnen, indem sie ihr Minderheitsrecht im 

Wege des Organstreitverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht gegenüber dem 

Ausschuss geltend macht (hierzu m. w. N. vgl. Wiefelspütz, aaO., S. 402). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

 

gez. Dr. Johannes Caspar 

(Dr. Johannes Caspar) 

 

 



Anhang-Nr. 17 

 
 
 
 
 
 

An den 
Vorsitzenden des 2. Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses 
Herrn Thomas Stritzl, MdL 
 
 
im   H a u s e 

 
      

Ihr Zeichen / vom Mein Zeichen / vom Telefon (0431/E-Mail) Fax (0431) Datum 

Auftrag vom L 201 - 342/15 988-1103 988-1250 6. Dez. 2002 

25. November 2002 Dr. Johannes Caspar       
johannes.caspar@landtag.ltsh.de 

 

Mehrheitserfordernisse bei der Durchsetzung von Beweisanträgen 

 

Sehr geehrter Herr Stritzl, 

 

auf Ihre Anfrage bezüglich des Zustimmungserfordernisses hinsichtlich der Verfah-

rensentscheidungen betreffend die Beweiserhebung der von der CDU-Fraktion bean-

tragten Vorlage der Terminkalender nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

I. Zum bisherigen Verfahrensablauf  

Der zu erteilenden Rechtsauskunft liegt folgender Sachverhalt zugrunde:  

 

Mit Beschluss vom 13.5.2002 hat der 2. Parlamentarische Untersuchungsausschuss 

den Beweisantrag der CDU-Fraktion auf Vorlage der Terminkalender aus dem Be-

reich der Regierung sowie nachgeordneter Stellen vom 6. Mai 2002 (Umdruck 

15/2134) einstimmig gebilligt (s. Protokoll der 2. nichtöffentlichen Sitzung).  

 

Im weiteren Verlauf des Verfahrens erwies sich jedoch, dass die Staatskanzlei Be-

denken hatte, dem Herausgabebegehren des Ausschusses bezüglich der Terminka-

lender uneingeschränkt nachzukommen. Mit Schreiben vom 23. September 2002 

(Umdruck 15/2558) trug die Chefin der Staatskanzlei vor, den Terminkalender des 

vormaligen Chefs der Staatskanzlei nur unter der Bedingung zur Verfügung zu stel-

len, dass ausschließlich die Obleute im Untersuchungsausschuss darin Einblick neh-

men.  

 

 
 
 
Der Präsident des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages 
 
Wissenschaftlicher Dienst 
 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Umdruck 15/2824 

Nur für internen Gebrauch  
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Mit Schreiben vom 21. Oktober 2002 erklärte sich der Obmann der CDU-Fraktion mit 

der vorgeschlagenen Verfahrensweise für seine Fraktion grundsätzlich einverstan-

den.  

 

Anlässlich der Erörterung der Beiziehung der Terminkalender wurde in der nichtöf-

fentlichen Sitzung des 2. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses vom 

18.11.2002 seitens der SPD-Fraktion gegen das Obleute-Verfahren geltend ge-

macht, den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses werde dadurch nicht ermög-

licht, in gleicher Weise von den zu erhebenden Beweisen Kenntnis zu nehmen (Pro-

tokoll der 25. nichtöffentliche Sitzung, vom 18.11.2002, S. 11).  

 

Die Mehrheit des Ausschusses sprach sich in der Sitzung am 18.11.2002 gegen das 

Obleute-Verfahren aus. Mit den Stimmen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

SSW beschloss der Ausschuss eine Beschränkung der Einsichtnahme durch 

Schwärzung der nicht für den Untersuchungsgegenstand relevanten Eintragungen, 

die vorab gemeinsam durch den Geschäftsführer des Ausschusses und einen Vertre-

ter der Staatskanzlei vorgenommen werden sollte. Diesem Verfahren hat die antrag-

stellende CDU-Fraktion widersprochen (Protokoll der 25. nichtöffentlichen Sitzung, 

vom 18.11.2002, S. 11). 

 

II. Zur rechtlichen Würdigung  

Es stellt sich nunmehr die Frage, ob der Ausschuss mit einfacher Mehrheit ein derar-

tiges Verfahren zur Erhebung des ursprünglich von der Minderheit beantragten Be-

weises beschließen kann.  

 

1. Zur Anwendung des Grundsatzes der Unverrückbarkeit von parlamentari-

schen Beschlüssen 

Nach dem Grundsatz der Unverrückbarkeit des parlamentarischen Votums könnte 

bereits die Kompetenz des Ausschusses fehlen, durch die Ausschussmehrheit eine 

Abänderung der Beschlusslage herbeizuführen. Danach gilt, dass ein unbestritten 

ordnungsgemäß gefasster Beschluss im Laufe einer Beratung nicht mehr aufgegrif-

fen und weder aufgehoben noch verändert werden darf. Dies bezieht sich auf unein-

geschränkt abschließende Entscheidungen, soweit diese nicht die geschäftsord-

nungsmäßige Behandlung eines Gegenstandes betreffen (hier: Trossmann, Parla-

mentsrecht des Deutschen Bundestages, Kommentar, 1977, § 54 Anhang A, RN A3; 

s.a. Geschäftsordnung des Schleswig-Holsteinischen Landtages, Kommentar für die 

Praxis, § 26 RN 5). 
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Ob auf die vorliegenden Verfahrensfragen der Grundsatz der Unverrückbarkeit über-

haupt anwendbar ist, kann hier dahinstehen. Die vom Ausschuss beschlossene Vor-

gehensweise hat weder den ursprünglich gestellten Beweisbeschluss aufgehoben 

noch abgeändert. Die Beschlüsse betrafen lediglich die Frage, wie das angeforderte 

Beweismittel - die Terminkalender - nach Einlassung der Staatskanzlei, es handele 

sich hierbei um grundrechtlich geschützte Daten, die nicht uneingeschränkt dem 

Ausschuss zugänglich gemacht werden könnten, bei der Beweiserhebung behandelt 

werden sollen. Dies ergibt sich aus folgenden Erwägungen: 

 

Im Rahmen des Herausgabeverlangens und bei der Beweiserhebung der Terminka-

lender stehen sich vorliegend das aus Artikel 18 Abs. 3 Landesverfassung (LV) 

i. V. m. § 11 Abs. 1 UAG folgende Beweiserhebungsrecht des Untersuchungsaus-

schusses und das grundrechtlich geschützte Persönlichkeitsrecht beziehungsweise 

das Recht auf Datenschutz  der betroffenen Personen gegenüber. Das Bundesver-

fassungsgericht hat für derartige Fallkonstellationen prozedurale Lösungswege ge-

wiesen, wonach die kollidierenden Rechtspositionen im konkreten Fall so zugeordnet 

werden müssen, dass beide so weit wie möglich ihre Wirkungen entfalten (BVerfGE 

67, 100 [144]). Gefordert ist eine schonende Abwägung zwischen dem im öffentli-

chen Interesse liegenden Auftrag parlamentarischer Untersuchungsausschüsse und 

den jeweiligen Grundrechten des Betroffenen, wobei der Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit zu wahren ist (BVerfGE 67, 100 [144]).  

 

Zur Sicherung schützenswerter Geheimhaltungsinteressen kann es deshalb geboten 

sein, dass der Untersuchungsausschuss die angeforderten Akten unter Geheimhal-

tungsgesichtspunkten herausverlangt, so dass diese seitens der herausgabepflichti-

gen Stelle lediglich dem Ausschussvorsitzenden und dessen Stellvertreter oder an-

deren Repräsentanten des Ausschusses, etwa den Obleuten, vollständig und lesbar 

übergeben werden (zum sog. Vorsitzendenverfahren vgl. BVerfGE 67, 100 [138, 

139]; 77, 1 [56]). 

 

Die sich zur Erhebung des beantragten Beweisbeschlusses  des Untersuchungsaus-

schusses (Umdruck 15/2134) im Folgenden ergebende Beschlusslage über die Vor-

lage der Terminkalender stellt insoweit nicht eine Änderung des Beweisbeschlusses 

dar. Vielmehr ist lediglich eine verfahrensmäßige Modifizierung des Beweisbeschlus-

ses bezweckt, mit dem Ziel, die sich gegenüberstehenden Rechtspositionen unter 

der gebotenen Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in einen scho-

nenden Ausgleich zu bringen.  
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Mangels grundsätzlicher Abänderung des Beweisbeschlusses ist der Unverrückbar-

keitsgrundsatz nicht verletzt.  

 

2. Zur Reichweite des Beweiserhebungsrechts der Minderheit nach § 11 Abs. 2 

UAG im Beweiserhebungsverfahren 

Im weiteren Verlauf bleibt folglich zu erörtern, ob der Beschluss vom 18.11.02 gegen  

das Beweiserhebungsrecht der privilegierten Minderheit aus Art. 18 Abs. 3 LV,  § 11 

Abs. 2 Satz 1 UAG verstößt. Dies ist der Fall, wenn das Recht der antragstellenden 

Minderheit sich auch auf die Vollziehung des ursprünglichen Beweisbeschlusses 

durch die Anordnung bestimmter Verfahren zur Sicherung bestehender Geheimhal-

tungsinteressen erstreckt.  

 

Nach § 11 Abs. 2 Satz 1 UAG sind Beweise zu erheben, wenn dies von den Mitglie-

dern des Untersuchungsausschusses, die zu den Antragstellenden nach § 2 Abs. 3 

UAG gehören, beantragt wird. Inhalt und Reichweite des Beweiserhebungsrechts der 

qualifizierten Minderzeit lassen sich nicht eindeutig aus der gesetzlichen Regelung 

bestimmen.  

 

In der Vergangenheit ist das Beweiserhebungsrecht der Minderheit eng ausgelegt 

worden. Gestützt wird diese Auslegung des Rechts der qualifizierten Minderheit ge-

genüber verfahrensleitenden Mehrheitsentscheidungen u.a. durch die Entstehungs-

geschichte des Art. 18 Abs. 3 LV. Danach wird der Minderheit ein Beweiserhebungs-

recht zwar eingeräumt, die ursprünglich von der Enquete-Kommision Verfassungs- 

und Parlamentsreform vorgeschlagene Bestimmung ging  aber wesentlich weiter. 

Ausdrücklich sollte darin bestimmt werden, dass „in Fragen der Reichweite des Un-

tersuchungsauftrags, der Geschäftsordnung und des Verfahrens der Beweiserhe-

bung“ die Vertreter der Antragsteller nicht überstimmt werden können. Eine derart 

extensive Ausdehnung des Minderheitsrechts auf verfahrensleitende Entscheidun-

gen hat sich, wie die geltende Bestimmung des Art. 18 Abs. 3 LV zeigt, jedoch nicht 

realisieren lassen. Dies spricht vorliegend dafür, das Minderheitsrecht nicht auf das 

gesamte Verfahren der Beweiserhebung zu erstrecken. 

 

Entscheidungen betreffend den Ablauf der Beweiserhebung werden folglich nicht von 

dem Antragsrecht der Minderheit umfasst. Hierzu zählen etwa die Reihenfolge der 

vom Untersuchungsausschuss aufzuklärenden Sachkomplexe, die zeitliche Termi-

nierung von Zeugen und die Reihenfolge von deren Vernehmung (letztere soweit 

nicht unmittelbar die Regelung des § 11 Abs. 3 UAG eingreift und auf Verlangen der 

Vertreter der Antragstellenden die von ihnen beantragten Beweise mit Vorrang zu 
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erheben sind, zu diesen Komplexen s. die Stellungnahme des Wissenschaftlichen 

Dienstes vom 3.5.1993, Umdruck 13/832).  

 

Über derartige Fragen hat der Ausschuss daher mit seiner Mehrheit nach § 8 Abs. 5 

UAG zu entscheiden.  

 

3. Zur Anwendung der Grundsätze auf die Wahl des Verfahrens zur Vorlage der 

Terminkalender  

Nunmehr gilt es konkret zu klären, ob die Entscheidung über das Vorlageverfahren 

als eine primär verfahrensleitende Frage anzusehen ist, die durch einfache Mehrheit 

des Ausschusses zu entscheiden ist, oder ob sie als Teil des Beweiserhebungs-

rechts dem Votum der Minderheit nach Art. 18 Abs. 3 LV, § 11 Abs. 2 S. 1 UAG folgt. 

 

Die Wahl des Verfahrens der Herausgabe der Terminkalender enthält zunächst eine 

prozedurale Entscheidung, die das Beweisbegehren der Ausschussminderheit weder 

vereitelt oder erschwert. Dies gilt jedenfalls für den Beschluss über die Sichtung der 

Terminkalender durch ausgewählte Ausschussmitglieder im Rahmen des sog. Vor-

sitzenden- bzw. Obleuteverfahrens. Die Wahl der jeweiligen  Vorgehensweise zum 

Schutz von entgegenstehen öffentlichen oder privaten Belangen stellt hier zunächst 

nur eine verfahrensmäßige Umsetzung der entsprechenden Beweisbeschlüsse des 

Ausschusses dar.  

 

Das Beweisbegehren der Minderheit kann auf unterschiedliche Weise befriedigt wer-

den. Wie dies im Einzelnen zu erfolgen hat, ist nicht Gegenstand des Minderheits-

rechts. Sowohl im Vorsitzenden- als auch im Obleuteverfahren erhält die Aus-

schussminderheit in Gestalt des Vorsitzenden-, des stellvertretenden Vorsitzenden 

bzw. der jeweiligen Obleute der Fraktionen die unmittelbare Einsicht in alle vom Aus-

schuss beigezogenen Urkunden. Beide Verfahren gewährleisten, dass der Aus-

schuss in Gestalt der betreffenden Ausschussmitglieder letztlich über alle erhobenen 

Informationen verfügt. Eine Vereitelung oder Verschleppung des Antragsrechts der 

Minderheit ist durch die Anordnung der jeweiligen Verfahren somit nicht ersichtlich.  

 

Anders als im Vorsitzenden- bzw. im Obleuteverfahren führt nun aber die Anordnung 

einer Vorsichtung sowie die Schwärzung der Urkunden durch den Geschäftsführer 

des Ausschusses gemeinsam mit einem Vertreter der Regierung dazu, dass die 

Ausschussmitglieder - vermittelt über die Vorsitzenden bzw. die Obleute - nicht mehr 

alle vom Ausschuss im Wege des Beweisbeschlusses angeforderten Informationen 
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erhalten, sondern nur auf die von den Beauftragten zuvor ausgewerteten und ge-

schwärzten Unterlagen zurückgreifen können. 

 

Es fragt sich daher, mit welchen Mehrheiten das vorgeschaltete „Geschäftsführerver-

fahren“ durch die Beauftragung externer Personen vom Ausschuss beschlossen 

werden kann. 

 

3.1 Zum Einstimmigkeitserfordernis  

Zunächst bleibt festzuhalten, dass jedenfalls ein Einstimmigkeitserfordernis für die 

Anordnung eines derartigen Geschäftsführerverfahrens nicht erforderlich ist. Dies 

folgt zunächst aus dem Gesetz, das eine Einstimmigkeitsregelung nicht regelt, son-

dern gemäß § 8 Abs. 5 UAG, soweit nichts anderes bestimmt ist, vorsieht, dass der 

Untersuchungsausschuss mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet.  

 

Anderenfalls wäre das Einstimmigkeitserfordernis auch für die Anordnung des Vor-

sitzenden- sowie des Obleuteverfahrens zu fordern, da auch diese Verfahren nicht 

gewährleisten, dass das einzelne Ausschussmitglied Kenntnis über alle beigezoge-

nen Beweismittel erlangt.  

 

Das Recht des einzelnen Ausschussmitglieds auf gleiche Teilhabe an allen vom 

Ausschuss erhobenen Informationen hat im Interesse der Ausschussarbeit jedoch 

zurückzutreten, wenn schwerwiegende öffentliche oder private geheimhaltungsbe-

dürftige Interessen einer Aufklärung durch den Ausschuss entgegenstehen. Lassen 

die mit dem Aufklärungsinteresse kollidierenden Rechtspositionen eine Offenlegung 

gegenüber sämtlichen Ausschussmitgliedern nicht zu, muss diese nach Auffassung 

des BVerfG auf eine kleine Zahl von Ausschussmitgliedern begrenzt werden (BVerf-

GE 67, 100, 138). Anderenfalls wäre dem Ausschuss im Streitfalle der Einblick in die 

Unterlagen gänzlich zu versagen (BVerfGE 67, 100, 137). 

 

3.2 Zum Erfordernis der Zustimmung der privilegierten Minderheit nach § 11 

Abs. 2 S. 1 UAG 

Problematischer als das Bestehen eines Einstimmigkeitserfordernis ist die Frage 

nach der mehrheitlichen Anordnung eines Verfahrens unter Beteiligung externer Per-

sonen ohne Zustimmung der im Beweiserhebungsverfahren privilegierten Minderheit 

nach § 11 Abs. 2 S. 1 UAG.   

 

Hier kommen zwei unterschiedliche Argumentationen in Betracht:  
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1. Einerseits ließe sich vertreten, dass ebenso wie die Anordnung des Obleute- oder 

Vorsitzendenverfahrens die Entscheidung über die Beauftragung des Geschäftsfüh-

rers zur Vorsichtung und Schwärzung von Eintragungen in beizuziehende Terminka-

lender als lediglich verfahrensleitende Maßnahme durch die Ausschussmehrheit 

selbst entschieden wird.   

 

In diesem Fall muss jedoch die Wahl des Verfahrens abgegrenzt werden von der 

Festlegung des konkreten Auftrags betreffend die Sichtung der Terminkalender 

durch den Ausschussgeschäftsführer. Die diesem seitens des Ausschusses erteilten 

Instruktionen sind von erheblicher Tragweite für das Beweisbegehren der antragstel-

lenden Minderheit. Mit dem Inhalt des Auftrags zur Vorsichtung steht und fällt ihr 

Recht auf Beweiserhebung. Zunächst gilt dies für den zeitlichen und thematischen 

Umfang der zu sichtenden Terminkalender. Die dem Beauftragen erteilten Weisun-

gen des Ausschusses bestimmen die Beweisrichtung und legen den Beweisantrag 

thematisch fest. Gleiches gilt für die Kriterien, nach denen die vom Ausschuss beauf-

tragten Personen bei der Unkenntlichmachung der Daten vorgehen sollen. Auch die-

se sind für die Durchführung der Beweiserhebung von hoher Bedeutung. So macht 

es einen erheblichen Unterschied, ob lediglich private Eintragungen geschwärzt wer-

den sollen, oder ob sich der Auftrag zur Schwärzung auf alle Termine, die mit dem 

Untersuchungsgegenstand nichts zu tun haben, erstreckt. 

 

Entscheidungen, die in diesem Rahmen auf die Beweiserhebung einwirken können, 

berühren das der Minderheit nach Art. 18 Abs. 3 LV, § 11 Abs. 2 S. 1UAG zustehen-

de Beweiserhebungsrecht im Kern und wären daher in jedem Fall nur unter Billigung 

der Minderheit zulässig. 

 

2. Für eine noch stärker auf das Beweiserhebungsrecht der Minderheit abstellende 

Argumentation spricht jedoch, dass die oben aufgezeigten Unterschiede zwischen 

Vorsitzendenverfahren bzw. Obleuteverfahren auf der einen und dem geschilderten 

„Geschäftsführerverfahren“ auf der anderen Seite für die Minderheit derartig wesent-

lich sind, dass hierfür eine Zustimmung der Minderheit erforderlich ist. Nur durch 

Erstreckung des Zustimmungserfordernisses der Minderheit auf die Anordnung des 

„Geschäftsführerverfahrens“ könnte sichergestellt werden, dass der Ausschuss die 

Rechte der privilegierten Minderheit nicht verletzt. 

 

3. Nach Abwägung beider Argumentationen ist unserer Meinung nach im Sinne der 

zweiten dargestellten Auffassung eine Zustimmung der Minderheit für die Anordnung 

des „Geschäftsführerverfahrens“ erforderlich: 
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Anders als im Obleute- bzw. Vorsitzendenverfahren begibt sich der Ausschuss durch 

Anordnung des „Geschäftsführerverfahrens“ der Möglichkeit, alle Beweismittel unmit-

telbar zu prüfen. Hier erhalten zwar alle Ausschussmitglieder letztlich das durch dritte 

Personen vorgesichtete und zensierte Material. Der Minderheit ist es jedoch nicht wie 

im Obleute- bzw. im Vorsitzendenverfahren möglich, durch einen Vertreter ihrer Inte-

ressen an der Sichtung und Bewertung der Unterlagen teilzunehmen.  

 

In jedem Fall kann das vom Ausschuss gewählte Verfahren der Beauftragung von 

dritten Personen, die nicht Mitglieder des Ausschusses sind, nur zulässig sein, wenn 

gewährleistet ist, dass dadurch die Beweise der Minderheit ordnungsgemäß erhoben 

werden. Davon ist hier zwar auszugehen: Die Beteiligung des Geschäftsführers des 

Ausschusses - eines ehemaligen Landgerichtspräsidenten - wahrt die Aufklärungsin-

teressen des Ausschusses gegenüber der Staatskanzlei. Die Neutralität des vom 

Ausschuss Beauftragten wird ferner von keiner Seite in Zweifel gezogen.  

 

Für die abstrakte Beurteilung der vorliegenden Rechtsfrage kann es aber auf die Be-

sonderheit des Einzelfalles nicht ankommen. Vielmehr erscheint es aus unserer Sicht 

grundsätzlich problematisch, bei der Übertragung der Sichtungs- und Auswertungs-

befugnisse auf Personen, die selbst nicht dem Ausschuss angehören, auf das Zu-

stimmungserfordernis der privilegierten Minderheit zu verzichten.  

 

Ohne die Möglichkeit der unmittelbaren Informationsgewinnung durch die Minder-

heitsvertreter liefe die Bestimmung des § 11 Abs. 2 UAG leer. Insofern folgt aus dem 

Minderheitsrecht, dass bei der Heranziehung der von ihr beantragten Beweise zu-

mindest einer der Minderheitsvertreter bei der Vorsichtung der herangezogenen Ur-

kunden zu beteiligen ist.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

 

gez. Dr. Johannes Caspar 

(Dr. Johannes Caspar) 

 

 

 



Anhang-Nr. 18 

Vertretungsregelung anlässlich der Durchführung des sog. Obleuteverfahrens 
 
Sehr geehrter Herr Stritzl, 

 

auf die Anfrage des Obmanns der SPD im 2. Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schuss, Herrn Neugebauer, betreffend die Stellvertretung von Obleuten im sog. Ob-

leuteverfahren bei der Sichtung der durch die Staatskanzlei herauszugebenden 

Terminkalender nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

I. Zur rechtlichen Ausgangslage 

In Bezug auf das Herausgabeverlangen der Terminkalender steht das sich aus Arti-

kel 18 Abs. 1 Landesverfassung i. V. m. § 11 Abs. 1 Untersuchungsausschussgesetz 

ergebende Beweiserhebungsrecht des Untersuchungsausschusses dem grundrechtli-

chen Persönlichkeitsschutz und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung der 

betroffenen Personen gegenüber.  

 

Das Bundesverfassungsgericht löst die Kollision zwischen dem öffentlichen Aufklä-

rungsinteresse und dem individuellen Grundrechtsschutz nach Maßgabe des Grund-

satzes der praktischen Konkordanz: Ist eine unmittelbare vollständige Aktenheraus-

gabe an den Untersuchungsausschuss, die dessen Beweisrecht am effektivsten si-

chern würde, unter gleichzeitiger Wahrung der Grundrechte der von der Herausgabe 

der Terminkalender betroffenen Personen nicht möglich, muss der Untersuchungs-

ausschuss zunächst darauf verzichten, dass die angeforderten Akten allen Aus-

schussmitgliedern vollständig vorgelegt werden. Andererseits kann die zur Herausga- 
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be verpflichtete Stelle einer vollständigen Versagung der Aktenherausgabe mit Be-

zugnahme auf Grundrechtsgefährdungen ihrer Bediensteten nicht widersprechen.  

 

Nach Maßgabe des Bundesverfassungsgerichts sind die kollidierenden Rechtspositi-

onen dann unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit so zu gewichten, 

dass beide so weit wie möglich ihre Wirkungen entfalten können (BVerfG 67, 100 

[138, 139]; 77, 1 [56]). Eine derartige ausgewogene Lösung kann darin bestehen, 

dass die herausgabepflichtige Stelle die Akten nur besonderen Repräsentanten des 

Ausschusses, etwa dem Ausschussvorsitzenden und dessen Stellvertreter oder den 

Obleuten der in dem Ausschuss vertretenen Fraktionen vollständig und lesbar he-

rausgibt. 

 

II. Zur Vertretungsregelung  

Möglichkeit und Umfang der Vertretung der vom Ausschuss benannten Repräsentan-

ten ergeben sich im Einzelnen aus der besonderen Funktion des geschilderten Ver-

fahrens:  

 

Nach Übergabe der betreffenden Akten haben die benannten Personen die Aufgabe, 

gemeinsam darüber zu entscheiden, welche Aktenteile dem Ausschuss zum Zwecke 

der Beweiserhebung vorgelegt werden und welche Aktenteile zurückgehalten werden 

sollen (vgl. zu den Grundsätzen für die Herausgabe von strafrechtlichen Ermittlungs-

akten in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss OLG Frankfurt NJW 

2001, S. 2340 ff.). Die Entscheidungsträger haben insoweit eine besondere Verpflich-

tung gegenüber der zur Herausgabe verpflichteten Stelle beziehungsweise gegenüber 

den von der Aktenherausgabe betroffenen Grundrechtsträgern. Sie dürfen eine Wei-

terleitung der Akten an alle Mitglieder des Ausschusses nur anordnen, soweit sie nach 

eingehender Prüfung zu der Auffassung gelangen, eine Verwertung des Akteninhalts 

greife nicht in Grundrechte Dritter ein. Hierbei sind sie in ihrer Entscheidung frei, d.h. 

sie unterliegen grundsätzlich keiner externen Kontrolle, woraus sich auch ihre beson-

dere Vertrauensstellung ergibt. Die vom Ausschuss benannten Personen werden folg-

lich in gewissem Sinne als Treuhänder für die herausgebende Stelle tätig. 

 

Darüber hinaus trägt das gewählte Verfahren durch die Beschränkung der Einsicht-

nahme auf wenige Personen des Ausschusses zu einem verstärkten Grundrechts-

schutz bei. 

 

Sowohl Treuhänder- als auch Kontrollfunktion des Herausgabeverfahrens bleiben nur 

gewahrt, wenn als Repräsentanten des Ausschusses tatsächlich Personen fungieren, 
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deren herausgehobene Vertrauensstellung im Ausschuss selbst eine derartige Aufga-

benübertragung rechtfertigt. Im Rahmen des Vorsitzendenverfahrens erfüllen diese 

Funktion sowohl der Ausschussvorsitzende als auch sein Stellvertreter. Im Rahmen 

des Obleuteverfahrens gilt dies für die von den Fraktionen in den Ausschuss entsand-

ten Obleute.  

 

Eine Stellvertretung bei der Einsichtnahme in die herauszugebenden Unterlagen kann 

nach Sinn und Zweck der Verfahrensregelungen nur auf Mitglieder des Ausschusses 

und nur für den Verhinderungsfall erfolgen. Sind die vorgesehenen Repräsentanten 

verhindert, die Akten zu sichten und auszuwerten, tritt an die Stelle des Vorsitzen-

den/stellvertretenden Vorsitzenden ein jeweils von der bestimmungsberechtigten 

Fraktion zu benennender Stellvertreter. Im Obleuteverfahren nehmen die zuvor von 

den Fraktionen benannten oder – soweit eine derartige Festlegung noch nicht erfolgt 

ist – die noch zu benennenden Obleute als Stellvertreter die Sichtung der herausge-

gebenen Akten vor. 

 

Eine Übertragung der Aufgabe der benannten Repräsentanten auf einzelne Mitarbei-

ter der Fraktionen im Ausschuss würde dem Zweck des geschilderten Verfahrens wi-

dersprechen. Die Herausgabe von Akten an die Obleute beruht regelmäßig auf Ab-

sprachen zwischen der grundsätzlich zur Herausgabe verpflichteten Stelle und dem 

Ausschuss, der die Grundrechte bzw. den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung 

zu beachten hat. Die Auflage, wonach die Herausgabe der Akten zum Schutz der In-

formationen nur an die Obleute des Ausschusses erfolgen soll, wäre durch eine Wei-

tergabe der Akten an die Mitarbeiter verletzt. Da die Ausschussmitarbeiter keine Ob-

leute darstellen, entfiele ein für den Ausschuss durchsetzbares Recht auf Aktenher-

ausgabe. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

 

gez. Dr. Johannes Caspar 

(Dr. Caspar) 

 

 



 



 

Anhang-Nr. 19 

 
Zweiter Parlamentarische Untersuchungsausschuss; Dringlichkeitsantrag der 
CDU-Fraktion (Drs. 15/2404); Fragen der SPD-Fraktion (Umdruck 15/2978) 
 

 

Sehr geehrte Frau Schwalm, 

 

zu den Fragen, die die SPD-Landtagsfraktion an den Wissenschaftlichen Dienst in der 

Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses vom 29. Januar 2003 (Umdruck 15/2978) 

gestellt hat, nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

 

Zu Frage 1 

Bestimmtheit des Änderungsantrags der CDU-Fraktion (Drs. 15/2404) 

 

Zu a) Festlegung des veränderten Untersuchungsgegenstands durch die Über-

schrift 

 

Die Überschrift des veränderten Untersuchungsgegenstands „Untersuchungsaus-

schuss zur Klärung von Rechtsverletzungen und sonstigem Fehlverhalten durch Mit-

glieder der Landesregierung oder Beschäftigte des Landes bei Vergabeverfahren, 

Verfügungen über Landesvermögen und Ausübung von nebenberuflichen Tätigkeiten“ 

legt den Untersuchungsgegenstand nicht im Einzelnen fest. Sie stellt eine thematische 

Kurzbeschreibung des Arbeitsauftrags des Untersuchungsausschusses im Sinne ei-

nes Betreffs dar. 
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Zur Konkretisierung des folgenden Textteils leistet die Überschrift deshalb keinen Bei-

trag. Entsprechend der Fragestellung brauchen deshalb die Formulierungen „sonsti-

gem Fehlverhalten, „Beschäftigte des Landes“, „Vergabeverfahren“, „Verfügungen 

über Landesvermögen“ nicht auf ihre Bestimmtheit zu überprüft werden. 

 

Die Überschrift legt jedoch fest, dass der Untersuchung ein bestimmter Untersu-

chungsgegenstand zugrunde liegt, nämlich die „Klärung von Rechtsverletzungen und 

sonstigem Fehlverhalten durch Mitglieder der Landesregierung oder Beschäftigte des 

Landes bei Vergabeverfahren, Verfügungen über Landesvermögen und Ausübung 

von nebenberuflichen Tätigkeiten“. 

 

Dieser Untersuchungsgegenstand gliedert sich in verschiedene Aspekte: 

 

Bereich A ist primär auf Personen bezogen, nämlich die Herren Dr. Pröhl und Staats-

sekretär a. D. Gärtner – I. –, wobei die Untersuchung auf einen bestimmten Zeitrah-

men und verschiedene Sachverhaltskomplexe beschränkt wird, sowie Herrn Staats-

sekretär a. D. Dr. Lohmann – II. –, wobei die Untersuchung auf den Sachverhaltskom-

plex Auswahl eines Mittelbewirtschaftungs- und Kostenrechnungssystems für die 

Landesverwaltung durch das Ministerium für Finanzen und Energie beschränkt wird. 

 

Bereich B ist primär auf einen Sachkomplex bezogen, nämlich die Auswahl eines Mit-

telbewirtschaftungs- und Kostenrechnungssystems, im Rahmen dessen jedoch auch 

das Verhalten von Personen, u. a. des Staatssekretärs a. D. Dr. Lohmann, untersucht 

werden soll. 

 

Zu b) Zur Frage der Bestimmtheit des Begriffs „insbesondere“ 

 

Bei der Einsetzung des Untersuchungsausschusses ist dessen Auftrag möglichst kon-

kret zu fassen, sodass Antrag und Einsetzungsbeschluss hinreichend deutlich erken-

nen lassen, was untersucht werden soll (vgl. Ba-Württ. Staatsgerichtshof, DÖV 1977, 

S. 524, 525). Es sollten daher Formulierungen vermieden werden, die darauf hindeu-

ten, dass der beschriebene Untersuchungsrahmen nicht abschließend ist. Der Einlei-

tungssatz „im Rahmen des Untersuchungsgegenstandes sind im öffentlichen Interes-

se insbesondere folgende Bereiche zu klären“ genügt diesen Anforderungen nicht. 

Der Begriff „insbesondere“ suggeriert, dass der Ausschuss eigenständig darüber ent-

scheiden könnte, neben den unter A. und B. beschriebenen Teilen des Untersu-
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chungsauftrags noch andere Sachverhaltskomplexe zu untersuchen. Es wird daher 

vorgeschlagen, den Begriff „insbesondere“ ersatzlos zu streichen (zur Unbestimmtheit 

des Begriffs „insbesondere“ im damaligen Antrag der CDU siehe im Übrigen bereits 

das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes vom 26. April 2002, Umdruck 

15/2350, S. 14). 

 

Zu c) Zur Erstreckung des Untersuchungsauftrags auf Projekte, die noch nicht 

abgeschlossen sind und einen Bestandteil der laufenden Regierungsar-

beit darstellen 

 

Inwieweit laufende Vorgänge einer parlamentarischen Kontrolle durch Untersu-

chungsausschüsse zugänglich sind, ist umstritten.  

 

Eine verbreitete Auffassung will parlamentarische Untersuchungen des Regierungs- 

und Verwaltungshandelns grundsätzlich auf eine Ex-Post-Kontrolle und auf abge-

schlossene Vorgänge beschränken (Wiefelspütz, ZParl 2002, S. 551, 556, ähnlich 

BVerfGE 67, 100 [139], wonach sich die Kontrollkompetenz grundsätzlich nur auf ab-

geschlossene Vorgänge beziehe). Dieser Auffassung hat sich der Ausschuss für 

Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages bei der 

Beratung des § 1 Abs. 3 des Parlamentarischen Untersuchungsausschussgesetzes 

des Bundes angeschlossen. In dessen Beschlussempfehlung wird zum Verhältnis 

zwischen parlamentarischer Untersuchungsausschussarbeit und Regierungshandeln 

festgestellt: „Eine weitere Begrenzung ergibt sich aus dem Gewaltenteilungsprinzip. 

Danach erstreckt sich das Untersuchungsrecht im Verhältnis zur Exekutive grundsätz-

lich nur auf bereits abgeschlossene Vorgänge, soweit sie nicht in besonders gelager-

ten Ausnahmefällen den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung treffen“ (Der 

Bundestag, 14. Wp., Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung, 

Prot. G 46 vom 9. März 2001, S. 6 f.). 

 

Andere Autoren befürworten die Zulässigkeit der Untersuchung noch laufender Vor-

gänge (Becker, Das Recht der Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, 

DÖV 1964, S. 503, 507; Thieme, Das Verhältnis der Parlamentarischen Untersu-

chungsausschüsse zur Exekutive, Diss. Göttingen 1983, S. 115 ff.; in diesem Sinne 

auch Morlok in: Dreier (Hrsg.) Kommentar zum GG, Art. 44, RN 26). Dabei wird auch 

infrage gestellt, dass der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung als rechtlich 

verbindliche  Grenze des Enqueterechts anzusehen ist. Vielmehr ist der Kernbereich 
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danach unter dem Gesichtspunkt der bloßen Rücksichtnahme auf die Handlungsbe-

dingungen der Exekutive zu sehen (Morlok, aaO.). 

 

Immerhin besteht Einigkeit insoweit, als der Grundsatz der Gewaltenteilung die Hand-

lungsfähigkeit der Exekutive nicht durch begleitende Beobachtung beschränken darf 

(vgl. BVerfGE 67, 100, [139]) und ständige Untersuchungsausschüsse zur Überwa-

chung der Exekutive unzulässig sind (Thieme, aaO., S. 105 ff.).  

 

Unabhängig davon, welcher der dargestellten Auffassungen zu folgen sein wird, ist die  

zu überprüfende Formulierung des Untersuchungsausschussgegenstandes mit Blick 

auf die Gesundheitsprojekte der Landesregierung, soweit sie sich auf den arabischen 

Raum und Palästina erstrecken, rechtlich unbedenklich.  

 

Der zu untersuchende Zeitraum wird im Einsetzungsantrag unter I. deutlich einge-

grenzt: Zu untersuchen ist der Zeitraum „von 1998 (dem Beginn der Tätigkeit 

Dr. Pröhls für die Expo) bis zum 15. April 2002 (Ausscheiden des Staatssekretärs 

Gärtner aus dem Landesdienst)“. Der Einsetzungsantrag zielt daher auf einen zeitlich 

deutlich begrenzten, zurückliegenden Zeitpunkt ab. Eine Überwachung der gegenwär-

tigen Aktivitäten der Landesregierung im Zusammenhang mit laufenden Gesundheits-

projekten ist dabei weder intendiert noch ist eine derartige Ausdehnung durch die kla-

ren Vorgaben des Antrags zu befürchten. 

 

Sollte sich im Verlauf des Untersuchungsverfahrens herausstellen, dass die Ermittlung 

des zeitlich und personell eingegrenzten Sachverhalts im Einzelnen auch Projekte der 

Landesregierung berührt, die noch nicht abgeschlossen sind und Bestandteile der lau-

fenden Regierungsarbeit darstellen, wird der Ausschuss – nicht zuletzt im Zusam-

menwirken mit der Landesregierung – entscheiden müssen, wie er den Kernbereich 

exekutiver Eigenverantwortung zu wahren hat. Dies kann etwa durch Verhängung ge-

eigneter Geheimschutzmaßnahmen erfolgen, kann aber auch dazu führen, dass der 

Ausschuss in bestimmten Bereichen gänzlich darauf verzichten muss, Beweise im 

Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand zu erheben. 

 

Ob und gegebenenfalls inwieweit eine Kollision des Untersuchungsverfahrens mit 

dem Kernbereich exekutiver Eigenverantwortlichkeit erfolgt, lässt sich erst im Rahmen 

der Aufklärung des jeweiligen Sachkomplexes feststellen. Diese Frage betrifft somit 

nicht den Einsetzungsantrag, sondern das laufende Untersuchungsverfahren. Berüh-
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rungspunkte zwischen exekutivem Kernbereich und Untersuchungsausschuss sind 

anlässlich der Arbeit von Untersuchungsausschüssen grundsätzlich nicht vermeidbar. 

Für die Formulierung des Untersuchungsgegenstands hat dies keine Bedeutung. Ent-

scheidend ist, dass vorliegend der Einsetzungsantrag nicht darauf abzielt, dem Aus-

schuss den Auftrag zu geben, den besonders geschützten Kernbereich der Regie-

rungstätigkeit auszuforschen.  

 

Eine Erstreckung des Untersuchungsgegenstands auf laufende Projekte der Landes-

regierung ist im Einsetzungsantrag aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Beteili-

gung der Betroffenen, der Herren Gärtner und Dr. Pröhl, nicht vorgesehen. Die For-

mulierung „soweit sie sich auf Gesundheitsprojekte der Landesregierung erstrecken“ 

ist daher zulässig.  

 

 

Zu d) Zur Zulässigkeit der Untersuchung der Abwicklung der Weltausstellung 

Expo 2000 

 

Die Gefahr einer Kollision zwischen dem Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung 

und dem Handeln des Untersuchungsausschusses darf auch hier nicht dazu führen, 

dass zeitlich und personell begrenzte Fragestellungen im Rahmen des Untersu-

chungsausschussgegenstandes von vornherein ausscheiden. Die rechtswirksame 

Einsetzung von Untersuchungsausschüssen wäre anderenfalls kaum mehr möglich. 

 

Auch für die Abwicklung der Expo gilt der unter I. angeführte zeitliche und personelle 

Untersuchungsrahmen. Danach werden Art und Umfang der haupt- und nebenberufli-

chen Tätigkeiten der Herren Dr. Pröhl und Staatssekretär a. D. Gärtner für den Zeit-

punkt von 1998 (dem Beginn der Tätigkeit Dr. Pröhls für die Expo) bis zum 

15. April 2002 (Ausscheiden des Staatssekretärs Gärtner aus dem Landesdienst) un-

tersucht.  

 

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass das Ministerium für Finanzen und Energie mit 

Schreiben vom 17. Oktober 2002 den Expo-Abschlussbericht (Abschlussbericht der I-

Bank sowie Bericht über Verfahrens- und Einzelfallprüfung, Umdruck 15/2597) an die 

Vorsitzende des Finanzausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages über-

sendet hat. Dies lässt vermuten, dass die Regierungsarbeit zur Expo 2000 zu einem 

bestimmten Abschluss gekommen ist.  
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Sollten in diesem Zusammenhang dennoch nicht abgeschlossene Sachverhalte 

betreffend die Abwicklung der Weltausstellung eine Rolle spielen, wird der Untersu-

chungsausschuss jeweils mit Blick auf den Einzelfall zu entscheiden haben, ob eine 

Untersuchung der Sachverhaltskomplexe zulässigerweise erfolgen darf. Zu Einzelhei-

ten wird auf die Ausführungen zu c) verwiesen. 

 

Die Untersuchung der Abwicklung der Weltausstellung Expo 2000 durch den Untersu-

chungsausschuss ist unabhängig davon, ob der zuständige Fachausschuss des Land-

tags seine Beratung in diesem Themenkomplex abgeschlossen hat. 

 

 

Zu e) Zum Verhältnis der Untersuchungsaufträge Teil A.II. (neu) und Teil B  

 

Die Bereiche A.II. und B des Untersuchungsauftrags enthalten zwei identische Unter-

suchungskomplexe, die jeweils für sich genommen die Anforderungen an die Be-

stimmtheit des Untersuchungsgegenstands nach § 3 Abs. 1 UAG erfüllen. 

 

Mit Blick auf den Untersuchungsgegenstand im Bereich B wurde dies bereits anläss-

lich der Überprüfung der Zulässigkeit des Untersuchungsgegenstandes auf Antrag der 

CDU-Fraktion (Drs. 15/1785), durch den Wissenschaftliche Dienst in seinem Gutach-

ten vom 26. April 2002 festgestellt (Umdruck 15/2350, Gutachten zur Zulässigkeit des 

Untersuchungsgegenstands, S. 6). 

 

Die nunmehr erfolgte Neufassung des Untersuchungsauftrags im Bereich A. II. enthält 

eine Konkretisierung des bisher im Bereich A enthaltenen Teilaspekts „haupt- und ne-

benberufliche Tätigkeiten sowie sonstige Aktivitäten der Herren … Staatssekretär a.D. 

Dr. Lohmann“. Die Konkretisierung erfolgt dadurch, dass die Tätigkeiten untersucht 

werden sollen bei der Auswahl eines Mittelbewirtschaftungs- und Kostenrechnungs-

systems für die Landesverwaltung sowie den damit in Verbindung stehenden haupt- 

und nebenberuflichen Tätigkeiten des Herrn Dr. Lohmann.  

 

Der Bereich A. II. erfüllt ebenso alle Voraussetzungen der Bestimmtheit des Untersu-

chungsausschusses wie auch der Bereich B. Damit liegen zwei Teilsaspekte eines 

einheitlichen Untersuchungsgegenstandes mit zwei unterschiedlichen Formulierungen 

vor, die – jeweils für sich genommen – die Anforderungen an die Bestimmtheit des 
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§ 3 Abs. 1 UAG erfüllen. Sind aber beide Aspekte des Untersuchungsgegenstandes 

hinreichend bestimmt und unterscheiden sie sich nur durch die Art und Weise der 

Formulierung, so bleibt die Bestimmtheit des gesamten Untersuchungsausschussge-

genstandes dadurch erhalten. 

 

Es steht im Ermessen des Untersuchungsausschusses, ob er sich zunächst dem Be-

reich A. II oder dem Bereich B zuwendet oder ob er beide Aspekte des Untersu-

chungsgegenstands gemeinsam untersucht. 

 

 

Zu Frage 2 

Wirkung des zweiten Einsetzungsantrags für die Beratung im Plenum 

 

I. Grenzen der Konkretisierungsbefugnis des ursprünglichen Einsetzungsan-

trags 

 

Nach ganz herrschender Auffassung hat die Einsetzungsminderheit im Rahmen einer 

Minderheiten-Enquete einen Anspruch auf Ergänzung des Untersuchungsauftrags, 

wenn auf diese Weise die verfassungsrechtlichen Hindernisse beseitigt werden kön-

nen, die der Fortsetzung der Arbeit des Untersuchungsausschusses entgegenstehen. 

Stößt der Untersuchungsausschuss also im Verlauf seiner Tätigkeit auf verfassungs-

rechtliche Zweifel an der Korrektheit des Untersuchungsauftrags, die dessen Erfüllung 

gefährden, liegt es in der Verantwortung des Parlaments zu prüfen, ob mit einer Ände-

rung des Untersuchungsauftrags dem Willen des Landtags zur Untersuchung des 

Sachverhalts entsprochen werden kann. Handelt es sich bei den Antragstellern um 

eine Minderheit, so hat die Mehrheit gegenüber dem Minderheitsantrag eine Folge-

pflicht (siehe BVerfGE 83, 175 [180]; Wiefelspütz, DÖV 2002, S. 203, 208; Schliesky, 

AÖR 1001, S. 144, 249; Magiera, in: Sachs [Hrsg.] GG-Kommentar, 3. Aufl. 2002 

Art. 44 RN 15; anders Engels, Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Deut-

schen Bundestages, EFX G 20/88 abgedruckt in: BT-Drs. 11/8109, S. 672, 674). 

 

Ein derartiges Ergänzungs- beziehungsweise Korrekturrecht der Minderheit, das zur 

verfassungsmäßigen Durchführung der Untersuchung erforderlich ist, besteht in recht-

licher Hinsicht grundsätzlich unbeschränkt. Es besteht etwa nicht nur in Randberei-

chen des ursprünglichen Untersuchungsgegenstands, sondern erfasst diesen auch in 

seinem Kern. Zulässig ist daher auch eine Änderung des ursprünglich in zentralen 
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Bereichen zu unkonkreten Untersuchungsgegenstands durch eine umfassende Kon-

kretisierung. Dies folgt unmittelbar aus Art. 18 i. V. m. § 3 Abs. 2, 3 UAG (vgl. Wuttke 

in: v. Mutius/Wuttke/Hübner, Art. 18, RN 7). 

 

II. Grenzen des Minderheitsrechts nach Art. 18 i. V. m. § 3 UAG bei Änderung 

des Wesensgehalts des ursprünglichen Antrags/verfahrensrechtliche Folgen 

einer Neueinsetzung 

 

Das soeben angesprochen Minderheitsrecht besteht inhaltlich nicht grenzenlos. So 

darf ein Ergänzungs- beziehungsweise Konkretisierungsrecht der Minderheit zur Be-

seitigung rechtlicher Mängel nicht dazu führen, dass die Minderheit einen rechtswidri-

gen gegen einen neuen Untersuchungsgegenstand mit einem anderen thematischen 

Schwerpunkt auswechselt. In diesem Fall wäre vielmehr erforderlich, dass ein neuer 

Ausschuss eingesetzt wird. 

 

Die verfahrensrechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen zur Neukonstituie-

rung eines Untersuchungsausschusses ergeben sich aus den §§ 1 ff. UAG. Es ist ins-

besondere § 6 Abs. 2 UAG betreffend die Person des Vorsitzenden sowie § 4 UAG 

betreffend die Zusammensetzung der Ausschussmitglieder zu beachten. 

 

Bereits aus der Überschrift, die den Untersuchungsrahmen kurz umreißt, ist ersicht-

lich, dass Gegenstand des neuen Antrags nach wie vor Rechtsverletzungen und sons-

tiges Fehlverhalten von Mitgliedern der Landesregierung oder Beschäftigten des Lan-

des sind. Der Dringlichkeitsantrag der Fraktion der CDU (Drs. 15/2404) stellt der Sa-

che nach eine rechtliche Konkretisierung des ursprünglichen Antrags dar. Er enthält 

darüber hinaus keine thematische Änderung oder Erweiterung und stellt daher auch 

keine Einsetzung eines neuen Untersuchungsausschusses dar.  
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Zu Frage 3 

Auswirkungen der Unbestimmtheit von Teil A des bisherigen Untersuchungs-

auftrags auf das bisher durchgeführte Untersuchungsausschussverfahren, ins-

besondere auf die Verwertung von beigezogenen Unterlagen wie z.B. Personal-

akten  

 

Die nachstehenden Ausführungen gehen auf der Grundlage des Gutachtens des Wis-

senschaftlichen Dienstes vom 26. April 2002 (Umdruck 15/2350) davon aus, dass der 

bisherige Untersuchungsgegenstand auf Antrag der CDU-Fraktion (Drs. 15/1785) ge-

gen den Bestimmtheitsgrundsatz nach § 3 Abs. 1. UAG sowie § 2 Abs. 1 UAG ver-

stößt. 

 

I. Problemstellung 

 

§ 2 Abs. 1 UAG bestimmt, dass ein Untersuchungsausschuss jeweils für einen be-

stimmten Untersuchungsgegenstand eingesetzt wird. Nach § 3 Abs. 1 UAG ist der 

Gegenstand der Untersuchung im Antrag und im Beschluss über die Einsetzung hin-

reichend bestimmt festzulegen. Für die Arbeit des Untersuchungsausschusses stellt 

der Einsetzungsbeschluss die rechtliche Legitimationsgrundlage dar. In seinem Ein-

setzungsbeschluss hat der Landtag den Gegenstand und die Abgrenzung des Unter-

suchungsthemas daher so konkret zu umschreiben, dass es dem Untersuchungsaus-

schuss kein Raum verbleibt, den Umfang seiner Ermittlungen selbst zu bestimmen. 

(BayVGH, DVBl. 1994, S. 1126, 1130).  

 

Besondere Bedeutung kommt der Fortgeltung des Untersuchungsauftrags für die Be-

weiserhebung durch den Untersuchungsausschuss zu: § 11 Abs. 1 UAG bestimmt, 

dass der Untersuchungsausschuss die durch den Untersuchungsgegenstand gebote-

nen Beweise zu erheben hat. Da der Untersuchungsausschuss als Hilfsorgan des 

Landtags bei seiner Entscheidung über die Erforderlichkeit einer Beweiserhebung 

gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 UAG an den Untersuchungsauftrag gebunden ist, muss der 

Landtag die Aufgabe des Untersuchungsausschusses hinreichend genau präzisieren 

(vgl. BVerfGE 67, 100 [125] zu der entsprechenden Bestimmung des Artikel 40 Abs. 1 

Satz 1 GG).  

 

Nach erfolgter Heilung des unbestimmten Untersuchungsauftrags durch konkretisie-

renden Einsetzungsbeschluss des Landtags stellt sich die Frage nach der Verwert-
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barkeit der im Verlauf des bisherigen Untersuchungsverfahrens erhobenen Beweise. 

Hierzu zählen die in öffentlicher/nichtöffentlicher Sitzung durchgeführten und protokol-

lierten Vernehmungen des Betroffenen, Herrn Staatssekretär Gärtner, und aller bis-

lang vernommenen Auskunftspersonen sowie die Verwertung der im Verlauf des Ver-

fahrens beigezogenen Akten, insbesondere der Landesregierung, der GMSH und der 

Staatsanwaltschaft. 

 

II. Folgen der Unbestimmtheit des Einsetzungsantrags für die Arbeit des  

 Untersuchungsausschusses 

 

Zur Beurteilung der Verwertbarkeit ist zunächst zu klären, welche Auswirkungen die 

Unbestimmtheit auf den Einsetzungsbeschluss des Untersuchungsausschusses hat. 

Ist der Einsetzungsbeschluss unwirksam und war der Ausschuss zu einer Beweiser-

hebung nicht berechtigt, bleibt die Frage zu erörtern, ob ein Beweiserhebungsverbot 

bestand. Ergibt sich hingegen, dass ein Einsetzungsbeschluss eines Untersuchungs-

ausschusses nicht bereits deshalb unwirksam wird, weil er zu unbestimmt ist, würde 

dies für eine grundsätzliche Verwertbarkeit der bereits durchgeführten Beweiserhe-

bung sprechen. 

 

Vereinzelt wird vertreten, dass ein Einsetzungsbeschluss, der gegen die rechtsstaatli-

chen Bestimmtheitserfordernisse verstößt, nicht schon deshalb unwirksam ist (so 

Klein, Art. 44, Rn. 84, in: Maunz/Dürig/Herzog, Stand: Oktober 2002, der sich auf 

Steinberger, Rechtsgutachten erstattet dem 2. Untersuchungsausschuss der 11. 

Wahlperiode des Deutschen Bundestages, S.1181,1198ff, bezieht).  

 

Ein derartiger Einsetzungsbeschluss tauge lediglich nicht als Grundlage von Eingriffen 

in die grundrechtlich geschützte Freiheitssphäre Privater. Komme daher ein Untersu-

chungsausschuss ohne derartige Eingriffe aus, sei es ausreichend, wenn der Einset-

zungsbeschluss die Bestimmtheitsanforderungen erfülle, die sich unter dem Gesichts-

punkt der Kompetenzklarheit und mit Blick auf die Grenzen der Delegationsbefugnis 

des Parlaments ergeben. 

 

Nach einer anderen Auffassung ist diese Differenzierung abzulehnen. Der Einset-

zungsbeschluss könne und müsse zum entscheidenden Maßstab der Gerichtetheit 

und damit der Zulässigkeit einer Untersuchung werden (Masing, Parlamentarische 

Untersuchungen privater Sachverhalte, 1998, S. 332). 
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Welcher Auffassung im weiteren Verlauf gefolgt werden soll, bedarf nur dann einer 

Klärung, wenn die Meinungen vorliegend zu einer abweichenden Bewertung der Wirk-

samkeit des Einsetzungsbeschlusses gelangen.  

 

Auch nach Maßgabe der Auffassung H.H. Kleins und Steinbergers führt die Unbe-

stimmtheit des ursprünglichen Untersuchungsauftrags vorliegend zur Unwirksamkeit 

des Einsetzungsbeschlusses.  

 

Nach dieser Auffassung ist davon auszugehen, dass sich Art und Grad der zu for-

dernden Bestimmtheit aus der Eigenart, dem Ziel und dem Gegenstand der Untersu-

chung ergeben. Es ist daher zentral zwischen Aufträgen an Missstandsenqueten und 

den Aufträgen zu Gesetzgebungs-, Sachstands oder sonstigen, auf die Klärung eines 

Misstands abzielenden Enqueten zu differenzieren (Steinberger, a.a.O, S. 1201f).  

 

Bei letzteren ist nicht zu verlangen, dass der Einsetzungsbeschluss auf bestimmten 

tatsächlichen Anhaltspunkten beruht, die den Anlass für den Untersuchungsauftrag 

bilden (a.a.O., S. 1202). Ein nicht die Anorderungen an den Rechtsstaatsgrundsatz 

erfüllender Auftrag kann hier, soweit Grundrechtseingriffe nicht zu erwarten sind, auf 

sich beruhen und führt nicht zur Unwirksamkeit des Einsetzungsbeschlusses.  

 

Anders ist dies jedoch bei einer Missstandsenquete, bei der die Aufklärung eines tat-

sächlichen Geschehens den Schwerpunkt des Untersuchungsauftrags bildet. Soweit 

darin die Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit des aufzuklärenden Geschehens mit der 

Rechtsordnung sowie dessen Zurechung zu einzelnen Personen unter den Maßstä-

ben politischer Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten erfolgt, ergeben sich auf der 

Grundlage des Untersuchungsauftrags regelmäßig durchsetzbare Pflichten privater 

Personen. Die Grenzen der Kompetenzen des Untersuchungsausschusses, gegebe-

nenfalls mit Zwangsmitteln auf Zeugen oder Dritte einzuwirken, müssen auch für die 

staatlichen Organe und Behörde sowie für die Gerichte, die den Anforderungen des 

Untersuchungsausschusses (Aktenvorlage, Erteilung von Aussagegenehmigungen, 

Beschlagnahmeanordnungen) entsprechen sollen, erkennbar sein. Das Bestimmt-

heitserfordernis gebietet hier, dass der Einsetzungsbeschluss auf tatsachengestützten 

Annahmen beruhen muss, die einen konkreten Lebenssachverhalt dieser Art indizie-

ren (a.a.O, S.1201) . 
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Die Aufklärung des vorliegend erteilten Untersuchungsauftrags macht die Verneh-

mung und Vorladung von Zeugen sowie die Beiziehung von Akten mit zum Teil per-

sönlichkeitsrechtlich relevantem Inhalt erforderlich. Ein Ausschuss, der einen derarti-

gen Aufklärungsauftrag vom Parlament erhält, kann mit einem nicht zu Eingriffen in 

die Grundrechte legitimierenden Einsetzungsbeschluss seinen Auftrag nicht erfüllen. 

Bereits zur rechtsverbindlichen Ladung der zur Sachaufklärung erforderlichen Zeugen 

ist ein hinreichend bestimmter Einsetzungsbeschluss, der Grundlage für die Beweis-

beschlüsse des Ausschusses sein kann erforderlich (vgl. Anforderungen bei Klein, 

a.a.O., Rn. 84). Diesen rechtsstaatlichen Anforderungen wird der ursprüngliche Ein-

setzungsbeschluss nicht gerecht. Insoweit ist auch nach der Auffassung, die den Be-

stimmtheitsgrundsatz differenzierend anwendet, von einer Unwirksamkeit des Einset-

zungsbeschlusses auszugehen. 

 

III. Zur bisherigen Praxis der Verwertung von Beweisaufnahmen anlässlich ver-

fassungswidrig eingesetzter Untersuchungsausschüsse 

 

Die Verwertbarkeit von durchgeführten Beweisaufnahmen auf Grundlage eines auf 

rechtlich angezweifelter Grundlage operierenden Untersuchungsausschusses hat in 

der Vergangenheit bundesweit – d. h. im Bund und in den Ländern – bisher, soweit 

ersichtlich, keine gerichtliche Klärung gefunden. 

 

Im Verlauf des „U-Boot-Ausschusses“ des Deutschen Bundestages hat sich jedoch 

eine weitgehend dem Ausgangsfall entsprechende Konstellation ergeben, für die auf 

parlamentarischer Ebene eine Lösung entwickelt wurde: 

Während des 1. Untersuchungsausschusses des. 11. Deutschen Bundestages (1. 

UA/11. WP) hatte das Amtsgericht Bonn ein Beschlagnahmeverfahren des Untersu-

chungsausschusses für verfassungswidrig gehalten, weil die Beschlagnahme auf der 

Grundlage eines verfassungswidrigen Untersuchungsauftrages erfolgt sei. Nach zwi-

schenzeitlich erfolgter Korrektur des Untersuchungsgegenstands durch den Deut-

schen Bundestag wurde von dem Untersuchungsausschuss die gesamte bislang er-

folgte Beweiserhebung trotz gerichtlich angenommener verfassungswidriger Grundla-

ge für das weitere Verfahren, insbesondere für den Zwischen- (BT-Drs. 11/6141) wie 

auch für den Abschlussbericht (BT-Drs. 11/8109), verwendet.  

 

Begründet wurde die Heranziehung der bereits durchgeführten Beweiserhebungen 

durch den Ausschuss wie folgt: 
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„Der Untersuchungsausschuss hält dies für rechtlich zulässig und politisch sinnvoll, da 

die erfolgte Beweisaufnahme nicht ungeschehen gemacht werden kann, sich keine 

unmittelbaren Rechtsfolgen an den Bericht knüpfen und so gut wie die gesamte Be-

weisaufnahme in öffentlichen Sitzungen erfolgt und daher der Öffentlichkeit bekannt 

ist (BT-Drs. 11/6141, S. 9; BT-Drs. 11/8109, S. 1)“… „Die Frage einer etwaigen rück-

wirkenden Heilung der Rechtswidrigkeit der insoweit erfolgten Beweisaufnahme kann 

deshalb dahinstehen; sie wird allerdings bei etwaigen gerichtlichen Verfahren, bei-

spielsweise den von den Gerichten angestrengten oder auch von der SPD angestreb-

ten Strafermittlungsverfahren wegen angeblicher Falschaussage, nicht ohne Belang 

sein.“ (BT-Drs. 11/8109, S. 1) 

 

Festzuhalten bleibt, dass der 1. Untersuchungsausschuss des 11. Deutschen Bundes-

tages (1. UA/11. WP) trotz gerichtlich angenommener rechtswidriger Untersuchungs-

grundlage die von ihm bereits erhobenen Beweise im weiteren Verfahrensverlauf ver-

wertet hat, da dieses Vorgehen von den Beteiligten offensichtlich als rechtlich zulässig 

und praktikabel angesehen wurde.  

 

IV. Verwertbarkeit der bisherigen Beweisaufnahme des 2. Parlamentarischen 

Untersuchungsausschusses 

 

Ob und gegebenenfalls inwieweit eine auf rechtlich zweifelhaftem Einsetzungsbe-

schluss eines Untersuchungsausschusses erfolgte Beweisaufnahme nach Korrektur 

des Einsetzungsbeschlusses verwertet werden darf, ist im Untersuchungsausschuss-

gesetz des Landes Schleswig-Holstein nicht geregelt.  

 

§ 11 Abs. 4 UAG verweist, soweit sich aus dem Untersuchungsausschussgesetz 

nichts anderes ergibt, für die Beweisaufnahme auf die Vorschriften über den Strafpro-

zess. Eine entsprechende Anwendung der verschiedenen strafprozessualen Verwer-

tungsverbote auf die vorliegende Fragestellung kommt jedoch aufgrund gänzlich un-

terschiedlicher rechtlicher Ausgangslagen nicht in Betracht. 

 

Beweisverwertungsverbote innerhalb der Strafprozessordnung enthalten tatbestand-

lich begrenzte Ausnahmen vom Grundsatz der umfassenden Beweiswürdigung. Sie 

schließen für bestimmte Konstellationen die Berücksichtigung von Beweisergebnissen 

und Sachverhalten aus und können daher nicht zum Gegenstand der Beweiswürdi-
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gung und der Urteilsfindung gemacht werden (BGHSt 31, 296; 31, 304; Karlsruher 

Kommentar zur Strafprozessordnung, Pfeiffer, Einl., RN 120). 

 

Bei der Frage nach der Verwertbarkeit von Beweisaufnahmen eines auf rechtlich 

zweifelhafter Grundlage operierenden Untersuchungsausschusses ergibt sich eine 

Konstellation, für die die Strafprozessordnung keine entsprechende Lösung bereit hält 

(zu den unterschiedlichen Verwertungsverboten aus der StPO siehe Senge, § 44 RN 

28 ff., in: Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 4. Aufl., München 1999). Im 

Strafprozess können sich keine vergleichbaren Ermächtigungsdefizite des zuständi-

gen Spruchkörpers ergeben: Während im Strafprozess die Zuständigkeit und die 

Befugnisse des Gerichts beziehungsweise des gesetzlichen Richters aus den 

jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen folgen, fehlte aufgrund eines rechtlich 

zweifelhaften Einsetzungsbeschlusses dem Untersuchungsausschuss von Anfang an 

eine zweifelsfreie Legitimationsgrundlage für den gesamten Verfahrensablauf. Der 2. 

Parlamentarische Untersuchungsausschuss operierte von Anfang an auf einer 

rechtlich zweifelhaften Ermächtigungsgrundlage durch das Parlament. 

 

Die Zweifel bestehen vorliegend – anders als bei den Beweiserhebungsverboten im 

Strafprozessrecht – unabhängig von der Art der jeweils im Verfahren erfolgten einzel-

nen Beweiserhebung. Vorliegend bestehen an der Ordnungsgemäßheit der bisherigen 

Zeugenvernehmungen oder an der zulässigen Einforderung von Akten durch den 

Ausschuss keine Zweifel. Eine Anwendung der speziellen Regelungen beziehungs-

weise Grundsätze zur Verwertbarkeit für Beweiserhebungen nach der Strafprozess-

ordnung ist folglich nicht möglich. 

 

1. Kriterien zur Verwertbarkeit der Vernehmungsprotokolle 

 

Da nicht das rechtsfehlerhafte Vorgehen des Ausschusses, sondern die Fassung des 

Untersuchungsauftrags durch das Parlament Anlass zu Zweifeln gibt, kann die Ver-

wertung der ordnungsgemäß durchgeführten Zeugen- und Betroffenenvernehmung im 

Rahmen der bislang vom Ausschuss erhobenen Beweise nur dann zu einem Verbot 

führen, wenn die Unbestimmtheit der Einsetzung des Untersuchungsausschusses 

selbst auf die Beweiserhebung durchschlägt.  

 

Soweit ersichtlich, haben die Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Einsetzungsbe-

schlusses im Verlauf des Verfahrens keinen Einfluss auf die Beweiserhebung gehabt. 



- 15 - 

 

Alle bislang im Verfahrensverlauf an die Zeugen und an den Betroffenen Gärtner ge-

stellten Fragen hätten auf Grundlage des nunmehr neu formulierten verfassungsmä-

ßigen Untersuchungsgegenstandes ebenfalls gestellt werden dürfen. 

 

Eine Verletzung von Grundrechten oder Verfahrensrechten der Zeugen beziehungs-

weise der Betroffenen, die sich aus der Unbestimmtheit des Untersuchungsgegen-

standes hätte ergeben können, liegt ferner nicht vor. Die Zeugen haben in der Ver-

gangenheit die Fragen des Ausschusses durchweg freiwillig beantwortet. Soweit sie 

auf bestimmte Fragen eine Antwort verweigert haben, hat der Ausschuss es dabei 

bewenden lassen und keine Ordnungsmittel angewendet (siehe etwa Berufung auf ein 

nicht bestehendes Zeugnisverweigerungsrecht der Personalvertretung). Bei den Be-

troffenen folgt bereits aus der Bestimmung des § 18 UAG, dass eine Aussage vor 

dem Untersuchungsausschuss stets freiwillig erfolgt ist und durch den Ausschuss 

nicht erzwungen werden kann. Mangels einer Verletzung rechtlich geschützter Inte-

ressen von Zeugen, Betroffenen oder sonstigen dritten Personen durch die bisherige 

Untersuchung liegen Gründe, die ein Beweiserhebungsverbot begründen könnten, 

nicht vor (vgl. zur sog. Rechtskreistheorie im Strafprozessrecht, die für ein Beweis-

verwertungsverbot regelmäßig eine Verletzung des Rechtskreises des Beschwerde-

führers erfordert BGHSt. 11, 213; 17, 245, 246). 

 

Für die Verwertbarkeit spricht ferner, dass die Aussagen von Auskunftspersonen so-

wie von dem Betroffenen, Herrn Staatssekretär a. D. Gärtner, bis auf o. g. Ausnahmen 

in öffentlicher Verhandlung erfolgten. Lediglich die Vernehmung des Staatsanwalts 

Winterfeld, der über den Stand des Ermittlungsverfahrens gegen Herrn Dr. Pröhl be-

richtete (8. Sitzung am 1. Juli 2002), sowie ein Teil der Zeugenaussage des Staats-

sekretärs Döhring (24. Sitzung am 11. November 2002), betreffend einer Erörterung 

innerhalb des Kabinetts, erfolgten in nichtöffentlicher Sitzung.  

 

Wirkung und Wirksamkeit der Untersuchung hängen schließlich ganz wesentlich da-

von ab, in welchem Umfang die Öffentlichkeit in der Lage ist, sie zu verfolgen 

(Quaas/Zuck, NJW 1988, S. 1873, 1876; s. auch BT-Drs. 11/6141, S. 9; BT-

Drs. 11/8109, S. 1). Insofern bleibt vorliegend zu berücksichtigen, dass Zeugen und 

Betroffene von zwei Ausnahmen abgesehen, ihre Aussagen im bisherigen Verlauf des 

Verfahrens durchweg in öffentlicher Sitzung gemacht haben. Die Ergebnisse der Be-

fragungen sind der Öffentlichkeit zudem durch zahlreiche Berichte in lokalen und ü-

berörtlichen Medien bekannt geworden. Es ist daher zulässig und zur Vermeidung 
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unnötiger Wiederholungen im Interesse einer zügigen Aufklärung auch geboten, die 

bereits durchgeführten Zeugenvernehmungen im weiteren Verfahrensverlauf zu ver-

wenden. 

 

Auf Basis der nunmehr konkretisierten Sachverhaltskomplexe sind die protokollierten 

Aussagen daher insgesamt verwertbar.  

 

2. Zur Verwertbarkeit der Akten 

 

Die im Rahmen der Verwertung der Vernehmungen aufgestellten Grundsätze sind 

auch auf die Frage nach dem Umgang mit den beigezogenen Akten, insbesondere mit 

den Personalakten, zu übertragen. 

 

Demnach können die Akten nach Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes 

grundsätzlich auch weiterhin im Verfahren verwendet werden, da ihre Beiziehung 

auch nach Maßgabe des neuen Untersuchungsauftrags in vollem Umfang zulässig ist. 

Zur Aufklärung der einzelnen im Untersuchungsauftrag konkretisierten Sachverhalts-

komplexe stellen die bereits beigezogenen Akten für den Untersuchungsausschuss 

weiterhin gebotene Beweismittel nach Maßgabe des § 11 UAG dar. 

 

Soweit die zur Herausgabe verpflichtete Stelle allerdings Akten gegen oder ohne den 

Willen der betroffenen Personen an den Ausschuss herausgegeben hat, sollte der 

Ausschuss deren weitere Verwertung von einem neuen Beweisbeschluss auf der 

Grundlage des konkretisierten Untersuchungsgegenstandes abhängig machen. Hier 

ist ein Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Perso-

nen nicht auszuschließen. Durch einen neuen Beweisbeschluss würde vorsorglich 

eine spätere Bezugnahme des Untersuchungsausschusses auf die bereits in seinen 

Verfügungsbereich gelangten Akten im Abschlussbericht rechtlich abgesichert. 

 

V. Fazit 

 

Die weitere Verwertung der bislang durch den Ausschuss erhobenen Beweise ist nach 

Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes grundsätzlich möglich. 

 

Die durch den Ausschuss durchgeführten Vernehmungen halten sich im Rahmen des 

nun konkretisierten, verfassungsmäßigen Untersuchungsauftrags. Die im bisherigen 
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Verfahrensverlauf an die Zeugen und an den Betroffenen (Gärtner) gestellten Fragen 

finden eine Grundlage in dem nunmehr konkretisierten Untersuchungsgegenstand 

und hätten auf dieser Basis den vernommenen Zeugen und Betroffenen gestellt wer-

den dürfen.  

 

Verletzungen von Grundrechten oder Verfahrensrechten von Zeugen oder Betroffenen 

liegen weder aufgrund der bisherigen Beweiserhebung durch den Untersuchungsaus-

schuss noch aufgrund der Unbestimmtheit des Untersuchungsgegenstandes vor. Ins-

besondere ergeben sich aus dem bisherigen Verfahren keine Anhaltspunkte dafür, 

dass die Unbestimmtheit des bisherigen Untersuchungsauftrags zu Lasten von Betrof-

fenen oder Zeugen durch den Ausschuss oder durch Mitglieder des Ausschusses bei 

der Vernehmung ausgenutzt worden wäre. 

 

Bis auf zwei Ausnahmen erfolgte die gesamte Beweisaufnahme durch den Ausschuss 

in öffentlichen Sitzungen. Die Öffentlichkeit wurde durch zahlreiche Medienberichte 

hiervon unterrichtet. Eine Verwertung der Zeugen- bzw. Betroffenvernehmung im 

Rahmen eines konkretisierten Untersuchungsauftrags ist daher rechtlich zulässig. 

 

Die Beiziehung der Akten, insbesondere der Personalakten, findet ebenfalls eine 

Grundlage in dem nunmehr konkretisierten Untersuchungsgegenstand. Soweit die von 

der Herausgabe in ihrem informationellen Selbstbestimmungsrecht betroffenen Per-

sonen der Herausgabe nicht zugestimmt haben, sollte auf der Grundlage eines kon-

kretisierten Untersuchungsauftrags die künftige Verwertbarkeit der Akten durch einen 

neuen Beweisbeschluss abgesichert werden. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

 

gez. Dr. Johannes Caspar 

(Dr. Johannes Caspar) 

 



 



 

Anhang-Nr. 20 

 
 
Zweiter Parlamentarischer Untersuchungsausschuss;  
Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion (Umdruck 15/2978);  
Fragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

 

Sehr geehrte Frau Schwalm, 

 

zu den Fragen, die die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit Schreiben vom 

29. Januar 2003 an den Innen- und Rechtsausschuss gestellt hat, nehmen wir wie 

folgt Stellung: 

 

Zu Frage 1  

Zur rückwirkenden Änderung des Einsetzungsbeschlusses  

 

Es besteht keine Möglichkeit, einen Beschluss zur Einsetzung eines Untersuchungs-

ausschusses rückwirkend zu ändern. Eine rückwirkende Änderung eines Einsetzungs-

beschlusses gemäß § 2 Abs. 2 Untersuchungsausschussgesetz (UAG) ist weder in 

der Verfassung noch im UAG vorgesehen.  

 

Beschließt der Landtag die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gem. Arti-

kel 18 Satz 1 Landessverfassung (LV) i. V. m. § 2 UAG und ändert er diesen Be-

schluss später ab, führt die Änderung nicht zu einer rückwirkenden Beseitigung der 

ursprünglichen Beschlusslage. Die Änderung wird erst mit dem Zeitpunkt der neuen  
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Beschlussfassung selbst wirksam. Für den Zeitraum vor dem Abänderungsbeschluss 

gilt daher der ursprüngliche Einsetzungsbeschluss. 

 

Zu Frage 2 

 

a) Ersetzung des ursprünglichen Untersuchungsauftrags  

 

Der Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion (Drs. 15/2404) zielt darauf ab, dass der 

Landtag den am 29. April 2002 erteilten Untersuchungsauftrag (Plenarprotokoll 15/59) 

hinsichtlich der Formulierung der Einleitung sowie hinsichtlich des gesamten Bereichs 

des Teils A ersetzt. 

 

b) Zur Frage, ob aus dem Begriff „Ergänzung“ eine Befugnis zu einer nachträg-

lichen Einschränkung des bestehenden Untersuchungsauftrags abgeleitet 

werden kann 

 

Nach § 3 Abs. 3 S. 1 UAG ist der Untersuchungsausschuss an den Untersuchungs-

gegenstand gebunden und zu einer Ausdehnung nicht berechtigt. Satz 2 bestimmt: 

„Eine nachträgliche Ergänzung durch Beschluss des Landtags ist zulässig“.  

 

Der Landtag ist demnach jedenfalls berechtigt, dem ursprünglichen Untersuchungs-

auftrag neue Sachverhalte hinzuzufügen. Ob der Begriff der Ergänzung auch den Fall 

einer nachträglichen Beschränkung betrifft, ist durch Auslegung der Bestimmung zu 

ermitteln.  

 
Für die Auslegung von Gesetzesvorschriften haben Rechtsprechung und Rechtslehre 

feste Grundsätze entwickelt. Maßgeblich für die Auslegung einer Gesetzesvorschrift 

ist der in dieser zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des Gesetzgebers, so 

wie er sich aus dem Wortlaut der Gesetzesbestimmung und dem Sinnzusammenhang 

ergibt, in den diese hineingestellt ist. Dem Ziel, den objektivierten Willen des Gesetz-

gebers zu ermitteln, dienen die Auslegungen aus dem Wortlaut der Norm (grammati-

sche Auslegung), aus ihrem Zusammenhang (systematische Auslegung), aus ihrem 

Zweck (teleologische Auslegung) und aus den Gesetzesmaterialien und der Entste-

hungsgeschichte (historische Auslegung). Um den objektivierten Willen des Gesetz-

gebers zu erfassen, sind alle diese Auslegungsmethoden erlaubt. Sie schließen ein-

ander nicht aus, sondern ergänzen sich gegenseitig. Die Bindung an das Gesetz be-
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deutet also nicht Bindung an dessen Buchstaben mit dem Zwang zu wörtlicher Ausle-

gung, sondern Gebundensein an Sinn und Zweck des Gesetzes. Bei der Auslegung 

kann gerade die systematische Stellung einer Vorschrift im Gesetz, ihr sachlich-

logischer Zusammenhang mit anderen Vorschriften den Sinn und Zweck der Norm, 

ihre wahre Bedeutung freilegen. Dabei ist darauf abzustellen, dass einzelne Rechts-

sätze, die der Gesetzgeber in einen sachlichen Zusammenhang gestellt hat, grund-

sätzlich so zu interpretieren sind, dass sie logisch miteinander vereinbar sind. Denn es 

ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber sachlich Zusammenhängendes so ge-

regelt hat, dass die gesamte Regelung einen durchgehenden, verständlichen Sinn 

ergibt. Der Respekt vor der gesetzgebenden Gewalt gebietet es, im Rahmen der Aus-

legung eines Gesetzes nicht über die Grenze des eindeutigen Wortlautes und den 

Sinn des Gesetzes hinauszugehen. Jede Auslegung findet ihre Grenze dort, wo sie 

mit dem Wortlaut und dem klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers in Widerspruch 

treten würde (vgl. Leibholz/Rinck/Hesselberger, Kommentar zum Grundgesetz, Einf. 

RN 8 ff.). 

 

Legt man diese Grundsätze zugrunde, ergibt sich für die Auslegung des § 3 Abs. 3 

Satz 2 UAG Folgendes:  

 

Unter dem Begriff „Ergänzung“ ist eine Vervollständigung, eine Hinzufügung bzw. ein 

durch Schließen entstandener Lücken wieder Vollständigmachen zu verstehen (vgl. 

Duden, Etymologie, 2 Aufl., unter den Stichworten „ganz“, „ergänzen“; Duden, Das 

große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl., unter dem Stichwort „ergänzen“). 

Nach grammatikalischer Auslegung kann unter dem Begriff der Ergänzung im Sinne 

eines Ganzmachens, eines Vervollständigens eine nachträgliche Einschränkung nicht 

verstanden werden. 

 

Im Rahmen einer systematischen Auslegung ist die Stellung von § 3 Abs. 3 Satz 2 

UAG in ihrem Zusammenhang mit anderen Vorschriften des UAG zu betrachten. Hier 

ist zunächst auf das Verhältnis zwischen § 3 Abs. 2 und § 3 Abs. 3 UAG einzugehen. 

Der in einem Minderheitsantrag bezeichnete Untersuchungsgegenstand kann gemäß 

§ 3 Abs. 2 UAG gegen den Willen der Antragsteller nicht eingeschränkt werden; er 

kann gegen ihren Willen nur dann konkretisiert oder erweitert werden, wenn dadurch 
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der Kern des Untersuchungsgegenstandes nicht berührt wird und eine wesentliche 

Verzögerung des Untersuchungsverfahrens nicht zu erwarten ist. Diese Norm gibt 

eine Vorgabe dafür, wie der Landtag auf einen Antrag, einen Untersuchungsaus-

schuss einzusetzen, Beschluss zu fassen hat. Im Gegensatz dazu bestimmt § 3 

Abs. 3 UAG, dass eine nachträgliche Ergänzung des Untersuchungsgegenstandes 

durch einen Beschluss des Landtages zulässig ist. § 3 Abs. 3 UAG schließt dann mit 

dem Satz, dass Absatz 2 unberührt bleibt.  

 

Aus dieser systematischen Betrachtung wird deutlich, dass der Gesetzgeber in § 3 

Abs. 2 UAG für die Beschlussfassung über den Antrag, einen Untersuchungsaus-

schuss zur Aufklärung eines bestimmten Untersuchungsgegenstandes einzusetzen, 

Anordnungen sowohl für eine Einschränkung, wie auch für eine Konkretisierung und 

eine Erweiterung des in einem Minderheitsantrag bezeichneten Untersuchungsge-

genstandes getroffen hat. Dagegen hat der Gesetzgeber in § 3 Abs. 3 Satz 2 UAG nur 

den Fall einer nachträglichen Ergänzung des Untersuchungsgegenstandes geregelt, 

nicht jedoch den Fall einer nachträglichen Einschränkung. 

 

Die Frage ist, was aus dem Schweigen des Gesetzgebers zur Zulässigkeit einer nach-

träglichen Einschränkung folgt. Falls der Gesetzgeber in § 3 Abs. 3 Satz 2 UAG be-

wusst nur eine nachträgliche Ergänzung des Untersuchungsgegenstandes durch Be-

schluss des Landtages für zulässig erklären wollte, müsste aus dem Schweigen des 

Gesetzgebers geschlossen werden, dass durch Beschluss des Landtages eben nur 

eine nachträgliche Ergänzung des Untersuchungsgegenstandes, nicht jedoch eine 

nachträgliche Einschränkung des Untersuchungsgegenstandes zulässig sein soll. 

Falls jedoch der Gesetzgeber eine Regelung über eine nachträgliche Einschränkung 

des Untersuchungsgegenstandes nicht treffen wollte oder eine solche Regelung ver-

gessen hat, könnte eine Gesetzeslücke vorliegen.  

 

Von einer Gesetzeslücke ist auszugehen, wenn das Gesetz innerhalb der Grenzen 

seines Wortsinns eine Regelung nicht enthält, obwohl die ihm immanente Zweckset-

zung oder die Wertgrundsätze und Prinzipien der Gesamtrechtsordnung eine Rege-

lung fordern. Falls diese Voraussetzungen vorlägen, könnte die Gesetzeslücke im 

Wege der Rechtsfortbildung durch eine analoge Anwendung des § 3 Abs. 3 Satz 2 
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und 3 UAG auf den Fall einer nachträglichen Einschränkung des Untersuchungsge-

genstandes geschlossen werden. Dafür könnte sprechen, dass der Landtag gemäß 

§ 23 Abs. 2 UAG einen Untersuchungsausschuss vor Abschluss der Untersuchung 

auflösen kann. Gemäß § 23 Abs. 2 Satz 3 UAG gilt Abs. 1 Satz 2 entsprechend. Das 

bedeutet: Über die Aussetzung entscheidet der Landtag auf Antrag des Untersu-

chungsausschusses; ist der Untersuchungsausschuss aufgrund eines Minderheitsan-

trages eingesetzt worden, so bedarf die Auflösung der Zustimmung der Antragstellen-

den.  

 

Diese Norm spricht im Sinne der Autonomie des Landtags dafür, eine nachträgliche 

Einschränkung des Untersuchungsgegenstandes mit Zustimmung der Antragstellen-

den durch Beschluss des Landtages für zulässig zu halten. 

 

Angesichts der zur Verfügung stehenden Zeit bitten wir um Verständnis dafür, dass 

wir den aufgeworfenen Fragen nicht in allen Einzelheiten nachgehen können und das 

Ergebnis daher offenlassen möchten. Das erscheint uns auch vertretbar, weil in der 

vorliegend entscheidenden Frage, ob rechtliche Bedenken nachträglich durch Be-

schluss des Landtages ausgeräumt werden können, das Bundesverfassungsgericht 

einen Lösungsweg gewiesen hat, der von der Auslegung  des § 3 Abs. 3 Satz 2 UAG 

unabhängig ist (auf unsere Antwort zu Frage 4 wird verwiesen). 

 

 

c)  „Ergänzung“ als umfängliche Änderung des Untersuchungsauftrags 

 

Auch bei einer umfänglicheren nachträglichen Änderung des Untersuchungsauftrags 

durch den Landtag kann eine Ergänzung i.S.d. § 3 Abs. 3 Satz 2 UAG vorliegen, wo-

bei allerdings die Voraussetzungen des § 3 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. Abs. 2 vorliegen 

müssen. Voraussetzung ist weiterhin, dass es sich bei der Änderung nicht nur um eine 

Anfügung eines gänzlich neuen Untersuchungsausschussgegenstands handelt.  

 

Im Einzelfall wird es daher erforderlich sein, die bloße Ergänzung von der vollständi-

gen Erneuerung des Untersuchungsgegenstandes zu unterscheiden. Der Übergang 

von Änderung zur gesamten Auswechslung des Untersuchungsgegenstands kann im 

Einzelfall schwierig sein. Jedenfalls kann bei einer Veränderung des Kerngehalts des 
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zu untersuchenden Sachverhalts von einer Ergänzung nicht mehr gesprochen wer-

den.  

 

Damit stellt jedenfalls ein inhaltlich die Untersuchungsrichtung bzw. zentrale Sachver-

haltskomplexe des Untersuchungsgegenstands verändernder Parlamentsbeschluss 

keine Ergänzung des ursprünglichen Untersuchungsgegenstands dar. Vielmehr müss-

te in einem solchen Fall ein neuer Untersuchungsausschuss eingesetzt werden. 

 

Zu Frage 3 

Zulässigkeit von Einschränkung/Aufhebung des ursprünglichen Untersu-

chungsauftrags 

 
Auf unsere Ausführungen zu Frage 2 b) können wir verweisen, insbesondere auf die 

Regelung des § 23 Abs. 2 UAG, nach der der Landtag einen Untersuchungsaus-

schuss vor Abschluss der Untersuchung auflösen kann.  

 

Der ursprüngliche Auftrag hat dann solange Bestand, bis der Landtag den Untersu-

chungsausschuss aufgelöst hat.  

 

Zu Frage 4 

Wirkung einer Heilung des Untersuchungsauftrags 

 
Für den Fall, dass im Laufe der Tätigkeit eines Untersuchungsausschusses verfas-

sungsrechtliche Zweifel an der Korrektheit des Untersuchungsauftrages auftreten, hat 

das Bundesverfassungsgericht einen Weg gewiesen, der zwar im Verfahren an die 

Regelung des § 3 Abs. 3 Satz 2 UAG anknüpft, nämlich auf eine nachträgliche Be-

schlussfassung durch den Landtag, nicht jedoch auf die Voraussetzung dieser Norm 

abhebt.  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat im Rahmen seines Beschlusses vom 12.12.1990 

ausgeführt: 

 

„Stößt ein Untersuchungsausschuß im Verlauf seiner Tätigkeit darauf, daß ver-

fassungsrechtliche Zweifel an der Korrektheit des Untersuchungsauftrages 

dessen Erfüllung gefährden, liegt es in der Verantwortung des Bundestages zu 
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prüfen, ob mit einer Änderung des Untersuchungsauftrages dem Willen des 

Bundestages zur Untersuchung des Sachverhalts, jedenfalls zu einem wesent-

lichen Teil entsprochen werden kann. 

Im vorliegenden Fall, wo der Wortlaut des Untersuchungsauftrages auf Beden-

ken stößt, die dessen Erfüllbarkeit in Frage stellen, könnte daher, wenn die an-

tragsberechtigte Minderheit an der Durchführung des Untersuchungsauftrags 

festhält, für den Bundestages eine verfassungsrechtliche Pflicht bestehen, den 

Untersuchungsauftrag so zu fassen, dass der Untersuchungsausschuss seine 

Arbeit fortsetzen kann. Fände das in Art. 44 I GG statuierte Minderheitsrecht 

seine Fortsetzung in einem Anspruch der Minderheit, deren Antrag der Einset-

zung des Untersuchungsausschusses zugrundeliegt, auf Beseitigung der der 

Fortsetzung der Arbeit des Untersuchungsausschusses im Wege stehenden 

verfassungsrechtlichen Hindernisse, könnte der Bundestag von Verfassungs 

wegen gehalten sein, einem Änderungsantrag dieser Minderheit jedenfalls in-

soweit Folge zu leisten, als er auf die Beseitigung jener Hindernisse zielt und 

nicht seinerseits verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet.“ (BVerfG in 

NVwZ 1991, S. 467). 

 

Das bedeutet für den vorliegenden Verfahrensstand: Nach diesen Erwägungen, die 

die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts widerspiegeln, denen der Deutsche 

Bundestag gefolgt ist und die in der Literatur geteilt werden (vgl. Wiefelspütz, DÖV 

2002, S. 803,807) hat der Landtag die aus Artikel 18 Abs. 1 LV folgende Pflicht, einem 

Antrag der Antrag stellenden Minderheit, der auf die Beseitigung der aufgetretenen 

Hindernisse zielt und seinerseits keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet, 

Folge zu leisten. Nach der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts besteht diese 

Pflicht unabhängig davon, ob die Beseitigung der verfassungsrechtlichen Hindernisse 

durch eine Einschränkung, eine Ergänzung oder eine Konkretisierung des Untersu-

chungsgegenstandes erfolgt. In dem Fall, auf den sich der o.a. Beschluss des Bun-

desverfassungsgerichts bezieht, dem so genannten U-Boot-Untersuchungs-

ausschuss, hat die Antrag stellende Minderheit beantragt, Worte bzw. Passagen aus 

dem Einsetzungsbeschluss zu streichen (vgl. BVerfG, aaO, S. 466). 
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Eine rückwirkende Heilung, die dazu führen würde, dass der Untersuchungsaus-

schuss bzw. die von ihm durchgeführten Maßnahmen so zu behandeln sind, als hätte 

der Ausschuss von Anfang an auf rechtmäßiger Basis gehandelt, erfolgt nicht (siehe 

zur Rückwirkung der Heilung bereits die Antwort unter 1.).  

 

Zu Frage 5 

Bestehen eines Beweiserhebungs- beziehungsweise eines Beweisverwertungs-

verbots 

 

a) Bestehen eines Beweiserhebungsverbots 

 

Die Rechtswidrigkeit des ursprünglichen Einsetzungsbeschlusses des Landtags wur-

de bislang gerichtlich nicht festgestellt.  

 

Für den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht die Rechtswidrigkeit des ursprüngli-

chen Antrags feststellen sollte, dürfte der Ausschuss mangels eines seine Arbeit legi-

timierenden Auftrags bis zur Konkretisierung des Einsetzungsbeschlusses keine Be-

weise erheben (vgl. auch unsere Ausführungen zu Frage 3 II der SPD-

Landtagsfraktion an den Innen- und Rechtsausschuss vom 29. Januar 2003 [Umdruck 

15/2978]).  

 

b) Bestehen eines Beweisverwertungsverbots 

 

Für die Beantwortung der Frage, ob ein Beweisverwertungsverbot besteht, wird auf 

unsere Ausführungen zu Frage 3 der SPD-Landtagsfraktion an den Innen- und 

Rechtsausschuss vom 29. Januar 2003 (Umdruck 15/2978) verwiesen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

 

gez. Dr. Johannes Caspar   gez. Dr. Hans-Jochen Waack 

(Dr. Johannes Caspar) (Dr. Hans-Jochen Waack) 

 

 



Anhang-Nr. 21 
 

 

 

 

Zweiter Parlamentarische Untersuchungsausschuss; Dringlichkeitsantrag der 

CDU-Fraktion (Drs. 15/2404); ergänzende Frage der SPD-Fraktion  

 

 

Sehr geehrte Frau Schwalm, 

 

zur ergänzenden Frage der SPD-Landtagsfraktion betreffend die Vereinbarkeit der 

Anträge Drs. 15/1785 und Drs. 15/2404 mit Artikel 18 der Landesverfassung sowie § 2 

Abs. 1 UAG nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

I. Sachverhaltskomplexe des 2. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 

 

Sowohl die ursprüngliche Fassung des Einsetzungsantrags (Drs. 15/1787) als auch 

die Fassung des vorliegenden Dringlichkeitsantrags auf Einsetzung eines Untersu-

chungsausschusses (Drs. 15/2404) sind überschrieben mit der Formulierung „Klärung 

von Rechtsverletzungen und sonstigem Fehlverhalten durch Mitglieder der Landesre-

gierung oder Beschäftigte des Landes bei Vergabeverfahren, Verfügungen über Lan-

desvermögen und Ausübung von nebenberuflichen Tätigkeiten“ (der ursprüngliche  
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Einsetzungsantrag Drs. 15/1785 enthält darüber hinaus noch die Formulierung „sowie 

sonstige Aktivitäten).  

 

Im Einzelnen untergliedert sich der gesamte Untersuchungskomplex in zwei Untersu-

chungsabschnitte, die jeweils an die Beteiligung verschiedener Personen anknüpfen:  

 

Zum einen sollen Art und Umfang der Haupt- und Nebentätigkeiten der Herren Dr. 

Pröhl und Staatssekretär a. D. Gärtner untersucht werden. Der personell konkretisier-

te Änderungsantrag der CDU (Drs. 15/2404) wird dabei auf einen bestimmten Zeit-

rahmen und auf verschiedene Sachverhaltskomplexe beschränkt.  

 

Zum anderen geht es um Art und Umfang der Haupt- und Nebentätigkeiten des Herrn 

Staatssekretär a. D. Dr. Lohmann im Zusammenhang mit der Auswahl eines Mittel-

bewirtschaftungs- und Kostenrechnungssystems für die Landesverwaltung durch das 

Ministerium für Finanzen und Energie, wobei der Untersuchungsgegenstand einmal 

unter personellen Aspekten (Teil A.II neu) , einmal unter sachbezogenen Aspekten 

(Teil B) formuliert wurde.  

 

Es ist im Folgenden zu prüfen, ob die Bezugnahme auf zwei unterschiedliche, in der 

Überschrift - quasi als Betreff  - thematisch verklammerte Sachverhalte in den Einset-

zungsanträgen der CDU ( Drucks. 15/1785, 15/2404) den einschlägigen Bestimmun-

gen über die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen entspricht. 

 

II. Verstoß gegen Artikel 18 der Landesverfassung  

 

Artikel 18 Abs. 1 LV bestimmt, dass der Landtag das Recht und auf Antrag eines 

Fünftels seiner Mitglieder die Pflicht hat, zur Aufklärung von Tatbeständen im öffentli-

chen Interesse einen Untersuchungsausschuss einzusetzen.  

 

Der Untersuchungsausschussgegenstand muss, da der Landtag als eigentlicher Trä-

ger des Untersuchungsrechts dieses Recht durch den Untersuchungsausschuss als 

Hilfsorgan ausübt, hinreichend genau gefasst sein. In diesem Sinne ergibt sich aus 
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Artikel 18 Abs. 1 LV, dass der Untersuchungsgegenstand dem rechtsstaatlichen Be-

stimmtheitsgebot als Handlungsgrundlage für den Ausschuss genügen muss (vgl. 

Wuttke, Artikel 18, RN 9, Kommentar zur Landesverfassung).  

 

Über die Bestimmtheit des Untersuchungsgegenstands hinaus enthält Artikel 18 LV 

keine weiterreichenden inhaltlichen Konkretisierungsanforderungen für die nähere 

Formulierung und Ausgestaltung des Untersuchungsgegenstands durch das Parla-

ment. Insbesondere ist dort keine Beschränkung des Untersuchungskomplexes auf 

einen einheitlichen Sachverhalt gefordert, so dass sich aus Art. 18 LV keine Hinder-

nisse für die Einfügung mehrere in sich selbständiger Themenbereiche in den Antrag 

auf Einsetzung eines Untersuchungsgegenstands ergeben.  

 

Die Formulierung „der Landtag hat das Recht, …zur Aufklärung von Tatbeständen … 

einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, deutet eher darauf hin, dass die Verfas-

sungsbestimmung den Landtag positiv ermächtigt, zur Aufklärung unterschiedlicher 

Sachkomplexe einen Untersuchungsausschuss einzuberufen. 

 

III. Verstoß gegen § 2 Abs. 1 UAG 

 

Die Einfügung von zwei unterschiedlichen Sachkomplexen im Rahmen des Untersu-

chungsgegenstands könnte jedoch gegen § 2 Abs. 1 UAG verstoßen. Darin wird be-

stimmt, dass ein Untersuchungsausschuss „jeweils für einen bestimmten Untersu-

chungsgegenstand“ eingesetzt wird.  

 

1. Der mögliche Wortsinn als Grenze der Auslegung 

 

Die Frage, ob der Untersuchungsgegenstand verschiedene Sachkomplexe enthalten 

darf oder nur einen einheitlichen, thematisch unmittelbar zusammenhängenden Un-

tersuchungstatbestand aufweisen darf, ist durch Auslegung des § 2 Abs 1 UAG zu 

entscheiden. 
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Für die Auslegung von Gesetzesvorschriften haben Rechtsprechung und Rechtslehre 

feste Grundsätze entwickelt. Maßgeblich für die Auslegung einer Gesetzesvorschrift 

ist der in dieser zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des Gesetzgebers, so 

wie er sich aus dem Wortlaut der Gesetzesbestimmung und dem Sinnzusammenhang 

ergibt, in den diese hineingestellt ist. Dem Ziel, den objektivierten Willen des Gesetz-

gebers zu ermitteln, dienen die Auslegungen aus dem Wortlaut der Norm (grammati-

sche Auslegung), aus ihrem Zusammenhang (systematische Auslegung), aus ihrem 

Zweck (teleologische Auslegung) und aus den Gesetzesmaterialien und der Entste-

hungsgeschichte (historische Auslegung). Um den objektivierten Willen des Gesetz-

gebers zu erfassen, sind alle diese Auslegungsmethoden erlaubt. Sie schließen ein-

ander nicht aus, sondern ergänzen sich gegenseitig. Die Bindung an das Gesetz be-

deutet also nicht Bindung an dessen Buchstaben mit dem Zwang zu wörtlicher Ausle-

gung, sondern Gebundensein an Sinn und Zweck des Gesetzes. Bei der Auslegung 

kann gerade die systematische Stellung einer Vorschrift im Gesetz, ihr sachlich-

logischer Zusammenhang mit anderen Vorschriften den Sinn und Zweck der Norm, 

ihre wahre Bedeutung freilegen. Dabei ist darauf abzustellen, dass einzelne Rechts-

sätze, die der Gesetzgeber in einen sachlichen Zusammenhang gestellt hat, grund-

sätzlich so zu interpretieren sind, dass sie logisch miteinander vereinbar sind. Denn es 

ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber sachlich Zusammenhängendes so ge-

regelt hat, dass die gesamte Regelung einen durchgehenden, verständlichen Sinn 

ergibt. Der Respekt vor der gesetzgebenden Gewalt gebietet es, im Rahmen der Aus-

legung eines Gesetzes nicht über die Grenze des eindeutigen Wortlautes und den 

Sinn des Gesetzes hinauszugehen. Jede Auslegung findet ihre Grenze dort, wo sie 

mit dem Wortlaut und dem klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers in Widerspruch 

treten würde (vgl. Leibholz/Rinck/Hesselberger, Kommentar zum Grundgesetz, Einf. 

RN 8 ff.). Begrenzt wird die Auslegung daher durch den möglichen Wortsinn der aus-

zulegenden Vorschrift. Dieser lässt hier zwei unterschiedliche Deutungen zu: 

 

1.1 Restriktive Auslegung 

 

Einerseits kann die Bestimmung des § 2 Abs. 1 UAG als ein Hinweis auf die Beach-

tung des allgemeinen Bestimmtheitsgrundsatzes bei der Einsetzung eines Untersu-
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chungsausschusses verstanden werden. Danach hat der Landtag im Rahmen seines 

Einsetzungsbeschlusses zu beachten, dass es nicht dem Untersuchungsausschuss 

selbst überlassen bleiben darf, den Umfang seiner Ermittlungen zu bestimmen. Viel-

mehr muss der Untersuchungsgegenstand ein klares, möglichst genau und deutlich 

umschriebenes Arbeitsprogramm für den Untersuchungsausschuss in erkennbarer 

Weise festlegen (vgl. BayVerfGH, DVBl. 1994, S. 1126, 1127).  

 

1.2 Extensive Auslegung 

 

Die Anfügung der Formulierung „jeweils“ in § 2 Abs. 1 UAG kann darüber hinausge-

hend aber auch so verstanden werden, dass nicht nur ein konkreter Untersuchungs-

gegenstand vorliegen muss, sondern dass der Untersuchungsausschuss zudem im-

mer nur für einen bestimmten, in sich abgeschlossenen Sachverhalt eingesetzt wer-

den darf.  

 

Bei einem derartigen Verständnis des § 2 Abs. 1 UAG wäre es dem Parlament nicht 

möglich, verschiedene Sachkomplexe, die sich aus selbstständigen Untersuchungs-

tatbeständen zusammensetzen, unter einem einheitlichen Untersuchungsgegenstand 

zusammenzuziehen.  

 

Nach Maßgabe dieser extensiven Auslegung wäre vorliegend daher eine Prüfung er-

forderlich, ob die Komplexe Lohmann und Gärtner/Pröhl  noch einen einheitlichen Un-

tersuchungsgegenstand darstellen oder ob für die zu untersuchenden Sachverhalte 

als unterschiedliche Themenbereiche zur Aufklärung jeweils ein eigener Untersu-

chungsausschuss eingesetzt werden müsste. 

 

Wir sind der Auffassung, dass § 2 Abs. 1 UAG gemäß der restriktiven Interpretation 

lediglich im Sinne eines Konkretisierungsgebots zu verstehen ist, so dass der Landtag 

nicht gehindert ist, bei der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses unterschied-

liche Sachverhalte im Rahmen eines Untersuchungsgegenstands zu untersuchen. Die 

extensive Auffassung, die die Regelungsbefugnisse des Landtags weitergehend be-

schränkt, ist daher zurückzuweisen. 



- 6 - 

 

 

Dies folgt sowohl aus einer Norminterpretation unter systematischen Aspekten als 

auch unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck des Regelungsgedankens (teleolo-

gische Auslegung) in § 2 UAG. 

 

 

2. Auslegung nach Sinn und Zweck der Regelung 

 

2.1 Verfassungsrechtliche Vorgaben und restriktive Auslegung 

 

Aus dem Grundsatz der Bestimmtheit von Untersuchungsgegenständen ergibt sich, 

dass das Parlament bei der Einsetzung von Untersuchungsausschüssen an den Be-

stimmtheitsgrundsatz gebunden ist. Das Bestimmtheitserfordernis lässt sich aus un-

terschiedlichen verfassungsrechtlichen Gründen ableiten:  

 

- Untersuchungsausschüsse können als Hilfsorgane des Parlaments keinen 

selbstständigen vom Willen des Parlaments unabhängigen Wirkungskreis inne-

haben und müssen daher an die Vorgaben des Einsetzungsbeschlusses ge-

bunden werden (Depenheuer/Winands, Der Parlamentarische Untersuchungs-

auftrag, ZRP 1988, S. 259).  

 

- Ferner folgt das Erfordernis der Bestimmtheit aus dem Gedanken des Rechts-

staatsprinzips, wonach zu jeder Form staatlicher Gewaltausübung ein rechts-

staatliches Erfordernis besteht, die Eingriffsvoraussetzungen klar und für den 

Bürger messbar und verlässlich festzulegen (BayVerfGH, NVWZ 1986, S. 822, 

823 f.). Dies folgt insbesondere auch aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung. 

 

- Schließlich ergibt sich das Bestimmtheitserfordernis daraus, dass auf der 

Grundlage des Untersuchungsauftrags Pflichten anderer Staatsorgane und ge-

gebenenfalls mit Zwangsmitteln bewehrte Pflichten Privater ausgelöst werden 

können (Steinberger, Das Gutachten erstattet dem 2. Untersuchungsausschuss 

der 11. Wp. des Deutschen Bundestages, Drs. 11/7800, S. 1181, 1201).  
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Alle mit dem Bestimmtheitserfordernis verbundenen verfassungsrechtlichen Vorgaben 

werden bereits mit der restriktiven Auslegung, die dem Landtag eine konkrete Formu-

lierung des Untersuchungsgegenstands vorschreibt, hinlänglich erfüllt. Verfassungs-

rechtlich zwingende Gründe, die Regelungsautonomie des Parlaments inhaltlich noch 

weitergehend einzuschränken als vom Bestimmtheitsgrundsatz gefordert, sind nicht 

ersichtlich. 

 

Die Auslegung der Formulierung jeweils in § 2 Abs. 1 UAG im Sinne einer Beschrän-

kung des Untersuchungsgegenstands auf einen einzelnen, zusammenhängenden 

Sachverhalt ist insbesondere für die Erfüllung der rechtsstaatlichen Bestimmtheits-

grundsatz weder unter dem Aspekt des Grundrechtsschutzes noch der Gewaltentei-

lung erforderlich. Ein Einsetzungsbeschluss kann durchaus verschiedene Untersu-

chungskomplexe mit eigenständigen Untersuchungstatbeständen enthalten, die je-

weils für sich den Anforderungen der Bestimmtheit genügen.  

 

Auch mit Blick auf die Bindung des Ausschusses an das ihn einsetzenden und er-

mächtigende Parlament spielt es keine Rolle, ob der Untersuchungsgegenstand aus 

einem oder aus mehreren Sachkomplexen zusammengesetzt ist. Die inhaltliche Be-

schränkung, die die extensive Auslegung des § 2 Abs. 1 UAG vornimmt, lässt sich 

daher aus zwingenden verfassungsrechtlichen Gründen nicht ableiten. 

 

2.2 Zur Billigung der restriktiven Auslegung durch die Rechtsprechung 

 

Im Ergebnis wird die restriktive Auslegung des Bestimmtheitserfordernis auch von der 

Rechtsprechung geteilt: So hat bereits der Staatsgerichtshof des Deutschen Reiches 

festgestellt, dass Untersuchungsausschüsse nur zur Untersuchung bestimmter Tatsa-

chen oder bestimmter Gruppen von Tatsachen eingesetzt werden können (RGZ 104, 

S. 423 ff.). Danach kommt es dem Parlament zu, im Einzelnen festzulegen, welche 

Tatsachen bzw. Tatsachengruppen Gegenstand der Untersuchung sein sollen.  
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Mit den verfassungsrechtlichen Grundsätzen des Untersuchungsausschussrechts 

wurde es zudem für vereinbar angesehen, wenn der Landtag einem Antrag auf Ein-

setzung eines Untersuchungsausschusses unter bestimmten Voraussetzungen nur 

zum Teil stattgibt, ihn aber im Übrigen, soweit er verfassungswidrig ist oder den ge-

setzlichen Mindestanforderungen nicht entspricht, abweist (BayVerfGH, BayVBl. 1977, 

S. 597 ff.). Aus der Möglichkeit einer Teilbarkeit des Untersuchungsgegenstands folgt, 

dass eine Verklammerung verschiedener, voneinander abtrennbarer Untersuchungs-

themen innerhalb eines Untersuchungsgegenstands grundsätzlich zulässig sein kann. 

In der vorbenannten Entscheidung heißt es in diesem Sinne: „Eine Teilstattgabe durch 

die Landtagsmehrheit setzt jedoch nicht voraus, dass es sich um verschiedene Unter-

suchungsthemen handeln müsste; sie kann sich vielmehr auch erstrecken auf einen 

einzigen Untersuchungskomplex, wenn dieser mehrere in sich selbständige Untersu-

chungstatbestände betrifft“ (a.a.O.).  

 

Die rechtliche Zulässigkeit von verschiedenen Untersuchungskomplexen/ -themen 

innerhalb eines Untersuchungsgegenstandes findet demnach eine grundsätzliche An-

erkennung auch durch die Rechtsprechung. 

 

An einer grundsätzlich weiten Interpretation der Zuständigkeit des Parlaments im Be-

reich des parlamentarischen Untersuchungsrechts wird im Übrigen auch im gegen-

wärtigen Schrifttum festgehalten (siehe nur Morlok, in: Dreier, GG-Kommentar, Art. 44 

RN 18 ff.).  

 

2.3 Zur restriktiven Auslegung des § 2 Abs. 1 UAG 

 

Eine enges Verständnis des § 2 Abs. 1 UAG entspricht schließlich aus Sinn und 

Zweck der Bestimmungen des Untersuchungsausschussrechts in Schleswig Holstein. 

Das Untersuchungsrechts des Parlaments ist lediglich auf die notwendigen verfas-

sungsrechtlichen Vorgaben einzuschränken.  

 

Die Grenzen des Untersuchungsrechts ergeben sich nach Maßgabe des Verfassungs-

rechts aus der Kompetenz des Landtags, der ausschließlichen Kompetenzen eines 
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anderen Verfassungsorgans, dem Schutz der Grundrechte sowie aus dem Rechts-

staatsprinzip, insbesondere dem Grundsatz der Gewaltenteilung und dem Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit ( Wuttke, aaO., Art. 18 RN 5, 6).  

 

Für eine weitergehende Beschränkung der Regelungsautonomie des Parlaments auf 

einen einheitlichen Untersuchungskomplex sind verfassungsrechtliche Erfordernisse 

weder aus dem Bundes- noch aus dem Landesverfassungsrecht ersichtlich. Motive 

des Gesetzgebers, die eine extensive Auslegung des § 2 Abs. 1 UAG begründen 

könnten, fehlen.  

 

Insbesondere aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung ist nicht ersichtlich, 

dass der Gesetzgeber sich bei der Einsetzung von Untersuchungsausschüssen hätte 

selbst dahin binden wollen, dass jeweils nur einzelne, untereinander abgrenzbare 

Sachverhalte von einem Untersuchungsausschuss aufgeklärt werden dürften. Eine die 

autonome parlamentarische Bewertung des zu untersuchenden Sachverhalts be-

schränkende Sichtweise wäre insoweit als Abweichung vom Normalfall begründungs-

bedürftig gewesen. Schließlich wird das Parlament bei der Einsetzung von Untersu-

chungsausschüssen nur durch entgegenstehende verfassungsrechtliche Grundsätze 

beschränkt, sodass – wäre eine einfach-gesetzliche Begrenzung des parlamentari-

schen Untersuchungsrechts durch den sich selbst beschränkenden Gesetzgebers im 

Sinne der extensiven Auslegung des § 2 Abs. 1 UAG gewollt gewesen – dessen Mo-

tivlage vermutlich auch in Rahmen der Entstehungsgeschichte dieser Bestimmung in 

nachvollziehbarer Weise dokumentiert worden wäre. 

 

Hätte der Gesetzgeber im Übrigen eine derartige Beschränkung tatsächlich gewollt, 

so ist davon auszugehen, dass er die entsprechende gesetzliche Formulierung klarer 

gefasst hätte.  

 

Nach alledem ergeben sich aus Sinn und Zweck der Bestimmung des § 2 Abs. 1 UAG 

keine Anhaltspunkte für eine die autonome Einsetzungskompetenz des Parlaments 

begrenzende Auslegung auf einen einheitlichen Untersuchungskomplex, sodass wir 

der restriktiven Auslegung folgen. 
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3. Auslegung nach der Regelungssystematik 

 

Das vorliegende Ergebnis wird ferner gestützt durch eine systematische Auslegung. 

 

3.1 Der Begriff „Sachverhalte“ in § 1 Abs 1 UAG 

 

Gegen eine Auslegung des § 2 Abs. 1 UAG, die den Einsetzungsbeschluss auf einen 

selbstständigen Untersuchungskomplex beschränkt, spricht die Formulierung in § 1 

Abs. 1 UAG. Darin ist bestimmt: „Ein Untersuchungsausschuss des Landtages hat die 

Aufgabe, Sachverhalte, deren Aufklärung im öffentlichen Interesse liegt, zu untersu-

chen und dem Landtag darüber zu berichten“.  

 

Der Begriff „Sachverhalte“ im Zusammenhang mit dem Begriff „ein Untersuchungs-

ausschuss“ lässt erkennen, dass der Gesetzgeber offensichtlich nicht den Willen hat-

te, im Rahmen des § 2 Abs. 1 UAG die Einsetzungskompetenz des Landtages auf 

einen einzigen Untersuchungskomplex zu verengen. Wenn in § 1 UAG von „Sachver-

halten“ die Rede ist, dann wird dies als ein Hinweis zu werten sein, dass auch ver-

schiedenartige Sachverhalte von einem Untersuchungsauftrag erfasst sein können. In 

diesem Licht besehen, kommt nur eine restriktive Auslegung des § 2 Abs. 1 UAG in 

Betracht, um eine systemwidrige Auslegung des Untersuchungsgesetzes zu vermei-

den. 

 

3.2 Zur Klarstellungsfunktion des § 3 Abs. 1 UAG 

 

Ein anderes Ergebnis der systematischen Auslegung lässt sich insbesondere nicht 

aus der Existenz des § 3 Abs. 1 UAG ableiten. Nach dieser Norm ist der Gegenstand 

der Untersuchung im Antrag und im Beschluss über die Einsetzung hinreichend be-

stimmt festzulegen.  

 

Ließe sich § 3 Abs. 1 UAG als bloße sprachliche Wiederholung des § 2 Abs. 1 UAG 

ansehen, so spräche dies dafür, § 2 Abs. 1 UAG in dem Sinne auszulegen, dass der 
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Gesetzgeber mit dieser Bestimmung das Ziel verfolgte, über den bloßen Hinweis auf 

die Bestimmtheit hinaus eine inhaltliche Begrenzung des Untersuchungsgegenstands 

auf einen einheitlichen Sachverhalt vorzunehmen.  

 

§ 3 Abs. 1 UAG kommt gegenüber der Bestimmung des § 2 Abs. 1 UAG jedoch eine 

eigenständige Funktion zu: § 3 Abs. 1 UAG hebt im Gegensatz zu § 2 Abs. 1 UAG 

deutlich hervor, dass bereits der Einsetzungsantrag dem Grundsatz der Bestimmtheit 

genügen muss. Demgegenüber behandelt § 2 Abs. 1 UAG in allgemeiner Form den 

Untersuchungsgegenstand.  

 

Für die Rechtslage in Schleswig Holstein erfüllt § 3 Abs. 1 UAG damit eine nicht nur 

unbedeutende Klarstellungsfunktion: Danach gilt im Landesrecht das Bestimmtheits-

gebot für alle Arten von Einsetzungsanträgen von Untersuchungsausschüssen, unab-

hängig davon, ob es sich um Minderheits- oder um Mehrheitsanträge handelt.  

 

Dieses Ergebnis ist nicht selbstverständlich, da die Anwendbarkeit des Bestimmt-

heitsgrundsatzes auf den Einsetzungsantrag im Bundesrecht problematisch ist. So 

soll nach einer in der Literatur vertretenen Auffassung bei der Geltung des Bestimmt-

heitsgrundsatzes für den Einsetzungsantrag differenziert werden, ob es sich dabei um 

einen im Rahmen einer Mehrheitsenquete oder um einen im Rahmen einer Minder-

heitsenquete gestellten Antrag handelt. Während bei einer Minderheitsenquete der 

Bestimmtheitsgrundsatz bei dem als beschlussreif zur Abstimmung gestellten Einset-

zungsantrag in jedem Fall zu beachten sei (vgl. BaWüStGH, ESVGH 27, 1, 6f.) brau-

che der Einsetzungsantrag dem Bestimmtheitsanforderungen bei einer Mehrheitsen-

quete nicht zu genügen. Korrekturen, so die Begründung der unterschiedlichen Be-

handlung der Anträge, seien hier noch im Verlauf der dem zu fassenden Einsetzungs-

beschluss vorangehenden Beratungen möglich (m.w.N. Klein, in: 

Maunz/Dürig/Herzog, Art. 44, Rn. 85). 

 

3.3. Rechtsvergleichende Argumente für die restriktive Interpretation 
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Ein weiteres Argument für die restriktive Auslegung des § 2 Abs. 1 UAG ergibt sich 

aus einem Blick auf die Rechtslage in anderen Ländern. Dort gelten z.T. identische 

Bestimmungen mit der Formulierung „jeweils“(§  2 Abs. 1 UAG Sachsen Anhalt; § 39 

Abs. 1 UAG Saarland; § 2 Abs. 1 UAG Berlin; § 2 Abs. 1 UAG Sachsen). Z.T. finden 

sich aber auch Regelungen, die lediglich auf die Bestimmtheit des Untersuchungsauf-

trags abheben, ohne den Begriff „jeweils“ anzufügen (§ 3 Abs. 1 UAG Rhein-

land/Pfalz; § 2 Abs. 1 UAG NRW; § 1 Abs. 2 Mecklenburg-Vorpommern). 

 

Der Verglich mit anderen Länderregelungen spricht ebenfalls für eine restriktive Aus-

legung. Eine inhaltliche unterschiedliche starke Beschränkung der Regelungsautono-

mie der Parlamente im Untersuchungsausschussrecht dürfte bei der Einsetzung von 

Untersuchungsausschüssen durch die unterschiedliche Verwendung des Wortes „je-

weils“ nicht verbunden sein. Mangels nicht nachweisbarer konkreter rechtlicher Folgen 

in den Ländern mit der entsprechenden Formulierung ist davon auszugehen, dass den 

entsprechenden Bestimmungen dort kein anderes Rechtsverständnis zugrunde liegt.  

 

Insgesamt ist die Hinzufügung des Wortes „jeweils“ daher auch im Ländervergleich als 

bloßer Hinweis auf das allgemeine verfassungsrechtliche Prinzip der Bestimmtheit 

anzusehen. Das legt insbesondere auch die Kommentierung zum Berliner UAG nahe, 

aus der eine inhaltliche Begrenzung bei der Einsetzung eines Untersuchungsaus-

schusses auf einen einheitlichen, für sich begrenzten Sachverhaltskomplex nicht zu 

entnehmen ist (Härth, § 2, Rn. 1ff, Kommentar zum Gesetz über die Untersuchungs-

ausschüsse).  

 

Die Annahme, dass die Regelungsautonomie des Parlaments bei Einsetzung von Un-

tersuchungsausschüssen durch die Begrenzung auf einen zusammenhängenden 

Sachverhaltskomplex durch die Bestimmung des § 2 Abs. 1 UAG begrenzt ist, lässt 

sich auch nach Maßgabe einer systematischen Auslegung nicht stützen. 
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IV. Fazit 

 

Bei der Entscheidung über die Formulierung des Untersuchungsgegenstandes be-

steht eine durch das verfassungsrechtliche Prinzip der Bestimmtheit begrenzte Ein-

schätzungsprärogative des Parlaments. Die einfach-gesetzliche Bestimmung des § 2 

Abs. 1 UAG enthält darüber hinaus keine weitergehenden Einschränkungen der par-

lamentarischen Regelungsautonomie bei der Gestaltung des Untersuchungsauftrags. 

Die Beauftragung des Untersuchungsausschusses, mehrere unterschiedliche Sach-

komplexe innerhalb eines Untersuchungsgegenstands zu untersuchen, ist daher 

grundsätzlich rechtlich zulässig.  

 

Der Landtag ist im Rahmen seiner verfassungsrechtlichen Kompetenzen nicht gehin-

dert, einen Untersuchungsgegenstand mit mehreren selbständigen Untersuchungs-

komplexen zu beschließen. Der Antrag der CDU auf Einsetzung eine Untersuchungs-

ausschusses (Drucks.15/2404) mit Bezugnahme auf die Sachkomplexe Dr. Lohmann 

sowie Pröhl/Gärtner verstößt daher weder gegen Art. 18 LV noch gegen § 2 Abs. 1 

UAG.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

gez. Dr. Johannes Caspar 

(Dr. Johannes Caspar) 

 



 



 

Anhang-Nr. 22 

Konkretisierung des Einsetzungsbeschlusses 
hier: Erneuerung der Aussagegenehmigungen sowie Neufassung der Beschlüs-
se über die beigezogenen Akten 
 
 
Sehr geehrter Herr Stritzl, 
 

auf die Anfragen der Herren Abgeordneten Dr. Graf Kerssenbrock und Neugebauer in 

der Sitzung des 2. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses vom 21.02.2003 

hinsichtlich der Erneuerung der Aussagegenehmigung sowie der Beschlüsse über die 

beigezogenen Akten anlässlich der Konkretisierung des Einsetzungsbeschlusses 

nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

I. Zum Erfordernis neuer Aussagegenehmigungen für die als Zeugen zu ver-

nehmende Ratsmitglieder 

 

Nach zwischenzeitlich erfolgter Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes des 

2. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses stellt sich für den weiteren Verfah-

rensablauf die Frage, ob die für die Ratsmitglieder Halbe, Dr. Erdmann und Fenske in 

den Ratssitzungen am 16.5.2002 sowie am 22.8.2002 erteilten Aussagegenehmigun-

gen für künftige zeugenschaftliche Vernehmungen ausreichen oder ob hierfür neue 

Aussagegenehmigungen auf Basis des aktuellen Untersuchungsgegenstands erfor-

derlich sind.  
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Das Erfordernis einer Aussagegenehmigung der Ratsmitglieder ergibt sich aus § 21 

Abs. 2 bis 5 in Verbindung mit § 32 Abs. 3 GO. Danach haben Ratsmitglieder, auch 

nach Beendigung ihrer Tätigkeit, über die ihnen bei dieser Tätigkeit bekannt geworde-

nen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen 

im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeu-

tung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Ratsmitglieder dürfen ohne Genehmigung 

der Gemeindevertretung über Angelegenheiten, über die sie Verschwiegenheit zu be-

wahren haben, weder vor Gericht noch außergerichtlich Aussagen oder Erklärungen 

abgeben. Die Genehmigung, als Zeugin oder Zeuge auszusagen, darf nur versagt 

werden, wenn die Aussage dem Wohl des Bundes, eines Landes oder eines anderen 

Trägers der öffentlichen Verwaltung Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher 

Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren würde. Zuständig für die Be-

freiung von der Verschwiegenheitspflicht ist gemäß § 32 Abs. 3 GO - wie bereits aus-

geführt - die Gemeindevertretung. 

 

Die Aussagegenehmigungen erteilte die Ratsversammlung aufgrund eines Beweisbe-

schlusses des Untersuchungsausschusses, den dieser auf zwei Anträge der CDU- 

sowie der FDP-Fraktion (Umdruck 15/2152, 15/2131) fasste. Grundlage der Beweis-

beschlüsse war der ursprüngliche Untersuchungsauftrag, der durch Beschluss des 

Landtages vom 21.02.2003 konkretisiert wurde.  

 

Mit der Konkretisierung des Untersuchungsauftrags wird sich auch das Beweisthema, 

zu dem die Zeugen vor dem Ausschuss gehört werden sollen, im Sinne einer Veren-

gung ändern. Der Untersuchungsausschuss wird also die Zeugen zu im Vergleich zu 

den ursprünglich beschlossenen nicht deckungsgleichen Beweisthemen vernehmen 

wollen. Die vorliegenden Aussagegenehmigungen für die  Ratsmitglieder beziehen 

sich auf die ursprünglichen Beweisthemen. Für die geänderten Beweisthemen liegen 

formell keine Aussagegenehmigungen vor. Daraus folgt, dass vor der Vernehmung 

der Zeugen zu den neuen Beweisthemen eine neue Aussagegenehmigung eingeholt 

werden sollte.  
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Man könnte erwägen, ob ein solches Vorgehen wirklich erforderlich wäre, wenn die 

neuen Beweisthemen sich thematisch im Rahmen des ursprünglich umfassenden 

Beweisthemas halten würden. Eine Antwort auf diese Frage setzt jedoch eine Wer-

tung voraus, nämlich ob das „neue“ Beweisthema wirklich von dem „ursprünglichen“ 

Beweisthema umfasst ist. Diese Frage zu prüfen, zu bewerten und zu entscheiden, ist 

unseres Erachtens nicht Sache des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, 

sondern die Sache derjenigen Stelle, die die Aussagegenehmigung zu erteilen hat. 

 

Nach alledem kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Ratsversammlung unter Be-

zeichnung der Beweisthemen, auf die sich die Vernehmung erstrecken soll, gebeten 

werden sollte, eine Aussagegenehmigung zu erteilen. 

 

II. Zur Erneuerung der Beschlüsse über die beigezogenen Akten nach Konkreti-

sierung des Untersuchungsgegenstandes 

 

1. Fragestellung  

Nach Konkretisierung des Untersuchungsgegenstands durch Parlamentsbeschluss 

vom 21.02.2003 können die vom Ausschuss angeforderten Akten grundsätzlich auch 

weiterhin im Untersuchungsverfahren verwendet werden, da ihre Beiziehung auch 

dem Gegen-stand des neu gefassten Auftrags in vollem Umfang entspricht. Insofern 

wird auf die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes vom 7. Februar 2003 

(Umdruck 15/3037, Seite 16) verwiesen. 

 

Im weiteren Verfahrensablauf stellt sich die Frage, ob und gegebenenfalls in welcher 

Weise eine Anpassung der Beschlusslage hinsichtlich der Aktenanforderung an den 

konkretisierten Untersuchungsgegenstand erforderlich ist.  

 

2. Zum Bedürfnis der  Aktualisierung der Beschlusslage 

Das Bedürfnis nach Aktualisierung der Beschlusslage in Bezug auf die angeforderten 

Akten ergibt sich daraus, dass der Ausschuss weiterhin im Besitz der Akten ist. Das 

Gewahrsamsverhältnis, das der Ausschuss für die beigezogenen Akten begründet 

hat, wirkt insoweit auch nach Änderung des Untersuchungsgegenstandes fort.  
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Will der Ausschuss die beigezogenen Akten auch im weiteren Verfahren verwenden, 

sollte er die seinerzeit getroffenen Beschlüsse, die auf der Grundlage des ursprüngli-

chen Untersuchungsgegenstandes gefasst worden waren, dem konkretisierten Unter-

suchungsgegenstand anpassen und entsprechend ändern.  

 

3. Aktualisierung durch allgemeinen Beschluss oder konkrete Einzelbeschlüsse  

Zur Anpassung der Beschlusslage an den veränderten Untersuchungsgegenstand  

sind im Untersuchungsausschuss zwei Möglichkeiten erörtert worden:  

 

- Der Untersuchungsausschuss könnte einen allgemeinen Beschluss erlassen, alle 

bislang im Verfahren beigezogenen Akten sollten auch nach der Änderung des Unter-

suchungsgegenstandes weiterhin zur Sachverhaltsaufklärung herangezogen werden. 

 

 - Der Untersuchungsausschuss kann konkrete Beweisbeschlüsse erlassen, aus de-

nen im Einzelnen hervorgeht, welche der beigezogenen Akten zur Aufklärung welches 

Sachverhaltskomplexes oder welcher Sachverhaltskomplexe dienen soll. 

 

4. Zur Geltung des Bestimmtheitsgebots im Beweisverfahren  

Aus unserer Sicht macht es der Bestimmtheitsgrundsatz erforderlich, eine klare Zu-

ordnung der vom Ausschuss angeforderten Akten zu den aufzuklärenden Sachver-

haltskomplexen im Rahmen des Untersuchungsgegenstandes herzustellen. 

 

Als mit hoheitlichen Befugnissen ausgestattetes Organ, das auch in Grundrechtsposi-

tionen Dritter eingreifen darf, ist der Ausschuss gerade auch im Rahmen  der Beweis-

erhebung an den rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgrundsatz gebunden. Der  Be-

stimmtheitsgrundsatz, wonach der Untersuchungsgegenstand so genau festgelegt 

werden muss, dass dem Untersuchungsausschuss ein deutlich umschriebenes Ar-

beitsprogramm vorgegeben ist (BayVerfGH, DVBL 1994, S. 1126, 1127), setzt sich 

daher auch in den Beweisbeschlüssen, durch die der Ausschusses im Einzelnen die 

Sachaufklärung steuert, fort. Das bedeutet, dass der Untersuchungsausschuss in Be-

weisbeschlüssen konkret festzulegen hat, zu welchen Beweisthemen er durch welche 
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Beweismittel Beweis erheben will. Dieser Grundsatz gilt für alle Beweismittel, also 

auch für Akten. Hätte der Untersuchungsgegenstand von Anfang an die jetzige kon-

kretisierte Fassung gehabt, hätte der Untersuchungsausschuss bereits bei der Akten-

anforderung das konkrete Beweisthema mitgeteilt, zu dessen Aufklärung sie dienen 

sollen. 

 

Die herausgebende Stelle – etwa eine Behörde oder ein Ministerium  - hat regelmä-

ßig,  bevor sie dem Ersuchen des Untersuchungsausschusses stattgibt, zu überprü-

fen, ob  einer Weitergabe von Akten, Persönlichkeitsrechte Dritter oder auch unmittel-

bar bei ihr beschäftigter Personen entgegenstehen. Zur Klärung der Frage, ob über-

haupt eine Herausgabe der Akten an den Untersuchungsausschuss in Betracht 

kommt oder ob dies nur unter bestimmten Auflagen der Geheimhaltung zu erfolgen 

hat, muss für die aktenführende Stelle klar erkennbar sein, zu welchem Zweck der 

Ausschuss die Unterlagen anfordert. Hierzu bedarf es einer eindeutigen Zuordnung 

des Herausgabeersuchens zu dem vom Ausschuss zu untersuchenden Sachverhalt.  

 

Nach der Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes sollte der Untersu-

chungsausschuss nunmehr darüber Beschluss fassen, zu welchem konkreten Be-

weisthema bzw. zu welchen Beweisthemen welche Akten beigezogen werden. 

Auf der Grundlage eines solchen Beschlusses kann die herausgebende Stelle ihrer-

seits beurteilen, ob sie die Weiterverwendung der Akten durch den Untersuchungs-

ausschuss auf der Grundlage des konkretisierten Untersuchungsgegenstandes und 

konkretisierter Beweisbeschlüsse für zulässig hält. 

 

Für die dargestellten Prüfungen sowohl durch den Untersuchungsausschuss wie auch 

durch die Akten herausgebenden Stellen ist - wie bereits ausgeführt - nicht nur ein 

allgemein gehaltener, sondern ein konkreter Beschluss des Untersuchungsausschus-

ses erforderlich. 
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5. Fazit 

Nach alledem sollte der Ausschuss hinsichtlich der beweiseshalber beigezogenen 

Akten konkrete Beweisbeschlüsse fassen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

gez. Dr. Hans-Jochen Waack 

(Dr. Hans-Jochen Waack) 

 



 

Anhang-Nr. 23 

Beweisantrag der CDU-Landtagsfraktion vom 28. Februar 2003  
 
 
Sehr geehrter Herr Stritzl, 
 

in der Sitzung des 2. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses am 

4. März 2003 ist dem Wissenschaftlichen Dienst der Auftrag erteilt worden, den Be-

weisantrag der CDU-Fraktion vom 28. Februar 2003 – Umdruck 15/3101 – daraufhin 

zu überprüfen, ob er hinreichend konkret sei. 

 

Wir empfehlen, die durch den Landtag erfolgte Konkretisierung des Untersuchungs-

gegenstandes im Bereich A in die Sachverhaltskomplexe 1. a) bis d) auch in den Be-

weisbeschlüssen des Untersuchungsausschusses und demzufolge auch in den Be-

weisanträgen abzubilden. 

 

Dementsprechend sollten bei Beweisanträgen, Zeugen zu vernehmen, das Beweis-

thema oder die Beweisthemen, zumindest der Sachverhaltskomplex oder die Sach-

verhaltskomplexe, konkret benannt werden, zu dem oder zu denen die Zeugen ver-

nommen werden sollen. Dafür spricht neben den in unserer Stellungnahme vom 

28. Februar 2003 (Umdruck 15/3096) genannten Gründen auch die Verweisung in 

§ 11 Abs. 4 UAG. Danach gelten, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes er-

gibt – was bei Beweisanträgen der Fall ist -, für die Beweisaufnahme die Vorschriften 

über den Strafprozess entsprechend. In Rechtsprechung und Kommentierung zu 

§ 244 StPO ist anerkannt, dass der Beweisantrag eine bestimmte Beweistatsache  
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bezeichnen muss (vgl. Meyer-Goßner, Kommentar zur Strafprozessordnung, 46. Auf-

lage, RN 20 zu § 244 StPO). 

 

Entsprechendes gilt für die Beiziehung von Akten. Soweit Akten bereits beigezogen 

worden sind, sollte der Untersuchungsausschuss durch Beschluss klarstellen, welche 

Akten zu welchem Sachverhaltskomplex oder zu welchen Sachverhaltskomplexen als 

beweiseshalber beigezogen anzusehen sind. Darüber hinaus sollte der Untersu-

chungsausschuss ebenfalls durch Beschluss klarstellen, dass – wenn er dieser Mei-

nung ist – es erforderlich ist, die beigezogenen Akten bis zum Ende des Untersu-

chungsverfahrens im Besitz des Untersuchungsausschusses zu belassen. 

 

In diesem Sinne ist in der Sitzung am 4. März 2003 bereits klargestellt worden, dass 

die Akten der Staatsanwaltschaft zum Ermittlungsverfahren gegen Dr. Karl Pröhl zu 

sämtlichen Sachverhaltskomplexen beigezogen werden sollen und dass die Aus-

kunftspersonen Hildenbrandt und Dr. Büchmann ebenfalls zu sämtlichen Sachver-

haltskomplexen als Zeugen vernommen werden sollen. 

 

Dagegen ist die empfohlene Konkretisierung hinsichtlich der bereits beigezogenen 

Akten, der Terminkalender und der Zeugen Halbe, Erdmann und Fenske noch nicht 

ausdrücklich erfolgt. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

gez. Dr. Hans-Jochen Waack 

(Dr. Hans-Jochen Waack) 

 



 

Anhang-Nr. 24 

 
Herausgabeverlangen der Abzeichnungsleisten sämtlicher Ausfertigungen des 
Protokolls der Kabinettssitzung vom 12. Februar 2002 
 
 
Sehr geehrter Herr Stritzl, 

 

auf die Anfrage des Obmanns der SPD im 2. Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schuss, Herrn Neugebauer, zur Zulässigkeit des Herausgabeverlangens der Abzeich-

nungsleisten sämtlicher Ausfertigungen des Protokolls der Kabinettssitzung vom 

12. Februar 2002 (Umdruck 15/3233) nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

1. Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Regierung als Grenze der 

Herausgabepflicht der Landesregierung 

 

Nach § 13 Abs. 1 S.1 UAG i.V.m. Art. 18 Abs. 4 S. 1 LV besteht ein Recht des Unter-

suchungsausschusses auf Verlangen eines Fünftels seiner Mitglieder gegenüber der 

Landesregierung auf Aktenvorlage. Gemäß § 13 Abs. 3 Untersuchungsausschussge-

setz (UAG) richten sich Umfang und Inhalt des Rechts auf Aktenvorlage nach Arti-

kel 23 Abs. 3 der Landesverfassung (LV). § 13 Abs. 4 UAG sieht dabei ein von Arti-

kel 23 Abs. 3 S. 2 LV abweichendes Verfahren im Falle der Verweigerung der Akten-

herausgabe durch die Landesregierung vor. 

 

Maßstab für die Herausgabe der Abzeichnungsleisten sämtlicher Ausfertigungen des 

Protokolls der Kabinettssitzung vom 12. Februar 2002 durch die Landesregierung ist 

Artikel 23 Abs. 3 S. 1 LV. Danach kann die Landesregierung die Beantwortung von  
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Fragen, die Erteilung von Auskünften oder die Vorlage von Akten ablehnen, wenn 

dem Bekanntwerden des Inhalts gesetzliche Vorschriften oder Staatsgeheimnisse o-

der schutzwürdige Interessen Einzelner, insbesondere des Datenschutzes, entgegen-

stehen oder wenn die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung der Landesre-

gierung beeinträchtigt werden.  

 

Hinsichtlich des konkret gestellten Herausgabeverlangens der Abzeichnungsleisten 

kommt eine Weigerung der Landesregierung auf Aktenvorlage in Betracht, soweit da-

durch die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung der Landesregierung i.S. 

des Art. 23 Abs. 3 S. 1 LV  beeinträchtigt werden. Diese Formulierung des Artikel 23 

Abs. 3 S. 1 LV knüpft an den vom Bundesverfassungsgericht und die Landesverfas-

sungsgerichte aus dem Gewaltenteilungsprinzip abgeleiteten Grundsatz an, dass ein 

für das Parlament unantastbarer Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung besteht, 

der auch gegenüber dem parlamentarischen Recht der Aktenvorlage anzuerkennen 

ist (vgl. Hübner, in: von Mutius/Wuttke/Hübner, Art. 23 Rn. 19; zur sog. Kernbereichs-

lehre vgl. auch BVerfGE 67, 100,139; Brem.StGH, DVBl. 1989, S. 453, 455).  

 

Für Protokolle über vertrauliche Kabinettsentscheidungen kann sich daher aus dem 

Anwendungsbereich des Gewaltenteilungsprinzips im Einzelfall ergeben, dass die 

Landesregierung dem Herausgabeverlangen eines Untersuchungsausschusses nicht 

nachkommen muss (vgl. hierzu BremStGH, DVBl, 1989, S. 453, wo allerdings ein 

Verweigerunsgrecht des Senats mit Blick auf die Herausgabe von Senatsprotokollen, 

die abgeschlossene Sachverhalte betrafen, verneint wurde).  

 

Ob das Herausgabeverlangen der Abzeichnungsleisten sämtlicher Ausfertigungen des 

Protokolls der Kabinettssitzung vom 12. Februar 2002 entsprechend einem vertrauli-

chen Kabinettsprotokoll Art. 23 Abs. 1 S. 1 LV zu behandeln und dem Kernbereich 

exekutiver Eigenverantwortung zuzuordnen ist, braucht vorliegend jedoch für die Be-

urteilung der Ausgangsfrage nicht entschieden zu werden. Für die rechtliche Zulässig-

keit des Herausgabeverlangens ist vielmehr darauf abzustellen, dass die Entschei-

dung in das Ermessen der Landesregierung gestellt ist. 

 

2. Die Herausgabe als Ermessensentscheidung der Landesregierung  

 

Artikel 23 Abs. 3 LV bestimmt, dass die Landesregierung dem Herausgabebegehren 

des Ausschusses für den Fall, dass die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwor-
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tung der Landesregierung beeinträchtigt werden, versagen kann. Ausdrücklich wird 

der Landesregierung bei Vorliegen der unbestimmten Rechtsbegriffe damit eine Er-

messenentscheidung eingeräumt, die es ihr ermöglicht, eigenverantwortlich zu ent-

scheiden, ob sie einem derartigen Herausgabeverlangen des Untersuchungsaus-

schusses stattgegeben wird oder ob sie dessen Begehren ablehnt.  

 

Anders als bei den erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz geheimhaltungsbedürfti-

ger Informationen zum Schutze Dritter, bei dem der Grundsatz der Verhältnismäßig-

keit sowie die Grundrechte Betroffener das Ermessen der Landesregierung bezüglich 

der Herausgabeentscheidung von persönlichen Daten beschränken (vgl. hierzu 

BVerfGE 77, 1,48 ), bleibt der Regierung im Kernbereich exekutiver Eigenverantwor-

tung, wo es um die Funktionsfähigkeit und die Verantwortlichkeit der Regierung geht 

und Grundrechte Dritter nicht betroffen sind, ein weiter Ermessensspielraum.  

 

Verlangt ein Untersuchungsausschuss die Herausgabe von Akten und besteht die 

Möglichkeit, dass dadurch in den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung einge-

griffen wird, so kann die Landesregierung diesem Ersuchen gleichwohl stattgeben. 

Anderenfalls hat die Landesregierung nach § 13 Abs. 4 S. 1 UAG dem Untersu-

chungsausschuss die Gründe für ihre Weigerung in nicht öffentlicher Sitzung darzule-

gen. Eine rechtliche bindende Verpflichtung, das Herausgabeverlangen abzulehnen, 

besteht für die Landesregierung also nicht. Sie kann dem Begehren des Ausschusses 

ohne weitere Begründungen stattgeben. 

 

3. Zulässigkeit einer Beanstandung eines Herausgabeantrags der Ausschuss-

minderheit durch die Ausschussmehrheit 

 

Besteht ein nicht reduziertes Ermessen der Landesregierung nach Art. 23 Abs. 1 S. 1 

LV besteht, kann ein Antrag auf Herausgabeverlangen nicht mit Blick auf den Grund-

satz exekutiver Eigenverantwortlichkeit innerhalb des Ausschusses durch die Aus-

schussmehrheit als unzulässig abgelehnt werden. Dies gilt selbst für den Fall, dass 

der Antrag sich auf Unterlagen bezieht, die der Kontrolle des Parlaments grundsätz-

lich entzogen sind.  

 

Entscheidend für die Beschlussfassung über einen derartigen Antrag kann also  nicht 

das Votum der Ausschussmehrheit darüber, ob der Kernbereich exekutiver Eigenver-

antwortung berührt ist, sein, sondern allein die Auffassung der Landesregierung, die 
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eine Weigerung der Herausgabe vor dem Ausschuss nach § 13 Abs 4 S. 1 UAG und 

die Gründe für das Vorliegen einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit und ihrer 

Eigenverantwortung besonders darzulegen hat. Erst ihre Einschätzung über das Ge-

heimhaltungserfordernis bestimmter Vorgänge entscheidet über das weitere Verfah-

ren bezüglich des Herausgabeersuchens.  

 

Insoweit verfügt die qualifizierte Ausschussminderheit, die einen möglicherweise in die 

exekutive Eigenverantwortung eingreifenden Herausgabeantrag stellt, über ein von 

§ 11 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 13 Abs. 1 UAG umfasstes Beweisanregungsrecht, dem die 

Ausschussmehrheit in jedem Fall folgen muss. Ein Recht der Mehrheit, den Vorlage-

antrag der Ausschussminderheit wegen Eingriffs in die exekutive Eigenverantwortung 

der Landesregierung bereits im Ausschuss zu verwerfen, besteht daher nicht. 

 

Lehnt die Landesregierung das Herausgabeverlangen des Ausschusses wegen einer 

angeblichen Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung des 

Regierungshandelns ab, so bleibt das Beweisantragsrecht der privilegierten Minder-

heit im weiteren Verfahren durch die Bestimmung des § 13 Abs. 4 S. 2 UAG beste-

hen. Danach ist bestimmt, dass der Untersuchungsausschuss, wenn er die Voraus-

setzungen der Verweigerung der Aktenvorlage durch die Landesregierung nicht für 

gegeben hält, das zuständige Gericht anrufen muss: Dabei reicht es aus, wenn ein 

Fünftel der Mitglieder des Untersuchungsausschusses dies verlangt. Die Ausschuss-

mehrheit kann daher auch ein Klageverfahren zur Durchsetzung des Rechts auf Ak-

tenvorlage nicht  verhindern. 

 

Die Verfahrensregelung des § 13 Abs. 4 S. 2 UAG, die dem Minderheitenschutz dient, 

macht nur Sinn, wenn ein Antrag der Minderheit, der möglicherweise den Kernbereich 

exekutiver Eigenverantwortung berührt, nicht bereits von der Ausschussmehrheit zu-

rückgewiesen werden kann. In diesem Fall käme eine von der Minderheit angestreng-

te Klage nach § 13 Abs. 4 S. 2 UAG bereits wegen der Zurückweisung des Antrags im 

Ausschuss nicht zustande. 

 

4. Fazit  

 

Ein Antrag auf Herausgabe der Abzeichnungsleisten sämtlicher Ausfertigungen des 

Protokolls der Kabinettssitzung vom 12. Februar 2002 ist unabhängig davon zulässig, 

ob dieser Antrag in den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung eingreift: 
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Wird durch das Herausgabeverlangen in den Kernbereich exekutiver Eigenverantwor-

tung eingegriffen, so liegt es im Ermessen der Landesregierung, einem solchen Ersu-

chen nachzukommen. Besteht eine derartige Beeinträchtigung nicht, so trifft die Lan-

desregierung eine verbindliche Verpflichtung nach § 13 Abs. 1 S.1 UAG i.V.m. Art. 18 

Abs. 4 S. 1 LV dem Herausgabeersuchen des Untersuchungsausschusses zu folgen.  

 

Die Ausschussmehrheit kann folglich einen gem. § 13 Abs. 1 UAG von der privilegier-

ten Minderheit gestellten Antrag nicht wegen eines möglichen Eingriffs in den Kernbe-

reich exekutiver Eigenverantwortung der Landesregierung zurückweisen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

 

gez. Dr. Johannes Caspar 

(Dr. Caspar) 

 

 



 



 

Anhang-Nr. 25 

Zur nachträglichen Abänderbarkeit der auf Antrag der privilegierten Minderheit 
zustande gekommenen Beweisbeschlüsse 
 
 
Sehr geehrter Herr Stritzl, 

 

Sie baten in der letzten nicht öffentlichen Sitzung des Zweiten Parlamentarischen Un-

tersuchungsausschusses am 16.6.2003 um die Beantwortung der Frage, ob die Aus-

schussmehrheit zur nachträglichen Abänderung der auf Antrag der Ausschussminder-

heit zustande gekommenen Beweisbeschlüsse berechtigt ist. Hierzu nehmen wir wie 

folgt Stellung: 

 

1. Inhalt und Umfang des Beweiserhebungsrechts der privilegierten Minderheit 

gem. § 11 Abs. 2 UAG 

 

Gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Untersuchungsausschussgesetz (UAG) hat der Untersu-

chungsausschuss Beweise zu erheben, wenn dies von den Mitgliedern, die zu den 

Antragstellenden nach § 2 Abs. 3 UAG gehören, beantragt wird, oder ein Fünftel der 

Mitglieder des Ausschusses es verlangt. Nach dieser Regelung ist die einsetzungsbe-

rechtigte Minderheit grundsätzlich in gleichem Umfange befugt, über die Beweiserhe-

bung im Rahmen des Untersuchungsauftrags mitzubestimmen, wie die Ausschuss-

mehrheit.  
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Den Beweisanträgen der privilegierten Minderheit hat die Ausschussmehrheit nach 

Maßgabe des sog. Spendenuntersuchungsausschuss-Urteils des Bundesverfas-

sungsgerichts Folge zu leisten, soweit nicht das Antragsrecht durch die Minderheit 

sachwidrig oder missbräuchlich ausgeübt wird (siehe BVerfG EuGRZ 2002, 185 

[192]). Danach darf die Ausschussmehrheit Beweisanträge der qualifizierten Minder-

heit nur dann zurückweisen, wenn sie nachvollziehbar darlegt, dass die Minderheit die 

ihr zustehenden Rechte sachwidrig ausübt. Dies kann etwa dann der Fall sein, wenn 

die beantragte Beweiserhebung außerhalb des Untersuchungsauftrags liegt oder 

rechtswidrig ist, ferner wenn sie lediglich der Verzögerung dient oder offensichtlich 

missbräuchlich ist (BVerfG, aaO., im Übrigen Wiefelspütz, Die qualifizierte Mehrheit im 

Untersuchungsausschuss, Neue Justiz 2002, S. 398 ff.; zur Behandlung der Beweis-

anträge der qualifizierten Minderheit im Untersuchungsausschuss wird im Übrigen auf 

die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes Umdruck 15/2740 verwiesen). 

 

Das Beweiserhebungsrecht der Minderheit nach § 11 Abs. 2 UAG erstreckt sich the-

matisch lediglich auf die inhaltliche Seite der Beweiserhebung, das „Ob“, grundsätzlich 

aber nicht auf die Art und Weise der verfahrensmäßigen Umsetzung des Beweisbe-

schlusses, das „Wie“, und gilt daher im Allgemeinen nicht für Entscheidungen im Be-

weiserhebungsverfahren. Verfahrensleitende Entscheidungen über die Beweiserhe-

bung, etwa die Reihenfolge der vom Untersuchungsausschuss aufzuklärenden Sach-

komplexe, die zeitliche Terminierung von Zeugen und die Reihenfolge von deren Ver-

nehmung (abgesehen von § 11 Abs. 3 UAG), gehören nicht zum Bereich der durch 

die privilegierte Minderheit zu bestimmenden Verfahrensentscheidung (vgl. dazu be-

reits Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes vom 25. November 2002, Um-

druck 15/2824, sowie Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes vom 

3. Mai 1993, Umdruck 13/832).   

 

Zu verfahrensleitenden Entscheidungen, auf die sich das Minderheitenrecht nicht er-

streckt, gehört insbesondere die Frage, in welcher Weise der Ausschuss Maßnahmen 

zur Geheimhaltung der Ergebnisse einer einmal getroffenen Beweiserhebung anord-

net. Ob er sich dabei des sog. Obleuteverfahrens oder des Vorsitzendenverfahrens 

bedienen will, entscheidet demnach die Mehrheit, ohne an den Minderheitsantrag ge-

bunden zu sein (vgl. Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes vom 6. Dezem-

ber 2002, Umdruck S. 15/2824). 
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Im Einzelfall kann jedoch auch eine Verfahrensentscheidung unmittelbar das Beweis-

erhebungsrecht der Minderheit beeinträchtigen. Dann ergibt sich aus Sinn und Zweck 

des § 11 Abs. 2 UAG, dass zum Schutz der Minderheit eine extensive Auslegung des 

Minderheitsrechts gem. § 11 Abs.2 UAG/Art. 18 Abs. 3 LV geboten sein kann. 

Eine solche Entscheidung stellt etwa die Anordnung der Ausschussmehrheit dar, den 

Auftrag, Unterlagen für den Ausschuss zu sichten, im Rahmen eines sog. 

Geschäftsführerverfahrens auf Dritte zu übertragen.  

 

Anders als im Obleute- beziehungsweise Vorsitzendenverfahren begibt sich der Aus-

schuss durch Beauftragung von externen Personen (in der Vergangenheit: dem Ge-

schäftsführer sowie einem Sachwalter der Landesregierung), die eine Auswertung der 

heranzuziehenden Unterlagen vornehmen sollen, der Möglichkeit, alle Beweismittel 

unmittelbar selbst zu prüfen. Der Minderheit ist es daher – nicht  wie im Obleute- be-

ziehungsweise in eingeschränkterem Maße auch im Vorsitzendenverfahren (zum sog. 

Vorsitzendenverfahren s. BVerfGE 67, 100, 138; 77, 1, 56)  – möglich, durch einen 

Vertreter ihrer Interessen an der Sichtung der herausgegebenen Unterlagen teilzu-

nehmen. Daher hat der wissenschaftliche Dienst in seiner Stellungnahme vom 6. De-

zember 2002 (Umdruck 15/2824, S. 7) die Auffassung vertreten, dass ein Schutz der 

Rechte der privilegierten Minderheit nur durch Erstreckung des Zustimmungserforder-

nisses der Minderheit auf die Anordnung des Geschäftsführerverfahrens sichergestellt 

werden könnte und insoweit eine Ausnahme von dem Grundsatz entwickelt, dass sich 

das Beweiserhebungsrecht der Minderheit nicht auf verfahrensleitende Entscheidun-

gen bezieht. 

 

2. Zur Erstreckung des Beweiserhebungsrechts der privilegierten Minderheit auf 

spätere Entscheidungen 

 

Im Weiteren gilt es, die Frage zu klären, inwieweit sich das soeben in seiner Schutz-

richtung näher beschriebene Minderheitenrecht gem. § 11 Abs. 2 UAG auch auf nach-

trägliche Entscheidungen über Beweisbeschlüsse, die von der Minderheit beantragt 

wurden, erstreckt, bzw. ob eine Abänderung eines auf Antrag der Minderheit zustande 

gekommenen Beweisbeschlusses im weiteren Verlauf des Beweiserhebungsverfah-

rens durch die Ausschussmehrheit auch gegen die antragstellende Minderheit be-

schlossen werden darf.  
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Von praktischer Relevanz  ist diese Frage, wenn nach erfolgtem Beweisbeschluss im 

weiteren Verfahrensablauf Umstände eintreten, die eine Änderung des Beweisbe-

schlusses des Ausschusses erwägenswert erscheinen lassen, die Minderheit sich je-

doch einer Modifizierung des Beweisbeschlusses verschließt. Dies kann z.B. der Fall 

sein, wenn der Ausschusses bereits Maßnahmen zur Sicherung der Beweiserhebung 

nach § 16 UAG bei dem zuständigen Gericht beantragt hat und nunmehr seitens der 

herausgabepflichtigen Stelle die Gewährung von Akteneinsicht unter der Bedingung in 

Aussicht gestellt wird, dass der Ausschuss ein besonderes Geheimhaltungsverfahren 

anordnet oder wenn der Ausschuss nachträglich aus anderen Gründen inhaltlich von 

seinem Herausgabeersuchen abrückt.   

 

Eine derartige Situation liegt mit Blick auf die vorliegende Anfrage vor. Nachdem die 

Ministerpräsidentin dem Ausschuss angeboten hat, die Terminkalender dem Aus-

schuss zur Verfügung zu stellen, wenn dieser die Sichtung im Vorsitzendenverfahren 

durchführt (Umdruck 15/3495), steht der Untersuchungsausschuss gegenwärtig vor 

der Entscheidung, ob er, um den beantragten Einblick in die Terminkalender der Mi-

nisterpräsidentin unmittelbar zu erlangen, seine ursprüngliche Beschlusslage nach-

träglich abändern kann. Statt der ursprünglich beschlossenen Einsichtnahme in die 

Terminkalender im Obleuteverfahren käme nunmehr eine Durchsicht im Vorsitzen-

denverfahren in Betracht. Es stellt sich folglich die Frage nach der Befugnis der Mehr-

heit zur Änderung eines auf Antrag der privilegierten Minderheit zustande gekomme-

nen Beweisbeschlusses. 

 

Zustimmungserfordernisse der privilegierten Minderheit zu nachträglichen abändern-

den Beschlüssen können sich nur ergeben, soweit das Beweiserhebungsrecht der 

Minderheit nach § 11 Abs. 2 UAG, Art. 18 Abs. 3 LV sich inhaltlich auch auf die späte-

re Aufrechterhaltung eines einmal getroffenen Ausschussbeschlusses erstreckt. Die 

Zulässigkeit der Rücknahme bzw. Abänderung von „Minderheitsbeschlüssen“ richtet 

sich nach Funktion und Zielrichtung des den genannten Vorschriften zugrunde liegen-

den privilegierten Beweiserhebungsrechts der Minderheit gem. § 11 Abs. 2 UAG. 

 

Zwar handelt es sich bei der Rücknahme von Beweisanträgen vor Gericht oder bei 

Vergleichsverhandlungen zwischen dem Ausschuss und den herausgabepflichtigen 

Stellen zunächst um Verfahrenshandlungen. Diese können aber – soweit sie nach-

träglich gefasste Beweisbeschlüsse abändern - das Beweiserhebungsrecht der privi-
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legierten Minderheit nach § 11 Abs. 2 UAG, Artikel 18 Abs. 3 LV durchaus ganz oder 

teilweise vereiteln.  

 

Wird durch den abändernden Beschluss des Ausschusses der Beweisbeschluss ein-

geschränkt oder gänzlich aufgehoben, so ist eine Beeinträchtigung des Inhalts des 

ursprünglichen Beweisbeschlusses gegeben, die nach § 11 Abs. 2 UAG nur mit Zu-

stimmung der antragstellenden Minderheit erfolgen darf. Eine Abänderungsbefugnis 

der Mehrheit ergibt sich somit nur, soweit die bestehende Beschlusslage nicht nach-

träglich inhaltlich verengt wird.  

 

Eine Beschränkung des ursprünglichen „Minderheitsbeschlusses“ liegt nun aber nicht 

vor, falls der Ausschuss nachträglich beschließt, auf die ursprünglich beschlossenen 

Durchsicht von Akten im Obleuteverfahren zugunsten einer Einsichtnahme im sog. 

Vorsitzendenverfahren zu verzichten. Denn wie bereits oben dargestellt, erstreckt sich 

das Beweisantragsrecht der Minderheit nicht auf die Wahl der Geheimschutzmaß-

nahmen im Rahmen der Beweiserhebung. Kann die Minderheit aber nicht über die 

Einsichtnahme im Obleuteverfahren anlässlich des ursprünglichen Beweisbeschlus-

ses bestimmen, so hat sie auch kein Recht darauf, dass eine spätere Abänderung des 

im Übrigen unveränderten Beweisbeschlusses auf Sichtung von Unterlagen im Vorsit-

zenden- statt im Obleuteverfahren durch die Mehrheit des Ausschusses unterbleibt. 

 

Etwas anderes würde freilich gelten, soweit die Mehrheit einen einmal gefassten Be-

schluss auf Antrag der privilegierten Minderheit ohne nachvollziehbare Gründe abän-

dert und das Untersuchungsverfahren damit behindert. Ein derartiges Verfahren könn-

te auf eine Verzögerungstaktik der Mehrheit und damit auf eine missbräuchliche Aus-

nutzung des Mehrheitsrechts hindeuten.  

 

Dieser Fall liegt hier aber ersichtlich nicht vor: Vielmehr stellt das Angebot der Minis-

terpräsidentin, die Terminkalender im Vorsitzendenverfahren herauszugeben (Um-

druck 15/3495), eine neue Situation dar, auf die der Ausschuss eine eigenständige 

Entscheidung treffen muss. Er wird abzuwägen haben, ob er dem Angebot nachkom-

men oder eine gerichtliche Auseinandersetzung über die Zulässigkeit einer Einsicht 
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nahme in die Terminkalender im Obleuteverfahren führen will. Vor diesem Hintergrund 

wäre eine Entscheidung, die Akteneinsicht im Vorsitzendenverfahren durchzuführen, 

daher nicht als rechtsmissbräuchliche anzusehen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst  

 

gez. Dr. Johannes Caspar 

 



 

Anhang-Nr. 26 

Verwertbarkeit der Aussage von Frau Pröhl  
 
Sehr geehrter Herr Stritzl, 

 

zur Frage betreffend die Verwertbarkeit der Zeugenaussage von Frau Pröhl in der öf-

fentlichen Sitzung des Untersuchungsausschusses am 29. September 2003 nehmen 

wir wie folgt Stellung: 

 

1. Zum Zeugnisverweigerungsrecht der Ehefrau eines Betroffenen 

 

Wird die Ehefrau als Auskunftsperson vom Untersuchungsausschuss vernommen, so 

bestimmt sich der Umfang ihrer Auskunftspflicht nach § 14 Abs. 2 UAG. Nach § 14 

Abs. 2 S. 2 UAG sind Auskunftspersonen vor dem Untersuchungsausschuss zur 

Wahrheit verpflichtet. Sie können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 

Beantwortung sie selbst oder einen der in § 52 Abs. 1 StPO bezeichneten Angehöri-

gen der Gefahr aussetzen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit 

verfolgt zu werden. Darüber hinaus bestimmt § 14 Abs. 2 Satz 2 UAG, dass daneben 

die Bestimmungen der §§ 52, 53, 53a und 76 StPO entsprechende Anwendung fin-

den.  

 

Da das Untersuchungsausschussgesetz den Begriff des Beschuldigten nicht kennt, 

jedoch zwischen Betroffenen und Auskunftspersonen unterscheidet (vgl. §§ 18, 14 

UAG), ist die entsprechende Anwendung dahin zu verstehen, dass das Zeugnisver-

weigerungsrecht des Ehegatten des Beschuldigten nach § 52 Abs.1 Nr. 2 StPO auch 

für die Ehefrau eines Betroffenen im Untersuchungsausschussverfahren eingreift (sie- 
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he hierzu bereits die Darlegung des Wissenschaftlichen Dienstes vom 22. Mai 2002, 

Umdruck 15/2208).  

 

Insoweit stand Frau Pröhl im Rahmen ihrer Vernehmung vor dem Zweiten Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschuss ein umfassendes Zeugnisverweigerungsrecht 

nach § 14 Abs. 2 UAG i. V. m. § 52 Abs. 1 Nr. 2 StPO zu. Die Beantwortung der vom 

Untersuchungsausschuss gestellten Fragen durfte Frau Pröhl folglich verweigern, oh-

ne hierfür eine Verfolgungsgefahr ihres Ehemannes gem. § 14 Abs. 2 S. 1 UAG we-

gen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit, glaubhaft darlegen zu müssen. 

 

2. Verzicht auf das Zeugnisverweigerungsrecht  

 

Aus § 52 Abs. 3 Satz 2 StPO ergibt sich, dass auf das Recht, das Zeugnis zu verwei-

gern, verzichtet werden kann. Der Verzicht muss nicht ausdrücklich erklärt werden. Er 

kann stillschweigend darin liegen, dass der Zeuge nach erfolgter Belehrung über das 

Zeugnisverweigerungsrecht dennoch aussagt (BGHSt 12, 403 [404]; Klein-

knecht/Meyer-Gossner, Strafprozessordnung, 45. Aufl., § 52 RN 21).  

 

Auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht hat Frau Pröhl nach entsprechender Belehrung 

gem. § 52 Abs. 3 Satz 1 StPO durch den Vorsitzenden des Untersuchungsausschus-

ses zunächst verzichtet, indem sie vor dem Untersuchungsausschuss eine zeugen-

schaftliche Erklärung zum Beweisgegenstand abgab.  

 

Im Folgenden ist zwischen zwei Fallkonstellationen zu differenzieren: War Frau Pröhl 

zunächst  bereit, auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht insgesamt zu verzichten, so 

konnte sie diesen Verzicht später widerrufen. Ihre Erklärung, keine weiteren Fragen 

zuzulassen, wäre dann als Widerruf des ursprünglichen Verzichts zu verstehen.  

 

Hatte sie jedoch von Anfang an geplant, nur ihre vorgefertigte Erklärung verlesen zu 

lassen und damit ihren Verzicht vorab auf diese Fragestellungen beschränkt, so liegt 

ein von Anfang an teilweiser Verzicht des Zeugnisverweigerungsrecht vor, sodass es 

eines späterer Widerruf nicht bedurfte.  

 

Für beide Auslegungen finden sich im Protokoll der 63. öffentlichen Sitzung des Un-

tersuchungsausschusses Hinweise (S. 60f). Nicht zuletzt die Erklärung des Rechts-

beistands von Frau Pröhl, diese werde zu den von ihr vorgetragenen Tatsachen nach 
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Verlesen der Erklärung möglicherweise weitere Fragen durch den Ausschuss zulas-

sen, deutet zunächst auf einen umfassenden Verzicht der Zeugin auf ihr Zeugnisver-

weigerungsrecht hin (S. 61). Es wird daher zunächst (unter 3.) untersucht, ob bei 

nachträglichem Widerruf des Verzichts auf das Zeugnisverweigerungsrecht die Aus-

sage der Zeugin im weiteren Verfahren verwertet werden kann. 

 

Andererseits kann aber auch die von Herrn Prof. Dr. Wagner für Frau Pröhl abgege-

bene Erklärung, diese werde – vor dem Hintergrund der Vernehmung von Frau Rei-

mer, nur eine Aussage leisten, die bereits schriftlich vorläge und verlesen würde (S. 

60), so verstanden werden, dass ein anfänglich beschränkter Verzicht auf das Zeug-

nisverweigerungsrecht vorliegt. In dieser Variante wird im Folgenden (4.) die Verwert-

barkeit der Aussage überprüft.  

  

3. Rechtsfolgen eines Widerrufs des Verzichts auf das Zeugnisverweigerungs-

recht 

 

Sieht man die Abgabe der Erklärung von Frau Pröhl als einen umfassenden Verzicht 

auf das bestehende Zeugnisverweigerungsrecht an, so stellt die nachfolgende Weige-

rung Frau Pröhls, weitere Fragen zu der abgegebenen Erklärung zuzulassen, einen 

Widerruf des Verzichts auf das Zeugnisverweigerungsrecht gemäß § 52 Abs. 3 Satz 2 

StPO dar.  

 

§ 52 Abs. 3 Satz 3 StPO bestimmt, dass der Verzicht auf das Zeugnisverweigerungs-

recht während der Vernehmung widerrufen werden kann. 

 

Als Folge eines Widerrufs des Verzichts auf das Zeugnisverweigerungsrecht darf die 

Vernehmung dann nicht mehr durch- bzw. fortgeführt werden. Ferner darf der Zeuge 

nicht durch Ordnungs- und Zwangsmittel zur Aussage gezwungen werden. Der Wider-

ruf bezieht sich insbesondere auch auf Nachfragen zu den bereits von Zeugen abge-

gebenen Sachverhaltsschilderungen (Dahs, in: Löwe/Rosenberg, Strafprozessord-

nung, 24. Aufl., § 52 RN 35).  

 

Unstreitig steht somit fest, dass vom Zeitpunkt des Widerrufs des Verzichts der Zeuge 

zu weiteren Aussagen nicht verpflichtet ist. Ferner ergibt sich, dass im Falle eines Ab-

bruchs der Aussage durch einen weigerungsberechtigten Zeugen eine Beeidigung der 
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vor der Zeugnisvereidigung gemachten Teilaussage nicht mehr in Betracht kommt (mit 

überzeugender Begründung vgl. BGH, NJW 1988, S. 716).  

 

Ist der Zeuge in der Hauptverhandlung zunächst aussagebereit, erklärt er sodann a-

ber im Laufe der Vernehmung, dass er von seinem Verweigerungsrecht Gebrauch  

mache, so bleibt zu klären, ob das vom Zeugen bis vor dem Widerruf seines Verzichts 

auf Aussageverweigerung Erklärte im weiteren Verfahren verwertbar ist.  

 

Mitunter wird in der Literatur die Auffassung vertreten, der Widerruf des Verzichts auf 

das Zeugnisverweigerungsrecht habe rückwirkende Wirkung, sodass vor dem Wider-

ruf Ausgesagtes unverwertbar werde (in diesem Sinne: Rengier, NStZ 1998, S. 48 

sowie – jedoch ohne nähere Begründung – Eberhard Schmidt, Lehrkommentar zur 

Strafprozessordnung, § 52 RN 26). 

 

Begründet wird die Annahme einer rückwirkenden Wirkung eines Widerrufs des Ver-

zichts nach § 52 Abs. 3 Satz 2 StPO mit dem in dieser Vorschrift bezweckten Zeugen-

schutz. Danach müsse ein Zeuge, dem seine Konfliktsituation, an der Verurteilung 

eines beschuldigten Angehörigen mitwirken zu müssen, erst nach Vernehmungsbe-

ginn hinreichend bewusst werde und der deshalb später schweigen wolle, die Mög-

lichkeit haben, seine bisherigen Aussagen insgesamt mit Wirkung für die Vergangen-

heit zu widerrufen (Rengier, aaO., S. 47 f.). 

 

Gegen eine Rückwirkung des Widerrufs des Verzichts auf das Zeugnisverweigerungs-

recht spricht sich jedoch die Rechtsprechung wie auch die ganz herrschende Meinung 

in der Rechtsliteratur aus. Zwar habe der Widerruf zur Folge, dass die Vernehmung 

nicht weitergeführt und ein Beugemittel nicht angewendet werden dürfe, die Aussage, 

die der Zeuge bis zum Widerruf gemacht hat, sei jedoch verwertbar. Ausdrücklich wird 

darauf hingewiesen, dass es an jedem sicheren Anhalt dafür fehle, dass das Gesetz 

dem Widerruf rückwirkende Kraft beigelegt habe und dem Zeugen die Folge seiner 

früheren Entscheidung, die er freiwillig auf sich genommen hat, wieder abnehmen 

wollte (in diesem Sinne bereits BGHSt 2, 99, 107; BGH, NJW 1988, S. 716; ferner 

Senge, in: Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 5. Aufl. 2003, § 52 RN 42; 

ebenso Kleinknecht/Meier-Gossner, aaO., § 52 RN 23; Dahs, in: Löwe/Rosenberg, 

aaO., § 52 RN 35; Günwald, Das Beweisrecht der Strafprozessordnung, 1993, S. 23).  
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Dieser Auffassung ist zu folgen. Zunächst spricht das Gesetz in § 52 Abs. 3 Satz 2 

StPO nicht von einem Widerruf der Aussage, sondern von einem Widerruf vom Ver-

zicht auf das Zeugnisverweigerungsrecht.  

 

Darüber hinaus ergibt sich auch keine andere Auslegung nach Sinn und Zweck der 

Norm: Diese zielt darauf ab, den Zeugen, der sich auf sein Zeugnisverweigerungs-

recht beruft, und seine Angehörigen zu schützen. Es ist jedoch in der Praxis keines-

wegs nur davon auszugehen, dass der Zeuge stets Belastendes bekundet. Im Falle, 

dass der Zeuge zunächst eine Aussage macht, die dem Angeklagten günstig ist und 

im späteren Verlauf auf möglicherweise für seine Angehörigen problematische Fragen 

das Zeugnis verweigert, würde ein Verwertungsverbot der entlastenden Angaben ge-

radezu die Zielsetzung des Zeugnisverweigerungsrechts konterkarieren (überzeugend 

insofern die Argumentation von Grünwald, aaO., S. 23).  

 

Es ist demnach von einer vollen Verwertbarkeit der Zeugenaussage vor dem Widerruf 

auszugehen. 

 

4. Verwertbarkeit bei vorab beschränktem Verzicht auf das Zeugnisverweige-

rungsrecht  

 

Legt man der Erklärung von Frau Pröhl dagegen bereits vorab einen lediglich auf die 

Verlesung der Erklärung beschränkten Verzicht zugrunde, sich nur im Umfang der 

schriftlichen Erklärung äußern und darüber hinaus keine weiteren Fragen beantworten 

zu wollen, so kommt ein nachfolgender Widerruf des Verzichts, sich auf das Aussage-

verweigerungsrechts zu berufen, nach § 52 Abs. 3 S.2 StPO nicht in Betracht. 

 

Ein Widerruf des Verzichts auf das Zeugnisverweigerungsrechts nach § 52 Abs. 3 

StPO hat hier somit gar nicht stattgefunden, da bereits zum Zeitpunkt der Aussage 

von Frau Pröhl klar feststand, in welchem Umfang sie von ihrem Zeugnisverweige-

rungsrecht Gebrauch machen wollte. In diesem Fall ist eine Zeugenerklärung abge-

geben worden, deren spätere Verwertung durch einen nachträglichen Widerruf des 

Verzichts somit gar nicht in Frage gestellt wurde.  
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Einer Verwertbarkeit der Erklärung von Frau Pröhl steht auch in dieser Sachverhalts-

konstellation daher nichts im Wege.  

 

Für beide Fallvarianten ergibt sich daher, dass die Aussage von Frau Pröhl im weite-

ren Verfahren verwertet werden darf. 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

gez. Dr. Johannes Caspar 

(Dr. Caspar) 

 



 

Anhang-Nr. 27 

Zulässigkeit des Beweisantrages betreffend die Ermittlungstätigkeit eines Un-
tersuchungsausschussmitglieds  
hier: Beweisantrag der SPD-Landtagsfraktion zur Ladung von Herrn Rechtsan-
walt Dr. Wolf Stähr  
 
 
Sehr geehrter Herr Neugebauer, 

 

auf Ihre Anfrage vom 2.10. 2003 zur Vereinbarkeit des Antrags auf Vernehmung des 

Rechtsanwalts Dr. Wolf Stähr mit dem Untersuchungsauftrag des Zweiten Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

1. Der Untersuchungsauftrag als Maßstab für die Beweiserhebung 

 

Untersuchungsausschüsse sind Hilfsorgane des Parlaments, die durch demokratisch 

legitimierten Einsetzungsbeschluss des Parlaments übertragende Rechte ausüben 

(BVerfGE 77, 1, 40 f.). Der Einsetzungsbeschluss stellt – in Verbindung mit den ver-

fassungsrechtlichen und einfach-gesetzlichen Rechtsgrundlagen des Untersuchungs-

ausschussrechts – die rechtliche Grundlage der Arbeit von Untersuchungsausschüs-

sen dar. Er legt den Untersuchungsauftrag, d.h. den Umfang und die Zielrichtung der 

Untersuchung bereits vorab in zeitlicher und inhaltlicher Weise verbindlich und be-

stimmt fest. Seine zentrale Bedeutung erhält der Einsetzungsbeschluss als Maßstab 

für die vom Ausschuss durchzuführende Beweiserhebung, die die Haupttätigkeit des 

Untersuchungsausschusses darstellt und durch den Einsetzungsbeschluss thematisch 

eingegrenzt wird (vgl. Klein in: Maunz/Dürig, GG, Art. 44, RN 40).  
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Wissenschaftlicher Dienst 
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Der Ausschuss hat demnach keine Befugnisse, Beweise zu erheben, die über den 

ihm vom Parlament erteilten Auftrag hinausgehen. Jenseits des durch den Einset-

zungsbeschluss gezogenen Legitimationsrahmens verfügt der Untersuchungsaus-

schuss daher weder über Kompetenzen zur Zeugenvernehmung und -ladung noch zur 

Anforderungen und Einsichtnahme in Akten. 

 

2. Der Grundsatz der Informationsfreiheit von Abgeordneten  

 

Die Überwachung der Informationsgewinnung einzelner Ausschussmitglieder durch 

den Untersuchungsausschuss ist grundsätzlich nicht mehr von dessen Untersu-

chungskompetenz gedeckt und liegt jenseits des durch den Untersuchungsauftrag 

gezogenen Legitimationsrahmens. Dies gilt auch für den Fall, dass die hartnäckige 

Befragung außerhalb von öffentlichen Sitzungen des Ausschusses durch Ausschuss-

mitglieder von den davon Betroffenen als mitunter unangenehm oder störend empfun-

den wird.  

 

Ein Beweisantrag, der sich darauf erstreckt, im Rahmen eines Untersuchungsaus-

schussverfahrens zu ermitteln, in welcher Weise ein Ausschussmitglied sich seine 

Informationen beschafft, kollidiert daher mit der dem einzelnen Abgeordneten durch 

Art. 11 LV sowie Art. 38 Abs. 1 GG gewährten Freiheit der Mandatswahrnehmung. 

Aus Art. 11 Abs. 1 S. 2 LV/Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG, wonach ein Abgeordneter auftrags- 

und weisungsunabhängig ist, folgt die rechtliche Unzulässigkeit jeder die Entschei-

dungsfreiheit des Abgeordneten einschränkenden Einflussnahme sowie die rechtliche 

Unverbindlichkeit ihm in Bezug auf seine parlamentarische Tätigkeit erteilter Instrukti-

onen (von Mutius in: v. Mutius/Wuttke/Hübner, Kommentar zur Landesverfassung, 

Artikel 11, RN 6). Mit diesem Rechtsstatus ist es grundsätzlich unvereinbar, wenn 

Ausschüsse des Parlaments das Verhalten von Abgeordneten im Rahmen ihrer Mit-

wirkung an der parlamentarischen Arbeit der jeweiligen Ausschüsse zum Gegenstand 

einer eigenen öffentlichen Untersuchung machen, um die Tätigkeit von Abgeordneten 

zu überwachen und ggfs. zu beanstanden. Auch die konkrete Einholung sachlicher 

Informationen durch Abgeordnete wird daher durch das Recht des Abgeordneten 

nach Art. 11 Abs. 1LV/Art. 38 Abs. 1 GG geschützt und muss durch das Parlament 

sowie durch die Ausschüsse beachtet werden. 
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3. Grenzen der Informationsfreiheit des Abgeordneten 

 

Mit der Übertragung von Parlamentsbefugnissen zur Aufklärung von Sachverhalten, 

an denen ein öffentliches Interesse besteht, fallen dem Ausschuss eine Reihe von 

Befugnissen zu, die er gegenüber dem Parlament in eigener Zuständigkeit wahrzu-

nehmen hat. Hierzu gehören insbesondere gem. § 11 UAG die Erhebung der durch 

den Untersuchungsgegenstand gebotenen Beweise und das Ergreifen von Maßnahen 

der Beweissicherung nach § 16 UAG. Eine Befugnis zur Untersuchung von Verflech-

tungen zwischen Untersuchungsausschussmitgliedern und dem Untersuchungsauf-

trag setzt insbesondere die Bestimmung des § 7 Abs. 1 UAG voraus, die einen Aus-

schluss von Untersuchungsausschussmitgliedern unter bestimmten Voraussetzungen 

ermöglicht.  

 

Den Ausschuss trifft als Folge derartiger Befugnisse eine umfassende Verantwortung 

für seine Ermittlungstätigkeit gegenüber dem Parlament, aber auch gegenüber den 

von der Untersuchung in ihren Grundrechten möglicherweise betroffenen Dritten. In 

hinreichender Weise wird er dieser Verantwortung nur gerecht werden können, wenn 

es ihm gelingt, Fälle der Beeinträchtigungen bzw. der missbräuchlichen Wahrneh-

mung von Befugnissen durch einzelne Mitglieder auch tatsächlich selbständig aufzu-

klären.  

 

Eine beschränkte Wahrnehmung entsprechender Untersuchungsbefugnisse durch 

den Ausschuss verletzt denn auch nicht das Recht des einzelnen Abgeordneten auf 

eine freie Mandatsausübung. Die Mandatsfreiheit wird insoweit nicht grenzenlos ge-

währt. Die alleinige Gewissensunterworfenheit des Abgeordneten entbindet insbeson-

dere nicht von der Beachtung der Rechtsordnung (vgl. Morlok, in: Dreier, GG, Art. 38, 

Rn. 148).  

 

Die Freiheit der Abgeordneten bei der Informationsbeschaffung im Rahmen der Aus-

schussmitarbeit findet daher zentrale Einschränkungen sowohl durch die Grundrechte 

Dritter als auch durch die Funktionsfähigkeit des Parlaments sowie seiner Ausschüs-

se. Innerhalb dieser Grenze kann eine Untersuchung der Arbeit der Mitglieder von 

Untersuchungsausschüssen daher durchaus im Rahmen des Untersuchungsgegens-

tands liegen und zulässiger Gegenstand von Beweisanträgen sein.  

 

Für den vorliegenden Fall bedeutet dies: 
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Soweit der Beweisantrag darauf abzielt zu untersuchen, ob sich aus der konkreten Art 

und Weise der Ermittlungstätigkeit durch ein Ausschussmitglied mittelbar oder unmit-

telbar Auswirkungen auf die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses erge-

ben und dadurch dem Verdacht nachgegangen wird, durch das Einwirken auf Zeugen 

werde die Beweiserhebung verschleppt, vereitelt oder der Beweiswert der Aussage 

sonst wie verfälscht, liegt keine Überschreitung der durch den Untersuchungsgegens-

tand gesteckten Befugnisse des Untersuchungsausschusses vor. Eine zumindest 

denkbare Beeinträchtigung des Untersuchungsausschussverfahrens durch eine unzu-

lässige Einwirkung auf die Sachverhaltsaufklärung seitens eines Ausschussmitglieds 

muss der Untersuchungsgegenstandes kontrollieren dürfen. Dies gilt um so mehr, als 

nicht auszuschließen ist, dass die Art und Weise der Informationsbeschaffung durch 

einzelne Ausschussmitglieder durchaus erhebliche Auswirkungen auf das Ergebnis 

der parlamentarischen Untersuchung haben könnten. 

 

Ein Beweisantrag, der darauf abzielt, die Ermittlungstätigkeit eines Untersuchungs-

ausschussmitglieds mit Blick auf eine mögliche Beeinflussung des Beweiserhebungs-

verfahrens zu untersuchen, ist daher grundsätzlich statthaft. Ob tatsächlich eine unzu-

lässige Beeinflussung durch die Tätigkeit eines Untersuchungsausschussmitgliedes 

stattgefunden hat, wird der Untersuchungsausschuss nach Abschluss der erforderli-

chen Beweisaufnahme zu prüfen haben. 

 

4. Zur Bedeutung der Bestimmung des Beweisthemas im vorliegenden Fall 

 

Ein Beweisantrag, der sich nicht unmittelbar auf die im Einsetzungsbeschluss genann-

ten Themenkomplexe bezieht, sondern die Art und Weise des Vorgehens eines Un-

tersuchungsausschussmitglieds bei der Informationsgewinnung im Rahmen der Un-

tersuchungsausschussarbeit zum Gegenstand hat, muss das Beweisthema konkret 

bezeichnen. Wegen der Besonderheit der Fragestellung, bei der eine Beeinträchti-

gung des Rechts des einzelnen Abgeordneten auf eine freie Mandatsausübung nicht 

auszuschließen ist (dazu s. bereits unter 2.), bestehen hier hohe Anforderungen an 

die Formulierung des Beweisthemas. 

 

Es reicht daher nicht aus, wenn der Antragsteller im Zusammengang mit der Überprü-

fung der Ermittlungsarbeit eines Ausschussmitglieds eine Zeugenvernehmung unter 

Bezugnahme auf allgemeine Ausführungen zum Einsetzungsbeschluss des Parla-
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ments beantragt. Anders als im Regelfall, in dem die einzelnen Zeugen zu den jeweili-

gen Sachverhaltskomplexen des Einsetzungsbeschlusses befragt werden, geht es in 

der vorliegenden Konstellation um die Untersuchung (möglicher) mittelbarer Auswir-

kungen der Ermittlungsarbeit eines Ausschussmitglieds auf das Ergebnis der Unter-

suchungen.  

 

Der thematische Gegenstand des Beweisbegehrens erschließt sich nicht bereits hin-

reichend deutlich aus dem vorliegendem Beweisantrag. Dieser benennt lediglich den 

gesamten Untersuchungsgegenstand, ohne erkennen zu lassen, dass nicht dieses 

Geschehen Gegenstand der Untersuchung sein soll, sondern die Behinderung, die 

von der Ermittlungstätigkeit eines Mitglied des Untersuchungsausschusses für die Er-

füllung des Untersuchungsauftrags ausgeht. 

 

Erforderlich ist daher, dass der Beweisantrag den Zusammenhang zwischen mögli-

cher Einflussnahme eines Ausschussmitglieds auf Zeugen oder andere Beweismittel 

und dem vom Ausschuss letztlich zu untersuchenden Sachverhalt deutlicher aufzeigt. 

Nur so ist sowohl den Ausschussmitgliedern selbst als auch den vom Ausschuss zu 

hörenden Zeugen erkennbar, zu welchem Sachverhalt eine Befragung durchgeführt 

werden soll.  

 

Das Beweisthema, zu dem Herr Dr. W. Stähr vernommen werden soll, sollte daher im 

Beweisantrag durch Benennung der zum Beweis gestellten Tatsachen hinreichend 

deutlich benannt werden. Die im Rahmen der Antragsbegründung als Beweisthema 

angeführte Beeinflussung des Zeugen Dr. Salam durch den Obmann der CDU im Un-

tersuchungsausschuss, Herrn Abgeordneten Dr. Graf Kerssenbrock ( S. 3.), bleibt 

hinter diesen Anforderungen zurück.  

 

Im Kern geht es dem Antragsteller um die Klärung der in der Begründung des Be-

weisantrags nicht näher benannten „Vorwürfe“ des Herrn Dr. Stähr betreffend die Er-

mittlungstätigkeit des Abgeordneten Dr. Kerssenbrock gegenüber Herrn Dr. Salam. 

Die Vorgänge, zu denen der Zeuge Dr. Stähr vernommen werden soll, ergeben sich 

dabei hinreichend deutlich aus dem anliegenden Schreiben des Obmannes der  SPD-

Fraktion, Herrn Neugebauer, vom 29.8.03 an Herrn Abgeordneten Dr. Graf Kerssen-

brock. Zur Komplettierung des vorliegenden Beweisantrags wird daher vorgeschlagen, 

die von Herrn Dr. Stähr ausweislich dieses Schreibens bekundeten Tatsachen sowie 

ggfs. weitere Tatsachen zur Grundlage des Beweisantrags zu machen. 
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Ist das Beweisthema in dieser Weise hinreichend deutlich umschrieben und ergibt 

sich, dass im Falle des konkreten Vorliegens der zu untersuchenden Vorgänge Be-

hinderungen der Aufklärung des Untersuchungsgegenstands durch ein Untersu-

chungsausschussmitglied jedenfalls vorab nicht gänzlich auszuschließen sind, so ist 

ein entsprechender Beweisantrag zulässig und vom Untersuchungsauftrag gedeckt.  

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst  

 

 

gez. Dr. Johannes Caspar 

 

 



 

Anhang-Nr. 28 

Zur Verpflichtung des Untersuchungsausschusses, ihm bekannt gewordene 
Straftaten zur Anzeige zu bringen  
 
Sehr geehrter Herr Stritzl, 

 

auf die Anfrage aus der nicht öffentlichen Sitzung des Zweiten Parlamentarischen Un-

tersuchungsausschusses vom 3. November 2003 betr. die Verpflichtung des Untersu-

chungsausschusses, mögliche Straftaten der Zeugin Frau Reimer zur Anzeige zu 

bringen, nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

1. Zum Verdacht einer anzuzeigenden Straftat  

 

Gemäß § 158 StPO kann die Anzeige einer Straftat bei der Staatsanwaltschaft, den 

Behörden und Beamten des Polizeidienstes und den Amtsgerichten mündlich oder 

schriftlich angebracht werden. Eine Anzeige ist die Mitteilung eines Tatverdachts mit 

der Anregung zu prüfen, ob ein Ermittlungsverfahren einzuleiten ist (Wache, in: Karls-

ruher Kommentar, Strafprozessordnung, 5. Aufl. 2003, RN 2). 

 

Die Verpflichtung, eine Straftat anzuzeigen, setzt voraus, dass die Tatsachen, die auf 

eine Straftat hindeuten, für die anzeigepflichtige Stelle hinreichend klar erkennbar 

sind. Daran fehlt es vorliegend; denn es ist für den Untersuchungsausschuss nicht 

ersichtlich, welche Straftat den Strafverfolgungsbehörden überhaupt zur Anzeige ge-

bracht werden sollte. 
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In der mündlichen Verhandlung vom 3. November 2003 hat die Zeugin Reimer ledig-

lich mit Hinweis auf § 55 Abs. 1 StPO die Auskunft auf weitere Fragen des Untersu-

chungsausschusses verweigert. Nach § 55 StPO kann jeder Zeuge die Auskunft auf 

solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihm selbst oder einen in § 52 Abs.1 

StPO bezeichneten Angehörigen die Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat 

oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden. 

 

Vor diesem Hintergrund ist bereits unklar, ob die Zeugin Reimer ihre Aussage über-

haupt wegen einer von ihr begangenen Straftat verweigert. Dass die Zeugin sich auf 

ein Auskunftsverweigerungsrecht nach § 55 StPO beruft, enthält keine ausreichende 

Tatsachenbasis, die einen Rückschluss auf eine von der Zeugin begangenen Straftat 

begründen könnte. Eine Pflicht des Ausschusses, den zuständigen Stellen eine Straf-

tat anzuzeigen, kommt somit bereits mangels konkreter Verdachtsmomente einer an-

zuzeigenden Straftat nicht in Betracht. 

 

2. Fehlende Anzeigepflicht von Behörden und sonstigen Stellen des 

    öffentlichen Rechts  

 

Selbst bei Vorliegen hinreichender Anhaltspunkte für eine Straftat durch die Zeugin 

Reimer bestünde für den Ausschuss keine Pflicht, hierüber eine Anzeige bei den zu-

ständigen Stellen zu erstatten. 

 

Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss wird bei der Wahrnehmung der ihm 

im Rahmen des Untersuchungsauftrags vom Plenum übertragenen Aufklärung be-

stimmter Sachverhalte mitunter wie ein Verwaltungsorgan und daher wie eine Behör-

de tätig. Insbesondere entspricht es ganz herrschender Meinung, dass für Recht-

schutzersuchen gegen konkrete Untersuchungsmaßnahmen von Untersuchungsaus-

schüssen – außerhalb etwaiger ausdrücklicher Ausschussregelungen –  wie für ent-

sprechende Maßnahmen von Behörden der Verwaltungsrechtsweg einschlägig ist 

(s. nur BVerwG DÖV 1981, 300; OVG Münster, DVBl. 1998, 1357). 

 

Für Behörden besteht nun aber keine allgemeinen Pflicht, bei Verdacht oder Wahr-

nehmung einer Straftat die Strafverfolgungsbehörden zu unterrichten (BGH NStZ 

1997, 597; sowie Wache, in: Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 5. Aufl., 

RN 620; Kleinknecht/Meyer-Goßner, § 158, RN 6). Sind Behörden zu einer Anzeige 

nicht verpflichtet, so gilt dies erst recht für Untersuchungsausschüsse des Parlaments, 
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selbst wenn man deren Tätigkeit nach Maßgabe der oben genannten Auffassung mit 

behördlichen Funktionen weitgehend gleichsetzt.  

 

Behördliche bzw. dienstliche Anzeigepflichten bestehen lediglich unter der Vorausset-

zung, dass eine Privatperson anzeigepflichtig wäre (vgl. § 138 StGB), dass dies auf-

grund besonderer Bestimmungen (s. § 163 Abs. 1, § 183 GVG, § 41 Abs. 1 OWiG) 

bzw. durch Dienstvorschriften angeordnet wurde oder dass den Amtsträgern eine 

Strafverfolgung aus anderen Gründen zugewiesen ist. Diese Voraussetzungen sind im 

vorliegenden Fall nicht gegeben.  

 

Für Behörden wie auch für parlamentarische Untersuchungsausschüsse ergeben sich 

entsprechende Anzeigepflichten daneben weder aus den allgemeinen Vorschriften 

des Strafverfahrensrechts noch aus den Bestimmungen des Untersuchungsaus-

schussgesetzes oder anderen Dienst- und Verwaltungsvorschriften. Insbesondere 

kann sich eine derartige Pflicht nicht schon aus dem Grundsatz gegenseitiger Rechts- 

und Amtshilfe (Artikel 35 Abs. 1 GG) ergeben, der die Verschiedenheit der Zuständig-

keiten gerade voraussetzt, nicht aber Zuständigkeiten begründet (in diesem Sinne 

ausdrücklich BGH, NStZ, 1997, 597 f.).  

 

Damit trifft  - selbst unter der Voraussetzung, dass sich hinreichende Anhaltspunkte 

für den Verdacht einer Straftat durch Frau Reimer ergeben hätten - den 2. Parlamen-

tarischen Untersuchungsausschuss keine Pflicht zur Anzeige. Die Entscheidung hier-

über steht vielmehr im freien Ermessen des Ausschusses.   

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

 

gez. Dr. Johannes Caspar 

 



 



 

Anhang-Nr. 29 

Aussagepflicht des Vizepräsidenten des Landesrechnungshofs betreffend seine 
Kenntnisse über Kabinettsvorlagen der Landesregierung 
 
 
Sehr geehrter Herr Stritzl, 

 

Sie baten uns am 8.12.2003 um die Klärung der Frage, ob eine Pflicht des Vizepräsi-

denten des Landesrechnungshofs besteht, vor dem Untersuchungsausschuss Fragen 

zu beantworten, die Kenntnisse über Inhalte von Kabinettsvorlagen bzw. anderer Ab-

sprachen innerhalb der Landesregierung betreffen. Hierzu nehmen wir wie folgt Stel-

lung: 

 

Den Vizepräsidenten des Landesrechnungshofs treffen gemäß § 14 Untersuchungs-

ausschussgesetz (UAG) die allgemeinen Pflichten eines Zeugen. Er hat insbesondere 

auf Ladung des Untersuchungsausschusses zu erscheinen (§ 14 Abs. 1 UAG). Ferner 

ist er zur Wahrheit verpflichtet und kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, 

deren Beantwortung einen der in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO) be-

zeichneten Angehörigen der Gefahr aussetzen würde, wegen einer Straftat oder einer 

Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden. Gemäß § 14 Abs. 2 UAG findet insbesondere 

die Bestimmung des § 52 StPO entsprechende Anwendung.  

 

Ein darüber hinausgehendes Recht, zu Fragen des Ausschusses die Aussage zu ver-

weigern, die den Bereich der Funktionsfähigkeiten und der Eigenverantwortung der 

Landesregierung gemäß Artikel 23 Abs. 3 Satz 1 Landesverfassung (LV) berühren, 

steht dem Vizepräsidenten des Landesrechnungshofs hingegen nicht zu.  
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Artikel 23 Abs. 3 LV begrenzt die Informations- und Aktenvorlageverpflichtung der 

Landesregierung gegenüber dem Landtag, seinen Ausschüssen sowie den einzelnen 

Abgeordneten. Gemäß Artikel 23 Abs. 3 Satz 1 LV kann die Landesregierung die Be-

antwortung von Fragen, die Erteilung von Auskünften oder die Vorlage von Akten ab-

lehnen, wenn dadurch die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung der Landes-

regierung beeinträchtigt werden. Die Formulierung knüpft an den aus dem Gewalten-

teilungsprinzip abgeleiteten Grundsatz an, dass ein auch für das Parlament unantast-

barer Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung anzuerkennen ist, auf den sich das 

parlamentarische Kontrollrecht, insbesondere die Aufklärungsarbeit von Untersu-

chungsausschüssen, nicht erstreckt (dazu Hübner, in: von Mutius/Wuttke/Hübner, 

Kommentar zur Landesverfassung, Artikel 23 RN 19 ff.; Begriff des Kernbereichs exe-

kutiver Eigenverantwortung s. näher BVerfGE 67, 100,139)).  

 

Nach Maßgabe der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geht es bei die-

ser Begrenzung der parlamentarischen Kontrollbefugnisse darum, die selbstständige 

politische Entscheidungsgewalt der Regierung, ihre Funktionsfähigkeit zur Erfüllung 

ihrer verfassungsmäßigen Aufgaben, ihre Sachverantwortung gegenüber Volk und 

Parlament als zwingende Gebote der demokratisch-rechtsstaatlichen Verfassung zu 

sichern (BVerfGE 9, 268 [281]).  

 

Naturgemäß entscheidet erst die Einschätzung der Regierung über die Funktionsbe-

einträchtigung exekutiver Handlungsspielräume und interner Willensbildungsprozesse. 

Der Regierung steht dabei hinsichtlich ihrer Beurteilung, ob der Kernbereich exekuti-

ver Selbstverantwortung betroffen ist und deshalb eine Ablehnung des Untersu-

chungsbegehrens erfolgen soll, regelmäßig ein eigenständiger Ermessensspielraum 

zu (vgl. Hübner, aaO., RN 19).  

 

Eine Geltendmachung des Rechts, die Erteilung von Auskünften oder die Vorlage von 

Akten wegen einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit und der Eigenverantwor-

tung der Landesregierung abzulehnen, steht nach dem eindeutigen Wortlaut des Art. 

23 Abs. 3 S. 1 LV daher ausschließlich der Regierung zu. Werden Kenntnisse über 

Regelungskomplexe, die den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung beeinträch-

tigen könnten, aus dem Regierungsbereich heraus auch dritten Personen bekannt, so 

können sich diese nicht mit Hinweis auf einen nicht ausforschbaren Initiativ-, Bera-

tungs- und Handlungsbereich der Regierung der Beantwortung derartiger Fragen 
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durch einen Untersuchungsausschuss entziehen. Dieses Recht kann folglich weder 

durch Mitglieder anderer Verfassungsorgane, noch durch Mitglieder des Landesrech-

nungshofs – quasi im Wege der Prozessstandschaft – für die Regierung ausgeübt 

werden.  

 

Da eine Beschränkung der Zeugenpflicht des Vizepräsidenten des Landesrechnungs-

hofs vorliegend gem. Art. 23 Abs. 3 GG nicht in Betracht kommt, besteht dessen 

grundsätzliche Aussageverpflichtung vor dem Untersuchungsausschuss auch hin-

sichtlich solcher Kenntnisse, die den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung 

betreffen. 

 

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

 

 

gez. Dr. Johannes Caspar 

 



 



 

Anhang-Nr. 30 

Gutachterliche Stellungnahme zu § 353d Nr. 3 Strafgesetzbuch (StGB) bezüglich 
des Abschlussberichts des Untersuchungsausschusses 
 
Sehr geehrter Herr Stritzl, 
 
zu der von Ihnen gestellte Frage vom 8. Dezember 2003 betreffend die Verwertung 
der staatsanwaltlichen Ermittlungsakten im Fall Pröhl für den Abschlussbericht des 
2. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
1. Zulässigkeit des Verlesens von Bestandteilen der Ermittlungsakten der 

Staatsanwaltschaft in öffentlicher Sitzung gem. § 20 Abs. 1 UAG 
 
Eine Verlesung von Bestandteilen der Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft in öf-
fentlicher Sitzung des Untersuchungsausschusses gemäß § 20 Abs. 1 UAG könnte 
gemäß § 353d Nr. 3 StGB strafbar sein. Danach wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer die Anklageschrift oder andere amtliche Schrift-
stücke eines Strafverfahrens, eines Bußgeldverfahrens oder eines Disziplinarverfah-
rens, ganz oder in wesentlichen Teilen, im Wortlaut öffentlich mitteilt, bevor sie in öf-
fentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist. 
 
Das Verlesen der Anklageschrift beziehungsweise von Bestandteilen der staatsan-
waltlichen Ermittlungsakten im Rahmen eines parlamentarischen Untersuchungsaus-
schusses erfüllt grundsätzlich alle Tatbestandsmerkmale der Bestimmung des § 353d 
Nr. 3 StGB (so Lenckner/Perron, in:Schönke/Schröder, StGB § 353d RN 58; ebenfalls 
Kühl, in: Lackner, StGB, 23. Aufl., § 353d RN 4; anders nur: Derksen, NStZ 1993, 
S. 311, 313, der die Auffassung vertritt, dass unter bestimmten Voraussetzungen die  
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öffentliche Mitteilung von Anklageschriften beziehungsweise amtlichen Schriftstücken 
eines Strafverfahrens im Rahmen eines Untersuchungsverfahrens bereits den Tatbe-
stand des § 353d Nr. 3 ausschließt). Demnach kann festgestellt werden, dass § 353d 
Nr. 3 StGB auch auf die Tätigkeit von Untersuchungsausschüssen anwendbar ist. 
 
1.1 Tatbestandsmäßigkeit der Verlesung der staatsanwaltlichen Akten 
        gem. § 353 d Nr. 3 StGB 
 
§ 353d Nr. 3 StGB verlangt, dass die Anklageschrift oder andere amtliche Schriftstü-
cke ganz oder in wesentlichen Teilen öffentlich mitgeteilt werden. An der Tatbe-
standsmäßigkeit der Verlesung der Anklageschrift oder anderer amtlicher Schriftstü-
cke eines Strafverfahrens im Rahmen eines parlamentarischen Untersuchungsverfah-
rens in öffentlicher Sitzung fehlt es daher, wenn sich die Verlesung lediglich auf unwe-
sentliche Teile der Ermittlungsakten bezieht.  
 
Wesentliche Teile eines amtlichen Schriftstücks sind dann veröffentlicht, wenn be-
stimmte Partien, die für den Verfahrensstand oder seine verfahrensmäßige Behand-
lung von Bedeutung sind oder sein können, so weit wiedergegeben werden, dass sie 
Anlass und Grundlage einer öffentlichen Diskussion über die sachliche Berechtigung 
getroffener Entscheidungen oder Maßnahmen, den möglichen Ausgang des Verfah-
rens, insbesondere den Beweiswert von Zeugenaussagen bilden können 
(Lenckner/Perron, aaO., § 353d RN 47). 
 
Das wenig konkrete Tatbestandsmerkmal „in wesentlichen Teilen“ muss durch teleo-
logische Auslegung unter Beachtung des von § 353d Nr. 3 StGB verfolgten Schutz-
zweckes ermittelt werden. Die Bestimmung des § 353d StGB soll einerseits verhin-
dern, dass am Strafverfahren Beteiligte, insbesondere amtliche Laienrichter und Zeu-
gen, durch eine vorzeitige Veröffentlichung der tatbestandlich erfassten Schriftstücke 
in ihrer Unbefangenheit beeinträchtigt werden (mit Hinweis auf BT-Drs. 7/550 S. 282 
Derksen, aaO., S. 311, 312). Zum anderen bezweckt die Norm gerade auch den 
Schutz des vom Verfahren Betroffenen vor vorzeitiger Bloßstellung in der Öffentlich-
keit (BVerfGE 71, 206, 219 ). 
 
Beide Schutzwecke – die Unbefangenheit der Verfahrensbeteiligten wie auch die 
Wahrung der Rechte der vom Verfahren Betroffenen – zugrunde gelegt, sind als „we-
sentliche Teile“ im Sinne des § 353d Nr. 3 StGB lediglich solche Vorgänge anzuse-
hen, deren öffentliche Mitteilung bei abstrakter Betrachtung zu einer Beeinträchtigung 
der von dieser Vorschrift geschützten Güter führen kann (in diesem Sinne Derksen, 
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aaO., S. 311, 312; Lenckner/Perron, aaO., § 353d RN 40 mit dem zutreffenden Hin-
weis, dass es zu eng sei, wenn nur belanglose Fragen und reine Formalien ausge-
schieden würden, da dann die Verbindung mit dem Schutzgut aufgehoben würde und 
eine Bestrafung nur formaler Verstöße zu befürchten wäre). 
 
Danach ist zwar die öffentliche Mitteilung amtlicher Schriftstücke eines Strafverfahrens 
mit Blick auf nebensächliche Fragen oder lediglich prozessuale Formalien (zum Bei-
spiel Ladungen und Zustellungsurkunden) nicht vom Tatbestand des § 353d 
Nr. 3 StGB erfasst. Hingegen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verlesung 
der Ermittlungsakten, auch lediglich ganz bestimmter, für den Untersuchungsgegens-
tand zentraler Passagen, aufgrund der erheblichen Bedeutung, die diese gleichzeitig 
für das Strafverfahren haben, das Tatbestandsmerkmal „wesentliche Teile“ im Sinne 
des § 353d StGB erfüllen.  
 
Damit kommt ein Tatbestandsausschluss  wegen der Mitteilung lediglich unwesentli-
cher Teile eines amtlichen Schriftstücks mit Blick auf eine Verlesung der Ermittlungs-
akten in nicht öffentlicher Sitzung vorliegend nicht in Betracht. Auch kann aufgrund 
des wenig trennscharfen Tatbestandsmerkmals „in wesentlichen Teilen“ nicht geraten 
werden, hinsichtlich der zu verlesenden Bestandteile der Ermittlungsakten einerseits 
zwischen solchen, die wesentlich sind und daher in nicht öffentlicher Sitzung verlesen 
werden können, und andererseits zwischen unwesentlichen Bestandteilen zu differen-
zieren, die dann in öffentlicher Sitzung mitgeteilt werden dürfen. 
 
1.2 Zur Rechtfertigung der Verlesung der staatsanwaltschaftlichen Akten 
 
Die Verlesung von Bestandteilen der Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft in öf-
fentlicher Sitzung im Rahmen des Untersuchungsausschussverfahrens könnte jedoch 
über § 34 StGB (sog. rechtfertigender Notstand) gerechtfertigt sein. Mit Blick auf die 
besondere verfassungsrechtliche Bedeutung der Arbeit von parlamentarischen Unter-
suchungsausschüssen wird insoweit im Schrifttum vertreten, dass die Verlesung von 
amtlichen Schriftstücken eines parallel laufenden Strafverfahrens in öffentlichen Sit-
zungen von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen gemäß § 34 StGB ge-
rechtfertigt ist, wenn sie für die Erfüllung des Untersuchungsauftrags unerlässlich ist 
(Kühl, in: Lackner, StGB § 353d RN 3). Eine Rechtfertigung ist daher anzunehmen, 
soweit die Verlesung von öffentlichen Akten im Untersuchungsauftrag von Bedeutung 
ist und ihre Verwertung nicht auf andere Weise möglich erscheint (Lenckner/Perron, 
aaO., § 353d RN 58; ebenfalls mit dieser Begründung Derksen, aaO., wo jedoch die 
Strafbarkeit bereits auf der Ebene der Tatbestandsmäßigkeit ausgeschlossen wird). 
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Auch darf eine öffentliche Verlesung der amtlichen Schriftstücke lediglich dazu führen, 
dass die Beeinträchtigung des Strafverfahrens auf ein nicht vermeidbares Maß redu-
ziert wird (vgl. Schröder, Handbuch des Parlamentsrechts, S. 1255). Daran fehlt es, 
wenn die verlesenen Texte ohne Schaden für den Untersuchungsauftrag auch ohne 
öffentliche Verlesung – insbesondere durch Urkundsbeweis – verwertet werden kön-
nen (Derksen, aaO.). Ob diese Voraussetzungen gegebenen sind, ist im Rahmen ei-
ner Erforderlichkeitsprüfung zu untersuchen. Insoweit ist zu erörtern, ob eine öffentli-
che Verlesung der staatsanwaltlichen Akten beziehungsweise Bestandteile dieser Ak-
ten durch den 2. Parlamentarischen Untersuchungsausschuss für die Erfüllung des 
Untersuchungsauftrags erforderlich ist.  
 
Daran bestehen vorliegend Zweifel, zumal das Untersuchungsausschussgesetz 
durchaus Möglichkeiten vorsieht, die Ermittlungsakten in das Verfahren einzubezie-
hen, ohne dass in die durch den Tatbestand des § 353d Nr. 3 StGB geschützten 
Rechtsgüter eingegriffen werden müsste. 
 
Folgende Alternativen bestehen nach Maßgabe des Untersuchungsausschussgeset-
zes: 
 
• Zum einen kann der Ausschuss eine Verlesung der Bestandteile der staatsanwalt-

schaftlichen Ermittlungsakten in nicht öffentlicher Sitzung gemäß § 10 Abs. 2 UAG 
beschließen. Damit würde ein lediglich beschränkter Personenkreis vom Inhalt der 
Ermittlungsakten in Kenntnis gesetzt, sodass auch ein besserer Schutz des vom 
strafrechtlichen Verfahren Betroffenen möglich wäre. 

 
• Zum anderen kann der Untersuchungsausschuss gemäß § 20 Abs. 2 UAG von 

einer Verlesung der Akten gänzlich absehen, wenn diese allen Mitgliedern zuge-
gangen sind und die Mehrheit der anwesenden Mitglieder im Einvernehmen mit 
den Vertretern der Antragstellenden nach § 2 Abs. 3 UAG auf deren Verlesung 
verzichtet. In diesem Fall sind die wesentlichen Inhalte der Protokolle, Schriftstü-
cke und Urkunden in öffentlicher oder nicht öffentlicher Sitzung durch den Vorsit-
zenden des Untersuchungssauschusses bekannt zu geben. Damit würde vermie-
den, dass die Ermittlungsakten im Wortlaut einer breiten Öffentlichkeit bekannt 
würden. 

 
Es ist festzuhalten, dass das Untersuchungsausschussgesetz zur öffentlichen Verle-
sung der Ermittlungsakten Alternativen (nicht öffentliche Verlesung beziehungsweise 



- 5 - 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte der Ermittlungsakten) bereit hält, die eine 
Erfüllung des Untersuchungsauftrags ermöglichen, ohne die Unbefangenheit der Ver-
fahrensbeteiligten oder die Rechte der vom Strafverfahren Betroffenen durch eine im 
Wortlaut erfolgende öffentliche Mitteilung der Ermittlungsakten zu beeinträchtigen.  
 
Im Ergebnis wird daher angeregt, dass der Untersuchungsausschuss keine Verlesung 
der staatsanwaltlichen Akten in öffentlicher Sitzung durchführt. Stattdessen kann der 
Ausschuss die Akten in nicht öffentlicher Sitzung nach § 10 Abs. 2 UAG verlesen be-
ziehungsweise den wesentlichen Inhalt nach § 20 Abs. 2 UAG bekannt geben, wobei 
auch in diesem Fall ein Ausschluss der Öffentlichkeit nach § 10 Abs. 2 UAG möglich 
ist.  
 
2. Strafbarkeit gemäß § 353d Nr. 3 StGB im Falle der Verlesung von Bestandtei-

len der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten in öffentlicher Sitzung 
 
§ 353d Nr. 3 StGB fordert, dass das amtliche Schriftstück im Wortlaut öffentlich mitge-
teilt wird. 
 
Im Falle, dass der Untersuchungsausschuss die Anklageschrift oder andere amtliche 
Schriftstücke eines Strafverfahrens ganz oder in wesentlichen Teilen in nicht öffentli-
cher Sitzung verliest, könnte eine nicht öffentliche Mitteilung vorliegen, sodass der 
Tatbestand des § 353d Nr. 3 StGB vorliegend nicht erfüllt ist.  
 
Eine Mitteilung ist öffentlich, wenn sie von einem größeren, individuell nicht festste-
henden oder jedenfalls durch persönliche Beziehung nicht verbundenen Personen-
kreis wahrgenommen werden kann, gleichgültig ob sie auch tatsächlich wahrgenom-
men wird (Lenckner/Perron, aaO., § 353d RN 46; Wilhelm, NJW 1994, S. 1520, 1521). 
Eine Mitteilung ist dann nicht als öffentlich anzusehen, wenn sich die Erklärung ledig-
lich an einen engeren und in sich verbundenen, nach außen bestimmt abgrenzbaren 
Personenkreis wendet (vgl. RGSt 40, 262, 26; mit Hinweis auf die zu den früheren 
Vorschriften und zu § 186 StGB ergangene Rechtsprechung Träger, Strafgesetzbuch, 
Leipziger Kommentar, 10. Aufl. § 353d RN 56). 
 
Die Rechtsprechung hat in der Vergangenheit die Versendung einer Druckschrift an 
40 bis 50 Personen, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet waren, als eine Veröf-
fentlichung angesehen (RGSt 47, 243). Andererseits wurde die Weitergabe der An-
klageschrift an einen zahlenmäßig kleinen, dem Täter namentlich bekannten oder mit 
ihm persönlich verbundenen Kreis von 12 (AG Mannheim NStZ-RR 1996, 361) bezie-
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hungsweise fünf bis sechs Personen (AG Weinheim NJW 1994, 1544) ausgenommen, 
wenn sie nicht auf eine Weiterverbreitung beziehungsweise Kettenverbreitung ange-
legt ist. Ebenfalls abgelehnt wird die Tatbestandsmäßigkeit der Öffentlichkeit in dem 
Fall, dass eine Justizbehörde auf einer geschlossenen Pressekonferenz, bei der Ver-
traulichkeit ausbedungen worden ist, Teile der Anklageschrift vorlesen ließ 
(Lenckner/Perron, aaO., § 353d RN 46; Träger, in Leipziger Kommentar, aaO., RN 58 
dazu mit weiteren Nachweisen). 
 
Eine Verlesung von Bestandteilen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten in 
nicht öffentlicher Sitzung des Untersuchungsausschusses nach § 10 Abs. 2 UAG wür-
de lediglich einen bestimmten, namentlich bekannten und zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten Personenkreis über die Inhalte der Ermittlungsakten in Kenntnis setzen. 
Insoweit sieht das Untersuchungsausschussgesetz Möglichkeiten vor, die Öffentlich-
keit von bestimmten Bereichen der Ausschussarbeit auszuschließen. Bei einem Vor-
gehen gem. § 10 Abs. 2 UAG ist eine Strafbarkeit nach § 353d Nr. 3 StGB mangels 
der Öffentlichkeit der Verlesung daher vorliegend auszuschließen. 
 
3. Strafbarkeit gemäß § 353d Nr. 3 StGB im Falle eines Verzichts auf Verle-

sung oder Wiedergabe des wesentlichen Inhalts der Ermittlungsakten nach 
§ 20 Abs. 2 UAG 

 
Ein Verzicht auf das Verlesen von Protokollen beziehungsweise Schriftstücken ermög-
licht § 20 Abs. 2 UAG. Der wesentliche Inhalt der Akten muss dann nach § 20 Abs. 2 
Satz 2 UAG durch den Vorsitzenden bekannt gegeben werden. Erfolgt diese Be-
kanntgabe nach § 10 Abs. 2 UAG in nicht öffentlicher Sitzung, so gelten ohnedies die 
bereits unter 2.1 angestellten Erwägungen. Eine Strafbarkeit kommt dann nicht in Be-
tracht. 
 
Soll die Bekanntgabe des wesentlichen Inhalts der Ermittlungsakten in öffentlicher 
Sitzung erfolgen, könnte die Strafbarkeit gemäß § 353d Nr. 3 StGB mangels einer im 
Wortlaut erfolgten Mitteilung der jeweiligen Schriftstücke ausgeschlossen sein. 
 
Gemäß § 353d Nr. 3 StGB muss die Anklageschrift oder ein anderes amtliches 
Schriftstück im Wortlaut mitgeteilt werden. Das veränderte Tatbestandsmerkmal „im 
Wortlaut“ wird von Teilen des Schrifttums sehr eng ausgelegt. Danach ist nur eine 
Veröffentlichung tatbestandsmäßig, die mit dem Original des amtlichen Schriftstücks 
in allen Einzelheiten übereinstimmt. Vorliegen muss demnach eine Veröffentlichung, 
die mit der Vorlage ohne Änderung, Hinzufügung oder Auslassung deckungsgleich ist 
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(in diesem Sinne Lenckner/Perron, aaO., § 353d RN 49). Bereits bei nur geringfügigen 
textlichen Veränderungen wäre eine Strafbarkeit gemäß § 353d StGB somit ausge-
schlossen.  
 
Nach einer weiter gehenden Auffassung liegt dagegen eine Veröffentlichung im Wort-
laut auch dann noch vor, wenn der Text des amtlichen Schriftstücks nur geringfügig 
verändert wurde. Daraus, dass der Gesetzgeber die öffentliche Mitteilung „in wesentli-
chen Teilen“ genügen lasse, folge vielmehr, dass eine vom Wortlaut des Urtextes nur 
unwesentlich abweichende Veröffentlichung eines amtlichen Schriftstücks die Tatbe-
standsmäßigkeit des Verhaltens nicht beseitige (in diesem Sinne OLG Hamburg NStZ 
1990, 283 f.; Träger, aaO., RN 58; Dreher/Tröndle, Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
§ 353d RN 6).  
 
Die Grenzen einer derartigen extensiven Auslegung ergeben sich daraus, dass – wie 
das Bundesverfassungsgericht maßgebend ausführt - sich die Bestimmung des 
§ 353d Nr. 3 StGB nur gegen die wörtliche öffentliche Mitteilung richtet, sodass eine 
klare Abgrenzung, wie sie durch das Bestimmtheitsgebot des Artikel 103 Abs. 2 GG 
gefordert wird, weiterhin möglich sein muss. Danach schützt diese Bestimmung nur 
gegen solche Mitteilungen, die sich durch wörtliche Wiedergabe das Gewicht amtli-
cher Authentizität beilegen, während sie im Übrigen keinerlei Schutz bewirken kann 
(BVerfGE 71, 206, 219). 
 
Sowohl nach der engeren als auch nach der weiteren Auslegung liegt bei einer gemäß 
§ 20 Abs. 2 UAG erfolgten wesentlichen Bekanntgabe des Inhalts der Akten, die ledig-
lich Urheber, Entstehungszeit und allgemeine Bezeichnung eines Betreffs enthält, 
durch den Vorsitzenden des 2. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses keine 
Mitteilung im Wortlaut gemäß § 353d Nr. 3 StGB vor. 
 
Dies ist hinsichtlich der engeren Auffassung, die eine völlige Übereinstimmung des 
vorgetragenen mit dem Ursprungstext erfordert, evident. Aber auch nach der extensi-
veren Auslegung ist das Tatbestandsmerkmal „im Wortlaut“ im Falle des Vorgehens 
nach § 20 Abs. 2 UAG nicht erfüllt, da eine allgemeine und kurze Zusammenfassung 
der jeweiligen Schriftstücke nicht nur eine geringfügige Veränderung des Originaltex-
tes, sondern eine wesentliche Abweichung vom Originaltext darstellt, die den Eindruck 
einer amtliche Authentizität nicht mehr in sich trägt (in diesem Sinne OLG Hamburg, 
NStZ 1990, 283 f.).  
 



- 8 - 

 

Folglich entfällt auch bei einer nach § 20 Abs. 2 UAG in öffentlicher Sitzung durchge-
führten Bekanntgabe der wesentlichen Inhalte der Ermittlungsakten eine Strafbarkeit 
nach § 353d StGB. 
 
 
4. Zulässigkeit des Ausschlusses der Betroffenen sowie ihrer Rechtsbeistände 

bei einer Verlesung oder Bekanntgabe des wesentlichen Inhalts der Ermitt-
lungsakten in nicht öffentlicher Sitzung mit Blick auf ihre Stellung als mögli-
che Zeugen im Strafprozess gegen Herrn Dr. Pröhl 

 
Gemäß § 18 Abs. 6 UAG können die oder der Betroffene oder der Beistand von der 
nicht öffentlichen Beweisaufnahme ausgeschlossen werden, wenn überragende Inte-
ressen der Allgemeinheit oder überwiegende Interessen Einzelner ihrer Anwesenheit 
entgegen stehen oder wenn dies zur Erlangung einer wahrheitsgemäßen Aussage 
erforderlich erscheint. 
 
Ob vorliegend ein Ausschluss von Betroffenen beziehungsweise von deren Rechts-
beiständen von der nicht öffentlichen Beweisaufnahme rechtlich zulässig ist, bedarf 
jeweils einer Einzelfallprüfung, bei der die Person des Betroffenen/Rechtsbeistands 
sowie der Inhalt der zu verlesenden Ermittlungsakten eine besondere Bewertung er-
forderlich machen. 
 
Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Zeugenbefragung durch den Untersuchungs-
ausschuss für den gesamten ersten Komplex des Untersuchungsgegenstands bereits 
abgeschlossen ist, kann ein Ausschluss von Betroffenen von der nicht öffentlichen 
Beweisaufnahme nur dann erfolgen, wenn überragende Interessen der Allgemeinheit 
oder überwiegende Interessen Einzelner ihrer Anwesenheit entgegen stehen. Als ein 
derartiges Interesse könnte sowohl die Unbefangenheit der Verfahrensbeteiligten im 
anschließenden Strafprozess als auch der Schutz des Betroffenen, von dessen Un-
schuld bis zur rechtskräftigen Verurteilung auszugehen ist, anzusehen sein. 
 
Sollte der Ausschuss zu der Einschätzung gelangen, dass die Voraussetzungen des 
§ 18 Abs. 6 UAG vorliegen und daher ein Ausschluss der Betroffenen sowie Rechts-
beistände nach § 18 Abs.  6 UAG möglich ist, so liegt es in seinem Ermessen, den 
Ausschluss im Einzelfall anzuordnen.  
 
Der Verzicht auf einen Ausschluss von der nicht öffentlichen Verlesung der staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungsakten erfüllt nicht den Tatbestand des § 353d Nr. 3 StGB, 
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sodass vorliegend auch das Ermessen des Ausschusses durch diese Bestimmung 
nicht eingeschränkt ist. 
 
5. Zur Zulässigkeit, im Schlussbericht des Ausschusses gem. § 24 UAG auf  
    die staatsanwaltlichen Ermittlungsakten Bezug zu nehmen  

 
§ 353d Nr. 3 StGB verbietet, die amtlichen Schriftstücke ganz oder in wesentlichen 
Teilen im Wortlaut öffentlich mitzuteilen. 
 
Hierunter fällt nicht nur die öffentliche Verlesung von Ermittlungsakten, sondern auch 
deren Einfügung beziehungsweise Zitierung im Rahmen eines gemäß § 24 
Abs. 1 UAG zu erstellenden Schlussberichts des Untersuchungsausschusses, der von 
der Öffentlichkeit eingesehen werden kann (vgl. Derksen, aaO., 311, 313). Insoweit ist 
es dem Untersuchungsausschuss versagt, in dem öffentlich zugänglichen Abschluss-
bericht den Inhalt der Ermittlungsakten wörtlich wiederzugeben, bevor die Schriftstü-
cke in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind. 
 
Vor diesem Hintergrund ergeben sich auf der Grundlage des § 24 Abs. 2 UAG zwei 
Möglichkeiten, eine Strafbarkeit nach § 353d Nr. 3 StGB zu vermeiden:  
 
Zum einen kommt in Betracht, die Ermittlungsakten in einem Anhang im Abschlussbe-
richt aufzunehmen, der dann nach Maßgabe der Geheimschutzordnung als geheim-
haltungsbedürftig eingestuft wird und dessen Einsichtnahme gem. § 13 Abs. 2 Ge-
heimschutzordnung grundsätzlich auf die Mitglieder des Ausschusses beschränkt 
wird.  
 
Zum anderen ist es möglich, sowohl die Wiedergabe der Ermittlungsakten als auch 
die Teile des Schlussberichts, die sich auf die Akten beziehen, vom übrigen Schluss-
bericht abzuspalten und ebenfalls gemäß § 24 Abs. 2 UAG in einen geheimhaltungs-
bedürftigen Teil des Abschlussberichts aufzunehmen. 
 
Vorliegend erscheint es praktikabler, lediglich den Anhang mit den Ermittlungsakten 
vom öffentlichen Untersuchungsbericht abzuspalten. Da die Vorschrift des 
§ 353d StGB gegen solche Mitteilungen schützt, die sich durch wörtliche Wiedergabe 
das Gewicht amtlicher Authentizität beilegen (dazu BVerfGE 71, 206, 217 siehe dazu 
bereits näher unter 2.2 ), kann der Untersuchungsausschuss in seinem Schlussbericht 
auf die die wesentlichen Ergebnisse der nicht öffentlichen staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungsakten im Anhang Bezug nehmen. Zu vermeiden sind jedoch im wesentli-
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chen deckungsgleiche Wiederholungen des Inhalts der Akten. Eine  mitunter nur 
durch aufwendigere Darstellung mögliche Trennung des Schlussberichts in öffentliche 
und nicht öffentliche Bestandteile brauchte demnach nicht zu erfolgen. 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Für den Wissenschaftlichen Dienst 
 
gez. Dr. Johannes Caspar 
(Dr. Caspar) 
 



 

Anhang-Nr. 31 

Zulässigkeit der Verlesung von Urkunden als Beweismittel für den Abschluss-
bericht des 2. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
 
 
Sehr geehrter Herr Stritzl, 

 

auf die Anfrage aus der Sitzung des 2. Parlamentarischen Untersuchungsausschus-

ses vom 19. Januar 2004 betreffend die Zulässigkeit der Verlesung von Urkunden zur 

Verwertung als Beweis im Abschlussbericht nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

I. Zulässigkeit der Verlesung von staatsanwaltschaftlichen Vernehmungs-

protokollen 

 

Soweit der 2. Parlamentarische Untersuchungsausschuss beabsichtigt, die im Verlauf 

von staatsanwaltlichen Ermittlungen durchgeführten Vernehmungen von Zeugen, die 

bislang von dem Untersuchungsausschuss nicht als Zeugen geladen wurden, in öf-

fentlicher beziehungsweise nicht öffentlicher Sitzung gemäß § 20 Untersuchungsaus-

schussgesetz (UAG) zu verlesen, um diese später im Verfahren als Beweismittel zu 

verwenden, stellt sich die Frage, ob dies rechtlich zulässig ist: 

 

Gemäß § 20 Abs. 1 UAG sind Protokolle über Untersuchungsverhandlungen von Ge-

richten, Verwaltungsbehörden und anderen Untersuchungsausschüssen sowie 

Schriftstücke, die als Beweismittel dienen, in öffentlicher Sitzung des Untersuchungs-

ausschusses verlesen werden. Die Verlesung kann gemäß § 20 Abs. 2 i. V. m. § 10 

Abs. 2,4 UAG auch in nicht öffentlicher Sitzung erfolgen. Durch die Verlesung werden  
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die entsprechenden Protokolle oder Schriftstücke in das Untersuchungsverfahren ein-

bezogen und können als Beweismittel im Abschlussbericht verwendet werden. 

 

Die Verlesung von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsprotokollen zur Beweiserhe-

bung könnte jedoch mit Blick auf den strafprozessualen Grundsatz der Unmittelbarkeit 

der Beweisaufnahme problematisch sein, der im Interesse möglichst zuverlässiger 

Beweisgewinnung den Vorrang des Personalbeweises vor dem Urkundenbeweis sta-

tuiert.1 

 

§ 250 StPO stellt insoweit klar, dass – beruht der Beweis einer Tatsache auf der 

Wahrnehmung einer Person – diese Person in der Hauptverhandlung zu vernehmen 

ist. Darüber hinaus verbietet die Bestimmung, die persönliche Vernehmung durch 

Verlesung des über eine frühere Vernehmung aufgenommenen Protokolls oder einer 

schriftlichen Erklärung zu ersetzen. 

 

1. Erstreckung des strafprozessualen Grundsatzes der Unmittelbarkeit auf das 

Beweiserhebungsverfahren von Untersuchungsausschüssen 

 

Das Beweiserhebungsverfahren von Untersuchungsausschüssen wird insbesondere 

durch § 11 UAG näher bestimmt. 

 

Ob der Untersuchungsausschuss die in parallelen staatsanwaltlichen Ermittlungsver-

fahren protokollierten Aussagen einzelner Zeugen zur Beweiserhebung hinzuziehen 

kann, ohne in eine unmittelbaren Zeugenbefragung eintreten zu müssen, wird durch 

das Untersuchungsausschussgesetz nicht näher geregelt. Nach § 11 Abs. 4 UAG gel-

ten, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, für die Beweisaufnahme die 

Vorschriften über den Strafprozess entsprechend. 

 

Durch die Verweisungsbestimmung des § 11 Abs. 4 UAG auf die entsprechende An-

wendung der Strafprozessordnung bietet der Gesetzgeber dafür Gewähr, dass die 

hoheitlichen Eingriffsbefugnisse, die das Untersuchungsausschussrecht eröffnet,  
                                                
1 BGH St 15, 253, Kleinknecht/Meyer-Gossner, Strafprozessordnung, 45. Aufl., § 250 RN 2 
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auf die Grundsätze eines rechtsstaatlichen und fairen Verfahrens zurückgeführt wer-

den.2 

 

Indem die Strafprozessordnung dem Beweis durch Zeugen und Sachverständigen 

den grundsätzlichen Vorrang vor dem Urkundenbeweis einräumt, wird dem Gericht 

ermöglicht, von den Wahrnehmungspersonen einen persönlichen Eindruck zu gewin-

nen und sichert damit den Anspruch des Angeklagten auf ein rechtliches Gehör.3 Die 

Anwendung der Regelungen der Strafprozessordnung auf das Verfahren vor Untersu-

chungsausschüssen erscheint gerade mit Blick auf das Beweiserhebungsverfahren 

geboten, zumal von einer parlamentarischen Untersuchung in nicht unerheblicher 

Weise Beeinträchtigungen für die davon betroffenen Personen ausgehen können. Die 

Bestimmung des § 250 StPO gilt daher über § 11 Abs. 4 UAG auch für die Beweiser-

hebungsverfahren parlamentarischer Untersuchungsausschüsse des Landtags. Nach 

§ 250 Satz 1 StPO hat der Ausschuss – soweit der Beweis einer Tatsache auf der 

Wahrnehmung einer Person beruht – diese in der Hauptverhandlung zu vernehmen. 

Satz 2 verbietet ihm, eine Vernehmung durch die Verlesung des über die frühere Ver-

nehmung aufgenommenen Protokolls oder einer schriftlichen Erklärung zu ersetzen. 

 

2. Zur Reichweite des Grundsatzes der persönlichen Vernehmung 

 

Gemäß § 250 S. 2 StPO darf die Vernehmung nicht durch Verlesung des über eine 

frühere Vernehmung aufgenommenen Protokolls oder einer schriftlichen Erklärung 

ersetzt werden. Unter das Beweisverbot fallen Vernehmungsprotokolle sowie andere 

schriftliche Erklärungen. Dabei ist unerheblich, ob ein Protokoll durch Gericht, Staats-

anwaltschaft oder andere Behörden aufgenommen wurde.4 Es gilt daher für das Un-

tersuchungsausschussverfahren wie auch für den Strafprozess, dass eine unmittelba-

re Vernehmung von Zeugen in jedem Fall zu erfolgen hat. 

 

Abweichend von dem Verlesungsverbot des § 250 StPO ergeben sich allerdings aus 

§ 251 StPO unter besonderen Voraussetzungen Ausnahmen vom Grundsatz der Un-

mittelbarkeit der Zeugenvernehmung. Dabei ist zu differenzieren zwischen richterli-
                                                
2 Vgl. zur Geltung der rechtsstaatlichen Bestimmungen der Strafprozessordnung auch gegenüber Untersuchungs-
ausschüssen VG Hamburg NJW 1987, 1568 ff. unter Bezug auf BVerfGE 38, 105 (111 ff.) zur Übertragbarkeit 
des Fair-Trial-Grundsatzes auf das Beweiserhebungsverfahren parlamentarischer Untersuchungsausschüsse: fer-
ner Weisgerber, Das Beweiserhebungsverfahren parlamentarischer Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bun-
destags, 2003, S. 239 m. w. N. 
3 Vgl. Löhr, der Grundsatz der Unmittelbarkeit im deutschen Strafprozessrecht, S. 41 
4 BGHSt 20, 160 
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chen Vernehmungsprotokollen aller Art, für die § 251 Abs. 1 StPO Verlesungsmög-

lichkeiten vorsieht, sowie Protokollen insbesondere der Staatsanwaltschaft und der 

Polizei, an deren Verlesung § 251 Abs. 2 StPO gesteigerte Anforderungen stellt. 

 

Nach § 251 Abs. 1 StPO ist die Vernehmung eines Zeugen, Sachverständigen oder 

Mitbeschuldigten durch Verlesung der Niederschrift über seine frühere richterliche 

Vernehmung dann zulässig, wenn der Zeuge gestorben oder in Geisteskrankheit ver-

fallen, oder wenn sein Aufenthalt nicht zu ermitteln ist. 

 

Die Verlesung von nicht richterlichen Vernehmungsprotokollen nach § 251 Abs. 2 

Satz 1 StPO ist zunächst zulässig, wenn der Angeklagte einen Verteidiger hat und der 

Staatsanwalt, der Verteidiger und der Angeklagte mit der Verlesung der Niederschrift 

einverstanden sind. Eine Übertragung der Bestimmung auf das Untersuchungsaus-

schussverfahren wird zwar dadurch erschwert, dass eine dem Strafprozess entspre-

chende Funktionszusammensetzung in Parlamentarischen Untersuchungsausschüs-

sen regelmäßig nicht besteht. Die sinngemäße Anwendung dieser Regelung auf das 

Beweiserhebungsverfahren vor Untersuchungsausschüssen dürfte jedoch interessen-

gerecht dahin zu verstehen sein, dass eine Verlesung erfolgen darf, wenn die von 

dem Ausschuss Betroffenen nach § 18 UAG, denen das Untersuchungsausschuss-

recht entsprechend den Beschuldigten in Strafverfahren eine besondere Rechtsstel-

lung einräumt,5 deren Rechtsbeistände wie auch die Mehrheit der Ausschussmitglie-

der einer Verlesung der nicht richterlichen Vernehmungsprotokolle zustimmen. 

 

Eine zweite Ausnahme sieht § 251 Abs. 2 Satz 2 StPO für den Fall der Unmöglichkeit 

der Vernehmung vor. Eine Verlesung kann zunächst beim Tod der Beweisperson oder 

des Mitbeschuldigten erfolgen. Des Weiteren ist sie zulässig, soweit Zeugen aus an-

deren Gründen in absehbarer Zeit gerichtlich nicht vernommen werden können. Fälle, 

die eine Unmöglichkeit der richterlichen Vernehmung begründen, können insbesonde-

re bei Krankheit, Gebrechlichkeit oder Unerreichbarkeit gegeben sein.6 

 
                                                
5 Grundlegend zum Betroffenenstatus Buchholz, Der Betroffene im parlamentarischen Untersuchungsausschuss, 
1990 
6 Siehe Kleinknecht/Meyer-Gossner, aaO., § 251 RN 26 
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3. Ergebnis 

 

Aufgrund der sinngemäßen Anwendung der strafprozessualen Bestimmungen über 

die Unmittelbarkeit der Beweiserhebung auf Untersuchungsausschüsse bestimmt sich 

auch die Reichweite des Schutzzwecks dieses Grundsatzes nach den Regelungen 

der Strafprozessordnung. Demnach sind neben dem Grundsatz der Unmittelbarkeit 

der Beweisaufnahme auch die Vorschriften über Ausnahmen von diesem Grundsatz 

für das Untersuchungsausschussverfahren entsprechend heranzuziehen. Über die in 

§ 251 StPO genannten Ausnahmen hinaus sollte im Interesse einer möglichst zuver-

lässigen Beweisgewinnung im Beweiserhebungsverfahren von Untersuchungsaus-

schüssen der Unmittelbarkeitsgrundsatz nicht durchbrochen werden.  

 

Beabsichtigt der Untersuchungsausschuss die Äußerungen von Zeugen, die bislang 

lediglich durch die Staatsanwaltschaft vernommen wurden, als Beweismittel zu ver-

werten, ist dies nur im Rahmen des § 251 StPO zulässig. Liegt das Einverständnis der 

Betroffenen sowie deren Rechtsbeistände für eine Verlesung der Protokolle nicht vor 

und stehen einer Vernehmung der betroffenen Personen als Zeugen durch den Unter-

suchungsausschuss keine tatsächlichen oder rechtlichen Gründen entgegen, so hat 

der Untersuchungsausschuss die Zeugen zu laden und sie persönlich zu vernehmen. 

 

II. Zur Zulässigkeit der Bezugnahme auf Zeitungsartikel als Beweismittel im Un-

tersuchungsausschussverfahren 

 

Auch für die Frage, inwieweit Zeitungsartikel als Schriftstücke gemäß § 20 Abs. 1 

UAG durch Verlesung als Beweismittel in das Untersuchungsausschussverfahren ein-

bezogen werden können, ist die Verweisung des § 11 Abs. 4 UAG auf die Strafpro-

zessordnung zu beachten. 

 

Gemäß § 249 Abs. 1 Satz 1 StPO sind Urkunden sowie andere als Beweismittel die-

nende Schriftstücke in der Hauptverhandlung zu verlesen. Diese Bestimmung bezieht 

sich auf Schriftstücke jeder Art, die verlesbar und geeignet sind, durch ihren allgemein 

verständlichen oder durch Auslegung zu ermittelnden Gedankeninhalt Beweis zu 

erbringen.7 

 
                                                
7 BGH St 27, 135 (136); Diemer, § 249, RN  8, in: Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung 
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Die Strafprozessordnung differenziert zwischen der Unzulässigkeit der Beweiserhe-

bung und anderen Gründen, die es rechtfertigen können, dass das Gericht einen Be-

weisantrag ablehnt. Hierzu zählen etwa die Bedeutungslosigkeit, die völlige Ungeeig-

netheit oder die Erwiesenheit einer Beweistatsache.8 

 

Nach § 245 Abs. 1 StPO gilt, dass sich die Beweisaufnahme auf alle vom Gericht vor-

geladenen und auch erschienenen Zeugen und Sachverständigen sowie auf die sons-

tigen nach § 214 Abs. 4 StPO vom Gericht oder der Staatsanwaltschaft herbeige-

schafften Beweismittel9 zu erstrecken hat, es sei denn, dass die Beweiserhebung un-

zulässig ist. Unzulässig ist die Beweiserhebung insbesondere bei nicht zugelassenen 

Beweismitteln aufgrund von Beweisthemen-, Beweismittel- oder Beweismethodenver-

boten.10 Bloße nicht sachdienliche oder nicht zum Beweis geeignete Beweismittel ma-

chen die Beweiserhebung dagegen nicht bereits unzulässig.11 Zweifel an der Richtig-

keit eines Beweismittels beseitigen nicht dessen grundsätzliche Zulässigkeit.12 Ein 

geminderter, geringer oder zweifelhafter Beweiswert hat hierfür außer Betracht zu 

bleiben.13 

 

Soweit vorliegend die Bezugnahme auf einen Zeitungsartikel erfolgen soll, um die dar-

in enthaltenen Tatsachenbehauptungen zu Beweiszwecken zu verwenden oder um 

die Tatsache der öffentlichen Berichterstattung über bestimmte Themen zu dokumen-

tieren, ist die Frage nach der Eignung des Beweismittels von dessen Zulässigkeit zu 

trennen. Die Sachdienlichkeit bzw. der Beweiswert eines Beweismittels ist regelmäßig 

eine Bewertungsfrage, über die der Ausschuss nach Maßgabe der Umstände des 

Einzelfalles zu entscheiden hat. Ein Zeitungsbericht kann daher ebenso wie zum Bei-

spiel eine Tagebuchaufzeichnung - selbst wenn die Beweiseignung und der Beweis-

wert eines derartigen Berichts oder einer Aufzeichnung letztlich zweifelhaft sein mag - 

gemäß § 249 Abs. 1 StPO als Beweismittel herangezogen werden.  

 

Eine Unzulässigkeit des Beweismittels könnte sich gleichwohl daraus ergeben, dass 

die Verwendung der Zeitungsberichte gegen das Beweismittelverbot des § 250 StPO 

verstößt. 
                                                
8 Vgl. Kleinknecht/Meyer-Goßner, § 244, RN 49; § 245, RN 7; 23 
9 Hierunter fallen sowohl Objekte des Augenscheins als auch Urkunden, Herdegen, § 24, RN 2 in: Karlsruher 
Kommentar zur Strafprozessordnung, 2003 
10 Siehe zu einzelnen Beispielen Kleinknecht/Meyer-Gossner, § 244 RN 49; Einleitung, RN 52 
11 AaO. RN 49 
12 Zu sog. „Treffberichten“ von Führungsoffizieren der Staatssicherheit, KG StV 1997, 11 
13 Zum Rechtsbegriff der völligen Ungeeignetheit des Beweismittels vgl. BGH NStZ 97, 503 (504) 
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Sollen in Presseberichten oder -zitaten enthaltene Äußerungen von bestimmten Per-

sonen zum Beweiszweck in das Untersuchungsverfahren einbezogen werden, so 

muss dies mit dem Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme vereinbar 

sein. Gerichte wie auch Untersuchungsausschüsse können sich daher nicht unter 

Verzicht auf die Vernehmung erreichbarer Zeugen auf die Auswertung von Pressebe-

richten beschränken. Vielmehr haben sie Beweis zu erheben durch persönliche Be-

fragung der einzelnen in Frage kommenden Zeugen. 

 

Ob ein Verstoß gegen den Unmittelbarkeitsgrundsatz vorliegt und daher ein Urkunds-

beweis unzulässig ist, lässt sich somit nicht losgelöst abstrakt, sondern immer nur für 

den Einzelfall mit Blick auf die zu Beweis gestellten Tatsachen einerseits sowie auf die 

der Berichterstattung zugrunde liegenden Vorgänge andererseits entscheiden. Der 

Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme dürfte regelmäßig verletzt sein, 

wenn die zum Beweis angeführten Pressezitate von Personen stammen, die ohne 

besondere Schwierigkeiten unmittelbar durch den Ausschuss selbst angehört werden 

könnten und zur Aussage verpflichtet bzw. bereit sind. 

 

Ergebnis  

 

Danach bleibt für die Ausgangsfrage festzuhalten, dass grundsätzlich Auszüge aus 

Druckwerken (Zeitungen oder Zeitschriften) als dem Beweis dienende Schriftstücke in 

das Strafverfahren wie auch in das Untersuchungsausschussverfahren grundsätzlich 

einbezogen werden können, soweit der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisauf-

nahme dem nicht entgegen steht.  

 

1. Somit ist es unbedenklich, dass der Untersuchungsausschuss über die Tatsache 

des Erscheinens von Zeitungsartikeln Beweis erhebt, die geeignet sind zu belegen, ob 

über einen bestimmten Zeitraum hinweg ein politisches Thema in intensiver Weise 

durch die öffentliche Presseberichterstattung thematisiert wurde. Eine Kollision mit 

dem Grundsatz des Vorrangs des Zeugen- vor dem Urkundsbeweis ist in diesem Zu-

sammenhang auszuschließen. 

 

2. Soweit sich dagegen der Beweiszweck aber auch auf die inhaltliche Richtigkeit der 

Presseberichterstattung erstreckt, ist darauf hinzuweisen, dass der Grundsatz der 

Unmittelbarkeit der Beweiserhebung zunächst – je nach Fallgestaltung  - die persönli-
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che Vernehmung von Auskunftspersonen erforderlich macht, bevor eine Einbeziehung 

von Presseberichten als Urkundsbeweis in das Untersuchungsausschussverfahren 

zulässig ist. Nur wenn sich erweist, dass verwertbare Zeugenaussagen für die zum 

Beweis gestellte Tatsachen nicht vorliegen, sollte die Einbeziehung von Zeitungsarti-

keln als Beweismittel im Untersuchungsausschussverfahren in Betracht gezogen wer-

den. 

 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen – wie immer – jederzeit zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

 

gez. Dr. Johannes Caspar 

(Dr. Caspar) 

 



Anhang-Nr. 32 

 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Umdruck 15/4289 

Nur für internen Gebrauch  

 

 
L 2 - 528/15 Kiel, den 26. Februar 2004 

App.: 1100 
Dr. Hans-Jochen Waack 

Zweiter Parlamentarischer Untersuchungsausschuss 
hier: Beschluss, Presseartikel zu verlesen, die nicht als Beweismittel dienen  
         (Umdruck 15/4248) 

 
Vermerk: 
 

I. 

 

Der Untersuchungsausschuss hat in seiner nicht öffentlichen Sitzung vom 

23. Februar 2004 beschlossen, die in Umdruck 15/4248 aufgeführten Presseartikel in 

einem von der Verlesung der übrigen, als Beweismittel im Sinne der §§ 11 Abs. 1 

Satz 1, 20 Abs. 1 UAG in das Verfahren eingeführten Schriftstücke getrennten Ver-

fahren zu verlesen. 

 

Der Untersuchungsausschuss hat den Wissenschaftlichen Dienst beauftragt, zur Zu-

lässigkeit dieses Beschlusses Stellung zu nehmen. 

 

II. 

 

Gemäß  § 20 Abs. 1 UAG sind u. a. Schriftstücke, die als Beweismittel dienen, in öf-

fentlicher Sitzung zu verlesen. Danach trifft den Untersuchungsausschuss die Pflicht, 

diese Schriftstücke in öffentlicher Sitzung zu verlesen. Da die im o. a. Umdruck auf-

geführten Presseartikel keine Beweismittel sind, hat der Untersuchungsausschuss 

auch nicht die Pflicht, sie in öffentlicher Sitzung zu verlesen.  

 

Die Frage ist, ob der Untersuchungsausschuss gleichwohl beschließen kann, sie in 

öffentlicher Sitzung zu verlesen, wenn er es für richtig hält.  

 

Dazu ist zunächst festzustellen, dass das Untersuchungsausschussgesetz ein aus-

drückliches Verbot, so zu verfahren, nicht enthält. Unseres Erachtens stehen auch 
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Sinn und Zweck der im Untersuchungsausschussgesetz niedergelegten Verfahrens-

grundsätze nicht entgegen.  

 

Den dem Ausschussbeschluss zugrunde liegenden Antrag (Umdruck 15/4248) hat 

die SPD-Fraktion wie folgt begründet:  

 

„Die aufgeführten Zeitungsartikel sind keine Beweismittel, die im Rahmen der 

Beweiserhebung i. S. § 11 Abs. 1 Satz 1 UAG aufgrund von Beweisanträgen 

im Rahmen der Tatsachenermittlung des Ausschusses erhoben wurden. Da-

her kann ihre Verlesung nicht unmittelbar auf § 20 Abs. 1 UAG gestützt wer-

den. Gleichwohl umfasst der Auftrag des Parlaments an den Untersuchungs-

ausschuss gem. § 24 Abs. 1 UAG die Berichterstattung sowohl über die ermit-

telten Tatsachen, als auch über den Verlauf und das Ergebnis der Untersu-

chung. Da alle Elemente des Untersuchungsausschussberichts hier aufgeführt 

sind, ist eine Gleichrangigkeit ihrer Bedeutung für das Gesamtergebnis zu un-

terstellen, sodass die Transparenz des Verfahrens sich nicht nur auf das Er-

gebnis der Beweisaufnahme, sondern auch auf den Verlauf des Untersu-

chungsverfahrens erstrecken muss, sofern eine umfassende Würdigung der 

festgestellten Tatsachen nicht oder nicht vollständig ohne Betrachtung des 

Verfahrensherganges erfolgen kann ….“ (Umdruck 15/4248, S. 2). 

 

Die o. a. Presseartikel sollen also verlesen werden, weil die SPD-Fraktion beabsich-

tigt, sie im Schlussbericht zu verwenden, und zwar nicht als ermittelte Tatsachen im 

Rahmen des Ergebnisses der Untersuchungen, sondern im Rahmen der Bewertung 

des Untersuchungsausschussverfahrens. 

 

Dass ein Untersuchungsausschuss im Rahmen seines Berichts nicht nur das Ergeb-

nis der Untersuchung, sondern auch das Untersuchungsausschussverfahren bewer-

tet, ist durchaus üblich.  

 

So ist z. B. der Erste Untersuchungsausschuss des 15. Deutschen Bundestages in 

seinem Bericht vom 24.11.2003 – Bundestags-Drucksache 15/2100 – wie folgt ver-

fahren: 

 

• In einem Ersten Teil „Einsetzung des Untersuchungsausschusses und Verlauf 

des Untersuchungsverfahrens“ ist rein sachlich und ohne Bewertung berichtet 

worden. 
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• Im Sondervotum der CDU/CSU im 1. Untersuchungsausschuss der 

15. Wahlperiode („Lügenausschuss“) sind unter „I.2. Einsetzung des Untersu-

chungsausschusses und Verfahren“ sowie unter „V. Verfahren“ ins Einzelne 

gehende Darstellungen und Bewertungen des Untersuchungsausschussver-

fahrens einschließlich des Verhaltens anderer Fraktionen im laufenden und 

auch in vorhergehenden Untersuchungsausschussverfahren enthalten (vgl. 

Bundestags-Drucksache 15/2100, S. 165 bis 167, 201 bis 205). 

 

• Das Sondervotum der FDP-Bundestagsfraktion enthält ebenfalls einen Ab-

schnitt „VII. Verfahrenskritik“ (o. a. Bundestags-Drucksache, S. 213). 

 

• In einer Erwiderung hat die SPD-Fraktion auf das Sondervotum der 

CDU/CSU-Fraktion zum Abschlussbericht in einem Abschnitt „III. Zum Verfah-

ren im Ausschuss“ erwidert (o. a. Bundestags-Drucksache, S. 216 bis 218). 

 

Die Regelungen betr. den Bericht des Untersuchungsausschusses nach Abschluss 

der Untersuchung im schleswig-holsteinischen Untersuchungsausschussgesetz 

(§ 24 Abs. 1) und im Untersuchungsausschussgesetz des Bundes (§ 33 Abs. 1) sind 

vergleichbar. Nach § 33 Abs. 1 BT-PUAG erstattet der Untersuchungsausschuss 

dem Bundestag nach Abschluss der Untersuchung einen schriftlichen Bericht. Der 

Bericht hat den Gang des Verfahrens, die ermittelten Tatsachen und das Ergebnis 

der Untersuchung wiederzugeben.  

 

Deshalb kann § 24 Abs. 1 UAG dahin ausgelegt werden, dass der Untersuchungs-

ausschuss in seinem Schlussbericht nicht nur das Ergebnis der Untersuchung, son-

dern auch den Verlauf der Untersuchung bewerten kann.  

 

 

III. 

 

Der Beschluss des Untersuchungsausschusses, Presseartikel in öffentlicher Sitzung 

zu verlesen, auf die eine Fraktion im Rahmen ihrer Bewertung des Verfahrens im 

Schlussbericht zurückgreifen will, hält sich im Rahmen der Verfahrensautonomie des 

Untersuchungsausschusses, die dieser grundsätzlich durch Mehrheitsbeschluss  
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gem. § 8 Abs. 5 UAG gestaltet. Einem solchen Beschluss steht weder ein ausdrück-

liches gesetzliches Verbot noch Sinn und Zweck des Untersuchungsausschussver-

fahrens entgegen, noch erscheint er rechtsmissbräuchlich. 

 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

 

 

gez. Dr. Hans-Jochen Waack 

 



 

Anhang-Nr. 33 

Rechtliches Gehör gemäß § 25 Abs. 1 Untersuchungsausschussgesetz (UAG) 
 
 
Sehr geehrter Herr Stritzl, 

zu Ihrer Frage betreffend die Bestimmung des Kreises von Personen, denen gemäß 

§ 25 Abs. 1 UAG rechtliches Gehör vor Abschluss des Untersuchungsverfahrens ein-

zuräumen ist, führen wir Folgendes aus: 

Gemäß § 25 Abs. 1 UAG hat der Untersuchungsausschuss Personen, die durch die 

Veröffentlichung des Abschlussberichts in ihren Rechten erheblich beeinträchtigt wer-

den können, vor Abschluss des Untersuchungsverfahrens Gelegenheit zu geben, zu 

den sie betreffenden Ausführungen des Abschlussberichts innerhalb von zwei Wo-

chen Stellung zu nehmen. Dies gilt nicht, soweit diese Ausführungen inhaltlich mit den 

betroffenen Personen in einer Sitzung zur Beweisaufnahme erörtert worden sind. 

Nach § 25 Abs. 2 UAG Ist der wesentliche Inhalt der Stellungnahme im Untersu-

chungsbericht wiederzugeben. 

Bei welchen Personen eine erhebliche Rechtsbeeinträchtigung durch die Veröffentli-

chung des Abschlussberichts des Zweiten Parlamentarischen Untersuchungsaus-

schusses eintreten könnte, vermag ohne Kenntnis der Ausführungen des Abschluss-

berichtsentwurfs nicht hinreichend sicher beurteilt zu werden. Erst vor dem Hinter-

grund der konkret erhobenen Vorwürfe wird im Einzelfall für jede Person festzustellen 

sein, ob ihr nach § 25 Abs. 1 UAG die Gelegenheit zu einer Stellungnahme einzuräu-

men ist. 

 Der Präsident des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages 
 
Wissenschaftlicher Dienst 
 

 

 

An den 
Vorsitzenden 
des 2. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
Herrn Thomas Stritzl, MdL 
 
 
im Hause 

 
 
 
Mein Zeichen: L 201 – 550/15 
 
 
Bearbeiter: Dr. Johannes Caspar 
 
Telefon (0431) 988-1103 
Telefax (0049/431) 988-1250 
johannes.caspar@landtag.ltsh.de 
 
12. Mai 2004 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Umdruck 15/4511 

Nur für internen Gebrauch  
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Gleichwohl sollen im weitern Verlauf die zentralen Kriterien, die den Untersuchungs-

ausschuss bei seiner Entscheidung über den anhörungsberechtigten Personenkreis 

leiten, kurz dargestellt werden. Hier erscheinen folgende Gesichtspunkte von Bedeu-

tung: 

- Der Kreis derjenigen Personen, die nach § 25 Abs. 1 UAG einen Anspruch auf 

rechtliches Gehör haben, geht grundsätzlich über den Kreis der Betroffenen nach 

§ 18 Abs. 1 UAG hinaus. Gemäß § 18 Abs. 1 UAG sind Betroffene diejenigen, ge-

gen die sich nach dem Sinn des Untersuchungsgegenstandes die Untersuchung 

richtet. Da § 25 Abs. 1 UAG sich nicht auf Betroffene gemäß § 18 Abs. 1 UAG be-

schränkt, geht der Gesetzgeber ersichtlich davon aus, dass auch Auskunftsperso-

nen im Untersuchungsverfahren durch den Abschlussbericht beeinträchtigt werden 

und daher das Recht auf Stellungnahmen haben können. 

- Sowohl nach Artikel 44 Abs. 4 GG als auch nach Artikel 18 Abs. 5 Satz 1 Landes-

verfassung ist der Abschlussbericht der richterlichen Erörterung entzogen. Perso-

nen, die durch Feststellung und Wertung des Abschlussberichts der Untersuchung 

beschwert sein können, haben daher keine Rechtschutzmöglichkeiten. Wie die 

Norm des § 32 Abs. 1 Untersuchungsausschussgesetz des Bundes (PUAG) dient 

auch die gleich lautende Bestimmung des § 25 Abs. 1 Satz 1 UAG der verfahrens-

rechtlichen Kompensation der Gerichtsfreiheit des Abschlussberichts (vgl. 

Wiefelspütz, Das Untersuchungsausschussgesetz, 2003, S. 272). 

- Zu den verletzten Rechten im Sinne des § 25 Abs. 1 UAG zählt nach Maßgabe der 

zu dem Betroffenenstatus im Untersuchungsausschussverfahren ergangenen 

Rechtsprechung insbesondere das allgemeine Persönlichkeitsrecht gemäß 

Artikel 2 Abs. 1 GG i. V. m. Artikel 1 Abs. 1 GG ( NVwZ RR 2003, 393 [394]). Darü-

ber hinaus können sich jedoch aus dem Abschlussbericht auch Verletzungen der 

Grundrechte aus Artikel 12 sowie Artikel 14 GG ergeben, wenn der Bericht des 

Ausschusses berufsbezogene Auswirkungen hat oder sich der Inhalt der Darstel-

lung als Kreditgefährdung erweist (VG Hamburg, DVBl. 1017, S. 1019). 

- Das Anhörungsrecht gemäß § 25 Abs. 1 UAG setzt voraus, dass eine Person 

durch die Veröffentlichung des Abschlussberichts in ihren Rechten erheblich 

beeinträchtigt sein kann. Erheblich ist eine Beeinträchtigung, wenn sie über bloße 

geringfügige Auswirkungen hinausgeht. Ob die mögliche Beeinträchtigung jeweils 

die Erheblichkeitsschwelle erreicht, kann nicht abstrakt, sondern muss in jedem 

Einzelfall gesondert nach objektiven Gesichtspunkten beurteilt werden. Im Einzel-



- 3 - 

 

nen dürfte etwa eine im Rahmen der Beweiswürdigung getroffene Feststellung, 

dass der Ausschuss an der Richtigkeit der Bekundung einer Auskunftsperson 

zweifelt, für sich allein genommen noch nicht ausreichen, um eine erhebliche 

Beeinträchtigung der Rechte dieser Person anzunehmen. Die Erheblichkeits-

grenze wird jedoch dann überschritten sein, wenn eine Person im Abschlussbe-

richt als unglaubwürdig beurteilt oder festgestellt wird, dass diese gelogen oder 

sich sonst rechtswidrig verhalten hat. Dies gilt in besonderer Weise für Vorwürfe –

deren Richtigkeit unterstellt – eine angebliche Falschaussage vor dem Untersu-

chungsausschuss und damit die Strafbarkeit der betroffenen Person nach § 153 

StGB begründen würde. 

- § 25 Abs. 1 UAG dient dem Schutz von Personen, die „indirekt in das Untersu-

chungsverfahren einbezogen worden sind, ohne dass ihnen die Gelegenheit ge-

geben worden ist, sich vor dem Untersuchungsausschuss zu den gegen sie erho-

benen Vorwürfen oder zu den über sie aufgestellten Behauptungen äußern zu 

können“ (in diesem Sinne BT-Drs. 14/5790, Begründung zu der § 25 UAG entspre-

chenden Norm des § 32 PUAG, S. 20). Insoweit besteht das Recht zur Stellung-

nahme nach § 25 Abs. 1 UAG nicht für den Fall, dass die rechtsbeeinträchtigen-

den Ausführungen mit der betroffenen Person inhaltlich anlässlich einer Sitzung 

zur Beweisaufnahme bereits zuvor erörtert wurde. Gab es daher ausreichend 

Gelegenheit für die betroffenen Personen, zu den im Untersuchungsausschuss-

bericht enthaltenen Darstellungen bereits im Rahmen der mündlichen Verhandlung 

inhaltlich Stellung zu beziehen, so ist eine gesonderte Anhörung nach Maßgabe 

des Schutzzwecks des § 25 Abs. 1 UAG nicht mehr erforderlich. Ein Bedürfnis zu 

bislang nicht bekannten Vorwürfen persönlich Stellung zu beziehen, besteht dann 

nicht. 

Fazit 

Nach Maßgabe der vorliegend dargestellten Kriterien dürfte davon auszugehen sein, 

dass im Verfahren vor dem Zweiten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss 

zunächst jedenfalls den drei Betroffenen, Herrn Dr. Pröhl, Herrn Staatssekretär a. D. 

Gärtner, Herrn Staatssekretär a. D. Dr. Lohmann, Gelegenheit gegeben werden sollte, 

zu den sie betreffenden Ausführungen des Abschlussberichts Stellung zu nehmen. 

Inwieweit darüber hinaus auch einzelnen als Zeugen vom 2. Parlamentarischen 

Untersuchungsausschuss gehörten Personen, deren Verhalten im Rahmen des zu 

untersuchenden Sachverhalts ebenfalls gewürdigt wird, ein Recht auf Stellungnahme 
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nach § 25 Abs. 1 UAG einzuräumen oder zu versagen ist, kann ohne nähere Kennt-

nisse des Ausschussberichts nicht abschließend beurteilt werden.  

Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Gewährung des rechtlichen Gehörs gemäß 

§ 25 Abs. 1 UAG bei Personen, bei denen eine erhebliche Beeinträchtigung durch den 

Abschlussbericht nicht zu erwarten ist oder die bereits anlässlich einer Sitzung zur 

Beweisaufnahme inhaltlich zu den sie betreffenden Ausführungen Stellung bezogen 

haben, im freien Ermessen des Ausschusses liegt. Für eine großzügige Handhabung 

des Verfahrensrechts spricht insoweit die Funktion der Vorschrift des § 25 Abs. 1 

UAG, die als Surrogat für das Fehlen des Rechtsschutzes gegenüber dem Abschluss-

bericht mögliche Rechtsnachteile einzelner Personen ausgleichen soll.  

Zu weiteren Fragen stehen wir Ihnen – wie immer - jederzeit gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Wissenschaftlichen Dienst 

 

gez. Dr. Johannes Caspar 




